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Editorial

Prof. Dr. Thomas Poguntke/
Prof. Dr. Martin Morlok

Im vergangenen Jahr hat das PRuF sein 25-jähriges
Bestehen gefeiert.  In seinem Jubiläumsjahr  hat  das
PRuF entsprechend seines Selbstverständnisses und
seiner  Ausrichtung erneut  mit  seinen Veranstaltun-
gen und Projekten ein breitgefächertes  Spektrum der
Parteienforschung aus interdisziplinärer und interna-
tionaler Perspektive bearbeitet und sichtbar gemacht.

Insbesondere das alljährliche parteienwissenschaftli-
che Symposion am 8. und 9. April 2016 hat diesem
Anspruch aus Anlass des Jubiläums des PRuF in be-
sonderer Weise Rechnung getragen. Unter der Über-
schrift „Parteienstaat – Parteiendemokratie“  widmeten
sich zahlreiche Referenten und mehr als 140 Gäste
zentralen Fragen betreffend die Rolle politischer Par-
teien  im  demokratischen  Gesamtgefüge  in  verglei-
chender juristischer, politikwissenschaftlicher und in-
ternationaler Perspektive. Die Veranstaltung fand ih-
ren krönenden Abschluss im Festvortrag des Bundes-
tagspräsidenten Norbert Lammert, der über den Wert
der politischen Parteien referierte (online verfügbar
unter  www.pruf.de/serviceseiten/pruf-mediathek/vid
eogal.html). Die Erträge des Symposions dokumen-
tiert ein Tagungsband, der in Kürze erscheint.

Begonnen hat das Veranstaltungsjahr am PRuF jedoch
bereits zuvor, mit der siebten Düsseldorfer Graduier-
tenkonferenz Parteienwissenschaften am 12. und 13.
Februar 2016. Die interdisziplinäre Konferenz bietet
Promovierenden auf dem Gebiet der Parteienwissen-
schaften  die  Gelegenheit,  ihre  Projekte  und  Ideen
vorzustellen und zu diskutieren. In diesem Jahr be-
grüßte das PRuF 15 Vortragende, darunter auch Teil-
nehmer  von  fünf  ausländischen  Universitäten.  Die
Vorträge  und  Diskussionen  spiegelten  die  themati-
sche und disziplinäre Vielfalt der Forschung zu Par-
teien wider. Die Konferenz zeigte zudem erneut die
Wichtigkeit  des  fachlichen  Dialogs  unter  Nach-
wuchswissenschaftlerinnen  und  Nachwuchswissen-
schaftlern für den Fortschritt von wissenschaftlichen
Arbeiten auf.

In  internationaler  Kooperation  richtete  das  PRuF
gemeinsam mit dem „Institut français Düsseldorf“ am
19. April  2016 eine Vortragsveranstaltung mit dem
französischen  Diplomaten  und  Botschafter  a.D.
Herrn Denis Bauchard aus. In einer sich insbesonde-
re an die Studierenden der Heinrich-Heine-Universität
richtenden Hörsaal-Veranstaltung und in einer weite-

ren  öffentlichen  Abendveranstaltung  im  Haus  der
Universität  widmete  sich  der  Referent  in  französi-
scher Sprache mit Konsekutivübersetzung dem The-
ma „Europa  im Angesicht  des  Chaos im Mittleren
Osten“. Die Abendveranstaltung moderierte Matthias
Beermann,  Ressortleiter  Außenpolitik  der  Rheini-
schen Post.

Das PRuF veranstaltete zusammen mit dem Zentrum
des  Deutschen  Rechts  an  der  Nationalen  Taras-
Schewtschenko-Universität Kiew vom 8. bis zum 11.
Juni 2016 und vom 26. September bis zum 2. Okto-
ber 2016 einen vom DAAD aus Mitteln des Auswär-
tigen  Amtes  finanzierten  Moot-Court  zum  Thema
„Durchsetzbarkeit von Staats- und Verfassungsrecht“.
Acht  ukrainische Studierende reisten,  begleitet  von
Prof. Dr. Roman Melnyk und Prof. Dr. Elena Shabliy,
nach  Düsseldorf,  um gemeinsam mit  Studierenden
der  HHU  in  gemischten  Teams  einen  juristischen
Fall in deutscher Sprache zu bearbeiten, der ein Par-
teiverbotsverfahren zum Gegenstand hatte. In einem
simulierten  Gerichtsverfahren  traten  die  Teams ge-
geneinander  an.  Das  für  die  Vorbereitung erstellte
Skript wurde, um die Falllösung der Studierenden er-
weitert, ins Ukrainische übersetzt und wird in Kürze
in einem zweisprachigen Werk publiziert.

Gemeinsam mit dem Tönissteiner Kreis e.V. lud das
PRuF am 17. Oktober 2016 zu einer Podiumsdiskus-
sion im Haus der Universität ein, bei der Michael Kel-
ler, Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Ame-
rika  in  Düsseldorf,  Almut  Möller,  Direktorin  des
Berlin Office des European Council on Foreign Re-
lations, und PD Dr. Torben Lütjen, Institut für De-
mokratieforschung an der Georg-August-Universität
Göttingen, sich – hellsichtig – der Frage widmeten:
„The  US  Presidential  Elections  2016:  What  lies
ahead for the transatlantic relations?” 

Seinem  Anspruch,  internationale  und  interdiszipli-
näre Parteienforschung zu betreiben und dabei stets
auch den Austausch mit der Praxis und der Gesell-
schaft zu pflegen, bleibt das PRuF auch in 2017 treu.
Die achte Düsseldorfer Graduiertenkonferenz Partei-
enwissenschaften fand bereits am 10. und 11. Februar
2017 statt und fand erneut großen Anklang. 

Das diesjährige parteienwissenschaftliche Symposion
wird sich am 28. und 29. April 2017 einem anderen
Jubiläum  widmen:  50  Jahre  Parteiengesetz  und  25
Jahre Parteienfinanzierungsurteil.  Bei dieser wie bei
allen weiteren Veranstaltungen, über die wir sie stets
auf der Internetseite des PRuF (www.pruf.de) infor-
mieren, hoffen wir auf Ihre rege Teilnahme.

Düsseldorf, im März 2017
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Parteienadministration und Informations-
zugangsfreiheit 

– Zum Anspruch auf Zugang zu Parteiinfor-
mationen nach dem IFG des Bundes* –

Prof. Dr. Sophie Schönberger1

I. Einleitung: Wie öffentlich sind die Parteien?

Seit dem Staatsrechtslehrerreferat von Konrad Hesse
im Jahr  19582 scheint  die  Staatsrechtslehre  relativ
einmütig  davon  auszugehen,  dass  die  verfassungs-
rechtliche  Stellung  der  Parteien  maßgeblich  auch
von einem sogenannten Status der Öffentlichkeit be-
stimmt ist.3 Wie genau ein solcher verfassungsrecht-
licher  Status  konturiert  ist  und  welche  normativen
Folgen er hat, darüber bleiben die Ausführungen al-
lerdings bis heute relativ vage. Während bei  Hesse
neben  der  verfassungsrechtlich  verankerten  Pflicht
zur Offenlegung der Parteifinanzen vor allen Dingen
eine  besondere  Nähe zu den „öffentlichen  Angele-
genheiten“ mit dem Begriff bezeichnet werden soll,4

wird er an anderer Stelle durchaus weiter, wenn auch
weniger spezifisch verstanden und soll auch andere
Aspekte  der  Öffentlichkeit  im Sinne  von  Transpa-
renz erfassen  – etwa die Öffentlichkeit  bestimmter
Entscheidungsvorgänge gegenüber den eigenen Par-
teimitgliedern.5 Prominent in die öffentliche Diskus-
sion  geriet  dieser  Aspekt  zuletzt  im  vergangenen
Jahr, als zwei Landesverbände der AfD die Öffent-
lichkeit  inklusive  der  Presse  von  ihren  Parteitagen
ausschlossen und die Frage nach der Rechtmäßigkeit
dieses Verhaltens aufgeworfen wurde.6

* Der Aufsatz basiert auf einem Gutachten, das die Verfasserin
für  die  Verwaltung  des  Deutschen  Bundestages  zu  diesem
Thema erstellt hat.

1 Die Autorin ist Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht,
Medienrecht, Kunst- und Kulturrecht an der Universität Kon-
stanz.

2 Hesse, VVDStRL 17 (1959), 11 ff.
3 Vgl. nur  Klein,  in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), GG,

Art. 21 Rn. 316 ff.;  Morlok,  in: Dreier (Hrsg.), GG, 3. Aufl.
2015, Art. 21 Rn. 111 ff.; Lipphart, Die Gleichheit der politi-
schen Parteien vor der öffentlichen Gewalt, 1975, S. 551 ff.;
Shirvani, Das Parteienrecht und der Strukturwandel im Parteien-
system, 2010, S. 61 ff.;  Helmes, Spenden an politische Parteien
und an Abgeordnete des Deutschen Bundestages, 2014, S. 34 f.

4 Hesse, VVDStRL 17 (1959), 11 (39 ff.).
5 In  diese  Richtung  Klein,  in:  Maunz/Dürig/Herzog/Scholz

(Hrsg.), GG, Art. 21 Rn. 319;  deutlicher  Morlok,  in:  Dreier
(Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2015, Art. 21 Rn. 112.

6 Schmelcher, „Ausschluss rechtens?“, FAS v. 20.11.2016, S. 1.

Tatsächlich ist der verfassungsrechtliche Normbefund
im Hinblick  auf  die  Transparenz  der  Parteien  be-
schränkt. Art. 21 Abs. 1 S. 4 GG ordnet insofern aus-
drücklich  nur  die  öffentliche  Rechenschaftslegung
über  Herkunft  und Verwendung ihrer  Mittel  sowie
über ihr Vermögen an. Auf Transparenzpflichten, die
sich darüber hinaus aus dem in Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG
verankerten  Gebot  innerparteilicher  Demokratie  er-
geben können, können sich jedenfalls nur Parteimit-
glieder,  nicht  jedoch außerhalb der  Partei  stehende
Einzelne berufen.7 Als umso relevanter stellt sich vor
diesem Hintergrund die Frage dar, inwiefern das ein-
fache Recht entsprechende Regelungen über die Öf-
fentlichkeit  von  Informationen  über  Parteien  auch
jenseits  der öffentlichen Rechenschaftslegung trifft.
In jüngerer Zeit war in dieser Hinsicht insbesondere
die  Bundestagsverwaltung  mit  der  Frage  konfron-
tiert,  inwiefern die bei ihr vorhandenen Informatio-
nen über Parteien, die im Rahmen der Verwaltungs-
tätigkeit  im  Zusammenhang  mit  der  Parteienfi-
nanzierung anfallen, dem allgemeinen Informations-
zugangsanspruch  des  IFG  des  Bundes  unterstehen
und deshalb jedem Interessierten auf entsprechenden
Antrag hin herausgegeben werden müssen.8

So verlockend ein solcher Anspruch auf Zugang zu
Parteiinformationen  jedoch  für  die  politische  Aus-
einandersetzung sein mag: Aus dem geltenden Recht
ergibt sich ein solcher Anspruch nicht. Das Informa-
tionsfreiheitsgesetz ist  als  Instrument  zur Kontrolle
der  öffentlichen  Verwaltung,  nicht  als  solches  zur
Kontrolle  der  politischen  Parteien  konzipiert.  Soll
eine größere Transparenz der Tätigkeit der Parteien
für die Öffentlichkeit  hergestellt  werden, kann dies
nur durch eine entsprechende Änderung der parteien-
rechtlichen Vorschriften erfolgen.

II. Der Informationsanspruch nach § 1 Abs. 1 IFG

Nach § 1 Abs. 1 IFG hat jeder nach Maßgabe dieses
Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen
Anspruch  auf  Zugang zu  amtlichen  Informationen.
Ausnahmen von diesem voraussetzungslosen  Infor-
mationszugangsanspruch  sehen  §  3  IFG  für  den
Schutz  von besonderen  öffentlichen  Belangen,  §  4
IFG für den Schutz des behördlichen Entscheidungs-
prozesses, § 5 IFG für den Schutz personenbezoge-
ner Daten und § 6 IFG für den Schutz des geistigen
Eigentums und von Betriebs- oder Geschäftsgeheim-

7 Morlok, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2015, Art. 21 Rn. 112.
8 Vgl.  Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die In-

formationsfreiheit,  Tätigkeitsbericht  zur  Informationsfreiheit
für die Jahre 2012 und 2013, 2014, S. 59.

5doi:10.24338/mip-20175-14 
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nissen vor. Besondere Bestimmungen für politische
Parteien enthält das IFG hingegen nicht. 

Klar  ist,  dass  Parteien  selbst  nicht  tauglicher  An-
spruchsgegner  eines  Informationsbegehrens  nach
dem IFG sein können. Als privatrechtliche Vereini-
gungen unterfallen  sie  dem Begriff  der  „Behörden
des Bundes“ naturgemäß nicht.9 Informationen über
ihre Tätigkeit fallen jedoch nicht allein innerhalb ih-
res internen Bereiches an. Im Rahmen ihrer Rechen-
schaftslegung gegenüber dem Bundestagspräsidenten
sowie in allen Dingen der Administrierung der Par-
teienfinanzierung  sind  sie  Beteiligte  eines  Verwal-
tungsverfahrens,  innerhalb dessen sie  dem Bundes-
tagspräsidenten als Verwaltungsbehörde Informatio-
nen  über  ihren  Binnenbereich  preisgeben  müssen.
Ihre  Stellung  unterscheidet  sich  an  diesem  Punkt
also nicht von anderen natürlichen oder juristischen
Personen,  über  welche  die  öffentliche  Verwaltung
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigerweise In-
formationen abfragt und erhält. Anders als für diese
privaten oder wirtschaftlichen Akteure, deren Daten
im Rahmen des Informationsfreiheitsrechts durch die
besonderen  Ausnahmeregelungen  der  §§  5  und  6
IFG geschützt sind, existiert eine entsprechende Re-
gelung für die Parteien als politische Akteure jedoch
nicht. Maßgeblich für die Frage, inwiefern Informa-
tionen über Parteien nach dem IFG von der Bundes-
tagsverwaltung  herausgegeben  werden  müssen  und
dürfen, ist also das Verhältnis des IFG zum Parteien-
gesetz,  auf  dessen  Grundlage  die  Informationen
überhaupt erst erhoben und gesammelt werden.

Für  das  Verhältnis  zu  solchen  anderen  Rechtsvor-
schriften enthält § 1 Abs. 3 IFG ganz allgemein die
ausdrückliche Regelung, dass dem Anspruch aus § 1
Abs. 1 IFG Regelungen über den Zugang zu amtli-
chen Informationen in  anderen  Vorschriften  vorge-
hen.10 Damit erklärt die Vorschrift den Informations-
anspruch nach § 1 Abs. 1 IFG für grundsätzlich sub-
sidiär gegenüber speziellen gesetzlichen Regelungen
über  den  Informationszugang.  Tatbestandlich  setzt
die Norm daher voraus, dass die entsprechende Re-
gelung  in  einer  anderen  Rechtsvorschrift  getroffen
wurde, den Zugang zu amtlichen Informationen ge-
währt und sich gegenüber dem IFG als Spezialrege-
lung erweist.11 Insbesondere bei der Beurteilung der
Frage,  ob die  Regeln  des  Parteiengesetzes  Spezial-
9 Schoch,  IFG, 2. Aufl. 2016, § 1 Rn. 108;  Die Bundesbeauf-

tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Tä-
tigkeitsbericht zur Informationsfreiheit für die Jahre 2012 und
2013, 2014, S. 100.

10 Ausgenommen von  dieser  Regelung  sind  lediglich  die  An-
sprüche nach § 29 VwVfG sowie § 25 SGB X.

11 Vgl. Schoch, IFG, 2. Aufl. 2016, § 1 Rn. 295.

vorschriften gegenüber den Bestimmungen des IFG
sind,  ist  dabei  die  besondere  verfassungsrechtliche
Stellung der  Parteien aus Art.  21 GG zu beachten.
Sie verhindert im Ergebnis jedenfalls, dass ohne spe-
zifische Regelung, die dem Schutz der Parteiinteres-
sen bei der Informationsweitergabe Rechnung trägt,
Informationen über Parteien dem allgemeinen Infor-
mationszugangsanspruch nach dem IFG des Bundes
unterfallen. 

III. §§ 23 ff. PartG als Regelungen über den Zu-
gang zu amtlichen Informationen

Die §§ 23 ff.  PartG treffen umfassende Regeln,  in
welcher Form die von den Parteien eingereichten Re-
chenschaftsberichte  sowie  die  ad-hoc-Meldungen
von Spenden nach § 25 Abs. 3 PartG der Öffentlich-
keit  zugänglich  zu  machen  sind.  Dabei  ist  diese
Form der Veröffentlichung auf vielfältige Weise mit
den anderen vom Bundestagspräsidenten im Rahmen
des Parteiengesetzes vorzunehmenden Verwaltungs-
tätigkeiten,  insbesondere  der  Prüfung  der  Rechen-
schaftsberichte, der Sanktionierung etwaiger Verstö-
ße  gegen  das  Parteienfinanzierungsrecht  sowie  der
Festsetzung der Mittel aus der staatlichen Parteienfi-
nanzierung,  verknüpft.  Damit  diese  Bestimmungen
jedoch auch dem allgemeinen Informationszugangs-
anspruch nach § 1 Abs. 1 IFG vorgehen, müsste es
sich dabei zunächst um Regelungen über den Zugang
zu amtlichen Informationen handeln.12 Dieses Merk-
mal ist  grundsätzlich weit  zu verstehen und erfasst
alle Regelungen, mit denen einem bestimmten oder
aber  einem unbestimmten  Kreis  von  Personen  die
Möglichkeit  der  Kenntnisnahme  von  amtlichen  In-
formationen gewährt wird.13 Nicht erfasst sind hinge-
gen etwa Vorschriften des Datenschutzrechts, die ge-
rade nicht  den Zugang zu Informationen gewähren,
sondern umgekehrt die Weitergabe von Daten durch
öffentliche Stellen beschränken,14 oder Vorschriften
über den Zugang zu Informationen, die nicht Stellen
der  Verwaltung  des  Bundes  adressieren,  sondern
etwa Private oder aber Akteure aus dem rein parla-
mentarischen Bereich.15

12 VG Berlin, Urteil vom 06. November 2014 – 2 K 201.13, ju-
ris Rn. 21.

13 In diesem Sinne verstehen etwa auch  Martini/Damm,  DVBl.
2013,  1  (3),  dies.,  NJW 2014,  130  (135),  das Geodatenzu-
gangsgesetz als Spezialregelung zum IFG.

14 VG Berlin,  Urteil  vom 11.  April  2013 – 2 K 145.11,  juris
Rn. 75; Schoch, IFG, 2. Aufl. 2016, § 1 Rn. 297.

15 BVerwG, NVwZ 2011, 235 (236); NVwZ 2012, 251 (251).
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1. Keine Unterscheidung zwischen Transparenz-
regeln und Zugangsregeln

Bei der Frage, ob eine Regelung über den Zugang zu
amtlichen Informationen vorliegt, kommt es auf die
Art des jeweils  gewährten Zugangs nicht an.16 Ent-
scheidend ist vielmehr allein das Ob der Zugänglich-
keit der amtlichen Informationen. Aus diesem Grund
ist auch im Hinblick auf § 1 Abs. 3 IFG nicht etwa
zwischen objektiven Transparenzregelungen, die kei-
ne vorrangigen Regelungen zum IFG darstellen, und
bereichsspezifischen,  speziellen  Zugangsregelungen
zu  unterscheiden,  die  eine  Sperrwirkung  entfalten.
Wenn  die  Bundesbeauftragte  für  den  Datenschutz
und  die  Informationsfreiheit  hingegen  in  ihrem  4.
Tätigkeitsbericht mithilfe dieser Unterscheidung die
Vorschriften  des  Parteiengesetzes  als  objektive
Transparenzregeln  einordnet  und deshalb ihre  Spe-
zialität gegenüber dem IFG verneint,17 so überzeugt
dieser  Ansatz  nicht.  Diese  Unterscheidung  findet
weder im Wortlaut noch in der Systematik der Vor-
schrift eine Stütze und wird zu Recht auch von der
Rechtsprechung nicht verwandt. 

Bereits dem Wortlaut lässt sich eine Differenzierung
zwischen  Transparenzregeln  und  speziellen  Zu-
gangsregeln nicht entnehmen. Der Begriff der Trans-
parenz ist  dem IFG als  solchem ebenso fremd wie
derjenige  der  besonderen  Zugangsregeln,  so  dass
schon  insofern  die  entsprechende  Differenzierung
keine normative Stütze hat. Auch im allgemeinen ju-
ristischen Sprachgebrauch spiegelt sich diese Unter-
scheidung nicht wider, wie insbesondere am Landes-
transparenzgesetz  des  Landes  Rheinland-Pfalz18

deutlich wird. Ziel dieses Gesetzes ist  es nach § 1,
den Zugang zu amtlichen Informationen und zu Um-
weltinformationen zu gewähren, um damit die Trans-
parenz und Offenheit der Verwaltung zu vergrößern.
Transparenzregeln  und  Informationszugang  schlie-
ßen sich nach diesem Begriffsverständnis also gera-
de nicht aus, sondern Informationszugangsrechte die-
nen gerade der Herstellung von Transparenz. Auch
das Hamburgische Transparenzgesetz19 gewährt nach
§ 1 Abs. 2 ausdrücklich einen Informationszugangs-
anspruch,  unterscheidet  also gerade nicht  zwischen
Transparenz und Informationszugang. Vielmehr sind
die Transparenzpflichten hier ausweislich der Geset-

16 Schoch, IFG, 2. Aufl. 2016, § 1 Rn. 297.
17 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informa-

tionsfreiheit, Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit für die
Jahre 2012 und 2013, 2014, S. 59.

18 Landestransparenzgesetz v. 27.1.2015, GVBl. 2015, 383.
19 Hamburgisches Transparenzgesetz v.  19.6.2012,  HmbGVBl.

2012, 271.

zesbegründung gerade als Weiterentwicklung des In-
formationszugangsanspruchs  konzipiert.20 Schließ-
lich nennt die Gesetzesbegründung zum IFG selbst
die  Herstellung  von  Transparenz  ausdrücklich  als
Ziel des Gesetzes,21 so dass Transparenz und Infor-
mationszugang  hier  keineswegs  als  divergent,  son-
dern vielmehr als kongruent konzipiert werden.

Darüber hinaus spricht auch die Systematik des Ge-
setzes gegen die vorgeschlagene Unterscheidung. So
regelt § 11 IFG besondere Publikationspflichten zum
Zwecke  der  Informationsfreiheit,  mit  denen  be-
stimmte Pläne und Verzeichnisse „allgemein zugäng-
lich“ gemacht werden sollen. Damit wird die Veröf-
fentlichung dieser Informationen gerade als Herstel-
lung des Informationszugangs begriffen. Auch die Re-
gelung in § 9 Abs. 3 IFG, nach der ein Antrag auf In-
formationszugang  abgelehnt  werden  kann,  ein  An-
spruch also nicht besteht, wenn der Antragsteller sich
die begehrten Informationen in zumutbarer Weise aus
allgemein  zugänglichen  Quellen  beschaffen  kann,
zeigt an, dass innerhalb des IFG eine für die Allge-
meinheit  verfügbare Veröffentlichung von Informa-
tionen und der individuelle Zugang zu diesen Infor-
mationen gleichwertig sind.  Dabei  kann auch nicht
aus der Natur der Regelung als reiner Ermessensvor-
schrift geschlossen werden, dass die Gewährung in-
dividuellen Informationszugangs durch die Behörde
und  die  Herstellung  allgemeiner  Zugänglichkeit
durch die Behörde qualitativ etwas anderes wären.22

§ 9 Abs. 3 IFG erfasst nämlich nicht nur die Fälle, in
denen die Behörde selbst die allgemeine Zugänglich-
keit hergestellt hat, sondern ist vielmehr gerade auf
die Konstellationen ausgerichtet, in denen die allge-
meine Zugänglichkeit durch Dritte bewirkt wurde.23 

Vor allen Dingen aber ist  die Unterscheidung auch
aus teleologischen Gründen nicht überzeugend. Ziel
des  Informationsfreiheitsgesetzes  ist  es  ausweislich
der Gesetzesbegründung, durch den Zugang zu Infor-
mationen  und  die  Transparenz  behördlicher  Ent-
scheidungen eine wichtige Voraussetzung für die ef-
fektive Wahrnehmung von Bürgerrechten zu schaf-
fen,  so dass  das  Informationsfreiheitsgesetz vor al-
lem der demokratischen Meinungs- und Willensbil-
dung dienen soll.24 Im Vordergrund der gesetzlichen

20 Bürgerschafts-Drs. 20/4466, S. 12.
21 BT-Drs. 15/4493, S. 6, 13.
22 In diese Richtung aber wohl jedenfalls im Bereich des UIG

Schoch, IFG, 2. Aufl. 2016, § 1 Rn. 358.
23 BT-Drs.  15/4493,  S.  16;  Schoch,  IFG,  2.  Aufl.  2016,  §  9

Rn. 46 ff.; Berger, in: Berger/Roth/Scheel (Hrsg.), IFG, 2006,
§ 9 Rn. 7.

24 BT-Drs. 15/4493, S. 6.
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Regelung stehen daher die Kontrollierbarkeit der öf-
fentlichen  Verwaltung sowie  die  dadurch  gestärkte
Möglichkeit  zur  politischen  Partizipation  des  Bür-
gers.25 Diese  Möglichkeiten  werden  aber  sogar  er-
weitert, wenn die Behörde von sich aus mit Informa-
tionen an die Öffentlichkeit tritt und auf diese Weise
Transparenz herstellt, statt  nur auf Antrag eines in-
teressierten Bürgers tätig zu werden. Ein Alternativ-
verhältnis zwischen objektiver Transparenz und sub-
jektivem Zugangsanspruch würde dem gesetzlichen
Zweck daher in keiner Weise gerecht. 

2. Zugangsregeln bei Bestimmungen über öffent-
liche Zugänglichkeit

Vor diesem Hintergrund sind Regelungen über den
Zugang zu amtlichen Informationen alle Bestimmun-
gen, mit denen dem Einzelnen eine Möglichkeit ver-
schafft wird, Kenntnis von amtlichen Informationen
zu  erlangen,  unabhängig  davon,  ob  dieser  Zugang
auf individuellen Antrag hin erfolgt oder durch die
Publikation der entsprechenden Daten erreicht wird.
Diese  Auslegung  wird  auch  durch  entsprechende
Beispiele in der Rechtsprechung bestätigt, nach der
sowohl  Geschäftsordnungsvorschriften,  welche  die
Unterrichtung des Bundestages durch den Petitions-
ausschuss regeln,26 als auch die Publikationspflichten
nach den §§ 44a, 44b AbgG i. V. m. den Verhaltens-
regeln  für  Mitglieder  des  Deutschen  Bundestages,
die allein die Veröffentlichung bestimmter Angaben
der  Abgeordneten  im  Amtlichen  Handbuch  des
Deutschen Bundestages und im Internet betreffen,27

Vorschriften über den Zugang zu öffentlichen Infor-
mationen sind.

IV. §§ 23 ff. PartG als Spezialvorschriften gegen-
über dem IFG

Vor diesem Hintergrund stellt sich allein die Frage,
ob das Regelungsgefüge der §§ 23 ff. PartG auch ein
System speziellerer Vorschriften gegenüber dem IFG
darstellt.  Maßgeblich  für  die  Beantwortung  dieser
Frage ist dabei der Spezialitätsmaßstab, der § 1 Abs. 3
IFG zugrunde zu legen ist. Im Ergebnis lässt sich das
Verhältnis zwischen IFG und Fachrecht allein nach
Systematik  und  Regelungsintention  vor  allem  des
Fachrechts  bestimmen,  wobei  insbesondere  auch
verfassungsrechtliche  Aspekte  eine  Rolle  spielen
müssen. Vor diesem Hintergrund erweisen sich die

25 Rossi, IFG, 2006, Einleitung, Rn. 25.
26 BVerwG, NVwZ 2012, 251 (251). Ein Informationsanspruch

schied hier allerdings deshalb aus, weil die Vorschriften den
Petitionsausschuss des Bundestages und damit eine nicht nach
dem IFG informationspflichtige Stelle adressierten.

27 VG Berlin, BeckRS 2014, 58612.

Regelungen der §§ 23 ff. PartG als Spezialregelun-
gen zum IFG, sofern  Informationen betroffen  sind,
die nicht  allein  aus der  Sphäre  der  Bundestagsver-
waltung  stammen,  sondern  die  durch  die  Parteien
selbst offenbart werden. In diesem Sinne geht auch
das  Bundesverwaltungsgericht  wie  selbstverständ-
lich davon aus, dass interessierte Bürger oder auch
konkurrierende Parteien die Einhaltung der relativen
und absoluten Obergrenzen im Parteienrecht „in der
Regel  nur  anhand  der  Angaben  in  den  nach  §  23
Abs. 2 S. 3 PartG als Bundestagsdrucksachen verteil-
ten und als solche publizierten Rechenschaftsberich-
ten der Parteien überprüfen“ können.28 Diese Formu-
lierung zeigt jedenfalls indirekt, dass auch das Bun-
desverwaltungsgericht  von  einer  Spezialität  der
§§ 23 ff. PartG vor dem IFG ausgeht.

1. Spezialitätsmaßstab des § 1 Abs. 3 IFG

Der Spezialitätsmaßstab des § 1 Abs. 3 IFG ist ein
originär öffentlich-rechtlicher Maßstab, der vor allen
Dingen teleologisch nach Sinn und Zweck der jewei-
ligen Informationszugangsvorschriften zu bestimmen
ist. Die teilweise postulierten Anleihen bei einer zivil-
rechtlichen  Methodenlehre,  durch  die  unter  dem
Stichwort der „verdrängenden Spezialität“ der Vor-
rang  anderer  Vorschriften  nur  dann  angenommen
werden soll, wenn die speziellere Norm alle Tatbe-
standsmerkmale einer anderen sowie mindestens ein
weiteres Tatbestandsmerkmal enthält und die Rechts-
folgen  der  Normen  sich  gegenseitig  „logisch”  aus-
schließen,29 überzeugen hingegen nicht. Dieser Ansatz
passt auf den Informationszugangsanspruch nach dem
IFG  in  beiden  genannten  Bedingungen  ersichtlich
nicht,  da  zum  einen  der  Informationszugangsan-
spruch nach § 1 Abs. 1 IFG gerade voraussetzungs-
los gewährt wird, so dass eine tatbestandliche Spe-
zialität ins Leere geht, und es zum anderen struktu-
rell kaum vorkommen wird, dass sich die Rechtsfol-
gen zweier  Regelungen über  den Zugang zu amtli-
chen Informationen jemals logisch ausschließen.

Überzeugenderweise  hat  das Bundesverwaltungsge-
richt die entsprechenden Ansätze nicht übernommen.
Es stellt  vielmehr bei der Frage der Spezialität  auf
zwei  Kriterien  ab:  Zunächst  kann  nur  eine  solche

28 BVerwG, NVwZ-RR 2013, 441 (445).
29 Raabe/Helle-Meyer,  NVwZ 2004,  641 (643),  unter  Verweis

auf  Larenz,  Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 2.  Aufl.
1994, S. 267 f.; Schoch,  IFG, 2. Aufl. 2016, § 1 Rn. 290 ff.;
Scheel,  in:  Berger/Roth/Scheel  (Hrsg.),  IFG,  2006,  §  1
Rn. 114 ff.; unklar Just/Sailer, DVBl 2010, 418 (420 f.); VG
Koblenz,  BeckRS 2013,  52464;  VG Berlin,  Urteil  vom 06.
November 2014 – 2 K 201.13, juris Rn. 21; VG Berlin, NVwZ-
RR 2010, 339 (340); VG Berlin, Urteil vom 11. April 2013 –
VG 2 K 145.11, juris Rn. 75.
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Norm „Sperrwirkung  […]  entfalten,  die  einen  mit
dem Informationsanspruch  nach  dem Informations-
freiheitsgesetz  identischen  sachlichen Regelungsge-
genstand hat.“30 „Wenn und soweit die Bestimmung
des § 1 Abs. 3 IFG dem Fachrecht Geltung verschaf-
fen will, bedarf es des Weiteren der Prüfung, ob sich
die spezialgesetzliche Bestimmung als abschließend
versteht.“31 Diesem  Ansatz  folgt  auch  das  OVG
Münster, wenn es vor allen Dingen auf das Telos der
fachgesetzlichen  Bestimmung  abstellt  und  dabei
konkrete Merkmale der Auslegung benennt. Danach
sind „Konkurrenzfragen in jedem konkreten Einzel-
fall  durch  eine  systematische,  an  Sinn  und  Zweck
des  Gesetzes  orientierte  Auslegung  der  jeweiligen
Informationszugangsrechte  zu  klären.  […]  Wenn
spezialgesetzliche Regelungen für einen gesonderten
Sachbereich  oder  für  bestimmte  Personengruppen
einen begrenzten Informationsanspruch vorsehen, ist
deshalb im Einzelfall zu untersuchen, ob diese Gren-
zen auch für den Anspruch aus § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG
bindend sind. Das ist anzunehmen, wenn ein umfas-
sender  Informationsanspruch dem Schutzzweck des
Spezialgesetzes zuwider laufen würde.“32

Im Ergebnis ist daher für die Frage, ob eine fachge-
setzliche Regelung eine speziellere Vorschrift ist, die
den Informationszugangsanspruch  nach  § 1  Abs.  1
IFG verdrängt, allein eine systematische und teleolo-
gische Auslegung der Vorschriften maßgeblich. Mit-
hilfe dieser Auslegung ist zu ermitteln, ob die Spezi-
alvorschrift die allgemeinen Regeln des IFG verdrän-
gen soll  oder nicht.  Wie das OVG Münster  zutref-
fend ausführt, ist dabei insbesondere zu berücksichti-
gen,  welche  Schutzinteressen  das  Fachgesetz  ver-
folgt, wenn es den Informationszugang sachlich oder
persönlich beschränkt. 

2. § 23a Abs. 7 PartG als abschließende Spezialre-
gelung zur Informationsaufbewahrung

Wendet  man  diesen  Spezialitätsmaßstab  an,  so  ist
zunächst  zu  untersuchen,  in  welcher  Weise  §  23a
Abs. 7 PartG eine Spezialregelung zum IFG darstellt.
Diese Vorschrift stellt eine spezifische Regelung für
solche Daten dar, die im Rahmen des Prüfverfahrens
nach § 23a PartG erlangt wurden und nicht die Rech-
nungslegung der Partei selbst betreffen. Die im Rah-
men dieses Prüfverfahrens gewonnenen Erkenntnis-
se, die nicht die Rechnungslegung der Partei selbst
betreffen,  dürfen  nicht  veröffentlicht  oder  anderen

30 BVerwG, NVwZ 2012, 251 (251); NVwZ 2013, 431 (434). 
31 BVerwG, NVwZ 2013, 431 (434).
32 OVG Münster, DVBl. 2012, 365 (370); entsprechend bereits

OVG Münster, NZI 2008, 699 (700).

staatlichen Stellen der Bundesrepublik Deutschland
zugeleitet werden, sondern sind vom Bundestagsprä-
sidenten nach Beendigung der Prüfung unverzüglich
zu vernichten. Die Vorschrift soll dem Schutz der Par-
teien  vor  staatlicher  Ausforschung dienen.33 Sie  hat
den Zweck, die Parteien vor der Weiterverwendung
sogenannter  „Zufallsfunde“  durch  staatliche  oder
sonstige Stellen zu schützen,34 bietet aber ausweislich
der Gesetzesbegründung auch jenseits dieser Zufalls-
funde  einen  „umfassenden  Rundum-Schutz“,35 da
sich  das  Informationsweitergabeverbot  auf  alle  im
Verfahren  nach  § 23a PartG gewonnenen Erkennt-
nisse erstrecken soll.36 Sofern die Informationen so-
mit nicht in den Rechenschaftsbericht einfließen und
in dieser  Form publiziert  werden,  dürfen  sie  durch
den  Bundestagspräsidenten  weder  veröffentlicht
noch sonst weitergegeben werden.

Der Regelungsgehalt im Hinblick auf diese „Zufalls-
funde“ liegt nun in erster Linie darin, dass die Norm
Vorschriften über die Aufbewahrung der Informatio-
nen macht. Da die Daten nach Beendigung der Prü-
fung unverzüglich vernichtet werden müssen, könnte
ein Anspruch auf Informationszugang ohnehin nur in
dem Zeitraum geltend gemacht werden, in dem das
Prüfverfahren  selbst  noch  läuft,  da  nur  in  diesem
Zeitraum überhaupt die Daten vorhanden sind bzw.
vorhanden sein  dürfen.  Genau  für  diesen  Zeitraum
normiert § 23a Abs. 7 S. 1 PartG aber die Regelung,
dass die Daten nicht veröffentlicht, d.h. nicht an Per-
sonen  außerhalb  staatlicher  Stellen  herausgegeben
werden dürfen. Damit stellt § 23a Abs. 7 PartG ins-
gesamt  eine  Datenschutzregelung  dar,  die  den  Zu-
gang zu „Zufallsfunden“ im Rahmen des Prüfverfah-
rens nach § 23a PartG zwar verbindlich ausschließt,
im Übrigen aber keine Rückschlüsse auf das Verhält-
nis der §§ 23 ff. PartG zum Informationszugangsan-
spruch nach § 1 Abs. 1 IFG zulässt. 

3. §§ 23 ff.  PartG als abschließende Spezialrege-
lungen zur Informationsherausgabe

Damit bleibt für die Frage der Spezialität  der Vor-
schriften der §§ 23 ff. PartG gegenüber dem IFG der
Gesamtzusammenhang  der  Regelungen  entschei-
dend, für den vor allem durch systematische und te-
leologische Auslegung zu ermitteln ist, ob die Vor-
schriften  des  Parteiengesetzes  abschließende  Rege-
lungen über den Zugang zu Informationen darstellen.
33 BT-Drs.  14/8778,  S.  19;  Rixen,  in:  Kersten/Rixen  (Hrsg.),

PartG, 2009, § 23a Rn. 62.
34 Lenz,  NVwZ 2002, 769 (774);  Lenski, PartG und Recht der

Kandidatenaufstellung, 2011, § 23a PartG Rn. 35.
35 Rixen, in: Kersten/Rixen (Hrsg.), PartG, 2009, § 23a Rn. 62.
36 BT-Drs. 14/8778, S. 19.

9doi:10.24338/mip-20175-14 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



Aufsätze Schönberger –  Parteienadministration und Informationszugangsfreiheit [...] MIP 2017 23. Jhrg.

Im Ergebnis ist dies jedenfalls für diejenigen amtli-
chen Informationen,  die Daten über die politischen
Parteien enthalten, zu bejahen. Dies folgt sowohl aus
der Auslegung der Vorschriften des IFG selbst nach
dessen Sinn und Zweck als auch durch verfassungs-
konforme Auslegung im Hinblick auf Art. 21 GG so-
wie Art. 2 Abs. 1 GG. Damit entspricht die Situation
der  Veröffentlichungspflichten  nach  den  §§  23  ff.
PartG derjenigen der Publizitätsregeln der §§ 44 a,
44 b AbgG, für die das VG Berlin entschieden hat,
dass es sich um ein abgeschlossenes Regelungssys-
tem handelt, das keinen Raum lässt und lassen soll
für  die  Anwendung  „systemfremder“  Vorschriften,
wie denjenigen des Informationsfreiheitsgesetzes.37 

a) Sinn und Zweck des IFG

Bereits  aus  Sinn  und Zweck des  IFG selbst  ergibt
sich, dass der Zugang zu Informationen über politi-
sche Parteien, die beim Bundestagspräsidenten auf-
grund  seiner  Verwaltungstätigkeit  vorhanden  sind,
nicht ohne weiteres Gegenstand des Informationszu-
gangsanspruchs sein soll. Ziel des Informationsfrei-
heitsgesetzes ist es nämlich, durch den Zugang zu In-
formationen und die Transparenz behördlicher Ent-
scheidungen eine wichtige Voraussetzung für die ef-
fektive Wahrnehmung von Bürgerrechten zu schaf-
fen,  um vor  allem  der  demokratischen  Meinungs-
und Willensbildung zu dienen.38 Diesem Ziel  kann
aber ein Zugang zu Informationen über die Parteien
nicht dienen, da Parteien gerade nicht Teil des Staa-
tes sind, so dass der Zugang zu Informationen über
ihr  Handeln  auch  nicht  der  Kontrolle  staatlichen
Handelns dienen kann. 

Art.  21  GG  verankert  den  verfassungsrechtlichen
Status  der  Parteien  und normiert  ihre  Aufgabe,  an
der politischen Willensbildung des Volkes teilzuha-
ben. Politische Parteien sind damit aber gerade nicht
der organisierten Staatlichkeit zuzurechnen und üben
keine Staatsgewalt aus.39 Eine staatlich-institutionel-
le Verfestigung der Parteien und ihre Einfügung in
den Bereich der organisierten Staatlichkeit sind viel-
mehr verfassungsrechtlich zwingend ausgeschlossen.40

37 VG Berlin, BeckRS 2014, 58612.
38 BT-Drs. 15/4493, S. 6.
39 BVerfGE 136, 9 (41). Lediglich für den Sonderfall des öffent-

lich-rechtlichen  Rundfunks,  der  sich  gerade  außerhalb  der
hierarchischen Staatsverwaltung bewegt, nimmt das Bundes-
verfassungsgericht  bei  funktionaler  Betrachtungsweise  eine
„Staatsnähe“ der Parteien an. Dieser Sonderaspekt ist jedoch
gerade nicht auf den Normalfall übertragbar, in dem die Par-
teien dem Staat in Gestalt der Bundestagsverwaltung gegen-
überstehen. 

40 BVerfGE 73, 40 (66);  Klein,  in:  Maunz/Dürig (Hrsg.),  GG,
Stand: 01/2012, Art. 21 Rn. 261.

Vor  diesem Hintergrund der  strikten  Trennung von
Staat  und  Parteien  erscheint  es  insofern  geradezu
selbstverständlich, dass Parteien nach dem IFG nicht
anspruchsverpflichtet sind, selbst also keinerlei Infor-
mationen nach § 1 Abs. 1 IFG an Dritte herausgeben
müssen.41 Wenn der Einzelne aber gerade keinen An-
spruch gegen politische Parteien auf Zugang zu ihren
Daten nach dem IFG hat und das IFG dementspre-
chend auch keinerlei  Regelungen zum Schutz ihrer
Daten enthält, kann nicht über den Umweg des Infor-
mationszugangs  beim  Bundestagspräsidenten  eine
unbeschränkte Zugänglichkeit jedenfalls eines Teils
der Daten von Parteien durchgesetzt werden.

Über dieses systematische Argument hinaus ist  zu-
dem zu beachten, dass ein solcher Zugang zu Infor-
mationen der Parteien auch mit der Zielrichtung des
IFG in keiner Weise übereinstimmen würde, da auf
diese  Weise  gerade  keine  Transparenz  des  staatli-
chen  Bereichs  hergestellt,  sondern  vielmehr  eine
Möglichkeit zur Ausforschung des gesellschaftlichen
Bereichs  geschaffen  würde.  Ergebnis  wäre  damit
also gerade nicht – oder doch allenfalls mittelbar –
eine  stärkere  Transparenz  behördlicher  Tätigkeit,
sondern eine verstärkte Transparenz des (vor allem
finanziellen)  Innenlebens  der  Parteien  als  gesell-
schaftlicher  Akteure.  Genau  dieses  Ziel  wird  aber
gerade  nicht  durch  das  IFG verfolgt,  sondern  viel-
mehr verfassungsrechtlich durch Art. 21 Abs. 1 S. 4
GG normiert und einfachgesetzlich – abschließend –
durch die §§ 23 ff. PartG ausgestaltet. 

b) Verfassungskonforme Auslegung 

Darüber  hinaus  gebietet  auch eine  verfassungskon-
forme Auslegung des  IFG, die  §§ 23 ff.  PartG als
vorrangige Rechtsvorschriften  im Hinblick auf  den
Zugang  zu  Informationen  über  politische  Parteien,
die  beim  Bundestagspräsidenten  aufgrund  seiner
Verwaltungstätigkeit  vorhanden  sind,  zu  begreifen.
Sowohl aus der Parteienfreiheit  des Art.  21 Abs. 1
GG als  auch aus dem auch auf  politische  Parteien
anwendbaren  Recht  auf  informationelle  Selbstbe-
stimmung aus Art.  2 Abs. 1 GG folgt insofern die
Notwendigkeit, die §§ 23 ff. PartG jedenfalls solan-
ge als vorrangige Spezialregelungen i.S.d. § 1 Abs. 3
IFG anzusehen, wie das IFG selbst  keinerlei  Rege-
lungen über den Schutz von Daten politischer Partei-
en enthält.

41 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit, Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit für die
Jahre 2012  und 2013,  2014,  S.  100;  Schoch,  IFG, 2.  Aufl.
2016, § 1 Rn. 108.
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aa)  Parteienfreiheit  und  Chancengleichheit,
Art. 21 Abs. 1 GG

Art. 21 Abs. 1 S. 2 GG normiert die Gründungsfrei-
heit der Parteien. In dieser Gewährleistung allein in
Bezug  auf  die  Entstehung  politischer  Parteien  er-
schöpft sich jedoch die normative Aussage der Vor-
schrift  nicht.  Als komplementäre Freiheit,  die nach
Sinn  und  Zweck  des  Art.  21  GG von  der  verfas-
sungsrechtlichen  Gewährleistung  mit  umfasst  sein
muss, gehört auch die Betätigungsfreiheit der Partei-
en,  die  als  umfassender  Freiheitsschutz  konzipiert
ist,  zum verfassungsrechtlichen Schutz.42 In diesem
Freiheitsschutz  notwendigerweise  enthalten  ist  im-
mer auch ein Element des Geheimnisschutzes. Wie
das  Bundesverfassungsgericht  in  seinem  Volkszäh-
lungsurteil zutreffend festgestellt hat, setzt die indivi-
duelle  Selbstbestimmung  insofern  immer  auch  die
Selbstbestimmung über die Verbreitung von Informa-
tionen über die eigene Person voraus: „Wer nicht mit
hinreichender  Sicherheit  überschauen  kann,  welche
ihn betreffenden Informationen in bestimmten Berei-
chen seiner sozialen Umwelt bekannt sind, und wer
das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht
einigermaßen  abzuschätzen  vermag,  kann in  seiner
Freiheit  wesentlich  gehemmt  werden,  aus  eigener
Selbstbestimmung zu planen oder zu entscheiden.“43

Diese Form von Selbstbestimmung über die Weiter-
gabe  von  Informationen  muss  notwendigerweise
auch  Teil  der  Parteienfreiheit  sein.  Auch  Parteien
sind in ihrer  Betätigung vor allem im Hinblick auf
die  Kommunikation  nach  außen  beschränkt,  wenn
sie nicht abschätzen können, in welcher Form die In-
formationen,  die  sie  an  den Bundestagspräsidenten
übermittelt  haben  und  übermitteln  mussten,  später
von Dritten abgefragt und der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden können. Ganz in diesem Sinne
hat auch das Bundesverfassungsgericht entschieden,
dass es eine mit der Parteienfreiheit aus Art. 21 Abs. 1
GG unvereinbare  Ausforschung  interner  Vorgänge
einer Partei darstellt, wenn allein aufgrund intensiver
rechtspolitischer  Diskussion  ein  Untersuchungsaus-
schuss des Bundestages Informationen über das Ver-
mögen einer  Partei  zwangsweise  erhebt,  ohne dass
die Ermittlungen das verfassungsrechtliche Transpa-

42 BVerfGE 111,  382  (409);  BVerfG,  NVwZ 2002,  467;
NJW 2002,  2227 (2227);  Grimm,  in:  Benda (Hrsg.),  Hand-
buch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
2. Aufl. 1995, § 14 Rn. 33;  Ipsen,  in: Sachs (Hrsg.), GG, 7.
Aufl.  2014,  Art.  21  Rn.  30;  Streinz,  in:  v.  Mangoldt/
Klein/Starck (Hrsg.), GG, 6. Aufl. 2010, Art. 21 Rn. 107.

43 BVerfGE 65, 1 (43).

renzgebot durch Rechnungslegung oder einen Geset-
zesverstoß betreffen.44 

Wenn  diese  Grenze  schon  für  staatliches  Handeln
durch einen Untersuchungsausschuss, der nach Art. 44
Abs. 1 S. 1 GG Beweise grundsätzlich in öffentlicher
Verhandlung erhebt, gegeben ist, muss Entsprechen-
des erst recht gelten, wenn nicht der Staat selbst die
Parteien ausforscht,  sondern Dritten  den vorausset-
zungslosen Zugang zu Informationen  über  Parteien
gewährt,  die  im  Rahmen  der  Verwaltungstätigkeit
des Bundestagspräsidenten gesammelt wurden. Inso-
fern ist  zu beachten,  dass  die  Parteienfreiheit  auch
die ungehinderte Teilnahme am Wettbewerb im Par-
teiensektor, mithin die Wettbewerbsfreiheit der Par-
teien, umfasst.45 Dieser Aspekt der Wettbewerbsfrei-
heit  ist  maßgeblich  durch  das  Gebot  der  Chancen-
gleichheit  geprägt:  Diese  Chancengleichheit  der
Konkurrenten im Wettbewerb ist wegen der Ausge-
staltung  der  Demokratie  als  Wettbewerbsordnung
strikt zu verstehen und auch auf die mittelbaren Aus-
wirkungen einer rechtlichen Regel zu erstrecken.46 In
diesem Sinne  schützt  der  Grundsatz  der  Chancen-
gleichheit in Verbindung mit der Gewährleistung der
Parteienfreiheit  aus  Art.  21  GG die  Parteien  nicht
nur  vor  tatsächlichen  oder  rechtlichen  Ungleichbe-
handlungen  durch  staatliche  Organe,  sondern  auch
vor Verfälschungen des Parteienwettbewerbs  durch
solche staatlichen Einwirkungen, die bei rein formaler
Betrachtungsweise unterschiedslos alle Parteien be-
treffen.47 

Genau  um  eine  solche  mittelbare  Verzerrung  des
Wettbewerbs  würde  es  sich  jedoch  handeln,  wenn
Informationen der Parteien Dritten selektiv zugäng-
lich gemacht und so als Mittel im politischen Wett-
bewerb  genutzt  werden  könnten.  Damit  würde  der
Staat nämlich die Voraussetzungen für eine selektive
und damit möglicherweise verzerrende Nutzung von
Informationen  im Parteienwettbewerb  schaffen.  In-
sofern  ist  es  etwa  zulässig,  wenn  auf  gesetzlicher
Grundlage  durch  die  öffentliche  Hand zutreffende,

44 BVerfGE 105, 197 (229).
45 Shirvani, Das Parteienrecht und der Strukturwandel im Partei-

ensystem, 2010, S. 411; Ipsen, in Sachs (Hrsg.), GG, 7. Aufl.
2014,  Art.  21 Rn. 32;  Streinz,  in:  v. Mangoldt/Klein/Starck
(Hrsg.), GG, 6. Aufl. 2010, Art. 21 Rn. 107; Jülich, Chancen-
gleichheit der Parteien, 1967, S. 72;  Seifert,  Die politischen
Parteien  im  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland,  1975,
S. 119;  VerfGH Koblenz,  NVwZ 2015,  735  (736  f.);  a.A.
Gusy,  in:  Stein/Denninger/Hoffmann-Riem (Hrsg.),  AK-GG,
2001, Art. 21 Rn. 84.

46 Morlok,  NVwZ 2005,  157  (159);  VerfGH Koblenz,  NVwZ
2015, 735 (736).

47 VerfGH Koblenz, NVwZ 2015, 735 (736).
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sachliche Informationen über alle Parteien veröffent-
licht werden.48 Genau eine solche, alle Parteien glei-
chermaßen betreffende Publizität  würde durch eine
Anwendung des § 1 Abs. 1 IFG auf die beim Bun-
destagspräsidenten  über  politische Parteien vorhan-
denen  Informationen  aber  gerade  nicht  hergestellt.
Vielmehr läge es allein im Belieben der Anspruch-
steller,  über  welche  Parteien  sie  Informationen  ab-
fragten und in welchem Umfang und welcher Weise
sie diese Daten der Öffentlichkeit zugänglich mach-
ten.  Damit  würde  durch  staatliches  Handeln  eine
Verzerrung des Parteienwettbewerbs ermöglicht, die
in  dieser  Form ohne  nähere  gesetzliche  Ausgestal-
tung mit Art. 21 Abs. 1 GG nicht vereinbar wäre. 

Insofern lassen sich auf den politischen Wettbewerb
der Parteien dieselben Maßstäbe übertragen, die für
den  wirtschaftlichen  Wettbewerb  gelten  und  auf-
grund derer ein unmittelbar aus Art. 12 GG ableitba-
rer Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
anerkannt wird.49 Durch die – auch mittelbare – Of-
fenlegung von solchen Informationen kann die Aus-
schließlichkeit der Nutzung des betroffenen Wissens
für den eigenen Erwerb im Rahmen beruflicher Betä-
tigung am Markt beeinträchtigt werden, so dass bei
einer staatlichen Maßnahme, die auf eine solche Of-
fenlegung gerichtet ist, der Schutzbereich des Art. 12
Abs. 1 GG berührt ist.50 Als Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse werden dabei alle auf ein Unternehmen
bezogenen Tatsachen, Umstände und Vorgänge ver-
standen,  die  nicht  offenkundig,  sondern  nur  einem
begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an de-
ren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtig-
tes Interesse hat.51

Gleiches muss auch für den politischen Wettbewerb
unter den Parteien gelten, der zwar nicht nach den-
selben Regeln wie ein Wirtschaftswettbewerb ausge-
tragen  wird,  im  Hinblick  auf  den  Grundsatz  der
Staatsfreiheit  der Parteien sowie das demokratische
Gebot der Willensbildung von unten nach oben je-
doch sogar noch strengeren Regeln unterliegen muss.
Dass der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen in § 6 S. 2 IFG ausdrücklich anerkannt wird,
eine  entsprechende  Regelung  für  „politische  Be-

48 VerfGH Koblenz, NVwZ 2015, 735 (737).
49 BVerfG, JZ 2015, 84 (91); BVerfG, NVwZ 2011, 94 (103 f.);

OVG Münster,  NVwZ 2009,  1510  (1512);  Schoch,  IFG, 2.
Aufl. 2016, § 6 Rn. 8;  Breuer,  in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.),
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
Bd. VIII, 3. Aufl. 2010, § 172 Rn. 38; Kloepfer/Greve, NVwZ
2011, 577 (578). 

50 BVerfG, NVwZ 2006,  1041 (1042);  BVerfG, NVwZ 2011,
94 (103 f.).

51 BVerfG, NVwZ 2011, 94 (103 f.).

triebs-  und Geschäftsgeheimnisse“  der  Parteien  im
Gesetz fehlt, kann insofern nur dahin gedeutet wer-
den, dass die §§ 23 ff. PartG als Spezialregelungen
zum IFG zu verstehen sind, so dass ein Konflikt der
Geheimhaltungsinteressen der  Parteien mit dem In-
formationszugangsanspruch aus § 1 Abs. 1 IFG, der
gesetzlich auszutarieren wäre, von vorneherein nicht
entstehen kann. 

bb) Recht auf informationelle Selbstbestimmung,
Art. 2 Abs. 1 GG

Neben der Berücksichtigung von Art. 21 GG gebietet
auch eine verfassungskonforme Auslegung im Hin-
blick auf das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung aus Art. 2 Abs. 1 GG, die §§ 23 ff. PartG als
Spezialregelungen gegenüber § 1 Abs. 1 IFG im Hin-
blick auf Informationen über politische Parteien an-
zusehen.  Dieses  Recht  ist  auch  im  vorliegenden
Kontext relevant, da sich auch Parteien auf Grund-
rechte berufen können. Sie sind Träger aller Grund-
rechte, die gemäß Art. 19 Abs. 3 GG ihrem Wesen
nach auf sie anwendbar sind.52 

Das  Recht  auf  informationelle  Selbstbestimmung,
das vom Bundesverfassungsgericht aus Art. 2 Abs. 1
GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG hergeleitet
wird, schützt die Befugnis des Einzelnen, grundsätz-
lich selbst über die Preisgabe und Verwendung sei-
ner  persönlichen  Daten  zu  bestimmen.53 Abwehr-
rechtlich folgt daraus der grundrechtliche Schutz des
Einzelnen vor der unbegrenzten Erhebung, Speiche-
rung, Verwendung und Weitergabe seiner  persönli-
chen Daten.54 

Werden Informationen über eine Person, die außer-
halb der öffentlichen Verwaltung steht, über das IFG
Dritten zugänglich gemacht, liegt darin ein Eingriff
in  dieses  Recht  auf  informationelle  Selbstbestim-
mung. Das IFG trägt diesem Konflikt mit dem Ziel
der  einfachgesetzlichen  Informationszugangsfreiheit
Rechnung,  indem es  in  §  5  besondere  Regelungen
über den Schutz personenbezogener Daten trifft. § 5
Abs. 1 S. 1 IFG bestimmt insofern, dass Zugang zu
52 BVerfGE 121,  30  (56);  84,  290  (299);  Grimm,  in:  Benda

(Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland,  2.  Aufl.  1995,  §  14  Rn.  30;  Ipsen,  in:  Sachs
(Hrsg.), Grundgesetz, 7. Aufl. 2014, Art. 21 Rn. 45; Klein, in:
Maunz/Dürig (Hrsg.), GG, Stand: 01/2012, Art. 21 Rn. 186;
Streinz,  in:  v.  Mangoldt/Klein/Starck  (Hrsg.),  GG,  6.  Aufl.
2010, Art. 21 Rn. 34, 144.

53 BVerfGE 65, 1 (43); 78, 77 (84 ff.); Simitis,  NJW 1984, 398
(399);  Dreier,  in: ders. (Hrsg.),  GG, 3. Aufl. 2015,  Art. 2 I
Rn. 79;  Jarass,  in: Erichsen/Kollhosser/Welp (Hrsg.), Recht
der Persönlichkeit, 1996, S. 89 (94); Kunig, in: v. Münch/Kunig
(Hrsg.), GG, 6. Aufl. 2012, Art. 2 I Rn. 38.

54 BVerfGE 65, 1 (43); 67, 100 (143); 77, 1 (46).
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personenbezogenen Daten nur gewährt werden darf,
soweit  das  Informationsinteresse  des  Antragstellers
das  schutzwürdige  Interesse  des  Dritten  am  Aus-
schluss des Informationszugangs überwiegt oder der
Dritte eingewilligt hat. In Übereinstimmung mit der
Legaldefinition  im  Bundes-Datenschutzgesetz  wer-
den unter personenbezogenen Daten hier jedoch nur
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natür-
lichen  Person  verstanden.55 Daten  von  juristischen
Personen oder sonstigen Personenvereinigungen, wie
etwa auch Parteien, fallen daher nicht unter den be-
sonderen Schutz des § 5 IFG.56 

Auch wenn das einfache Recht an dieser Stelle eine
Einschränkung vornimmt, ist der persönliche Schutz-
bereich des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung  jedoch  nicht  auf  natürliche  Personen  be-
schränkt. Zwar können sich juristische Personen nicht
gem. Art. 19 Abs. 3 GG auf die in Art. 1 Abs. 1 GG
verankerte  Menschenwürde berufen,  da  diese  ihrem
Wesen  nach  gerade  ausschließlich  auf  natürliche
Personen anwendbar ist. Da die Menschenwürdega-
rantie jedoch den Schutzbereich des Rechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung nicht originär eröff-
net,  sondern allein  im Sinne einer  „Interpretations-
richtlinie“  schutzbereichsverstärkend  wirkt,57 bleibt
insofern die Möglichkeit, ein allein auf Art. 2 Abs. 1
GG gestütztes  Recht  auf  informationelle  Selbstbe-
stimmung  unter  den  Voraussetzungen  des  Art.  19
Abs. 3 GG auf juristische Personen anzuwenden. Zu
Recht  hat  insofern  das  Bundesverfassungsgericht58

unter weitestgehender Zustimmung in der Literatur59

festgestellt,  dass eine solche Übertragung dem We-
sen  des  Rechts  auf  informationelle  Selbstbestim-
mung entspricht. Staatliche informationelle Maßnah-
men können insofern Gefährdungen oder Verletzun-
gen der grundrechtlich geschützten Freiheit auch bei

55 BVerwG NVwZ 2015,  669 (670);  OVG Berlin,  NVwZ-RR
2015, 126 (128); Debus, NJW 2015, 981 (982); Schoch, IFG,
2. Aufl. 2016, § 5 Rn. 22 f.; Rossi, IFG, 2006, § 5 Rn. 7.

56 Schoch, IFG, 2. Aufl. 2016, § 5 Rn. 23.
57 Murswiek, in:  Sachs  (Hrsg.),  GG,  7.  Aufl.  2014,  Art. 2

Rn. 63;  Dreier,  in: ders. (Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2015, Art. 2 I
Rn.  69;  Starck,  in:  v.  Mangoldt/Klein/Starck,  GG,  6.  Aufl.
2010, Art. 2 Abs. 1 Rn. 15.

58 BVerfGE 118, 168 (202 ff.).
59 Dreier,  in: ders. (Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2015, Art. 2 I Rn. 86,

Art. 19 III Rn. 38; Wollenschläger, VerwArch 102 (2011), 20
(45  f.);  Lorenz,  in:  Kahl/Waldhoff/Walter  (Hrsg.),  Bonner
Kommentar zum Grundgesetz, Stand: 6/2012, Art. 2 Abs. 1
Rn. 385; Isensee, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IX, 3. Aufl.
2011,  § 199 Rn.  86; Sachs, in:  ders.  (Hrsg.),  GG, 7.  Aufl.
2014, Art. 19 Rn. 70.

juristischen  Personen  herbeiführen  und  einschüch-
ternd auf die Ausübung von Grundrechten wirken, so
dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
– unter Berücksichtigung der spezifischen Schutzin-
teressen der jeweils betroffenen juristischen Personen
und  damit  im  Einzelfall  nötiger  Abstufungen  des
Schutzniveaus – auch auf diese anwendbar ist.60

Wenn aber das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung  allgemein  auf  juristische  Personen  An-
wendung  findet,  so  kann  für  politische  Parteien
nichts  anderes gelten.  Da das IFG jedoch keinerlei
Vorschriften  über  die  Berücksichtigung  dieses
Grundrechts der politischen Parteien enthält, sondern
Daten juristischer Personen allein in § 6 S. 2 IFG für
wirtschaftlich  tätige  juristische  Personen  schützt,
kann daraus wiederum nur folgen, dass ein entspre-
chender Konflikt mit den Grundrechten der Parteien
hier  schon  deshalb  nicht  entstehen  kann,  weil  das
IFG  auf  den  Zugang  zu  Informationen  über  die
politischen  Parteien,  die  beim Bundestagspräsiden-
ten vorhanden sind, keine Anwendung findet. Denn
auch wenn der Schutz des Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung  nicht  absolut  ist  und  es  verfas-
sungsrechtlich zulässig sein kann, der Öffentlichkeit
weitergehenden  Zugang  zu  Daten  der  Parteien  zu
verschaffen, als dies in den §§ 23 ff. PartG zur Zeit
vorgesehen ist, bedürfte es dafür jedenfalls einer ge-
setzgeberischen  Entscheidung,  die  in  Grundzügen
einen Ausgleich zwischen dem Informationsinteresse
der Öffentlichkeit und den Grundrechten der Partei-
en vornimmt.61 Ohne entsprechende gesetzgeberische
Entscheidung  muss  es  somit  bei  den  spezifischen
Transparenzregeln der §§ 23 ff.  PartG bleiben,  die
insofern als abschließend zu verstehen sind. 

4. Zwischenergebnis

Im Ergebnis sind § 1 Abs. 3 IFG und die §§ 23 ff.
PartG daher so auszulegen, dass die Vorschriften des
Parteiengesetzes über die öffentliche Rechenschafts-
legung sowie  die  anderen  Formen der  Veröffentli-
chungspflichten der politischen Parteien dem Infor-
mationszugangsanspruch nach § 1 Abs. 1 IFG vorge-
hen. Soweit beim Bundestagspräsidenten im Rahmen
seiner Verwaltungstätigkeit nach dem Parteiengesetz
amtliche  Informationen  anfallen,  die  Daten  über
politische Parteien enthalten, unterliegen diese Infor-
mationen  nicht  dem Informationszugang  nach  dem
IFG. 

60 BVerfGE 118, 168 (203 f.); unter Verweis auf BVerfGE 113,
29 (46).

61 Vgl. zur Bedeutung des Gesetzesvorbehalts für das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung auch BVerfG, NJW 2015,
1506 (1508 f.).
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V. Ausblick

Trotz  der  verfassungsrechtlichen  Offenlegungs-
pflichten  aus  Art.  21  Abs.  1  S.  4  GG  bleibt  die
Transparenz  auch  des  finanziellen  Innenlebens  der
Parteien  bisher  begrenzt.  Die  bisherige  einfachge-
setzliche Ausgestaltung im Parteiengesetz lässt zahl-
reiche Lücken, die in jüngerer Zeit etwa (erneut) un-
ter  dem  Stichwort  des  Parteiensponsorings62 oder
aber im Hinblick auf die wirtschaftliche Betätigung
mittels externer juristischer Personen problematisiert
wurden.63 Informationsansprüche nach dem IFG sind
jedoch  nicht  geeignet,  diese  Defizite  zu  beheben.
Nach der geltenden Rechtslage besteht insofern kein
Anspruch  auf  die  Herausgabe  von  Informationen
über  Parteien,  die  beim  Bundestagspräsidenten  im
Rahmen  seiner  parteibezogenen  Verwaltungstätig-
keit anfallen. Selbst wenn ein solcher Informations-
anspruch bestünde, würde er ohnehin auch nur sol-
che Vorgänge betreffen,  die  ohnehin  vom Bundes-
tagspräsidenten geprüft werden und später jedenfalls
in groben Zügen auch an die Öffentlichkeit berichtet
werden. Wollte man die bestehenden Transparenzde-
fizite  beheben,  müsste  insofern  am  Parteiengesetz
selbst angesetzt werden, um überhaupt die Berichts-
und Transparenzpflichten der Parteien der geänder-
ten Wirklichkeit  ihrer finanziellen und wirtschaftli-
chen Unternehmungen anzupassen.64

62 Vgl. dazu schon die verschiedenen Beiträge in Morlok/v. Ale-
mann/Streit (Hrsg.),  Sponsoring – ein neuer Königsweg der
Parteienfinanzierung?, 2006.

63 Vgl. nur den Bericht des Bundestagspräsidenten über die Re-
chenschaftsberichte  der  Parteien  2012  bis  2014,  BT-Drs.
18/10710, S. 47 ff.

64 So auch die rechtspolitischen Empfehlungen des Bundestags-
präsidenten, BT-Drs. 18/10710, S. 116 ff.
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Dealignment und Nichtwahl in Deutschland

– Der  Effekt  einer  fehlenden  Parteibindung
auf  die  Nichtwahlwahrscheinlichkeit  bei  den
Arbeitern und den anderen Berufsgruppen –

Dipl.-Soz. Martin Althoff1

1. Einleitung

Die Bundesrepublik Deutschland galt lange Zeit als
das  Vorzeigeland  für  eine  hohe  Wahlbeteiligung.
Nach Ende des zweiten Weltkrieges und bis in die
Etablierung der Demokratie in den 1970er Jahren lag
die Beteiligung bei Bundestagswahlen bei knapp 90
Prozent. Seit Mitte der 1980er Jahre sind die Beteili-
gungsraten bei deutschen Bundestagswahlen rückläu-
fig. Gaben 1983 noch knapp 90 Prozent der Wahlbe-
rechtigten ihre Stimme ab, erreichte die Wahlbeteili-
gung von 2009 und 2013 mit  ca.  70 Prozent  ihren
bisherigen  Tiefpunkt  (Lamers  und  Roßteutscher
2014). Da die Stimmabgabe für die meisten Bürger
die einfachste und einzige Form der politischen Par-
tizipation  darstellt  und  die  meisten  Nichtwähler  in
der unteren sozialen Schicht zu finden sind (Schäfer
2011),  ist  ein hoher  Anteil  an Nichtwählern demo-
kratietheoretisch höchst alarmierend (Lijphart 1997).
Bis  heute  ist  sich  die  Politikwissenschaft  über  die
Gründe  des  deutlichen  Rückgangs  uneins.  Hierzu
gibt es eine Vielzahl konkurrierender Erklärungsver-
suche,  welche  verschiedene  Annahmen  über  die
Wahlenthaltung  in  der  unteren  sozialen  Bevölke-
rungsschicht treffen (Gallego 2009).

Anhänger von Mobilisierungstheorien sehen fehlende
Mobilisierungsprozesse von politischen Parteien ver-
antwortlich (Rosenstone und Hansen 1993a). Sie ver-
muten, dass gesellschaftliche Wandlungsprozesse die
traditionellen  Bindungen  zwischen  linken  Parteien
und der meist bildungsschwachen Arbeiterschicht auf-
geweicht haben.  Eine fortschreitende De-Industriali-
sierung,  der  Wandel  zur  Dienstleistungsgesellschaft
und die fortschreitende Positionierung zur politischen
Mitte (ehemals) linker Arbeiterparteien (Debus und
Müller 2013) haben zu einer zunehmenden Orientie-
rungslosigkeit und einem Dealignment dieser großen
Bevölkerungsgruppe geführt. Arzheimer (Arzheimer
2006) kann ein Dealignment bestätigen, macht aber
leider  keinerlei  Aussagen  über  den  Effekt  auf  die
(sinkende) Wahlbeteiligung in Deutschland. 

1 Der Verfasser ist  Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Politikwissenschaft  an der  Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster.

An diesem Punkt setzt dieser Beitrag an. Es wird ar-
gumentiert,  dass  für den Rückgang der Beteiligung
bei  Bundestagswahlen ein Rückgang der affektiven
Parteibindungen  in  der  Arbeiterschicht  verantwort-
lich ist. Sind die emotionalen Bindungen nicht mehr
oder  nur  noch  in  abgeschwächter  Form  bei  den
Wahlberechtigten  vorhanden,  tendieren  diese  zu
Nichtwahl. Für die Argumentation werden die Kon-
zepte von Parteibindung und Dealignment  erläutert
und der vermutete Effekt auf Nichtwahl skizziert. In
Kapitel drei folgt der empirische Test der Argumen-
tation anhand von Politbarometer-Umfragedaten. Es
kann  gezeigt  werden,  dass  die  Parteibindungen  im
Zeitverlauf bei den Arbeitern,  im Vergleich zu den
anderen Berufsgruppen, besonders zur Wahlverwei-
gerung tendieren. Der Artikel schließt mit einem Fa-
zit und Ideen für weitere Forschungsprojekte.

2. Theoretische Annahmen zu Nichtwahl aufgrund
fehlender Parteibindungen

Im Vergleich zu Lazarsfeld et al. (Lazarsfeld, Berelson
und Gaudet 1968) führt die Forschergruppe um Angus
Campbell (Campbell, Gurin und Miller 1954; Camp-
bell  u. a.  1960a) in Ann Arbor Michigan Wahlver-
halten nicht auf feste Umwelteinflüsse, sondern auf
politische  Einstellungen  zurück.  Das  früheste  be-
kannte Werk „The Voter Decides“ (Campbell, Gurin
und  Miller  1954)  bezieht  sich  auf  die  Präsident-
schaftswahl von 1952. 

Das Wahlverhalten dieser landesweiten repräsentati-
ven  Stichprobe  soll  durch  individuelle  (politische)
Einstellungen  erklärt  werden.  Das  Forscherteam
kann  demnach  sechs  Einstellungsdimensionen  be-
stimmen,  welche  multikausal  einen  Effekt  auf  das
Wahlverhalten haben. Die drei Größen „Verbunden-
heit  mit  einer  politischen  Partei“  (Parteibindung),
„Zufriedenheit mit den politischen Programmen“ (Issue-
orientierung) und „Zufriedenheit mit den charakterli-
chen  Eigenschaften  der  politischen  Amtsträger“
(Kandidatenorientierung)  bestimmen  sie  allerdings
als  die  zentralen  Einflussfaktoren.  Je  mehr  dieser
Faktoren  positiv  sind,  desto  wahrscheinlicher  wird
eine Person am Wahltag darauf reagieren und für die
entsprechende Partei votieren.

Campbell et al. (1954; 1960) betrachten Parteien als
soziale Großgruppen, denen man sich wie Vereinen
oder Religionsgemeinschaften zugehörig fühlen kann.
Allerdings  ist  mit  dem Konzept  der  Parteibindung
eine  psychologische  Mitgliedschaft  gemeint,  keine
formale. Im sozialpsychologischen Ansatz nimmt die
Parteibindung eine  herausragende  Stellung ein.  Sie
ist  eine langfristig stabile  Größe und wird in einer
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frühen Phase der politischen Sozialisation erworben.
Im Laufe des Lebens verfestigt sie sich und ist den
beiden  anderen  (kurzfristigen)  Faktoren  Issue-  und
Kandidatenorientierung  kausal  vorgelagert.  Daraus
folgend „färbt“ sie die Wahrnehmung der kurzfristi-
gen  Größen  zugunsten  der  nahestehenden  Partei.
Eine  Person,  die  sich  einer  Partei  besonders  nahe
fühlt,  nimmt demzufolge die politischen Positionen
zu Sachthemen und die charakterlichen Eigenschaf-
ten des Personals in einem besseren, nicht sachlich
nüchternen Licht wahr.

Welchen  Einfluss  hat  die  Parteibindung  auf  das
Wahlverhalten? Als die determinierende, kausal den
anderen  beiden  kurzfristigen  Faktoren  vorgelagerte
Größe, stimmen in den meisten Ländern die empiri-
schen  Befunde  mit  den  Annahmen  der  Michigan
Schule überein. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird
demnach der  Identifikationspartei  auch die  Stimme
gegeben. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Stär-
ke der Parteibindung.

Schon das Team um Angus Campbell (Campbell, Gu-
rin und Miller 1954; Campbell u. a. 1960a) hat kon-
statiert, dass eine tiefe Parteibindung, ganz gleich auf
welche Partei sich diese bezieht, die Wahrscheinlich-
keit des Urnengangs erhöht. Letztendlich kann festge-
halten werden: Je mehr man sich einer Partei verbun-
den fühlt,  desto dringlicher möchte man diese auch
am Wahltag mit der Stimmabgabe unterstützen. 

Zwar verbreitete sich in der Nachkriegszeit eine Art
Grundskepsis  gegenüber  Parteien  im  Allgemeinen
innerhalb  der  Bevölkerung,  doch  kann  bis  in  die
1970er Jahre hinein immer noch von einem „Golde-
nen Zeitalter“ für Parteien gesprochen werden (Arz-
heimer 2006). Die CDU/CSU, SPD und die FDP wa-
ren von 1961 bis 1983 nicht nur die einzigen Partei-
en im Bundestag,  sie konnten insgesamt auch über
99 Prozent der Wählerstimmen für sich verbuchen.
In Anbetracht der Zersplitterung des Parteiensystems
in  der  Weimarer  Republik  und der  Tatsache,  dass
das Wahlsystem der Bundesrepublik ein proportiona-
les  ist,  erscheinen  die  Zahlen  umso  erstaunlicher.
Waren in dieser Zeit die Bindungen zwischen Wäh-
lern und Parteien noch recht stabil, lockerten sie sich
im Zeitverlauf immer weiter auf. 

Zum Dealignment hat sich in der Forschungsliteratur
letztendlich  ein  Theoriestrang  herausgebildet,  wel-
cher  am prominentesten  ist  und unter  dem Begriff
der „Mobilisierung“ gefasst werden kann. Rosenstone
und Hansen (Rosenstone  und Hansen 1993a)  argu-
mentieren in ihrer Analyse, dass die Mobilisierung von
gesellschaftlichen  Großgruppen  (Lipset  und  Rokkan

1967) und insbesondere der bildungsschwachen Ar-
beiterklasse durch (linke) Arbeiterparteien und ande-
re  Organisationen  wie  Gewerkschaften  im Zeitver-
lauf drastisch abgenommen hat. Eine solche Mobili-
sierung würde demnach die „Kosten“ (Downs 1957)
für  den Wahlgang (insbesondere Informations- und
Entscheidungskosten)  verringern,  indem  Parteien
und Gewerkschaften zum Beispiel freie und einfach
zu verstehende  Informationen  (in  Form von Wahl-
empfehlungen etc.) den Wählern zur Verfügung stel-
len (Gallego 2009). Solche Informationen würden vor
allem  den  Menschen  aus  der  unteren  sozialen
Schicht  bzw.  der  Arbeiterschicht  zugutekommen.
Zwar  weisen  auch  die  beiden  Autoren  darauf  hin,
dass die Kosten für die Stimmabgabe nicht wirklich
hoch seien. Allerdings würden bei Menschen mit sehr
geringer  Ressourcenausstattung  (Verba,  Schlozman
und Brady 1995) schon sehr niedrige Hürden viel zu
hoch sein. Neben dem Bereitstellen von einfach zu
verstehenden  Informationen  basiert  die  Mobilisie-
rung durch Parteien und Gewerkschaften vor allem
auch  auf  Bildung einer  gemeinsamen Identität  und
Solidarität füreinander, was die (betreffenden) Men-
schen zur Stimmabgabe motiviert. 

Abgenommen hat die Großgruppen-Mobilisierung aus
zweierlei  Gründen:  Zum einen  sind  die  klassischen
linken  Arbeiterparteien  im  Zeitverlauf  immer  mehr
zur  politischen  Mitte  gerückt  (Debus  und  Müller
2013). Dies hat beim typischen Wählerklientel (den
Arbeitern)  zu  einer  Orientierungslosigkeit  auf  dem
Parteienmarkt  geführt.  Zum  anderen  schrumpft  der
klassische Arbeitersektor zugunsten eines Dienstleis-
tungssektors (Gattig 2006). Daraus resultiert wieder-
um ein Zersetzungsprozess der traditionellen Verbin-
dungen zwischen der Arbeiterklasse und den zugehö-
rigen politischen Vertreterparteien (Arzheimer 2006).
Gallego (Gallego 2010) und (mit osteuropäischen Da-
ten)  Northmore-Ball  (Northmore-Ball  2016)  haben
sich im Rahmen ihrer Analysen den theoretischen An-
nahmen der Großgruppen-Mobilisierung durch Partei-
en und Gewerkschaften angenommen. Insgesamt kön-
nen sie Effekte einer Mobilisierung nachweisen.2 

2 Ein weiterer Theoriestrang konzentriert sich auf eine andere
„Großgruppe“ der Nichtwähler: Den jungen Menschen. Ingle-
hart  (R.  Inglehart  1977;  R.  F.  Inglehart  2008)  und  Dalton
(1984; 2012) führen diesen Trend auf einen gesellschaftlichen
Wertewandel und eine zunehmende Individualisierung in den
entwickelten Industrienationen zurück. Typisch materielle Be-
dürfnisse wie (politische) Sicherheit, Geld und der Erhalt der
politischen Grundordnung würden durch immaterielle Werte
wie persönliche Selbstverwirklichung und Gleichstellung der
Frauen ersetzt.  Junge Menschen interessieren sich demnach
wohl noch für Politik,  partizipieren aber lieber direkter und
kritischer  auf  alternativen  Wegen.  Die  Beteiligung  durch
Wahlen wird nicht mehr als eine gefühlte demokratische Bür-
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Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass
gesellschaftliche  Transformationsprozesse  zu  einer
zunehmenden Orientierungs- und Bindungslosigkeit
einer  gesellschaftlichen  Schicht  geführt  haben.  Die
Umorientierung zur politischen Mitte ehemals linker
Arbeiterparteien  und ein  Schrumpfen  der  Arbeiter-
klasse haben zu einem Verlust der Parteibindung in-
nerhalb  der  verbleibenden  oder  ehemaligen,  bil-
dungsschwachen  Arbeiterschicht  geführt.  Das  Feh-
len einer Parteibindung wirkt sich wiederum negativ
auf die Wahlbereitschaft  aus und der negative Ein-
fluss  verstärkt  sich  sogar  mit  der Zeit.  Somit  kann
durch das Dealignment das stetige Absinken der Be-
teiligungsraten  in  der  bildungsschwachen  Bevölke-
rungsschicht  bei  Bundestagswahlen  erklärt  werden.
Im folgenden Kapitel wird diese Vermutung anhand
von Umfragedaten empirisch getestet. 

3. Empirischer Gegenstandsbereich

3.1. Daten

In diesem Artikel wird argumentiert, dass der stetige
Beteiligungsrückgang  bei  Bundestagswahlen  primär
auf  ein  Wegbrechen  der  klassischen  Parteibindung
im bildungsfernen Elektorat zurückzuführen ist. Um
diese Annahme empirisch zu prüfen, werden Umfra-
gedaten des deutschen Politbarometers analysiert. 

Der Politbarometer startete im Januar 1977, die Va-
riable „Parteibindung“ wurde fast von Anfang an, ab
März desselben Jahres, abgefragt. Vor 1988 wurden
die  Respondenten  via  Face-To-Face-Interwiews  be-
fragt,  seit  1988 finden  die  Befragungen  telefonisch
statt. Die Methoden der repräsentativen Stichproben-
ziehung wurden ebenfalls mehrmals geändert. Die Da-
ten des Politbarometers werden im Durchschnitt alle
vier  Wochen  durch  die  Forschungsgruppe  Wahlen
e.V. erhoben. Seit 1998 werden sie in den Sommermo-
naten  regelmäßig  einmal  ausgesetzt,  in  Wahljahren
finden wiederum zusätzliche Erhebungen statt. Insge-
samt finden jährlich etwa elf bis 14 Erhebungen statt
(Arzheimer 2006). Das Gesis-Leibniz-Institut für Sozi-
alwissenschaften (GESIS) bereitet die Daten auf und
stellt sie der interessierten, wissenschaftlichen Öffent-
lichkeit  zur  Verfügung. Im Rahmen dieses  Artikels
stützt sich die Analyse auf die bisher aktuellste Jahres-
kumulation von 1977 bis 2014.

gerpflicht (Wahlnorm) betrachtet. Zahlreiche Autoren (A. Blais
und Rubenson 2013; Fieldhouse, Tranmer und Russell 2007;
Rubenson u. a. 2004) haben diese theoretischen Annahmen ge-
testet und können einen Zusammenhang nachweisen. Anders ar-
gumentiert  wiederum Franklin  (Franklin  2004),  der  keinen
Wertewandel, sondern einen kontextbedingten Generationen-
effekt für die sinkende Wahlbeteiligung verantwortlich sieht.

3.2. Analyse

Es wird vermutet,  dass  die  Identifikation mit  einer
politischen Partei im Elektorat im Zeitverlauf abge-
nommen hat und dies unter den Arbeitern besonders
deutlich ist. Darüber hinaus wird vermutet, dass die
fehlende  Parteibindung  einen  Großteil  der  abneh-
menden  Wahlbeteiligung  in  der  (bildungsschwa-
chen) Arbeiterschicht erklärt und der negative Effekt
mit der Zeit stärker wird. Um diese Annahme zu tes-
ten, wird die zeitliche Entwicklung der Variable V72
näher betrachtet. Dieser Indikator informiert über die
subjektiv empfundene Parteineigung (Parteibindung)
der befragten Personen. Es wird explizit gefragt, ob
die Befragten sich einer bestimmten politischen Par-
tei  besonders zugehörig fühlen. Eine faktische Par-
teimitgliedschaft ist in diesem Zusammenhang nicht
von Interesse. Für die weiteren Analysen wird V72
in eine binäre Variable mit den Kategorien 1 = „Ja.
Parteibindung vorhanden“ und 0 = „Nein. Parteibin-
dung nicht vorhanden“ umcodiert3.

In Abbildung 1 und Abbildung 2 werden die durch-
schnittlichen Jahreswerte der subjektiv empfundenen
Parteibindungen dargestellt. Da in diesem Artikel die
Parteibindungen der Arbeiter im Fokus stehen, wer-
den die durchschnittlichen Prozentwerte  der Partei-
gebundenen,  getrennt  nach  Berufsgruppen,  darge-
stellt.  In der ersten Abbildung ist  das Dealignment
unter den Arbeitern dargestellt. In der Zweiten sind
die  anderen  Berufssparten  zusammengefasst,  die
nicht zu den Arbeitern zugezählt werden4.

Die  Unterschiede  zwischen  den Arbeitern  und den
anderen  Berufsgruppen  sind  insgesamt  deutlich  er-
kennbar, nehmen aber im Zeitverlauf zu. Konform zu
den  theoretischen  Erwartungen  gab  es  Ende  der
1970er  Jahre  bis  zur Mitte  der  1980er  Jahre  keine
großen  Unterschiede  hinsichtlich  der  Parteibindun-
gen  zwischen  den  verschiedenen  Berufsklassen.
1980  lag  die  Quote  der  Parteigebundenen  bei  den
Arbeitern und den anderen Berufsgruppen bei knapp
80  Prozent  und  erreichte  damit  den  Höchststand5.
Danach sank der Anteil der Parteigebundenen stetig.
1989 gaben knapp ca. 70 Prozent der Befragten an,

3 Im  Rahmen  empirischer  Arbeiten  ist  das  Umcodieren  der
Rohvariablen im Datensatz üblich. Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit werden die einzelnen Schritte hier nicht beschrie-
ben, die Do-Files mit den Stata-Codes können aber beim Au-
tor erfragt werden.   

4 Eine  weitere  Unterteilung  der  Berufsgruppen  wäre  zwar
durchaus informativ, steht aber nicht im Fokus dieser Analyse
und würde den Rahmen des Artikels sprengen. 

5 Es wird vermutet, dass der Anteil der Parteigebundenen in der
Nachkriegszeit bis in die 1960er Jahre ähnlich hoch war. Lei-
der messen die Umfragen des Politbarometers erst seit 1977.  
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sich einer speziellen politischen Partei besonders nahe
zu fühlen. Im Jahr der Wiedervereinigung 1990 kam
es zu einem deutlichen, aber nur auf 1990 begrenzten
Anstieg der gefühlten Parteibindungen. Bei den Ar-
beitern stieg dieser auf knapp 72 Prozent, in den an-
deren Berufsgruppen ca. 76 Prozent. Pappi und Shi-
kano  (Pappi und Shikano 2015) begründen dies mit
einer  gestiegenen  Euphorie  und  Zufriedenheit  mit
den politischen Parteien in Deutschland. Ein deutli-
cher Rückgang der Parteibindungen ist, über alle Be-
rufsgruppen hinweg, nach der deutschen Wiederver-
einigung im Jahr 1990 zu erkennen. Im Jahr 1996 ga-
ben nur noch knapp 58 Prozent der Arbeiter an, einer
Partei nahe zu stehen. Das sind 14 Prozent weniger
im Vergleich zum Jahr der Einigung 1990. In den an-

deren Berufsgruppen sank zwischen 1990 und 1996
die Zahl der Parteigebundenen um knapp 10 Prozent
auf einen Wert von ca. 66 Prozent ab. 

Nach 1996 kam es in den anderen Berufsgruppen zu
einem geringen  Anstieg  der  Parteigebundenen  von
wenigen Prozentpunkten, welcher bis zum Jahr 2006
(ca.  69 Prozent)  anhielt.  Danach sank die Zahl der
Parteigebundenen wieder leicht ab und erreichte im
Jahr 2012 mit knapp 65 Prozent einen weiteren Tief-
punkt. In den Jahren 2013 und 2014 stieg die Zahl
der  Parteigebundenen  wiederum  um  vier  Prozent-
punkte auf knapp 69 Prozent an. Insgesamt lässt sich
für die Berufsgruppen außer den Arbeitern konstatie-
ren,  dass  die  Parteibindungen  nach  der  deutschen
Wiedervereinigung  zwar  abgenommen  haben,  sich
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aber  letztendlich  auf  einem  relativ  gleichbleibend
hohen Niveau eingependelt haben. 

Ein völlig anderes Bild zeigt sich bei den Arbeitern.
Hier  ist  der  Negativverlauf  der  Parteibindungen
weitaus deutlicher als in den anderen Berufsgruppen.
1998 gaben nur noch knapp 56 Prozent der Arbeiter
an, einer bestimmten politischen Partei nahe zu ste-
hen. Bis zum Jahr 2006 stieg die Zahl der Parteige-
bunden  zwar  (wellenförmig)  um  wenige  Prozent-
punkte an (ca. 58 Prozent). Im Vergleich zu den an-
deren Berufsgruppen ist dieser Anstieg aber weitaus
schwächer  und bewegt sich mit einem Unterschied
von elf  Prozent  (zu den anderen Berufsgruppen im

Jahr 2006) insgesamt auf einem weitaus niedrigerem
Niveau. Nach 2006 blieb die Zahl der parteigebunde-
nen  Arbeiter  in  etwa  konstant  und  erreichte  2012
einen Wert von knapp 57 Prozent. Im Jahr 2014 ga-
ben ca. 59 Prozent der Arbeiter an, dass sie sich ei-
ner bestimmten politischen Partei nahe fühlen. Zehn
Prozent weniger als in den anderen Berufsgruppen. 

Ähnlich wie bei Arzheimer  (Arzheimer 2006) kann
konstatiert werden, dass im gesamten deutschen Elek-
torat  kein  drastisches,  aber  trotzdem ein  konstantes
Sinken der Parteibindungen im Zeitverlauf beobachtet

werden kann. Dieses Dealignment ist bei den Arbei-
tern im Vergleich besonders deutlich zu erkennnen. 

Im Rahmen dieses Artikels wird vermutet, dass das
Dealignment einen negativen Einfluss auf die Wahl-
bereitschaft  der  Arbeiter  hat.  Aufgrund  fehlender
Mobilisierungsprozesse  (Rosenstone  und  Hansen
1993a) und der daraus resultierenden Orientierungs-
losigkeit neigen parteiungebundene Arbeiter  zuneh-
mend zu Nichtwahl.  Diese  Annahme wird  im Fol-
genden getestet.  

In der folgenden Abbildung 3 werden die Anteile der
Nichtwähler ohne Parteibindungen in den verschie-
denen Berufsgruppen gegenübergestellt.

Es ist deutlich erkennbar, dass, unabhängig vom Zeit-
raum der Befragungen, Arbeiter ohne Parteibindungen
eher zu Nichtwahl neigen als angehörige anderer Be-
rufsgruppen. 1977 gaben knapp 28 Prozent der partei-
ungebundenen Arbeiter an, bei der nächsten Bundes-
tagswahl nicht wählen zu wollen. Von den Angehö-
rigen der anderen Berufsklassen waren es nur ca. 21
Prozent.  Bis  zur  deutschen  Wiedervereinigung  im
Jahr 1990 blieb dieses Muster bestehen. Auch in den
anderen Berufsklassen, bei den Arbeitern aber um ei-
niges deutlicher, tendierten die Mitglieder ohne Par-
teibindungen dazu, die Stimme bei der nächsten Wahl
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nicht abgeben zu wollen. 1985 lag der Anteil in den
Berufsgruppen  außer  den  Arbeitern  bei  knapp  26
Prozent  und bei  den Arbeitern  sogar bei  knapp 38
Prozent.  1990  sank  der  Anteil  der  Nichtwähler  in
den anderen Berufsgruppen auf ca.  12 Prozent  und
bei den Arbeitern auf 22 Prozent. Nach der Wieder-
vereinigung stieg der Anteil der wahlmüden Partei-
ungebundenen  in  beiden  Lagern  stetig  an,  bei  den
Arbeitern allerdings erneut am deutlichsten. Lag der
Anteil  im Jahr 2004 in den anderen Berufsgruppen
bei ca. 27 Prozent, gaben wiederum knapp 39 Pro-
zent der Arbeiter  ohne Parteibindungen an, bei  der
nächsten Wahl  auf  die  Stimmabgabe verzichten  zu
wollen. Bis zum Jahr 2011 sank der Anteil der par-
teiungebundenen  Nichtwähler  wieder  über  alle  Be-
rufsgruppen hinweg. Knapp 21 Prozent in den ande-
ren Berufsgruppen und ca.  30 Prozent der Arbeiter
gaben an, sich sowohl keiner politischen Partei nahe
zu fühlen, als auch bei der nächsten Wahl nicht wäh-
len  zu wollen.  In den Jahren  2013 und 2014 sank
abermals, über alle Berufsgruppen hinweg, der An-
teil  der  Nichtwähler  ohne Parteibindungen.  Mit  et-
was mehr als 25 Prozent ist der Anteil bei den Arbei-
tern gegenüber den anderen Berufsgruppen um mehr
als zehn Prozent erhöht (15 Prozent). Ein großer Teil
der Befragten fühlte sich nicht nur wieder einer Par-
tei  verbunden (Abbildungen 1 und 2), sondern war
auch geneigt, diese bei der nächsten Bundestagswahl
wählen zu wollen6.  

Sozialwissenschaftliche Zusammenhänge sind in den
seltensten  Fällen  monokausal  erklärbar.  Wie  schon
erläutert,  ist  die Beteiligung an politischen Wahlen
von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren abhän-
gig. Um dennoch den alleinigen negativen Einfluss
fehlender Parteibindungen auf die Beteiligungswahr-
scheinlichkeit bei Wahlen sichtbar zu machen, sind ne-
ben  bivariaten  Analysen  multivariate  Verfahren  not-
wendig.  Die  binäre  abhängige  Variable  „Nichtwahl“
erfordert  ein  logistisches  Regressionsmodell  (auch
Logit-Modell  genannt).  Logistische Regressionsmo-
delle  verfolgen wie lineare  Einfachregressionen das
Ziel, eine abhängige Variable in einem möglichst ho-
hen Ausmaß (statistisch) mit meist  mehreren unab-
hängigen Variablen zu erklären.  Logit-Modelle  un-
terscheiden  sich  von linearen  Regressionsmodellen
allerdings  durch  ihre  Nichtlinearität.  Einflüsse  von
unabhängigen Größen können nicht direkt an der ab-
hängigen Größe quantifiziert werden, sondern bezie-

6 Ein Vergleich mit den Rohdaten ergab, dass die Befragten an-
gaben, sich einer„anderen“ nicht als Antwortkategorie in der
Befragung  aufgeführten  Partei  verbunden  fühlten.  Es  wird
vermutet, dass es sich bei der nicht näher kategorisierten Par-
tei um die AFD handelt.  

hen sich  auf  die  Wahrscheinlichkeit  des  Eintretens
eines Ereignisses der abhängigen Variablen. Finden
Umfragedaten bzw. Bevölkerungsstichproben für die
Berechnungen  Verwendung,  wird  versucht,  Rück-
schlüsse  auf  die  Grundgesamtheit  zu ziehen (Long
1997; Hosmer und Lemeshow 2000). Für diesen Ar-
tikel  liegt  das  Fragebogenitem  „Wahlbeteiligung“
mit den beiden Kategorien „Wahl“ und „Nichtwahl“
als abhängige Variable vor. Mit dem hier verwendeten
logistischen  Regressionsmodell  wird  demnach  ge-
schätzt, inwiefern sich die Befragten von einer fehlen-
den Parteibindung und von den weiteren unabhängi-
gen  Kontrollvariablen  in  ihrer  Entscheidung,  nicht
wählen zu gehen, beeinflussen lassen. Um sicherzu-
stellen, dass sich der Effekt einer fehlenden Partei-
bindung nicht  durch die Einflüsse  anderer,  oftmals
unbekannter Größen erklären lässt, werden die in der
Literatur  üblichen  Kontrollvariablen  in  das  Modell
mit eingeführt. Diese von den anderen unabhängigen
Variablen  im Modell  bereinigten  Einflüsse  werden
in Tabelle 1 als Logitkoeffizienten dargestellt. Eine
Interpretation über die Richtung und Signifikanz der
Koeffizienten  ist  nicht  gewinnbringend  (Best  und
Wolf 2012), demnach beschränkt sich die Interpreta-
tion darauf. 

Tabelle 1: Logit-Modelle 
(1) (2)

Nichtwahl Nichtwahl

Arbeiter 0.21***

(0.019)
0.18***

(0.025)

Parteibindung -0.98***

(0.016)
-1.01***

(0.019)

Alter -0.012***

(0.0035)
-0.012***

(0.0035)

Bildung -0.66***

(0.022)
-0.66***

(0.022)

Religiosität -0.20***

(0.0058)
-0.20***

(0.0058)

Politikinteresse -0.77***

(0.012)
-0.77***

(0.012)

Interaktion 0.080*

(0.036)

_cons 1.75***

(0.045)
1.76***

(0.045)

pseudo R2 0.129 0.129
AIC 105348.6 105345.7
N 164405 164405

Anmerkungen: Standardfehler  in Klammern;  *signifikant
auf Fünf-Prozent-Niveau (p < 0.05), **signifikant auf Ein-
Prozent-Niveau (p < 0.01), ***signifikant auf 0,1-Prozent-
Niveau (p < 0.001)  

Quelle: Kummulierter Politbarometer 2014
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Im ersten Schritt werden Parteibindung und der Ar-
beiterstatus in das Modell (Modell 1) aufgenommen.
Die beiden Indikatoren verhalten sich hinsichtlich ih-
rer Signifikanz und Richtung im Modell gemäß den
theoretischen Erwartungen.  Arbeiter  tendieren  eher
zu  Nichtwahl  als  die  anderen  Berufsgruppen.  Und
fühlen sich die Befragten, unabhängig ihrer Berufs-
gruppe,  einer  bestimmten  politischen  Partei  nahe,
dann senkt das ebenfalls  die Nichtwahlwahrschein-
lichkeit.  

Um das Argument dieses Beitrags von konkurrieren-
den  theoretischen  Annahmen  abzugrenzen  und  um
den alleinigen Einfluss von Arbeiterstatus und Par-
teibindung  auf  die  Wahlwahrscheinlichkeit  statis-
tisch abzusichern, werden im zweiten Schritt die je-
weiligen (in der Forschungsliteratur üblichen) Kon-
trollvariablen  in  das  Modell  aufgenommen.  Auch
diese  verhalten  sich  hinsichtlich  Signifikanz  und
Richtung konform zu den theoretischen Annahmen7. 

Wie  Goerres  (2007) konstatiert,  steigt  die  Wahr-
scheinlichkeit  der  Wahlbeteiligung  mit  dem  Le-
bensalter an. Der gleiche Alterseffekt kann auch im
Rahmen  dieser  Analyse  bestätigt  werden.  Schon
Campbell  et  al.  (1960b;  1954)  gingen davon aus,
dass religiöse Menschen für soziale Normen beson-
ders  empfänglich  sind  und  eher  dazu  neigen,  ihre
Stimme abzugeben, als weniger religiöse Menschen.
Diesen  Befund  kann  auch  Blais  (2000) in  seiner
Analyse  bestätigen  und  er  findet  sich  auch  in  den
Berechnungen dieses Artikels wieder. Das politische
Interesse und die (formale) Bildung haben ebenfalls
einen  negativen  Einfluss  auf  die  Nichtwahlwahr-
scheinlichkeit.  Durch  das  Kontrollieren  der  Bil-
dungsvariable wird sichergestellt, dass bei Arbeitern
nicht  der  oftmals  auch  vorhandene  niedrige  Bil-
dungsgrad als Drittvariable für den Einfluss auf die
Nichtwahl verantwortlich ist,  sondern, wie im Rah-
men dieses Artikels angenommen, die Berufsgruppe
der Arbeiter. Der Bildungseffekt wird somit im Mo-
dell rausgerechnet und der alleinige Effekt der Zuge-
hörigkeit  zur  Gruppe  der  Arbeiter  dargestellt.  Je
mehr sich die befragten Personen für Politik interes-
sieren  und  je  höher  der  fomale  Bildungsabschluss
ist,  den  sie  innehaben,  desto  unwahrscheinlicher
wird für sie,  dass  sie  die Stimme bei  der nächsten
Bundestagswahl verweigern.           

Anhand der Gütekriterien ist erkennbar, dass der An-
teil erklärter Varianz durch Aufnahme der Kontroll-

7 Eine hohe Fallzahl in der Stichprobe begünstigt bei Regressi-
onsmodellen  die  Signifikanzen  der  Koeffizienten.  Robust-
heitstest mit Sub-Samples und weitaus weniger Fallzahlen ha-
ben aber zu den gleichen Ergebnissen geführt.  

variablen ins Modell eine beachtliche Größe hat. Die
beiden für die Fragestellung zentralen Variablen Par-
teibindung und Arbeiterstatus ändern sich hinsicht-
lich  ihrer  Effektstärken nur  unwesentlich  und blei-
ben hinsichtlich ihrer Signifikanz unverändert.    

Im Fokus dieser Analyse steht die Vermutung, dass
die sinkenden Beteiligungsraten bei Bundestagswah-
len zum Teil durch ein Dealignment bei den Arbei-
tern erklärt werden kann. Es wird vermutet, dass der
Effekt  einer  fehlenden  Parteibindung bei  Arbeitern
stärker  ausfällt  als  in  den  anderen  Berufsgruppen.
Folglich wird unterstellt, dass der Einfluss der unab-
hängigen Variable Parteibindung auf die abhängige
Variable Nichtwahl mit den Kategorien der anderen
unabhängigen Variable  Arbeiter  variiert.  Um diese
Vermutung  zu  testen,  wird  Parteibindung  mit  der
Variable Arbeiter  interagiert  und in Schritt  zwei in
das Modell (Modell 2) mit aufgenommen. Der Inter-
aktionsterm ist signifikant und die Gütekriterien in-
formieren darüber, dass die Erklärungskraft des Mo-
dells  durch die Aufnahme steigt  und der  Anteil  an
erklärter  Varianz zunimmt. Die Variablen Arbeiter,
Parteibindung und die Kontrollvariablen bleiben hin-
sichtlich ihrer Richtung und Signifikanz gleich.   

Regressionsmodelle mit Interaktionstermen sind für
eine einfache Interpretation anhand der Koeffizien-
ten oftmals zu komplex. Abhilfe schaffen hier Visua-
lisierungsmöglichkeiten  von  vorhergesagten  Wahr-
scheinlichkeiten der abhängigen Variable Nichtwahl.
In Abbildung 4 ist  ein solcher „Conditional-Effect-
Plot“  (Jaccard 2001; Bauer 2010; Long und Freese
2014) der  vorhergesagten  Wahrscheinlichkeiten für
Nichtwahl dargestellt.  

Abbildung 4 bestätigt die bivariaten Ergebnisse und
verdeutlicht die Schlussfolgerungen anhand der Ko-
effizienten aus dem Regressionsmodell.

Es ist abzulesen, dass der Effekt einer fehlenden Par-
teibindung zwischen den Berufsgruppen variiert. Bei
Arbeitern  fällt  dieser  weitaus  deutlicher  als  in  den
anderen Berufsgruppen aus. In der Gruppe der ande-
ren Berufsgruppen führt  die Parteibindung zu einer
fast  sicheren  Wahlteilnahme.  Die  Wahrscheinlich-
keit der Nichtwahl ist bei diesen Personen fast Null.
Wenn die Befragten allerdings angeben, dass sie sich
keiner  politischen  Partei  verbunden  fühlen,  steigt
auch die Wahrscheinlichkeit der Nichtwahl. So liegt
die Wahrscheinlichkeit der Wahlverweigerung unter
den Parteiungebundenen in den anderen Berufsgrup-
pen bei knapp 0.16. 

Bei  den  Arbeitern  fällt  der  Effekt  weitaus  stärker
aus.  Es ist  erkennbar,  dass  Arbeiter,  die  sich einer

21doi:10.24338/mip-201715-24 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



Aufsätze Althoff – Dealignment und Nichtwahl in Deutschland [...] MIP 2017 23. Jhrg.

Partei  zugehörig  fühlen,  mit  nur  einer  niedrigen
Wahrscheinlichkeit  von 0.09 auf ihre Stimmabgabe
verzichten. Im Vergleich zu den anderen Berufsgrup-
pen  ist  die  Wahrscheinlichkeit  demnach  etwas  er-
höht, aber ähnlich niedrig. Geben Arbeiter allerdings
an,  sich  keiner  politschen  Partei  nahe  zu  fühlen,
steigt die Wahrscheinlickkeit der Nichtwahl deutlich
an und erreicht einen Wert von über 0.2. Demzufol-
ge kann im Rahmen dieser Analyse konstatiert wer-
den,  dass  Arbeiter  bei  fehlender  Parteibindung  im
Vergleich zu den anderen Berufsgruppen besonders
anfällig für Nichtwahl sind.

4. Fazit und Schlussfolgerungen

Seit Mitte der 1980er Jahre befinden sich die Beteili-
gungsraten  bei  deutschen  Bundestagswahlen  in  ei-
nem  Sinkflug  und  die  Politikwissenschaft  ist  sich
über die Gründe uneins. Gaben bei der Bundestags-
wahl 1983 noch knapp 90 Prozent der Wahlberech-
tigten ihre Stimme ab, waren es 2013 nur noch rund
70  Prozent.  Anhänger  von  Mobilisierungstheorien
(Rosenstone und Hansen 1993b) sehen fehlende Mo-
bilisierungsstrategien  von  politischen  Parteien  in
Richtung  des  Elektorats  dafür  verantwortlich.  Sie
vermuten, dass gesellschaftliche Wandlungsprozesse
wie  die  De-Industrialisierung,  ein  Wechsel  zum
Dienstleistungssektor  sowie  die  politische  Neuaus-
richtung  ehemals  linker  Arbeiterparteien  zu  einem
Verlust  der  traditionellen  Parteien-Wähler-Verbin-
dungen und somit zu einem Verlust der (gefühlten)
Parteibindungen  (Dealignment)  bei  den  Arbeitern

geführt haben. Dieser Befund wurde in zahlreichen
Analysen bestätigt (Arzheimer 2006), der Brücken-
schlag zu Nichtwahl allerdings bisher unterlassen. 

An  diesem Punkt  hat  dieser  Beitrag  angesetzt.  Es
wurde vermutet,  dass  die  niedrige  Wahlbeteiligung
bei Bundestagswahlen seit Mitte der 1980er Jahre zu
einem großen Teil durch die fehlenden Parteibindun-
gen der Arbeiter erklärt werden können. Mit bivaria-
ten und multivariaten Analysen konnte diese Vermu-
tung  bestätigt  werden.  Es  zeigt  sich  im Vergleich
zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen, dass

vor allem  Arbeiter  ohne
Parteibindungen zu Nicht-
wahl neigen. 

Der Zusammenhang zwi-
schen  dem  Dealignment
in der Gruppe der Arbei-
ter  und  der  niedrigen
Wahlbeteiligung  wurde
bislang nur mit den Daten
des Politbarometers nach-
gewiesen.  Mit  weiteren
Studien  müsste  geprüft
werden,  ob  sich  dieser
Zusammenhang  auch  bei
anderen  Wahlen  oder  in
anderen  Ländern  nach-
weisen  lässt.  Darüber
hinaus  sollte  der  Zusam-
menhang  zwischen  dem
Dealignment bei den Ar-
beitern und Nichtwahl im
Rahmen  weiterer  Analy-
sen, mit umfangreicheren

Umfragedaten,  präziser  untersucht  werden.  In  der
hier  vorliegenden  Analyse  deuteten  erste  Hinweise
darauf  hin,  dass  die AfD es  schafft,  vor allem das
Wählerklientel  aus  der  Arbeiterschicht  an  sich  zu
binden.  Weiterführende  Studien  sollten  diese  Ver-
bindung näher durchleuchten.
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Die facebook-Aktivitäten von Parteien auf
kommunaler Ebene. Empirische Analysen
auf Basis automatisiert erhobener Daten

Mario Datts, M.A.1/Dr. Martin Schultze2

1. Einleitung3

Die Politikwissenschaft widmet sich seit einigen Jah-
ren  intensiv  der  Erforschung  der  sozialen  Medien
und  ihren  Auswirkungen  auf  Politik  und  Gesell-
schaft.  Insbesondere  in  Zeiten  von  Wahlkämpfen
sind  solche  Medien  zu  einem unverzichtbaren  Be-
standteil im Repertoire von Parteien geworden. Un-
tersuchungen, die sich mit der Erforschung sozialer
Medien  auf  einer  empirischen  Basis  beschäftigen,
nutzen überwiegend manuell erhobene Daten, die ei-
nige  Limitationen  mit  sich  bringen.  So  sind  bei-
spielsweise  Umfragen  nur  vergleichsweise  ressour-
cenintensiv durchzuführen und die Qualität der Da-
ten ist, durch non-response und anderen Verzerrun-
gen, teilweise fragwürdig. Eine Alternative hierzu ist
die zusätzliche Verwendung von Daten, die automa-
tisiert erhoben werden. 

Im vorliegenden Artikel wird ein von uns entwickel-
tes Programm vorgestellt, welches die Kommunikati-
onsaktivitäten der kommunalen Basis der etablierten
Parteien  sowie  der  AfD  auf  facebook  –  als  dem
wichtigsten sozialen Medium – automatisiert abfragt
und  für  die  sozialwissenschaftliche  Datenanalyse
aufbereitet. Diese Daten werden um sozialräumliche
Informationen erweitert. Auf dieser empirischen Ba-
sis  wird  die  facebook-Nutzung  der  Parteibasis  im
Wahlkampf  analysiert.  Gerade  für  die  kommunale
Parteigliederungsebene, die als am wenigsten profes-
sionalisiert und ressourcenschwach gilt, erscheint die
Nutzung von sozialen Medien attraktiv. Sie ermögli-
chen es, die Bürger kostengünstig und zielgruppen-
spezifisch mit Informationen zu versorgen, sich mit
ihnen zu vernetzen und in Dialog zu treten. 

Über die Aktivitäten der kommunalen Gliederungs-
ebene der Parteien im Social  Web existieren keine

1 Der Verfasser ist Kollegiat im Graduiertenkolleg LinkDe des
Instituts für Sozialwissenschaften der Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf.

2 Der Verfasser ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter (postdoc) am
Lehrstuhl Politikwissenschaft II des Instituts für Sozialwissen-
schaften der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

3 Unser Dank gilt Annika Lemke und Christine Müller für die
Recherche der  facebook-Accounts  der  Parteien  sowie Jacek
Wotka für seine Hilfe bei der Erstellung des Programms zur
Datenabfrage.

wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse. Es ist we-
der  bekannt,  ob  die  Kreisverbände  im Social  Web
präsent  sind,  noch  wie  intensiv  sie  die  sozialen
Medien  nutzen.  Diese  Forschungslücke  über  das
„Rückgrat  der  Partei(en)“  (Hennewig  2013:  159)
steht daher im Fokus der Untersuchung. Wir gehen
der  Frage nach,  in  welchem Umfang die Kreisver-
bände  der  Parteien  facebook  während  des  Wahl-
kampfes nutzen und welche Faktoren diesen beein-
flussen. Diese Fragestellung besitzt einen doppelten
explorativen Charakter. Zum einen können Erkennt-
nisse über die facebook-Aktivitäten der Parteien auf
kommunaler Ebene gewonnen werden. Zum anderen
dient sie der Illustration des Potentials der automati-
sierten Datengewinnung. 

Im folgenden Kapitel beschreiben wir kurz den theo-
retischen  Rahmen unserer  Analyse  sowie  den For-
schungsstand.  Im  darauffolgenden  Kapitel  werden
der  Datensatz  und  die  Operationalisierung  vorge-
stellt. Kapitel 4 widmet sich ausführlich der hier ver-
wendeten Methode der Datengewinnung und Aufbe-
reitung. Kapitel 5 enthält die empirischen Ergebnisse,
das darauffolgende Kapitel die Zusammenfassung. 

2. Theoretischer Rahmen

Um die Nutzung der sozialen Medien durch Partei-
verbände empirisch untersuchen zu können, muss zu-
nächst geklärt werden, was mit dem Begriff eigent-
lich gemeint ist. In Anlehnung an Gibson und Ward
(2000: 305) werden darunter  die  folgenden Aktivi-
tätsformen verstanden:  Information, Vernetzung  und
Dialog. Als  Informationsaktivität  definieren sie jeg-
liche Aktivitäten im Web, mit denen politische Ak-
teure  darauf  abzielen  Informationen  zu  verbreiten.
Dies ist online effizienter und kostengünstiger mög-
lich  als  über  analoge  Medien.  Nelke  und  Sievert
(2014: 158) stellen in einer Untersuchung der Social-
Media-Aktivitäten nationaler Regierungen in sieben
Ländern fest, dass die sozialen Medien beinahe aus-
schließlich  für  die  Informationsverbreitung  genutzt
werden. In einer qualitativen Untersuchung von Zit-
tel (2009a: 387) über die Nutzung von Onlinemedien
durch deutsche Bundestagsabgeordnete wird ersicht-
lich, dass diese „auf die Ausschöpfung der interakti-
ven  Potentiale  des  Internets  verzichten“.  Vielmehr
gehe es den Abgeordneten vor allem um die Bereit-
stellung von Informationen.  In einer  Untersuchung
über  die  Nutzung sozialer  Medien  durch  die  deut-
schen  Verbände  von  Hoffjann  und  Gusko  (2015)
zeigt sich, dass diese die sozialen Medien vor allem
dafür nutzen, um Journalisten zu informieren. 
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Um Informationen  verbreiten  zu können,  ist  es  im
Social  Web  notwendig  ein  Publikum herzustellen.
Denn „während mit der Veröffentlichung in Presse,
Rundfunk  und  Fernsehen  öffentliche  Aufmerksam-
keit in gewissem Maße gegeben ist, muss Aufmerk-
samkeit für politische Anliegen im Internet erst her-
gestellt  werden“  (Grunwald  et  al.  2006:  227).  Für
politische Akteure ist es daher wichtig, sich mit an-
deren  Nutzern  zu  vernetzen  (Hinz  2017:  29).  Mit
dem Begriff  Vernetzungsaktivität sind  dementspre-
chend Handlungen gemeint, die darauf abzielen sich
eine Rezipientengruppe zu schaffen.  Über die Ver-
netzungsaktivitäten politischer Akteure existieren so
gut wie keine Befunde. Eine Ausnahme stellt die Un-
tersuchung von Larsson (2015) dar,  der u.a.  unter-
sucht, wie viele Fans und follower die schwedischen
Parteien haben. Seinen Analysen zufolge haben die
rechtspopulistischen Schwedendemokraten die meis-
ten facebook-Fans, dicht gefolgt von der Piratenpar-
tei. Bei den twitter-followern teilen sich demgegen-
über die Sozialdemokraten und die Piratenpartei den
ersten  Platz,  wohingegen die  Schwedendemokraten
weit abgeschlagen rangieren.

Bei den Analysen, die sich mit der Frage nach dem
Nutzungszweck von Onlinemedien durch politische
Akteure  beschäftigen,  steht  in  der  Politikwissen-
schaft in der Regel die Frage im Fokus, ob diese die
bestehenden  „Beschränkungen  im politischen  Mei-
nungs-  und  Willensbildungsprozess  aufheben  oder
ihnen  zumindest  entgegenwirken“  (Hoecker  2006:
289) können. Hier geht es häufig um politische Be-
teiligung in Form einer Teilnahme am Diskurs durch
Kommunikation  (vgl.  Elter  2013:  212).  An  dieses
Verständnis anschließend, wird unter Dialogaktivität
die Fähigkeit  von politischen Akteuren  verstanden,
Menschen  zur  Diskursteilnahme  zu  mobilisieren.
Elter (2013)  analysiert  die  Social-Media-Nutzung
der  deutschen Parteien während der Landtagswahlen
im Jahr 2011. Er stellt fest, dass die Parteien die so-
zialen Medien in unterschiedlicher Intensität nutzen.
Die  Piratenpartei  veröffentlichte  mit  Abstand  die
meisten Beiträge auf facebook, gefolgt von der FDP
und den Linken.  Die  Grünen nutzten  facebook am
wenigsten (Elter 2013: 209). Darüber hinaus wird in
der Untersuchung deutlich, dass sich die Bürger di-
rekt  vor  der  Wahl  am stärksten  am Social-Media-
Diskurs mit den Parteien beteiligten. Die Anzahl von
Parteikommentaren zu Userkommentaren ist  jedoch
äußerst  gering.  Außerdem  brechen  die  Reaktionen
der Parteien auf Userkommentare nach der Wahl ein.
Jedoch  sind  diese  auch während des  Wahlkampfes
auf  einem  niedrigen  (quantitativen)  Niveau  (Elter
2013:  211–216).  Dieses  Ergebnis  unterstreicht  die

Erkenntnisse, die in anderen Studien gewonnen wur-
den  (Kleinsteuber/Fries  2003;  Zittel  2009a:  387;
Jackson/Lillecker 2009: 247; Witte et al. 2010: 245)
und macht deutlich, dass das Dialoginteresse politi-
scher  Akteure  im Netz,  aber  auch das  der  Bürger,
eher gering ausgeprägt ist.

Nach der Vorstellung der drei Aktivitätsformen, die
im empirischen  Teil  untersucht  werden,  stellt  sich
weitergehend die Frage, wie sich diese erklären las-
sen. Dabei  fokussieren wir uns auf sozialräumliche
Faktoren.

Zittel (2009b: 302) beschäftigt sich mit der Nutzung
von Onlinemedien durch Wahlkreiskandidaten wäh-
rend  der  Landtagswahlen  in  Deutschland  im  Jahr
2005. Er belegt, dass die Anzahl an Internetnutzern
in  einem  Wahlbezirk  einen  positiven  Einfluss  auf
das Betreiben einer eigenen Webseite hat. Dies liege
daran, dass Bezirke mit einem hohen Anteil an Inter-
netnutzern  einen  Stimulus  für  die  Adaption  neuer
Medien bereitstellen. Da das Internet in urbanen Re-
gionen (noch immer) stärker genutzt wird als in be-
völkerungsärmeren  Gebieten,  liegt  die  Vermutung
nahe, dass politische Akteure in Städten die sozialen
Medien  in  einem höheren  Ausmaß  nutzen  als  auf
dem Land.  In  der  Untersuchung  von  Elter  (2013:
211–216) wird  ersichtlich,  dass  die  Bevölkerungs-
dichte eines Bundeslandes in einem statistisch signi-
fikanten Verhältnis zur Dialogbereitschaft  der User
auf facebook steht. Es wird daher davon ausgegan-
gen, dass Urbanität einen positiven Einfluss auf die
Nutzung  sozialer  Medien  durch  die  Kreisverbände
hat.  Mit  Urbanität  verbunden,  aber  doch als eigen-
ständiger Faktor zu sehen, ist der Anteil  an jungen
Menschen in einer Kommune. Dieser sollte ebenfalls
einen Einfluss auf die Nutzung sozialer Medien auf-
weisen, da das Interesse politischer Akteure an der
Nutzung onlinebasierter Informations- und Kommu-
nikationstechnologien,  wie  Zittel  (2009a:  385)  an-
merkt, in ganz außerordentlicher Weise von der An-
nahme geprägt sei, dass Mitglieder der jüngeren Ge-
neration  über  andere  Kommunikationskanäle  kaum
bzw. schlechter  zu erreichen  sind. Diese  Annahme
ist  auch  unter  den  deutschen  Verbänden  verbreitet
(Hoffjann/Gusko 2015: 275) und wird empirisch ge-
stützt (vgl. Schlozman et al. 2010: 498; Bieber 2014;
Michelsen/Walter  2013:  221;  Niehuis  2011).
Dementsprechend sollte der Anteil an digital natives,
die  mit  neuen  Informations- und Kommunikations-
technologien  sozialisiert  worden sind,  einen positi-
ven Einfluss auf die genannten Aktivitätsformen auf-
weisen. 
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3. Daten und Operationalisierungen

Die Daten zur Beurteilung der facebook-Aktivitäten
der Parteien werden, wie in der Einleitung erwähnt,
mittels eines selbst geschriebenen Programmes erho-
ben. Wir haben uns auf die facebook-Profile der fünf
etablierten Parteien in Deutschland sowie der Alter-
native für Deutschland (AfD) in den Bundesländern
Baden-Württemberg,  Rheinland-Pfalz  und Sachsen-
Anhalt  fokussiert.  In der empirischen Analyse kon-
zentrieren  wir  uns  auf  zwei  Zeitintervalle:  (1)  die
„heiße“  Wahlkampfphase,  beginnend  einen  Monat
vor der Wahl am 12.02.2016 bis zum Tag der jewei-
ligen  Landtagswahl  am  13.03.2016  sowie  (2)  auf
einen Vergleichszeitraum, den wir auf zehn Monate
vor der heißen Wahlkampfphase taxiert haben. Diese
Zeiträume sind aus inhaltlichen Gründen interessant,
da soziale Netzwerke in Wahlkämpfen eine besonde-
re  Relevanz  für  die  Kommunikation  zwischen
Politikern und Bürgern haben und Kreisverbände mit
relativ geringem Aufwand eine hohe Anzahl an po-
tentiellen  Wählern  erreichen  können  (vgl.  Hinz
2017: 1). Dementsprechend sollten die Kreisverbän-
de in diesem Zeitraum aktiver im Social  Web sein
als in den übrigen Monaten des Jahres. 

Die  Informationsaktivität im Social Web wird über
die insgesamt im Untersuchungszeitraum veröffent-
lichten Beiträge und Kommentare eines Kreisverban-
des  gemessen.  Die  Operationalisierung  der  Dia-
logaktivität erfolgt über die absolute Anzahl an Nut-
zerkommentaren  auf  der  facebook-Seite  des  Kreis-
verbandes  sowie  über  die  Anzahl  der  Nutzer,  die
dort Kommentare verfassen.  Die Messung der Dia-
logaktivität spiegelt daher vor allem den Erfolg des
Kreisverbandes wider, facebook-Nutzer zur Diskus-
sionsteilnahme  zu  mobilisieren  (Hinz  2017:  119).
Als  Indikatoren  für  die  Vernetzungsaktivität eines
Kreisverbandes werden schließlich die absolute An-
zahl  an  likes  verwendet,  die  ein  Kreisverband  für
seine Beiträge erhält, sowie die Anzahl an Personen,
die solche likes vergeben. 

Urbanität messen wir  auf Kreisebene über die Be-
völkerungsdichte.  Hierzu  berechnen  wir,  wie  viele
Personen im jeweiligen Landkreis pro Quadratkilo-
meter leben. Den Anteil der digital natives ermitteln
wir aus dem Anteil  der  15- bis 29-Jährigen an der
Gesamtbevölkerung im Landkreis.  Als Datengrund-
lage für diese beiden Merkmale dienen Angaben des
Statistischen Bundesamtes, die im Rahmen des Zen-
sus 2011 erhoben wurden. Diese Informationen sind
dem Datensatz  im Anschluss  an  die  automatisierte
Erhebung der  facebook-Aktivitäten  zugespielt  wor-
den. 

4. Automatisierte Abfrage und Aufbereitung von
facebook-Daten

4.1. Grundlagen

Um externen Programmen eine Anbindung an face-
book  zu  ermöglichen,  werden  Programmierschnitt-
stellen  (englisch:  Application  Programming  Inter-
face;  kurz: API) zur Verfügung gestellt.  Um Daten
abfragen  zu  können,  muss  der  Client  (unser  Pro-
gramm) mit dem Server (facebook) kommunizieren
können,  also  Anfragen  stellen,  die  bearbeitet  und
rückübersetzt  werden.  Bei  der  API  von  facebook
handelt es sich um eine Webschnittstelle. Anfragen
an solche Programmierschnittstellen werden in Form
von URLs gestellt und in einem standardisierten For-
mat – in der Regel im JSON-Format – an den Client
zurückgesendet.  Wie der  Datenaustausch  im Detail
abläuft, ist von außen nicht nachvollziehbar, da die
meisten Anbieter die Funktionsweisen ihres Systems
nur bis zu einem gewissen Grad offenlegen. Man hat
also eine Blackbox vor sich, von der nur die Oberflä-
che bekannt ist, über die man mit der API kommuni-
ziert (O’Neil/Schutt 2014: 107). 

Die  API  von  facebook  trägt  die  Bezeichnung
GraphAPI und basiert  auf  dem  Hypertext  Transfer
Protocol (HTTP).  Daraus  folgt,  dass  sie  mit  jeder
Programmiersprache, die eine HTTP-Bibliothek auf-
weist,  kompatibel  und ansprechbar  ist.  Das  für  die
Datenerhebung entwickelte Programm ist in der Pro-
grammiersprache  python4 geschrieben,  für  die  ein
Modul existiert, das den Zugriff auf die Schnittstelle
vereinfacht  – das sog.  facebook Software Develop-
ment Kit (SDK). Das facebook-SDK enthält zahlrei-
che  gängige Methoden,  die  es  einem erlauben  mit
der  GraphAPI  zu  interagieren.  Diese  sind  in  der
Klasse GraphAPI enthalten. Klassen stellen in Pro-
grammiersprachen  einen  abstrakten  Bauplan  dar.
Konkret bedeutet das, dass eine Klasse verschiedene
Funktionen – die, da sie in eine Klasse eingebunden
sind,  als  Methoden bezeichnet  werden  –  und  Zu-
standsvariablen hat. Die für die Datenabfrage zentra-
le Zustandsvariable ist der Zugriffsschlüssel (access
token). Diesem Parameter muss ein Wert übergeben
werden, damit eine Verbindung mit der Webschnitt-
stelle  von  facebook  aufgebaut  werden  kann.  Die
Webschnittelle ist so programmiert, dass auf private
Profile nur dann zugegriffen werden kann, wenn der
Administrator dies explizit erlaubt und der Generie-
rung eines Zugriffsschlüssels für die Seite zustimmt.
Bei öffentlichen Profilen ist eine Zustimmung nicht

4 Einen umfangreichen und gut verständlichen Überblick über die
Grundlagen der Programmiersprache python in deutscher Spra-
che bietet Hajji (2008) und auf Englisch Langtangen (2016).

27doi:10.24338/mip-201725-36 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



Aufsätze Datts/Schultze – Die facebook-Aktivitäten von Parteien auf kommunaler Ebene [...] MIP 2017 23. Jhrg.

notwendig.  Hier  können  die  Daten  ohne  Erlaubnis
des Administrators abgefragt werden. Allerdings ist
auch  hier  ein  Zugriffsschlüssel  notwendig  (Russel
2011: 272; Munzert et al. 2015: 268). Generiert wer-
den kann der  Zugriffsschlüssel  über  eine  onlineba-
sierte App. Die Übergabe von Werten an eine Klasse
bezeichnet  man  als  Initialisierung  der  Klasse.  Es
handelt  sich  nun  nicht  mehr  um  einen  abstrakten
Bauplan,  sondern  um  eine  Instanz dieser  Klasse.
Ohne die Initialisierung der Klasse wäre eine Anfra-
ge an den Server von facebook nicht möglich. 

Die Klasse GraphAPI enthält u.a. Methoden, mit de-
nen man Beiträge auf facebook veröffentlichen und
Daten  von  facebook  abfragen  kann  (Russell  2011:
282). Die beiden für die Datenabfrage zentralen Me-
thoden aus dem facebook-SDK sind

get_object(id,**args) 

und

get_connections(id,connection_name,**args). 

Die Zeichenketten in den Klammern sind Parameter,
die beim Aufruf der jeweiligen Methode durch be-
stimmte Werte ersetzt werden müssen bzw. können.
So ist beiden Methoden ein Identifikator des Objekts
zu  übergeben,  das  man  abfragen  möchte.  Welche
Methode genutzt wird, hängt davon ab, welche In-
formationen  man abfragen  will.  In der  Regel  wird
die erste Methode dafür genutzt, um basale Informa-
tionen eines Accounts abzufragen, z.B. den vollstän-
digen Namen oder die Anzahl an likes, die auf den
Account  entfallen.  get_connections() eignet
sich demgegenüber gut dafür, um die Verbindungen
eines  Accounts  abzufragen,  also  die  Objekte,  die
zwei andere Objekte miteinander verbinden, z.B. die
veröffentlichten  posts (Russell  2011:  282).  Beiden
Methoden  können  optional  weitere  Parameter  in
Form  von  keyword  arguments(**args)  übergeben
werden, die serverseitig weiterverarbeitet werden.

Nachdem eine der beiden Methoden aufgerufen wur-
de, laufen verschiedene Prozesse ab. Durch den Auf-
ruf  der  beiden  Methoden  (bzw.  einer  der  beiden)
wird  im Hintergrund  ein  Kontextwechsel  durchge-
führt. Der Rechner, von dem aus die Methoden auf-
gerufen  worden  sind,  führt  nun  Datenbankaufrufe
über die von facebook zur Verfügung gestellte Web-
schnittstelle aus. Konkret bedeutet dies, dass HTTP-
Anfragen  an  die  Webschnittstelle  von  facebook
übermittelt  werden.  Die  Anfragen werden  in  Form
von URLs gestellt. Die Basis des  Query Strings der
URL, in dem die notwendigen bzw. gewünschten In-
formationen übertragen werden, ist der Identifikator
des facebook-Accounts, von dem man Informationen

abfragen möchte. Die Webschnittstelle von facebook
verarbeitet  die  HTTP-Anfrage  und  übermittelt  die
angefragten  Daten,  wie  alle  modernen  APIs,  im
JSON-Format an den Client – das Datenabfragepro-
gramm. Die  Datenabfrage über  APIs gilt  als  „gold
standard  for  web  data  collection“  (Munzert  et  al.
2015: 276), da sie im Gegensatz zur Datenerhebung
mittels Web Scraping eine exaktere Datenabfrage er-
möglicht. Im Folgenden wird nun detailliert auf die
Abfrage der Profildaten und der Beiträge sowie der
Kommentare und likes,  die auf die Beiträge entfal-
len, eingegangen.

4.2. Datenabfrage

Die facebook-Accounts der einbezogenen Kreisver-
bände werden nacheinander abgefragt. Die dafür ge-
nutzten Funktionen, Methoden und Attribute werden
in eine  Schleife  eingebunden,  die endet,  wenn alle
Accounts einmal durchlaufen worden sind. 

Abfrage der Profildaten: Die Profildaten eines Ac-
counts  werden  durch  den  Aufruf  der  Methode
get_object() aus der zuvor initialisierten Klasse
GraphAPI abgefragt. Der Methode muss ein Identifi-
kator übergeben werden.  Dabei  handelt  es sich um
die  facebook-ID der  Kreisverbände.  Diese  ist  Teil
der facebook-Internetadresse des betreffenden Kreis-
verbandes und wurde manuell ermittelt.  Da in dem
zu erzeugenden Datensatz der vollständige Klarname
der Kreisverbände enthalten sein soll, wird als optio-
naler Wert die Zeichenkette name übergeben. Weiter-
hin wird die nummerische ID abgefragt, da diese für
die Datenaufbereitung benötigt wird. Beide Parameter
stellen in der Logik der Datenbank von facebook Fel-
der dar und sind mit dem Schlüssel fields zu überge-
ben. Die URL, die durch den Aufruf der Methode(n)
gebildet und an die Webschnittstelle gesendet wird,
sieht, wenn man ihr als notwendigen Parameter die
Klarnamen-ID des Kreisverbandes der SPD Düssel-
dorf und als optionale Werte  name und id übergibt,
wie folgt aus:

https://graph.facebook.com/v2.5/spd.dusseldor
f?fields=name,id,likes&access_token=EAAC[...]

Man erkennt, dass der URL-Pfad aus der Version der
Webschnittstelle, die angesteuert wird, sowie aus der
Klarnamen-ID besteht.  Die Informationen,  die  man
abfragen  möchte  –  in  diesem Fall  den  kompletten
Namen und die nummerische ID – werden im Query
String der  URL  übertragen.  Die  rückübermittelte
Antwort enthält die Information, dass der angefragte
Account der SPD Düsseldorf gehört, deren nummeri-
sche ID 497328760287617 lautet. Nach der Abfrage
der Accountinformationen erfolgt die Erfassung der
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Beiträge sowie  der  likes  und Kommentare,  die  die
Beiträge erhalten haben.

Abfrage der Beiträge:  Um die Beiträge eines Ac-
counts abzufragen, ist die Methode  get_connec-
tions() geeignet. Dieser wird neben dem Identifi-
kator der Name der Verbindung übergeben, die abge-
fragt  werden  soll.  Der  Verbindungsname  lautet
posts. Neben den genannten und zwingend zu über-
gebenen Parametern  können optional  weitere  Para-
meter  bzw.  Felder  übergeben  werden.  Für  das  Er-
kenntnisinteresse dieser Untersuchung ist es notwen-
dig, die ID des posts, den Erstellungszeitpunkt, den
Ersteller  und  den  Textkörper  abzufragen.  Zudem
werden  weitere  Parameter  übergeben,  die  für  den
weiteren Ablauf des Programms zentral sind. Dabei
handelt es sich um die Zusammenfassung der Anzahl
an Kommentaren und likes, die ein Beitrag erhalten
hat.  An dieser  Stelle  werden nur diese Zusammen-
fassungen  abgefragt,  die  eigentliche  Abfrage  der
Kommentare  und likes  findet  noch nicht  statt.  Zu-
dem  wird  der  Methode  ein  Argument  übergeben,
durch  das  Kommentare  auf  Kommentare  (replies)
wie „normale“ Kommentare zurückgegeben werden.

Bei der Entwicklung des Programms war herausfor-
dernd, dass bei facebook nicht sämtliche posts in ei-
ner  Anfrage  angefordert  werden  können,  sondern
„nur“ bis zu 100. Wenn auf einem Account mehr als
100 Beiträge vorhanden sind,  übermittelt  die Web-
schnittstelle  neben  den  angefragten  Daten  automa-
tisch  die komplette HTTP-Anfrage für die nächsten
100 Beiträge. Um diese abfragen zu können, war es
notwendig, ein zusätzliches Modul in das Programm
einzubinden, welches die Funktion GET enthält. Da-
bei  handelt  es  sich um die übliche HTTP-Methode
um Daten von einem Server anzufragen (Munzert et
al. 2015: 260). Das python-Modul, das diese Funkti-
on enthält, trägt die Bezeichnung requests. Die GET-
Funktion  wurde  genutzt,  um  die  rückübermittelte
Anfrage  an  die  Webschnittstelle  zu  senden.  Um
sämtliche Beiträge zu erhalten,  wurde eine  weitere
Schleife in das Programm integriert. In dieser Schlei-
fe  wird  die  Antwort  der  Webschnittstelle  dahinge-
hend geprüft, ob sie eine HTTP-Anfrage für weitere
Beiträge enthält. Wenn dem so ist, wird diese Anfra-
ge mittels der GET-Funktion an die Webschnittstelle
übermittelt. Diese Anfrage wird solange wiederholt,
bis in der Antwort der Webschnittstelle keine HTTP-
Anfrage  mehr  übermittelt  wird.  Die  Antwort  der
Webschnittstelle wird in jedem Durchlauf in der Va-
riable  posts gespeichert, welche wiederum in jedem
Durchlauf  mit  den Informationen aus der  aktuellen
Antwort  der  Webschnittstelle  überschrieben  wird.

Aus dieser Variable wird das Feld data entnommen,
welches die Beiträge enthält – also den Teil der Ant-
wort,  der  für die spätere Datenauswertung benötigt
wird – und an die Liste postdata angehangen. Nach-
dem sämtliche Beiträge auf die beschriebene Art und
Weise abgefragt worden sind, werden die Kommen-
tare und likes erfasst.

Abfrage der Kommentare und likes zu den Bei-
trägen: Zunächst wird die Liste postdata, in der die
Beiträge mit den Zusammenfassungen der Anzahl an
Kommentaren  und likes abgelegt  sind,  durchlaufen
und die IDs derjenigen Beiträge herausgefiltert und
in einer weiteren Liste gespeichert, für die Kommen-
tare bzw. likes vorhanden sind. Im Folgenden wird
das weitere Vorgehen anhand der Kommentare dar-
gestellt. Die Abfrage der likes für die Beiträge wird
auf dieselbe Art und Weise durchgeführt und daher
nicht separat beschrieben.

Die Abfrage erfolgt über die  get_object()-Me-
thode, der unter anderem die Zeichenkette comments
(bzw.  likes)  übergeben  wird sowie  Schlüsselwerte,
um die ID der  Kommentare,  den Ersteller  und den
Textkörper  zu erhalten.  Bei  der Abfrage der  Kom-
mentare gibt es ebenfalls eine Restriktion: Man kann
parallel nur die Kommentare für 50 posts anfragen.
Daher werden die Beiträge, die Kommentare haben,
in Blöcke von 50 eingeteilt, die, in Form ihrer IDs,
als  weiterer  Parameter  übergeben  werden.  Zudem
können nur 100 Kommentare pro Beitrag auf einmal
abgefragt werden, weshalb ein Limit-Parameter mit
dem Wert 100 übergeben wird.

Nachdem die ersten Kommentare sämtlicher Beiträ-
ge abgefragt und in dem Diktionär comments gespei-
chert  worden  sind,  werden  die  rückübermittelten
HTTP-Anfragen genutzt, um zunächst die Liste mit
den  abzufragenden  Beiträgen  zu  verkleinern.  Denn
eine solche Anfrage ist gleichbedeutend mit dem Vor-
handensein  weiterer  Kommentare  (bzw.  likes).  Nun
werden  die  IDs  derjenigen  Beiträge  herausgefiltert
und gespeichert, für die keine weiteren Kommentare
vorhanden sind. Die verkleinerte Liste wird dazu ge-
nutzt, um die weiteren Kommentare für die verblie-
benen Beiträge (wiederum aufgeteilt  in Blöcke von
bis zu 50 Beiträgen) anzufragen. Dies geschieht über
die  rückübermittelten  HTTP-Anfragen  (vergleiche
hier das Vorgehen für die Abfrage der Beiträge). Die
Anfragen sind jedoch zu groß, um sie in einer GET-
Anfrage des Requests-Moduls zu stellen. Daher wird
eine sogenannte batch-Abfrage über die post-Funkti-
on  des  Requests-Moduls  gestellt.  Für  eine  solche
Abfrage benötigt man die relative URL der rücküber-
mittelten  HTTP-Anfragen  sowie  die  Methode,  mit
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der die Anfrage durchgeführt werden soll. Die erhal-
tene  Antwort  wird  in  python-Strukturen  umgewan-
delt  und in einer  Liste  gespeichert.  Diese wird mit
der Liste, welche die post-IDs enthält, in Form eines
Diktionärs  zusammengefasst,  um  die  Kommentare
mit der zugehörigen post-ID zu verknüpfen. Das Da-
tenfeld dieses Diktionärs wird an die Liste mit den
Kommentaren aus der Abfrage der ersten Kommen-
tare angehängt. Die rückübermittelten HTTP-Anfra-
gen werden nun so lange an die Webschnittstelle ge-
sendet, bis keine mehr zurückgesendet werden. Dies
wird erreicht, indem die Abfrage in einen Schleifen-
körper  eingebunden  wird.  Dieser  Vorgehensweise
nach werden anschließend auch die likes abgefragt.

Am Ende des Programms werden die Listen mit den
Kommentaren und den likes in die Liste postdata in-
tegriert, in JSON konvertiert und – um Persistenz für
das Objekt zu erreichen – serialisiert.  Die beschrie-
benen  Abläufe  werden  für  jeden  Account  aus  der
Liste durchgeführt. Am Ende des Programms liegen
für alle Accounts  Textdokumente  im JSON-Format
vor, die zahlreiche Informationen über das Profil, die
Beiträge, Kommentare und likes enthalten.

4.3. Datenaufbereitung

Um diese Daten sinnvoll  weiterverarbeiten und für
die  Fragestellung des  vorliegenden  Artikels  nutzen
zu können,  wurde  ein  zweites  Programm geschrie-
ben,  das  die  Daten  weiter  aufbereitet.  Dieses  Pro-
gramm  lädt  die  heruntergeladenen  Datensätze  für
mehrere Profile, führt Zählungen durch und erzeugt
eine Excel-Datei mit den Zähldaten. Die zuvor gene-
rierten  Datensätze  enthalten  die  Werte  für  den ge-
samten  Zeitraum,  in  dem ein  Akteur  auf  facebook
aktiv ist. Um nun beispielsweise die facebook-Akti-
vität einer Partei in der heißen Phase des Wahlkamp-
fes zu berechnen, können Zählungen für bestimmte
Zeiträume durchgeführt werden. 

Hierfür werden dem Programm bestimmte Zeiträume
als  Programmparameter  über  die  Kommandozeile
übergeben. Ein Zeitraum (oder optional mehrere) in
dem eine Zählung durchgeführt werden soll,  ist  im
Format DD-MM-YYYY:DD-MM-YYYY anzugeben.
Für die Zählungen werden die nummerischen IDs aus
der Abfrage der Profildaten genutzt. Nachdem die Ex-
cel-Datei  erzeugt  worden  ist,  liegt  ein  aufbereiteter
Datensatz  vor,  der  mit  gängigen  Statistikprogram-
men eingelesen und ausgewertet werden kann. Die-
sem Datensatz wurden die Variablen Urbanisierung
und Anteil digital natives zugespielt (vgl. Kapitel 3).
Die Ergebnisse der Analyse des Gesamtdatensatzes
werden im Folgenden präsentiert.

5. Empirische Analysen

Im  empirischen  Teil  analysieren  wir  zunächst,  in
welchem Umfang die Parteien auf facebook präsent
sind; anschließend werden die Informations-, Dialog-
und Vernetzungsaktivitäten bundesland- und parteien-
spezifisch  betrachtet.  Von  den  566  Kreisverbänden
der Parteien in den untersuchten Bundesländern haben
insgesamt 71 Prozent (402) einen facebook-Account.
Aufgeschlüsselt  nach  Bundesland  zeigt  Tabelle  1,
dass die Parteien auf kommunaler Ebene in Sachsen-
Anhalt  mit 57,1 Prozent  deutlich seltener auf face-
book präsent  sind  als  in Baden-Württemberg (71,4
Prozent)  und  Rheinland-Pfalz  (75,9  Prozent).  Unter
den Parteien nutzt die AfD mit Abstand am häufigsten
facebook, hier  haben 84 Prozent  der  Kreisverbände
einen Account. Danach folgt die CDU mit einer face-
book-Durchdringungsrate von 76,6 Prozent, während
die SPD mit 61,7 Prozent das Schlusslicht bildet. 

Tabelle 1: Anteil an Kreisverbänden mit facebook-
Accounts nach Bundesland und Parteien

Anteil facebook-Accounts 
nach Bundesland

Anteil facebook-Accounts
nach Parteien

Baden-Württemberg 71,4 (190) CDU 76,6 (72)

Rheinland-Pfalz 75,9 (164) SPD 61,7 (58)

Sachsen-Anhalt 57,1   (48) FDP 72,3 (68)

Grüne 66,7 (64)

Linke 64,9 (61)

AfD 84,0 (79)

Quelle: eigene Berechnungen.

Die Existenz eines facebook-Accounts ist allerdings
nur eine notwendige, aber noch keine hinreichende
Bedingung  für  eine  weitergehende  Nutzung. Viel-
mehr  ist  das  Verfassen  von Beiträgen  die  zentrale
Voraussetzung, um mit den Bürgern auf facebook in
Kontakt zu treten.  Diese posts können anschließend
durch  die  interessierte  Öffentlichkeit  geliked  bzw.
kommentiert  werden.  Tabelle  2 zeigt  –  strukturiert
nach Bundesländern – die deskriptiven Maße solcher
Aktivitäten in der heißen Wahlkampfphase.

Insgesamt besitzen die Variablen eine große Spann-
weite und die Verteilungen streuen stark. So gibt es
eine Reihe von Accounts auf denen gar keine oder nur
sehr  wenig  Aktivität  herrscht,  bei  anderen ist  diese
hingegen enorm. Insgesamt verfassen die Parteien im
Durchschnitt ca. 41 Beiträge in der heißen Wahlkampf-
phase, demgegenüber stehen im Mittel allerdings nur
rund vier eigene Kommentare. Zwischen den Bundes-
ländern zeigt sich, dass in Sachsen-Anhalt etwas we-
niger Beiträge und Kommentare verfasst werden. Die-
ser Unterschied ist allerdings nicht signifikant. 
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Bei den Dialogaktivitäten sind in diesem Zeitraum im
Durchschnitt 27 Nutzer aktiv, die für durchschnittlich
61  Nutzerkommentare  verantwortlich  sind.  Die  ge-
ringste Nutzeraktivität findet sich in Rheinland-Pfalz
mit durchschnittlich 23 Nutzern und 51 Kommentaren.
In Sachsen-Anhalt kommentieren im Durchschnitt 38
Nutzer die Beiträge der Parteien und verfassen im Mittel

63 Kommentare, wäh-
rend in Baden-Würt-
temberg  im  Schnitt
28  Nutzer  69  Kom-
mentare  hinterlassen.
Bei den Vernetzungs-
aktivitäten zeigt sich,
dass  in  Sachsen-An-
halt  deutlich  mehr
Nutzer die like-Funk-
tion  nutzen  als  in
Rheinland-Pfalz  und
Baden-Württemberg.
Bezieht  man die  ge-
ringere  Anzahl  an
Beiträgen ein,  die in
Sachsen-Anhalt  von
den Parteien verfasst
werden, wird deutlich,
dass  es  den  Parteien
hier  gelingt,  mit  ei-
ner  vergleichsweise
geringen  Aktivitäts-
rate,  relativ  viel  Re-
sonanz zu erzeugen.

Deutlichere Unter-
schiede in  den  facebook-Aktivitäten  zeigen  sich,
wenn wir diese nach Parteien unterscheiden. Abbil-
dung 1 zeigt die Informationsaktivitäten der Parteien.
Dabei  ist  ein  sehr  ähnliches  Bild  bei  den  beiden
Volksparteien zu erkennen: Die Kreisverbände dieser
Parteien verfassen im Schnitt etwa 20 Beiträge und le-
diglich 1,3 eigene Kommentare. Deutlich aktiver sind
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Abbildung 1: Durchschnittliche Anzahl an Beiträgen und Kommentaren nach Parteien
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Quelle: eigene Abbildung.

Tabelle 2: facebook-Aktivitäten nach Bundesländern

Gesamt
Baden-

Württemberg
Rheinland-

Pfalz
Sachsen-
Anhalt

Beiträge

Mittelwert 41,4 42,9 41,5 34,7

Standardabweichung 61,1 69,2 57,0 35,7

Spannweite 0-549 0-442 0-549 0-144

Kommentare

Mittelwert 4,2 4,8 3,9 2,7

Standardabweichung 11,3 13,4 10,0 3,7

Spannweite 0-127 0-127 0-78 0-15

Anzahl Nutzer mit
Kommentaren

Mittelwert 27,6 28,8 23,3 38,1

Standardabweichung 79,6 94,1 57,8 81,7

Spannweite 0-1003 0-1003 0-498 0-506

Anzahl Nutzer-
kommentare

Mittelwert 61,4 69,2 51,8 63,2

Standardabweichung 216,7 263,4 174,1 126,4

Spannweite 0-2963 0-2963 0-1879 0-729

Anzahl Nutzer, 
die liken

Mittelwert 129,8 102,63 131,5 231,4

Standardabweichung 265,8 251,4 227,0 395,8

Spannweite 0-2632 0-2632 0-1971 0-2173

Anzahl likes

Mittelwert 408,3 326,0 461,0 554,5

Standardabweichung 1230,2 853,3 1620,0 908,1

Spannweite 0-19716 0-7645 0-19716 0-4776

Quelle: eigene Berechnungen.
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die FDP und die Grünen. Hier werden in der heißen
Wahlkampfphase durchschnittlich 41 bzw. 31 Beiträ-
ge auf den jeweiligen facebook-Seiten platziert,  bei
den Linken 47,8. Die AfD zeigt  von allen Parteien
schließlich die stärkste Informationsaktivität: Mit im
Schnitt  79 Beiträgen  und 10,6 Kommentaren unter-
scheidet sie sich signifikant von den anderen Parteien.

Die meisten Beiträge im Untersuchungszeitraum mit
549 wurden durch den rheinland-pfälzischen Kreis-
verband der AfD in Cochem-Zell verfasst. Und auch
die anderen Kreisverbände der AfD sind äußerst ak-
tiv:  Unter  den 10 beitragsstärksten  Kreisverbänden
befinden  sich  acht  AfD-Kreisverbände  sowie  die
FDP in Neuwied und die Linke in Schwäbisch Hall. 

Abbildung 2 zeigt, inwiefern die Beiträge und Kom-
mentare bei den facebook-Nutzern auf Resonanz sto-
ßen. Am wenigsten
Dialogaktivitäten
finden sich bei den
Kreisverbänden der
Linken.  Hier  kom-
mentieren im Schnitt
5,9 Nutzer die Bei-
träge und verfassen
durchschnittlich 8,7
Kommentare.  Für
CDU,  SPD,  FDP
und  Grüne  liegen
die  Werte  mit  6,5
bis  8  Nutzern,  die
im  Schnitt  10  bis
16 Kommentare ver-
fassen, etwas höher.
Signifikante  Unter-

schiede bestehen zur AfD. Hier sind im Durchschnitt
111 Nutzer für 262 Kommentare verantwortlich. Da-
mit unterscheidet sich die Alternative für Deutschland
bei  den  Dialogaktivitäten  wiederum signifikant  von
den anderen Parteien. 

Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn wir erneut ein
Ranking aufstellen. Unter den Top Ten finden sich
sowohl bei der Anzahl der User, die kommentieren,
als auch bei der Anzahl der Nutzerkommentare nur
AfD-Kreisverbände.  Spitzenreiter  bei  den  Nutzer-
kommentaren  ist  die  AfD Stuttgart  mit  1003  Nut-
zern,  die  2963  Kommentare  in  der  heißen  Wahl-
kampfphase verfasst haben.

Die Vernetzungsaktivi-
täten der Parteien wer-
den  in  Abbildung  3
dargestellt.  Auch  hier
unterscheidet  sich  die
AfD  signifikant  von
den  anderen  Parteien:
Mit  durchschnittlich
410  Nutzern,  die  im
Schnitt 1382 likes ver-
geben,  dominiert  sie
hier  deutlich  und  er-
hält mehr Resonanz als
alle  anderen  Parteien
zusammengenommen.
Die geringsten Vernet-
zungsaktivitäten  zei-
gen die beiden Volks-
parteien  mit  80  bzw.

130 likes, gefolgt von den Grünen, Linken und der
FDP mit 152, 184 und 305 likes.
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Abbildung 2: Durchschnittliche Anzahl an Nutzerkommentaren nach Parteien

Quelle: eigene Abbildung.
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Abbildung 3: Durchschnittliche Anzahl an likes nach Parteien
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Quelle: eigene Abbildung.

doi:10.24338/mip-201725-36 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



MIP 2017 23. Jhrg. Datts/Schultze – Die facebook-Aktivitäten von Parteien auf kommunaler Ebene [...] Aufsätze

Unter den 10 Kreisverbänden mit den meisten likes
und den meisten Usern, die diese generieren, finden
sich  neun  AfD-Kreisverbände.  Einzig  die  FDP  in
Neuwied kann mit 933 Nutzern, die 3455 likes ver-
geben,  annähernd  mithalten.  Die  meisten  User,  die
liken, gibt es bei der AfD in Stuttgart (2632), wäh-
rend  bei  der  AfD in  Cochem-Zell  mit  einem Wert
von 19716 mit Abstand die meistens likes vergeben
werden. 

Um die Aktivität der Parteien auf kommunaler Ebe-
ne in der heißen Wahlkampfphase besser einordnen
zu können, vergleichen wir diese im Folgenden mit
einem Nicht-Wahlkampfzeitraum. Abbildung 4 zeigt
entsprechende Relationen für die heiße Wahlkampf-
phase, verglichen mit der durchschnittlichen monat-
lichen Aktivität  der Parteien in den vorangegangen
10 Monaten. Ein Faktor von 3 bei den Beiträgen be-
deutet beispielsweise, dass die entsprechende Partei
dreimal so viele Beiträge in der heißen Wahlkampf-
phase verfasst  hat,  wie in einem durchschnittlichen
Monat im vorangegangenen Untersuchungszeitraum.

Abbildung 4 zeigt, dass alle Parteien in der heißen
Wahlkampfphase ihre facebook-Aktivitäten deutlich
intensivieren und dies auch seitens der User in Form
von Kommentaren  und likes  belohnt  wird.  Bei  der
CDU ist  auffällig,  dass  die  Zunahme an Beiträgen
um ca. das 3,4-fache vergleichsweise gering ist, da-
für die Anzahl der User und deren Kommentare sehr
stark  ansteigen.  Dies  gilt  allerdings  nicht  für  die
likes. Bei der FDP, den Grünen und den Linken zeigt
sich  eine  stärkere  Zunahme an  likes  in  der  heißen
Wahlkampfphase um das 7,3- bis 8,4-fache. Um die-
se  Steigerung  der  Vernetzungsaktivitäten  zu  errei-
chen, muss die FDP allerdings um das 7-fache mehr
Beiträge schreiben, während es bei den Linken und
den Grünen nur jeweils eine Zunahme um das 5,3-
bzw.  4,1-fache  benötigt.  Deutlich  heraus  sticht  er-
neut die AfD, deren Kreisverbände über ein immen-
ses  Mobilisierungspotential  verfügen.  Zwar  steigen
die eigenen Beiträge bei der Partei im Durchschnitt
nur um das 4,8-fache, die Userkommentare und likes
steigen  jedoch  in  der  heißen  Wahlkampfphase  um
mehr als den Faktor 26 bzw. 19,8. 
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Abschließend  untersuchen  wir,  ob  sozialräumliche
Faktoren  die  facebook-Aktivitäten  der  Parteien  be-
einflussen. Tabelle 3 zeigt hierzu die Ergebnisse li-
nearer  Regressionen,  gesplittet  nach  den  einzelnen
Parteien. Für den Gesamtdatensatz zeigt sich ledig-
lich  ein  signifikanter  Einfluss  des  Urbanisierungs-
grades auf die Anzahl der Nutzer, die kommentieren,
und  deren  Kommentare  sowie  auf  die  Anzahl  der
Nutzer, die likes vergeben – wobei die Erklärungs-
leistung dieser Variablen äußerst gering ist. 

Betrachtet man die Effekte für die einzelnen Parteien,
wird das Bild differenzierter. So wirken sich für die
FDP und  CDU sozialräumliche  Faktoren  nicht  auf
deren  kommunale  facebook-Aktivitäten  aus,  d.h.,
dass sich die Aktivitäten der Parteien und die Reso-
nanz, die diese bei facebook erfahren nicht wesent-
lich zwischen Stadt und Land sowie zwischen Kom-
munen mit hohem oder niedrigem Anteil  an digital
natives  unterscheiden.  Bei  der  SPD wirkt  sich  der
Anteil  der  digital  natives  hingegen  signifikant  auf
die facebook-Aktivitäten aus: Je mehr unter 30-jähri-
ge Bürger in einer Kommune leben, desto mehr Bei-

träge und Kommentare  werden von der  Partei  ver-
fasst  und desto größer ist  die Resonanz seitens der
Nutzer,  vor allem in  Form von Kommentaren.  Bei
den Grünen zeigt sich ein ähnliches Bild. Zusätzlich
zu den digital natives wirkt sich hier auch der Urba-
nisierungsgrad positiv  auf  die  facebook-Aktivitäten
aus. Insgesamt erklären die beiden sozialräumlichen
Variablen  die  Varianz  bei  den  Kreisverbänden  der
Grünen vergleichsweise gut. Die Grünen richten ihre
facebook-Aktivitäten,  so eine naheliegende Vermu-

tung, stärker als die anderen Parteien an einer jungen
Zielgruppe in Ballungsräumen aus.  Bei den Linken
ist wiederum lediglich die Resonanz seitens der Nut-
zer abhängig vom Urbanisierungsgrad, nicht aber die
eigene Aktivität  in  Form von Beiträgen  und Kom-
mentaren.  Für  die  Kreisverbände  der  AfD  erklärt
schließlich  der  Urbanisierungsgrad  –  jedoch  nicht
der Anteil an digital natives – einen Teil der Varianz
bei den eigenen Kommentaren, den Nutzerkommen-
taren  und den Personen,  die  likes  vergeben.  Aller-
dings  ist  die  jeweilige  Erklärungsleistung  ziemlich
gering.
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Tabelle 3: Effekte sozialräumlicher Faktoren auf die facebook-Aktivitäten der Parteien (lineare Regressionen)

Abhängige 
Variable

Sozialräumliche
Faktoren

Gesamt CDU SPD FDP Grüne Linke AfD

Beiträge

Urbanisierung -0,055 0,109 -0,270 0,033 0,273* -0,125 -0,146

digital natives 0,109 0,250 0,404* 0,047 0,341* 0,135 0,079

Angepasstes R² 0,003 0,081 0,078 -0,025 0,273 -0,020 -0,012

Kommentare

Urbanisierung 0,102 -0,060 -0,188 0,171 -0,050 0,102 0,316*

digital natives 0,116 0,047 0,383* -0,007 0,545** -0,147 0,068

Angepasstes R² 0,033 -0,026 0,066 -0,002 0,244 -0,020 0,107

Nutzer mit 
Kommentaren

Urbanisierung 0,148* 0,062 -0,240 0,113 0,237 0,522** 0,414**

digital natives -0,027 0,079 0,600** -0,104 0,378** -0,109 -0,126

Angepasstes R² 0,013 -0,013 0,224 -0,021 0,278 0,190 0,103

Nutzerkommentare

Urbanisierung 0,146* 0,124 -0,241 0,141 0,079 0,507** 0,398**

digital natives -0,011 0,067 0,576** -0,093 0,466** -0,119 -0,067

Angepasstes R² 0,015 0,002 0,201 -0,017 0,242 0,172 0,109

Nutzer, die liken

Urbanisierung 0,152* 0,061 -0,137 0,083 0,337* 0,388* 0,380**

digital natives -0,048 0,172 0,441** -0,019 0,302* 0,071 -0,257

Angepasstes R² 0,012 0,018 0,112 -0,025 0,297 0,160 0,072

Anzahl likes

Urbanisierung 0,082 0,185 -0,121 0,076 0,426** 0,387* 0,162

digital natives -0,021 0,212 0,452** -0,018 0,287* 0,028 -0,110

Angepasstes R² 0,001 0,100 0,125 -0,026 0,384 0,135 -0,009

Quelle: eigene Berechnungen. Ausweisung von standardisierten Koeffizienten. *: p < 0,05; **: p < 0,01.

doi:10.24338/mip-201725-36 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



MIP 2017 23. Jhrg. Datts/Schultze – Die facebook-Aktivitäten von Parteien auf kommunaler Ebene [...] Aufsätze

6. Fazit

Das Erkenntnisinteresse dieses Beitrages war zwei-
geteilt. Zum einen sollte das Potential der automati-
sierten Datengewinnung illustriert werden. Zum an-
deren  haben  wir  eine  Forschungslücke  hinsichtlich
der Aktivitäten der kommunalen Parteibasis im Social
Web geschlossen. Die mit dieser innovativen Form
der Datenerhebung gewonnen empirischen Ergebnisse
zeigen, dass in der heißen Wahlkampfphase alle Par-
teien  auf  kommunaler  Ebene facebook deutlich in-
tensiver nutzen als außerhalb von Wahlkampfzeiten.
Wenige Unterschiede konnten wir dabei zwischen den
von uns untersuchten Bundesländern Baden-Württem-
berg,  Rheinland-Pfalz  und  Sachsen-Anhalt  ausma-
chen. Die Unterschiede zwischen den Parteien fallen
ebenfalls moderat aus – mit Ausnahme der AfD, die
sich deutlich von den anderen Parteien unterscheidet.
Die von ihr verfassten Beiträge stoßen auf viel grö-
ßere Resonanz bei den facebook-Nutzern. So erhal-
ten Kreisverbände der AfD im Mittel mehr Nutzer-
kommentare  und  likes  als  der  summierte  Durch-
schnitt  aller  anderen  Parteien.  Diese  hohe  Dialog-
und Vernetzungsaktivität hängt vermutlich mit dem
eher  jungen  Organisationsalter  der  AfD-Kreisver-
bände sowie mit der von der AfD empfundenen Be-
nachteiligung in anderen Medien zusammen. Damit
einhergehend wäre ein starker Einfluss, den die Par-
tei facebook auf die Meinungsbildung ihrer Anhän-
ger zuspricht, zu vermuten. Dies gilt es künftig empi-
risch zu untersuchen. 

Die hier  betrachteten sozialräumlichen Einflussgrö-
ßen Urbanität und Anteil von digital natives wirken
sich  teilweise  positiv  auf  die  facebook-Aktivitäten
der  Parteien  aus.  Allerdings  zeigen  sich  deutliche
parteienspezifische  Unterschiede.  So  spielen  beide
Einflussfaktoren  für  die  CDU,  FDP  und  in  abge-
schwächter Form auch für die AfD keine bedeutende
Rolle. Anders sieht es bei der SPD und den Grünen
aus. Hier zeigen sich z.T. deutliche und starke Effek-
te  der  sozialräumlichen  Variablen.  Dies  gilt  insbe-
sondere  für  die  Grünen-Kreisverbände.  Diese  kon-
zentrieren sich demnach eher auf ein urbanes, junges
Milieu. 

Das entwickelte Programm zur automatisierten Da-
tenabfrage  hat  sich  unserer  Einschätzung  nach  be-
währt.  Insbesondere  die  Tatsache,  dass  sämtliche
Daten  öffentlicher  Profile  von  facebook  abgefragt
werden können, eröffnet  zahlreiche Untersuchungs-
möglichkeiten.  So  können  beispielsweise  Trends
analysiert und interessante Fälle identifiziert werden,
die mit Methoden wie Inhalts- oder Netzwerkanaly-
sen  weitergehend  untersucht  werden  können.  Eine

geplante  Verknüpfung  mit  Umfragedaten  eröffnet
zudem die  Möglichkeit  für  weitere  inhaltliche  und
methodisch-orientierte Analysen.

Literaturverzeichnis

Elter, Andreas (2013): Interaktion und Dialog? Eine
quantitative Inhaltsanalyse der Aktivitäten deutscher
Parteien bei Twitter und Facebook während der Land-
tagswahlkämpfe 2011. In: Publizistik, 58, 201–220.

Gibson,  Rachel  K./Ward,  Stephen  (2000):  A  pro-
posed methodology for studying the function and ef-
fectiveness of party and candidate web sites. In: So-
cial Science Computer Review, 18 (3), 301–319.

Grunwald,  Armin/Banse,  Gerhard/Coenen,  Christo-
pher/Hennen,  Leonhard  (2006):  Netzöffentlichkeit
und  digitale  Demokratie.  Tendenzen  politischer
Kommunikation im Internet. Berlin: Ed. Sigma.

Hennewig, Stefan (2013): Die Graswurzel-Aktivitä-
ten der CDU. In: Speth, Rudolf (Hrsg.), Grassroots-
Campaigning. Wiesbaden: Springer VS, 159–170.

Hinz, Kay (2017): Kandidaten und ihre Unterstützer
im  Online-Wahlkampf.  Die  Bundestagswahl  2013
im Web 2.0. Wiesbaden: Springer VS.

Hoecker, Beate (2006): Mehr Partizipation via Inter-
net? Theoretische Erwartungen und empirische Be-
funde. In: Hoecker, Beate (Hrsg.), Politische Partizi-
pation zwischen Konvention und Protest.  Eine stu-
dienorientierte  Einführung.  Opladen:  Barbara  Bud-
rich, 289–307.

Hoffjann, Olaf/Gusko, Jeannette (2015): Entmassen-
medialisierung  und  soziale  Medialisierung?  Eine
Untersuchung am Beispiel  deutscher  Verbände.  In:
Fröhlich, Romy/Koch, Thomas (Hrsg.), Politik – PR
– Persuasion.  Strukturen,  Funktionen  und Wirkun-
gen  politischer  Öffentlichkeitsarbeit.  Wiesbaden:
Springer VS, 91–110.

Jackson, Nigel A./Lillecker, Darren G. (2009): Buil-
ding an architecture of participation?  Political  par-
ties and web 2.0 in Britain. In:  Journal of Informa-
tion Technology & Politics, 6, 232–250.

Kleinsteuber, Hans J./Fries, Meike (2003): Abgeord-
nete des Deutschen Bundestags und das Internet: Eine
Umfrage im europäischen Kontext. Bericht von einer
Baustelle.  In: Rogg, Arne (Hrsg.), Wie das Internet
die Politik verändert. Einsatzmöglichkeiten und Aus-
wirkungen. Opladen: Westdeutscher Verlag, 81–95.

Larsson, Anders Olof (2015): Green light for inter-
action:  Party  use  of  social  media  during  the  2014
swedish election year. In: First Monday, 20.

35doi:10.24338/mip-201725-36 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



Aufsätze Datts/Schultze – Die facebook-Aktivitäten von Parteien auf kommunaler Ebene [...] MIP 2017 23. Jhrg.

Munzert,  Simon/Rubba,  Christian/Meißner,  Peter/
Nyhuis, Dominic (2015): Automated data collection
with R. A practical guide to web scraping and text
mining. Chichester: Wiley.

O’Neil,  Cathy/Schutt,  Rachel  (2014):  Doing  data
science.  Straight  talk  from  the  frontline.  Beijing,
Cambridge,  Farnham,  Köln,  Sebastopol,  Tokyo:
O’Reilly.

Russell, Matthew A. (2011): Mining the Social Web.
Beijing,  Cambridge,  Farnham,  Köln,  Sebastopol,
Tokyo: O’Reilly.

Witte,  Barbara/Rautenberg,  Kirsten/Auer,  Claudia
(2010): Marketing statt Mitmach-Netz? Web 2.0-Nut-
zung von Bremer Parteien und Medien. In: Rössler,
Patrick (Hrsg.), Politik 2.0? Die Wirkung computer-
vermittelter Kommunikation auf den politischen Pro-
zess, Bd. 38. Baden-Baden: Nomos, 241–260.

Zittel, Thomas (2009a): Direkte Wählerkommunika-
tion im WWW aus der Sicht von Abgeordneten des
Deutschen  Bundestages.  In:  Marcinkowski,  Frank/
Pfetsch,  Barbara  (Hrsg.),  Politik  in  der  Mediende-
mokratie.  Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, 366–392.

Zittel, Thomas (2009b): Lost in Technology?  Polit-
cal Parties and the Online Campaigns of Constituen-
cy Candidates  in  Germany`s Mixed Member  Elec-
toral System. In: Journal of Information Technology
& Politics, 6 (3–4), 298–311.

36 doi:10.24338/mip-201725-36 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



MIP 2017 23. Jhrg. Hug – Staatliche Alimentierung parteinaher Stiftungen [...] Aufsätze

Staatliche Alimentierung parteinaher Stif-
tungen 

– Eine  Einordnung  in  das  Regelungssystem
des Art. 21 GG –

David Hug1

A. Problemaufriss

Das BVerfG hat Mitte 2015 einen Antrag der ÖDP
gegen Mittelzuweisungen des Bundestages unter an-
derem an politische Stiftungen als unzulässig abge-
wiesen2 und sich dabei nach einiger Zeit erneut mit
einem vorübergehend von der Bildfläche rechtswis-
senschaftlichen Diskurses verschwundenen Problem-
feld des deutschen Parteienrechts beschäftigt.3 Staat-
liche  Zuschüsse  an  parteinahe  Stiftungen  sind  seit
dem ersten Parteienfinanzierungsurteil aus dem Jahr
19664 kontinuierlich gewachsen und übersteigen die
Mittel  staatlicher  Parteienfinanzierung  inzwischen
bei  weitem.  So erhielten  die  Stiftungen  2014 rund
466 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt, davon
wurden 116 Millionen Euro als sog. Globalzuschüs-
se zur Verfügung gestellt.  Verbunden mit Zuschüs-
sen der Länder und der Europäischen Union erhiel-
ten sie rund eine halbe Milliarde Euro.5 Eine diesen
Befund stützende gesetzliche Grundlage existiert de
lege lata nicht. 

Deren Notwendigkeit manifestiert sich nicht allein in
Zahlen. Der Befund zeitigt auch einen Konflikt mit
der Wesentlichkeitslehre.6 Danach ist der Gesetzge-
ber verpflichtet,  „in  grundlegenden normativen Be-
reichen, zumal im Bereich der Grundrechtsausübung,
[…] alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu tref-
fen“7. Der mit dem Wirken der Stiftungen verbundene
Mehrwert  ist,  worauf  noch  näher  einzugehen  sein
wird,  auch und insbesondere für die ihnen naheste-
henden Parteien gemeinhin unbestritten. Unter diesem
Gesichtspunkt  werfen fehlende Zugangskriterien  für
1 Der Verfasser ist  studentische Hilfskraft  am Lehrstuhl  für

Öffentliches Recht, Verfassungstheorie und interdisziplinäre
Rechtsforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Beson-
derer Dank gilt Herrn Prof.  Dr. Julian Krüper und Volker
Herbolsheimer für viele wertvolle Anregungen.

2 BVerfGE 140, 1. 
3 Vgl. aber Saarl VerfGH, Urt. v. 16.04.2013 – Lv 15/11. 
4 BVerfGE 20, 56. 
5 Lutz/Müller,  Das  Stiftungssystem,  in:  Welt  am  Sonntag,

05.10.2014, S. 15 (17). 
6 BVerfGE 49, 89 (126 f.); 61, 260 (275); 84, 212 (226); 88,

103 (116); 95, 267 (307 f.). 
7 BVerfGE 49, 89 (126) m.w.N.

Stiftungen neuer oder kleinerer Parteien sowie ein ge-
setzlich nicht definierter Verteilungsschlüssel Fragen
auf. Schließlich ist zu gewärtigen, dass das Parteien-
recht  als  Wettbewerbsordnung ausgestaltet  ist.  Die
aus dem Verfassungskonzept eines Mehrparteiensys-
tems und der  Gründungsfreiheit  folgende,  strikt  zu
handhabende  Chancengleichheit  der  Parteien  zieht
einem Eingriff der öffentlichen Gewalt in den Partei-
enwettbewerb  enge  Grenzen,8 was  das  Bedürfnis
nach handfesten und ausdifferenzierten Finanzierungs-
kriterien untermauert. Überdies lässt sich das Erfor-
dernis parlamentarischen Tätigwerdens mit Blick auf
das  dem Demokratie-  und dem Rechtsstaatsprinzip
immanente Gebot der Öffentlichkeit staatlichen Han-
delns  bekräftigen.9 Eine  gesetzgeberische  Hand-
lungspflicht wird demgemäß gemeinhin bejaht.10 

Dabei bedarf eine Fixierung der Stiftungsalimentie-
rung im Recht der Politikfinanzierung zunächst eini-
ger  Grundüberlegungen  zum Verhältnis  von  Partei
und Stiftung im Regelungssystem des Art.  21 GG.
Dessen  Wortlaut  ist  eine  Existenzberechtigung der
Stiftungen nicht zu entnehmen. Eine Einordnung in
das  verfassungsrechtlich  vorgeformte  Recht  politi-
scher Parteien ist aber nicht nur für die Frage nach
einer verfassungsmäßigen Legitimation der Alimen-
tierung von Bedeutung, sondern auch mit Blick auf
die Gesetzgebungskompetenz für ein entsprechendes
Gesetz. Schließlich normiert Art. 21 Abs. 3 GG eine
umfassende  Regelungskompetenz  zu  Gunsten  des
Bundesgesetzgebers  für  eine  einfach-gesetzliche
Konkretisierung des Parteienrechts. 

Der  Beitrag  setzt  sich  zunächst  kritisch  mit  der
Rechtsprechung  des  BVerfG  auseinander.  Sodann
werden die Stiftungen näher vorgestellt. Schlussend-
lich widmet sich der Beitrag einem rechtlichen Ein-
ordnungsversuch der Stiftungen unter  dem GG und
den damit verbundenen Konsequenzen. 

B. Rechtsprechung des BVerfG

Vor  dem ÖDP-Beschluss  musste  sich  das  BVerfG
nur  einmal  mit  politischen  Stiftungen  auseinander-
setzen.11 Dabei  erkannte  es  die  Alimentierung  als
grundsätzlich zulässig an und ließ die Frage nach der
Notwendigkeit  einer  gesetzlichen Grundlage dahin-
stehen.12 Jedoch  formulierte  es,  eine  Finanzierung
8 BVerfGE 85, 264 (297). 
9 Geerlings, ZParl 2003, S. 768 et passim. 
10 Statt vieler s. Merten, Parteinahe Stiftungen im Parteienrecht,

1999, S. 169 ff; Kretschmer u.a., ZG 2000, S. 41 ff., die einen
eigenen Gesetzentwurf zur Diskussion stellen.

11 BVerfGE 73, 1.
12 BVerfGE 73, 1 (39).
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setze „von den Parteien rechtlich und tatsächlich un-
abhängige Institutionen voraus, die sich selbstständig,
eigenverantwortlich und in geistiger Offenheit dieser
Aufgabe annehmen" und "auch in der Praxis die gebo-
tene Distanz zu den jeweiligen Parteien wahren"13. 

Das  Gericht  knüpft  eine  Finanzierung  also  an  die
Kriterien der tatsächlichen und der rechtlichen Un-
abhängigkeit. Daraus erwächst aus Sicht der Stiftun-
gen  zunächst  ein  stetiger  Konflikt  zwischen  Par-
teinähe und -ferne. Einerseits setzt die Finanzierung
Unabhängigkeit  von  der  nahestehenden  Partei  vor-
aus, andererseits ist die Nähe zur Partei gerade eine
de facto konstitutive Voraussetzung, um im Konzert
staatlich subventionierter  Stiftungen überhaupt mit-
spielen zu können.14 

Doch auch unabhängig von diesem Dilemma erwei-
sen sich diese Kriterien als  wenig praktikabel.  Die
für  eine Finanzierung maßgebliche Abgrenzung er-
folgt in den Kategorien unabhängig/abhängig. Dieses
bipolare  Bewertungsmuster  reiht  sich  ein  in  Denk-
strukturen von rechtmäßig/rechtswidrig oder richtig/
falsch.15 Zwar  stellen  derartige  Abgrenzungen  oft-
mals das Ergebnis einer Abwägung der Gesamtum-
stände dar,16 doch folgt  aus einer  Entscheidung für
eine Seite, dass dem Ergebnis entgegenstehende und
für die andere Seite streitende Tendenzen unter den
Tisch fallen. Die rechtliche Einordnung eines in tat-
sächlicher Hinsicht schwer zu greifenden Verhältnis-
ses unter eine dieser Kategorien scheint auf der Su-
che nach rationalen Ergebnissen untauglich. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die für eine Einord-
nung verwertbaren Kriterien in der Praxis unergiebig
erscheinen oder nur Mindestanforderungen darstellen
können. So sollen Führungspositionen innerhalb der
Stiftungen nicht mit Personen besetzt werden, die in-
nerhalb der Partei eine ähnliche Stellung einnehmen.
Ferner  dürfen  die  Stiftungen  keinerlei  geldwerte
Leistungen oder Wahlkampfarbeit erbringen oder im
Rahmen von Meinungsumfragen das Informationsin-
teresse  der  Partei  bedienen.17 Dass  die  Stiftungsar-
beit den Parteien in anderer Weise „in einem gewis-
sen  Maße  zugute  kommt“18,  wird  zwar  anerkannt,
doch liefert das Gericht keinen Einordnungsversuch,

13 BVerfGE 73, 1 (31 f.).
14 So auch Günther/Vesper, ZRP 1994, S. 289 (289).
15 Zu diesen Denkstrukturen s. Luhmann, Das Recht der Gesell-

schaft,  1993,  S.  165  ff.,  der  von  einem  „binären  Code“
Recht/Unrecht spricht. 

16 Dazu  allgemein  Riehm,  Abwägungsentscheidungen  in  der
praktischen Rechtsanwendung, 2006. 

17 BVerfGE 73, 1 (32 f.). 
18 BVerfGE 73, 1 (37).

der eine Stiftungsalimentierung verfassungsrechtlich
rechtfertigt.  Demgegenüber  wird  nur  konstatiert,
dass das Wirken von Parteien und Stiftungen „ver-
schiedene, voneinander abgrenzbare Ziele“19 verfol-
ge, was die Unabhängigkeit letzterer begründen soll. 

Als  wenig ergiebig stellt  sich  auch der  Rekurs auf
die Stiftungssatzungen dar, der Beweis für deren Un-
abhängigkeit liefern soll.20 Auch dies kann nicht ver-
decken,  dass  sich  die  Stiftungen  im Tätigkeitsfeld
der Parteien bewegen. Dass es sich bei den von den
Stiftungen  wahrgenommenen  Aufgaben  um  solche
der Parteien handelt, stellt selbst das BVerfG fest.21

Dabei legt es seinem Urteil jedoch die These zugrun-
de,  dass  sich  die  Parteien  nur  den aus  § 2 Abs.  1
PartG  erwachsenden  Kernaufgaben  widmen  müss-
ten,  dauernd oder  für  längere  Zeit  für  den Bereich
des Bundes oder eines Landes auf die politische Wil-
lensbildung Einfluss zu nehmen und an der Vertre-
tung des Volkes im Bundestag oder einem Landtag
mitwirken zu wollen.22 

Erst  in  seinem  zweiten  Parteienfinanzierungsurteil
1992 hat das Gericht festgestellt, dass der Terminus
der „Mitwirkung an der politischen Willensbildung“
mehr umfasst als die Teilnahme an Wahlen.23 In die-
sem Zuge wurde den Parteien eine staatliche Teilfi-
nanzierung  für  die  ihnen  erwachsenden  Aufgaben
zugebilligt.  Insoweit  steht  das  Stiftungsurteil  von
1986 seit 1992 unter gänzlich anderen Vorzeichen.24 

Dass die Parteien, deren Stiftungen zur Zeit staatliche
Leistungen erhalten, im Wege einer Teilfinanzierung
für  selbige Aufgaben  gleichermaßen  staatliche  Un-
terstützung in Anspruch nehmen, hätte das BVerfG
nun berücksichtigen können. Der Antrag wurde je-
doch  mit  einem schlichten  Verweis  auf  das  Urteil
aus 1986 und ohne weitergehende inhaltliche Aus-
führungen zu veränderten rechtlichen Rahmenbedin-
gungen als unzulässig abgewiesen.25 

C. Wesen und Stellenwert

Eine Auseinandersetzung mit  der  Debatte  erfordert
zunächst eine Beschäftigung mit parteinahen Stiftun-
gen26 selbst. Hierfür lassen sich neben den Satzungen

19 BVerfGE 73, 1 (31). 
20 BVerfGE 73, 1 (34). 
21 BVerfGE 73, 1 (34). 
22 So auch Merten (Fn. 10), S. 121. 
23 BVerfGE 85, 264. 
24 So i.E. auch Merten (Fn. 10), S. 21. 
25 BVerfGE 140, 1. 
26 Thematisiert werden in diesem Beitrag die Konrad-Adenauer-

Stiftung,  Friedrich-Ebert-Stiftung,  Hanns-Seidel-Stiftung,
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auch das Tätigkeitsfeld sowie deren innere und äußere
Wahrnehmung nutzbar machen. Dabei hat die Kon-
stituierung  politischer  Stiftungen  im Anschluss  an
das erste Parteienfinanzierungsurteil 1966 Anlass für
gewisse Skandalisierungstendenzen gegeben, auf die
noch näher einzugehen sein wird. 

I. Verfassung

Als  Untersuchungsgegenstand  lassen  sich  zunächst
die Stiftungssatzungen27 heranziehen. Hier lässt sich
mancherorts  bereits  auf  übergeordneter  Ebene  ein
Wille zur Betätigung im politischen Wertesystem ei-
ner Partei ausmachen. So normiert § 2 Abs. 1 S. 1 der
Satzung  der  Konrad-Adenauer-Stiftung,  dass  diese
ihre  Zwecke „auf  christlich-demokratischer  Grund-
lage“ verfolgt. § 2 Abs. 1 S. 1 der Satzung der Fried-
rich-Naumann-Stiftung dokumentiert,  allerdings be-
reits  vager,  das  Ziel  eines  Tätigwerdens  „auf  der
Grundlage des Liberalismus“. 

Auf einer präzisierenden Zwecksetzungsebene haben
sich die Stiftungen einer Bandbreite von Tätigkeits-
feldern  verschrieben:  exemplarisch  seien  die  Ver-
mittlung politischer Bildung, Begabten- und Studien-
förderung in Form von Stipendien und Seminarange-
boten,  die  Förderung  entwicklungspolitischer  Pro-
jekte  und  internationaler  Begegnungen,  die  Unter-
stützung von europäischer Einigung und Völkerver-
ständigung sowie Grundlagenforschung und wissen-
schaftliche  Politikberatung  und  -begleitung  ange-
führt.28 Insbesondere politische Bildungsarbeit stellt
sowohl  satzungsgemäß  als  auch  tatsächlich  ein
Hauptaufgabenfeld dar29 und wird entsprechend (im
Wege sog. Globalzuschüsse30) staatlich alimentiert. 

Heinrich-Böll-Stiftung,  Rosa-Luxemburg-Stiftung  und  die
Friedrich-Naumann-Stiftung. 

27 Satzung der Adenauer-Stiftung idF v. 09.07.2010 (kas.de/wf/
de/71.3711/), Seidel-Stiftung idF v. 19.04.2010 (hss.de/filead
min/media/downloads/Berichte/110101_HSS-Satzung.pdf),
Ebert-Stiftung idF  v.  2011  (library.fes.de/pdf-files/kug/0889
0.pdf),  Böll-Stiftung  idF  v.  2015  (boell.de/de/1989/index-3
09.html), Luxemburg-Stiftung idF v. 01.12.2012 (rosalux.de/
fileadmin/rls_uploads/pdfs/stiftung/Satzung_01_12_12.pdf),
Naumann-Stiftung idF v. 27.06.2014 (freiheit.org/sites/default
/files/uploads/2015/09/21/2014aktuelle-satzung.pdf),  letzter
Abruf: 12.01.2017.

28 Übersicht bei  Merten (Fn. 10),  S.  60 ff.;  Geerlings,  Verfas-
sungs-  und  verwaltungsrechtliche  Probleme  bei  der  staatli-
chen Finanzierung parteinaher Stiftungen, 2003, S. 118 ff. 

29 Merten (Fn. 10), S. 109 ff.; i.E. auch BVerfGE 73, 1 (31 ff.). 
30 Globalzuschüsse  werden  durch  das  Innenministerium  pau-

schal allen mindestens zwei Legislaturperioden im Bundestag
vertretenen Parteien zur politischen Bildungsarbeit  bereitge-
stellt, vgl. BVerfGE 73, 1 (13).

Im Wege dieser  untergeordneten Zweckbestimmung
greifen die Stiftungen vielfältig Grundpositionen der
nahestehenden Partei auf. So bezweckt etwa die Sei-
del-Stiftung gem. § 2 Abs. 2 lit. a) ihrer Satzung mit
politischer Bildungsarbeit die „Förderung der demo-
kratischen und staatsbürgerlichen Bildung des deut-
schen Volkes auf christlicher Grundlage“. Gem. § 2
Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 ihrer Satzung orientiert sich die
Böll-Stiftung „an den politischen Grundwerten Ökolo-
gie, Demokratie, Solidarität und Gewaltfreiheit“. Dar-
über hinaus sollen nach § 2 Abs. 4 der Satzung Perso-
nen in ihren Bestrebungen unterstützt werden, „die na-
türliche  Umwelt  zu  bewahren“.  Die  Naumann-Stif-
tung widmet  sich  der  Vermittlung von „Wissen im
Sinne  der  liberalen,  sozialen  und  nationalen  Ziele
Friedrich Naumanns“ (§ 2 Abs. 2 der Satzung). 

Funktional betrachtet eröffnen diese begrifflich weit
gefassten  Zweckbestimmungen  einen  Korridor,  in-
nerhalb dessen etwa politische Bildungsarbeit  statt-
zufinden hat. Insoweit wird der Handlungsspielraum
der  Stiftungen einerseits  terminologisch  beschränkt
und von dem anderer Stiftungen abgegrenzt, anderer-
seits folgt aus der Abstraktheit der einschlägigen Re-
gelungen ein noch immer breites Feld zum inhaltli-
chen Diskurs. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die
Stiftungen zumindest im Dunstkreis der Programma-
tik  einer  Partei  bewegen.31 Diesen  Eindruck  unter-
mauern auch die mit einschlägigen Themen und An-
geboten  werbenden  Internetpräsenzen.  Dieser  Um-
stand  allein  rückt  die  Stiftungen  allerdings  noch
nicht in das Licht verdeckter Parteiorganisationen. 

II. Konstituierung und Rechtsform

Anders verhält es sich mit den Umständen ihrer Kon-
stituierung und ihrem abrupten Bedeutungsanstieg im
Anschluss an das Parteienfinanzierungsurteil 1966. So
wurden  Globalzuschüsse  an  die  Stiftungen  der  im
Bundestag vertretenen Parteien erst seit 1967 gezahlt.
Dieser Umstand verleitete DIE GRÜNEN zu der Wer-
tung, dass Globalzuschüsse einzig als Ersatz für eine
unzulässige Parteienfinanzierung dienen und ein Um-
gehungsgeschäft darstellen.32 Dass die CSU-nahe Sei-
del-Stiftung im November 1966 nur wenige Monate
nach dem Stiftungsurteil gegründet wurde, befördert
in diesem Zusammenhang einen gewissen Argwohn. 

Kritisch zu würdigen ist zudem, dass die dem heuti-
gen Empfängerkreis angehörigen Stiftungen auf Bun-

31 Merten (Fn. 10), S. 107.
32 BVerfGE 73, 1 (17).
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desebene mit Ausnahme der Naumann-Stiftung alle-
samt als e.V. organisiert sind. 

Eine solche missverständliche Einbeziehung des Stif-
tungsbegriffes in den Namenszug bringt Vorteile mit
sich, die eine faktische und eine rechtliche Dimension
haben. Erstere nimmt Bezug auf den Terminus. Früh-
mittelhochdeutsch wurde mit dem Begriff „Stift“ eine
regelmäßig geistliche, mit Grundbesitz und Vermögen
ausgestattete und auf wohltätige Zwecke ausgerichtete
Einrichtung  assoziiert,  „stiften“  meinte  „gründen“
oder „einrichten“33.  Heute stellt  das Verb ein Syno-
nym für „schenken“ oder „spenden“ dar und ist posi-
tiv konnotiert. Im Laufe der etymologischen Begriffs-
entwicklung blieb die gedankliche Verknüpfung mit
einem  altruistischen  Zweck  bis  heute  präsent.  Das
Verb „stiften“ meint auch heute noch eine Mittelzu-
wendung zu einem gemeinwohlförderlichen Zweck. 

Diese Assoziation haben sich die „Stiftungen“ zu ei-
gen gemacht. Zudem fördert die fälschliche Bezeich-
nung aufgrund der Gemeinwohlkonnotation eine Ent-
fremdung von der  Partei,  die  schon  begrifflich  nur
Partikularinteressen dienen kann. Gleiches gilt für die
konkrete Namensgebung. Zwar mag der interessierte
Bürger  den  Namensträgern  eine  politische  Grund-
richtung zuordnen können, doch suggeriert der Name
einer  Stiftung keineswegs,  dass  diese  mit  der  dem
Namensträger nahestehenden Partei verbunden ist. 

Letztlich  ist  die  Konstituierung  als  e.V.  auch  aus
rechtlicher Sicht opportun. Während die Bindung an
einen vom Stifter definierten Stiftungszweck das Be-
tätigungsfeld beträchtlich einzuengen vermag, bedarf
es  zur  Veränderung des Wirkungskreises eines e.V.
lediglich einer Satzungsänderung.34 Insoweit sind die
als e.V. konstituierten „Stiftungen“ flexibler. Im Wege
der  Satzungsänderung  können  Zwecksetzungen  und
Aufgabenfelder ständig neu definiert, verändert oder
gestrichen werden. Mit Blick auf ihr Verhältnis zu den
Parteien  sind  die  Stiftungen  deshalb  dem Verdacht
ausgesetzt, ihre Tätigkeit an der Partei zu orientieren. 

III. Aufgabenfeld und (Selbst-)Verständnis

Namentlich politische Bildungsarbeit  ist ein Haupt-
aufgabenkomplex der Stiftungen. Zwar betätigen sie
sich  auch auf  anderen,  den Parteien  weitaus  näher
stehenden Handlungsfeldern, doch lässt sich das Gros

33 Im Folgenden  s.  Kluge/Mitzka,  Etymologisches Wörterbuch
der deutschen Sprache, 18. Aufl., 1990; Wahrig/Krämer/Zim-
mermann (Hrsg.), Der große Brockhaus in zwölf Bänden, 20.
Band, 18. Aufl. 1984; Heyne, Deutsches Wörterbuch: Bd. III,
R-Z, in: Documenta Linguistica, Reihe III: Wörterbücher des
19. und 20. Jahrhunderts, 1970.

34 Dazu eingehend Merten (Fn. 10), S. 32 ff.

der von ihnen wahrgenommenen Tätigkeiten im wei-
teren Sinne mit politischer Bildungsarbeit in Zusam-
menhang bringen. Letztlich erfolgt auch die Gewäh-
rung von Globalzuschüssen zu diesem Zwecke.35 

1. Funktionsbeschreibungen parteinaher Stiftungs-
arbeit

In  einer gemeinsamen Erklärung bezeichnen sich die
Stiftungen als „wichtiger Teil der politischen Kultur“
und erachten ihre Bildungsarbeit als Erfüllung eines
verfassungsrechtlich verankerten Bildungsauftrages.36

Allein der Umstand, dass sich einzelne Stiftungen zur
Abgabe einer gemeinsamen Erklärung veranlasst sa-
hen, verdeutlicht, dass deren staatliche Förderung in
erhöhtem Maße rechtfertigungsbedürftig ist. 

Der Mehrwert der Stiftungsarbeit wird aber selbst in
der Literatur anerkannt.37 Aus politikwissenschaftli-
cher  Perspektive  wird  ihr  ein  „besonderer  Stellen-
wert“38 zugeschrieben und ihr funktional nicht weni-
ger  zugeordnet  als  die  Aufgabe  der  „Verankerung
der Demokratie“39. Konzeptionell soll politische Bil-
dungsarbeit durch die Vermittlung verfassungsstaat-
licher Grundprinzipien dem Zweck dienen, eine de-
mokratische  Gesinnung  innerhalb  der  Bevölkerung
zu fördern.  Sie soll  Voraussetzung sein,  um jedem
Individuum die Grundsätze  einer  freiheitlichen,  sä-
kularisierten  Ordnung  zu  vermitteln.  Ein  solches
Vorverständnis, was der freiheitliche Staat aus sich
selbst heraus ohne Applikation staatlicher Autorität
nicht zu garantieren vermag, intendieren die Stiftun-
gen zu schaffen.40 Dementsprechend bezweckt etwa
die  Friedrich-Ebert-Stiftung  im  Wege  ihrer  Arbeit
gem. § 2 Abs. 1 S. 2 der Satzung die „demokratische
Erziehung des deutschen Volkes“. Den übrigen Sat-
zungen lassen sich ähnliche Formulierungen entneh-
men. 

35 Dazu ausführlich BVerfGE 73, 1 (13).
36 Gemeinsame  Erklärung  von  Adenauer-Stiftung,  Ebert-Stif-

tung,  Naumann-Stiftung,  Seidel-Stiftung  und  der  Böll-Stif-
tung vom 06.11.1998, S. 4, abrufbar unter: library.fes.de/pdf-
files/bibliothek/03178.pdf  (Stand:  12.01.2017);  so  i.E.  auch
Merten (Fn. 10), S. 15. 

37 Geerlings, ZParl 2003, S. 768 (775);  Merten (Fn. 10), S. 15,
102; so i.E. auch Kretschmer u.a., ZG 2000, S. 41. 

38 Schiele, APuZ B 47/1996, S. 5. 
39 Hellwig,  Politische  Bildung  unter  besonderer  Berücksichti-

gung parteinaher Stiftungen in Deutschland und vergleichba-
rer Institutionen in Österreich, 1998, S. 13. 

40 So  i.E.  Merten (Fn.  10),  S.  15,  wonach die  Stiftungen zur
„dauerhaften  Stärkung  der  Demokratie  beitragen“  sollen;  s.
auch die gemeinsame Erklärung (Fn. 36), wonach „politische,
Orientierung bietende Bildungsarbeit […] Voraussetzung für
die Entfaltung politischer Freiheit“ ist und „den Fortbestand
des freiheitlichen, pluralistischen Gemeinwesens“ sichert. 

40 doi:10.24338/mip-201737-45 
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2. Praktische Wirksamkeit

Zwar vermögen die Stiftungen – was auch den Gegen-
stand einiger Kritik an ihrer Finanzierung bildet41 –
mit ihrem Bildungsangebot nicht die breite Bevölke-
rung anzusprechen,  doch muss man sich  vergegen-
wärtigen,  dass  der  Staat  das Verständnis  von einer
freiheitlich geprägten Ordnung nicht im Wege „auto-
ritativen Gebots“42 herzustellen berufen ist. Anderen-
falls würde er sich seines eigenen Wesens begeben.
Das Angebot der  Stiftungen steht  in weiten  Teilen
der gesamten Bevölkerung offen,  sodass dieses Ar-
gument für sich genommen nicht überzeugt. 

Kritik  wird  außerdem  an  der  Tendenzgeneigtheit
politischer Bildungsarbeit geübt.43 Dieser Einwand er-
scheint zunächst durchaus berechtigt. So dürfte sich
das Spektrum an Lösungsansätzen im Diskurs einer
politischen Fragestellung nur in einem Korridor be-
wegen, der den programmatischen Horizont der na-
hestehenden  Partei  nicht  gänzlich  überschreitet.
Schließlich vertritt  eine jede Partei  Wertvorstellun-
gen, deren Nichtberücksichtigung nur bis  zu einem
gewissen Grad eine Lösung für politische Fragen er-
laubt; Parteien sind „Tendenzorganisationen“44. 

Demgegenüber ist aber fraglich, ob Wissensvermitt-
lung  im Zusammenhang  mit  politischen  Fragestel-
lungen überhaupt frei von parteiideologischen Präfe-
renzen  erfolgen  kann.  Daran  lässt  sich  zweifeln,
wenn man sich vergegenwärtigt, dass bereits die se-
lektierte Vermittlung von Informationen eine Präfe-
renzbildung  in  die  eine  oder  andere  Richtung
zwangsweise mit sich bringt. Das Ideal einer objekti-
ven „überparteilichen“ Bildungsarbeit  dürfte  in  der
Praxis deshalb kaum zu realisieren sein. 

Im Wissen  um die  Unmöglichkeit  der  Umsetzung
dieses  theoretischen  Konzepts  objektivierter  politi-
scher Bildungsarbeit erscheint es daher zweckmäßi-
ger, dem BVerfG folgend „alle dauerhaften, ins Ge-
wicht  fallenden politischen Grundströmungen“45 im
Wege der  Stiftungsfinanzierung zu berücksichtigen
und so zu gewährleisten, dass eine möglichst große
Bandbreite von Lösungsansätzen aus verschiedenen
Spektren  in  institutionalisierter  Form  Eingang  in
eine  Diskussion  findet.  Dabei  handelt  es  sich  aber
nur um eine Zweckmäßigkeitserwägung. 

41 Günther/Vesper, ZRP 1994, S. 289 (290); Merten (Fn. 10), S. 115.
42 Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staats-

theorie und zum Verfassungsrecht, Frankfurt a.M. 1976, S. 160.
43 Günther/Vesper, ZRP 1994, S. 289 (290) m.w.N.
44 Morlok/Michael, Staatsorganisationsrecht, 3. Aufl. 2017, § 5

Rn. 263.
45 BVerfGE 73, 1 (38). 

Ungeklärt ist daher weiterhin die Frage, wie die Fi-
nanzierung im Lichte des GG zu qualifizieren ist. Erst
ein  diesbezüglicher  Einordnungsversuch  kann  eine
Antwort  darauf  geben,  wem  die  Gesetzgebungs-
kompetenz für eine rechtliche Fixierung der Stiftungs-
alimentierung  gebührt  und  ob  verfassungsrechtliche
Erwägungen eine solche Subventionierung erlauben. 

D. Das Verhältnis von Partei und Stiftung

Ein Überblick über die Literatur zu parteinahen Stif-
tungen zeigt, dass vor allem die Debatte um ihre Fi-
nanzierung kontrovers geführt wird. Die hiermit ver-
bundene Frage nach der Notwendigkeit einer gesetz-
lichen Grundlage wird einhellig bejaht.46 Jedoch ist
bereits die Stellung der Stiftungen im Parteienrecht
ob  der  fehlenden  verfassungsrechtlichen  Veranke-
rung umstritten. Diesbezüglich wird für Verortungs-
versuche Rekurs auf den aus dem GG und der Recht-
sprechung  des  BVerfG47 entwickelten  Parteibegriff
aus § 2 Abs. 1 PartG genommen.48 

Eine Einordnung in das Regelungssystem des Art. 21
GG ist bis dato nur fragmentarisch erfolgt. Erst der
Versuch  einer  solchen  kann  Aufschluss  über  das
Verhältnis von Partei und Stiftung im Lichte des GG
geben. Einer Einordnung bedarf es deshalb, weil die
Stiftungsarbeit den Parteien nicht nur „in einem ge-
wissen Maße zugute kommt“49, sondern weil sich die
Stiftungen insbesondere mit ihrer Bildungsarbeit im
Aufgabenfeld der Parteien bewegen, das § 1 Abs. 2
PartG definiert. 

I. Politische Parteien im GG

Primäre Quelle des Parteienrechts stellt Art. 21 GG
dar, der die Parteien „in den Rang einer verfassungs-
rechtlichen Institution“50 erhebt. Darüber hinaus sind
auch die Art. 20 und 38 GG für das Verständnis von
substanzieller Bedeutung. Erst Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG
eröffnet dem einfachen Gesetzgeber die Möglichkeit
einer repräsentativen Ausgestaltung des verfassungs-
rechtlichen  Demokratiekonzeptes  und  bereitet  dem
hierfür wesensnotwendigen Parteiwesen indirekt den
Boden.  Als  Konsequenz  aus  der  Konzeption eines
Mehrparteiensystems51 wird aus Art. 21 Abs. 1 S. 1
i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG das Erfordernis der Chancen-

46 Ockermann, ZRP 1992, S. 323 (325);  Günther/Vesper, ZRP
1994, S. 289 (291); Meertens/Wolf, ZRP 1996, S. 440 (444);
Kretschmer  u.a.,  ZG 2000,  S.  41 (43 ff.);  Geerlings,  ZParl
2003, S. 768 (776 f.). 

47 BVerfGE 24, 260 (263 f.); 91, 262 (266 f.); 91, 276 (284).
48 Geerlings (Fn. 28), S. 133 ff.; Merten (Fn. 10), S. 118 ff. 
49 BVerfGE 73, 1 (37).
50 BVerfGE 11, 266 (273); 20, 56 (100). 
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gleichheit der Parteien hergeleitet. Damit verbunden
folgt aus Perspektive der Parteien als Kehrseite aus
Art.  38  Abs.  1  S.  1  GG das  Recht  auf  Chancen-
gleichheit bei Wahlen.52 Diese Normen, die das Par-
teienrecht in ihrem Zusammenwirken verfassen, sind
für die Frage nach der rechtlichen Stellung parteina-
her Stiftungen und ihrem Verhältnis zu den Parteien
heranzuziehen.  

1. Mitwirkung an der Willensbildung

Art. 21 Abs. 1 S. 1 GG definiert die Partei aus funk-
tionaler  Perspektive.  Die Mitwirkung an der politi-
schen  Willensbildung  stellt  ihre  Kernaufgabe  dar,
wobei  diese  Begrifflichkeit  einer  näheren  Untersu-
chung bedarf. Der Gesetzgeber hat diesbezüglich in
§ 1 Abs.  2 PartG die Formulierung eines differen-
zierten Aufgabenkanons als Konkretisierung der ver-
fassungsrechtlichen Funktionsbestimmung bemüht.

Gemäß S. 1 wirken die Parteien bei der politischen
Willensbildung des Volkes mit. Bei der Bildung eines
Willens ist zu gewärtigen, dass diese wesensnotwen-
dig eine Pluralität an Handlungsmöglichkeiten voraus-
setzt. Erst bei der Abwägung zwischen mehreren Posi-
tionen erscheint die Bildung eines Willens notwendig.
Überdies  bedarf  es  eines  Bewusstseins  im Hinblick
auf die Pluralität der Handlungsmöglichkeiten und de-
ren Vor- und Nachteile. Sonach folgen aus der Wen-
dung zwei Dimensionen des Willensbildungsprozes-
ses: zunächst bedarf es eines Wissenskorridors, der
eine  Mehrzahl  potentieller  Handlungsoptionen  um-
fasst  (Ebene der Wissensgenerierung), um in einem
zweiten Schritt unter diesen Optionen eine Präferenz-
bildung zu ermöglichen (Willensbildung im eigentli-
chen Sinne). Diese Dimensionen hat auch der Gesetz-
geber eigenständig in § 1 Abs. 2 PartG verankert und
Art. 21 Abs. 1 S. 1 GG insofern konkretisiert. Nach
dieser Vorschrift umfasst die Wendung nicht nur eine
Einflussnahme  auf  die  Gestaltung  der  öffentlichen
Meinung und die politische Entwicklung in Parlament
und Regierung, sondern auch die Anregung und Ver-
tiefung politischer Bildung, § 1 Abs. 2 PartG. 

Die  Stiftungen  tragen  heute  in  nicht  unbeträchtli-
chem Maße zu einer solchen Anregung und Vertie-
fung  politischer  Bildung  bei.  Dazu  unterhalten  sie
neben Bibliotheken und Archiven eine große Zahl an
Bildungszentren, geben wissenschaftliche Schriften-
reihen  heraus  oder  bieten  Seminare,  Vorträge  und

51 Zur  verfassungsrechtlichen  Herleitung  wird  neben  der  aus
Art.  21  Abs.  1  S.  2  GG folgenden  Gründungsfreiheit  der
Wortlaut des S. 1 (Plural: „Die Parteien“) herangezogen. 

52 Morlok/Michael (Fn. 44), § 5 Rn. 264. 

Diskussionsveranstaltungen an.53 Im Lichte der oben
genannten Differenzierung bewegen sie sich auf der
einer Willensbildung vorgelagerten Ebene der Wis-
sensgenerierung. 

Aus der Zugrundelegung dieses Modells folgt, dass
die  Stiftungen  nicht  nur  mit  Blick  auf  §  1  Abs.  2
PartG,  sondern  auch  im  Hinblick  auf  die  verfas-
sungsrechtliche Funktionsbeschreibung der Parteien
in deren Aufgabenbereich tätig werden. Dieser Um-
stand wirft die Frage auf, ob und inwieweit die Stif-
tungen als  den Parteien  zugehörige  Organisationen
bezeichnet werden können. Dazu bedarf es zunächst
einer Auseinandersetzung mit dem Parteibegriff des
Grundgesetzes. 

2. „Partei“ iSd GG

Zunächst  ist  zu konstatieren,  dass  sich  der  Verfas-
sungsgeber in Art. 21 GG einer Legaldefinition des
Parteibegriffs enthalten hat und dessen Existenz vor-
aussetzt.54 Nach überwiegender Ansicht hat die ver-
fassungsgebende Gewalt  eine Definition in  Art.  21
Abs. 3 GG an den Gesetzgeber delegiert. Dass auch
der  Parteibegriff  von der  Gesetzgebungskompetenz
umfasst ist, lasse sich aus dem Wortlaut (Plural „Bun-
desgesetze“) ableiten. Ferner soll sich die Kompetenz
aus einer faktischen Notwendigkeit ergeben, Rechts-
sicherheit im Hinblick auf den Zugang zu den mit der
Rechtsstellung  als  Partei  verbundenen  Rechten  und
Pflichten zu schaffen. Schließlich sei der Begriff einer
Definition insoweit zugänglich, als er durch die Kern-
aussagen des Parteienrechtsartikels vorgezeichnet ist.55 

Demgegenüber wird die Stellung der Parteien unter
dem GG auch als Argument angeführt, um dem ein-
fachen Gesetzgeber die Möglichkeit einer Definition
zu verweigern. So werde in Art. 21 Abs. 3 GG nur
die Regelung des „Näheren“ delegiert,56 mithin die
sich aus der Stellung als Partei ergebenden Rechts-
folgen, nicht aber die Konkretisierung von Zugangs-
voraussetzungen zu den exklusiven, mit dem Partei-
wesen verbundenen Rechten und Pflichten. Des Wei-
teren weist  Henrichs zutreffend darauf hin, dass der
Terminus „Regelung“ im Hinblick auf eine Definiti-
on gänzlich unpassend erscheint.57 Während eine Re-
gelung normativen  Charakter  hat,  wohnt  Definitio-
nen in erster Linie ein deskriptives Element inne. 

53 Merten (Fn. 10), S. 106 ff.
54 Kunig, JURA 1991, S. 247 (249). 
55 Kunig, JURA 1991, S. 247 (249). 
56 Ipsen, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 7. Aufl. 2014, Art. 21

Rn. 15 f.; Henrichs, DVBl. 1958, S. 227 (229). 
57 Henrichs, DVBl. 1958, S. 227 (229).
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Eine authentische Interpretation ist ob der fehlenden
Legaldefinition jedenfalls nicht möglich und insofern
dem verfassungsändernden Gesetzgeber vorbehalten.58

Dies hat zur Folge, dass die Begriffsbestimmung  de
constitutione lata  in letzter Konsequenz dem BVerfG
obliegt.  Die  Argumentation  der  1955  eingesetzten
Parteienrechtskommission,  eine  Definition  könne
nicht Rechtsprechung und vollziehender Gewalt über-
lassen  bleiben,59 vermag  nicht  zu  überzeugen.
Schließlich  unterliegt  diese  auch  im Falle  einfach-
gesetzlicher  Normierung  der  abschließenden  Kon-
trolle durch das BVerfG.60 

So  verdient  letztere  Ansicht  Zuspruch,  wenn  man
insbesondere die  Missbrauchsanfälligkeit  der  Kom-
petenzzuschreibung ins Bewusstsein  rückt,  die dar-
aus  folgt,  dass  das  Parlament  „in  eigener  Sache“61

entscheiden kann, ob es Gruppierungen den Partei-
status  durch  die  Festlegung konkreter  Zugangsvor-
aussetzungen  abspricht.  Sofern  man  eine  Definiti-
onskompetenz des Bundesgesetzgebers mit hier ver-
tretener Ansicht ablehnt, rücken praktische Problem-
stellungen  exekutivischen  Normenvollzugs  in  den
Vordergrund. Diese wiegen jedoch weniger schwer,
da das GG dem Parteibegriff durch die in Art. 21 GG
normierten  Rechte  und Pflichten  sowie die  Funkti-
onsbeschreibung bereits Konturen verliehen hat.62 

II. Einordnung politischer Stiftungen

Zu der Stellung parteinaher Stiftungen unter dem GG
ist hiermit noch keine Antwort gegeben. Doch folgt
aus der lediglich funktionalen Beschreibung der Par-
tei im GG die Möglichkeit einer dahingehenden In-
terpretation, dass der Begriff einem Wandel ihrer Er-
scheinungsform in der  Zeit  offen  stehen soll.  Dass
der Verfassungsgeber der Möglichkeit eines solchen
tatsächlichen  Wandels  im  Erscheinungsbild  Rech-
nung tragen wollte, lässt sich mit einschlägigen Ma-
terialien  zur  Entstehungsgeschichte  des  GG  zwar
nicht  begründen.63 Doch mag die  rasante  Verände-
rung  der  Parteien  von  losen  Abgeordnetenzusam-
menschlüssen  in den Beratungen zur  Paulskirchen-

58 Kunig, Parteien, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des
Staatsrechts, Band III, 3. Aufl. 2005, § 40 Rn. 15.

59 Rechtliche Ordnung des Parteiwesens, Bericht der vom Bun-
desminister  des  Innern eingesetzten Parteienrechtskommission,
2. Aufl. 1958, S. 123.

60 Henrichs, DVBl. 1958, S. 227 (229).
61 Streit, Entscheidung in eigener Sache, 2006, S. 172; zum Be-

griff der Entscheidung „in eigener Sache“ s. Lang, Gesetzge-
bung in eigener Sache, 2007, S. 16 ff.

62 Zippelius/Würtenberger,  Deutsches  Staatsrecht,  32.  Aufl.
2008, § 11 Rn. 4.

63 So auch Kunig (Fn. 58), § 40 Rn. 15.

verfassung  bis  hin  zu  Volksparteien  in  den  ersten
Nachkriegsjahren einen Grund für die bloß funktio-
nale Konturierung des Begriffs darstellen. 

1. Antagonismus  zwischen  Begriffsbildung  und
Wirklichkeit

§ 2 Abs. 1 PartG knüpft den Parteistatus an die In-
tention zur Teilnahme an Wahlen. Daraus folgt, dass
neben der Einordnung der Kernpartei kein Raum für
eine  Erfassung  von  sonstigen  Organisationen  be-
steht,  die mit der Partei  in gesteigertem Maße ver-
bunden sind.  Unter  der  Prämisse,  dass  die  Verfas-
sung  den  funktional  zu  bestimmenden  Parteibegriff
als gegeben voraussetzt, ihn nicht zur Disposition des
einfachen  Gesetzgebers  stellt  und  für  mit  der  Zeit
wandlungsoffen hält, wirft dies die Frage auf, inwie-
weit  die  einfachgesetzliche  Begriffsbestimmung der
Entwicklung  der  Parteienlandschaft  noch  Rechnung
trägt und tragen kann. Die hier thematisierten Parteien
stellen heute jeweils einen „komplexen und differen-
zierten Organismus“64 dar, gegliedert in vertikaler und
horizontaler Hinsicht und verbunden mit einer ganzen
Reihe  sog.  Nebenorganisationen.  Letzteren  werden
unter anderem parteinahe Stiftungen zugerechnet.

Was deren Schicksal betrifft, wurden in der Parteien-
rechtsliteratur bereits vereinzelt Verortungsversuche
angestellt,  um deren  Verhältnis  zur  Kernpartei  im
Gefüge des Art. 21 GG darzustellen.65 Daran schließt
sich die Frage an, inwiefern einzelne dieser Organi-
sationen sich auf die Gewährleistungen des GG be-
rufen  können.  Diesbezüglich  bleibt  allerdings  stets
zu berücksichtigen,  dass  die  Parteien  gem. Art.  21
Abs. 1 S. 1 GG funktional auf eine Mitwirkung an
der Willensbildung beschränkt sind. 

2. Funktionale Begriffsbildung

Jede Verfassung muss ein notwendiges Maß an Ab-
straktion  aufweisen,  um  Wandlungsprozesse  nicht
schlechthin unmöglich zu machen. Der Parteibegriff
mit  der  für  ihn konstitutiven Funktionsbestimmung
ist  solchen  Wandlungsprozessen  zugänglich.  So ist
der  verfassungsrechtliche  Gewährleistungsbereich
für Parteien nach funktionalen Aspekten zu bestim-
men.66 

64 Duverger, Die politischen Parteien, 1959, Vorb., S. XII.
65 Dazu vgl. etwa Oerter, Rechtsfragen des Verhältnisses zwischen

politischen Parteien und ihren Sonder-  und Nebenorganisatio-
nen, 1971;  Westerwelle,  Das Parteienrecht und die politischen
Jugendorganisationen, 1994; Merten (Fn. 10), S. 118 ff.

66 Morlok, in: Dreier (Hrsg.), GG-Kommentar, Band 2, 3. Aufl.
2015, Art. 21 Rn. 46.

43doi:10.24338/mip-201737-45 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



Aufsätze Hug – Staatliche Alimentierung parteinaher Stiftungen [...] MIP 2017 23. Jhrg.

Dabei ist dem Parteibegriff selbst immanent, dass er
für sich „keinen Totalitätsanspruch erheben“67 kann.
Dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch
Art.  21 Abs.  1 GG und wird vielfach untermauert,
wenn  dieser  zunächst  die  Gründungsfreiheit  postu-
liert und damit den Weg in ein Mehrparteiensystem
ebnet oder die Parteitätigkeit auf eine „Mit“wirkung
an der Willensbildung beschränkt. Zusammengefasst
wird all dies zu der steten Bemerkung, dass den Par-
teien  kein  „Monopol“68 im Willensbildungsprozess
zukommt.  Dies  folgt  auch  aus  der  Existenz  eines
breit  gefächerten  Kataloges  an  Kommunikations-
grundrechten  und  insbesondere  der  Vereinigungs-
freiheit aus Art. 9 Abs. 1 GG. So haben im Wege ei-
ner  verfassungsrechtlichen  Gewährleistung  von
Grundrechten auch das Volk, verschiedenste Verei-
nigungen und Medien „Stimmen im Chor der politi-
schen Willensbildung“69 erhalten. 

Art. 21 GG ist im zweiten Abschnitt des GG angesie-
delt. Die Stellung des Parteienrechtsartikels und des-
sen Verhältnis zu den Grundrechten legen ein Ver-
fassungskonzept nahe, demzufolge dem Individuum
neben der Beeinflussung durch parteiliches Wirken
auch im Rahmen individueller Grundrechtsausübung
Gelegenheit  gegeben  sein  soll,  einen  politischen
Willen  zu bilden und zu artikulieren.  Bei  der  Wil-
lensbildung stehen parteiliches Wirken und individu-
elle Grundrechtsausübung also nebeneinander. Dabei
folgt aus dem Begriff „Mit“wirkung auch, dass ande-
re,  aus  der  Grundrechtsausübung  folgende  Formen
der  Willensbildung nicht  vollends  von parteipoliti-
schem Wirken überlagert  werden dürfen.  Zwischen
beiden besteht kein Exklusivitätsverhältnis. 

Man mag insofern  annehmen,  dass  die  Verfassung
unter Berücksichtigung des eigenen Normativitätsan-
spruches  bewusst  auf  eine  Definition  des  Parteibe-
griffes  verzichtet  und  einer  ausufernden  Partei-
staatlichkeit  durch  die  funktionale  Begrenzung  des
parteilichen  Wirkungsfeldes  vorzubeugen  versucht
hat.  Anders  formuliert:  Wie  auch  immer  die  Partei
dem Bürger gegenüber in Erscheinung tritt,  soll  sie
bei der Beeinflussung der politischen Willensbildung
auf eine Mitwirkung beschränkt bleiben. Dem Bürger
bleibt  daneben  die  gleichermaßen  bedeutungsvolle
Möglichkeit, im Rahmen individueller oder kollekti-
ver Grundrechtsausübung einen Willen zu bilden. 

Was das Schicksal parteinaher Stiftungen betrifft, so
drängt sich daran anknüpfend der Gedanke auf, dass

67 Morlok (Fn. 66), Art. 21 Rn. 6.
68 Kunig (Fn. 58), § 40 Rn. 18. 
69 Morlok (Fn. 66), Art. 21 Rn. 26.

die  Verfassung  eine  Partei  als  ein  in  funktionaler
Hinsicht  gesamtheitliches  Konstrukt  versteht,  dem
allein  die  dort  verbriefte  Sonderstellung  erwächst.
Die  für  den Parteibegriff  konstitutive  Funktionsbe-
stimmung legt eine Begriffsbildung nahe, die sich al-
lein an funktionalen Aspekten orientiert. Der verfas-
sungsrechtliche Begriff erstreckt sich insofern auch
auf  Nebenorganisationen,  sofern  diese  der  Partei
funktional  zuzuordnen  sind.  Erst  dieses  Konstrukt
aus  Kernpartei  und  Umfeldorganisationen  soll  den
Beschränkungen hinsichtlich des Einflusses auf den
Willensbildungsprozess  unterliegen.  Dieses  Ver-
ständnis  von Parteien dürfte  auch durch den Wort-
laut des GG begünstigt werden, der neben dem funk-
tional zu bestimmenden Begriff der Partei keine par-
teinahen Organisationen exemplarisch oder abschlie-
ßend konstituiert, obgleich schon vor 1949 eine gan-
ze Reihe solcher  Sonder- und Nebenorganisationen
existierten.70 

Die Notwendigkeit eines gesamtheitlichen Konstruk-
tes „Partei“ folgt auch aus der im politischen Prozess
aus Sicht  des  Souveräns  gebotenen Abgrenzbarkeit
zwischen verschiedenen Strömungen. Dabei hat der
Name einer Partei nicht nur eine formale Unterschei-
dungs-, sondern auch eine Assoziierungsfunktion im
Hinblick auf die von der Partei vertretenen Grundwer-
te.71 Sofern sich Nebenorganisationen den Grundwer-
ten der nahestehenden Partei verbunden fühlen und in
deren  Aufgabenbereich  tätig  werden,  erscheint  eine
Zuordnung zur Partei vom Parteibegriff in Art. 21 GG
daher umfasst. Einzelne in Art. 21 GG verbürgte und
dem Wesen nach auch auf Nebenorganisationen an-
wendbare  Gewährleistungen müssen demnach auch
für diese Geltung beanspruchen. So müssen sie sich
auf  die  Chancengleichheit  im Wettbewerb  mit  Ne-
benorganisationen anderer Parteien berufen können. 

Aus Art. 21 GG lässt sich also die Definition eines
materiellen Parteibegriffes ableiten. Dieser Auslegung
folgend ließe sich eine Stiftungsfinanzierung als Teil-
bereich staatlicher Parteienfinanzierung erklären, so-
fern die zur Verfügung gestellten Mittel zur Erledi-
gung  von  Parteiaufgaben  verwendet  werden.  Dabei
bedarf es dann allerdings einer Antwort auf die Frage,
ob und inwieweit Stiftungen einfach-gesetzlich einer
Partei formell zugeordnet sein müssen, um in den Ge-
nuss staatlicher Alimentierung zu kommen. Das Be-
dürfnis nach einer formellen Zuordnung folgt bereits
aus der erforderlichen Abgrenzbarkeit zwischen ver-
schiedenen  politischen Richtungen.  Ein Modell  für

70 Beispiele bei Oerter (Fn. 65), S. 109 ff. 
71 Krüper/Kühr, ZJS 2014, S. 143 (151), abrufbar unter: zjs-on

line.com/dat/artikel/2014_2_778.pdf (Stand: 12.01.2017).
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den Umgang mit Stiftungen bietet seit geraumer Zeit
das  Regelungsregime  der  europäischen  Parteienfi-
nanzierung, das hier als Vorbild dienen kann. 

E. Stiftungen auf europäischer Ebene

Während die Materie  der  Stiftungsalimentierung in
Deutschland aufgrund seiner engen Verzahnung mit
der  staatlichen  Parteienfinanzierung  und  einer  Ge-
mengelage an Urteilen72 und Literatur  unübersicht-
lich erscheint, zeichnet sich auf europäischer Ebene
eine Lösung ab. Seit einer Verordnung aus dem Jahr
200373 verläuft  die  Stiftungsfinanzierung  auf  euro-
päischer  Ebene  akzessorisch  zur  Parteienfinanzie-
rung, Art. 4 Abs. 4 und 5, Art. 5 Abs. 5 der VO (EG)
Nr. 2004/2003.  Dabei  sind  in  der  Verordnung  die
Stiftungsaufgaben klar definiert (Art. 2 Nr. 4). Fer-
ner werden auch das Verhältnis zur Partei sowie die
Voraussetzungen  einer  Alimentierung  gem.  Art.  3
Abs.  2  auf  eine  gesetzliche  Grundlage gestellt.  So
muss die Stiftung, um an einer Finanzierung teilha-
ben  zu  können,  einer  Partei  formal  angeschlossen
sein (Art. 3 Abs. 2 lit. a). Schlussendlich ist auch der
Mittelverwendung der Stiftungen eine Grenze gezo-
gen. So dürfen Mittel nicht zur Finanzierung der Par-
teien verwendet werden, Art. 4 Abs. 6. 

Im Jahr 2012 legte die Europäische Kommission dar-
über hinaus einen Entwurf für ein europäisches Par-
teienstatut74 vor,  der  die  oben  bezeichnete  Rechts-
lage aufgreift. Schon der Titel, der Stiftungen neben
den  Parteien  explizit  erwähnt,  legt  nahe,  dass  der
Parteibegriff in Art. 10 Abs. 4 EUV, der die Funkti-
on politischer  Parteien  auf  europäischer  Ebene  be-
schreibt, als ein materieller interpretiert wird. 

F. Ergebnis

Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage ist
unbestritten.  Für  die  Ausgestaltung  eines  Gesetzes
bestehen bereits Vorschläge.75 Lediglich hinsichtlich
der  Gesetzgebungskompetenz  bestehen  Unklarhei-
ten.76 Da sich der Schwerpunkt der staatlichen För-

72 BVerfGE 6, 273; 8, 51; 20, 56; 73, 1; 85, 264; 140, 1. 
73 VO (EG) Nr. 2004/2003 v. 04.11.2003 über die Regelungen

für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre
Finanzierung, ABl. EU Nr. 297 v. 15.11.2003, S. 1 ff.; geän-
dert durch VO (EG) Nr. 1524/2007 v. 18.12.2007, ABl. EU
Nr. L 343 v. 27.12.2007, S. 5 ff. 

74 Vorschlag für eine VO über das Statut und die Finanzierung
europäischer Parteien und europäischer politischer Stiftungen,
KOM (2012) 499 final. 

75 Meertens/Wolf, ZRP 1996, S. 440 (445); Kretschmer u.a., ZG
2000, S. 41 (55). 

76 Kretschmer u.a., ZG 2000, S. 41 (49).

derung auf Bildungsarbeit bezieht, sind kompetenzi-
elle Fragen vorprogrammiert. Schließlich besteht für
den  Bereich  Bildung  nach  Art.  30,  70  GG  eine
Kompetenz der Länder. 

Legt  man dem Parteibegriff  eine  materielle  Lesart
zugrunde,  folgt  eine  Bundeskompetenz aus Art.  21
Abs. 3 GG. Eine solche Auslegung erscheint  nicht
nur rechtspolitisch geboten. Sie liefert auch eine ver-
fassungsrechtlich plausible Begründung für die bloß
funktionale  Konturierung des  Parteibegriffs.  Einem
solchen  Verständnis  kann  damit  begegnet  werden,
dass  der  verfassungsrechtliche  Gewährleistungsbe-
reich für Umfeldorganisationen der Partei  gleicher-
maßen  nach  funktionalen  Kriterien  bestimmt  wird.
Weiterhin würde ein materieller Begriff einer einfach-
gesetzlichen formalen  Zuordnung einer  Stiftung zu
einer Partei den Weg bereiten und eine differenzierte
Aufgabenteilung ermöglichen. Dem Modell  der eu-
ropäischen Union folgend könnte hier Rechtsklarheit
geschaffen  werden.  Diese  erscheint  unter  dem Ge-
sichtspunkt, dass das Parteienrecht als Wettbewerbs-
ordnung ausgestaltet und Chancengleichheit strikt zu
wahren ist, dringend geboten. 
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Parteien als Gegner und Nutznießer von
Volksinitiativen  in  den  Gliedstaaten  der
USA

Dr. iur. Goran Seferovic1

I. Einführung  der  Volksinitiative  in  den Glied-
staaten der USA

Die Volksinitiative, welche in den USA meist popular
initiative oder  einfach  initiative genannt  wird,  be-
zeichnet  das  politische  Recht  eines  Bruchteils  der
Stimmberechtigten, einen ausformulierten Norment-
wurf  weitgehend  ohne  Mitwirkung  des  Parlaments
zur Volksabstimmung zu bringen.2 Dieser Norment-
wurf tritt mit Zustimmung des Stimmvolks unmittel-
bar  in  Kraft,  womit  die  Volksinitiative  weitgehend
dem Volksbegehren in den deutschen Bundesländern
entspricht.3 Diese Volksinitiative ist heute in 24 der
50 Gliedstaaten der USA auf gliedstaatlicher Ebene
verbreitet und geht in den allermeisten dieser Staa-
ten  auf  eine  politische  Reformbewegung  an  der
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zurück. Diese
als Populist Movement bezeichnete Bewegung wand-
te sich unter anderem gegen die als korrupt erachte-
ten  politischen  Parteien.  Für  die  Populisten  waren
die Parteien durch den Einfluss des Großkapitals be-
stimmt, weshalb sie deren Macht durch eine Vielzahl
demokratischer  Reformen  begrenzen  wollten.4 Ne-
ben der Volksinitiative forderten die Populisten etwa
auch  das  Referendum,  die  direkte  Volkswahl  der
US-Senatoren, die geheime Stimmabgabe und direk-
te Primärwahlen (direct primaries).5 Von diesen Re-

1 Der  Verfasser  ist  Oberassistent  für  Öffentliches  Recht  am
Rechtswissenschaftlichen Institut  der Universität Zürich und
arbeitet  an  einem  vergleichenden  Habilitationsprojekt  zur
Volksinitiative in der Schweiz, Deutschland und den USA.

2 Vgl.  für  einen Überblick über  das Initiativverfahren in  den
USA etwa Henry S. Noyes, The Law of Direct Democracy,
Durham (N.C.) 2014; M. Dane Waters, Initiative and Referen-
dum Almanac, Durham (N.C.) 2003.

3 Vgl.  grundlegend  zum Vergleich  der  Volksgesetzgebung in
den USA und Deutschland Hermann K. Heußner,  Volksge-
setzgebung in den USA und in Deutschland:  Ein Vergleich
der  Normen,  Funktionen,  Probleme und  Erfahrungen,  Diss.
Univ. Erlangen-Nürnberg, Köln 1994.

4 Vgl.  für  eine Darstellung der Parteien in  dieser Zeit  James
Bryce, The American Commonwealth, Bd. II, Neuauflage (Li-
berty Fund) der 3. Aufl. von 1941, Indianapolis (Ind.) 1995,
S. 773 ff.; vgl. zum Populist Movement im Allgemeinen John
D. Hicks, The Populist Revolt: A History of the Farmers’ Al-
liance and the People’s Party, Minneapolis (Minn.) 1931.

5 Vgl. zu den Forderungen der Populisten das erste Parteipro-
gramm der Populist Party von 1892 (Omaha Platform), abge-
druckt in: The World Almanac 1893, New York (N.Y.) 1893,

formen versprachen sich die Populisten, ihre politi-
schen Anliegen besser in den Gesetzgebungsprozess
einbringen und damit die etablierten Parteien schwä-
chen zu können.6 Den Populisten gelang es zwar, di-
rekte Demokratie  in einigen Gliedstaaten einzufüh-
ren,7 auf nationaler Ebene blieben ihnen konkrete Er-
folge aber verwehrt. Dies, obwohl sich selbst die eta-
blierten  Parteien  den  Forderungen  der  Populisten
nicht ganz verschließen konnten. Die Bewegung ging
denn  auch  bereits  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts
weitgehend  in  der  demokratischen  Partei  auf.  Die
Forderungen nach stärkerer Beteiligung des Volkes,
insbesondere  bei  Wahlen,  hielten  sich  jedoch auch
nach dem Ende der Populisten. In den ersten beiden
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts übernahm das so-
genannte  Progressive  Movement einen  Teil  dieser
Anliegen und mit Unterstützung von einflussreichen
Politikern der Ostküste – etwa des späteren US-Prä-
sidenten  Woodrow Wilson  –  gelang  es  der  Bewe-
gung, die direkte Volkswahl der US-Senatoren und
das Frauenwahlrecht8 auf nationaler Ebene umzuset-
zen.9 In dieser Zeit führten auch eine Reihe weiterer
Gliedstaaten die Initiative und das Referendum ein,
womit  bis  zum  Ende  des  Ersten  Weltkrieges  20
Gliedstaaten  direkte  Demokratie  kannten.  Der
Schwerpunkt  der  direkten  Demokratie  liegt  auch
heute noch im Westen der USA, im Osten und Süden
der USA konnte sie sich kaum durchsetzen.10

S. 83 ff.; vgl. auch Shaun Bowler/Todd Donovan, Direct Demo-
cracy’s  Effects  on  Political  Parties,  in:  Shaun  Bowler/Amihai
Glazer  (Hrsg.),  Direct  Democracy’s  Impact  on  American
Political Institutions, S. 69–92 (70 f.).

6 Vgl.  Amy  Bridges/Thad  Kousser,  Where  Politicians  Gave
Power to the People: Adoption of the Citizen Initiative in the
U.S. States, in: State Politics & Policy Quarterly 11 (2011),
S. 167–197;  Steven  L.  Piott,  Giving  Voters  a  Voice:  The
Origins of the Initiative and Referendum in America, Colum-
bia (Mo.)/London 2003, S. 250 ff.

7 Vgl. für einen Überblick über die Einführung der direkten De-
mokratie in den Gliedstaaten Noyes (Anm. 2), S. 3 ff.; Waters
(Anm. 2), S. 3 ff.

8 Vgl. 17. und 19. Zusatzartikel zur US-Verfassung von 1787.
9 Vgl.  zum Progressive Movement  Thomas Goebel,  A Govern-

ment by the People: Direct Democracy in America 1890–1940,
Chapel Hill (N.C.)/London 2002, S. 110 ff.; zur bedeutenden
Rolle von Woodrow Wilson auch Donald R. Wolfensberger,
Congress and the People:  Deliberative Democracy on Trial,
Washington D.C./Baltimore (Md.)/London 2000, S. 56 ff.

10 Vgl.  für  die  Gründe  Shaun  Bowler/Todd  Donovan,  Direct
Democracy and Political Parties in America, in: Party Politics
12 (2006),  S. 649–669 (651 ff.); Bridges/Kousser (Anm. 6),
S. 189 f.
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II.  Parteien  als  Gegner  der  Volksinitiative  –
Volksinitiativen auf Amtszeitbeschränkungen

Initianten nutzten die Volksinitiative seither nicht nur,
um die Parteien zu umgehen, sondern setzten damit
auch eine Reihe von Vorlagen in Kraft, welche sich
direkt  gegen  die  Interessen  der  Parteien  richteten.11

Solche Initiativen sind nicht zuletzt deshalb oft erfolg-
reich, weil die Stimmberechtigten in den USA seit je-
her eine eher tiefe Meinung von ihrer politischen Füh-
rung und den Parteien haben.12 Auf diesem Misstrauen
gründete auch das in den 1990er Jahren äußerst popu-
läre term-limits-movement, eine politische Bewegung,
welche  das  Ziel  verfolgte,  Amtszeitbeschränkungen
für gewählte Amtsträger einzuführen.13 Nach Darstel-
lung der Bewegung verfügten die Amtsträger über fi-
nanzielle und institutionelle Vorteile gegenüber poten-
ziellen  Herausforderern  und  hohe  Wiederwahlraten
führten zu eigentlichen Karriereparlamentariern, was
die regelmäßigen Wahlen ihrer Funktion weitgehend
beraube.14 Die Stimmberechtigten in Oklahoma, Colo-
rado und Kalifornien hatten im Jahre 1990 als erste Ge-
legenheit, sich über gliedstaatliche Initiativen zu Amts-
zeitbeschränkungen auszusprechen.  Diese  Volksini-
tiativen beschränkten vorerst lediglich die Amtszeiten
von gliedstaatlichen Amtsträgern und wurden in allen
drei Gliedstaaten vom Volk angenommen.15 Die be-
treffende Initiative aus Kalifornien (Proposition 140)
begnügte  sich  dabei  nicht  mit  einem  lebenslangen
Verbot weiterer Amtsperioden, sondern kürzte gleich-
zeitig das Budget des Parlaments um 40 % und entzog
den Abgeordneten ihre Pensionen.16 Den letzten Punkt
erklärte der Supreme Court Kaliforniens immerhin für
unzulässig,  soweit  er  die  bereits  im Amt stehenden
Abgeordneten betraf.17 Nach  diesem Erfolg  brachte

11 Vgl. für eine differenzierte Betrachtung dieser beiden Wirkun-
gen  direkter  Demokratie  Bowler/Donovan,  Effects  (Anm.  5),
S. 70 ff.; für einen Überblick der durch Initiativen eingeführ-
ten Bestimmungen, welche die Parteien beschränken Bowler/
Donovan, America (Anm. 10), S. 658 ff.

12 Vgl. etwa Pew Research Center, Beyond Distrust: How Ame-
ricans View Their Government, November 2015, http://www.
people-press.org/files/2015/11/11-23-2015-Governance-relea
se.pdf, zuletzt besucht am 13. Januar 2017.

13 Vgl.  Kenneth  P.  Miller,  Democracy  and  the  Courts, New
York (N.Y.) 2009, S. 159.

14 Vgl.  Paul  Jacob,  Term Limits and the I&R Process,  in:  M.
Dane Waters,  Initiative  and  Referendum Almanac,  Durham
(N.C.) 2003, S. 505–508 (505).

15 Jacob (Anm. 14), S. 505, vgl. auch die Übersicht über alle Ini-
tiativen auf S. 507 f.

16 Vgl.  ausführlich  zum  term-limits-movement  in  Kalifornien
Peter Schrag, Paradise Lost: California’s Experience, Ameri-
cas Future, Berkeley (Cal.) 1999, S. 241 ff.

17 Legislature v. Eu, 816 P.2d 1309 (California 1991).

das term-limits-movement bereits 1991 im Gliedstaat
Washington die nächste Initiative zur Abstimmung.
Initiative 553 sah nun Amtszeitbeschränkungen nicht
nur für gliedstaatliche Amtsträger, sondern auch für
die  Abgeordneten  des  Gliedstaates  Washington  im
US-Kongress  vor.  Die Initiative  hätte  auch die  be-
reits  abgeschlossenen  Amtsperioden  berücksichtigt
und  wäre  damit  rückwirkend  angewendet  worden.
Auf diese Weise hätte die Initiative mit Tom Foley,
dem amtierenden  demokratischen  Speaker  des  US-
Repräsentantenhauses, ein prominentes Opfer gefor-
dert.  Foley stand zu diesem Zeitpunkt in seiner 14.
Amtsperiode  als  Mitglied  des  US-Repräsentanten-
hauses und hätte aufgrund der Initiative nicht mehr
zur Wiederwahl antreten können. Die Stimmberech-
tigten lehnten die Initiative jedoch mit rund 54 % der
Stimmen ab.18 Trotz dieses Rückschlages gelang es
dem term-limits-movement im darauffolgenden Jahr,
Amtszeitbeschränkungen in 13 weiteren Gliedstaaten
einzuführen,  wobei  einige  dieser  Volksinitiativen
auch die Amtszeiten der Delegierten der Gliedstaa-
ten für  den US-Kongress  beschränkten.19 Mit  einer
dieser Initiativen, Amendment 4 aus Arkansas,20 be-
fasste  sich in letzter  Instanz auch der US Supreme
Court.21 Diese Volksinitiative sah Amtszeitbeschrän-
kungen für die Regierung, die Mitglieder der glied-
staatlichen Legislative und die Delegation Arkansas
für den US-Kongress vor. Der US Supreme Court er-
klärte  die  gliedstaatlichen  Amtszeitbeschränkungen
für die Abgeordneten des US-Kongresses mit fünf zu
vier Stimmen für unvereinbar mit der Unionsverfas-
sung. Die Mehrheit der Mitglieder des Gerichts war
der  Ansicht,  das  Amendment  stelle  zusätzliche
Wählbarkeitsvoraussetzungen für die Mitglieder des
Kongresses auf, welche in der US-Verfassung nicht
vorgesehen seien.22 Bis zu diesem Zeitpunkt hatten
bereits 23 Gliedstaaten solche Amtszeitbeschränkun-
gen eingeführt, welche mit diesem Urteil für ungül-
tig erklärt wurden.23

Die republikanische Partei nahm die populäre Forde-
rung nach Amtszeitbeschränkungen hingegen wieder
auf  und machte diese zu einem Teil  ihres  medien-
wirksamen Contract with America, mit welchem die
republikanischen  Kandidaten  ihren  Wahlkampf  zu

18 Vgl. Jacob (Anm. 14), S. 505; Miller (Anm. 13), S. 162.
19 Übersichten  bei  Jacob  (Anm.  14),  S.  507 f.  und  Miller

(Anm. 13), S. 163 (Tabelle 6.1).
20 Vgl. etwa Jacob (Anm. 14), S. 507.
21 U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton, 514 U.S. 779 (1995).
22 U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton, 514 U.S. 779, 837 (1995);

vgl. auch Art. I § 2 und 3 der US-Verfassung von 1787.
23 Jacob (Anm. 14), S. 505; Miller (Anm. 13), S. 166.
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den Kongresswahlen im Jahre 1994 bestritten.24 Den
Republikanern gelang es bei diesen Wahlen zum ers-
ten Mal seit 40 Jahren wieder, die Mehrheit der Sitze
im Repräsentantenhaus zu gewinnen. Ihr Einsatz für
Amtszeitbeschränkungen erlahmte aber, nachdem sie
selbst  die  Kontrolle  über  das  Repräsentantenhaus
übernommen  hatten.25 Das  term-limits-movement
dachte  sich nach dem Rückschlag durch das Urteil
des US Supreme Courts aber bereits neue Wege aus,
um Amtszeitbeschränkungen auch für die Mitglieder
des  US-Kongresses  erreichen  zu  können.  Mittels
gliedstaatlicher Initiativen sollten die Abgeordneten
dazu verpflichtet werden, im Kongress für eine Än-
derung der Unionsverfassung zu stimmen, um damit
Amtszeitbeschränkungen auf Bundesebene einführen
zu können. So forderte etwa das Amendment 12 von
den Kongressabgeordneten Colorados, sich für eine
Verfassungsversammlung auf Bundesebene einzuset-
zen,  welche  schließlich  Amtszeitbeschränkungen
vorschlagen  sollte.  Da  die  Abgeordneten  von  den
Gliedstaaten nicht  instruiert  werden durften,  wollte
Amendment 12 die Abgeordneten indirekt dazu brin-
gen, für eine Verfassungsänderung zu stimmen. Ab-
geordnete, welche diesen Instruktionen nicht nachge-
kommen wären, hätten bei künftigen Wahlen speziell
gekennzeichnet  werden müssen.  Die Wahlbehörden
hätten auf Wahlzetteln neben die Namen der Fehlba-
ren den Ausdruck «Disregarded Voters‘ Instructions
on Term Limits» schreiben müssen. Neue Kandidaten
hätten sich zu den Zielen des Amendments bekennen
müssen,  andernfalls  wäre  neben  ihrem  Namen  die
Aufschrift «Declined to Support Term Limits» auf den
Wahlzettel aufgedruckt worden. Die Gegner bezeich-
neten das Amendment daher auch als  scarlet  letter
initiative, in Anlehnung an die Novelle  «Der schar-
lachrote  Buchstabe»  von  Nathaniel  Hawthorne
(Scarlet Letter im Original), in welcher die Protago-
nistin zur Strafe für ihre eheliche Untreue ein schar-
lachrotes «A» tragen musste. Die Stimmberechtigten
Colorados nahmen die Volksinitiative mit rund 54 %
der Stimmen an.26 Der Supreme Court von Colorado
erklärte  diese  Bestimmungen später  jedoch  für  un-
vereinbar  mit  der  US-Verfassung,  weil  die  glied-
staatlichen Abgeordneten im Hinblick auf das Ver-
fahren für die Änderung der US-Verfassung nicht in-

24 Vgl. im Allgemeinen zum Contract with America etwa James
G.  Gimpel,  Legislating  the  Revolution:  The  Contract  with
America in Its First 100 Days, Boston [Mass.] 1996.

25 Vgl. zur Rolle des term-limits-movement im US-Kongress Jacob
(Anm. 14), S. 505 f.; Miller (Anm. 13), S. 163 f.

26 Vgl. zu den Ergebnissen der Volksabstimmung die Homepage
des  Colorado  Legislative  Council:  Ballot  Issue  History,
http://www.leg.state.co.us/lcs/ballothistory.nsf,  zuletzt  be-
sucht am 13. Januar 2017.

struiert  werden  dürfen.27 Die  Stimmberechtigten  in
zehn weiteren Gliedstaaten nahmen ähnlich lautende
Initiativen  an,  welche  die  Befürworter  verharmlo-
send als informed voter initiatives bezeichneten.28 Im
Jahre 2001 erklärte der US Supreme Court eine die-
ser  Initiativen  aus  dem Gliedstaat  Missouri  jedoch
für  verfassungswidrig.  Die  Gliedstaaten  seien  nach
der Unionsverfassung zwar zuständig, Zeit und Ort
sowie Art und Weise der Kongresswahlen festzule-
gen, dies gebe ihnen aber nicht die Kompetenz, die
Kandidaten  anlässlich  dieser  Wahlen  mit  solchen
amtlichen Zusätzen zu stigmatisieren.29 Die Instrukti-
on der Abgeordneten durch die Gliedstaaten sei un-
vereinbar mit den Prinzipien von Repräsentation und
Deliberation,  wie  sie  die  US-Verfassung  kenne.30

Wenngleich  der  US Supreme  Court  gliedstaatliche
Amtszeitbeschränkungen  für  die  Abgeordneten  des
Kongresses damit verunmöglichte, so sind die Amts-
zeiten  gliedstaatlicher  Amtsträger  heute  in  vielen
Gliedstaaten beschränkt. In vielen Fällen hatten sich
auch die gliedstaatlichen Höchstgerichte mit diesen
Amtszeitbeschränkungen zu beschäftigen.31

III. Parteien als Nutznießer der Volksinitiative

Da sich die Volksinitiative grundsätzlich gegen die
etablierten Parteien richtet, erstaunt es nicht, dass die
Parteien die Initiative bis in die 1990er Jahre kaum
für ihre eigenen Interessen  nutzten.32 Der  Contract
with America der republikanischen Kandidaten für die
Kongresswahlen deutete aber zumindest an, dass sich
Volksinitiativen  womöglich  auch  von  den  Parteien

27 Morrissey v. State of Colorado, 951 P.2d 911 (Colorado 1998).
28 Vgl. zu dieser Diskrepanz Jacob (Anm. 14), S. 506.
29 Cook v. Gralike,  531 U.S.  510,  522–526  (2001);  vgl.  auch

Art. I § 4 der US-Verfassung von 1787 «The Times, Places
and Manner of holding Elections».

30 Cook v. Gralike, 531 U.S. 510, 527–531 (2001).
31 Vgl.  Legislature  v.  Eu,  816  P.2d  1309  (California  1991);

Alaskans for Legislative Reform v. State, 887 P.2d 960 (Alas-
ka 1994); League of Woman Voters v. Secretary of State, 683
A.2d 769 (Maine 1996); League of Woman Voters v. Secreta-
ry  of  the  Commonwealth,  681  N.E.2d  842  (Massachusetts
1997);  Gerberding v.  Munro,  949  P.2d  1366,  (Washington
1998);  Lehmann v.  Bradbury, 37 P.3d  989 (Oregon 2002);
Cathcart v. Meyer, 88 P.3d 1050 (Wyoming 2004). 

32 Vgl. Bowler/Donovan,  Effects (Anm. 5), S.  88 f. sowie die
Übersicht über die diesbezüglichen Untersuchungen bei Richard
L. Hasen, Parties Take the Initiative (And Vice Versa), in:  Co-
lumbia Law Review 100 (2000), S. 731–752 (732 ff.); zu den
Gründen, warum direkte Demokratie auch heute noch als Ge-
genmittel gegen die vermeintlich korrupten Parteien stilisiert
wird  Ethan  J.  Leib/Christopher  S.  Elmendorfer,  Why Party
Democrats Need Popular Democracy and Popular Democrats
Need Parties, in: California Law Review 100 (2012), S. 69–
113 (76 ff.).
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und  ihren  Kandidaten  instrumentalisieren  ließen.  In
diesem Fall  haben  die  Republikaner  die  politische
Stimmung  für  Amtszeitbeschränkungen  in  den
Gliedstaaten  aufgenommen,  um ihre  Popularität  in
den nationalen Kongresswahlen  zu steigern.  In der
US-amerikanischen  Politik  kommt  den  politischen
Parteien eher geringe Bedeutung zu. Die politische
Auseinandersetzung  begann  sich  bereits  seit  Mitte
des  20.  Jahrhunderts  vermehrt  auf  die  Person  von
Kandidaten und Amtsinhabern zu fokussieren,33 was
sich auch in den direktdemokratischen Verfahren auf
Ebene  der  Gliedstaaten  zeigt,  wo  es  viel  eher  die
Kandidaten sind, welche Volksinitiativen zu strategi-
schen Zwecken einsetzen.34

1. Volksinitiativen und Gouverneurswahlen

Die Stimmberechtigten wählen ihre Abgeordneten für
die  gliedstaatlichen  Parlamente  meist  in  Einerwahl-
kreisen, weshalb die Kandidaten ihre politischen Posi-
tionen an ihrem Wahlbezirk ausrichten und nicht an
den  Stimmberechtigten  des  gesamten  Gliedstaates.35

Im Gegensatz dazu werden Gouverneure vom gesam-
ten Stimmvolk eines Gliedstaates gewählt und damit
grundsätzlich vom gleichen Stimmvolk, welches auch
über  die  gliedstaatlichen  Volksinitiativen  abstimmt.
Gouverneure haben damit am ehesten den Anreiz, ihre
politischen Positionen an populären Volksinitiativen
auszurichten oder diese gar direkt zu unterstützen.36

Gouverneure zeigen sich daher meist ohne Weiteres
bereit,  angenommene  Volksinitiativen  umzusetzen,
selbst wenn diese ihren politischen Positionen wider-
sprechen. So erklärte sich etwa Jerry Brown, der demo-
kratische  Gouverneur  Kaliforniens,  in  seiner  ersten
Amtszeit bereit, die in einer Volksabstimmung anläss-
lich  der  Primärwahlen  im  Juni  1978  angenommene
Volksinitiative Proposition 13 umzusetzen, selbst wenn
er diese zuvor abgelehnt hatte. Die Volksinitiative senkte
unter  anderem  die  Steuer  auf  Grundeigentum  und
machte Erhöhungen dieser und anderer Steuern von
einer  qualifizierten  Mehrheit  in  beiden  Parlaments-
kammern abhängig.37 Brown unterstützte nach der Ab-

33 Vgl. im Allgemeinen Justin S. Vaughn, Candidate Centered
Elections, in: Larry J. Sabato/Howard R. Ernst (Hrsg.), Ency-
clopedia  of  American  Political  Parties  and  Elections,  New
York (N.Y.) 2006, S. 62 f.

34 Bowler/Donovan, America (Anm. 10), S. 665.
35 Vgl.  dazu ausführlich Daniel  A. Smith,  Homeward Bound?

Micro-Level Legislative Responsiveness to Ballot Initiatives,
in:  State  Politics  &  Policy  Quarterly  1  (2001),  S.  50–61
(50 ff.); vgl. zu dieser Differenz in anderem Zusammenhang
auch Elizabeth Garrett, Hybrid Democracy, in: George Washing-
ton Law Review 73 (2005), S. 1096–1130 (1114).

36 Vgl. Miller (Anm. 13), S. 78 f.
37 Vgl. heute Art. XIIIA § 3a und § 4 California Constitution.

stimmung die Ziele der Initiative und erklärte sich so-
gar bereit, einstweilen keine weiteren Staatsbeamten
einzustellen,  um die  wegfallenden  Steuereinnahmen
zu kompensieren. Brown hatte die im November 1978
anstehenden Gouverneurswahlen im Blick,  bei  wel-
chen er zur Wiederwahl antrat und schließlich auch
für eine zweite Amtszeit gewählt wurde.38 Gouverneu-
re  richten ihre Politik jedoch nicht nur an erfolgrei-
chen Initiativen aus, sie unterstützen Initiativen auch
aktiv im Abstimmungskampf und identifizieren sich
mit diesen. So war etwa der kalifornische Gouverneur
Pete  Wilson  im Vorfeld  seiner  Kandidatur  für  das
Amt des Gouverneurs als Ehrenvorsitzender (hono-
rary  chairman)  für  die  Volksinitiative  Proposition
115 tätig.39 Mit der Unterstützung durch Wilson ge-
lang es den Initianten, die nötigen Unterschriften für
die Initiative zu sammeln, welche die Strafjustiz refor-
mieren und dabei insbesondere die Verteidigungsrech-
te  der  Angeklagten  einschränken  wollte.  Da  die
Stimmberechtigten zum gleichen Termin sowohl über
Proposition 115 abzustimmen als  auch einen neuen
Gouverneur zu wählen hatten, versprach sich Wilson
mit der Unterstützung dieser Initiative einen Vorteil
gegenüber seiner  demokratischen Konkurrentin.  Die
Stimmberechtigten sprachen sich schließlich sowohl
für die Initiative als auch für Wilson aus.40 

Obwohl  Wilson  formell  lediglich  ein  Ehrenamt  im
Komitee  von  Proposition  115  bekleidete,  übte  er
gleichwohl maßgeblichen Einfluss auf das Initiativ-
komitee  aus.  Solche  Initiativkomitees,  welche  von
Personen kontrolliert werden, die gleichzeitig für ein
Amt  kandidieren,  bezeichnen  Lehre  und  Praxis  in
den  USA als  candidate  controlled  ballot  measure
committee. Aufschwung nahmen diese Komitees vor
allem nach einem Urteil des US Supreme Courts aus
dem Jahre 1981.41 In diesem Urteil erklärte der US

38 Vgl. John G. Matsusaka, For the Many or the Few: The Initiati-
ve, Public Policy, and American Democracy, Chicago (Ill.)/Lon-
don 2004, S. 103; Schrag (Anm. 16), S. 153; vgl. in diesem Zu-
sammenhang auch Richard J. Ellis, Democratic Delusions: The
Initiative Process in America, Lawrence (Kan.) 2002, S. 4.

39 Vgl. etwa Philip Hager, Measure Seeks to Remodel Criminal
Justice Procedures, in: Los Angeles Times vom 20. Mai 1990.

40 Vgl. zum Ganzen Ellis (Anm. 38), S. 80; zu weiteren Aktivi-
täten Pete Wilsons im Zusammenhang mit anderen Initiativen
auch Hasen, Parties (Anm. 32), S. 736 f.

41 Citizens Against Rent Control/Coalition for Fair Housing v.
City of Berkeley, California, 454 U.S. 290 (1981); vgl. zum
Zusammenhang zu den Komitees Hank Dempsey, The "Over-
looked Hermaphrodite" of Campaign Finance: Candidate-Con-
trolled Ballot Measure Committees in California Politics, in: Ca-
lifornia Law Review 95 (2007), S. 123–167 (133 ff.); Richard L.
Hasen, Rethinking the Unconstitutionality of Contribution and
Expenditure Limits in Ballot Measure Campaigns, in: Southern
California Law Review 78 (2005), S. 885–926 (894 ff.).
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Supreme Court eine Gesetzesnorm für verfassungs-
widrig, mit welcher die Stadt Berkeley in Kalifornien
Einzelspenden an Initiativkomitees auf 250 Dollar be-
schränken wollte. Bereits früher hatte der US Supreme
Court Spendenbeschränkungen in Verfahren direkter
Demokratie  für  unzulässig  erklärt,  soweit  sie  wirt-
schaftlich tätige Gesellschaften betrafen. Das Gericht
erachtete solche Spendenbeschränkungen für unnötig,
da in den Verfahren direkter Demokratie im Gegen-
satz  zu  Personenwahlen  keine  Korruption  denkbar
sei.42 Diese Rechtsprechung nutzten die Kandidaten,
um Spendenbeschränkungen im Rahmen von Perso-
nenwahlen  faktisch  zu  umgehen.  Als  Urheber  oder
Unterstützer einer Volksinitiative können Kandidaten
für diese Initiative weitgehend unbeschränkt Spenden
sammeln und damit indirekt ihre Wahlchancen erhö-
hen, indem sie mit der Initiative identifiziert werden
und damit ihre Popularität steigern können.43 Auf die
Spitze  trieb  dieses  System Arnold  Schwarzenegger,
als er im Jahre 2003 die Abberufung (Recall) des am-
tierenden  kalifornischen  Gouverneurs  anstrebte  und
gleichzeitig selber als neuer Gouverneur kandidierte.
Schwarzenegger sammelte in seinem Recall-Komitee
– welches in Anlehnung an einen bekannten Film von
ihm  Total-Recall-Committee hieß  –  4,5  Millionen
Dollar, um Gouverneur Gray Davis abzuberufen. Mit
diesem Geld, welches Schwarzenegger getrennt von
seinem Wahlkampfbudget  sammelte,  finanzierte das
Recall-Komitee formell zwar nur den Abstimmungs-
kampf zugunsten des Recalls, die Werbung dazu zeig-
te aber hauptsächlich Schwarzenegger selber und war
kaum von seiner eigenen Wahlkampfwerbung zu un-
terscheiden.44 Beim Recall des kalifornischen Gouver-
neurs ist diese Verbindung von Abberufung und Wahl
eines  neuen  Amtsträgers  besonders  eng,  denn  die
Stimmberechtigten  entscheiden  beim  gleichen  Ab-
stimmungstermin  über  beide  Fragen.  Diese  engen
Verbindungen zwischen Wahl- und Recall-Komitees
haben  die  Aufsichtsbehörde  Kaliforniens  (FPPC)45

veranlasst, die Spendenbeschränkungen bei Personen-
wahlen unter anderem auch auf Recall-Komitees aus-

42 First National Bank of Boston v. Bellotti, 435 U.S. 765 (1978).
43 Eingeschränkt  werden die  Komitees lediglich durch  strenge

Offenlegungsbestimmungen, vgl. etwa Thad Kousser/Mathew
McCubbins,  Crypto-Initiatives and Policy Making by Direct
Democracy,  Southern  California  Law  Review  78  (2005),
S. 949–984 (979 f.).

44 Vgl. Elizabeth Garrett, Democracy in the Wake of the Califor-
nia Recall,  in:  University of Pennsylvania Law Review 153
(2004),  S.  244–284  (251);  Garrett,  Hybrid  Democracy
(Anm. 35), S. 1105; Hasen, Rethinking (Anm. 41), S. 899.

45 California Fair Political Practices Commission, vgl. für weite-
re Informationen http://www.fppc.ca.gov, zuletzt besucht am
13. Januar 2017.

zudehnen, falls diese von einem Kandidaten kontrol-
liert werden. Obwohl die entsprechenden Gesetzesbe-
stimmungen  Spendenbeschränkungen  ausdrücklich
auf  Personenwahlen  beschränkten,  stellte  sich  die
FPPC auf dem Standpunkt, dass die Spenden an die
Komitees faktisch Spenden an die Kandidaten darstel-
len. Die Gerichte Kaliforniens folgten dieser weiten
Interpretation der Normen über Spendenbeschränkun-
gen durch die FPPC jedoch nicht und erklärten die
Praxis  der  Aufsichtsbehörde  damit  für  unzulässig.46

Die von einem Kandidaten kontrollierten Initiativko-
mitees bleiben damit weiterhin ein indirektes Wahl-
kampfmittel, insbesondere bei den Gouverneurswah-
len in Kalifornien. 

Arnold Schwarzenegger griff aber auch als amtieren-
der Gouverneur häufig auf Initiativen zurück, um die
widerspenstige, demokratisch kontrollierte Legislative
gefügig zu machen. Er drohte dem Parlament, seine
Gesetzesvorhaben  andernfalls  auf  dem  Weg  einer
Volksinitiative  umzusetzen.47 Dieses  Vorgehen  wird
mitunter als governing by threat of initiative bezeich-
net.48 Schwarzenegger war mit diesem Vorgehen aber
nicht so erfolgreich, wie mit seiner Recall-Kampagne,
denn das Stimmvolk stellte sich im Konflikt zwischen
ihm und dem Parlament meist nicht auf seine Seite.49

2.  Gliedstaatliche  Volksinitiativen und nationale
Präsidentschaftswahlen

Die Lehre in den USA hat seither eine Vielzahl von
Funktionen  identifiziert,  für  welche  Parteien  oder
Kandidaten  die  Volksinitiative  nutzen.50 All  diesen
Funktionen  ist  gemein,  dass  dabei  die  eigentliche
Funktion der Volksinitiative, nämlich eine rechtliche
Norm  vorzuschlagen  und  mit  Zustimmung  des
Stimmvolkes in Kraft zu setzen, in den Hintergrund
tritt.  Die  Lehre  bezeichnet  solche  Initiativen  daher
auch als crypto-initiatives, bei welchen das eigentliche
Ziel der Initianten im Dunkeln bleibt.51 Die Parteien

46 Citizens to Save California v. California Fair Political Prac-
tices Commission, 145 Cal. App. 4th 736 (2006); vgl. auch
Garrett,  Hybrid Democracy (Anm. 35),  S.  1106 ff.;  Garrett,
Recall (Anm. 44), S. 252.

47 Vgl. dazu ausführlich Garret, Hybrid Democracy (Anm. 35),
S. 1121 ff.

48 Garrett, Hybrid Democracy (Anm. 35), S. 1121 ff.
49 Vgl. Dempsey (Anm. 41), S. 124 ff., 130 f.; Garrett, Hybrid Demo-

cracy (Anm. 35), S. 1121 ff.; Garrett, Recall (Anm. 44), S. 283.
50 Vgl. etwa die Übersicht bei Daniel A. Smith/Caroline J. Tolbert,

The Initiative to Party: Partisanship and Ballot Initiatives in
California, in: Party Politics 7 (2001),  S. 739–757 (740 ff.);
vgl. auch Garrett, Hybrid Democracy (Anm. 35), S. 1096 ff.

51 Elizabeth Garrett, Commentary: Crypto-Initiatives in Hybrid
Democracy, in: Southern California Law Review 78 (2005),
S. 985–996; Kousser/McCubbins (Anm. 43), S. 949 ff.

50 doi:10.24338/mip-201746-51 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)
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versuchen dabei mitunter gar mittels gliedstaatlicher
Volksinitiativen die Wahlen auf Bundesebene zu be-
einflussen.  Diese  Möglichkeit  bietet  sich,  weil  die
Stimmberechtigten in fast allen Gliedstaaten der USA,
welche  direkte  Demokratie  kennen,  gleichzeitig  mit
den allgemeinen Wahlen und damit nur alle zwei Jah-
re  über  Volksinitiativen  abstimmen.52 Die  Lehre  ist
uneinheitlich in der Frage, ob zur Abstimmung ste-
hende Initiativen die Stimmbeteiligung im Allgemei-
nen erhöhen.53 Mehrere Untersuchungen deuten aber
darauf hin, dass die Parteien gliedstaatliche Initiativen
zumindest dazu nutzen, sich gegenüber potenziellen
Wählern prägnant zu positionieren. Mit der Volksini-
tiative können sie für die Partei wesentliche Themen
politisieren.54 Am  besten  untersucht  sind  in  dieser
Hinsicht  die  nationalen  Präsidentschaftswahlen  im
Jahre 2004, bei welchen den Republikanern nahe ste-
hende Initiativkomitees in sechs Gliedstaaten Initiati-
ven  lancierten,  welche  sich  gegen  Eheschließungen
von homosexuellen Paaren richteten.55 Ziel dieser Ini-
tiativen  war  nicht  nur  das  Verbot  dieser  Ehen  auf
gliedstaatlicher Ebene. Die Initiativen sollten tenden-
ziell konservative Stimmberechtigte ansprechen, wel-
che gleichzeitig George W. Bush erneut zum nationa-
len Präsidenten wählen würden.56 Die  Wahl- und Ab-
stimmungsforschung  nennt  ein  solches  politisches
Thema jack issue, da es wie ein Flaschenzug die Stim-
menzahl eines Kandidaten erhöhen soll. Daneben soll-
te die Initiative idealerweise auch einen Keil zwischen
die  gegnerischen  Kandidaten  treiben  (wedge  issue),
indem diese sich im Hinblick auf die Initiative positio-
nieren mussten und damit gezwungen waren, Teile ih-
rer potenziellen Wählerschaft zu enttäuschen.57 In den
Präsidentschaftswahlen des Jahres 2004 nutzten aber
52 Vgl. die Übersicht bei Waters (Anm. 2), S. 24.
53 Vgl. die Übersichten zum Stand der Forschung bei Daniel A.

Smith, Was Rove Right? Ohio’s Gay Marriage Ban and the
2004 Presidential Election, in: Shaun Bowler/Amihai Glazer
(Hrsg.), Direct Democracy’s Impact on American Political In-
stitutions, S. 21–34 (22 f.) sowie Caroline J. Tolbert/John A.
Grummel/Daniel A. Smith, The Effects of Ballot Initiatives on
Voter Turnout in the American States, in: American Politics
Research 29 (2001), S. 625–648 (627 ff.).

54 Vgl. Garrett, Hybrid Democracy (Anm. 35), S. 1099 f.; Hasen,
Parties (Anm. 32), S. 736 f.; Kousser/McCubbins (Anm. 43),
S. 976; Smith, Ohio (Anm. 53), S. 32.

55 Zusätzlich kamen in vier weiteren Gliedstaaten parlamentari-
sche Vorlagen zum Verbot von gleichgeschlechtlichen Ehen
zur Volksabstimmung, vgl. Smith, Ohio (Anm. 53), S. 21.

56 Vgl. Bowler/Donovan, America (Anm. 10), S. 665; Kousser/
McCubbins  (Anm. 43),  S.  969 ff.;  Smith,  Ohio  (Anm. 53),
S. 21;  vgl.  auch  Garret,  Hybrid  Democracy  (Anm.  35),
S. 1101 mit Hinweisen zu weiteren Wahlen auf Bundesebene.

57 Zu den beiden Arten von Themen ausführlich Kousser/Mc-
Cubbins (Anm. 43), S. 976 ff.; vgl. auch Garret, Hybrid De-
mocracy (Anm. 35), S. 1101.

auch die  Demokraten gliedstaatliche Initiativen,  um
ihren Präsidentschaftskandidaten John Kerry zu unter-
stützen. Sie taten dies aber weniger systematisch, in-
dem sie vor allem im höchst umstrittenen Gliedstaat
Florida eine Initiative zu einem allgemeinen Mindest-
lohn unterstützten.58

IV. Schlussfolgerungen – Hybride Demokratie in
den USA

Populisten und Progressivisten trieben die Einführung
der Volksinitiative in den Gliedstaaten der USA zu
Beginn des 20. Jahrhunderts voran, um die etablierten
Parteien zu schwächen. Diese Stoßrichtung entsprach
der  grundsätzlichen  Skepsis,  welche  die  Stimmbe-
rechtigten  den  Parteien  seit  jeher  entgegenbrachten
und noch heute nutzen Interessengruppen die Volksi-
nitiative, um den Interessen der Parteien entgegenzu-
wirken. Spätestens zu Beginn der 1990er Jahre began-
nen aber auch die Parteien und deren offizielle Kandi-
daten, sich der Volksinitiative zu bedienen, um ihre
eigenen  parteipolitischen  Interessen  durchzusetzen.
Die besonders in der Diskussion um die direkte De-
mokratie in Deutschland weit verbreitete Sichtweise
eines starken Gegensatzes zwischen direkter und re-
präsentativer  Demokratie  kann  damit  für  die  USA
nicht übernommen werden. Der Einfluss der direkten
Demokratie  auf  die  institutionelle  Ordnung ist  hier
weit komplexer, weshalb Teile der Lehre dieses Sys-
tem auch als  hybrid democracy bezeichnen, in wel-
chem Elemente direkter und repräsentativer Demokra-
tie in Verbindung miteinander wirken.59 Die in diesem
Beitrag skizzierten Einflüsse direkter Demokratie auf
die  Parteien zeigen, dass das  repräsentative System
unter Umständen flexibel auf die Herausforderungen
der direkten Demokratie reagieren kann, sofern die in-
stitutionellen Rahmenbedingungen dies ermöglichen.
Der Gegensatz zwischen direkter und repräsentativer
Demokratie  wird  dadurch  abgemildert,  wobei  die
Lehre in den USA die Instrumentalisierung direkter
Demokratie durch Parteien und ihre Kandidaten eher
kritisch sieht.60 Nichts desto trotz bleibt die Volksini-
tiative  ein  Verfahren,  welches  die  Parteien  in  den
USA weiterhin zu fürchten haben, denn die tendenzi-
ell negative Einstellung der Stimmberechtigten gegen-
über den politischen Parteien macht es Initianten nach
wie vor möglich, die Volksinitiative ihrem ursprüngli-
chen Sinne nach zu nutzen.

58 Garrett, Hybrid Democracy (Anm. 35), S. 1104; Kousser/Mc-
Cubbins (Anm. 43), S. 972.

59 Grundlegend  dazu  Garrett,  Hybrid  Democracy  (Anm.  35),
S. 1096 ff.

60 Vgl. Garrett, Hybrid Democracy (Anm. 35), S. 1104; Kousser/
McCubbins (Anm. 43), S. 979 f.
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Strukturschwäche und Personalprobleme
an der „Wiege der Demokratie“: aktuelle
Herausforderungen  für  die  Parteien  auf
der kommunalen Ebene

Dr. Hendrik Träger1/Jan Pollex2

1. Einleitung

Die Politik auf der kommunalen Ebene rückt immer
stärker in den Fokus der Politikwissenschaft,  wobei
häufig  von  der  „Wiege  der  Demokratie“  oder  der
„Schule der Demokratie“ gesprochen wird. Diese Be-
zeichnungen lassen  sich  zum einen  damit  erklären,
dass die Kommunen historisch älter als die staatlichen
Strukturen sind und deshalb die ursprüngliche Form
der  (demokratischen)  Herrschaftsausübung  darstel-
len.3 Zum anderen heben die Bezeichnungen auf die
Stellung der Kommunen im deutschen Mehr-Ebenen-
System ab, denn die Städte, Gemeinden und Landkrei-
se bilden die politische Arena, die am stärksten mit
dem Lebensumfeld der Bürger verbunden ist. Sie sind
im politischen System der Bundesrepublik Deutsch-
land neben eigenen Politikfeldern (z.B. Stadtentwick-
lung)  auch für  die Umsetzung von politischen Ent-
scheidungen der übergeordneten Ebenen verantwort-
lich4 und werden deshalb im Spannungsfeld von „poli-
cy-takers“ und „policy-makers“5 verortet.

Die  politikwissenschaftliche  Forschung zur  lokalen
Politik berücksichtigt mittlerweile alle Perspektiven
des Fachs.  Die Studien widmen sich beispielsweise
der  Wahlbeteiligung  bei  Kommunalwahlen6,  dem
Prozess der Aushandlung und der Rolle lokaler Par-
tei-Koalitionen7, den parlamentsähnlichen Strukturen
der  Bürgervertretungen8,  der  Funktionsweise  von
Stadträten9 und den rechtlichen Rahmenbedingungen

1 Der Verfasser arbeitet am Forschungs- und Lehrbereich „Poli-
tisches System der Bundesrepublik Deutschland/Politik in Eu-
ropa“  des  Instituts  für  Politikwissenschaft  der  Universität
Leipzig und ist Vorstandsmitglied des „Sächsischen Kompe-
tenzzentrums für Landes- und Kommunalpolitik (SKLK)“.

2 Der Verfasser arbeitet im Fachgebiet „Europäische Integration“
des Instituts  für  Sozialwissenschaften der Universität  Osna-
brück.

3 Vgl. Naßmacher/Naßmacher 2007, S. 10.
4 Vgl. Kost/Wehling 2010.
5 Schultze 2003, S. 121.
6 Exemplarisch: Roßteutscher/Schäfer 2016.
7 Exemplarisch: Gross 2017.
8 Exemplarisch: Kipke 2000; Haus 2005.
9 Exemplarisch: Pollex 2017.

kommunaler Politik10. Außerdem stehen der (interna-
tionale) Vergleich kommunaler politischer Settings11

und aktuelle politische Problemlagen12 im Fokus.

Wir beschäftigen uns in diesem Aufsatz mit der Si-
tuation der Parteien auf der lokalen Ebene. Auch in
den  Kommunen  sind  es  vornehmlich  Parteien,  die
die politische Willensbildung maßgeblich beeinflus-
sen, Kandidaten aufstellen und den politischen Pro-
zess  in  den  Volksvertretungen  prägen.  In  der  For-
schung  wird  konstatiert,  dass  die  Parteipolitisie-
rung – also der Einfluss der Parteien auf die politi-
sche  Willensbildung  sowie  auf  die  Besetzung  von
Ämtern und Mandaten – mit zunehmender Größe der
Kommunen steigt. Obgleich es „keinen christlich-de-
mokratischen Straßenbau und keine sozialdemokrati-
sche  Wasserwirtschaft“13 gibt,  sind  auch  auf  der
kommunalen  Ebene  deutliche  Unterschiede  zwi-
schen  den  inhaltlich-programmatischen  Positionen
der Parteien erkennbar.14

„Die Diskussion über den Parteienwandel und die dar-
aus resultierende Frage nach der Legitimität der par-
teienstaatlichen  Ordnung  wird  (…)  in  der  lokalen
Politikforschung in Deutschland nicht einmal ansatz-
weise  problematisiert“15,  kritisierte  Lars  Holtkamp
bereits  vor  fast  einem  Jahrzehnt.  Das  verwundert
nicht zuletzt angesichts der schon damals virulenten
Debatte, ob sich die „Mitgliederparteien am Ende“16

befinden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage,
wie sich die allgemeine Entwicklung der  Parteien in
Deutschland auf die Gebietsverbände vor Ort auswirkt?

An dieser Stelle setzt der vorliegende Beitrag an und
untersucht die aktuellen Herausforderungen, vor de-
nen die Parteien (auch) auf der kommunalen Ebene
stehen. In diesem Zusammenhang gehen wir sowohl
auf die Mitgliederbestände  (Kapitel 2) als  auch auf
die Personalsituation (Kapitel 3) der Parteien ein, um
anschließend konkrete Vorschläge für den Umgang
mit den skizzierten Herausforderungen zu unterbrei-
ten und kurz zu diskutieren  (Kapitel 4).  Im empiri-
schen Teil fokussieren wir uns aufgrund der uns vor-
liegenden Daten teilweise auf die Parteien im Frei-
staat  Sachsen  sowie  auf  ausgewählte  Oberbürger-
meister- und Landratswahlen (in ganz Deutschland).

10 Exemplarisch: Kipke 2000; Kost/Wehling 2010.
11 Exemplarisch: Wollmann 2008; Kuhlmann/Wohlmann 2013.
12 Exemplarisch: Schammann 2015; Schönig et al. 2017.
13 Hennis 1999, S. 16.
14 Vgl. Holtkamp 2008; Krapp/Egner 2013; Vetter/Kuhn 2013;

Barbehön/Münch 2017.
15 Holtkamp 2008, S. 11.
16 Wiesendahl 2006.
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Trotz dieser Auswahl sind unsere Befunde – wenn-
gleich in unterschiedlichem Maße – durchaus reprä-
sentativ für die Situation in anderen Bundesländern
und bei anderen Wahlen.

2.  Herausforderungen (I):  niedrige  Mitglieder-
bestände

Seit 1990 ist in Deutschland ein erheblicher Rück-
gang  der  Zahl  der  Parteimitglieder  um  etwa  die
Hälfte zu verzeichnen, wobei die einzelnen Parteien
teilweise  divergierende  Entwicklungen  aufweisen:
Während CSU (22,5 Prozent),  CDU (43,7 Prozent),
SPD  (53,1 Prozent),  FDP  (68,4 Prozent)  und  Die
Linke (unter Berücksichtigung der PDS als Vorgän-
gerorganisation: 79,0 Prozent) innerhalb eines reich-
lichen Vierteljahrhunderts zwischen einem und vier
Fünftel  ihrer  Mitglieder  verloren,  konnte  Bünd-
nis 90/Die Grünen als einzige der im Bundestag ver-
tretenen Parteien ihren Mitgliederbestand um fast die
Hälfte (43,8 Prozent) ausbauen.17

Mittlerweile  gehört  nicht  einmal  mehr  jeder
50. Deutsche einer Partei an, weshalb Oskar Nieder-

mayer zurecht „eine kontinuierlich abnehmende ge-
sellschaftliche  Verankerung  der  Parteien“18 konsta-
tiert. Diese fällt bei den einzelnen Parteien und deren
Landesverbänden  sehr  unterschiedlich  aus.  Im Jahr
2015 konnten mit Ausnahme der SPD alle Parteien
17 Vgl. Niedermayer 2016, S. 416.
18 Ebd., S. 412.

in  manchen  Bundesländern  Mitgliedergewinne  ver-
zeichnen, denen jedoch Verluste in anderen Regio-
nen gegenüberstanden.

Die  immer  schwächer  werdende  gesellschaftliche
Verankerung der  Parteien macht sich nicht  nur auf
der  Bundes-  und  der  Landesebene,  sondern –  und
dies sogar in besonderem Maße – auf der kommuna-
len  Ebene  bemerkbar;  also  dort,  wo die  Parteimit-
glieder in Orts- beziehungsweise Kreisverbänden or-
ganisiert sind und sich (wenn sie es überhaupt ma-
chen) engagieren.19 Das lässt sich sehr eindrucksvoll
am  Beispiel  der  PDS  beziehungsweise  Linken  in
Sachsen20 zeigen:  Innerhalb  von  eineinhalb  Jahr-
zehnten  verloren  die  Linkssozialisten  in  den  drei
Großstädten des Freistaates ungefähr die Hälfte ihrer
Mitglieder.  Hatten  der  PDS  in  Chemnitz  bis  ein-
schließlich 2001 noch mehr als 2.000 Personen ange-
hört, so sind es seit 2013 weniger als 1.000. Und in
Dresden und Leipzig als den beiden sächsischen Me-
tropolen mit jeweils über einer halben Million Ein-
wohner hat Die Linke spätestens seit 2012 weniger
als 1.500 Mitglieder (Abbildung 1).

19 Everhard  Holtmann (2013,  S. 797)  betont,  „dass das lokale
Umfeld  für  Parteimitglieder  einen  wesentlichen  Anstoß  für
politisches Engagement liefert und auch eine wichtige Sprosse
auf der persönlichen politischen Karriereleiter darstellt.“

20 Die Linke in Sachsen ist der einzige Landesverband im Frei-
staat, der den Autoren für einen längeren Zeitraum Daten über
die Mitgliederbestände in den Stadt- und Kreisverbänden zur
Verfügung stellte.
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Abbildung 1: Mitgliederbestände der sächsischen PDS bzw. Linken in den Großstädten (2000-2015)

Quelle: Eigene Darstellung nach Informationen der Landesgeschäftsstelle der Partei Die Linke in Sachsen.
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In den ländlichen Regionen des Freistaates ist die Si-
tuation noch schlechter: Spätestens seit 2010 hat Die
Linke  in  keinem der  zehn  sächsischen  Landkreise
mehr als  1.000 Mitglieder.  Seit  2015 gibt  es  sogar
fünf Kreisverbände, denen weniger als 500 Personen
angehören (Abbildung 2). Solche Mitgliederbestände
sind für Landkreise, in denen auf einer Fläche zwi-
schen  950  und  2.396  Quadratkilometern  etwa
200.000 bis fast  350.000 Menschen leben, sehr ge-
ring und gefährden die Arbeits- und Kampagnenfä-
higkeit der Partei (siehe unten).

Mit ähnlichen Rekrutierungsproblemen wie Die Lin-
ke sind auch die anderen Parteien in Sachsen kon-
frontiert, wie mit Blick auf die kreisfreien Städte und
Landkreise des Freistaates im Jahr 201221 eindrucks-
voll  deutlich  wird  (Abbildung 3):  Keinem der  drei
Stadt- und der zehn Kreisverbände gehört mehr als
jeder  200. Einwohner  des  jeweiligen  Gebietes  an.
Auf diesem niedrigen Niveau liegend ist die Situati-
on  mit  einem  Anteil  von  0,42 Prozent –  das  sind
42 Mitglieder  unter  10.000 Einwohnern –  für  die
CDU im Erzgebirgskreis und Die Linke in Chemnitz
noch am günstigsten. Im Gegensatz dazu gehören in

21 Das Jahr 2012 ist das einzige Jahr, für das für alle Parteien
mit  Ausnahme  der  FDP,  deren  Landesgeschäftsstelle  keine
entsprechenden  Daten veröffentlicht,  die  Mitgliederbestände
für die kreisfreien Städte und die Landkreise in Sachsen vor-
liegen.

vielen Regionen nicht einmal mehr zehn von 10.000
Einwohnern  SPD oder  Bündnis 90/Die  Grünen  an.
Die Bündnisgrünen hatten 2012 in keinem Kreisver-
band mehr als 61 Mitglieder; das sind maximal zwei
Mitglieder pro 10.000 Einwohner. Nicht wesentlich
besser ist – ausgerechnet in ihrem einstigen Stamm-
land,  dem „roten  Königreich“22 –  die  Situation  für
die Sozialdemokraten,  denn die SPD hatte  2012 in
den  zehn  Landkreisen  lediglich  zwischen  157  und
328 Mitglieder.23

Die skizzierten Mitgliederbestände, die nicht nur für
Sachsen  typisch  sind,  sind  teilweise  so  klein,  dass
sich nicht jede Partei „um alle kommunalpolitischen
Ämter  mit  eigenen  Mitgliedern  bewerben“24 kann.
Noch  wichtiger  ist  aus  organisationssoziologischer
Perspektive, dass „vor allem in einwohnerschwachen
Gemeinden  keine  Ortsverbände  (…)  existieren“25.
Damit fehlt die organisatorische Grundlage, um sich
vor Ort  parteipolitisch  engagieren  zu können.  Auf-
grund der räumlichen Entfernungen insbesondere in
den  ländlichen  Regionen  dürften  auch  Treffen  auf
der  Ebene  des  Kreisverbandes  für  viele  Mitglieder

22 Rellecke 2010, S. 341.
23 Vgl. Träger/Pollex 2016b, S. 645.
24 Rehfeld-Staudt/Rellecke 2010, S. 302.
25 Holtmann 2013, S. 804.
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Abbildung 2: Mitgliederbestände der sächsischen Linken in den Landkreisen (2008-2015)

Anmerkung: Aus Gründen einer besseren optischen Darstellung der dicht gedrängten Graphen beginnt die y-Achse
dieser Abbildung nicht bei null.

Quelle: Eigene Darstellung nach Informationen der Landesgeschäftsstelle der Partei Die Linke in Sachsen.
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keine  überzeugende Alternative  zu fehlenden Orts-
verbandssitzungen  sein,  denn  damit  wären  häufig
lange Fahrzeiten verbunden.26 Das sind äußerst  un-
günstige Voraussetzungen, um die Mitglieder zu ei-
ner aktiven Teilnahme am Parteileben oder gar für
eine  Kandidatur  für  innerparteiliche  Mandate  oder
öffentliche Ämter zu gewinnen.

In diesem Zusammenhang sind die beiden folgenden
Aspekte zu berücksichtigen:

• Erstens sind die älteren Bevölkerungsgruppen in
den Parteien überdurchschnittlich stark vertreten.
Im Jahr 2015 lag das Durchschnittsalter der Mit-
glieder zwischen 50 (Bündnis 90/Die Grünen) und
60 Jahren  (CDU).  Damals  waren  in  den  großen
Volksparteien,  zu denen in  Ostdeutschland auch
Die Linke gezählt werden kann, ungefähr 40 Pro-
zent der Mitglieder mindestens 66 Jahre alt.27 Ein

26 Zur  besseren Vorstellung sei  darauf hingewiesen,  dass  acht
Landkreise in Deutschland (davon fünf in Mecklenburg-Vor-
pommern) mit einer Fläche zwischen 2.592 und 5.470 Qua-
dratkilometern (erheblich) größer als das Saarland sind.

27 Die genauen Werte liegen bei 36,6 % für die CSU, 40,0 % für
die Linke, 41,1 % für die CDU und 41,5 % für die SPD. In

nicht unwesentlicher Teil der Mitglieder hat also
die in manchen Bundesländern für die Wahl zum
(hauptamtlichen) Bürgermeister gesetzlich festge-
legte Altersgrenze (60 bis 68 Jahre) überschritten
und kommt deshalb nicht mehr für entsprechende
Kandidaturen infrage.

• Zweitens gehört  in Deutschland etwa ein Drittel
der  Parteimitglieder  zur  Gruppe  der  „Karteilei-
chen“,  die  allenfalls  ihre  Mitgliedsbeiträge  ent-
richten. Demgegenüber würde nur ungefähr jedes
vierte Mitglied für ein öffentliches Amt kandidie-
ren  (23 Prozent)  oder  als  ehrenamtlicher  Helfer
im Wahlkampf Plakate kleben und Flyer verteilen
(27 Prozent).28 Werden diese Werte zugrunde ge-
legt,  dann  hätten  beispielsweise  die  sächsischen
Bündnisgrünen  in  manchen  Regionen  nur  unge-
fähr ein Dutzend aktive Mitglieder. Mit einer so
dünnen Personaldecke sind weder  eine intensive

der FDP waren nur 30,3 % und bei Bündnis 90/Die Grünen
lediglich 10,8 % der Mitglieder mindestens 66 Jahre alt; eige-
ne Berechnungen nach Informationen von Oskar Niedermayer
(2016, S. 424-427).

28 Vgl. Spier 2011.
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Abbildung 3: Anteile der Parteimitglieder in Sachsen an allen Einwohnern (2012)

Anmerkungen: Angegeben sind die Anteile der Parteimitglieder an allen Einwohnern der jeweiligen Gebietskörper-
schaft; diese Werte sind nicht identisch mit der „Rekrutierungsfähigkeit“, denn bei dieser dienen nur die Personen im
parteibeitrittsberechtigten Alter als Bezugspunkt.

Abkürzungen: C … Chemnitz,  DD … Dresden, L … Leipzig; BZ … Landkreis Bautzen,  ERZ … Erzgebirgskreis,
GR … Landkreis Görlitz,  LK L … Landkreis Leipzig, MEI … Landkreis Meißen, FG … Landkreis Mittelsachsen
(Freiberg), TDO … Landkreis Nordsachsen (Torgau/Delitzsch/Oschatz), PIR … Landkreis Sächsische Schweiz-Ost-
erzgebirge (Pirna), V … Vogtlandkreis, Z … Landkreis Zwickau.

Quelle: Eigene Berechnungen nach Informationen der Landesgeschäftsstellen der Parteien.
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politische Arbeit  noch die Rekrutierung von Be-
werbern  für  alle  zu  besetzenden  Mandate  und
Ämter möglich.

3.  Herausforderungen (II):  Schwierigkeiten  bei
Personalrekrutierung

Vor welchen erheblichen Problemen bei der Perso-
nalrekrutierung  die  Parteien  auf  der  kommunalen
Ebene  mitunter  stehen,  wird  beispielsweise  daran
deutlich, dass 2009 die Gemeinderatswahlen in sie-
ben sachsen-anhaltischen Kommunen „[w]egen feh-
lender  Kandidaten“29 ausfielen.  Ähnliches  geschah
auch  andernorts  bei  Wahlen  der  (ehrenamtlichen)
Bürgermeister  oder Ortsvorsteher,  weshalb die ent-
sprechenden Aufgaben anderweitig wahrgenommen
werden mussten  oder  das Amt vakant  blieb.  Beide
Konstellationen  sind  aus  demokratietheoretischer
Perspektive ungünstig, denn auch auf der kommuna-
len Ebene – und nicht nur auf der Bundes- oder der
Landesebene – werden wichtige politische Entschei-
dungen getroffen  (siehe Abschnitt 4.4).  Deshalb  ist
es wichtig, dass die politischen Ämter und Mandate
besetzt werden.

29 Reiser 2017, S. 196.

Die  Personalprobleme  beschränken  sich  allerdings
nicht bloß auf kleinere Kommunen. Sogar bei Land-
ratswahlen treten manchmal nur wenige Kandidaten
an, wie mit Blick auf Sachsen exemplarisch deutlich
wird (Abbildung 4): Hatte es bei den Abstimmungen
2001 beziehungsweise  2002 lediglich in  einem der
damals  22 Landkreise  nur  zwei  Bewerber  gegeben,
so  bestand  eine  solche  Situation  2015  in  drei  von
zehn Landkreisen. Sowohl zur Jahrtausendwende als
auch  knapp eineinhalb  Jahrzehnte  später  traten  im
Großteil der Regionen maximal drei Kandidaten an.
Demgegenüber hatten die Wähler 2008 ein wesent-
lich größeres Personaltableau mit drei  bis acht  Be-
werbern zur Auswahl. Diese Situation ist allerdings
auf  die  damalige  Fusion  der  Landkreise  und –  zu-
mindest  mancherorts –  auf  die  Kampfkandidaturen
der Amtsinhaber aus den bisherigen Kreisen zurück-
zuführen,  weshalb  vergleichsweise  viele  Personen
zur Wahl  standen.  Aber  auch in dieser  besonderen
Konstellation  traten  saldiert  weniger  Bewerber  als
sechs beziehungsweise sieben Jahre zuvor an. Insge-
samt ist im gesamten Beobachtungszeitraum ein fast
schon besorgniserregender Rückgang der Bewerber-
zahlen von 75 auf 33 Personen zu verzeichnen.30

30 Vgl. Träger/Pollex 2016b, S. 648-650.
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Abbildung 4: Anzahl der Kandidaten pro Landkreis bei den Landratswahlen in Sachsen (2001/02-2015)

Anmerkung: Der Graph „Gesamtzahl“ auf der Sekundärachse gibt die Anzahl der Bewerber/innen in allen 22 bezie-
hungsweise (seit 2008) zehn Landkreisen wieder.

Lesebeispiele:  Bei  den Landratswahlen 2001/02 kandidierten  in  den meisten  Landkreisen jeweils  drei  Bewerber.
Sechs beziehungsweise sieben Jahre später gab es am Häufigsten sechs Kandidaten pro Landkreis.

Quelle: Eigene Darstellung nach Informationen des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen.
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Die  kontinuierlich  kleiner  werdende  Bewerberzahl
illustriert sehr gut die Herausforderungen, vor denen
die Parteien auf der kommunalen Ebene bei der Re-
krutierung von Kandidaten für öffentliche Ämter ste-
hen:  Im Idealfall  ist  es  günstig,  wenn der  künftige
Bürgermeister oder Landrat bereits vor Ort politisch
aktiv ist  und über  kommunalpolitische  beziehungs-
weise  Verwaltungserfahrungen  verfügt.31 Entspre-
chende  Aspiranten  zu  finden,  wird  allerdings  bei
rückläufigen Mitgliederbeständen zunehmend schwie-
riger. So konnte beispielsweise 2015 bei der Landrats-
wahl  in  Nordsachsen  der  (letztlich  erfolgreiche)
Christdemokrat Kai Emanuel mit dem Slogan „Ein
Nordsachse. Für Nordsachsen“32 werben, „weil (…)
seine Hauptkonkurrenten nicht (mehr) im Landkreis
wohnten  und  eher  Verlegenheitskandidaten  ohne
kommunalpolitische  Erfahrungen  waren“33.  Dabei
spielt – insbesondere in Sachsen, aber auch andern-
orts – die Dominanz der CDU in den ländlichen Re-
gionen eine wichtige Rolle, weshalb es den Kreisver-
bänden der anderen Parteien häufig extrem schwer-
fällt, Kandidaten aufzustellen. Aber selbst wenn dies
gelingt, können viele Bewerber allenfalls im Rahmen
von  ehrenamtlichen  Tätigkeiten  im  Gemeinderat
oder  im Kreistag  kommunalpolitische  Erfahrungen
vorweisen. Im Gegensatz dazu befinden sich diejeni-
gen, die beispielsweise im Landratsamt arbeiten oder
hauptamtliche Bürgermeister sind, oft in einer strate-
gisch günstigeren Position als ihre Konkurrenten.34

Mit  teilweise  erheblichen  Schwierigkeiten  bei  der
Personalrekrutierung sind die Parteien aber nicht nur
in  den  ländlichen  Regionen  konfrontiert.  Ähnliche
Situationen gibt es auch in den Großstädten, in de-
nen die Partei des Amtsinhabers keinen „Kronprinz“
aufgebaut hat. Dort betreffen die Probleme häufiger
die Unionsparteien, denen immer wieder ein „Metro-
polen-Problem“35 oder ein „Großstadttrauma“36 attes-
tiert wird. Diese Einschätzungen sind keineswegs für
alle  Wahlen  in  den  deutschen  Großstädten  richtig,
stimmen jedoch gelegentlich mit Blick auf die Suche
nach geeigneten Kandidaten für Oberbürgermeister-
wahlen,  wie  die  drei  folgenden  Beispiele  aus  den
letzten Jahren zeigen:37

31 Vgl. Gehne 2012.
32 Dieser Slogan stand unter anderem auf der Internetseite und

den Plakaten des Kandidaten.
33 Träger/Pollex 2016b, S. 655.
34 Vgl. ebd., Tabelle A3 (http://hendriktraeger.de/data/documents/

Traeger+Pollex_ZParl_Anhang.pdf).
35 Schuler 2014.
36 Burger 2015.
37 Für die drei dargestellten Beispiele vgl. Träger/Pollex 2016a.

• Im Jahr 2009 musste die Kölner CDU innerhalb
weniger  Monate  einen  neuen  Bewerber  suchen,
nachdem der populäre Amtsinhaber Fritz Schram-
ma seine Kandidatur nach zwei Todesfällen beim
Bau  eines  innerstädtischen  U-Bahn-Tunnels  zu-
rückgezogen hatte. Die Suche nach einem Ersatz
gestaltete  sich  für  die  in  der  Domstadt  „heillos
zerstrittene Partei“38 schwierig, weil kein „Kron-
prinz“  als  Nachfolger  vorhanden  war.  Letztlich
entschieden sich die  Christdemokraten mit Peter
Kurth, der damals Vize-Präsident des Bundesver-
bandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und
Rohstoffwirtschaft  war  und  vorher  als  Staatsse-
kretär  beziehungsweise  Finanzsenator  in  Berlin
gearbeitet hatte, für einen in Köln nur wenig be-
kannten Kandidaten mit geringen Erfolgschancen.

• Ähnlich schwierig wie in Köln war die Situation
2012 für die Stuttgarter  CDU, deren langjähriger
Oberbürgermeister Wolfgang Schuster nicht wieder
antrat. Auf einem mitgliederöffentlichen Parteitag
entschieden sich die Christdemokraten mit  klarer
Mehrheit gegen den ehemaligen Oberbürgermeister
von Singen (Hohentwiel) und früheren baden-würt-
tembergischen  Arbeitsminister  Andreas  Renner,
der in seiner eigenen Partei nicht unumstritten war.
Die  CDU-Mitglieder  votierten  vielmehr  für  den
parteilosen  Medienunternehmer  Sebastian  Turner
aus Berlin. Dieser unterlag dann im zweiten Wahl-
gang dem Grünen Fritz Kuhn, der als Bundestags-
abgeordneter  und  ehemaliger  Vorsitzender  seiner
Bundespartei wesentlich bekannter war und sich als
politischer Profi präsentieren konnte.

• Im Gegensatz zu ihren Parteifreunden im Südwes-
ten der Republik hatten die Christdemokraten bei
der  Dresdner  Oberbürgermeisterwahl  2015  mit
dem  sächsischen  Innenminister  Markus  Ulbig
einen landesweit bekannten Bewerber. Dieser ver-
fügte  als  ehemaliger  Oberbürgermeister  der  be-
nachbarten Kleinstadt Pirna über langjährige kom-
munalpolitische Erfahrungen, wohnte aber nicht in
Dresden und hatte sich nur „mangels Alternativen
(…) bereit erklärt, als aussichtsloser CDU-Kandi-
dat ins Rennen (…) zu gehen“39. Ulbig erlitt  mit
einem Stimmenanteil  von  lediglich  15,4 Prozent
im ersten Wahlgang eine herbe Niederlage. Letzt-
lich konnte sich mit dem bisherigen Wirtschafts-
bürgermeister  Dirk  Hilbert  (FDP)  ein  anderer
Kandidat aus dem bürgerlichen Lager, das durch
zwei  Bewerber  aus  den  Reihen  von  CDU  und
FDP gespalten war, durchsetzen.

38 Beucker 2009.
39 Knobbe/Winter 2016, S. 47.
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Anhand dieser Beispiele wird deutlich, vor welchen
Problemen  manche  Parteien  auf  der  kommunalen
Ebene  bei  der  Suche  nach  (erfolgversprechenden)
Kandidaten für öffentliche Ämter und Mandate ste-
hen. Sollten die Parteien in den nächsten Jahren in
einem ähnlichen Maß wie im letzten Vierteljahrhun-
dert  Mitglieder  verlieren,  dann  ist  zu  befürchten,
dass in absehbarer Zeit  die Parteien in einigen Re-
gionen  vor  eklatanten  Schwierigkeiten  stehen  wer-
den.  Das  könnte  in  letzter  Konsequenz  bedeuten,
dass (noch mehr) Wahlen auf der kommunalen Ebe-
ne  mangels  Bewerber  abgesagt  werden  müssten.
Eine solche Entwicklung wäre gerade an der oft zi-
tierten „Wiege der Demokratie“ ein Armutszeugnis
für das politische System und die (lange Zeit sehr er-
folgreiche)  Parteiendemokratie  in  der  Bundesrepu-
blik Deutschland. Angesichts dieser Herausforderun-
gen,  die  sich  nicht  erst  irgendwo am Horizont  ab-
zeichnen,  sondern  teilweise  direkt vor der Tür  ste-
hen, sollten in den Landes- und Bundesgeschäftsstel-
len der Parteien die Alarmglocken schrillen oder ei-
gentlich schon längst geschrillt haben.

4.  Vier  Vorschläge  für  den  Umgang  mit  den
Herausforderungen

Vor dem Hintergrund der oben skizzierten Probleme
und  Schwierigkeiten  hinsichtlich  des  Mitglieder-
schwundes  und der  Personalrekrutierung stellt  sich
die Frage, wie die Parteien mit diesen elementaren
Herausforderungen umgehen könnten.  Dabei  ist  zu
betonen, dass es keinen „Masterplan“ mit einfachen
Lösungen  gibt.  Deshalb  wäre  es  vermessen,  so  zu
tun, als könnte hier ein ultimatives Konzept vorge-
legt werden. Uns geht es vielmehr darum, einzelne
Vorschläge zu unterbreiten und kurz anzudiskutieren.

Die  ersten  beiden  Vorschläge  fokussieren  sich  mit
einem Plädoyer für einen langfristigen Aufbau von
„Kronprinzen“  (Abschnitt 4.1)  und der  Möglichkeit
von Wahlbündnissen als (erfolgreiche) „Notlösung“
(Abschnitt 4.2) auf konkrete Handlungsoptionen für
die Parteien auf der kommunalen Ebene. Über diese
Ebene gehen die beiden anderen Vorschläge hinsicht-
lich  eines  Mehr  an  Basisdemokratie  (Abschnitt 4.3)
und einer Stärkung der Aktivität von politischem En-
gagement  (Abschnitt 4.4)  hinaus  und zielen  auf  die
Parteien auf der Bundes- und der Landesebene bezie-
hungsweise auf die Gesellschaft in Gänze ab.

4.1 Langfristig „Kronprinzen“ aufbauen

Auch auf der kommunalen Ebene sollten die Parteien
möglichst kontinuierlich daran arbeiten, politisch er-
fahrenen und vor Ort  bekannten Nachwuchs zu re-

krutieren, damit dieser bei Wahlen kandidieren kann.
Wie  beispielsweise  der  in  Kapitel 3 skizzierte  Fall
der Kölner CDU im Jahr 2009 zeigt, ist es nicht aus-
zuschließen, dass innerhalb weniger Monate ein neu-
er Bewerber gefunden werden muss. In einer solchen
Situation  kann  eine  langfristige  Strategie  für  eine
Nachfolge  die  Partei  vor  einer  zeitintensiven  und
problembehafteten Suche nach einem Ersatzkandida-
ten als Notlösung bewahren.

Insbesondere für die Partei des Amtsinhabers bietet
es sich an, mittel- oder langfristig einen geeigneten
„Kronprinzen“ aufzubauen.  So hatte  beispielsweise
die Leipziger  SPD in den 1990er-Jahren  Wolfgang
Tiefensee auf die Nachfolge von Hinrich Lehmann-
Grube  vorbereitet.40 Der  für  Jugend,  Schule  und
Sport zuständige Beigeordnete konnte sich auch auf-
grund  der  öffentlichkeitswirksamen  Unterstützung
des in der Messestadt populären Oberbürgermeisters
Lehmann-Grube  klar  gegen  seine  Konkurrenten
durchsetzen.

Dass ein „Kronprinz“ trotz einer guten Ausgangslage
und  einer  Favoritenrolle  in  den  Umfragen  nicht
zwangsläufig  die  Wahl  gewinnen  muss,  zeigt  das
Beispiel des Christdemokraten Boris Rhein in Frank-
furt  am Main.  Der  hessische  Innenminister  wurde
von  der  beliebten  Amtsinhaberin  Petra  Roth  als
Nachfolger  präsentiert;  es  gab  sogar  gemeinsame
Wahlkampfplakate.  Aufgrund  seines  ungeschickten
Agierens  hinsichtlich  Fluglärm  und  Ausbau  am
Frankfurter  Flughafen sowie der  stärkeren kommu-
nalpolitischen Verankerung seines Mitbewerbers un-
terlag Rhein in der Stichwahl dem Sozialdemokraten
Peter Feldmann.41

Die Strategie,  einen „Kronprinzen“ aufzubauen,  ist
also nicht immer erfolgversprechend, verschafft aller-
dings der Partei des Amtsinhabers zumindest bei der
Kandidatensuche eine strategisch günstige Situation.
Eine entsprechende Konstellation bleibt – in der Natur
der Sache liegend – den anderen Parteien verwehrt.
Das gilt vor allem für deren Gebiete in der politischen
Diaspora. Gleichwohl oder vielmehr gerade deshalb
sollten  diese Parteien eine langfristige Strategie  bei
der  Kandidatensuche  wählen.  Es  könnte  beispiels-
weise ein  Mitglied  des  Stadt-  beziehungsweise  des
Gemeinderates oder des Kreistages als Bewerber auf-
gebaut werden. Dafür wären vor allem (1) ein konkre-
tes  politisches  Projekt  als  Alleinstellungsmerkmal,
(2) öffentlichkeitswirksames  Auftreten  und  (3) eine
möglichst großflächige Verankerung in der Vereins-

40 Vgl. Zeit Online 1996.
41 Vgl. Leppert/Ochs 2012; Träger/Pollex 2016a.
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landschaft vor Ort von besonderer Bedeutung, damit
sich die Bürger – ergo: die Wähler – langfristig ein
Bild von dem Kandidaten machen können.

4.2 Wahlbündnisse als (erfolgreiche) „Notlösung“

Das Etablieren eines Kronprinzen oder das langfris-
tige Aufbauen eines Bewerbers sind allerdings nicht
immer möglich und keine Strategien für eine kurz-
fristige  Lösung.  In  solchen  Fällen  könnten  Wahl-
bündnisse – wenngleich oft auch nur als eine „Notlö-
sung“ –  eine  Option  sein.  Dafür  wäre  es  jedoch
günstig,  wenn  die  beteiligten  Parteien  bereits  über
einen längeren Zeitraum vertrauensvoll zusammenar-
beiten.  Das  ist  beispielsweise  über  gemeinsame
Fraktionen oder eine interfraktionelle Zusammenar-
beit im Gemeinderat oder Kreistag möglich.

So unterstützten bei  der  Dresdner  Oberbürgermeis-
terwahl 2015 die Stadtratsfraktionen von SPD, Lin-
ke, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten im Rahmen
der  Wählerinitiative  „Gemeinsam für  Dresden“ die
sächsische Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stan-
ge. Die Sozialdemokratin, die dezidiert als überpar-
teiliche Kandidatin antrat,  unterlag erst  im zweiten
Wahlgang  dem  Liberalen  Dirk  Hilbert,  der  auch
nicht ausdrücklich für seine Partei,  sondern für die
parteiungebundene  Wahlvereinigung  „Unabhängige
Bürger für Dresden e.V.“ ins Rennen gegangen ist.42

Wahlbündnisse sind durchaus auch parteilagerüber-
greifend möglich, wie die Bewerbungen der Parteilo-
sen Henriette Reker und des Liberalen Ingolf Roßberg
zeigen. Reker trat  2015 in Köln als Kandidatin von
CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen an; Roßberg
wurde bei der Dresdner Oberbürgermeisterwahl 2001
im Rahmen des Bündnisses „OB für Dresden“ von
(Teilen der) FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und
damaliger PDS unterstützt.  Eine analog zusammen-
gesetzte  Formation  schickte  2015  bei  der  Bürger-
meisterwahl  im nordsächsischen  Taucha  den  FDP-
Stadtrat Tobias Meier ins Rennen.43 Alle drei Wahl-
bündnisse waren erfolgreich;  bei  Kandidaturen von
mehreren Personen aus den beteiligten Parteien wäre
hingegen  ein  Wahlsieg  eines  anderen  Bewerbers –
also des SPD-Kandidaten in Köln und der CDU-Be-
werber  in  Dresden  und  Taucha –  nicht  unwahr-
scheinlich  gewesen.  Eine  Notlösung  kann  also
durchaus erfolgversprechend sein.

4.3 Plädoyer für mehr Basisdemokratie

Oberhalb der kommunalen Ebene wäre es gut, wenn
sich  die  Parteizentralen  noch  stärker  als  ohnehin

42 Vgl. Weller 2015; Träger/Pollex 2016b, S. 638 f.
43 Vgl. Träger/Pollex 2016a und 2016b, S. 656.

schon für einen Anstieg der Mitgliederzahlen – oder
zumindest  gegen den Austritt  weiterer  Mitglieder –
einsetzen würden. Auf diese Weise könnten in letzter
Konsequenz auch die Personaldecke in den lokalen
Gebietsverbänden  verbessert  und  die  Parteistruktu-
ren vor Ort (wieder) etabliert werden. Entsprechende
Reformvorhaben gibt es  zwar seit  einigen Jahren.44

Diese sind – ausweislich der Mitgliederentwicklung
in den Parteien – allerdings wenig erfolgreich.

Neueintritte beziehungsweise ein Anhalten oder Ver-
langsamen der Austritte könnten beispielsweise über
eine  stärkere  Einbindung  der  Mitglieder  erreicht
werden. Dafür müssten die Parteien auf Landes- und
Bundesebene die Möglichkeiten zur basisdemokrati-
schen Mitbestimmung stärker nutzen. Obgleich eine
klare Mehrheit der Mitglieder in den etablierten Par-
teien Urwahlen über Sach- und Personalfragen unter-
stützt und damit den „Wunsch nach mehr innerpar-
teilicher Demokratie“45 äußert, ist „das Binnenleben
der Parteien nirgendwo (…) auf  eine lebendige di-
rektdemokratische  Beteiligungskultur“46 ausgerich-
tet.  Basisdemokratische  Elemente  werden –  wenn
überhaupt – nur im Umfeld von Wahlen genutzt.47

Solche eher  sporadischen Ausflüge in die  Basisde-
mokratie sind aber viel zu wenig, um politisch Inter-
essierte zum Eintritt in eine Partei oder aktuelle Mit-
glieder  zum Verbleiben  beziehungsweise  zu  einem
(stärkeren)  Engagement  animieren  zu  können.  Nur
wer  das  Gefühl  hat,  etwas  „bewirken“  zu  können,
dürfte  sich  dazu  entscheiden  mitzumachen.  In die-
sem Zusammenhang  wäre  es  auch  überlegenswert,
ob die Parteiführung (noch)  häufiger  die  Basis  be-
sucht und dabei nicht nur den Eindruck eines Pflicht-
besuches ohne richtige Diskussion und konkrete Er-
gebnisse hinterlässt.

4.4  Stärkung  der  Attraktivität  von  politischem
Engagement

Eine  weitere  Möglichkeit,  politisches  Engagement
auf der kommunalen Ebene zu stärken, könnte darin
bestehen, sowohl in der Politik als auch in den Medi-
en und der Öffentlichkeit die Bedeutung von Bürger-
meistern und Gemeinderäten beziehungsweise Kreis-
tagsmitgliedern  wesentlich  besser  zu  kommunizie-
ren. Gelegentlich – beispielsweise angesichts der oft
erschreckend  niedrigen  Beteiligungsquoten  bei
Kommunalwahlen – entsteht der Eindruck, als wäre
die Kommunalpolitik  nur  von nachrangiger  Bedeu-

44 Siehe u.a. Totz 2012.
45 Laux 2011, S. 176.
46 Wiesendahl 2006, S. 159.
47 Siehe u.a. Träger 2015.
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tung. Das ist aber falsch: „Kommunalpolitiker müs-
sen Bedürftige versorgen, Einheimische und Flücht-
linge.  Sie  müssen  Strukturwandel  verkraften,  Ze-
chensterben, Werftenkrise, Abwanderung von Indus-
triebetrieben. Und sie spüren empfindlich die Folgen
der Berliner Politik.“48

Vor diesem Hintergrund wäre es überlegenswert, die
oft ehrenamtliche Tätigkeit auf der kommunalen Ebe-
ne  zu  stärken.  Eine  Steigerung  der  Wertschätzung
könnte dazu beitragen, dass mehr Bürger dazu bereit
sind, Teile ihrer (oft knapp bemessenen und deshalb
kostbaren) Freizeit für ein kommunalpolitisches En-
gagement zu „opfern“. Dafür reichen nicht nur „Eh-
renamtspreise“ und ähnliche Auszeichnungen.

Darüber hinaus ist auch zu diskutieren, wie kommu-
nalpolitische Themen stärker in den Fokus der Bür-
ger gerückt werden können. So wurde beispielsweise
die Einführung der Direktwahl der Bürgermeister in
einigen Bundesländern mit der Erwartung einer stär-
keren  Einbindung der  Bürger  in  die  lokale  Politik
verbunden.  Gleiches  gilt  für  die  Bürgerentscheide
auf der kommunalen Ebene.49 Diese direktdemokrati-
schen Elemente haben aber – darauf deuten zumin-
dest  unsere  Analysen  hin –  bisher  wenig  an  den
strukturellen  Problemen der  Parteien  geändert.  Ob-
gleich  ein  gesteigertes  Interesse  seitens  der  Bürger
an größeren Einflussmöglichkeiten in der kommuna-
len Politik besteht, trägt dies offensichtlich nicht zu
mehr lokalem Engagement in den Parteien bei.

5. Fazit

Wo stehen nun also die Parteien an der „Wiege der
Demokratie“?  Allgemein  muss  festgestellt  werden,
dass  die  Parteien  als  die  zentralen  Organisationen
der politischen Willensbildung vor Ort unter großem
Druck stehen. Sie müssen unter den schwierigen Be-
dingungen erheblich rückläufiger Mitgliederbestände
agieren; die daraus resultierende strukturelle Schwä-
che  erschwert  den  politischen  Wettstreit  zwischen
den Parteien.  Das  wird  beispielsweise  an  den teil-
weise massiven Problemen deutlich, politisch bezie-
hungsweise administrativ erfahrene und vor Ort ver-
ankerte  Kandidaten  für  alle  zu  besetzenden  Ämter
sowie Mandate inner- und außerhalb der Partei auf-
zustellen. Diese Probleme sind sowohl in ländlichen
Regionen als auch in einigen Großstädten in zuneh-
mendem Maße zu beobachten.

Um auf  die  beschriebenen  Herausforderungen  rea-
gieren zu können, haben die lokalen Gebietsverbän-

48 Supp 2016, S. 45.
49 Vgl. Mittendorf/Rehmet 2002.

de der  Parteien oft  nur eingeschränkte Möglichkei-
ten. Dazu gehören vor allem der langfristige Aufbau
von „Kronprinzen“ und die Bildung von Wahlbünd-
nissen zwischen Parteien, die bereits auf der lokalen
Ebene (zum Beispiel im Stadtrat) zusammenarbeiten.
Darüber  hinaus  sollten –  vor  allem  oberhalb  der
kommunalen Ebene – die  Attraktivität  einer  Partei-
mitgliedschaft  verbessert  und  die  Bedeutung  der
Politik  vor  Ort  beziehungsweise  deren  Wahrneh-
mung gestärkt  werden.  Das  ist  zweifelsohne  keine
leichte Aufgabe, aber für die (Parteien-)Demokratie
auf der kommunalen Ebene unbedingt erforderlich.
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Hilft  Bürgerbeteiligung  bei  der  Suche
nach sozialverträglichen Unterkünften für
Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen?

Prof. Dr. Peter M. Wiedemann1/
Dr. Frank Claus2

Die Flüchtlingspolitik ist seit September 2015 eines
der  zentralen  Themen  des  öffentlichen  Diskurses.
Diese  herausgehobene  politische  Relevanz  spiegelt
sich auch in Umfragen wider, die in den Medien zu
finden  sind  (Infratest  2016).  Sie  belegen,  dass  die
deutsche  Bevölkerung  wegen  der  Aufnahme  der
großen Zahlen an Flüchtlingen besorgt ist. Dennoch
ist  das  zivilgesellschaftliche  Engagement  in  der
Flüchtlingshilfe  groß.  Der  Zuzug von Flüchtlingen
nach Deutschland ist ein soziales Experiment. Trotz
des „Wir schaffen das!“ der Bundeskanzlerin.

Im Folgenden geht es in keiner Weise um eine politi-
sche Gegnerschaft  zu den Verpflichtungen,  die  die
Bundesrepublik Deutschland durch das im Grundge-
setz festgelegte Asylrecht und durch die Unterzeich-
nung der Genfer Flüchtlingskonvention eingegangen
ist.  Es  geht  vielmehr  um  die  Frage,  wie  mit  der
Flüchtlingsproblematik  praktisch  umzugehen  ist.
Wie sollte zum Beispiel - um nur eine Frage zu nen-
nen - bei der Suche nach Flüchtlingsunterkünften mit
den Problemen und Konflikten vor Ort umgegangen
werden? Zwar ist einerseits das zivilgesellschaftliche
Engagement  in  der  Flüchtlingshilfe  groß.  Anderer-
seits belegen Umfragen, dass die deutsche Bevölke-
rung wegen der großen Zahlen an Flüchtlingen be-
sorgt  ist.  So  zeigt  Infratest  im Mai  2016  in  einer
deutschlandweiten Umfrage, dass etwa 71 % der Be-
fragten davon überzeugt sind, dass Deutschland mo-
ralisch  verpflichtet  ist,  Flüchtlinge  aufzunehmen.
Gleichzeitig  machen sich  13 % sehr  große Sorgen,
25 % große Sorgen und 41 % geringe Sorgen, dass
sich die Art und Weise des Zusammenlebens verän-
dert und die Werte, die das Zusammenleben regeln,
an Bedeutung verlieren. Politik muss sich auf diese
Sorgen einstellen. 

Ähnlich wie bei Fragen von Großtechnologien, und
hier  ist  das  wohl  beste  Beispiel  die  Kernenergie,
kommt es auch bei der Flüchtlingspolitik auf die Be-
wertung  in  der  Gesellschaft  an.  Anders  formuliert:
Das Thema Sozialverträglichkeit, das in der Vergan-

1 Der Verfasser ist Honorarprofessor an der Fakultät für Sozial-
wissenschaften der Universität Wollongong, Australien.

2 Der Verfasser ist geschäftsführender Gesellschafter der IKU –
Die Dialoggestalter, Dortmund.

genheit  gerade  bei  der  Ansiedlung  von  Infrastruk-
tur-Projekten  eine  große  Rolle  gespielt  hat  (Peters
1993), gewinnt wieder an Bedeutung. Ob es um Kraft-
werke,  Höchstspannungsleitungen  oder  Industriean-
lagen geht, Ziel ist es, sozialverträgliche Lösungen zu
finden. Gleiches gilt auch für die Flüchtlingsfrage.

In  erster  Näherung  meint  Sozialverträglichkeit  die
Verträglichkeit eines Vorhabens mit der gesellschaft-
lichen  Ordnung  und  Entwicklung  (Mayer-Abich
1979). Einen ähnlichen Schwerpunkt setzen Renn et
al. (1985, S. 56). Sie formulieren: „Sozialverträglich-
keit bedeutet die Übereinstimmung einer technologi-
schen Entwicklung oder eines politischen Prozesses
mit den in der Gesellschaft vorfindbaren Wertstruk-
turen sowie die Gewährleistung von Konfliktbewäl-
tigung  im  Rahmen  demokratischer  Entscheidungs-
prozesse.“  Das,  was  als  technische  oder  politische
Innovation die Gesellschaft  verändern (kann), muss
von  dieser  auch  ohne  Fehlentwicklung  inkludiert
werden können.  Allerdings  ist  Sozialverträglichkeit
ein facettenreiches Konzept. Schon zu Zeiten seiner
Einführung.  Manche  betrachteten  dieses  Konzept
nur  als  eine  Chiffre  für  das  Social  Engineering
politischer  Entscheidungen  (Glöde  und  Bechmann
1986). Andere wiederum warnten vor dem Abdriften
in  eine  post-faktische  Subjektivität  bei  Entschei-
dungsprozessen  (Edruweit  1986).  Wir  können  hier
diese Problematik nicht weiterverfolgen. Für die Fra-
ge des Umgangs mit der Flüchtlingsproblematik hal-
ten wir uns an einen Vorschlag (von Alemann 1986),
der die Beteiligung der Betroffenen an der Entschei-
dungsfindung  in  den  Mittelpunkt  seiner  Definition
von Sozialverträglichkeit stellt. Von Alemann unter-
streicht  dabei,  dass  es bei  der  Sozialverträglichkeit
um die Verantwortbarkeit von Entscheidungen geht,
um  die  rechtzeitige  Verdeutlichung  von  Chancen
und Risiken und um eine darauf bezogene Risikoab-
wägung. Diese Ziele können seiner Auffassung nach
nur mittels Dialog und Partizipation erreicht werden.
Wir  schließen uns dieser  Sichtweise  an.  Sozialver-
träglichkeit meint nicht nur Folgenabschätzung und
Risiko-Minimierung,  sondern  es  kommt darauf  an,
dass  sich die  Betroffenen sicher  sein  können,  dass
Sozialverträglichkeit auch erreicht werden kann. Die
objektive  Bewertung  der  Sozialverträglichkeit  ist
notwendig,  hinreichend ist  aber  erst  die  subjektive
Gewissheit der Sozialverträglichkeit.

Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie steht deshalb
die Frage, ob sich diese „gefühlte“ Sozialverträglich-
keit  eines Standortes  einer  Flüchtlingsunterkunft  in
einem Wohngebiet durch die Beteiligung der ansäs-
sigen Bevölkerung bei der Standortsuche verbessert.
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Es gilt zu prüfen, ob durch Beteiligungsverfahren die
Akzeptanz erhöht, das Vertrauen in die Flüchtlings-
politik  verbessert  sowie  Konflikte  vermieden  oder
zumindest  besser  gelöst  werden können.  Bei  Infra-
struktur-Projekten  und  anderen  technischen  Groß-
vorhaben  wird  dies  unterstellt  (VDI  2014)  und  es
gibt  dafür  auch  gute  Argumente  (Dietz  &  Stern
2008). Weiterhin soll untersucht werden, inwieweit
die Effekte von Beteiligungsverfahren auf die emp-
fundene Sozialverträglichkeit  von Standortentschei-
dungen  für  Flüchtlingsunterkünfte  von  den  bereits
bestehenden Sorgen und Befürchtungen hinsichtlich
der Flüchtlingsfrage beeinflusst werden.

Methodik

In einer experimentellen Studie wurde analysiert, ob
unterschiedliche Beteiligungsformate  (Verwaltungs-
entscheid,  Ratsentscheid,  Entscheid  durch  Runden
Tisch, Anwohnerentscheid) Einfluss auf die Bewer-
tungen der Ansiedlung einer Flüchtlingsunterkunft in
der eigenen Nachbarschaft haben. 

Die Untersuchungsteilnehmer  wurden per  Zufall  je
einer von 4 Gruppen zugeordnet. Jede Gruppe bekam
eine unterschiedliche Beschreibung der Vorgehens-
weise bei der Standortsuche für eine Flüchtlingsun-
terkunft, die – so die fiktive Lage – in ihrem Stadtteil
bzw. ihrer Gemeinde gebaut werden sollte (siehe Ta-
belle 1).

Tabelle 1: Textbausteine bei der experimentellen Variation

Textbaustein 1:
Verwaltungs-
entscheid 

Im Folgenden geht es um Ihre persönli-
che Meinung zu Flüchtlingsunterkünf-
ten. Stellen Sie sich bitte vor, dass in
Ihrer Gemeinde bzw. in Ihrem Stadtteil
eine  Flüchtlingsunterkunft  für  300
Flüchtlinge  gesucht  wird.  Die  Stand-
ortsuche ist nicht einfach, aber es gibt
zumindest mehrere Möglichkeiten. Im
Auftrag  des  Bürgermeisters  hat  die
Verwaltung schließlich dazu allein eine
eigenständige Entscheidung getroffen.

Textbaustein 2:
Ratsentscheid

Im Folgenden geht es um Ihre persönli-
che Meinung zu Flüchtlingsunterkünf-
ten. Stellen Sie sich bitte vor, dass in
Ihrer Gemeinde bzw. in Ihrem Stadtteil
eine Flüchtlingsunterkunft  für  300
Flüchtlinge  gesucht  wird.  Die  Stand-
ortsuche ist nicht einfach, aber es gibt
zumindest  mehrere  Möglichkeiten.  In
Absprache mit dem Gemeinderat bzw.
dem  Stadtrat  wurde  schließlich  ein
Standort  für  die  Flüchtlingsunterkunft
gefunden.

Textbaustein 3:
Entscheidung 
durch Runden 
Tisch

Im Folgenden geht es um Ihre persönli-
che Meinung zu Flüchtlingsunterkünf-
ten. Stellen Sie sich bitte vor, dass in
Ihrer Gemeinde bzw. in Ihrem Stadtteil
eine  Flüchtlingsunterkunft  für  300
Flüchtlinge  gesucht  wird.  Die  Stand-
ortsuche ist nicht einfach, aber es gibt
zumindest mehrere Möglichkeiten. Zur
Entscheidung  wird ein  Runder  Tisch
eingerichtet,  der  sich  aus Verwaltung,
Lokalpolitik  und  Vertretern  der  An-
wohner  zusammensetzt.  Der  Runde
Tisch  stimmt  über  den  Standort  der
Flüchtlingsunterbringung  ab.  Diese
Entscheidung wird vom Bürgermeister
und seiner Verwaltung akzeptiert.

Textbaustein 4:
Anwohner-
entscheid

Im Folgenden geht es um Ihre persönli-
che Meinung zu Flüchtlingsunterkünf-
ten. Stellen Sie sich bitte vor, dass in
Ihrer Gemeinde bzw. in Ihrem Stadtteil
eine Flüchtlingsunterkunft  für  300
Flüchtlinge  gesucht  wird.  Die  Stand-
ortsuche ist nicht einfach, aber es gibt
zumindest mehrere Möglichkeiten. Zur
Entscheidung  wird  eine  Anwohnerbe-
fragung durchgeführt. Der Standort, der
die  Mehrheit  der  Anwohner  findet,
wird schließlich ausgewählt.

Nach dem Lesen ihres Textbausteins hatten alle Ver-
suchsteilnehmer zu bewerten, wie geeignet die Vor-
gehensweise  bei  der  Standortentscheidung für  eine
Flüchtlingsunterkunft ist: 

• um  die  Entscheidung  zur  Flüchtlingsunterbrin-
gung allen Anwohnern verständlich zu machen

• um Wünsche und Anliegen der Anwohner bei der
Flüchtlingsunterbringung zu berücksichtigen

• um  bereits  bestehende  Konflikte  bezüglich  der
Flüchtlingsunterbringung zu lösen

• um Vertrauen in die Flüchtlingspolitik zu stärken

• um Konflikte bezüglich der Flüchtlingsunterbrin-
gung zu vermeiden

• um  Akzeptanz  für  die  Flüchtlingsunterbringung
vor Ort zu schaffen

Die Befragten hatten ihre Bewertungen jeweils  auf
einer  5-stufigen Skala zu geben (1 = gar nicht,  2 =
kaum, 3 = mittelmäßig 4 = gut, 5 = in einem sehr ho-
hen Maße).

Vor der experimentellen Variation wurden neben de-
mographischen  Angaben  noch  eine  Reihe  weiterer
Informationen erhoben. Dazu gehören u.a. Befürch-
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tungen  in  Zusammenhang  mit  dem  Zuzug  von
Flüchtlingen sowie der Kontakt zu Flüchtlingen am
Arbeitsplatz und in der Freizeit.

Stichprobe

Mitte Februar 2016 nahmen 880 Personen aus Nord-
rhein-Westfalen  an  einem  Online-Experiment  teil.
Mit der Datenerhebung wurde die Respondi AG be-
auftragt,  die  über  ein  gepflegtes  Online-Panel  ver-
fügt.  Die realisierte  Stichprobe lässt  sich wie folgt
charakterisieren: Etwas weniger als 2% der Befrag-
ten  wurden  wegen fehlerhafter  oder  unrealistischer
Angaben  aus  der  Analyse  ausgeschlossen.  Das
durchschnittliche Alter der Befragten beträgt 48 Jah-
re (Spannweite: 17-79). Die Befragten sind zu 56%
männlich und zu 44 % weiblich. Bezüglich der Bil-
dungsverhältnisse  ergibt  sich  folgendes  Bild:  Ohne
Schulabschluss sind 0,8 %. Die Hauptschule haben
16,5% abgeschlossen; Realschulabschluss und Fach-
schulreife besitzen 28,3%. Über ein Abitur verfügen
12%; eine Lehre haben 21,6% abgeschlossen. Eine
Meisterprüfung  geben  2,5%  der  Befragten  an  und
einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss be-
sitzen  18,3%.  In Bezug auf  die  Wohnortgröße  der
Befragten zeigt sich folgendes Bild:  In Ortschaften
bis 10 000 Einwohnern leben 11,4%, in Ortschaften
> 10 000 bis 100 000 Einwohner leben 41% der Be-
fragten, in Ortschaften > 100 000 bis 500 000 sind es
27%  und  in  Ortschaften  mit  >  500  000  sind  es
20,6%. Im Vergleich zu der Bevölkerung in NRW ist
der  Anteil  der  Personen  ohne  Schulabschluss  we-
sentlich geringer und der Anteil der Männer ist deut-
lich höher.

Befunde 

Effekte von Beteiligungsverfahren

Die statistische Auswertung mittels einer multivari-
anten Varianzanalyse (MANOVA)3 zeigt (siehe dazu
Tab. 2), dass die experimentelle Variation der Ent-
scheidungsformate  zur  Flüchtlings-Unterbringung
auf alle abhängigen Variablen einen statistisch signi-
fikanten Einfluss hat (für alle abhängigen Variablen
gilt:  p< 0,002).  In dem benutzen  fiktiven Szenario
hängen die Bewertungen von den Entscheidungsfor-
maten ab. Es macht also einen Unterschied, wie bei
der  Unterbringung  von  Flüchtlingen  vor  Ort  ent-
schieden wird.

3 MANOVA steht  für  multivariate  Varianzanalyse.  Es ist  ein
Verfahren, mit dem für mehrere abhängige Variablen zugleich
untersucht kann, ob diese durch eine andere Variable beein-
flusst werden. 

Tabelle 2: Ergebnisse der MANOVA zu den Effekten
der Beteiligungsformate

Abhängige Variable F p
Partielles

Eta2

Verständlichmachen der Ent-
scheidung zur Flüchtlingsun-
terbringung

6,293 <0,0001 0,023

Berücksichtigung von Wün-
schen und Anliegen der An-
wohner bei der Flüchtlingsun-
terbringung 

12,691 <0,0001 0,045

Lösen von bereits bestehen-
den Konflikten bezüglich der 
Flüchtlingsunterbringung

6,622 <0,0001 0,024

Stärken des Vertrauens in die 
Flüchtlingspolitik 

5,482 0,001 0,020

Vermeiden von Konflikten 
bezüglich der Flüchtlingsun-
terbringung

5,116 0,002 0,019

Akzeptanz für die Flücht-
lingsunterbringung vor Ort

5,471 0,001 0,020

Für eine qualifizierte Interpretation der MANOVA-
Befunde müssen aber noch weitere statistische Indi-
katoren herangezogen werden: (1) die Effektstärken,
(2) die paarweisen Vergleiche der Effekte der Betei-
ligungsverfahren sowie (3) die Skalenwerte der Ef-
fekte selbst. Zuerst zur Effektstärke (siehe Tabelle 2,
letzte Spalte), die die Größe des Effekts der experi-
mentellen Variation angibt und damit auf die prakti-
sche  Relevanz der  Ergebnisse  hinweist:  Mit  einem
Eta2 von 0,019 bis 0,045 für alle abhängigen Varia-
blen  ist  die  Effektstärke sehr  gering.  Das  heißt,  es
wird bestenfalls nur 4,5% der Varianz der Einschät-
zungen auf den abhängigen Variablen durch die ex-
perimentelle Variation erklärt. 

Nun  zu  den  Paarvergleichen:  Die  MANOVA  gibt
nur den Hinweis, dass die experimentelle Variation
einen  statistisch  signifikanten  Einfluss  auf  die  Be-
wertung der abhängigen Variablen ausübt.  Sie sagt
aber nichts darüber aus, zwischen welchen der getes-
teten vier Beteiligungsverfahren Unterschiede beste-
hen.  Dazu  müssen  die  Beteiligungsverfahren  paar-
weise  miteinander  auf  allen  abhängigen  Variablen
verglichen werden. Im vorliegenden Fall wurde dazu
der Tukey-Test verwendet (siehe dazu Tabelle 3). 
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Im Folgenden werden nur die statistisch signifikanten
Mittelwertunterschiede aufgeführt. Betrachtet man den
Verwaltungsentscheid als Standard-Bedingung, mit der
die verschiedenen  Beteiligungsverfahren  verglichen
werden, so  ergeben sich Verbesserungen durch den
Runden Tisch und vor allem durch den Anwohnerent-
scheid. In Bezug auf die abhängigen Variablen „Ver-
ständlichmachen  der  Entscheidung“,  „Berücksichti-
gung von Wünschen und Anliegen“ sowie „Lösen von
bestehenden Konflikten“ zeigen sich der Runde Tisch
sowie der  Anwohnerentscheid dem Entscheid durch
die Verwaltung überlegen. Für die drei anderen Varia-

blen „Vertrauen in die Flüchtlingspolitik“, "Vermei-
den von Konflikten" sowie „Akzeptanz von Flücht-
lingsunterbringungen“  führt  nur  der  Anwohnerent-
scheid gegenüber dem Verwaltungsentscheid zu sta-
tistisch signifikanten Verbesserungen.

Schließlich ist noch die Lage der Mittelwerte der Be-
wertungen auf den 5-stufigen Rating-Skalen zu be-
trachten.  Diesbezüglich  zeigt  sich,  dass  selbst  die
statistisch  signifikant  höheren  Mittelwerte  noch  in
der Nähe des Skalenmittelpunktes der 5-stufigen Ra-
tingskalen angesiedelt sind. Abb. 1 illustriert das an
einem  Beispiel  der  Akzeptanz  von  Standorten  für
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Tabelle 3: Paarweise Vergleiche der Beteiligungsformate. Ergebnisse der Tukey Tests.  In der Tabelle stehen
die p-Werte (alle p < 0,005 sind fett gedruckt).

Verständlichkeit Verwaltungsentscheid Ratsentscheid Runder Tisch Anwohnerentscheid

Verwaltungsentscheid 0,401 0,002 0,001

Ratsentscheid 0,210 0,142

Runder Tisch 0,997

Wünsche und Anliegen Verwaltungsentscheid Ratsentscheid Runder Tisch Anwohnerentscheid

Verwaltungsentscheid 0,392 0,001 <0,0001

Ratsentscheid 0,137 <0,0001

Runder Tisch 0,199

Konfliktlösung 

Verwaltungsentscheid Ratsentscheid Runder Tisch Anwohnerentscheid

Verwaltungsentscheid 0,044 0,001 0,001

Ratsentscheid 0,693 0,579

Runder Tisch 0,998

Vertrauen

Verwaltungsentscheid Ratsentscheid Runder Tisch Anwohnerentscheid

Verwaltungsentscheid 0,425 0,082 <0,0001

Ratsentscheid 0,835 0,078

Runder Tisch 0,401

Konfliktvermeidung Verwaltungsentscheid Ratsentscheid Runder Tisch Anwohnerentscheid

Verwaltungsentscheid 0,844 0,191 0,001

Ratsentscheid 0,658 0,024

Runder Tisch 0,333

Akzeptanz 

Verwaltungsentscheid Ratsentscheid Runder Tisch Anwohnerentscheid

Verwaltungsentscheid 0,099 0,069 <0,0001

Ratsentscheid 0,999 0,340

Runder Tisch 0,421
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Flüchtlingsunterkünfte. Wie weiter oben schon her-
ausgestellt, wird hier der Anwohnerentscheid besser
beurteilt  als  der  Verwaltungsentscheid.  Allerdings
liegt der Mittelwert des Anwohnerentscheids bezüg-
lich der Akzeptanz eines Standorts  für Flüchtlings-
unterkünfte bei 2,98 und damit nahe an 3, dem Wert,
der auf den Ratingskalen durch das Adjektiv „mittel-
mäßig“  gekennzeichnet  ist.  Auch  auf  den  anderen
abhängigen Variablen finden sich ähnliche Befunde
(siehe Tabelle 4). 

Tabelle 4: Mittelwerte der Einschätzungen der abhän-
gigen Variablen 

Ver W & A KL Vertr. KV A

Verwaltungsentscheid 2,77 2,62 2,51 2,42 2,58 2,53

Ratsentscheid 2,92 2,79 2,80 2,59 2,67 2,79

Runder Tisch 3,12 3,04 2,92 2,69 2.80 2,80

Anwohnerentscheid 3,14 3,26 2,94 2,87 2,98 2,98

Ver = Verständlichmachen  der  Entscheidung,  W  &  A =
Wünsche  und  Anliegen  der  Anwohner  berücksichtigen,
KL = Konflikte bezüglich der Flüchtlingsunterbringung zu
lösen, Vertr. = Vertrauen in die Flüchtlingspolitik zu stär-
ken,  KV= Konflikte  bezüglich  der  Flüchtlingsunterbrin-
gung zu vermeiden, A = Akzeptanz für die Flüchtlingsun-
terbringung vor Ort zu schaffen (Die fett gedruckten Werte
zeigen einen statisch signifikanten Unterschied gegenüber
der dem Verwaltungsentscheid an, p < 0,05).

Insgesamt lässt  sich so feststellen, dass die Beteili-
gungsverfahren „Runder Tisch“ und „Anwohnerent-
scheid“ zwar besser  beurteilt  werden als der „Ver-
waltungsentscheid“, aber auch hier sind die Befrag-
ten nicht völlig überzeugt, dass damit ein Goldstan-
dard gefunden wäre, um alle damit verbundenen Fra-
gen und Probleme zu lösen.  Die Befragten bleiben
im Mittel eher skeptisch (Abb. 1).

Somit  ergibt  sich  die  Frage,  ob  eine  Analyse  von
Teilgruppen aufklären kann, unter welchen Randbe-
dingungen  Beteiligungsverfahren  bei  der  Standort-
findung von Flüchtlingsunterbringungen bessere Be-
wertungen  erbringen.  Hierfür  bietet  sich  die  Erhe-
bung von Befürchtungen an, die zu Beginn des Expe-
riments erhoben wurde.

Einfluss des Befürchtungspotenzials

Vor der experimentellen Variation wurden die Unter-
suchungsteilnehmer befragt, wie wahrscheinlich es ist,
dass eine Reihe von Befürchtungen – im Zusammen-
hang mit dem Zuzug von Flüchtlingen – in den nächs-
ten Jahren Wirklichkeit  wird.  Die Befragten hatten
ihre  Wahrscheinlichkeitseinschätzungen  auf  einer
Skala von 0 (völlig unwahrscheinlich) bis 100 (völlig
wahrscheinlich) anzugeben. Abb. 2 zeigt die Mittel-
werte  der  Einschätzungen  der  Befragten.  Danach
steht an erster  Stelle „Zunehmende Radikalisierung
der  Gesellschaft“,  gefolgt  von  „Steigende  Krimi
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Abb. 1: Mittelwerte der Eignung der Beteiligungsformate für die Schaffung von Akzeptanz von Standorten
für Flüchtlingsunterkünfte

Frage: Wie geeignet ist  das Entscheidungsverfahren,  um Akzeptanz für die Flüchtlingsunterbringung vor  Ort  zu
schaffen? (1 = gar nicht, 3 = mittelmäßig, 5 = in einem sehr hohen Maße)

2,98
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nalität"  und „Verlust  an  Sicherheit“  sowie „Höhere
Steuern“. Dagegen werden „Bedrohung der vertrauten
Heimat“  sowie  „Steigende  Arbeitslosigkeit  bei  den
Einheimischen“ und “Verlust der freien Meinungsäu-
ßerung“ für weniger wahrscheinlich gehalten. 

Abb. 2 verweist darauf, dass im Mittel drei Befürch-
tungen dominieren: 

1. Befürchtungen wegen einer zunehmenden Radika-
lisierung der Gesellschaft, 

2. wegen steigender Kriminalität und 

3. wegen des Verlusts an Sicherheit auf Straßen und
Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Diese  Sorgen  erreichen  auf  einer  Wahrscheinlich-
keits-Skala, die in Prozenten ausgedrückt ist, Werte
von über 50%. 

Für  die weitere  Analyse  wurden  die  Bewertungen
auf  den  Befürchtungsskalen  zusammengefasst.  Das
Verfahren war wie folgt: Die Bewertungen auf den
sieben Skalen wurden aufaddiert und durch 7 geteilt.
Die sich damit ergebende neue Variable heißt allge-
meines Befürchtungspotenzial (BP) und kann wieder
Werte zwischen 0 und 100 annehmen. Für die Betei-
ligungsverfahren kann nun ermittelt  werden, ob de-
ren Effekte auf die abhängigen Variablen auch von

der Einschätzung dieses Befürchtungspotenzials ab-
hängen. Wählt  man hier die beiden Extremgruppen
mit   BP ≤ 25 und BP ≥ 75 aus, verbleiben 466 von
den 880 Versuchsteilnehmern. Für jede dieser beiden
Gruppen wurde separat eine MANOVA für die Ef-
fekte  der  experimentellen  Variation  der  Beteili-
gungsverfahren  berechnet.  Tabelle  5  bietet  einen
Überblick über die Befunde.

Tabelle 5: Ergebnisse der MANOVA zu den Effekten
der Beteiligungsformate für die  beiden Gruppen der
wenig und der stark Besorgten

Wenig Besorgte 
(BP≤25)

Stark Besorgte 
(BP≥ 75)

Verständlichmachen 
von Entscheidungen 
zur Flüchtlingsunter-
bringung für alle An-
wohner

keine Effekte Statisch signifi-
kanter Effekt: An-
wohnerentscheid 
ist besser als Ver-
waltungsentscheid

Berücksichtigen von 
Wünschen und Anlie-
gen der Anwohner 
bei der Flüchtlings-
unterbringung

Statisch signifikanter
Effekt: Runder Tisch
und Anwohnerent-
scheid sind besser 
als Verwaltungsent-
scheid, Anwohner-
entscheid ist besser 
als Ratsentscheid

Statisch signifi-
kanter Effekt: An-
wohnerentscheid 
ist besser als Ver-
waltungsentscheid
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Abb. 2: Mittlere Wahrscheinlichkeit von Befürchtungsszenarien bezogen auf den Zuzug von Flüchtlingen

Wahrscheinlichkeit

Frage: „Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Befürchtungen, die in Zusammenhang mit dem Zuzug von Flüchtlin-
gen geäußert werden. Bitte geben Sie an, für wie wahrscheinlich Sie es halten, dass diese Befürchtungen in den nächs-
ten Jahren Wirklichkeit werden. Bitte geben Sie dazu eine Zahl zwischen 0 (ist völlig unwahrscheinlich) und 100 (ist
völlig wahrscheinlich) an, die Ihrer Einschätzung entspricht.“ 
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Wenig Besorgte 
(BP≤25)

Stark Besorgte 
(BP≥ 75)

Stärken von Vertrau-
en in die Flüchtlings-
Politik

Statisch signifikanter
Effekt: Anwohner-
entscheid ist besser 
als Verwaltungsent-
scheid

 keine Effekte 

Vermeiden von Kon-
flikten bezüglich der 
Flüchtlingsunterbrin-
gung 

keine Effekte keine Effekte

Schaffen von Akzep-
tanz für die Flücht-
lingsunterbringung 
vor Ort 

Statisch signifikanter
Effekt: Anwohner-
entscheid ist besser 
als Verwaltungsent-
scheid

keine Effekte 

Tabelle 5 zeigt, dass die Effekte der Partizipation von
Anwohnern  bei  Entscheidungen  über  den  Standort
von Flüchtlingsunterkünften vom Grad der Besorg-
nis  abhängen.  Abb.  3 verdeutlicht  das  am Beispiel
der Akzeptanz von Flüchtlingsunterkünften vor Ort.

Für die Gruppe der stark Besorgten (BP≥ 75) gilt: 

• Es  finden sich keine statistisch signifikanten Mit-
telwertseffekte  durch  Beteiligungsverfahren  für
folgende abhängige Variablen: „Stärken von Ver-
trauen in die Flüchtlingspolitik“, „Akzeptanz der
Flüchtlingsunterbringung  vor  Ort“,  „Vermeiden
von Konflikten“ und „Lösen von bestehenden Kon-
flikten bezüglich der Flüchtlingsunterbringung“. 

• Für die Gruppe der stark Besorgten zeigt sich je-
doch  in  einem  statistisch  signifikanten  Ausmaß,
dass ein Anwohnerentscheid gegenüber einem Ver-
waltungs-Entscheid im Mittel  besser geeignet  ist,
um die Entscheidung zur Flüchtlingsunterbringung
allen Anwohnern verständlich zu machen und um
Wünsche  und  Anliegen  der  Anwohner  bei  der
Flüchtlingsunterbringung zu berücksichtigen. 

• Allerdings sind auch hier die Verbesserungen nicht
dramatisch. Sie pendeln um den Mittelpunkt der Ska-
len, d.h. sie sind nie höher als 3 (3 = mittelmäßig“).

• Die Effektstärken sind gering (Eta2 ≤  0,046). Es
wird nie mehr als 4,6 % der Varianz aufgeklärt. 
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Abb. 3: Mittelwerte der Eignung der Beteiligungsformate für die Schaffung von Akzeptanz von Standorten
für Flüchtlingsunterkünfte bei den Gruppen „Wenig Besorgte“ und „Stark Besorgte“

Frage: Wie geeignet ist das Entscheidungsverfahren, um Akzeptanz für die Flüchtlingsunterbringung vor Ort zu schaffen?
(1= gar nicht, 3 = mittelmäßig, 5 = in einem sehr hohen Maße)
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Für die Gruppe der wenig Besorgten (BP≤ 25) gilt:  

• Es finden sich statistisch signifikante Mittelwerts-
effekte  für  drei  abhängige  Variablen:  „Berück-
sichtigen  von  Wünschen  und  Anliegen  der  An-
wohner bei der Flüchtlingsunterbringung“, „Stär-
ken  von  Vertrauen  in  Flüchtlingspolitik“  und
„Akzeptanz für die  Flüchtlingsunterbringung vor
Ort“.  Diese  Effekte  beziehen  sich  auf  den  Ver-
gleich  von  Anwohnerentscheid  gegenüber  Ver-
waltungsentscheid. Nur in Bezug auf die Berück-
sichtigung von Wünschen und Anliegen der An-
wohner ist auch der Runde Tisch gegenüber dem
Verwaltungsentscheid im Vorteil.

• Die  Mittelwerte  der  Einschätzungen  (Runder
Tisch, Anwohnerentscheid) liegen allesamt etwas
über dem Skalenmittelpunkt von 3, d.h. sie wer-
den als mittelmäßig geschätzt. 

• Die Effektstärken (Eta2  ) sind immer ≤ 0,07 und
damit gering. Es wird nie mehr als 7 % der Vari-
anz durch die experimentelle Variation aufgeklärt.

• Keine statistisch signifikanten Effekte finden sich
für die Lösung von bereits bestehenden Konflik-
ten  bezüglich  der  Flüchtlingsunterbringung,  für
die  Vermeidung  von  Konflikten  bezüglich  der
Flüchtlingsunterbringung und bezüglich der Ver-
ständlichkeit der Entscheidung für die Anwohner.

Da die obigen Befunde das allgemeine Befürchtungs-
potenzial (BP) als einen wesentlichen Faktor auswei-
sen (siehe dazu auch Abb. 5), von dem die Bewer-
tung der Entscheidungsformate der Flüchtlingsunter-
bringung abhängt, ist es von Interesse zu explorieren,
welche Variablen das BP beeinflussen. Dazu wurde
eine lineare Regression mit BP als Zielvariable und
vier Prädiktorvariablen gerechnet: (1) ob man in der
Nähe einer Flüchtlingsunterbringung wohnt, und ob
man (2) am Arbeitsplatz oder (3) in der Freizeit Kon-
takt  zu  Flüchtlingen  hat  sowie  (4)  die  Größe  des
Wohnorts. Tabelle 6 fasst die Ergebnisse zusammen.
Das Regressionsmodell  klärt  insgesamt weniger als
1% der Varianz auf (R2 = 0,008). Nur Kontakte zu
Flüchtlingen  in  der  Freizeit  beeinflussen  das  Be-
fürchtungspotential. Wer Kontakt zu Flüchtlingen in
seiner Freizeit hat, der hat weniger Sorgen und Be-
fürchtungen. Aber hier  ist  der Einfluss  – gemessen
an dem Wert des Regressionskoeffizienten – gering.
Das Befürchtungspotenzial hängt zudem nicht davon
ab, ob man in der Nähe einer Flüchtlingsunterbrin-
gung wohnt, wie groß der eigene Wohnort ist,  oder
ob  man  mit  Flüchtlingen  am Arbeitsplatz  Kontakt
hat.

Tabelle  6:  Ergebnis  der  linearen  Regression  auf  die
Zielvariable „allgemeines Befürchtungspotenzial“ 

Prädiktorvariable Beta p

Wohnen in der Nähe von 
Flüchtlingsunterbringungen

-0,009 0,788

Kontakt zu Flüchtlingen in der Freizeit -0,078 0,031

Kontakt zu Flüchtlingen am Arbeitsplatz -0,005 0,884

Größe des Wohnorts -0,043 0,215

Beta bezeichnet den standardisierten Regressionskoeffizi-
enten,  p  gibt  die  Irrtumswahrscheinlichkeit  an.  Alle  p-
Werte < 0,05 sind statistisch signifikant. 

Diskussion

Die  vorliegende  experimentelle  Studie  erlaubt  es,
kausale Aussagen zu machen. In unserem Fall zu der
Frage, ob partizipative Entscheidungsformate bei der
Lösung lokaler  Fragen  der  Flüchtlingspolitik  einen
Vorteil gegenüber Verwaltungsentscheiden besitzen.
Mit  880  Versuchsteilnehmern  ist  auch  eher  ein
Rückschluss  auf  die  Grundgesamtheit  –  hier  die
deutschsprachigen  Einwohner  mit  Onlineanschluss
in NRW – möglich4, der bei Experimenten mit klei-
nen Stichproben unzulässig ist. 

Der Erfolg von Beteiligungsverfahren bei der Stand-
ortsuche für Flüchtlingsunterkünfte ist auf den ersten
Blick positiv. Die statistischen Analysen zeigen, dass
der Anwohnerentscheid und der Runde Tisch positi-
ve Effekte gegenüber der  Verwaltungsentscheidung
haben. Sie werden als geeignet angesehen, um Ent-
scheidungen verständlich zu machen.  Sie sind wer-
den auch besser beurteilt in Bezug auf „Berücksich-
tigung von Wünschen und Anliegen“ sowie „Lösen
von  bestehenden  Konflikten“.  Für  die  Variablen
„Vertrauen  in  die  Flüchtlingspolitik“,  „Vermeiden
von Konflikten“ sowie „Akzeptanz von Flüchtlings-
unterbringungen“ führt  nur der  Anwohnerentscheid
gegenüber  dem Verwaltungsentscheid  zu statistisch
signifikanten  Verbesserungen.  Allerdings  sind  die
Effekte nicht sonderlich stark. Im Mittel bleiben die
Befragten eher skeptisch.

Eine Analyse von Teilgruppen, die sich in Bezug auf
ihre  Besorgnis  bezüglich  der  Flüchtlingspolitik  un-
terscheiden,  zeigt:  Die Effekte der  Beteiligungsfor-
mate hängen davon ab, wie besorgt man sich fühlt.

4 In NRW gab es 2014 zirka 13 Millionen Onlinenutzer/
-innen bei einer Bevölkerung von ungefähr 18 Millio-
nen,  https://www.it.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2015/pr
es_023_15.html
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Betrachtet  man nur  die  beiden  Gruppen der  wenig
und der stark Besorgten, so fällt Folgendes auf: Für
die stark Besorgten gilt, dass Beteiligungsverfahren
wie Runder Tisch und Anwohnerentscheid die  Ak-
zeptanz für Flüchtlings-Unterkünfte nicht verbessert.
In ihrer Sicht werden Konflikte dadurch weder ver-
mindert  noch  vermieden.  Und  Vertrauen  in  die
Flüchtlingspolitik wird im Mittel auch nicht gestärkt.
Die  wenig  Besorgten  beurteilen  partizipative  Ent-
scheidungs-Formate  besser.Ein  Anwohnerentscheid
wirkt sich im Mittel positiv aus, um Akzeptanz zu si-
chern, Vertrauen in die Flüchtlingspolitik zu stärken
und um Wünsche und Anliegen der  Anwohner  bei
der  Flüchtlings-Unterbringung  zu  berücksichtigen.
Diese Einsichten sind – bei aller Vorsicht – auch ge-
neralisierbar.

Bei der Einordnung dieser Befunde muss jedoch in
Rechnung gestellt werden, dass sie auf einem Simu-
lationsexperiment beruhen. Es ist auch einzurechnen,
dass  die  Textbausteine  nur  eine  relativ  grobe  Be-
schreibung der Beteiligungsformate liefern. Realiter
könnten  deshalb  die  Effekte  der  Bürgerbeteiligung
bei Entscheidungen über Standorte von Flüchtlings-
unterkünften durchaus anders  ausfallen.  Möglicher-
weise könnten  in der  Alltagswirklichkeit  positivere
Effekte erzielt werden. Mit Sicherheit kommt es aber
darauf an, welche Entscheidungsalternativen vorhan-
den sind.  Ob zum Beispiel  die Ansiedlung vor Ort
abgewiesen  werden  kann,  kann  als  relevant  unter-
stellt  werden.  Mit  anderen  Worten:  Die Ausgestal-
tung  der  Beteiligungsverfahren  selbst  ist  eine  ent-
scheidende Größe. 

Welche Ansatzpunkte bieten nun die Studie für das
politische  Alltagsgeschäft?  Von besonderer  Bedeu-
tung ist  der Befund,  dass  die Wirkung der  Beteili-
gungsverfahren  vom  Grad  der  Besorgnis  abhängt.
Deshalb ist der Umgang mit den Sorgen und Ängsten
der stark besorgten Gruppe wesentlich. Hier könnte
angesetzt werden, um Dialog und Beteiligung bei der
Flüchtlingspolitik  vor  Ort  zum Erfolg  zu  bringen.
Aus unseren Befunden lässt sich schlussfolgern, dass
sich sichtbare Sicherheitssignale auch bei Konflikten
um Standorte  für  Flüchtlingsunterkünfte  auszahlen.
Alles,  was  flüchtlingsbezogene Ängste  und Sorgen
reduziert, kann beim Dialog über und der Partizipati-
on an der Flüchtlingspolitik helfen. Dazu zählt auch
der Kontakt mit Flüchtlingen in der Freizeit.  Diese
Sichtweise  wird  jedenfalls  durch  die  vorliegenden
Befunde gestützt.
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Zum Verhältnis  von institutionalisiertem
Misstrauen  und persönlichem Vertrauen
in der Politik

– Eine Rational Choice-Perspektive* –

Michael Angenendt, M.A.1

Einleitung – Brauchen Bürger vertrauenswürdige
Repräsentanten?

Der Begriff  des Vertrauens  genießt  in der öffentli-
chen und wissenschaftlichen Debatte Popularität. In
Auseinandersetzung mit der Frage, was das „Funda-
ment der Gesellschaft“ (Elster 1989; eigene Überset-
zung) bildet, werden ihm überwiegend positive Kon-
sequenzen für das gesellschaftliche Miteinander zu-
gesprochen. So bedarf es keiner ausführlichen Erklä-
rung, um den Stellenwert von Vertrauen für die Be-
wältigung unseres Alltags zu verdeutlichen. Wir ver-
trauen darauf,  dass  unser  Partner  uns  nicht  betrügt
und Freunde die Wahrheit sagen. Wir profitieren ins-
gesamt davon, wenn auch unbekannte Mitbürger be-
reit sind, unsere Interessen zu berücksichtigen. Wie
steht es um das Vertrauen in politische Repräsentan-
ten? Diese Frage kann kontrovers diskutiert werden: 

Aus Sicht liberaler Theoretiker bildet Vertrauen nicht
die Grundlage für eine erfolgreiche Delegation politi-
scher Entscheidungsfindung; vielmehr gelte es gegen-
über Politikern, „nicht auf sozial-moralische Intentio-
nen,  sondern  auf  formale  Institutionen“  zu  setzen
(Bude et al. 2010: 22; Herv. im Orig.).  Persönliches
Vertrauen wird demzufolge durch ein  unpersönliches
Vertrauen  in  die  Wirksamkeit  eines  Anreizsystems
aus wechselseitigen Kontrollen substituiert: „Among
the core understandings of liberalism is that citizens
should distrust and be wary of government“ (Hardin
1999: 23). Eine unsichtbare Hand zähme demnach die
eiserne Hand des Staates, ohne den Einfluss integrer
Persönlichkeiten zu erfordern.  Die Verfolgung eige-
ner Interessen soll so, ohne die bewusste Intention der
Politiker, zu einem kollektiv wünschenswerten Ergeb-
nis führen (Baurmann 2001: 112). 

Ist der liberal-demokratische Rechtsstaat somit auch
für ein Volk von Teufeln, wie Kant formulierte, rea-

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die
männliche Sprachform verwendet.  Die Personenbezeichnun-
gen gelten stets für Personen männlichen und weiblichen Ge-
schlechts.

1 Der Verfasser ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl
Vergleich politischer Systeme an der Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf.

lisierbar? Eine Betrachtung zeigt, dass unter der An-
nahme  rationaler  Nutzenmaximierer  eine  solche
Hoffnung als zu optimistisch zurückgewiesen werden
muss. Verfassungsrechtliche Beschränkungen staatli-
chen Handelns existieren zunächst nur auf dem Pa-
pier und erfordern den tatsächlichen Willen zur Um-
setzung. Wenn (rechtliche und soziale) Normen wäh-
rend der Legislaturperiode interpretiert werden müs-
sen, wird ein homo oeconomicus versuchen, diese zu
unterwandern,  in  seinem  Sinne  auszulegen  oder
gänzlich abzuschaffen. Es stellt sich daher die Frage,
„who controls the controller“ (Eckenrod 1976)? 

Das Modell  des  homo oeconomicus ist  erklärungs-
kräftig, wenn repressive, autokratische Systeme ana-
lysiert werden. Doch scheitert die Theorie rationaler
Wahl  letztlich  daran,  dass  sie  nicht  erklären  kann,
warum  in  liberalen  Demokratien  Politiker  verfas-
sungsrechtliche  Einschränkungen  ihrer  Handlungs-
freiheit  (weitgehend)  akzeptieren?  Eine  ökonomi-
sche  Theorie,  sofern  sie  einen  allgemeinen  Erklä-
rungsanspruch vertritt, sollte schließlich auch in der
Lage sein, solche Phänomene erklären zu können, in
denen  Machthaber  trotz  unvollständiger  Kontrolle
bereit sind, das Vertrauen der Bürger nicht zu miss-
brauchen (Baurmann 1996a: 118). Ziel des Beitrags
ist daher die Analyse des Verhältnisses institutionali-
sierter  checks  and balances und persönlichen  Ver-
trauens in politische Repräsentanten.  Welche Mög-
lichkeiten liegen dabei der Theorie rationalen Han-
delns  zur  Erklärung  erfolgreicher  Vertrauensbezie-
hungen zwischen Bürgern und ihren politischen Re-
präsentanten zugrunde? Im Folgenden wird zunächst
skizziert,  welche  Eigenschaften  Vertrauenssituatio-
nen im Allgemeinen  kennzeichnen.  Darauf  aufbau-
end werden die Optionen und Restriktionen institu-
tionenökonomischer Ansätze zur Erklärung des Ver-
trauensproblems analysiert. Im Ergebnis plädiert der
Autor dafür, auf erweiterte Modelle rationalen Han-
delns  zurückzugreifen  (u.a.  Brennan/Hamlin  2000;
Baurmann 1996a). Ein breit gefasstes Rationalitäts-
verständnis  bietet  das  theoretische  Fundament,  um
zu erklären, wie sowohl horizontales Vertrauen zwi-
schen den Bürgern einer Gesellschaft als auch verti-
kales  Vertrauen  in  politische  Repräsentanten  ent-
steht. In Auseinandersetzung mit den Thesen Philip
Pettits’ (1995) zeigt sich abschließend, dass institu-
tionalisiertes Misstrauen und persönliches Vertrauen
keinen  Widerspruch  darstellen;  vielmehr  ergänzen
sie sich sinnvoll. Der Analyse gemäß stellt es einen
wirkmächtigen  Mechanismus  dar,  wenn  politische
Repräsentanten institutionelle Kontrollen etablieren,
um Vertrauenswürdigkeit zu signalisieren und politi-
sches Vertrauen zu generieren.  
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Das Dilemma des Vertrauens

Situationen, in denen es Vertrauen erfordert, zeichnen
sich  dadurch  aus,  dass  sie  nicht  unmittelbar  durch
denjenigen  kontrolliert  werden  können,  der  an  ein
oder mehrere Personen sein Vertrauen vergibt. Nach
Bernd Lahno (2002: S. 50 f.) entsteht dadurch ein Ver-
trauensproblem, das immer dann auftritt, wenn „[…]
die  Folgen  der  Handlungsentscheidungen  eines  Ak-
teurs von den Entscheidungen eines zweiten Akteurs
abhängig sind“. Da die Person, die das Vertrauen ver-
gibt, „die Entscheidungen des zweiten nicht unmittel-
bar kontrollieren kann, handelt es sich um Situationen
der Entscheidung in Unsicherheit. Der Vertrauende in
einem Vertrauensproblem macht sich durch die Wahl
einer Vertrauenshandlung verletzlich, denn der Adressat
seines Vertrauens besitzt Handlungsoptionen, bei de-
ren Wahl dem Vertrauenden ein vermeidbarer Schaden
entsteht“ (ebd.). Lahno verdeutlicht die für den poten-
ziellen Vertrauensgeber entstehende Unsicherheit, da
Vertrauensvergabe  und  Ausführung  der  Handlung
durch  den  Vertrauensnehmer  sequentiell  ablaufen.
Eine erfolgte Vertrauensvergabe birgt  somit  die Ge-
fahr, dass der Vertrauensnehmer künftig entgegen der
ursprünglichen Intention des Vertrauenden handelt.

Setzt man dies in Bezug zu politischen Repräsentati-
onsbeziehungen, lässt sich der Wahlakt als Vertrau-
ensvergabe  der  Bürger  an  einen  oder  mehrere
Politiker auffassen. Im Anschluss der Wahl eröffnen
sich  für  Politiker  Entscheidungsmöglichkeiten,  die
sich  gegen  die  Interessen  einzelner  Bürger  oder
einen  Großteil  der  Bevölkerung  richten  können.
Hierin  spiegelt  sich  die  Unsicherheit  des  Wählers
wider. Durch den Wahlakt begibt er sich in eine Si-
tuation  der  Verletzlichkeit.  Er  wäre  jedoch  in  der
Lage gewesen, das Risiko des Vertrauensbruchs ab-
zuwenden,  wenn im Vorfeld  die  Vertrauensvergabe
vermieden  worden  wäre.  Die  Situation  birgt  aller-
dings für beide Akteure auch die Chance, von einer
erfolgreichen Vertrauensvergabe zu profitieren. Aus
dem Blickwinkel des Rational Choice-Ansatzes ent-
wickelt sie sich jedoch zum Dilemma, da analytisch
nur  eine  Lösung  existiert:  Die  beteiligten  Akteure
werden  nicht  die  Vorzüge  kooperativen  Handelns
realisieren,  da  der  Vertrauende  die  Gewissheit  be-
sitzt, dass sein Vertrauen ausgenutzt werden würde.
Der  Vertrauensbruch  politischer  Repräsentanten
wäre  die  zu  erwartende Konsequenz einer  vertrau-
ensvollen  Entscheidung,  da  der  Profit  politischen
Machtmissbrauchs gegenüber vertrauensvollem, ge-
setzestreuem Verhalten überwiegt. Rational kalkulie-
rende Akteure denken vom Ende her; Vertrauen wird
sich unter diesen Bedingungen nur schwerlich entwi-

ckeln.  Lässt  sich  infolgedessen  das  Vertrauenspro-
blem nur lösen, indem stärker auf direkte Formen de-
mokratischer  Entscheidungsfindung zurückgegriffen
wird,  um die Verwundbarkeit  gegenüber  Repräsen-
tanten zu minimieren oder gänzlich zu überwinden? 

Ist politische Repräsentation wünschenswert?

Ausschließlich  direktdemokratische  Entscheidungs-
findungen sind in keinem Staat anzutreffen und demo-
kratische  Herrschaft  wird  im alltäglichen  Sprachge-
brauch meist gleichgesetzt mit dem Repräsentations-
prinzip.  Aufgrund vorhandener Anreize zum Macht-
missbrauch  hält  sich  in  der  ökonomischen  Betrach-
tung politischer Repräsentation jedoch hartnäckig eine
skeptische  Haltung gegenüber  dieser  (u.a.  Chartier
2013; Hardin 2002, 1998). Um den Machtmissbrauch
so effizient wie möglich zu gestalten, scheint die Bil-
dung einer „classe politique“ (Frey/Stutzer 2006: 46)
die  rationale  Entscheidung  und  logische  Konse-
quenz: „That means they [the politicians, Anm. des
Verfassers] have an incentive to form a cartel against
the  ordinary  citizens”  (ebd.;  Herv.  im  Orig.).  Aus
dieser Sicht ist Vertrauen in Repräsentanten gerade-
zu naiv und im Ergebnis nachteilig für den Bürger. 

Nichtsdestotrotz stellten Geoffrey Brennan und Alan
Hamlin (2000, 1999) die Frage, ob es aus der Per-
spektive des Rational Choice-Ansatzes eine normati-
ve Begründung für eine „first-best theory of repre-
sentation“ (Brennan/Hamlin 2000: 169) gibt, der zu-
folge Repräsentation nicht lediglich als notwendiges
Übel für moderne Flächenstaaten betrachtet wird, da
sich eine direktdemokratische Entscheidungsfindung
als zu zeitaufwendig erweist. Schließlich ließe sich
die Gefahr des Vertrauensmissbrauchs durch politi-
sche  Repräsentanten  bereits  im Vorfeld  vermeiden.
Das  Vertrauensproblem  scheint  gelöst,  da  es  gar
nicht erst zustande kommt. Allerdings sind auch die
Kosten  einer  veränderten  Entscheidungsfindung  zu
berücksichtigen.  Bereits  der  potenzielle  Urnengang
dürfte sich vervielfachen. Zudem ist unklar, ob dem
erhöhten Aufwand auf der Inputseite des politischen
Systems eine signifikante Verbesserung des Outputs
gegenübersteht.  So  kann  ein  einzelner  Bürger  sich
nicht in dem Maß mit politischen Sachfragen ausein-
andersetzen  wie  ein  Abgeordneter,  Minister  oder
Präsident.  Zudem  übersteigt  die  schiere  Zahl  der
Wähler  im  Aggregat  in  ihrem  Sachverstand  nicht
zwangsläufig  den  einiger  weniger  Repräsentanten,
da sich Sachverstand nicht auf diese Art und Weise
summieren lässt: „We would clearly do better to take
the fully considered view of a group of average citi-
zens,  rather than the average of the less than fully
considered views of all citizens“ (ebd.: 170 f.).
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Theoretiker deliberativer Demokratiemodelle betonen
die  prinzipielle  Bereitschaft  der  Bürger,  sich  mit
wachsenden Partizipationsmöglichkeiten vermehrt am
politischen Prozess zu beteiligen (u.a. Fishkin 1991).
Entgegengesetzt argumentieren Brennan und Hamlin
(2000):  Das verbreitete Desinteresse sei aufgrund der
mangelnden  Beeinflussbarkeit  politischer  Entschei-
dungen  durch  eine  einzelne  Person  eine  rationale
Entscheidung und begründe damit die Notwendigkeit
repräsentativer Institutionen (ebd.: 172 ff.).2 Analog
zum Marktmechanismus bestehe innerhalb der politi-
schen Institutionen für Politiker die Möglichkeit, ihre
Konzepte den Wählern anzubieten, die anschließend
zwischen  verschiedenen  Policy-Paketen  entscheiden
könnten  (ebd.:  171).  Der  „politische  Unternehmer“
(Kliemt  1986:  341)  beschleunige  dadurch  nicht  nur
den politischen Prozess im Gegensatz zur direktdemo-
kratischen Alternative, sondern formuliere auch Inhal-
te, die von den Bürgern zwar ex post favorisiert wür-
den, aber ex ante nicht entstanden wären. Ähnlich wie
in ökonomischen Märkten neue Produkte entstehen,
die dann das Interesse der Konsumenten wecken, ob-
wohl vor dem Wissen über die Existenz dieser Pro-
dukte  kein Bedürfnis  danach verspürt  wurde,  kann
dies auf politischen Märkten mit den dort angebote-
nen  Politikkonzepten  geschehen.  Die  Gefahr  des
Machtmissbrauchs wird dadurch nicht ausgeschlos-
sen,  sollte  jedoch  im Verhältnis  zu  den  möglichen
Vorzügen der Repräsentation – konkret der Überwin-
dung  des  Anreizproblems  der  Informationsbeschaf-
fung –  betrachtet werden: „Exploitation is a danger
to the  extent  that  it  threatens  to  reduce  the  well-
being of citizens relative to some feasible alternative,
and not just because it grants a few political agents
access to rents“ (Brennan/Hamlin 2000: 175).

Die Gefahr der Ausbeutung des Einzelnen besteht dar-
über hinaus auch unter einer (semi-) direktdemokrati-
schen Entscheidungsfindung, solange kollektive Ent-
scheidungen durch eine Mehrheitsregel und nicht mit-
tels Konsens durch Einstimmigkeit getroffen werden.
Rationale  Egoisten  müssten  eher  eine  Tyrannei  der
Mehrheit fürchten, statt von wohlwollenden Akteuren
auszugehen.  Selbst  bei  vollständiger  Substitution
politischer Repräsentation durch direktdemokratische
Verfahren bliebe das Problem bestehen, dass die Ge-
sellschaftsmitglieder wechselseitig nicht auf die Wah-
rung  ihrer  Interessen  durch  die  übrigen  Mitglieder
vertrauen  könnten.  Das  Vertrauensproblem  wird  so

2 Die These,  der  zufolge direktdemokratische Entscheidungsfin-
dungen den Einfluss der eigenen Stimme erhöhen und dadurch
politische Apathie senken (u.a. Cronin 1999: 11), gleicht somit
eher einem Wunschdenken als rationaler Abwägung. Die Insig-
nifikanz der individuellen Stimmabgabe bleibt bestehen.   

nicht gelöst, sondern verlagert die Erklärung auf die
Frage, warum Bürger ihren Mitbürgern trauen sollten
(Offe 2001). Ein Vertrauen überflüssig machender Lö-
sungsversuch  innerhalb  der  Grenzen  enger  Rational
Choice-Modelle versucht sich der Annahme des offe-
nen Zeithorizonts zu bedienen: Aufgrund der Existenz
verschiedener  gesellschaftlicher  Interessengruppen
gelinge es keiner dieser Gruppen, dauerhaft die politi-
sche Mehrheit zu halten. Daher würde es das Eigenin-
teresse  gebieten,  der  Minderheit  keine  allzu  großen
Lasten  aufzubürden  (Frey/Stutzer  2006:  64).  Dieses
Verhalten würde sich schließlich rächen, wenn künftig
andere  politische  Mehrheiten  existierten  (Buchanan/
Congleton 1998: 19 f). Die These beurteilt die Situati-
on für die Minderheit jedoch zu optimistisch, denn sie
blendet den Eintritt von gravierenden interessenschä-
digenden Handlungen gegenüber der politischen Op-
position aus. Dieser kann so schwer zugesetzt werden,
dass sie ihre Verluste auch nach Erlangung der politi-
schen  Macht  nicht  kompensieren  kann  (Baurmann
2004: 160 ff.).  Ohne den Rückgriff auf persönliches
Vertrauen in  die  Mitbürger  einer  Gesellschaft  hängt
sowohl die Argumentation für direkte als auch indi-
rekte  Formen  demokratischer  Entscheidungsfindung
in der Luft. Was fehlt, ist der theoretische Unterbau,
der es erlaubt, horizontales Vertrauen zwischen den
Bürgern und vertikales Vertrauen in politische Reprä-
sentanten erst  zu  gewinnen.  Ohne ein  Minimum an
Moral bleibt ungeklärt, wie eine Tyrannei der Mehr-
heit  abgewendet  und  politisches  Vertrauen  etabliert
werden kann. 

Ist politische Repräsentation kontrollierbar?

Eine potenzielle Antwort liegt aus institutionenöko-
nomischer Perspektive in der Etablierung eines effi-
zienten Systems aus checks and balances. Die wech-
selseitige  Kontrolle  politischer  Institutionen  mani-
festiert  gewissermaßen  den  Misstrauensgedanken.
Ein als a priori vorhanden verstandener Wählerwille
soll durch politische Repräsentanten demnach mög-
lichst  passgenau  umgesetzt  und nicht-institutionali-
sierte  Entscheidungsspielräume  minimiert  werden.
Weichen  die  Handlungen der  gewählten  Repräsen-
tanten von den Präferenzen der Bürger ab, wird dies
als  „agency-losses“  (Strøm 2000:  270)  bezeichnet.
Ein Bezug auf die Begriffe Vertrauen oder Vertrau-
ensmissbrauch unterbleibt. Den axiomatischen Aus-
gangspunkt bilden stattdessen rationale Egoisten, de-
ren Entscheidungs- und Handlungsspielräume mög-
lichst zu begrenzen sind. 

Da die Gesellschaftsmitglieder nicht vollständig über
die  Absichten  ihrer  Repräsentanten  informiert  sind
und zudem nicht jede Handlung überwachen können,
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ist es notwendig, durch das Wahlsystem  ex ante die
Auswahl geeigneter Politiker zu gewährleisten (Strøm
2000: 266 ff.). Um Machtkonzentration zu vermeiden,
präferieren institutionenökonomische Theoretiker daher
kandidaten- statt  parteizentrierte Wahlsysteme als  Lö-
sung (Mitchell 2000). In England ist beispielsweise der
Parteieneinfluss auf die Kandidatenzusammensetzung
schwächer ausgeprägt  als  in  parteizentrierten Wahl-
systemen, da einem Aspiranten der Einzug ins Parla-
ment nur gelingt, wenn er sich im Wahlkreis erfolg-
reich gegen seine Konkurrenten durchsetzt. In der Bun-
desrepublik können hingegen auch in der Wählerschaft
ungeliebte Kandidaten ‚über die Hintertür‘ einen  Sitz
im Parlament erlangen – sofern sie aufgrund parteiin-
ternen  Rückhalts  einen  aussichtsreichen  Listenplatz
erlangten. Die Sanktionsmöglichkeiten des Souveräns
werden folglich als eingeschränkt betrachtet. Um  ex
post unerwünschte  Handlungsweisen  zu  vermeiden,
besteht  die  Notwendigkeit  der  Kontrolle  politischer
Repräsentanten sowie der  regelmäßigen und umfas-
senden  Berichterstattung (Kiewiet/McCubbins 1991;
McCubbins/Schwartz  1984).  Darüber  hinaus  sollen
institutionelle  Gleichgewichte  die  Berücksichtigung
verschiedener  Interessen  im politischen  Prozess  ge-
währleisten  (Strøm  2006). Föderale  Strukturen,  die
zusätzliche  Vetospieler  (Tsebelis  2002)  am  politi-
schen Entscheidungsprozess beteiligen und regionale
Interessen wahren sollen, sind dafür nur ein Beispiel. 

In Bezug auf die Auswahl und Kontrolle geeigneter
Repräsentanten  sieht  die  institutionenökonomische
Perspektive den zunehmenden Bedeutungsverlust von
Klassen- und Ethnizitätszugehörigkeit kritisch (Strøm
2000: 282 ff.). Der Betrachtungsweise zufolge reprä-
sentierten beispielsweise Politiker mit Migrationshin-
tergrund aufgrund ähnlicher Erfahrungen oder kultu-
reller Merkmale bestmöglich die Interessen von Wäh-
lern  mit  Migrationshintergrund  und  Arbeitnehmer
bestmöglich die Interessen anderer Arbeitnehmer. Ge-
wählte  Repräsentanten  berücksichtigten  demnach
durch die Verfolgung eigener politischer Ziele als un-
intendierte Nebenfolge die Interessen der  Repräsen-
tierten. Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft führe
jedoch zunehmend zur Abnahme verlässlicher Infor-
mationen über die Motivlage und Kompetenz politi-
scher Aspiranten und erhöhe die Gefahr, dass künftige
Entscheidungen nicht im Sinne des Wählers getroffen
würden (ebd.: 283). Ohne Rückgriff auf persönliches
Vertrauen ist allerdings fraglich, warum die a priori
relevanten Interessen gewählter Politiker a posteriori
noch Bestand haben sollten. Als Teil der politischen
Elite wäre der Ausschluss unliebsamer Konkurrenten
oder die Erhöhung eigener politischer Renten die viel-
mehr zu erwartende Konsequenz. 

Eine tiefergehende Analyse verdeutlicht, dass sich die
Frage nach den Ursachen politischen Vertrauens so-
mit nur verschiebt: Kodifizierte Normen können letzt-
lich  nur  handlungsleitend sein,  wenn entsprechende
Akteure bereit sind diese aus Eigeninteresse zu befol-
gen (Baurmann 2003: 336). Letztlich existieren immer
Handlungsspielräume, die nicht durch politische Kon-
kurrenten oder Bürger beobachtet werden können und
Gelegenheit  für  opportunistisches  Verhalten  bieten.
Rationale Egoisten werden demnach erlangte Macht-
befugnisse nicht freiwillig abgeben. Wenn indes „[.]
ständig mit der Eventualität zu rechnen ist, dass die
Regeln verletzt werden, kann Vertrauen in Personen
nicht (zumindest nicht völlig) durch die Zuversicht in
Institutionen und ihren Bestand ersetzt werden“, resü-
miert Claus Offe (2001: 276). Auch der für Demokra-
tien  wesentliche  Abwahlmechanismus  ist  nur  dann
wirkmächtig, wenn die Inhaber staatlicher Macht be-
reit sind, freiwillig ihren Platz für den Nachfolger zu
räumen (Baurmann 2002: 109). Selbst die Gewissheit
der  Wiederwahl  verschiebt  den  drohenden  Vertrau-
ensbruch entweder bis zum Zeitpunkt der letzten Le-
gislaturperiode des Politikers oder wird das Problem
der Rückwärtsinduktion aufwerfen (vgl. Pettit/Sudgen
1989).  Abwahlmechanismen können zudem zu  spät
einsetzen, wenn Politiker beispielsweise Grundrechte
schon eingeschränkt oder die Verfassung bereits gänz-
lich außer Kraft gesetzt haben. Darüber hinaus sind
Kontrollen kostspielig, zeitaufwendig, bergen die Ge-
fahr von Verdrängungseffekten und der Effizienzmin-
derung politischer  Entscheidungsfindung  (u.a.  Frey/
Oberholzer-Gee 1997; Lahno 2002: 372 f.).  

Diese Thesen negieren nicht, dass Kontrollmechanis-
men  relevant  sind  für  die  Etablierung  politischen
Vertrauens.  Ihre  Funktion  ist  allerdings  eher  als
„Vergrößerungsinstrument“ (Baurmann 2002: 111) zu
betrachten, durch das zwar „eine Art von 'Entpersonali-
sierung' personaler Vertrauenswürdigkeit“ (ebd.: 113)
stattfindet, so dass einer sozialen Gruppe oder politi-
schen Institution unter bestimmten Rahmenbedingun-
gen stärker vertraut werden kann als einzelnen Indi-
viduen,  da  die  dort  geltenden  Kooperationsnormen
langlebiger  sind als  die  gemäß diesen  Regeln  han-
delnden Akteure. Doch „wo nichts zu vergrößern ist,
kann man auch unter dem besten Vergrößerungsglas
nichts sehen“ (ebd.: 113). Die Einhaltung institutio-
neller  Abläufe  wird  nicht  automatisch  hergestellt,
sondern ist „[...] das Ergebnis einer komplexen sozia-
len Abstimmung von Verhaltensweisen und Verhal-
tenserwartungen“  (Lahno  2002:  360).  Demzufolge
bleibt auch das Institutionenvertrauen abhängig von
der  Zustimmung der  Bürger  zu den grundlegenden
Prinzipien der jeweiligen Institution sowie der nor-
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mativen Verbundenheit  mit diesen Institutionen,  da
die Gesellschaftsmitglieder in ihrer Gesellschaft „hin-
reichend verwurzelt  sind  und  ihre  eigenen  Belange
und Wertvorstellungen grundsätzlich in ihren gesell-
schaftlichen Institutionen ausgedrückt finden“ (ebd.:
360).  Die  Auffassung,  der  zufolge  die  Etablierung
von  Kontrollmechanismen  bereits hinreichend  zur
Vermeidung politischen Machtmissbrauchs ist, wird
zurückgewiesen.  Mehr  noch:  Da  sich  in  modernen
Gesellschaften Entscheidungssituationen schnell än-
dern und unvorhergesehene Ereignisse auf die politi-
sche Agenda treten, scheint es nicht wünschenswert,
das Handeln der Vertrauensnehmer vollständig kon-
trollieren zu  wollen. Vielmehr sind die Bürger dar-
auf angewiesen, dass der Sachverstand der Vertrau-
ensnehmer zu Entscheidungen führt, die zwar im In-
teresse der Vertrauensgeber liegen, im Voraus aber
nicht exakt durch diese definiert werden können. Mit
den  Verhaltensannahmen  des  homo  oeconomicus
scheint dies jedoch nur schwerlich vereinbar zu sein;
Korruption und Unterdrückung sind die vielmehr zu
erwartende Folge (Buchanan 1975: 147 ff.). 

Vertrauen als rationale Entscheidung

Für die Vergabe von Vertrauen müssen Vertrauens-
geber zu der Überzeugung gelangen, dass eine hin-
reichend  große  Zahl  von  Vertrauensnehmern  auch
dann nicht gegen ihre Interessen verstößt, wenn die
konkrete  Situation  ihnen  dazu  Gelegenheit  bietet.
Eine erfolgreiche Vertrauensvergabe zwischen Bür-
gern  und Politikern  impliziert  somit  die  Annahme,
dass die „[..] Geltung der Regeln im Interesse jedes
Einzelnen liegt [...]“, auch wenn dies eben nicht be-
deuten muss, „[..]  dass es auch in jedem Einzelfall
im Interesse des Einzelnen liegt, den Regeln zu fol-
gen“  (Lahno  2002:  380).  In  einer  offenen  Gesell-
schaft, in der Anonymität und Mobilität Situationen
hervorrufen, in denen Vertrauensbrüche nicht unmit-
telbar zu erkennen sind, stellen zivile Tugenden wie
Anerkennung und Solidarität, Kooperation und Parti-
zipation sowie ein ziviler,  fairer  Umgang miteinan-
der  demnach  wichtige  Voraussetzungen  zur  Über-
windung eines kurzfristigen Opportunismus auf Sei-
ten  der  Vertrauensnehmer  dar  (Baurmann  2007:
130 f.). Letztere besitzen insofern ein Interesse, dem
Gegenüber den Besitz dieser Tugenden  glaubhaft zu
signalisieren, da Kooperation für  alle Beteiligten zu
einem besseren Ergebnis führt, als wenn die Vertrau-
ensvergabe aufgrund des vorherrschenden Misstrau-
ens nicht gelingt (Lahno 2002: 240). 

Es lässt sich bezweifeln, ob das bloße (strategische)
Vortäuschen  von  Vertrauenswürdigkeit  dafür  eine
lohnenswerte Strategie darstellt (vgl. Frank 1992: 26;

Lahno 1995). Zum einen entstehen dem Akteur hohe
Kosten durch permanentes Vortäuschen moralischen
Verhaltens, andererseits ist der Aufwand vergebens,
falls er dennoch als Opportunist entlarvt wird (Baur-
mann  2002).  Jon  Elster  (1983:  66)  formulierte  in
diesem Zusammenhang treffend: „The general axiom
in this domain is that nothing is so unimpressive as
behaviour designed to impress“.  Alternativ präferie-
ren Vertrauensgeber diejenigen Kandidaten im Aus-
wahlprozess, die intrinsisch motiviert sind und eine
Disposition  für  moralisches  Verhalten  besitzen
(Baurmann 2001: 127). Das Akteursmodell ist in der
Konsequenz zu erweitern, da der rationale Entschei-
der  nicht  zwangsläufig  die  Handlungsalternative
wählt, die in der konkreten Situation nutzenmaximie-
rend ist,  sondern ebenso die Möglichkeit  zur Wahl
zwischen  verschiedenen  Dispositionen  besteht.  Die
„self-interest  calculation  over  actions“  (Brennan/
Hamlin 2000: 35) beziehungsweise „the homo oeco-
nomicus disposition“ (ebd.: 36) stellt dann nur eine
von  mehreren  Dispositionen  zur  Verfügung:  „The
disposition of rational  egoism [..]  tells  you to take
the action which […] makes your life go best for you
[…].  But  the  disposition  of  rational  egoism is  not
necessarily the disposition that  will  make your life
go best for you. Your expected lifetime pay-off may
be larger if you were to have a different disposition”
(ebd.:  35 f.).  Rationale  Entscheider  sind  demnach
nicht  dazu  verdammt,  sich  ausschließlich  an  dem
Nutzen  einer  singulären  Handlung  zu  orientieren,
sondern können sich auf bestimmte Charaktereigen-
schaften festlegen,  die  für  sie dauerhaft  die erfolg-
versprechendere  Strategie  darstellen.  Wenn  jedoch
eine Disposition für moralisches Handeln zum Un-
terlassen defektorischen Verhaltens führt, dann soll-
ten Gründe identifizierbar sein, die benennen, warum
bestimmte Politiker diese Disposition nicht besitzen,
während andere weitgehend im Einklang mit den In-
teressen der Bürger sowie der Verfassung handeln.

Soziales Vertrauen als Voraussetzung für politi-
sches Vertrauen  

Besteht kein Anlass, außerhalb der eigenen Gemein-
schaft mit anderen Menschen kooperative Beziehun-
gen  aufzubauen,  verringert  sich  die  Chance  des
Wirksamwerdens  eines  Reputationsmechanismus
(Baurmann 2002: 122). Für den sozialen Zusammen-
halt wünschenswerte Eigenschaften wie Kooperation
und Solidarität erbringen ihren gesamtgesellschaftli-
chen Nutzen jedoch erst, wenn sie sich nicht auf das
eigene  Milieu  oder  eine  bestimmte  Subkultur  be-
schränken und damit ein exklusives Gut bilden, son-
dern brückenbildend wirken (Baurmann 2007: 138).
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Marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaften kön-
nen diesbezüglich den Erwerb brückenbildender Ei-
genschaften begünstigen, da Anreize zur Einbindung
in sozial heterogene Netzwerke gesetzt werden (ebd.;
vgl.  auch  Granovetter  1973):  Eine  pluralistische
Marktgesellschaft,  in  der  (u.a.  finanzielle)  Vorteile
durch  die  Überwindung  enger  Gruppengrenzen  er-
langt  werden können,  erzeugt  eine  Nachfrage nach
Personen, die nicht nur scheinbar moralisch handeln,
sondern tatsächlich moralische Persönlichkeiten sind
(Baurmann 2001: 129). Damit sich der Erwerb einer
Disposition für moralisches Verhalten lohnt, gilt die
gleiche Voraussetzung wie bei reziprokem Handeln.
Der langfristige Nutzen muss den kurzfristigen Ge-
winn einer opportunistischen Handlungsstrategie über-
steigen (Güth/Kliemt 1998; Baurmann 1996a: 320). 

Die Befolgung universeller Normen, die Kooperati-
on  auch  gegenüber  Mitgliedern  anderer  Ethnizität
und Klasse gebieten, zahlen sich letztlich auch in der
harten Währung materieller Vorteile aus. Die poten-
ziellen  Vorteile,  die  sich  beispielsweise  aus  einem
europäischen Binnenmarkt und einem globalen wirt-
schaftlichen Wettbewerb ergeben,  können realisiert
werden, wenn der Einzelne die Fähigkeit und Bereit-
schaft besitzt, glaubhaft zu signalisieren, dass er sich
auch gegenüber Personen einer anderen Kultur oder
Ethnie  kooperativ  verhalten  wird.  Wenn  ich  aller-
dings  von anderen  Personen  ohnehin  aufgrund  der
‚falschen‘  Nationalität  oder  Klassenzugehörigkeit
von kooperativen Beziehungen ausgeschlossen wer-
de, warum sollte ich mich dann diesen Personen ge-
genüber  durch  eine  Vertrauensvergabe  verletzlich
machen? Es bedarf insofern Gelegenheiten, seine ge-
nerelle  Vertrauenswürdigkeit  unter  Beweis  zu stel-
len, damit ein Interesse an dem Aufbau einer Reputa-
tion entsteht. Wenn die eigene Vertrauenswürdigkeit
durch andere ausschließlich anhand unveränderlicher
Merkmale  wie  Hautfarbe  oder  Geschlecht  beurteilt
wird,  bestehen  diese  Gelegenheiten  jedoch  nicht.
Weder rationale Modellakteure noch reale Menschen
können sich entscheiden, welche Hautfarbe sie besit-
zen oder in welche Klasse sie geboren wurden. Sie
können sich aber entscheiden, ob sie sich kooperativ
verhalten wollen oder nicht.

Während  aus  institutionenökonomischer  Perspektive
der zunehmende Bedeutungsverlust der Klassen- und
Ethnizitätszugehörigkeit  als  Bedrohung für  das  ver-
lässliche Einschätzen politischer Aspiranten betrachtet
wird, deutet die vorangegangene Argumentation auf
die Chancen dieses Prozesses hin. So kann eine Be-
wertung politischer Aspiranten erfolgen, die sich stär-
ker auf individuelle Eigenschaften als primär auf die

Zugehörigkeit zu einer sozialen oder ethnischen Grup-
pe konzentriert. Dies wirft die Frage auf, ob ein posi-
tiv verlaufender ökonomischer Austausch tatsächlich
generalisiertes Vertrauen entstehen lässt. So ließe sich
einwenden, dass die vertrauensstiftende Wirkung auf
den  konkreten  Interaktionspartner  beschränkt  und
Dritten gegenüber wirkungslos bleibt. Empirische Be-
funde deuten zumindest an, einen Spillover-Effekt in
Betracht  zu  ziehen.  Im Längsschnitt  offenbart  sich,
dass Interaktionen mit Personen ausländischer Staats-
angehörigkeit die Vorurteile auch gegenüber anderen
Mitbürgern  dieser  Staatsangerhörigkeit  verringern
(Christ/Wagner 2008). Soziabilität, also die Fähigkeit,
Kontakte  über  die  eigenen  Gruppengrenzen  hinweg
einzugehen,  stellt  somit  eine  zentrale  Determinante
für  die  Entstehung  politischen  Vertrauens  dar:  Das
persönliche Vertrauen in eine Vielzahl von Individuen
mit  unterschiedlichen  sozialen  Merkmalen,  gepaart
mit einem generalisierten Vertrauen in die Mitbürger
der Gesellschaft und dem Vertrauen in die Angemes-
senheit politischer Spielregeln, ermöglichen den güns-
tigen  Zugang  zu  relevanten  Informationen  (Baur-
mann/Brennan 2009:  184). Ein breites Netzwerk an
sozialen Kontakten sowie vertrauenswürdige Mitbür-
ger – beispielsweise Journalisten – übernehmen die
Aufgabe  der  „police-patrol“  beziehungsweise  des
„fire  alarms“  (McCubbins/Schwartz  1984).  Droht
folglich der Staat, die grundlegenden Interessen und
Freiheiten einzuschränken, wird der Einzelne durch
Familie, Freunde oder Öffentlichkeit rechtzeitig alar-
miert. Die Grundlage dieses Vertrauens basiert aller-
dings auf einer Anzahl von persönlichen Kontakten
mit  konkreten  Menschen,  deren  Aussagen  als  ver-
lässlich  beurteilt  werden  und  denen  Anerkennung
und  persönlicher  Respekt  gezollt  wird  (Baurmann/
Brennan 2009). 

Diese Erfahrung bezieht sich nicht notwendigerweise
auf den konkret von einer Person gewählten Politiker.
Vielmehr  schließt  sie  auch  Personen  ein,  die  als
glaubwürdige  Vertreter  der  Überzeugungen  des
Politikers oder seiner Partei gelten. Auch wenn uns oft
die konkreten Kandidaten für ein politisches Amt oder
Mandat unbekannt sind, beruht das Vertrauen in deren
Motive und Kompetenz demzufolge darauf, dass per-
sönliche Erfahrungen mit Menschen existieren, die als
Vertreter dieser (politischen) Gruppe identifiziert wur-
den und denen auf der Grundlage des eigenen Urteils
vertraut wird (Lahno 2002: 387). Hier zeigt sich er-
neut  die  Bedeutung eines  Spillover-Effekts  für  die
Entstehung  generalisierten  Vertrauens.  Ich  kenne
und schätze Person A aufgrund ihrer Eigenschaften
und fühle mich mit ihren Werten und Zielen verbun-
den; daher werde ich auch geneigt sein, einer ande-
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ren,  mir  persönlich  unbekannten  Person  B zu ver-
trauen,  wenn ich  davon ausgehe,  dass  sie  ähnliche
Einstellungen  und  Verhaltensweisen  aufweist  wie
Person A. Empirisch untermauert wird dies anhand
von Querschnittsdaten  aus  27 europäischen  Demo-
kratien, die auf einen statistisch starken Zusammen-
hang  zwischen  dem wechselseitigen  Vertrauen  der
Bürger und ihrem Vertrauen in politische Repräsen-
tanten  hinweisen  (Angenendt/Schmitt  2015:  308).
Institutionalisierte  Veto-Punkte  und  kandidatenzen-
trierte Wahlsysteme erweisen sich hingegen als sta-
tistisch  insignifikant  (ebd.).  Überschätzt  demnach
die Institutionenökonomie „institutionelle Merkmale
als vertrauensstiftende Elemente zur Lösung von Ver-
trauensproblemen in einer Gesellschaft“ (ebd.: 312)?
Staatliche Institutionen entlasten Politiker allerdings
von allzu  großen  moralischen  Pflichten,  indem sie
Anreize zum Vertrauensbruch abmildern. Der  homo
oeconomicus bleibt  ein  eigeninteressiertes  Wesen.
Überschreitet  der durch Vertrauensbruch entstehen-
de Gewinn eine bestimmte Schwelle, kann das auch
ihn in Versuchung führen (Brennan 1998: 209).  

Bedingt institutionalisiertes Misstrauen persönli-
ches Vertrauen?

Unbeantwortet bleibt, wie es gelingen kann, Kontroll-
mechanismen zu etablieren und gleichzeitig Verdrän-
gungseffekte zu vermeiden (vgl. Frey/Oberholzer-Gee
1997). Wenn ich aufgrund gemeinsamer Wertvorstel-
lungen davon überzeugt bin, den meisten Politikern ver-
trauen zu können, warum fordere ich nach wie vor von
ihnen, sich zusätzlich bestimmten Kontrollen zu unter-
ziehen? Einen Versuch, diesen Widerspruch aufzulösen,
liefert  Phillip  Pettit  (1995; 1998),  indem er  zwischen
persönlichem Vertrauen und institutionalisiertem Miss-
trauen differenziert. Letzteres sei dabei geeignet, per-
sönliches Vertrauen zu verstärken, da die Abwesen-
heit institutioneller Kontrollen auch vertrauenswürdi-
ge Politiker zur Etablierung korrupter Verhaltenswei-
sen verführen würde (Pettit 1998: 311). Aufgrund der
Routinehaftigkeit  etablierter  Kontrollmechanismen ge-
lange der einzelne Politiker zu der Auffassung, dass ihm
persönlich nicht misstraut wird, da nicht nur er, sondern
alle  Repräsentanten  gleichermaßen  kontrolliert  wür-
den: „[...] checks and constraints should increase peop-
les reasons for impersonal trust in the authorities and
reduce the need for personal trust“ (ebd.: 311). 

Die Schlussfolgerung ist jedoch kritikwürdig. Einer-
seits soll  durch einen Vertrauensvorschuss des Bür-
gers an die Tugend des Politikers appelliert werden,
andererseits wird postuliert, dass gerade institutionelle
Kontrollen die Notwendigkeit  nach eben diesen Ei-
genschaften verringern und die  Bedeutung persönli-

chen Vertrauens abnimmt. Zwar kann Person A einer
Person B vertrauen, da A der Auffassung ist, C könne
durch bestimmte Anreize B zu einem angemessenen
Verhalten bewegen. Doch die Notwendigkeit persön-
licher Vertrauenswürdigkeit nimmt dadurch nicht ab,
im Gegenteil. Nur wenn hinreichend großes persönli-
ches Vertrauen existiert, kann A auf eine tatsächliche
Kontrolle von B durch C vertrauen. Pettit (ebd.) ver-
sucht folglich, die Notwendigkeit personalen Vertrau-
ens durch unpersönliches Vertrauen in die Wirksam-
keit politischer Institutionen zu substituieren. Es stellt
sich erneut  die  Frage:  Warum sollte  A Politiker  C
vertrauen, dass er wirksam Politiker B kontrolliert?
Der Verweis auf charakterliche Dispositionen ist in
diesem  Zusammenhang  nicht  zielführend,  da  da-
durch die Frage aufgeworfen werden würde, warum
nicht  alle  Politiker  diese Disposition erwerben und
kostspielige Kontrollen dadurch gänzlich vermeiden.
Gemäß Pettits’ These wäre dies schließlich eine zu
erwartende Konsequenz (vgl. 1998: 306). 

Vertrauensbildende  Maßnahmen  als  Bindeglied
zwischen  institutionalisiertem  Misstrauen  und
persönlichem Vertrauen 

Folgt man Pettits‘ Logik, kennzeichnet sich die Situa-
tion wie folgt: Zwar vertraut Bürger A einem Politiker
B und besitzt  gute Gründe zur Annahme, dass sich
weitere, Bürger A unbekannte Politiker ebenfalls ver-
trauenswürdig verhalten. Nichtsdestotrotz sollten sich
alle Politiker institutionellen Kontrollen unterwerfen,
da dies ihre Vertrauenswürdigkeit stärkt. Eine solche
Aussage dürfte wohl eher die Annahme der Vertrauens-
nehmer  bestärken,  dass  ein  tatsächlich  vorhandenes
Misstrauen ihnen gegenüber kaschiert werden soll. Ein
im Folgenden  als  vertrauensbildende  Maßnahme be-
zeichneter Mechanismus kann jedoch helfen, den theo-
retischen Widerspruch zwischen persönlichem Vertrau-
en  und  institutionalisiertem  Misstrauen  aufzulösen.
Dieser wird definiert als die Möglichkeit eines poten-
ziellen Vertrauensnehmers, durch eine bestimmte Hand-
lung gegenseitiges Vertrauen zu etablieren, damit ein
potenzieller Vertrauensgeber mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit einen Vertrauensmissbrauch im An-
schluss an die erfolgte Vertrauensvergabe ausschließt.

Verständlicherweise  besitzt  A das  Interesse,  einem
möglichst vertrauenswürdigen B gegenüberzustehen.
Wenn sich B wiederum durch Vertrauenswürdigkeit
kennzeichnet, wird auch dieser bestrebt sein, dies mög-
lichst glaubhaft zu signalisieren. Ein solches Signal ge-
winnt dabei an Glaubwürdigkeit, je höher es die Hürden
für einen späteren Vertrauensmissbrauch setzt. In einer
solchen Situation besteht für potenzielle Vertrauens-
nehmer ein starker Anreiz,  sich nicht nur freiwillig
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institutionellen Kontrollen zu unterwerfen, sondern ak-
tiv  deren  Initiierung  voranzutreiben.  Ein  vertrauens-
würdiger  Repräsentant  wird  demnach  sagen:  Schau
her, ich habe ohnehin kein Interesse dich zu hinterge-
hen, daher schaffe ich  freiwillig Transparenz, um dir
meine Vertrauenswürdigkeit zum Ausdruck zu bringen.

Transparenz kann im politischen Kontext beispiels-
weise  die  Offenlegung  von  Abgeordnetenbezügen
bedeuten, um Korruptionsvorwürfen bereits im Vor-
feld  vorzubeugen.  Durch  die  freiwillige  Selbstbin-
dung des Vertrauensnehmers verringert  sich zudem
die  Gefahr  des  intrinsischen  Motivationsverlustes,
da, im Gegensatz zu Pettits’ Sichtweise,  der Wille,
seine  Handlungsoptionen  einzuschränken,  aus  dem
Interesse  des  Vertrauensnehmers  selbst  heraus  er-
folgt. Dies hat eine weitere Konsequenz zur Folge.
Im Wettbewerb um die Wählergunst  kann sich  ein
Politiker durch vertrauensbildende Maßnahmen von
Konkurrenten  abgrenzen,  indem er  die  normativen
Erwartungen an das Verhalten anderer Politiker er-
höht. Werden diese seinem Handeln nicht in ähnli-
cher Weise folgen, besteht für sie die Gefahr, als un-
glaubwürdig eingeschätzt zu werden. Dies birgt für
den  Vertrauensnehmer einen  Wettbewerbsvorteil
und nützt ebenso dem Vertrauensgeber. Ihm erleich-
tert es, Kandidaten zu identifizieren, die bereit sind,
Transparenz im politischen Prozess zu schaffen. An-
dere  Vertrauensnehmer  riskieren  nun einen  Glaub-
würdigkeitsverlust, wenn sie nicht nachziehen. Ver-
trauensbildende Maßnahmen fungieren  insofern  als
Bindeglied. Zum einen kann die freiwillige Etablie-
rung institutioneller Kontrollen persönliche Vertrau-
enswürdigkeit  verstärken,  zum  anderen  auch  die
Messlatte  für  anerkennungswürdiges  Verhalten  im
politischen Wettbewerb dauerhaft erhöhen. 

Am  Beispiel  politischer  Transformationsprozesse
lässt  sich  dies  abschließend  verdeutlichen:  Entwi-
ckeln  sich  autoritäre  Regime  zu  Demokratien,  er-
scheint  es  wenig  plausibel,  dass  persönliches  Ver-
trauen in Repräsentanten aufgrund der Existenz for-
mal-demokratischer  Entscheidungsstrukturen  unab-
dingbar  ist.  Letzteres  wird  isoliert  betrachtet  nicht
für  eine  angemessene  politische  Kontrolle  sorgen
und  ist  nicht  hinreichend  zur  Vermeidung  von
Machtmissbrauch  durch  Korruption  oder  erneuter
Gewaltherrschaft. Zunächst bedarf es vertrauenswür-
diger Repräsentanten, die ein authentisches Interesse
an  der  Schaffung  und  Etablierung  demokratischer
und rechtsstaatlicher Strukturen besitzen. Erst wenn
dies Mitbürger zusätzlich (an)erkennen, ist es mög-
lich,  persönliches  Vertrauen  gegenüber  einzelnen
Repräsentanten aufzubauen. 

Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus stell-
te sich während des Transformationsprozesses osteu-
ropäischer Staaten die Frage, ob die Spielregeln der
Marktwirtschaft  ad  hoc  per  Stichtag  einzuführen
sind, oder zunächst Schrittweise durch politische In-
stitutionen  der  Übergang  hin  von  zentralistischen
Strukturen  zu  freien  Märkten  vorbereitet  werden
sollte (Hardin 1999: 259; Apolte 1992: 158). Die po-
tenzielle Gefahr einer schrittweisen Einführung liegt
dabei im Bestreben bislang privilegierter Interessen-
gruppen,  auch  weiterhin  einen  regulierenden  Ein-
fluss auf das freie Handeln der Menschen auszuüben
(Hardin 1999: 257 ff.):  „Their  concern was  Besitz-
standswahrung, of holding onto their positions [...]“
(ebd.: 261; Herv. im Orig.). Ein aus vertragstheoreti-
scher Sicht notwendiger Konsens über gemeinsame
Regeln  des  gesellschaftlichen  Zusammenlebens
droht dadurch unterminiert zu werden, weil der wort-
wörtliche  Kampf  um die  Vorherrschaft  politischer
Macht „die Gesellschaft in ein Chaos stürzen [kann],
aus dem heraus ein neu zu gewinnender gesellschaft-
licher Konsens immer schwieriger und letztlich un-
möglich wird“ (Apolte 1992: 158).

Aus dieser Sichtweise erscheint sowohl die Etablie-
rung unpersönlichen als auch persönlichen Vertrau-
ens  fraglich.  Vertrauensbildende  Maßnahmen  sind
folglich  notwendig,  um die  Gesellschaftsmitglieder
in die Lage zu versetzen, die Vertrauenswürdigkeit
ihrer  künftigen Repräsentanten zu ermitteln.  Indem
diese  ihre  Handlungsoptionen  verändern  und  da-
durch  die  Aufrechterhaltung  vergangener  Macht-
strukturen  merklich  erschweren,  treten  vertrauens-
würdige  Repräsentanten  sichtbar  und  glaubhaft  in
Vorleistung. Die eigene Beraubung eines Teils ihrer
Macht schafft in der Folge möglichst unumkehrbare
Grundlagen und verhindert in künftigen Situationen
das erneute fremdbestimmte Eingreifen in das politi-
sche  und  wirtschaftliche  Handeln  der  Menschen3:
„[...] it may be able to undo enough of the centrali-
zed apparatus of economic direction and ensure that
enough of a nascent market organization is in place
to make it implausible to turn back“ (Hardin 1999:
263).4  

3 In Bezug auf die Diskussion zur Art und Weise des Übergangs
von zentralistisch zu marktwirtschaftlich verfassten Staaten wird
diesbezüglich in der Literatur  vom „Big Bang“ (Apolte 1992:
158) oder einer „Shock-Therapy“ gesprochen (Hardin 1999:  259).

4 Ein  Indiz dafür, dass sich diese vertrauensbildende Maßnah-
me auch für den Vertrauensnehmer selbst auf lange Sicht  be-
zahlt macht, zeigt sich in der deutlichen Korrelation zwischen
demokratischen  Rechten  und  Einkommen:  „rich  countries
tend to be more democratic“(Acemoglu/Robinson 2006: 51).
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Schlussbetrachtung

Den Ausgangspunkt der theoretischen Analyse bildete
die Suche nach identifizierbaren Gründen zur Über-
windung des  Vertrauensproblems zwischen Bürgern
und ihren  politischen  Stellvertretern.  Aus  Sicht  der
Rational  Choice-Theorie  konnten  zunächst  Anreize
zur Etablierung repräsentativ-demokratischer Struktu-
ren identifiziert und  die Grenzen institutionenökono-
mischer Ansätze aufgezeigt werden. Es wurde folglich
für eine stärkere Berücksichtigung von Ansätzen plä-
diert, die an der Annahme rationalen Handelns fest-
halten, jedoch vom Modell des homo oeconomicus ab-
rücken. Die Möglichkeit zu politischem Unternehmer-
tum sowie (ökonomische) Anreize zur Überwindung
von Gruppengrenzen ließen sich anschließend als Ein-
flussgrößen für den Erwerb sozialer Tugenden identi-
fizieren. Die vertrauensstiftende Wirkung von Aner-
kennungs- und Tugendmärkten hängt  jedoch an der
Existenz und dem Fortbestand brückenbildender so-
zialer  Netzwerke.  Sie  bilden  das  gesellschaftliche
Fundament dafür, dass Anerkennungs- und Tugend-
märkte  ihre  Wirksamkeit  entfalten  können. Darauf
aufbauendes  politisches  Vertrauen  wird  demzufolge
nicht durch ein System aus checks and balances sub-
stituiert.  Vielmehr  stellen  politische  Repräsentanten
durch die Etablierung eines solchen Systems ihre per-
sönliche  Vertrauenswürdigkeit  unter  Beweis.  Politi-
sches Vertrauen kann letztlich nicht isoliert von sozia-
lem Vertrauen betrachtet werden.

Ob allerdings die durch diesen Mechanismus geschaf-
fene Transparenz dauerhaft Bestand hat, bietet Anlass
für weitere theoretische und empirische Untersuchun-
gen. Denkbar ist, dass ein homo oeconomicus versucht
seine Handlungsoptionen wieder zu erweitern, nach-
dem ein Maß an Vertrauen in Politiker und Institutio-
nen erreicht ist. Ein hohes Vertrauen kann zudem auf
Seiten der Bürger die Forderung nach dem Abbau ge-
setzlicher  Schranken  begünstigen,  wenn  diese  als
langwierig  und  kostspielig  wahrgenommen  werden.
Dies verweist bereits auf die Notwendigkeit künftiger
Analysen zur Dynamik politischen Vertrauens. 
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Politik abseits der Parteien

– Wer partizipiert warum in einer kommunalen
Wählergemeinschaft? –

Michael Angenendt, M.A.1

Einleitung

Wählergemeinschaften haben sich in den vergange-
nen Jahrzehnten auf kommunaler Ebene zu ernsthaf-
ten Konkurrenten gegenüber den Parteien entwickelt,
mancherorts  dominieren  sie  gar  den  politischen
Wettbewerb (Reiser et al. 2008: 124). So stellen die
in den Landesverbänden der FREIEN WÄHLER or-
ganisierten  Wählergemeinschaften,  die  nur  einen
Teil des Spektrums Parteifreier2 abdecken, mit einer
geschätzten Zahl von 280.000 allein mehr Mitglieder
als Linke, Grüne, FDP und Piraten zusammen (Grein
2007).  Die  Parteienforschung  hielt  sich  bis  zum
Ende der  1990er  Jahre  jedoch bei  der  Erforschung
des Phänomens eher bedeckt; bis dato entstanden le-
diglich  einzelne  Regionalstudien  (vgl.  Grundmann
1960; Vogel 1960; Stockinger 1975; Gabriel 1991).
Eine  erste  bundesweit  angelegte  Studie  fokussierte
sich  auf  die  Präsenz-  und  Erfolgsbedingungen  der
Wählergemeinschaften sowie das Rollenverständnis
parteifreier  Ratsmitglieder  (u.a.  Holtmann  2012;
Reiser  2006).  Der  vorliegende  Beitrag  verschiebt
den Fokus der Betrachtung und analysiert, wer sich
warum in einer politischen Gruppierung abseits der
etablierten  Parteien  engagiert.  Damit  werden  drei
Ziele verfolgt: Zum einen sollen empirisch fundierte
Kenntnisse über die Mitgliederstruktur kommunaler
Wählergemeinschaften erlangt werden. Die erkennt-
nisleitenden  Fragestellungen  beziehen  sich  diesbe-
züglich  auf  die  sozialstrukturellen  Merkmale  der
Mitglieder und mögliche Unterschiede zwischen den
Parteifreien  und  den  etablierten  bundesdeutschen
Parteien:  Wer partizipiert?  Unterscheiden sich  Par-
tei- und Wählergemeinschaftsmitglieder in ihren so-
zialstrukturellen Merkmalen? Zum anderen steht die
Frage im Vordergrund, welche Anreizstrukturen den
Beitritt in eine kommunale Wählergemeinschaft be-
günstigen: Welche Beitrittsmotive sind relevant und
unterscheiden sich diesbezüglich Partei- und Wähl-
1 Der Verfasser ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl

Vergleich politischer Systeme an der Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf.

2 Die Begriffe (kommunale) Wählergemeinschaft, Wählergrup-
pe und Parteifreie werden im Folgenden synonym verwendet.
Eine ausführliche Diskussion über die angemessene Begriff-
lichkeit  zur  Erfassung  kommunalpolitischer  Gruppierungen
findet sich bei Weeks (2008).

ergemeinschaftsmitglieder?  Abschließend  rückt  das
Partizipationsniveau  in  den  Vordergrund:  Welche
Typen  von  Wählergemeinschaftsaktivisten  lassen
sich identifizieren und worin unterscheiden sie sich?

Der vorliegende Beitrag knüpft an die bisherige For-
schung zu den Beitrittsmotiven und dem Aktivitäts-
niveau der Mitglieder politischer Parteien an und greift
bestehende Forschungslücken auf: Das empirische Au-
genmerk auf kommunale Wählergruppen ermöglicht
die Prüfung, ob die bisherigen Ergebnisse bezüglich der
Ursachen  verfasster  politischer  Partizipation  (Laux
2011; Klein 2006; Whiteley/Seyd 1996;  Whiteley et
al. 1993) auch dann Gültigkeit besitzen, wenn sich be-
stimmte  Anreizstrukturen  von  denen  der  Parteimit-
glieder  unterscheiden.  So  fehlt  es  den  Mitgliedern
kommunaler parteifreier Gruppierungen aufgrund ih-
res begrenzten Aktionsradius insbesondere an der Mög-
lichkeit, durch ihr Engagement bundespolitische Ent-
scheidungen zu beeinflussen sowie Ämter und Man-
date auf Landes- und Bundesebene zu erlangen. Ge-
meinhin wird zudem postuliert, dass Wählergruppen
sich durch das Fehlen einer politischen Ideologie und
der Orientierung an einer pragmatischen Entscheidungs-
findung kennzeichnen, da die Relevanz von Ideologie
und Parteipolitik  in  der  Kommune vergleichsweise
gering ausgeprägt sei (Holtmann 2012: 36-37).

Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Zu Beginn werden
die relevanten Theorien zur Erfassung politischer Par-
tizipation skizziert.  Im empirischen Teil  erfolgt  zu-
nächst die deskriptive Übersicht des Sozialprofils von
Parteimitgliedern  und Parteifreien,  anschließend  der
Vergleich beider Gruppen bezüglich relevanter Bei-
trittsmotive. Diese werden für die Mitglieder kommu-
naler  Wählergemeinschaften  anschließend  getrennt
nach Städtegrößenklassen  dargestellt.  Abschließend
werden mittels Clusterzentrenanalyse Partizipations-
typen für die Mitglieder der Wählergemeinschaften
ermittelt.  Zur  Prüfung  der  Forschungsfragen  liegt
eine  2015  durchgeführte  repräsentative  Studie  mit
über  850  Mitgliedern  kommunaler  Wählergemein-
schaften in Deutschland vor. Die Datenbasis umfasst
insofern  das  gesamte  Spektrum von politisch  links
bis  rechts  orientierten  Wählergemeinschaften3.  Der

3 Die Studie wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
finanziert (DFG Nr.: PO 370/10-1) und war am PRuF ange-
siedelt. Projektleiter war Prof. Dr. Thomas Poguntke. Da auf-
grund der Vielzahl an Städten und Gemeinden keine Kenntnis
über die genaue Größe der Grundgesamtheit aller in der Bun-
desrepublik existierender Wählergruppen existiert, wurde sich
für die Anwendung eines disproportional geschichteten Klum-
penstichprobenverfahrens  entschieden.  Die  Disproportionalität
der Stichprobe erwies sich als notwendig, da ansonsten der An-
teil der Mittel- und Großstädte zu gering wäre, um verlässliche
Aussagen für die Grundgesamtheit treffen zu können. Innerhalb
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deskriptive Vergleich mit den Parteimitgliedern in der
Bundesrepublik  bezieht  sich  auf  die  2009 durchge-
führte Parteimitgliederstudie PAMIS (Spier et al. 2011).

Theoretische  Annahmen zur Mitgliedschaft  und
Partizipation in einer politischen (Nicht-) Partei

Die theoretische Grundlage bildet der Ressourcenan-
satz sowie das generelle Anreizmodell (eigene Überset-
zung nach Whiteley/Seyd 1996; Whiteley et al. 1993).
Der Ressourcenansatz konzentriert sich auf die einem
Individuum zur Verfügung stehenden finanziellen, kul-
turellen und sozialen Kapazitäten, die ein innerparteili-
ches Engagement begünstigen (Verba et al. 1978; Ver-
ba/Nie  1972).  Die  vorhandenen  Ressourcen  stellen
demzufolge die Grundvoraussetzung für politische Par-
tizipation  dar.  Zur  Operationalisierung  des  Ansatzes
wird sich im vorliegenden Beitrag  auf die Geschlech-
terzugehörigkeit, den Bildungsstand, das Alter, den Er-
werbsstatus  sowie  die  Schichtzugehörigkeit  gestützt.
Der Ansatz beschränkt sich dadurch allerdings darauf,
„zwar [...] [der Frage] nach dem ‚Können‘ [...] [nachzu-
gehen],  nicht aber der Frage nach dem tatsächlichen
‚Tun‘“ (Klein 2006: 37).  So berücksichtigt beispiels-
weise ein formal hoher Bildungsstand die kognitiven
Kapazitäten beziehungsweise die kulturellen Fähigkei-
ten  eines  Individuums,  lässt  jedoch  unbeantwortet,
warum diese Fähigkeiten ausgerechnet für das Engage-
ment in einer politischen Gruppierung genutzt werden
sollten. Alternativ könnte sich der Einzelne bei vorhan-
dener  hoher  Ressourcenausstattung  auch  abseits  der
Politik oder Zivilgesellschaft engagieren. Es fehlt folg-
lich  eine  Entscheidungsregel,  die  Auskunft  über  die
Präferenzen eines Akteurs gibt.

der ausgewählten Städte wurden die Kontaktadressen sämtlicher
Wählergemeinschaften recherchiert,  die bei  der jeweils  letzten
Kommunalwahl  kandidierten.  Ein ‚Klumpen‘ wird insofern in
der Stichprobe durch die Mitglieder der Wählergruppen in einer
Stadt  oder  Gemeinde  gebildet.  Insgesamt  beteiligten  sich  von
den 189 Wählergemeinschaften,  die zuvor Auskunft  über ihre
Mitgliedszahlen  gaben,  124  Wählergemeinschaften  mit  insge-
samt 866 Mitgliedern. Die Ausschöpfungsquote beträgt gemes-
sen an der Zahl der versandten Fragebögen (6.717) 13 Prozent
und ist vergleichbar mit der anderer Studien im Bereich der lo-
kalen Politikforschung (vgl. u.a. Holtkamp et al. 2015). Da die
Vorsitzenden der Wählergruppe gebeten wurden, die Zahl ih-
rer Mitglieder mitzuteilen und nicht explizit die Zahl der po-
tenziell erreichbaren Mitglieder, dürfte die Ausschöpfung be-
zogen auf die tatsächlich erreichbaren Mitglieder höher aus-
gefallen sein. Zudem sollte berücksichtigt werden, dass auf-
grund des Befragungsmodus primär diejenigen erreicht wur-
den, die aktiv an der Arbeit des lokalen Verbandes teilneh-
men. Da dies jedoch den einzig möglichen Feldzugang dar-
stellte,  musste ein solcher Bias in Kauf genommen werden.
Die gesamte Feldarbeit der schriftlichen Befragung erfolgte in
Anlehnung an die  Total-Design-Method  von Dillman (Dill-
man 1978,  2006),  wobei die Intervalle an die Bedingungen
des besonderen Feldzuganges angepasst wurden.

Neben dem Ressourcenansatz erweist sich daher das
generelle Anreizmodell als einflussreich. Das Modell
orientiert sich an einer weiten Variante der Rational
Choice und identifiziert sieben Anreizmuster, die für
den Eintritt in eine politische Partei als zentral erach-
tet werden (ebd.). Die Differenzierung berücksichtigt,
dass gemäß der engen Variante der Rational Choice
die  politische  Aktivität  des  Einzelnen  insignifikant
für  das  Implementieren  politischer  Beschlüsse  ist:
„[...]  in  practice  the individual  is  unlikely to make
any significant contribution to winning an election or
changing national policy outcomes“ (Whiteley/Seyd
1996:  218).  Das  Paradox  politischer  Partizipation
(ebd.;  eigene  Übersetzung),  beziehungsweise  allge-
meiner formuliert als Problem kollektiven Handelns
(Olson 1968), nimmt daher einen prominenten Platz
in der Literatur zur (innerparteilichen) politischen Par-
tizipation ein. Soll nichtsdestotrotz an der Annahme
rationalen Handelns festgehalten werden, bieten sich
verschiedene Lösungsstrategien zur Überwindung des
theoretischen  Dilemmas  an.  Das  generelle  Anreiz-
modell (Whiteley/Seyd 1996; Whiteley et  al.  1993)
weitet  den  Fokus  der  Betrachtung und berücksich-
tigt,  dass  neben  der  Etablierung  des  Kollektivguts
‚Implementierung  politischer  Gesetze  auf  Bundes-
ebene‘  weitere  Anreizfaktoren  ausschlaggebend  für
den Akteur  sein  können (vgl.  Nonnenmacher/Spier
2014: 372). Die Anreizfaktoren werden im Folgen-
den kurz dargestellt:

(1) Selektive, ergebnisbezogene Anreize fokussieren
individuelle Vorteile, die durch die Mitgliedschaft in
einer  politischen Gruppierung entstehen.  Empirisch
sind diesbezüglich berufliche Vorteile sowie das In-
teresse an einem Parteiamt oder einem öffentlichen
Mandat zu nennen. Die genannten Ziele lassen sich
durch individuellen Einsatz beeinflussen und sind in-
sofern als privates Gut zu betrachten. Die Erlangung
eines  Parteiamtes  durch  einen  Akteur  schließt  bei-
spielsweise aus, dass eine weitere Person das gleiche
Amt zur gleichen Zeit innehat. Die aktive Mitglied-
schaft  in  einer  kommunalen  Wählergemeinschaft
oder dem Ortsverband einer politischen Partei kann
zudem durch  die  Erlangung von  Aufsichtsratsposi-
tionen, beispielsweise in kommunalen Unternehmen,
berufliche und damit auch finanzielle Vorteile bereit-
halten. Im Gegensatz dazu unterscheiden sich (2) se-
lektive,  prozessbezogene  Anreize  durch  den Fokus
auf  den Prozess innerparteilicher  Partizipation.  Die
dadurch erlangten Vorteile generieren sich ebenfalls
durch  das  aktive  Engagement,  allerdings  wird  das
Engagement hier  zum Selbstzweck. Der  Anreiz zur
Partizipation liegt folglich nicht in der Durchsetzung
politischer Ziele, sondern in dem intrinsischen Mehr-
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wert  eines vertieften Verständnisses politischer Zu-
sammenhänge,  dem  Kennenlernen  neuer  Personen
oder allgemein an der Freude, sich politisch zu betä-
tigen.  Beide  Anreizfaktoren  lassen  sich  potenziell
durch  die  Aktivität  in  einer  beliebigen  Partei  oder
Wählergruppe realisieren. Die Entscheidung zur Par-
tizipation  in einer  bestimmten politischen Gruppie-
rung wird hingegen durch (3) ideologische Anreize
abgedeckt.  Dahinter  verbirgt  sich  der  Wunsch,  die
politische Ausrichtung einer Partei oder Wählergruppe
in die individuell präferierte Richtung zu lenken be-
ziehungsweise  allgemein  eine  bestimmte  politische
Ideologie zu unterstützen. Expressive Anreize (4) er-
langen Relevanz, wenn der Einzelne seine Sympathie
gegenüber eindrucksvollen Persönlichkeiten oder für
die Partei oder Wählergruppe im Allgemeinen bekun-
den möchte. Im Gegensatz zu den bisherigen Faktoren
unterscheidet sich der expressive Anreiz insbesondere
mit Blick auf die möglichen Folgen für das innerpar-
teiliche Engagement: Eine starke Parteiidentifikation
und der Wunsch, diese durch eigene Handlungen zu
bekräftigen, kann sich in der Wahl der entsprechen-
den  Partei  (vgl.  Brennan/Hamlin  2000;  Brennan/
Buchanan  1984)  oder  der  Mitgliedschaft  in  dieser
Partei  (Whiteley/Seyd  1996:  220)  manifestieren.
Eine darüber hinausgehende politische Partizipation
ist damit nicht notwendigerweise verbunden, da der
Nutzen  bereits  durch  die  Mitgliedschaft  realisiert
wird. (5) Kollektive politische Anreize beziehen sich
hingegen auf  das  Interesse,  politische  Inhalte  auch
durchzusetzen. Dieses kann sich in dem Wunsch der
Stärkung bestimmter politischer Ideologien oder all-
gemein  in  der  Stärkung  des  Einflusses  einer  be-
stimmten  Partei  oder  Wählergruppe  äußern.  Insbe-
sondere  dieses  Anreizbündel  kennzeichnet  sich  da-
her durch das von Olson (1968) beschriebene Kol-
lektivgutproblem.  Darüber  hinaus  bestimmen  auch
soziale  Normen  das  Handeln  eines  Akteurs.  Aus
Sicht der Rational Choice lassen sich die Erwartun-
gen, beziehungsweise der Wille anderer Akteure, als
soziale  Kosten  begreifen,  die  unter  gewissen  Um-
ständen reduziert  werden sollen. Das generelle An-
reizmodell bezieht daher auch (6) normative Anreize
ein.  Demgemäß kann, wenn entsprechend hohe Er-
wartungen von Seiten  der  Familie  oder  des  Freun-
deskreises  bestehen,  ein  Beitritt  schlicht  aus  dem
Wunsch resultieren, dem Druck des engeren sozialen
Umfelds nachzugeben. Letztlich werden auch (7) al-
truistische Anreize einbezogen. Diese kennzeichnen
den Wunsch, durch das eigene Handeln seinen An-
teil zum Erhalt der Funktionsfähigkeit der Demokra-
tie zu leisten.

Wer partizipiert? Sozialstrukturelle Merkmale von
Parteifreien und Parteimitgliedern im Vergleich

Zunächst ist die Frage zu stellen, welche sozialstruk-
turellen Merkmale die Mitglieder kommunaler Wähl-
ergemeinschaften kennzeichnen. Wählergemeinschaf-
ten besitzen in der Bundesrepublik nicht den Status ei-
ner politischen Partei (Merten 2012; Morlok/Merten
2011)  und  präsentieren  sich  als  Alternative  zu  den
klassischen Formen politischer Organisation und Par-
tizipation (Holtmann et al. 2012; Göhlert et al. 2008).
Unbeantwortet blieb bislang jedoch, ob der Status als
kommunale Nicht- oder Anti-Partei auch dazu führt,
dass andere Bevölkerungsgruppen sich mehr zu Wähl-
ergemeinschaften hingezogen fühlen als dies bei Par-
teien der Fall ist.

Tab. 1: Sozialprofil der Mitglieder von Parteien und
Wählergemeinschaften im Vergleich

Wähler-
gemeinschaft

Politische
Partei

Geschlecht

Mann 71,5 73,0

Frau 28,5 27,0

Alter

bis 34 Jahre 4,7 8,0

35-49 Jahre 22,2 19,0

50-64 Jahre 46,5 33,0

65-79 Jahre 24,5 32,0

80 Jahre und älter 2,1 8,0

Bildung

Höchstens Hauptschulabschluss 18,2 24,0

Mittlere Reife 27,5 23,0

(Fach-)Abitur 16,8 14,0

(Fach-)Hochschulabschluss 37,5 39,0

Schichtzugehörigkeit

Unterschicht 0,7 2,0

untere Mittelschicht 14,7 15,0

mittlere Mittelschicht 54,4 52,0

obere Mittelschicht 26,2 24,0

Oberschicht 1,7 2,0

keiner dieser Schichten 2,3 6,0

Berufsgruppen

Arbeiter 11,3 11,0

Angestellte 30,7 29,0

Beamte/Angestellte öffentl. Dienst 34,0 35,0

Selbstständige 18,1 20,0

Akadem. freie Berufe/Freiberufler 6,0 6,0

Quelle:  Eigene Berechnung für Wählergemeinschaftsmitglieder
(gewichtete Daten, n = 808); Sozialstrukturelle Faktoren der Par-
teimitglieder aus Klein 2011: 39-59; Alle Angaben in Prozent.
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Insgesamt zeigt sich eine weitgehende Übereinstim-
mung im Sozialprofil von Parteimitgliedern und Par-
teifreien. Bei der Interpretation der Ergebnisse gilt es
jedoch zu beachten, dass die beiden Umfragen zeitver-
setzt durchgeführt wurden. Die Parteimitgliederstudie
PAMIS im Jahr 2009, die Wählergemeinschaftsstu-
die erst 2015. Da für die deutschen Parteimitglieder
derzeit keine aktuelleren Daten vorliegen, muss die-
ses methodische Manko in Kauf genommen werden4.

Sowohl bei den deutschen Parteien als auch Wähler-
gemeinschaften ist knapp jedes vierte Mitglied weib-
lich.  Der  geringe  Frauenanteil  bei  den  etablierten
Parteien spiegelt sich demnach auch in den kommu-
nalen Nicht-Parteien wider. Hinsichtlich der Alters-
struktur zeigen sich Unterschiede mit Blick auf die
verschiedenen Alterskohorten: Acht Prozent der Par-
teimitglieder  waren  2009  34  Jahre  oder  jünger.  In
den Wählergemeinschaften sind dies 2015 unter fünf
Prozent.  Der  Anteil  der  35- bis  49-Jährigen  unter-
scheidet sich hingegen kaum. Etwa jedes fünfte Mit-
glied  fällt  in  diese  Alterskategorie.  Bemerkenswert
ist der Anteil der 50- bis 64-Jährigen bei Wählerge-
meinschaften.  Fast  die  Hälfte  der  Befragten  finden
sich in dieser Kategorie wieder. Bei den Parteien ist
es hingegen nur jedes dritte Mitglied. Während zu-
dem nur  jedes  vierte  Wählergemeinschaftsmitglied
älter als 65 Jahre ist,  trifft  dies auf 40 Prozent der
Parteimitglieder zu. Im Resümee kennzeichnen sich
Wählergemeinschaften daher durch eine vergleichs-
weise jüngere Mitgliederstruktur als Parteien.

Bezüglich des Bildungsabschlusses gleichen sich Par-
teifreie und Parteimitglieder weitgehend. Ein Unter-
schied von knapp sechs Prozentpunkten findet sich bei
den Befragten mit Hauptschulabschluss wieder. Wäh-
rend knapp jedes vierte Parteimitglied einen Haupt-
schulabschluss  besitzt,  sind es  bei  den Mitgliedern
kommunaler Wählergemeinschaften circa 18 Prozent.
Im Gegensatz dazu besitzen die Parteifreien häufiger
die mittlere Reife und das (Fach-)Abitur. Der Anteil
an Hochschulabsolventen gleicht sich in etwa.

Sowohl Parteimitglieder als auch Parteifreie ordnen
sich selbst  meist der Mittelschicht zu (jeweils  über
90 Prozent). Knapp die Hälfte aller Befragten sieht
sich  dabei  in  der  mittleren  Mittelschicht.  Die  Pro-
zentpunktdifferenzen schwanken auf sehr niedrigem

4 Die angegebenen Werte pro Spalte beziehen sich sowohl auf
die Mitglieder der Parteien als auch Parteifreien insgesamt. Es
sind daher keine Rückschlüsse auf das Sozialprofil der Mitglie-
der einzelner Parteien oder Wählergruppen möglich. Eine detail-
lierte Erläuterung der Datenerhebung für die Parteimitgliederstu-
die „PAMIS“ findet sich bei Markus Klein (2011: 31 ff.). Infor-
mationen zur Studie „Freie Wähler: Mitglieder, Identität und Or-
ganisation“ finden sich bei Walther/Angenendt (2016).

Niveau (zwischen 0,3 und 2,4 Punkten), sodass ins-
gesamt keine nennenswerten Unterschiede bestehen.
Auffällig ist hingegen, dass sich Parteimitglieder sel-
tener einer der Schichten zuordnen können als Par-
teifreie. Ein Vergleich der Berufsgruppen untermau-
ert  ebenfalls  die  sozialstrukturellen  Gemeinsamkei-
ten. Die Differenzen liegen hier bei maximal 2 Pro-
zentpunkten,  sodass  von einer  weitgehenden  Über-
einstimmung gesprochen werden kann.

Zusammenfassend  kann  konstatiert  werden,  dass
sich Wählergruppen zwar bezüglich ihres rechtlichen
Status (Nicht-Partei vs. Partei) und des Aktionsradi-
us (kommunal vs. national) von den Parteien unter-
scheiden,  die weitgehenden Übereinstimmungen im
Sozialprofil aber deutlich zeigen, dass sich die Mit-
glieder hinsichtlich ihrer sozialen Verankerung weit-
gehend gleichen.

Welche Anreizstrukturen sind für den Beitritt in
eine (Nicht-) Partei relevant?

Im Folgenden steht zunächst im Fokus der Betrach-
tung, ob sich die Beitrittsmotive zwischen Parteifrei-
en und Parteimitgliedern ebenfalls ähneln und wel-
che Anreize besondere Relevanz besitzen. Anschlie-
ßend werden die Beitrittsmotive der Parteifreien ein-
gehender  untersucht,  indem  die  Ergebnisse  nach
Städtegrößenklassen aufgeschlüsselt werden.

Zur Erhebung der Beitrittsmotive wurde sich auf das
in Abschnitt 2 beschriebene generelle Anreizmodell
(Whiteley/Seyd 1996; Whiteley et al. 1993) bezogen5.
Augenfällig  ist  auch  die  Ähnlichkeit  zwischen  den
Angaben  beider  Gruppen  (Tabelle  2).  Kollektive
politische Anreize stellen das wichtigste Beitrittsmo-
tiv für Parteifreie und Parteimitglieder dar. Allerdings
wird der  Wunsch, sich für die Ziele der  Wählerge-
meinschaft einzusetzen und den Einfluss der Gruppe
beziehungsweise  deren  politische  Ziele  zu  stärken,
durchschnittlich von Parteifreien als wichtiger erach-
tet. Folgender Erklärungsvorschlag lässt sich anfüh-
ren: Da Wählergemeinschaften im Gegensatz zu Par-
teien einen ausschließlich kommunal begrenzten Ak-
tionsradius aufweisen und in der Regel keine überge-
ordneten Strukturen, wie beispielsweise ein Landes-

5 Eine detaillierte Beschreibung der Indikatoren findet sich für
die Parteimitgliederstudie bei Laux (2011: 63). Die gleichen
Indikatoren  wurden  für  die  Wählergemeinschaftsstudie  ver-
wendet. Tabelle 3 in diesem Beitrag listet die einzelnen Indi-
katoren auf. In beiden Studien wurde zur Messung jedes Indi-
kators eine fünfstufige Likertskala mit den Ausprägungen 1
(sehr wichtig) bis 5 (überhaupt nicht wichtig) verwendet. Um
die Vergleichbarkeit mit der Parteimitgliederstudie PAMIS zu
gewährleisten, wurden die Indikatoren umgepolt und die Wer-
te mit zwei multipliziert.  Dieses Vorgehen gleicht dem von
Laux (2011).
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oder  Bundesverband,  existieren6,  steigt  die  Wahr-
scheinlichkeit, durch individuelle Partizipation einen
signifikanten  Einfluss  auf  die  Implementierung
politischer  Beschlüsse  auszuüben.  Die  Möglichkeit
zur direkteren Einflussnahme mag insofern den ver-
gleichsweise höheren Zustimmungswert erklären7.

Als zweitwichtigstes Beitrittsmotiv nennen Mitglie-
der beider politischen Organisationsformen altruisti-
sche Anreize. Die starke Betonung mag teilweise das
Resultat sozialer Erwünschtheit darstellen, gehört es
doch zum normativen Ideal, dass Politiker sich nicht
von Karriereambitionen, sondern Idealen leiten lassen
sollen (Borchert 2003: 164-166). Allerdings ist es we-
nig plausibel, dadurch allein die hohen Zustimmungs-
werte zu erklären. Darüber hinaus ist im Querschnitt
nicht erkennbar, ob die Relevanz altruistischer Anreize
– vor allem mit Blick auf die jüngere Generation –
zunehmend  aufgrund voranschreitender Individualisie-
rung (Beck/Beck-Gernsheim 1994), abnehmender Par-
teimitgliederzahlen  (van  Biezen/Poguntke  2014) und
sinkender Wahlbeteiligung (Kleinhenz 1995) zuguns-

6 Als Ausnahme sei auf die Freien Wähler verwiesen, die als
Wählergemeinschaft  Mitglied  in  einem Landesverband  sein
können und zunehmend auch als Partei auftreten und daher
auch auf Landes- und Bundesebene partizipieren (vgl. Walther/
Angenendt 2016).

7 Mit  steigender  Mitgliederzahl  sollte  allerdings  die  Bedeutung
kollektiver politischer Anreize sinken, da zunehmend der eigene
Einsatz im Ortsverband an Bedeutung verliert (vgl. Nonnen-
macher/Spier 2014).

ten karriereorientierter Ziele sinkt (vgl. Klein 2006:
52). Letztlich mag sich die Parteifreiheit in einwohner-
armen Gemeinden nicht  zwangsläufig aus Überzeu-
gung, sondern aus Mangel an parteilichen Alternati-
ven ergeben (Holtmann 2008).  Ohne Wählergruppen
könnte  die  politische  Selbstverwaltung  dort  nicht

aufrechterhalten werden. Trifft die These zu, sollten
altruistische Anreize insbesondere für die Parteifrei-
en in Land- und Kleinstädten eine hohe Bedeutung
aufweisen. Darauf wird im nächsten Abschnitt einzu-
gehen sein.

Ideologische Anreize werden von den Parteifreien an
dritter Stelle genannt, von den Parteimitgliedern an
fünfter. Die Differenz kann methodisch oder struktu-
rell  begründet sein: Für die Messung in der Partei-
mitgliederstudie  PAMIS wurde  auf  zwei  Items zu-
rückgegriffen, in der Wählergemeinschaftsstudie auf
ein Item. Aufgrund des begrenzten Aktionsradius der
Wählergemeinschaften  existieren  keine  etablierten
ideologischen Flügel. Ob ein solcher durch die Mit-
gliedschaft  gestärkt  werden  soll,  wurde  daher  für
Parteifreie nicht erhoben. Das verbleibende Item zur
Messung ideologischer Anreize fragt nach dem Inter-
esse,  den politischen Kurs der Wählergemeinschaft
zu  beeinflussen.  Wie  bereits  für  die  kollektiven
politischen Ziele diskutiert, kann die politische Aus-
richtung einer Wählergemeinschaft  eher beeinflusst
werden  als  der  Kurs  einer  bundesweit  agierenden
politischen Partei. 
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Tab. 2: Beitrittsmotive der Parteifreien und Parteimitglieder

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kollekt ive politische Anreize

Altruistische Anreize

Ideologische Anreize

Expressive Anreize

Selektive, prozessbezogene Anreize

Normative Anreize

Selektive, ergebnisbezogene Anreize

Politische Partei Wählergemeinschaft

Quelle: Eigene Berechnung für Wählergemeinschaftsmitglieder (gewichtete Daten, n = 826); Beitrittsmotive der Par-
teimitglieder aus Laux 2011: 65; alle Angaben jeweils Mittelwert; Mehrfachantworten möglich
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Expressive Anreize besitzen für die Mitglieder bei-
der politischen Gruppierungen den gleichen Stellen-
wert. Da Wählergemeinschaftsmitglieder in der Re-
gel im persönlichen Kontakt zu den Führungspersön-
lichkeiten  ihrer  Gruppierung  stehen,  zum Beispiel
bei  Mitgliedertreffen,  stellt  sich  die  Frage,  ob  die
Unterstützung der gesamten Wählergruppe oder ein-
zelnen Personen innerhalb der Gruppe gilt. Eine de-
taillierte Darstellung der Indikatoren erfolgt daher im
nächsten Abschnitt.

Selektiv prozessbezogene Anreize, also der durch das
Engagement vor Ort entstehende Nutzen, sind sowohl
für Parteifreie als auch Parteimitglieder ähnlich be-
deutsam. Das Anreizbündel stellt das viertwichtigste
Beitrittsmotiv dar,  wobei  Parteifreie  diesem Anreiz
etwas mehr Relevanz beimessen.  Der  Einfluss  von
Familienmitgliedern und/oder Freunden als Beitritts-
motiv (altruistische Anreize) sowie selektive, ergeb-
nisbezogene Anreize sind sowohl für Parteifreie als
auch Parteimitglieder mäßig relevant. Beide Motive
werden jedoch von Wählergemeinschaftsmitgliedern
höher gewichtet als von Parteimitgliedern. Ergebnis-
bezogene Anreize werden von den Mitgliedern beider
Gruppierungen zuletzt genannt, sie sind für den Bei-
tritt also kaum relevant. Dennoch unterscheiden sich
beide Gruppen. Für Parteifreie ist der durch die Mitar-
beit in der Wählergruppe entstehende Vorteil – in Pro-
zentpunkten  ausgedrückt  –  doppelt  so  wichtig  wie
für Parteimitglieder (4,2 vs. 2,0). Sowohl für norma-
tive als auch ergebnisbezogene Anreize stellt sich die
Frage, ob die Relevanz mit steigender Einwohnerzahl
variiert. Denkbar ist, dass der soziale Druck in kleinen
Städten aufgrund fehlender Anonymität stärker ist als
in größeren. In Großstädten ist  die Komplexität  der
politischen Entscheidungen vergleichsweise groß, so-
dass der Beitritt in eine politische Gruppierung einen
nennenswerten  Beitrag  zur  Steigerung  des  eigenen
politischen Kompetenzbewusstseins leisten kann. Ge-
stalten sich die kommunalen Probleme weniger kom-
plex, verliert der Beitritt in eine politische Gruppie-
rung  für  die  Gewinnung  politischer  Informationen
womöglich an Bedeutung. 

Um eine differenzierte Betrachtung der Beitrittsmo-
tive vorzunehmen, wird im Folgenden für die Mit-
glieder  der  Wählergemeinschaften,  separiert  nach
Städtegrößenklasse,  aufgezeigt,  ob  und  inwieweit
sich  die  Beitrittsmotive voneinander  unterscheiden.
Bestehende Forschungsergebnisse zu den Einstellun-
gen der Parteifreien gegenüber kommunalpolitischen
Prozessen  verdeutlichen,  dass  Unterschiede  zwi-
schen  einwohnerarmen und -starken  Städten  beste-
hen, diese sich aber nicht zwangsläufig auf die Par-

teifreien beschränken, sondern auch für Kommunal-
politiker  der  etablierten  Parteien  Gültigkeit  bean-
spruchen (Holtkamp et al. 2015). Aufgrund der feh-
lenden  Repräsentativität  letztgenannter  Befunde
(ebd.:  10)  sind  jedoch  weitere  Studien  notwendig,
um die Belastbarkeit der Ergebnisse zu stärken. Mit
Blick  auf  die  Wahlerfolge  kommunaler  Wählerge-
meinschaften  zeigen  sich  ebenso  regionale  Unter-
schiede  (Holtkamp/Eimer  2006).  Ob  Differenzen
auch hinsichtlich der Beitrittsmotive bestehen, lässt
sich anhand der Ergebnisse in Tabelle 3 aufzeigen8.

Tabelle 3 zeigt deutlich, dass berufliche Vorteile für
Parteifreie  kein  relevantes  Beitrittsmotiv  darstellen
(maximal 2,6 Prozent Zustimmung). Die Betrachtung
der einzelnen, für die Konstruktion der ergebnisbe-
zogenen Anreize in Tabelle 2 verwendeten Indikato-
ren weist darüber hinaus darauf hin, dass die geringe
Relevanz vorwiegend auf der marginalen Bedeutung
beruflicher Vorteile basiert. Das Interesse an einem
öffentlichen Mandat beziehungsweise an einem Amt
innerhalb der Wählergemeinschaft ist vergleichswei-
se  hoch,  wobei  ersteres  den  größeren  Anreiz  dar-
stellt. In Land- und Kleinstädten ist der Wunsch zu-
dem höher ausgeprägt  als  in Mittel- und Großstäd-
ten.  Eine Erklärung dafür  mag die objektiv höhere
Chance für Parteifreie sein, in Städten mit geringer
Einwohnerzahl ein solches Mandat auch tatsächlich
zu  erlangen,  da  kommunale  Wählergemeinschaften
tendenziell  in  kleineren  Städten  elektoral  erfolgrei-
cher sind (Holtmann 2012: 42-43).

Auch die Aufschlüsselung selektiver, prozessbezoge-
ner Anreize ermöglicht ein tieferes Verständnis der
Beitrittsmotive:  Das  Interesse  am  Knüpfen  neuer
Kontakte  ist  im Gegensatz  zur  Informationsgewin-
nung über politische Prozesse und dem Spaß an der
politischen Arbeit nur von geringer Bedeutung. Dar-
über hinaus ist ein deutlicher Anstieg der Relevanz
politischer  Informationsgewinnung  bei  steigender
Einwohnerzahl zu beobachten. Dies stützt die These,
dass insbesondere in Landstädten – aufgrund weitge-
hender Abwesenheit von Anonymität – Informationen
über die kommunale Politik auch ohne den Beitritt in
eine Wählergemeinschaft erlangt werden können.

Die Betrachtung der einzelnen Indikatoren zur Mes-
sung kollektiver politischer Anreize unterstreicht die
insgesamt  starke  Bedeutung  des  Wunsches,  durch
den  Beitritt  in  eine  Wählergruppe  eine  bestimmte
politische Richtung zu stärken. Unabhängig von der 

8 Ein Vergleich zwischen Parteimitgliedern und Parteifreien ist
nicht  möglich,  da  bislang  keine  empirischen  Daten  zu  den
Beitrittsmotiven der Parteimitglieder getrennt nach Städtegrö-
ßenklassen vorliegen.
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Städtegrößenklasse  benennen  jeweils  mehr  als  vier
Fünftel  die  genannten  Items  als  wichtig  oder  sehr
wichtig für den Beitritt in eine Wählergemeinschaft.
Normative  Anreize  sind  demgegenüber  nur  gering
ausgeprägt, da nur etwa ein Achtel den Einfluss von
Familie und Freunden als bedeutsam bewerten. Al-
lerdings zeigt sich die geringfügig stärkere Relevanz
dieses Motivs in Landstädten. Der soziale Druck ist
insofern in kleinen Städten stärker ausgeprägt. Eben-
so sind altruistische Anreize in Landstädten von grö-
ßerer  Bedeutung  als  in  den  anderen  Städtegrößen-
klassen. Der Befund ergänzt somit die vorhandenen
Forschungsergebnisse zur Präsenz von Wählergrup-
pen und Parteien in der Kommunalpolitik. Da es be-
reits  rein rechnerisch in kleineren Städten und Ge-
meinden schwerer ist, genügend Einwohner zur Mit-
arbeit beziehungsweise zur Gründung eines Ortsver-
bandes einer politischen Partei zu gewinnen, nehmen
Wählergruppen dort vielfach eine Ersatzfunktion ein.

Der  Appell  an  die  Bürgerpflicht  des  Einzelnen  ist
dort  insofern  besonders  ausgeprägt  und  sinkt  mit
steigender  Einwohnerzahl  beziehungsweise  steigen-
der  Zahl  der  etablierten  politischen  Parteien  (vgl.
dazu Holtmann 2012).

Ideologische  Anreize  verlieren,  mit  Ausnahme  für
die Mitglieder in Großstädten, zunehmend an Bedeu-
tung.  Da  sich  in  größeren  Städten  auch  potenziell
mehr Mitglieder in einer Wählergemeinschaft enga-
gieren,  sinkt  die  Möglichkeit  des  Einzelnen,  den
politischen  Kurs  signifikant  zu  beeinflussen.  Dies
geht konform mit der These, dass bei steigender Mit-
gliederzahl  das  von Olson  (1968)  formulierte  Kol-
lektivgutproblem auftritt.  Dem entgegen steht aller-
dings die nichtsdestotrotz hohe Bedeutsamkeit dieses
Beitrittsmotivs.

Der  Stellenwert  expressiver  Anreize  variiert  zwi-
schen den verwendeten Indikatoren. Jeweils mehr als
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Tab. 3: Beitrittsmotive der Parteifreien nach Städtegrößenklasse*
Land-
stadt

Klein-
stadt

Mittel-
stadt

Groß-
stadt

Selektive, 
ergebnisbezogene 
Anreize

Um berufliche Vorteile zu erlangen 1,8% 1,3% 2,6% 0,0%

Aus Interesse an einem öffentlichen Mandat 28,0% 31,3% 26,5% 20,0%

Aus Interesse an einem Amt innerhalb der Wählergemeinschaft 24,4% 17,8% 21,4% 20,0%

Selektive, 
prozessbezogene 
Anreize

Aus Spaß an der politischen Arbeit 53,0% 49,8% 54,8% 56,3%

Um mich besser über Politik zu informieren 44,8% 53,1% 53,8% 60,0%

Um mit netten Leuten zusammenzukommen 26,3% 33,5% 29,1% 35,7%

Kollektive 
politische 
Anreize

Um mich für die Ziele der Wählergemeinschaft einzusetzen 88,3% 86,7% 87,9% 93,3%

Um den Einfluss der Wählergemeinschaft zu stärken 88,3% 92,0% 85,3% 100,0%

Um mich für eine bürgernahe und sachgerechte Politik einzusetzen 94,5% 96,0% 94,0% 100,0%

Normative 
Anreize

Wegen des Einflusses von Familie und Freunden 15,5% 11,2% 12,9% 12,5%

Altruistische 
Anreize

Um meiner Verantwortung als Bürger(in) nachzukommen 80,1% 76,8% 71,8% 73,3%

Ideologische 
Anreize

Um den politischen Kurs der Wählergemeinschaft zu beeinflussen 70,6% 68,4% 58,1% 66,7%

Expressive 
Anreize

Wegen beeindruckender Persönlichkeiten in der Wählergemeinschaft 23,5% 37,9% 35,3% 33,3%

Um meine Sympathie für die Wählergemeinschaft zu zeigen 55,1% 68,4% 65,8% 66,7%

Quelle: Eigene Berechnung, gewichtete Daten; n = 807; Angaben in Prozent. Jeweils Anteil der Befragten, die den
Anreiz als „wichtig“ oder „sehr wichtig“ beurteilen.

* Landstädte weisen bis zu 1.000 Einwohner auf, Kleinstädte zwischen 1.001 und 5.000, Mittelstädte zwischen 5.001
und 100.000 und Großstädte mehr als 100.000.
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ein Viertel der Befragten nennt beeindruckende Per-
sönlichkeiten als wichtiges oder sehr wichtiges Bei-
trittsmotiv. Seine Sympathie gegenüber der Wähler-
gemeinschaft insgesamt auszudrücken wird hingegen
von mehr als der Hälfte aller Befragten als maßgeb-
lich erachtet. Die geringsten Zustimmungswerte fin-
den sich bei den Parteifreien in Landstädten. Es ist
zu vermuten, dass es dort weniger die Sympathie als
die  Notwendigkeit  zur  Aufrechterhaltung der  kom-
munalen  Selbstverwaltung  ist,  die  Parteifreie  zum
Beitritt  motiviert.  Empirisch  wird  die  These  durch
die  Relevanz  altruistischer  Anreize  gestützt:  Wenn
mangels  vorhandener  Ortsverbände  der  etablierten
Parteien die Einwohner eine Wählergruppe gründen
(müssen),  dann  ist  weniger  die  Sympathie  ein  die
Mitglieder  aktivierender  Impuls  als  vielmehr  die
Verantwortung als Bürger in der Kommune. Beein-
druckende  Persönlichkeiten  motivieren  die  Partei-
freien  in  Landstädten  zudem deutlich  seltener  zum
Beitritt  als  in größeren Städten.  Die Mitglieder der
Wählergruppe sind dem Einzelnen in kleineren Ge-
meinden wohlmöglich eher bekannt – mit ihren je-
weiligen Stärken und Schwächen. Anerkennung wird
daher eher  denjenigen entgegengebracht,  die einem
medial aber nicht persönlich bekannt sind.

In den vorangegangenen zwei Abschnitten wurde zu-
nächst  analysiert,  wer Mitglied  in  einer  Wählerge-
meinschaft oder politischen Partei ist. Anschließend
wurden die Beitrittsmotive von Parteifreien und Par-
teilichen betrachtet und für Parteifreie einer näheren
Betrachtung unterzogen (Warum wird partizipiert?).
Der  folgende  Abschnitt  untersucht,  welche  Aktivi-
tätstypen sich bei den Parteifreien identifizieren las-
sen (Wie wird partizipiert?).

Mitgliedertypen  kommunaler  Wählergemein-
schaften

Die in Tabelle 4 abgebildete Typenbildung erfolgte
mittels  Clusterzentrenanalyse.  In Anlehnung an die
Typologie  des  Aktivitätsniveaus  von  Parteimitglie-
dern (Klein 2006: 54) wurden auch für die Mitglie-
der  kommunaler  Wählergemeinschaften  die  Ant-
wortkategorien zunächst  dichotomisiert,  sodass den
Ausprägungen „eher  häufig“ und „sehr  häufig“ der
Wert „1“ zugewiesen wurde. Darauf aufbauend wur-
den mehrere Lösungen berechnet, wobei sich – ver-
gleichbar mit den Partizipationstypen der Parteimit-
glieder – vier Cluster als inhaltlich am besten zu in-
terpretieren erwiesen.
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Tab. 4: Aktivitätsniveau der Mitglieder kommunaler Wählergemeinschaften nach Partizipationstyp

Innerparteiliche Aktivitäten
Ämter-

orientierte Aktive
Geselligkeits-

orientierte Aktive
Aktive 

Allrounder
Passive

Versammlungen der Wählergemeinschaft besucht 95,1 96,8 97,9 44,4

Bei Festen und anderen geselligen Veranstaltungen
der Wählergemeinschaft mitgemacht

36,4 93,6 93,6 3,2

Plakate geklebt, Flugblätter und Informationsmaterial
der Wählergemeinschaft verteilt

19,6 32,3 89,3 5,1

Bei der Organisation der politischen Arbeit der
Wählergemeinschaft mitgeholfen

87,0 53,5 98,9 8,3

Ein Amt in der Wählergemeinschaft übernommen 93,5 5,7 94,7 6,7

Für ein öffentliches Amt kandidiert 81,1 31,2 88,7 22,7

Im persönlichen Gespräch neue Mitglieder geworben 18,5 10,8 69,5 4,8

Bei Bedarf zusätzlich Geld oder Sachwerte gespendet 23,2 13,9 54,3 5,1

Bei sozialen oder umweltpolitischen Aktionen der
Wählergemeinschaft mitgemacht

37,0 40,8 85,5 10,2

Häufigkeiten (in %) 21,9 18,7 22,2 37,2

n 184 157 186 313

Quelle: Eigene Berechnungen; gewichtete Daten; Ergebnis der Clusterzentrenanalyse; Angegeben ist jeweils der Pro-
zentanteil der Befragten, die mit „eher häufig“ oder „sehr häufig“ antworteten. Die untenstehenden Häufigkeiten in
Prozent geben Auskunft über die Verbreitung des jeweiligen Typs.
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Der erste Partizipationstyp wurde als ämterorientierte
Aktive  bezeichnet  und  findet  sich  ebenso  bei  den
deutschen Parteimitgliedern wieder (vgl. Klein 2006:
53). Etwa jedes fünfte Mitglied (21,1 %) in einer deut-
schen Wählergemeinschaft ist diesem Typ zuzurech-
nen und kennzeichnet sich durch eine starke Fokussie-
rung auf  die  Erlangung von Ämtern und Mandaten
(93,5 beziehungsweise 81,1 Prozent). Dieser Aktivi-
tätstyp besucht ebenfalls häufig die Versammlungen
der Wählergemeinschaft (95,1 Prozent) und hilft bei
der Organisation der politischen Arbeit vor Ort (87,0
Prozent). Wenn es das Ziel ist, Amt und Mandat zu er-
langen, dann gehört  dazu eine gewisse Bereitschaft,
sich in der eigenen Wählergemeinschaft zu engagie-
ren. Insofern verwundert der hohe Anteil der beiden
letztgenannten Aktivitäten nicht, sondern verhält sich
komplementär  zu  ersteren.  Weitergehende  Aktivitä-
ten, wie die Teilnahme an geselligen Veranstaltungen
oder das Kleben von Plakaten, werden hingegen von
weitaus  weniger  Befragten  dieses  Partizipationstyps
als (sehr) wichtig erachtet. Ein Engagement über die
notwendige  Aktivität  zur  Erlangung  von  Amt  und
Mandat hinaus findet daher seltener statt.

Die Bezeichnung des zweiten Typs, den geselligkeits-
orientierten  Aktiven,  basiert  ebenfalls  auf  der  für
Parteimitglieder vorgenommenen Bezeichnung (vgl.
Klein 2006). Ebenso wie ämterorientierte Parteifreie
besuchen sie häufig die Versammlungen der Wähler-
gemeinschaft. Die Übernahme von Amt und Mandat
besitzt für sie jedoch keinen großen Reiz (5,7 bezie-
hungsweise  31,2  Prozent).  Demgegenüber  nehmen
sie häufig an Festen und Veranstaltungen teil (93,6
Prozent), halten sich bei der Organisation der alltäg-
lichen Arbeit aber eher zurück: Abgesehen von den
passiven Wählergemeinschaftsmitgliedern beteiligen
sich  die  geselligkeitsorientierten  am  wenigsten  an
der Gewinnung neuer Mitglieder (10,8 Prozent), dem
Spenden von Geld oder Sachwerten  (13,9 Prozent)
und  der  Organisation  der  politischen  Arbeit  (53,5
Prozent). Mit Blick auf die Beitrittsmotive der Par-
teifreien liegt daher die These nah, dass insbesonde-
re  selektive,  prozessbezogene Anreize  ausschlagge-
bend für diesen Partizipationstyp sind.

Abweichend zu den für Parteimitglieder konstatier-
ten Typen des Versammlungsbesuchers und der Kar-
teileiche  (ebd.),  zeichnen  sich  Wählergemeinschaf-
ten  durch  aktive Allrounder  und eher  passive  Mit-
glieder  aus.  Während  Karteileichen  sich  auf  ihre
Rolle  als  zahlendes  Mitglied  in  einer  Partei  be-
schränken, weisen passive Mitglieder einer Wähler-
gemeinschaft  jedoch  ein  vergleichsweise  höheres
Aktivitätsniveau auf. Wie Markus Klein (2006: 53)

konstatiert, partizipieren Karteileichen nicht an ent-
sprechenden  Parteiversammlungen  und  zeichnen
sich  auch sonst  durch  das  fast  vollständige Fehlen
jeglicher Aktivität aus. Passive Parteifreie weisen im
Vergleich  zu  ihren  Mitstreitern  zwar  ebenfalls  die
geringste Aktivität auf, jedoch nimmt etwas weniger
als die Hälfte nichtsdestotrotz an den Versammlun-
gen der Wählergruppe teil (44,4 Prozent). Der Unter-
schied lässt sich dabei voraussichtlich auf die diver-
gierende  Organisationsstruktur  von  Wählergemein-
schaften zurückführen. Aufgrund der kommunal be-
grenzten  Aktivität  und  des  häufigen  Fehlens  einer
formalen Mitgliedschaft  sowie der  Entrichtung von
Mitgliedsbeiträgen  (Walther/Angenendt  2016)  ist
eine rein formale Mitgliedschaft in einer Wählerge-
meinschaft eher unattraktiv.

Die aktiven Allrounder sind hingegen durch ein ins-
gesamt  hohes  Partizipationsniveau  gekennzeichnet.
Aktive dieses Typs weisen daher für sämtliche Akti-
vitäten den höchsten Wert auf und stellen etwa ein
Fünftel aller Parteifreien.

Fazit

Kommunale  Wählergemeinschaften  stellten  lange
Zeit den blinden Fleck politikwissenschaftlicher For-
schung in Deutschland dar. Aufgrund des schwierigen
Feldzugangs beschränkten sich die Ergebnisse meist
auf Fallstudien aus einzelnen Gemeinden9. Auf Basis
der von 2014 bis 2016 durchgeführten repräsentativen
Studie  des  Düsseldorfer  Parteienforschungsinstituts
PRuF  zu  den  Mitgliedern  kommunaler  Wählerge-
meinschaften kann nun die Frage empirisch beantwor-
tet  werden,  wer  sich  warum abseits  der  politischen
Parteien bei den Parteifreien engagiert. Darüber hin-
aus wurde untersucht,  ob sich diesbezüglich Unter-
schiede zwischen Parteifreien und Parteimitgliedern
zeigen. Den theoretischen Ausgangspunkt bildete da-
bei das auf der weiten Variante der Rational-Choice-
Theorie basierende generelle Anreizmodell, das sie-
ben Dimensionen für den Eintritt  in eine politische
(Nicht-)Partei identifiziert.

Zunächst wurde sich der Frage gewidmet, wer in ei-
ner  kommunalen  Wählergemeinschaft  partizipiert.
Zusammenfassend  zeigt  sich,  dass  das  typische
Wählergemeinschaftsmitglied  männlich  sowie  zwi-
schen 50 und 64 Jahre alt ist. Ein Drittel der Mitglie-
der  besitzen  einen  (Fach-)Hochschulabschluss,  der
den  Modalwert  des  Bildungsabschlusses  darstellt.
Über die Hälfte der Befragten rechnet sich der mitt-

9 Eine erste bundesweit angelegte Studie zu den Präsenz- und
Erfolgsbedingungen erfolgte ab 2004 an der Universität Halle-
Wittenberg (u.a. Holtmann 2008; Reiser 2006).
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leren Mittelschicht zu; beruflich sind etwa zwei Drit-
tel  als  Angestellte  oder  Beamte tätig. Geringfügige
Unterschiede  zwischen  Parteifreien  und  Parteimit-
gliedern  ergeben sich  zwar hinsichtlich  der  Alters-
struktur, insgesamt zeigt sich jedoch eine weitgehende
Übereinstimmung im Sozialprofil beider Gruppen.

Auch bezüglich der Beitrittsmotive liegen nur gering-
fügige Differenzen vor: Selektive, ergebnisbezogene
Anreize besitzen für Parteifreie und Parteimitglieder
den geringsten Stellenwert, kollektive politische An-
reize  den  höchsten.  Statt  beruflicher  Vorteile  oder
dem Interesse an einem öffentlichen Mandat ist also
vor allem der Wunsch, sich für die Ziele der Wähler-
gruppe einzusetzen, ein relevantes Beitrittsmotiv. Un-
terschiede offenbaren sich hinsichtlich altruistischer,
normativer und expressiver Anreize in Bezug auf die
Städtegrößenklassen: Der Wunsch, seiner Verantwor-
tung  als  Bürger  nachzukommen sowie  der  Einfluss
von Familien und Freunden ist in Gemeinden mit we-
niger als 1000 Einwohnern stärker ausgeprägt als in
einwohnerreichen  Gemeinden.  Beeindruckende  Per-
sönlichkeiten  und  die  Sympathie  gegenüber  der
Wählergruppe besitzen hingegen in kleinen Gemein-
den eine vergleichsweise geringere Relevanz.

Hinsichtlich  der  konkreten  Partizipation  in  der
Wählergruppe lassen sich vier Typen identifizieren:
Neben den beiden Extremtypen der weitgehend pas-
siven  Mitglieder  und aktiven Allrounder  existieren
ämterorientierte  und geselligkeitsorientierte  Aktive.
Hier ist der deutlichste Unterschied zwischen Partei-
mitgliedern  und  Parteifreien  zu  beobachten:  Wer
sich in einer Wählergruppe engagiert, der beschränkt
sich nicht  auf eine formale Mitgliedschaft  – sofern
diese überhaupt existiert – sondern nimmt zumindest
an den Versammlungen der Wählergemeinschaft teil.

Abschließend ist zu konstatieren, dass sich Wähler-
gruppen zwar als Alternative zu den klassischen For-
men politischer Organisation und Partizipation prä-
sentieren, jedoch mit Blick auf ihre Mitgliederstruk-
tur,  ihren  Beitrittsmotiven  und  Partizipationstypen
den etablierten Parteien mehr ähneln als ihnen viel-
leicht selbst bewusst ist.
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Nachgeordnet und dennoch immer wichti-
ger – Die Altersorientierung als Dimension
des Parteienwettbewerbs

Dipl.-Pol. Sandra Brunsbach1

Sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der öf-
fentlichen Debatte werden politische Fragen mit zu-
nehmendem demographischem Wandel  häufig auch
aus einer generationalen Perspektive betrachtet und
diskutiert.  Im Mittelpunkt  stehen  dabei  zum einen
Fragen  nach  der  generationengerechten  Ausgestal-
tung der  sozialen  Sicherungssysteme,  zum anderen
aber auch vermehrt Diskussionen um den potentiell
zunehmenden Einfluss älterer Bevölkerungsteile auf
die Politik im Allgemeinen und das programmatische
Angebot von Parteien im Speziellen. Vertreten Par-
teien zunehmend die Anliegen älterer Menschen und
werden sie im Zuge des demographischen Wandels
Stück für Stück zu „Altenparteien“? 

Trotz der gewachsenen Bedeutung dieser Fragen lie-
gen empirische Analysen des programmatischen An-
gebots  von  Parteien  unter  dieser  Perspektive  bisher
kaum vor. Die sozialwissenschaftliche Forschung zum
demographischen  Wandel  konzentriert  sich  auf  die
Mikro- und Makroebene des politischen Systems und
der Forschungszweig, der sich originär mit der Pro-
grammatik von Parteien beschäftigt, hat wiederum ge-
nerationale Aspekte nicht im Blick. Wie in der öffent-
lichen Debatte so wird daher auch in der wissenschaft-
lichen Diskussion aufgrund dieser häufig konstatierten
Forschungslücke (u.a. Blome et al. 2008: 19, Kaspar
und  Falter  2007:  135)  mit  Vermutungen  bzw.  be-
grenzten  empirischen  Informationen  bezüglich  der
demographierelevanten programmatischen  Entwick-
lung  gearbeitet,  die  sich  zum  Teil  widersprechen.
Während einige Autoren von Parteien ausgehen, die
zunehmend  die  spezifischen  Anliegen  älterer  Men-
schen vertreten (u.a. Bergmann et al. 2012: 373), se-
hen andere in ihnen eher vermittelnde Akteure, wel-
che die Interessen aller Altersgruppen im Blick haben
(u.a. Schmidt 2008: 142-143, Schroeder et al. 2008). 

So weit die Vermutungen bezüglich der programma-
tischen  Entwicklung  auseinanderliegen,  so  wieder-
kehrend und einend ist dabei jedoch die implizit oder
explizit formulierte Vorstellung einer demographie-
relevanten Dimension, die Auskunft darüber gibt, wie
altenfreundlich die Programmatik einer Partei ist. 

1 Die Verfasserin ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Insti-
tut  für Sozialwissenschaften der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel und PRuF Fellow.

Eine  solche  Altersdimension  parteipolitischer  Pro-
grammatik  wird  im  vorliegenden  Beitrag  erstmals
theoretisch und methodisch konzeptualisiert und für
die  deutschen  Parteien  zwischen  1970  und  2013
auch empirisch dargestellt. 

Die  Altersorientierung  –  Eine  altersbasierte  Di-
mension des politischen Wettbewerbs

Die Vorstellung einer altersbasierten Dimension des
politischen Wettbewerbs wird in vielen politikwissen-
schaftlichen  Auseinandersetzungen  mit  dem  demo-
graphischen Wandel sichtbar. Dies ist immer dann der
Fall, wenn diskutiert wird, ob sich die Programmatik
von  Parteien  eher  den  Interessen  der  älteren  oder
aber der nicht-älteren Bevölkerung zuwendet und in-
wieweit  sich  hierbei  Verschiebungen  im Zuge  des
demographischen Wandels  konstatieren  lassen.  Be-
sonders explizit ist dies der Fall, wenn in der Traditi-
on des Rational-Choice-Ansatzes auf das zunehmen-
de Alter  des  Median-Wählers  verwiesen wird (u.a.
Inman  1978),  welches  zu  einer  stärkeren  Ausrich-
tung der Politik an den Interessen der älteren Bevöl-
kerung führe (Browning 1975, Preston 1984). So sei-
en Kürzungen wohlfahrtsstaatlicher Leistungen, wel-
che vor allem ältere Menschen in Anspruch nehmen,
unmöglich, sobald eine Mehrheit der Bürger von die-
sen Kürzungen nicht mehr profitiere (Sinn und Ue-
belmesser 2002). Andere Autoren erwarten mit dem
zunehmenden  Alter  des  Median-Wählers  zudem
einen  weiteren  Ausbau  wohlfahrtsstaatlicher  Leis-
tungen (insbesondere  generösere  Renten)  für  ältere
Menschen  (u.a.  Mulligan  und  Sala-i-Martin  2003,
Persson und Tabellini 2000). Derartige Argumentati-
onsmuster werden hier unter dem Begriff der Elderly
Power Hypothesis zusammengefasst. 

Eine solche altersbasierte  Dimension wurde für die
politische  Angebotsseite  bisher  weder  theoretisch
noch empirisch konzeptualisiert.2 Im Folgenden wird
eine Dimension der „Altersorientierung“ vorgestellt,
die Aufschluss gibt, ob sich die Programmatik einer
Partei stärker den spezifischen wohlfahrtsstaatlichen
Anliegen der älteren oder aber der nicht-älteren Be-
völkerung verpflichtet sieht. Die beiden Pole der Di-
mension  stellen  jeweils  eine  Programmatik  dar,  in
der  ausschließlich  wohlfahrtsstaatliche  Interessen
der älteren oder aber der nicht-älteren Bevölkerung
berücksichtigt werden. 
2 Einzig auf der Makroebene der wohlfahrtsstaatlichen Ausga-

benverteilung steht mit der Elderly/Non-Elderly Spending Ra-
tio (ENSR) von Lynch (2006) ein Maß zur Bestimmung der
Altersorientierung zur Verfügung. Hierbei werden die Ausga-
ben für ältere Menschen und für die nicht-ältere Bevölkerung
gewichtet und nach ihrem jeweiligen Bevölkerungsanteil ins
Verhältnis zueinander gesetzt.
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Diese Konstruktion der Altersorientierung greift die
wissenschaftlichen  und  öffentlichen  Debatten  der
letzten  Jahre  auf  und  übernimmt  zwei  implizite
Grundannahmen.  Erstens  wird  davon  ausgegangen,
dass  verschiedene  Altersgruppen  voneinander  ab-
grenzbar sind, die jeweils altersspezifische Anliegen
besitzen. Ein üblicher Ansatz segmentiert die Bevöl-
kerung in  drei  große Altersgruppen.  Jüngere  Men-
schen sind Kinder und junge Menschen, die sich in
der Ausbildung befinden oder noch nicht voll in das
Erwerbsleben eingetreten sind. Die Gruppe der Men-
schen mittleren Alters wird von der Bevölkerung im
erwerbsfähigen  Alter  gebildet,  wohingegen  ältere
Menschen bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschie-
den  sind.  Ursächlich  für  diese  Einteilung  ist  der
Wohlfahrtsstaat,  da durch ihn die  klar  abgrenzbare
Phase  der  Erwerbstätigkeit  etabliert  wird  (Kohli
1985).3 Diese Einteilung wird durch wohlfahrtsstaat-
liche  Leistungen  verstärkt,  die  sich  als  „altersge-
schichtete  Leistungssysteme“  (Kohli  1985:  14)  de-
klarieren lassen und sich direkt an dieser Dreiteilung
orientieren (u.a. Konzelmann 2015: 15). Hierzu zählen
beispielsweise Bildungsausgaben, Rente oder Pflege.
Aufgrund familiärer Verflechtungen können auch der-
artige Leistungen potentiell Rückwirkungen auf  An-
gehörige  anderer  Altersgruppen  entfalten.  Solche
mittelbaren  Effekte  sind  nicht  Betrachtungsgegen-
stand der Altersorientierung. Es werden vielmehr all
die  Issues  als  altersspezifisch  definiert,  von  denen
ausschließlich oder zu einem absolut überwiegenden
Anteil  die  Mitglieder  einer  Altersgruppe direkt  be-
troffen  sind.  Es wird  jedoch anerkannt,  dass  junge
Menschen und Menschen mittleren Alters in beson-
derem Maße miteinander  verbunden sind,  da beide
Altersgruppen oft in einem Haushalt  leben und die
elterliche  Unterstützung  häufig  erst  mit  dem voll-
ständigen  Übergang ins  Erwerbsleben  an  Intensität
nachlässt.  Die mittelbaren Effekte altersspezifischer
Leistungen sind daher  zwischen diesen Altersgrup-
pen besonders groß, weshalb beide Gruppen zur Ka-
tegorie der nicht-älteren Menschen zusammengefasst
und den älteren Menschen kontrastierend gegenüber-
gestellt werden.

Eine  zweite  Grundannahme besteht  darin,  dass  die
Politikangebote für die einzelnen Altersgruppen un-
ter  der  Perspektive der  Altersorientierung nicht  als
voneinander unabhängig wahrgenommen werden. Es
wird  vielmehr  von  einem Nullsummenspiel  ausge-
gangen, bei dem der Wohlfahrtsstaat über begrenzte

3 Diese Dreiteilung erfährt auch in den Familienverläufen seine
Entsprechung, indem die aktive Familienphase in die Zeit der
Erwerbsfähigkeit  fällt  (Bertram  et  al.  2011:  96,  Schaeper
2007: 141).

finanzielle  Ressourcen verfügt,  die  den Altersgrup-
pen zu Gute  kommen können.  Ressourcen,  die  zur
Befriedigung  der  spezifischen  Anliegen  der  einen
Gruppe genutzt werden, stehen anderen Altersgrup-
pen nicht mehr zur Verfügung. 

Der nachgeordnete Charakter der Altersorientie-
rung

Beschäftigt  man  sich  mit  der  Frage,  wie  Parteien
sich auf dieser Dimension bewegen bzw. wo sie sich
positionieren, erscheint die Antwort  wie oben skiz-
ziert einfach: Der Median-Wähler wird älter und, da
Parteien auf elektoralen Erfolg angewiesen sind und
von am Eigennutzen orientierten Wählern ausgehen,
verschieben  sie  ihre  Altersorientierung zu Gunsten
der  wohlfahrtsstaatlichen  Anliegen  älterer  Men-
schen.  Diese  Betrachtungsweise  greift  jedoch  zu
kurz, da zum einen fälschlicher Weise von einer di-
mensionsorientierten  Aufmerksamkeit  der  Parteien
ausgegangen wird und zum anderen die Wirkung der
Political  Belief Systems von Parteien zu wenig be-
rücksichtigt wird.

Dem politikwissenschaftlichen Verständnis einer Di-
mension liegt die Vorstellung zu Grunde, „dass sich
die  denkbaren  Regelungsoptionen  eines  sachpoliti-
schen Themas als Punkte einer Teilmenge eines ein-
oder  mehrdimensionalen  Raumes  beschreiben  las-
sen“ (Bräuninger und Debus 2012: 30). Dimensionen
können sich auf  einzelne politische Sachfragen be-
ziehen,  stellen  aber  zumeist  die  Regelungsoptionen
zu einem allgemeinen Politikbereich dar. Im zweiten
Fall setzt sich eine Dimension – wie auch hier – aus
einer  Reihe  von  Einzelissues  zusammen,  die  unter
der interessierenden Perspektive aggregiert  werden.
Eine dimensionsgerichtete Aufmerksamkeit der Par-
teien ist gegeben, wenn diesen nicht nur bewusst ist,
wie sie sich zu Einzelissues der Dimension positio-
nieren, sondern auch ihre Gesamtposition auf der Di-
mension und diejenige ihrer  Wettbewerber  kennen.
Erst  bei  Vorliegen dieser Bedingungen ist  es mög-
lich, dass Parteien ihre Gesamtposition auf einer Di-
mension strategisch verändern. Sie werden sich dann
zu  Einzelissues,  die  einer  Dimension  zugerechnet
werden, auch vor dem Hintergrund der gewünschten
Gesamtposition auf der betreffenden Dimension po-
sitionieren. Damit ist gemeint, dass eine Partei,  die
ihre Gesamtposition beispielsweise nach rechts ver-
schieben möchte, bei Einzelissues, die der Dimensi-
on zugerechnet werden, dezidiert rechtere Positionen
als zuvor einnimmt. Handlungsleitend ist dann weni-
ger der Regelungswunsch bezüglich der Einzelissues
als vielmehr die forcierte Re-Positionierung auf der
Gesamtdimension. 
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Eine solche Annahme ist  überzeugend im Fall  von
Dimensionen,  die  einen  strukturierenden  Charakter
für den Parteienwettbewerb besitzen. Als strukturie-
rend  können  Dimensionen  bezeichnet  werden,  die
sich im politischen Alltagsverständnis wiederfinden
lassen  und  die  geeignet  sind,  die  Komplexität  des
Parteienwettbewerbs und des Wählerverhaltens ohne
großen Informationsverlust allgemein zu beschreiben
(Benoit und Laver 2012). Auch wenn die Resultate
von Dimensionalitätsanalysen  divergieren,  wird  für
die westeuropäischen Staaten entweder eine überge-
ordnete Links-Rechts-Achse als strukturierend ange-
nommen oder es werden zwei derartige Dimensionen
konstatiert:  die  ökonomische  Links-Rechts-Achse
und eine gesellschaftspolitische (oder soziokulturelle)
Konfliktdimension (u.a. Benoit und Laver 2006, Fal-
ter et al. 1992, Marks et al. 2006).4 

Es sollte bei der Altersorientierung nicht von einer
dimensionsgerichteten Aufmerksamkeit der Parteien
ausgegangen  werden.  Die  Altersorientierung  wird
zwar immer häufiger in gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzungen implizit diskutiert, sie reicht aber nicht
an die Bedeutung strukturierender Dimensionen her-
an und ist klar nachgeordneter Natur. So können so-
wohl die Parteien selbst als auch interessierte Beob-
achter  die  Gesamtpositionen  der  Parteien  auf  der
ökonomischen Links-Rechts-Achse oder  der  gesell-
schaftspolitischen Dimension ad hoc verorten, nicht
aber  im  Falle  der  Altersorientierung.  Die  Parteien
positionieren sich zu Einzelissues, die der Altersori-
entierung zugerechnet  werden,  und nehmen hierbei
auch strategische Überlegungen vor, sie haben dabei
aber potentielle Auswirkungen auf ihre Altersorien-
tierung nicht vor Augen. Damit ergibt sich die Ge-
samtpositionierung auf der Dimension der Altersori-
entierung, anders als bei strukturierenden Dimensio-
nen, rein aus der Summe der Positionierung zu allen
Einzelissues, die zu dieser Dimension gehören. 

In der zu Beginn skizzierten Vorstellung einer Ver-
schiebung der Altersorientierung zu Gunsten der äl-
teren Bevölkerung bleiben zudem die Political Belief
Systems von Parteien  unberücksichtigt,  obwohl  ih-
nen eine  hohe Bedeutung für  die  programmatische
Entwicklung von Parteien zuzuschreiben ist. Sie wir-
ken identitätsstiftend  (Sani  und Sartori  1983:  330-
331),  indem sie  den inhaltlichen Kern  einer  Partei
beschreiben, und stellen eine Heuristik für die Sali-
enz-  (u.a.  Budge  2006:  422)  und  Positionsfindung
(Colomer und Puglisi 2005: 510) dar. Parteien sind

4 In einigen Ländern Europas wirkt darüber hinaus eine EU-Inte-
grationsdimension strukturierend auf den Parteienwettbewerb
(Bakker et al. 2012, De Vries und Hobolt 2012).

in hohem Maße an ideologischer Konsistenz interes-
siert.  Die Programmatik einer Partei  soll  möglichst
widerspruchsfrei  mit  den Ideen,  Werten  und Über-
zeugungen, die im Political Belief System zum Aus-
druck gebracht werden, in Einklang stehen. Lösungs-
vorschläge für politische Problemlagen werden dem-
nach vor dem Hintergrund der Political Belief Sys-
tems erarbeitet. 

Es besteht eine direkte Korrespondenz zwischen den
Political Belief Systems der Parteien und den struk-
turierenden  Dimensionen  des  politischen  Wettbe-
werbs.  Strukturierende  Dimensionen  berühren  den
Kern der Political Belief Systems von Parteien. Die
Political  Belief  Systems weisen  Parteien gleichsam
einen Achsenabschnitt zu (Budge et al. 2010: 792).
Daraus folgt, dass die Positionen einer Partei zu ein-
zelnen  Issues,  welche  dieser  strukturierenden  Di-
mension  zugeordnet  werden,  nicht  als  voneinander
unabhängig zu verstehen sind. Vielfach wird implizit
angenommen,  dass  jede  Position  zu  einzelnen  di-
mensionszugehörigen  Issues  als  Ausdruck  der  di-
mensionalen Gesamtposition zu betrachten ist.5 An-
gewandt auf die ökonomische Links-Rechts-Dimen-
sion meint dies, dass eine Partei sich beispielsweise
für den Ausbau der Arbeitslosenunterstützung stark
macht, da sie eine linke Partei ist. Diese Korrespon-
denz zwischen Political Belief Systems und struktu-
rierenden  Dimensionen  verstärkt  damit  den  bereits
im Zuge der dimensionsgerichteten Aufmerksamkeit
erwähnten Zusammenhang zwischen der Positionie-
rung  zu  Einzelissues  und  der  Gesamtposition  auf
strukturierenden Dimensionen.  Bei  strukturierenden
Dimensionen ist  damit  umso mehr davon auszuge-
hen, dass die Gesamtposition einer Partei einen Ein-
fluss auf die Positionierung zu Einzelissues ausübt,
die dieser Dimension zugeordnet werden können. 

Die  Altersorientierung  ist  hingegen  kein  Kernbe-
standteil der Political Belief Systems von etablierten
Parteien. Keine Partei sieht sich ihrer grundlegenden
ideologischen Ausrichtung nach als  Anwalt  der  In-
teressen älterer oder aber nicht-älterer Bevölkerungs-
teile.6 Die Political Belief Systems sind übergenera-
tional angelegt, sodass sie den Parteien nicht direkt
spezifische  Dimensionsabschnitte  zur  Gesamtposi-

5 Diese Annahme wird kaum explizit diskutiert. Sie wird aber
durch die Wahl des methodischen Vorgehens deutlich. Sobald
reflektive Indizes zur Konstruktion der Dimension zum Ein-
satz kommen, liegt ein solches Verständnis zu Grunde. Dies
ist beispielswweise bei RILE (Laver und Budge 1992) oder
auch beim so genannten Vanilla-Approach (Gabel und Huber
2000) der Fall. Siehe hierzu auch Franzmann (2015). 

6 Als Ausnahme können Rentnerparteien gelten, die hier nicht
betrachtet werden. 
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tionierung vorgeben und die Positionierung zu einem
Einzelissue, welches der Dimension der Altersorien-
tierung zugeordnet  werden kann, sollte  damit  auch
nicht für sich genommen als Ausdruck einer Gesamt-
position erachtet werden. 

Der nachgeordnete Charakter der Altersorientierung
resultiert  darin,  dass  für die theoretische Erklärung
weder auf den oben kurz skizzierten Rational-Choi-
ce-Ansatz  zurückgegriffen  werden  kann,  noch  auf
die Cleavage- oder die Salienztheorie, da auch diese
auf  der  Vorstellung  einer  dimensionsgerichteten
Aufmerksamkeit  und einer  direkten  Korrespondenz
mit dem Political Belief System basieren.7 Die theo-
retische Argumentation bezüglich der Positionierung
von  Parteien  auf  der  Altersorientierung  muss  auf
dem Umgang mit Einzelissues beruhen, welche in ih-
rer Gesamtheit die jeweilige Dimension formen. Mo-
difikationen an der Gesamtposition können nur dann
postuliert werden, wenn davon auszugehen, ist, dass
bei einer Reihe von Issues eine veränderte Positio-
nierung vorgenommen wird, die in ihrer Summe zu
einer Re-Positionierung auf der Dimension führen. 

Ausgehend  von  diesen  Überlegungen  und  auf  der
Basis  einer  Konzeption  von  Parteien  als  rationale
Akteure,  die  nicht  über  vollständige  Informationen
verfügen und den Bedingungen des elektoralen Wett-
bewerbs unterliegen, werden nachfolgend Erwartun-
gen bezüglich der Ausrichtung von Parteien auf der
Dimension der Altersorientierung formuliert. 

Die sich verändernde Bevölkerungsstruktur löst brei-
te Diskussionen bezüglich altersspezifischer Leistun-
gen und ihrer Finanzierbarkeit  aus (Renten, Pflege,
Bildung,  Frühverrentung  etc.).  Die  Antworten  der
Parteien hierauf werden in hohem Maße von ihrem
jeweiligen Political Belief System geprägt. So kön-
nen  beispielsweise  wirtschaftsliberale  Parteien  den
demographischen Wandel nutzen, um Einschnitte in
wohlfahrtsstaatliche Strukturen zu forcieren. Partei-
en werden in ihrer programmatischen Reaktion aber
nicht in einer Weise zwischen älteren und nicht-älte-
ren  Bevölkerungsteilen  unterscheiden,  die  zu einer
Verschiebung der gesamten Altersorientierung führt.
Da die Political Belief Systems der Parteien generatio-
nenübergreifend angelegt sind, ließe sich eine einseiti-

7 Wie stark diese beiden Annahmen als Fundament der theoreti-
schen Auseinandersetzung fungieren,  ist  unterschiedlich.  So
stellen die Cleavage-Theorie und die Salienztheorie die ideo-
logische Komponente  stärker heraus,  während durch klassi-
sche Rational Choice Modelle der Aspekt der Aufmerksam-
keit in den Vordergrund gerückt wird. Trotz dieser Divergen-
zen in der Betonung finden sich beide Annahmen in allen ge-
nannten  Theorien  wieder.  Alle  drei  Theorien  konzentrieren
sich damit auf strukturierende Dimensionen. 

ge Belastung bzw. wohlfahrtsstaatliche Bevorzugung
entweder der älteren oder nicht-älteren Bevölkerung
nur schwer mit diesen tiefgreifenden Überzeugungen
vereinbaren und kommunizieren. Es könnte entgegnet
werden,  dass  solch  offensichtliche  Ungleichbehand-
lungen zwar ausgeschlossen sind, diese aber aufgrund
der Mechanismen des Policy Threats quasi durch die
Hintertür auftreten: Wähler werden besonders durch
die  Aussicht  mobilisiert,  von  geplanten  wohlfahrts-
staatlichen Kürzungen betroffen zu sein. Dieser Effekt
schwächt sich jedoch ab, wenn Kürzungen erst lang-
fristig ihre Wirkung entfalten (Campbell 2003, Wea-
ver 1986). Strategisch handelnde Parteien werden dies
berücksichtigen, wodurch ältere Menschen tendenziell
bevorzugt  werden.  Dieser  Mechanismus  beschränkt
sich jedoch auf wenige Issues und das Zusammenspiel
der altersspezifischen wohlfahrtsstaatlichen Anliegen
bei  der  Bildung der  Altersorientierung ist  komplex,
sodass dieser Mechanismus die Altersorientierung ins-
gesamt nicht verändern dürfte. Es wird daher trotz des
steigenden Anteils älterer Wähler nicht von einer zu-
nehmenden Orientierung der  Parteien an  den  wohl-
fahrtsstaatlichen  Interessen  der  älteren  Bevölkerung
ausgegangen.

Obwohl die Political Belief Systems der Parteien ge-
nerell  generationenübergreifend  angelegt  sind,  ist
gleichzeitig davon auszugehen, dass  die allgemeine
Links-Rechts-Orientierung  einer  Partei,  vermittelt
über die Haltung zu arbeitsmarktnahen und arbeits-
marktfernen Sozialleistungen, einen Einfluss auf ihre
generelle Altersorientierung ausübt. Arbeitsmarktfer-
ne  Sozialleistungen,  worunter  insbesondere  Renten
und sonstige wohlfahrtsstaatliche Leistungen für äl-
tere  Menschen  zählen,  können  gleichsam als  Kern
des  Wohlfahrtsstaates  gelten,  deren  Notwendigkeit
und  Richtigkeit  auch  in  den  ideologischen  Grund-
konsens  rechter  Parteien  eingegangen  ist.  Arbeits-
marktnahe Sozialleistungen, wie die Arbeitslosenun-
terstützung oder das Krankengeld,  werden naturge-
mäß ausschließlich von Menschen mittleren Alters in
Anspruch  genommen  werden,  und  sind  partei-
politisch deutlich stärker umstritten. Sie werden häu-
fig  (wenn  auch  nicht  ausschließlich)  von  rechten
Parteien und Anhängern des neoliberalen Paradigma
für  Probleme auf  dem Arbeitsmarkt  mitverantwort-
lich gemacht (Green-Pedersen 2002: 39-40, Huo et
al. 2008: 5). Je höher der Grad der Dekommodifizie-
rung8, desto geringer die Anreize, eine Erwerbstätig-

8 Dekommodifizierung  beschreibt  das  Ausmaß,  in  dem  der
Wohlfahrtsstaat dem Einzelnen ein Leben unabhängig von der
Erwerbstätigkeit ermöglicht. Dekommodifizierung beschreibt
damit die Abkopplung der sozialen Sicherung von der Teil-
nahme am Arbeitsmarkt (Esping-Andersen 1990). 
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keit aufzunehmen und desto höher die Arbeitslosen-
quote, so die Argumentation. Linke Parteien verfol-
gen hingegen traditionell eine Politik der Dekommo-
difizierung (u.a. Huber et al. 1993).9 Damit sind die
Political  Belief  Systems zwar  insgesamt  generatio-
nengreifend  angelegt,  indem  sie  nicht  direkt  nach
Lebensalter differenzieren oder sich zum Anwalt ei-
ner Altersgruppe machen, dennoch ist denkbar, dass
Parteien, die eine konservativ-rechte Grundorientie-
rung aufweisen, sich stärker an den wohlfahrtsstaat-
lichen  Interessen  älterer  Menschen  orientieren  als
linke Parteien. Hierbei handelt es sich um einen mit-
telbaren Effekt, der aus ihrer Skepsis gegenüber de-
kommodifizierenden  Politikansätzen  und  der  damit
einhergehenden  Reserviertheit  gegenüber  arbeits-
marktnahen Sozialleistungen resultiert.

Methodische  Umsetzung  –  Der  Manifesto-Age-
Orientation Index (MAO)

Die Altersorientierung wird mittels einer quantitativen
Inhaltsanalyse  von  Wahlprogrammen  bestimmt.
Wahlprogramme bieten die Möglichkeit einer Gene-
rierung von Längsschnitten. Sie besitzen zudem einen
klaren zeitlichen Bezug und wurden zumeist von der
gesamten  Partei  als  Policy-Statement  autorisiert
(Budge 1994: 455, Proksch und Slapin 2009: 329). Im
Zuge  der  Analyse  werden  die  Wahlprogramme zu-
nächst  in  Quasisätze10 segmentiert  (Lacewell  et  al.
2014: 6-7) und dann mittels eines hierarchischen Ka-
tegoriensystems  kodiert.  Die  erste  Hierarchieebene
gibt das Thema an, welches Parteien ansprechen und
die  zweite  Hierarchieebene die  Position,  die  hierzu
eingenommen wird. Jedem Quasisatz wird jeweils ein
entsprechender Code auf der ersten und zweiten Hier-
archieebene zugeordnet. Anschließend wird die relati-
ve Häufigkeit der Codes in den Wahlprogrammen er-
mittelt. Das entwickelte Kategoriensystem ermöglicht
die  Erfassung  einer  Reihe  demographierelevanter
Aspekte und reicht in seiner Anwendbarkeit weit über
die Ermittlung der Altersorientierung hinaus. 

Zur Erhebung der Altersorientierung wurde der Ma-
nifesto-Age-Orientation  Index  (MAO)  entwickelt.
Dieser  quantifiziert,  inwieweit  sich  eine  Partei  für
die  wohlfahrtsstaatlichen  Belange  der  älteren  oder
aber der nicht-älteren Bevölkerung einsetzt. Bei der
9 Während des so genannten „Dritten Weges“ kam bei sozialde-

mokratischen Parteien das Ziel einer Aktivierung der Menschen
im erwerbsfähigen Alter  hinzu.  Dies änderte jedoch wenig an
der generellen Unterstützung der Dekommodifizierung (Huo et
al. 2008).

10 Quasisätze beinhalten jeweils eine Aussage. Sie können maxi-
mal einen Satz umfassen.  Werden mehrere Aussagen inner-
halb eines Satzes getätigt, so wird dieser in mehrere Quasisätze
segmentiert.

Erhebung politischer Positionen wird häufig mit re-
flektiven  Indizes  gearbeitet  (u.a.  Gabel  und  Huber
2000, Laver und Budge 1992). Bei reflektiven Indizes
wird davon ausgegangen, dass alle Komponenten das
gleiche  zugrundeliegende  Konstrukt  messen.  Jede
Komponente an sich ist Ausdruck der latenten Varia-
blen. Verändert sich die latente Variable, zeigt sich
dies  in  allen  messbaren  Indikatoren  (Bollen  1989,
Diamantopoulos  et  al.  2008:  1204).  Die  Kausalität
verläuft daher von der latenten Variablen (Dimensi-
on)  zu  den  einzelnen  Komponenten,  also  von  der
strukturierenden Dimension zu den Einzelissues, die
Ausdruck der zugrundeliegenden Dimension sind. 

Da  die  Altersorientierung  eine  nachgeordnete  Di-
mension des Parteienwettbewerbs  ist  und keine di-
rekte Korrespondenz der Dimension mit dem Politi-
cal Belief Systems von Parteien besteht, handelt  es
sich  bei  MAO jedoch  um einen  formativen  Index.
Die Altersorientierung ergibt sich erst aus der Sum-
me der Positionen zu den zugehörigen Einzelissues,
da die Parteien nicht über eine dimensionsgerichtete
Aufmerksamkeit verfügen und die Altersorientierung
auch kein integraler Bestandteil der Political Belief
Systems von Parteien ist. Das Konstrukt der Alters-
orientierung hat somit einen formativen Aufbau und
muss  mit  Hilfe  eines  formativen  Indexes  erhoben
werden. Bei formativen Indizes erfolgt die Kompo-
nentenauswahl nicht empirisch induktiv, sondern de-
duktiv.  Daher  kann  beispielsweise  nicht  auf  eine
Faktoranalyse  zur  Indexbildung  zurückgegriffen
werden.  Auch  die  herkömmlichen  Verfahren  zur
Messung der Validität eines Indexes eignen sich bei
formativen Indizes nur bedingt (Bollen 1989: 222).
Die Güte des Indexes wird vor allem durch die Qua-
lität  des  zugrundeliegenden theoretischen Konzepts
bestimmt, welches eine klare und präzise Spezifikati-
on des Inhalts des Indexes und der diesen tragenden
Indikatoren  hervorbringen  muss  (Diamantopoulos
und Winklhofer 2001: 271-272). 

Dabei  müssen  die  Indikatoren  den  Index  in  seiner
Gesamtheit  erfassen  und  dürfen  gleichzeitig  nicht
über dessen Definitionsbereich hinausweisen. MAO
soll Aufschluss über die Positionen von Parteien hin-
sichtlich  der  Verteilung  wohlfahrtsstaatlicher  Leis-
tungen zwischen älteren und nicht-älteren Menschen
geben. Um dies zu gewährleisten, finden nur Katego-
rien als Indikatoren des Indexes Verwendung, die zwei
Anforderungen genügen: Sie müssen sich sowohl auf
ältere bzw. nicht-ältere Menschen beziehen und so-
mit altersspezifisch sein, als auch einen klaren Bezug
zu  wohlfahrtsstaatlichen  Leistungen  aufweisen.  In
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Tabelle 1 sind alle Kategorien dargestellt, aus denen
sich MAO zusammensetzt.

Zur Berechnung von MAO wird auf eine Ratio-Skala
zurückgegriffen. Kategoriengruppen, welche positive
Aussagen für die nicht-ältere Bevölkerung (POSINE)
beinhalten, werden aufgrund der Kontrastierung von
älteren und nicht-älteren Menschen und der Annah-
me begrenzter Ressourcen als negative Aussagen für
die  ältere  Bevölke-
rung  (NEGIE)  gewer-
tet.  Umgekehrt  wer-
den positive Aussagen
für  die  ältere  Bevöl-
kerung  (POSIE)  in  ei-
ner Weise verrechnet, dass sie als negative Aussagen
für  die  nicht-ältere  Bevölkerung  (NEGINE)  gelten
können. Die deskriptiven Aussagen zu beiden Bevöl-
kerungsgruppen (DESINE; DESIE) gehen in den Nen-
ner der Formel ein.

Die Verwendung einer Ratio-Skala hat den Vorteil,
dass  sogenannte  irrelevante  Alternativen11 keinen
Einfluss auf die Ergebnisse von MAO ausüben. Die
Integration der  deskriptiven Aussagen von Parteien
im Nenner erlaubt eine größere Differenzierung zwi-
schen  Parteien,  neutrale  Positionen  können  besser
dargestellt  werden und die Tendenz zu Extremwer-
ten bei Ratio-Skalen wird gemildert. 

MAO kann Werte von -1 bis +1 annehmen. Der Wert
-1  wird  erreicht,  wenn  in  allen  altersspezifischen

11 Die  Abhängigkeit  von  irrelevanten  Alternativen  entsteht,
wenn in den Nenner nicht nur die Kategorien inkludiert wer-
den, welche für die Positionsberechnung herangezogen wer-
den, sondern alle Quasisätze eines Wahlprogrammes. Für eine
eingehendere Darstellung siehe Prosser (2014).
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Tabelle 1: MAO – Spezifikation der Indikatoren

Nicht-ältere Menschen

Positive Aussagen Negative Aussagen Deskriptive Aussagen

Kinder- und Jugendförderung positiv
(1201)

Kinder- und Jugendförderung negativ
(1202)

Kinder- und Jugendförderung deskriptiv
(1203)

Bildung / Ausbildung positiv (1301) Bildung / Ausbildung negativ (1302) Bildung / Ausbildung deskriptiv (1303)

Berufseinstieg, Praktika / j. Arbeitnehmer
positiv (1401)

Berufseinstieg, Praktika / j. Arbeitnehmer
negativ (1402)

Bildung / Ausbildung privat (1304)

Kinderbetreuung positiv (1601) Kinderbetreuung negativ (1602) Bildung / Ausbildung nicht privat (1305)

Arbeitslose positiv (2401) Arbeitslose negativ (2402) Berufseinstieg, Praktika / j. Arbeitnehmer
deskriptiv (1403)

Junge Familie positiv (2701) Junge Familie negativ (2702) Kinderbetreuung deskriptiv (1603)

Pflegende Angehörige positiv (3208) Rente privatisieren (3502) Arbeitslose deskriptiv (2403)

Altersabsicherung geg. privatisieren
(3501)

Zukünftige Rente negativ (3503) Junge Familie deskriptiv (2703)

Zukünftige Rente positiv (3505)

Rente Finanzierbarkeit sichern (3508)

Rente generationengerecht finanzieren
(3509)

Ältere Menschen

Positive Aussagen Negative Aussagen Deskriptive Aussagen

Pflege positiv (3201) Pflege negativ (3202) Pflege deskriptiv (3203)

Pflege nicht privatisieren (3204) Pflege privatisieren (3205) Ältere Menschen deskriptiv (3403)

Ältere Menschen positiv (3401) Pflege Finanzierbarkeit sichern (3206) Rente deskriptiv (3507)

Heutige Rente positiv (3506) Pflege generationengerecht finanzieren
(3207)

Ältere Menschen negativ (3402)

Heutige Rente negativ (3504)

Die Zahlen in Klammern stellen die numerischen Bezeichnungen der einzelnen Kategorien dar.
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Aussagen mit wohlfahrtsstaatlichem Bezug die spe-
zifischen  Interessen  der  nicht-älteren  Bevölkerung
unterstützt und/oder diejenigen der älteren Bevölke-
rung negiert werden. Werden hingegen in allen alters-
spezifischen Aussagen die spezifischen Anliegen der
älteren  Bevölkerung  vertreten  und/oder  diejenigen
der  nicht-älteren  Bevölkerung  abgelehnt,  nimmt
MAO den Wert +1 an. Der Wert 0 gibt Hinweis auf
ein Programm, in dem in gleicher Intensität die spe-
zifischen Anliegen der nicht-älteren und der älteren
Bevölkerung vertreten werden. 

Die Altersorientierung deutscher Parteien

Die  Altersorientierung wird  für  etablierte  deutsche
Parteien im Zeitraum von 1970 bis 2013 dargestellt.
Der Anteil älterer Wähler (60 Jahre und älter) stieg
von 26,7% im Jahr 1972 auf 34,1% im Jahr 2013;
wobei sich die stärksten Verschiebungen der Alters-
struktur in den letzten Bundestagwahlen zeigen (Bun-
deswahlleiter 2015: 92). Trotz dieser deutlichen Zu-
nahme älterer Wähler kann für vier von fünf unter-
suchten deutschen Parteien keine im Zeitverlauf zu-
nehmende  Ausrichtung  ihrer  Programmatik  an  den
wohlfahrtsstaatlichen Anliegen älterer Menschen kon-

statiert  werden  (Abbildung  1).  Einzig  bei  der  FDP
zeigt sich eine solche Tendenz, wenn auch mit Un-
terbrechungen und in insgesamt moderatem Ausmaß.

Des Weiteren wird für alle Parteien eine stärkere Ori-
entierung an den spezifischen Bedürfnissen der nicht-

älteren Menschen deutlich. Von einigen Ausreißern12

abgesehen liegt MAO für alle Parteien zu allen unter-
suchten Zeitpunkten zwischen -0,20 und -0,60.  Die
dargestellte Entwicklung deutscher Parteien kann da-
mit nicht dazu dienen, alarmierende Thesen, die eine
Ausrichtung der Parteien an den Bedürfnissen älterer
Menschen  im  Zuge  des  demographischen  Wandels
prognostizieren,  zu  stützen.  Dass  alle  Parteien  eine
stärkere Orientierung an den spezifischen wohlfahrts-
staatlichen Anliegen nicht-älterer  Menschen aufwei-
sen, kann auch durch die heterogeneren Problem- und
Lebenslagen  nicht-älterer  Menschen  erklärt  werden,
die eine Vielzahl von politischen Problemlösungsan-
sätzen erfordern. In Hinblick auf ältere Menschen ma-
chen mit der Rente und der Pflege zwei Leistungsar-
ten den absolut überwiegenden Anteil aller altenspezi-
fischen wohlfahrtsstaatlichen Programmangebote aus.
Darüber  hinausgehende  wohlfahrtsstaatliche  Ange-
bote  (wie  beispielsweise  eine  GEZ-Befreiung  oder
eine verbilligte Nutzung der öffentlichen Verkehrs-
mittel)  werden  von  Parteien  zwar  vermehrt,  aber
dennoch nur sehr begrenzt offeriert. 

An dieser Stelle sei auf ein wichtiges Charakteristi-
kum des MAO-Indexes verwiesen. MAO berücksich-

tigt nicht die Höhe wohlfahrts-
staatlicher  Ausgaben  für  die
einzelnen  Forderungen.  Diese
Limitation teilt MAO mit fast
allen  Berechnungsmöglichkei-
ten  zur  Position  einer  Partei
auf anderen Dimensionen bei-
spielsweise  der  Links-Rechts-
Achse.13 Eine Gewichtung der
eingehenden Kategorien nach
ihren finanziellen Auswirkun-
gen könnte im Prinzip Abhilfe
schaffen, wäre bei solch kom-
plexen Fragen allerdings will-
kürlich.  MAO  zeigt  nicht
mehr  und  nicht  weniger  als
das Verhältnis an, in dem Par-
teien  die  spezifischen  wohl-
fahrtsstaatlichen  Anliegen  äl-
terer  und  nicht-älterer  Men-
schen  in  ihrem  Wahlpro-
gramm vorbringen. 

12 Bei den Ausnahmen handelt es sich um die Programme der Uni-
onsparteien von 1987 (MAO = -0,14) und 2005 (MAO = -0,11).

13 Einzelne Ansätze bemühen sich um eine Gewichtung der Ka-
tegorien und somit um eine Abschätzung wie rechts oder links
eine Kategorie im Vergleich zu einer anderen ist. Die genutz-
ten  Verfahren  sind  für  die  hier  vorliegenden  Daten  jedoch
nicht geeignet. Siehe hierzu u.a.: Jahn (2011).
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Abbildung 1: Die Altersorientierung deutscher Parteien im Zeitverlauf*

‐1
‐.
5

0
.5

1
‐1

‐.
5

0
.5

1

1970 1980 1990 2000 2010

1970 1980 1990 2000 2010 1970 1980 1990 2000 2010

CDU (CSU) SPD FDP

Linke Grüne

M
an

if
es
to
 A
ge

 O
ri
e
n
ta
ti
o
n
 (
M
A
O
)

Jahr der Wahl

* Die Programme der FDP von 1972 und der Grünen von 1983 und 1990 werden
aufgrund einer zu geringen Kategorienbesetzung nicht berücksichtigt.
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Hinsichtlich  einer  Divergenz  in  der  Altersorientie-
rung, die aus einer  unterschiedlichen ideologischen
Grundorientierung vermittelt über die Einstellung zu
arbeitsmarktnahen  Sozialleistungen  resultiert,  zeigt
die  alleinige  Betrachtung  deutscher  Parteien  keine
absolut eindeutigen Ergebnisse. Da es sich um einen
mittelbaren  Effekt  handelt  und  die  Political  Belief
Systems  der  Parteien  insgesamt  generationenüber-
greifend angelegt sind, ist dies aber auch nicht über-
raschend. Die CDU ist weniger stark an den spezifi-
schen wohlfahrtsstaatlichen Bedürfnissen der nicht-
älteren  Bevölkerung  orientiert  als  die  Parteien  des
linken politischen Spektrums (SPD, Linke,  Grüne).
Die FDP entzieht sich jedoch dieser Einteilung. Ihre
Altersorientierung  ist  trotz  einer  rechtsorientierten
Wirtschaftspolitik insgesamt stärker den wohlfahrts-
staatlichen  Anliegen  der  nicht-älteren  Bevölkerung
zugeneigt als die ihrer linken Wettbewerber (Abbil-
dung 2). 

Ursächlich  für  die  sehr  niedrigen  MAO-Werte  im
Falle der FDP ist ihr starker Fokus auf die Bildung
und Ausbildung von jungen Menschen. Trotz dieser
Ambivalenzen zeigt sich eine positive,  einseitig si-
gnifikante  Korrelation  zwischen  der  Links-Rechts-
Position einer Partei (gemessen anhand des RILE-In-
dex) und der Altersorientierung; r = 0,246, p ≤ 0,05.
Je linker eine Partei auf der generellen Links-Rechts-
Achse zu verorten ist, desto stärker neigt sie sich den
wohlfahrtsstaatlichen  Interessen  der  nicht-älteren
Bevölkerung zu.

Fazit

Der  demographische  Wandel  wird  rapide  voran-
schreiten und die größten Veränderungen in der Al-
tersstruktur stehen noch aus. So erreichen die gebur-
tenstarken  Jahrgänge  der  Nachkriegsjahre  in  den
nächsten Jahren in großer Zahl das Rentenalter. Die
Relevanz  generationaler  Aspekte  politischer  Pro-
grammatik und die gesellschaftlichen Debatten über
solche Fragen werden damit aller Voraussicht nach
weiter zunehmen. 

Die Altersorientierung der politischen Programmatik
ist  mit  bisherigen  Instrumenten  bzw.  den gängigen
Dimensionen des politischen Wettbewerbs nicht  zu
erfassen.  Der  vorgestellte  MAO-Index  bietet  einen
theoretisch  und  methodisch  fundierten  Ansatz  zur
Betrachtung  dieser  generationalen  Dimension,  die
zunehmend an  Relevanz gewinnt,  aber  gleichzeitig
einen klar  nachgeordneten Charakter  besitzt.  MAO

ermöglicht  es,  die  Altersori-
entierung  von  Parteien  im
Quer-  und  Längsschnitt  ver-
gleichend darzustellen und so-
mit  Einflüsse  der  ideologi-
schen Grundorientierung hier-
auf  und potentielle  Verschie-
bungen im Verlauf des demo-
graphischen Wandels zu ana-
lysieren. Sein volles Potential
entfaltet MAO daher bei einer
eingehenderen  Analyse  einer
größeren Anzahl an Parteien.
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Abbildung 2: Boxplots: Die Altersorientierung nach Partei*
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Europäisierung des Parteiverbots? 

– Das Merkmal der „Potentialität“ im Lichte
der Rechtsprechung des EGMR –

Paul Höhner, M.Sc.1/Sven Jürgensen2

I. Einleitung

Am 17. Januar 2017 hat das BVerfG verkündet, die
NPD nicht zu verbieten.3 Schon während der mündli-
chen Verhandlung wurde deutlich, dass die weitaus
umfangreichere Rechtsprechung des EMRK zu Par-
teiverboten einen langen Schatten wirft:  „Mit Blick
auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs  muss  ein  Eingriff  verhältnismäßig  sein.  Wie
wollen Sie um diese Klippe herumkommen, ohne ge-
wisse Anhaltspunkte für eine potenzielle Verwirkli-
chung?“, so der Richter  Landau während der Sach-
verständigenbefragung.4

Nachdem  andere  Verbotsverfahren  im  Laufe  der
Jahrzehnte mangels  Parteieigenschaft5 oder Verfah-
renshindernissen6 scheiterten, bestimmte das Gericht
die Voraussetzungen für ein Parteiverbot neu. Mit ei-
ner  der  Novationen,  der  Implementierung  der  sog.
Potentialität, geht ein Wandel von einer gesinnungs-
hin  zu  einer  verhaltensbezogenen  Verbotsprüfung
einher.  Gleichzeitig nutzt  das Gericht  die  Gelegen-
heit,  die  Übereinstimmung mit  der  neueren  Recht-
sprechung des EGMR zu Parteiverboten7 zu suchen.

1 Der Verfasser ist Student der Rechtswissenschaften und stu-
dentische Hilfskraft am PRuF.

2 Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am PRuF.
3 Für einen Bericht von der Urteilsverkündung s. S. Jürgensen,

Der  Demokratie  zumutbar?  Zum  NPD-Verbotsurteil  des
BVerfG,  auf  http://verfassungsblog.de/der-demokratie-zumut
bar-zum-npd-verbotsurteil-des-bverfg/  (zuletzt  abgerufen am
16.03.2017); s. auch: S. Roßner, Die NPD hat nicht genug Po-
tential,  auf  http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bverfg-2-
bvb-1-13-npd-verbotsverfahren-parteiverbot-voraussetzungen
-potentialitaet-bedeutung/ (zuletzt abgerufen am 16.03.2017).

4 C.  Leggewie/H.  Meier,  Wir  brauchen  zeitgemäße Maßstäbe
für die Parteienfreiheit, Deutschlandfunk 2016, online unter:
http://www.deutschlandfunk.de/verbotsverfahren-freispruch-
fuer-npd-waere-fatales-signal.1184.de.html?dram:article_id=
366153 (zuletzt abgerufen am 16.03.2017).

5 BVerfGE 91, 262 (Nationale Liste); 91, 276 (FAP Verbot).
6 BVerfGE 107, 339 (NPD I).
7 Zur zunehmenden Bedeutung der europäischen Ebene s. S. D.

Emek,  Parteiverbote  und  Europäische  Menschenrechtskon-
vention, 2006,  S.  23 ff. Das Sondervotum gegen einen Ab-
bruch des NPD I-Verbotsverfahrens, hatte bereits 2003 eine
Auseinandersetzung mit der Konvention gefordert, BVerfGE
107, 339 (394 f.).

Die zentrale Frage lautet dabei: Wie gefährlich muss
eine Partei sein, damit ein Verbot zulässig ist? Das
Panorama  der  in  der  Diskussion  vorgeschlagenen
Anforderungen an das Element der Gefahr, die von
einer  Partei  ausgehen  muss,  um verbotswürdig  zu
sein,  reichte von einer abstrakten Gefahrvermutung
i.S.e. ideologischen Risikovorsorge8, über die nach-
haltige  Gefahr9,  welche  an  die  strukturelle  Gefahr
der  Partei  als  Organisationsform anknüpft,  bis  hin
zum letztmöglichen  Eingriffsmoment,  der  aus  dem
Polizei-  und  Ordnungsrecht  entlehnten  konkreten
Gefahrenschwelle.10 Das BVerfG musste sich bei der
Konzeptionierung einer Gefahrenschwelle mit diesen
verschiedenen Möglichkeiten auseinandersetzen und
dabei der Wertung der EMRK im Wege der völker-
rechtsfreundlichen Auslegung gerecht werden.

Dieser  Beitrag  beleuchtet  das  Tatbestandsmerkmal
der Potentialität als Gefahrenschwelle für das Partei-
verbotsverfahren des Art. 21 Abs. 2 GG, wie es vom
BVerfG  im  NPD-Urteil  verwendet  wurde.  Ausge-
hend  von  den  Neuerungen  im  deutschen  Verfas-
sungsrecht in Bezug auf die Rechtsprechung zu Par-
teiverboten  (II.),  wird  anhand  der  europäischen
Rechtsprechung  die  Gefahrenschwelle  der  EMRK
und deren Relevanz für die deutsche Rechtsprechung
herausgearbeitet (III.). Abschließend werden die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede der deutschen und
europäischen  Konzeption  einer  parteispezifischen
Gefahr dargestellt (IV.) und das Merkmal der Poten-
tialität einer kritischen Würdigung unterzogen (V.).

II. Neujustierung der  Gefahrenschwelle  für  das
Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2 GG

1. Verfassungsrechtliche  Maßstäbe  der  Ausle-
gung des parteispezifischen Gefahrenbegriffs

Das Parteiverbot stellt  einen schwerwiegenden Ein-
griff  in die  Freiheit  der politischen Willensbildung
dar, insbesondere in die Parteienfreiheit gem. Art. 21
Abs. 1 GG.11 Die herausgehobene Stellung der politi-
schen Parteien findet ihren Ausdruck darin, dass mit
Art. 21  Abs. 2  S. 1  GG  die  Verbotsgrundlage  auf

8 M. J. Alter, Die Eingriffsschwelle beim Verbot extremistischer
Parteien und Vereine in Deutschland und England, 2016, S. 131 f. 

9 Nachhaltigkeit ist eigentlich ein positiv besetzter Begriff. Es
gibt aber auch eine negative Dimension von nachhaltigen Ent-
wicklungen, s. L. Michael, Die „nachhaltige“ Gefahr als Ein-
griffsschwelle für Vereins- und Parteiverbote, in: P. Häberle/
M. Morlok/V. Skouris (Hrsg.), FS Tsatsos, 2003, S. 383 (403 f.).

10 Umfassende Nachweise zu den Vorschlägen aus der Literatur
finden  sich  bei  F.  Shirvani,  JZ  2014,  1074  (1076  Fn. 34);
Eine Übersicht über unterschiedliche Gefahrenschwellen fin-
det sich bei M. J. Alter (Fn. 8), S. 131 f.

11 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 511, 523 ff. 
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Verfassungsebene und gegenüber dem Vereinsverbot
des Art. 9 Abs. 2 GG speziell  geregelt  ist.  Bei  der
Auslegung dieser Norm als Verfassungsnorm verbie-
tet  sich  jedenfalls  die  unreflektierte  Rekursion  auf
Rechtsbegriffe  des  verwaltungsrechtlichen  Gefah-
renabwehrrechts.12

Für die Auslegung von Art. 21 Abs. 2 GG ist das Be-
kenntnis der Verfassung zur streitbaren Demokratie
fundamental.  Das Grundgesetz ist nicht wertneutral
und das Paradoxon des Verbots – Einschränkung der
Freiheit zum Schutz der Freiheit – nur vordergründig
im  Widerspruch  zur  Volkssouveränität  oder  zum
Demokratieprinzip.13 Vielmehr  soll  das Verbot  die
gleichberechtigte Teilhabe an der politischen Willens-
bildung und den dauerhaften Bestand der Demokratie
gewährleisten.14 Als Konkretisierung beider Prinzipi-
en hat  jede Auslegung die Aufgabe,  eine Synthese
zwischen dem Prinzip der Toleranz gegenüber allen
politischen Meinungen und dem Bekenntnis zu unan-
tastbaren Werten der Staatsordnung herzustellen.15

Jede Auslegung muss darüber hinaus dem Präventions-
charakter16 der Wehrhaftigkeit genügen. Der präven-
tive  Verfassungsschutz  begegnet  Gefahren  frühzei-
tig, wenn der freie politische Ideenwettbewerb eine
Umsetzung extremistischer  Ideen nicht  unterbinden

12 Dies folgt  nicht  aus der Annahme einer strukturellen Tren-
nung  von  Verfassungs-  und  Verwaltungsrecht,  klassisch  in
der Sentenz Otto Mayers: „Verfassungsrecht vergeht, Verwal-
tungsrecht  besteht“ (Vorwort  zur  3.  Auflage des Deutschen
Verwaltungsrechts, 1924), als daraus, dass sich diese Rechts-
begriffe  als  „konkretisiertes  Verfassungsrecht“  (F.  Werner,
DVBl. 1959, 527 ff.) unter bereichsspezifischen Bedingungen
entwickelt haben, die nicht denen des Parteiverbots entspre-
chen, dazu L. Michael (Fn. 9), 383 (384 ff.). 

13 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 515; zu
den  Paradoxien  des  Parteiverbots  grundlegend  M. Morlok,
NJW 2001, 2931 (2931 ff.); aus der Logik der Wertegebunden-
heit muss sich letztendlich auch die Rolle des Parteiverbots
ergeben, s. D. Volp, NJW 2016, 459 (463); U. Volkmann, in:
K.  H.  Friauf/W. Höfling  (Hrsg.),  Berliner  Kommentar  zum
Grundgesetz, 2001, Art. 21 Rn. 93; grundlegend dazu M. Thiel,
Zur Einführung: Die „wehrhafte Demokratie“ als verfassungs-
rechtliche  Grundentscheidung,  in:  Ders.  (Hrsg.),  Wehrhafte
Demokratie – Beiträge über die Regelungen zum Schutze der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung, 2003, S. 1 (23).

14 Hiermit verbunden ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit von
Parteiverboten in gefestigten Demokratien, s.  auch D.  Volp,
NJW 2016,  459;  M. Morlok,  NJW 2001,  2931  (2932);  M.
Thiel, Das Verbot verfassungswidriger Parteien (Art. 21 Abs.
2 GG), in:  Ders.  (Hrsg.),  Wehrhafte Demokratie – Beiträge
über die Regelungen zum Schutze der freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung, 2003, S. 173 (175 f.). 

15 BVerfG, Urteil 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 516, 517; zur
Definition  der  „freiheitlich  demokratischen  Grundordnung“
als unantastbarer Wert s. bereits BVerfGE 2, 1 (12 f.).

16 M. Morlok, NJW 2001, 2931 (2940); auch bereits BVerfGE 5,
85 (142). 

kann.17 In diesem Sinne muss ein Verbot als  ultima
ratio drei Freiheiten gerecht werden: der Freiheit des
politischen Prozesses, der Meinungsfreiheit als ver-
fassungsimmanente Schranke der Wehrhaftigkeit und
der Parteienfreiheit, welche die Organisationsform als
solche schützt.18 

Diesen  Anforderungen  kann  das  Parteiverbot  nur
entsprechen, wenn es seiner Begründung nach kein
Gesinnungs-  oder  Weltanschauungsverbot  darstellt,
sondern allein auf die von einer extremistischen Par-
tei  ausgehende  Organisationsgefahr  abstellt.19 Die
Notwendigkeit restriktiver Auslegung ergibt sich aus
der  Schwere  des  Eingriffs  der  derzeitigen  Rege-
lung.20 Aufgrund des abschließenden Regelungscha-
rakters besteht nach dem Diktum des BVerfG für die
Annahme ungeschriebener Tatbestandsmerkmale kein
Raum.21 Die Norm lässt ebenfalls keinen Handlungs-
oder Ermessensspielraum erkennen,  sodass die An-
wendung  des  Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes  ver-
wehrt  bleibt.22 Demzufolge  muss  der  verfassungs-
rechtliche Gefahrenbegriff aus Art. 21 Abs. 2 GG die
spezifische Organisationsgefahr23 von Parteien erfas-

17 BVerfGE 5, 85 (142); L. Michael (Fn. 9), 383 (399 f.).
18 Grundrechtseinschränkungen  können  durch  Wehrhaftigkeit

gerechtfertigt sein, vgl. BVerfGE 5, 85 (137); 28, 36 (48 f.);
30, 1 (19 f.); 39, 334 (369); zur Meinungsfreiheit insbesonde-
re L. Michael, ZJS, 2010, 155 ff. 

19 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 571; eben-
so M. J. Alter (Fn. 8), S. 342 ff. 

20 Die Auflösung der Partei, das Verbot von Ersatzorganisatio-
nen und die Einziehung des Parteivermögens sind eine zwin-
gende Folge. Allein der Mandatsverlust als Rechtsfolge gem.
§ 46 Abs. 1 S. 1 Nr. 5, Abs. 4 BWahlG kann eine Ausnahme
darstellen, BVerfG, Urteil 17.01.17 – 2 BvB 1/13, Rn. 569. 

21 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 590; so
ebenfalls F. Shirvani, JZ 2014, 1074 (1079 f.).

22 Eine gesonderte Sanktionierung unterhalb  der Schwelle  des
Verbots ist nach Hinweis des Präsidenten des BVerfG bei der
Urteilsverkündung des NPD-Verbotsurteils möglich und eine
Frage für den verfassungsändernden Gesetzgeber. Der Gesetz-
entwurf  des  Bundesrats  für  einen  Ausschluss  verfassungs-
feindlicher Parteien aus der Parteienfinanzierung liegt bereits
vor, BR-Drs. 153/17. Kritisch dazu M. Morlok, Kein Geld für
verfassungsfeindliche Parteien?, ZRP 2017, i.E.; teilweise wird
angenommen, eine das Anknüpfungsverbot  aufhebende vor-
verbotliche Ungleichbehandlung sei denkbar, z.B.  M. Kloepfer,
NJW 2016,  3003  ff.,  und  aufgrund  der  „Dysfunktionalität“
der bestehenden Regelung sogar wünschenswert, so U.  Volk-
mann, DÖV 2007, 577 (584); ders., JZ 2010, 209 ff.

23 Ein Rückgriff auf die polizeirechtliche „konkrete Gefahr“ oder
den  umweltrechtlichen  nachhaltigen  Gefahrenbegriff  wider-
spricht dem Präventionscharakter und dem Wortlaut des Geset-
zes,  so  auch  BVerfG,  Urteil  vom 17.01.2017  –  2  BvB 1/13,
Rn. 605; in Bezug auf die Ungeeignetheit des polizeirechtli-
chen Gefahrenbegriffs auch L. Michael, (Fn. 9), S. 383 (401). 
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sen und größtmögliche Konkordanz auf Tatbestands-
ebene herstellen.24

2. Die Gefahrenschwelle  vor dem NPD II-Urteil
– Gefahrenvorsorge in einer jungen Demokratie

Das Besondere an dieser Art parteispezifischer Gefahr
ist, dass sie sich nicht zeitlich festlegen oder gar an
einer einzelnen Handlung festmachen lässt, sondern
aus vielen feindseligen, für sich genommen unbedeu-
tenden  Einzelakten  besteht,  die  erst  in  ihrer  Ge-
samtschau das Ziel der Untergrabung der bestehenden
Ordnung erkennen lassen.25 Aufgrund dieser Schwie-
rigkeit ließ das BVerfG 1952 eine Gefährlichkeitsver-
mutung ohne erkennbare Realisierungschance ausrei-
chen und verbot i.S.d. Risikovorsorge die SRP.26 Auch
im KPD Urteil von 1956 ging das BVerfG davon aus,
dass für ein Verbot keine absehbare Verwirklichungs-
möglichkeit  der  verfassungsfeindlichen  Ziele  einer
Partei notwendig sei.27 Die geforderte „aktiv-kämpfe-
rische  Haltung“  einer  extremistischen  Partei  wurde
nach damaliger Ansicht bereits  durch Beschimpfun-
gen,  Beleidigungen,  einen  unsachgemäßen  Tonfall
und durch die politische Gewalt befürwortende Propa-
ganda des  Marxismus-Leninismus erfüllt.28 Insofern
reichte das, wenn auch aggressive, Einstehen für eine
politische Richtung in der Öffentlichkeit aus. Diese
allein  gesinnungsbezogene  Verbotsbegründung  ist
widersprüchlich,  hatte  das  Gericht  doch  zuvor  er-
klärt, dass die Verfolgung anti-demokratischer Ziele
kein hinreichender Verbotsgrund sein kann.29 

Insgesamt zeichnen sich beide Leiturteile durch die
intensive Auseinandersetzung mit  der  Unvereinbar-
keit  totalitärer  Ideologien von rechts wie von links
mit  der  freiheitlich  demokratischen  Grundordnung
aus.  Die  Begründung  der  verfassungsfeindlichen
Zielsetzung durch die Programmatik stand im Vor-
dergrund.  Das  Ausreichen  einer  abstrakten  Gefah-
renschwelle, das Erfordernis einer „Haltung“ anstelle

24 Das Element der Gefahr muss nicht zwingend in der Verhältnis-
mäßigkeit berücksichtigt werden,  F. Shirvani, JZ 2014, 1074
(1079);  F. Arndt/A. Engels,  in: U. Karpenstein/F. C. Mayer
(Hrsg.), EMRK Kommentar, 2. Aufl. 2015, Art. 11 Rn. 45. 

25 So schon BVerfGE 2, 1 (20 f.),  bezüglich der Bestimmung
der verfassungsfeindlichen Zielsetzung. 

26 Die  verfassungsfeindliche  Zielsetzung,  indiziert  durch  die
Wesensverwandtschaft zur NSDAP, reichte aus: BVerfGE 2,
1 (69). Heute hingegen ist dies unzureichend: BVerfG, Urteil
vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Leitsatz  7, Rn. 591 f., 805, 841.

27 BVerfGE 5, 85 (143 f.); siehe dazu M. Morlok, JA 2013, 317
(321); F. Shirvani, JZ 2014, 1074 (1075).

28 BVerfGE 5, 85 (175, 236). 
29 BVerfGE 5,  85  (135,  140  f.);  zum Widerspruch  der  ange-

wandten Maßstäbe im KPD Urteil, s. auch M. J. Alter (Fn. 8),
S. 168 f., 183, 185 m.w.N.

eines „Verhaltens“, wurde hauptsächlich mit der Prä-
ventionsfunktion der Wehrhaftigkeit begründet, ohne
dabei das Missverhältnis zwischen einer real  unge-
fährlichen,  aber  unerwünschten  Partei  und  der
Schwere  des  Eingriffs  auszuräumen.30 Wohnt  dem
Angriff auf die Demokratie aber keine reale Gefahr
inne, verliert das Verbot seine Schutzfunktion.31

3. Potentialität als verhaltenbezogenes Gefahren-
merkmal i.S.v. „Darauf Ausgehen“

Wendet sich eine Partei gegen eines der Wesensele-
mente der freiheitlich demokratischen Grundordnung
(Menschenwürde,  Demokratie,  Rechtsstaatlichkeit),
erfüllt sie das ideologische Kriterium der verfassungs-
feindlichen  Zielsetzung32 und  muss  ebenfalls  das
handlungsbezogene  Merkmal  des  „Darauf  Ausge-
hens“ erfüllen, um verbotswürdig zu sein.33 Von ei-
nem  „Beeinträchtigen“  i.S.v.  Art. 21  Abs. 2  GG34

kann nur ausgegangen werden, wenn eine Partei mit
hinreichender Intensität eine spürbare Gefährdung der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung bewirkt.
„Darauf Ausgehen“ bildet somit den zielorientierten
Zusammenhang zwischen den Handlungen der  Mit-
glieder oder Anhänger35 und der verfassungsfeindli-
chen Zielsetzung. Zur Qualifizierung des Zusammen-
hangs greift  das Gericht  auf  das Strafrecht  zurück,
indem es ein aktives planvolles Handeln i.S.e. quali-
fizierten  Vorbereitungshandlung  fordert  (versuchte
Verfassungsstörung).36 Weiterhin bricht das BVerfG
mit seiner früheren Rechtsprechung zu Parteiverbo-
ten, indem es das Erfordernis der „Potentialität“  in

30 M. J. Alter (Fn. 8), S. 180, 194. 
31 So auch  U. Volkmann,  in: K. H. Friauf/W. Höfling (Hrsg.),

Berliner Kommentar zum Grundgesetz, 2001, Art. 21 Rn. 92;
M. Morlok, NJW 2001, 2931 (2941).

32 Zur Schutzgutdefinition siehe BVerfG, Urteil 17.01.2017 – 2
BvB 1/13,  Rn.  556;  BVerfGE 2,  1,  (12  f.);  M. Morlok,  JA
2013, 317 (321); D. Volp, NJW 2016, 549 (462 f.); F. Shirvani,
JZ 2014, 1074 (1075).

33 Zu den Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 2 S. 1 GG im Ein-
zelnen M. Morlok, JA 2013, 317 ff.

34 Das Tatbestandsmerkmal „Beseitigen“ ist praktisch irrelevant
und bezieht sich auf den physischen Bestand der Bundesrepu-
blik. 

35 Anhänger sind alle, die sich für eine Partei einsetzen, BVerfGE
2, 1 (22); 5, 85 (144). 

36 Die Strafrechtsdogmatik ist an dieser Stelle fruchtbar wegen
der Staatsschutzdelikte (§§ 83, 87 StGB), die eine Ausnahme
von der Straflosigkeit  von Vorbereitungshandlungen bilden.
Die Vorbereitung erfüllt bereits das unmittelbare Ansetzen. S.
dazu M. Morlok, in: H. Dreier (Hrsg.), Bd. II, 3. Aufl. 2015,
Art. 21 Rn. 150; bezogen auf das Erfordernis konkreter Vor-
bereitungshandlungen  M. Morlok,  NJW 2001,  2931 (2940);
M. Morlok, JA 2013, 317 (321); die Anlehnung an die Straf-
rechtsdogmatik ablehnend  L.  Michael  (Fn.  9),  S. 383  (399,
403, 406 f.).
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das  Tatbestandsmerkmal  hineinliest.  Ein  „Darauf
Ausgehen“37 kann danach nur angenommen werden, 

„wenn  konkrete  Anhaltspunkte  von  Gewicht
vorliegen,  die es zumindest  möglich erschei-
nen lassen, dass das gegen die Schutzgüter des
Art. 21  Abs. 2  GG gerichtete  Handeln  einer
Partei  erfolgreich  sein  kann  (Potentialität)
[…] Ein Parteiverbot kommt vielmehr nur in
Betracht, wenn eine Partei  über hinreichende
Wirkungsmöglichkeiten verfügt, die ein Errei-
chen der von ihr verfolgten verfassungsfeind-
lichen Ziele nicht völlig aussichtslos erschei-
nen lassen, und wenn sie von diesen Möglich-
keiten auch Gebrauch macht.“38 

Im Vergleich zum SRP- und KPD-Urteil  lehnt  das
BVerfG  nunmehr  eine  abstrakte  Gefahrenschwelle
i.S.e. Gefahrenvorsorge ab, ohne jedoch eine konkrete
Gefahr als letztmöglichen Eingriffszeitpunkt zu ver-
langen. 

Hinsichtlich der Gefahrprognose im Einzelfall diffe-
renziert  das  BVerfG  zwischen  anti-demokratischen
Zielen und anti-demokratischen Mitteln.39 Eine zure-
chenbare Gewaltanwendung erfüllt danach regelmä-
ßig das Merkmal „darauf ausgehen“, unabhängig von
der Verwirklichungschance einer verfassungsfeindli-
chen  Zielsetzung.  Die  Anwendung von Gewalt  sei
eine  Missachtung  des  staatlichen  Gewaltmonopols
und dementsprechend unvereinbar  mit  dem Prinzip
der  gleichberechtigten  Teilhabe  an  der  politischen
Willensbildung.40 Gewalt  indiziert  damit  die Poten-
tialität. Gewalt meint dabei nicht allein strafrechtlich
verfolgbare Handlungen. Bleibt das Verhalten unter-
halb  der  Strafbarkeitsgrenze,  greift  es  aber  in  die
Freiheit  des  politischen  Willensbildungsprozesses
ein, kann dies ebenfalls ausreichen. Der vom Straf-
recht unabhängige, weite Gewaltbegriff i.S.v. Art. 21
Abs. 2 GG soll  gerade auch psychische Einwirkun-
gen erfassen. Demnach ist es grundsätzlich denkbar,
dass  eine  „Atmosphäre  der  Angst“  durch  Handeln
unterhalb der Schwelle strafrechtlicher Relevanz die
Freiheit  der  politischen  Willensbildung  beeinträch-
tigt, wenn in die Rechte Dritter eingegriffen wird.41

37 Der Begriff „Darauf Ausgehen“ ist unklar und schwer zu be-
stimmen,  U. Volkmann, in: K. H. Friauf/W. Höfling (Hrsg.),
Berliner Kommentar zum Grundgesetz, 2001, Art. 21 Rn. 96;
M. Morlok, NJW 2001, S. 2931 (2940); Thiel (Fn. 14), S. 173
(200).

38 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 585, 586.
39 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 612 m.w.N. 
40 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 588. 
41 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 933, 977;

im Fall der NPD konnten aber viele Eingriffe etwa durch Bür-

Im Vergleich mit dem inklusiven Gewaltbegriff  ist
der  erforderliche  Zurechnungszusammenhang  sehr
streng. Die Kooperation mit parteigebundenem (Ko-
operation mit anderen extremistischen Parteien) oder
parteiungebundenem  Extremismus  (z.B.  Kamerad-
schaften, Terrornetzwerke) darf nicht einzelfallbezo-
gen bleiben, sondern muss sich über einen längeren
Zeitraum hinweg  verfestigt  haben,  damit  eine  Zu-
rechnung erfolgen  kann.42 Die  Partei  muss  für  das
verfassungsfeindliche Verhalten verantwortlich sein.43

In der Gesamtschau muss das zurechenbare Verhal-
ten dann eine  Grundtendenz erkennen lassen.  Auf-
grund dieser  hohen  Anforderungen  konnte  im Fall
der  NPD die  verbliebene  geringe  Anzahl  an  zure-
chenbaren Gewalttaten44 (noch) keine Grundtendenz
begründen. Auch im Hinblick auf die „Atmosphäre
der Angst“ sind die zurechenbaren Fälle nicht verall-
gemeinerungsfähig,  sodass  eine  prägende  Einfluss-
nahme auf den politischen Prozess nicht festgestellt
wurde.45

Die  Anforderungen  an  die  Gefahrenschwelle  zur
Umsetzung anti-demokratischer  Ziele  ohne Gewalt-
anwendung sind wesentlich höher. Eine „legale Re-
volution“  erfordert  den  Gewinn  parlamentarischer
Mehrheiten bei Wahlen oder durch Koalitionen, um
das notwendige Gefahrenpotenzial zu erlangen. Ne-
ben dem EU Parlament und der Bundes- sowie Lan-
desebene bezieht das BVerfG ebenfalls die Gemein-
den mit ein.46 Auch auf regionaler  Ebene könne es
relevante  politische  Gestaltungsmöglichkeiten  ge-
ben,  die  die  Freiheit  des  politischen  Prozesses  ge-

gerwehren oder  Aktionen von Kameradschaften  nicht  zure-
chenbar nachgewiesen werden, dazu Rn. 1001. 

42 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 928. 
43 Die gesteigerte Gewalt  im Bereich Rechtsextremismus kann

der NPD bspw. nicht zugerechnet werden, BVerfG Urteil vom
17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 973, 976, 979; zur Zurechnung
allgemein M. Morlok, NJW 2001, 2931 (2940). 

44 Wie z.B. der Angriff von Funktionären der Jugendorganisation
„Junge Nationale“ auf eine DGB-Kundgebung mit nachträgli-
cher Billigung durch führende Parteivertreter oder der Angriff
auf ein alternatives Wohnprojekt.  Insgesamt können nur  12
rechtskräftig verurteilte Straftaten und 20 selbstständige Sach-
verhalte über einen Zeitraum von 10 Jahren zugerechnet werden,
BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 971, 972 f.

45 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 951, 956,
976, 1008.

46 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 903, 904.
Dieser Aspekt könnte den Anlass geben, nochmals über die
Reichweite des verfassungsrechtlichen Parteibegriffs nachzu-
denken. Das BVerfG hat bislang in seiner Rechtsprechung zu
diesem  die  kommunalpolitische  Tätigkeit  ausgeklammert,
BVerfGE 2, 1 (76); BVerfGE 6, 367 (373); BVerfGE 11, 266
(276); BVerfGE 11, 351 ff.; dazu kritisch M. Morlok/H. Merten,
DÖV 2011, 125 ff.
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fährden könnten. Insofern schließt das BVerfG eine
Verfassungswidrigkeit  aufgrund  starker,  prägender
regionaler Dominanz einer Partei ausdrücklich nicht
aus.47 Abschließend  müssen  die  Verwirklichungs-
chancen anti-demokratischer  Ziele und Mittel  einer
Gesamtbetrachtung  unterzogen  werden.  Die  Mög-
lichkeit  der extremistischen Partei,  ihr  strukturelles
Defizit  (keine Aussicht  auf Wahlerfolge) durch die
Beeinflussung der außerparlamentarischen Opposition
zu  kompensieren,  trägt  ebenfalls  zur  Gefahrenpro-
gnose bei.48

III.  Die  Bedeutung  der  Rechtsprechung  des
EGMR 

1.  Der  EGMR  als  Auslegungshilfe:  Gebot  und
Grenzen völkerrechtsfreundlicher Auslegung

Die Rechtsprechung des EGMR wird trotz der Stel-
lung der EMRK als einfaches Bundesgesetz als Aus-
legungshilfe  herangezogen,  um den  Inhalt  und  die
Reichweite  von Grundrechten und rechtsstaatlichen
Grundsätzen des Grundgesetzes zu bestimmen.49 Die
Bedeutung des EGMR geht dabei über den Einzelfall
und den Rang eines Bundesgesetzes hinaus: 

„Die  innerstaatlichen  Wirkungen  der  Entscheidun-
gen  des  Europäischen  Gerichtshofs  für  Menschen-
rechte  erschöpfen  sich  insoweit  nicht  in  einer  aus
Art. 20 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 59 Abs. 2
GG abzuleitenden  und auf  die  den konkreten  Ent-
scheidungen zugrundeliegenden  Lebenssachverhalte
begrenzten  Berücksichtigungspflicht,  denn  das
Grundgesetz  will  vor  dem Hintergrund  der  zumin-
dest  faktischen Präzedenzwirkung der Entscheidun-
gen internationaler Gerichte Konflikte zwischen den
völkerrechtlichen  Verpflichtungen  der  Bundesrepu-
blik  Deutschland  und  dem  nationalen  Recht  nach
Möglichkeit vermeiden.“50 

Die  Völkerrechtsfreundlichkeit  ist  somit  Ausdruck
eines  Souveränitätsverständnisses,  in inter- und su-

47 Auch bzgl. anti-demokratischer Ziele ist die NPD weit davon
entfernt  diese  zu  verwirklichen,  BVerfG,  Urteil  vom
17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 898, 909, 929 f. 

48 Andere Parameter sind bspw. Organisationsgrad, Kampagnen-
fähigkeit, allgemeine gesellschaftliche Wirkkraft, Wahltrend-
analysen  und  finanzielle  Ausstattung,  BVerfG,  Urteil  vom
17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 909, 910; s. auch M. J. Alter
(Fn. 8), S. 147 f.

49 BVerfGE 74, 358 (370); BVerfGE 111, 307 (315 ff.). Mit der
Ausnahme der Minderung des Grundrechtsschutzes bleibt die
EMRK anwendbar, BVerfGE 111, 307 (317); 128, 326 (367);
dazu ausführlich L. Michael/M. Morlok, Grundrechte, 5. Aufl.
2016, § 7 Rn. 115 ff.; auch S. D. Emek (Fn. 7), S. 23;  M. J.
Alter (Fn. 8), S. 152.

50 BVerfGE 128, 326 (368 f.); s. auch S. D. Emek (Fn. 7), S. 163 ff.

pranationale  Zusammenhänge eingebunden zu sein.
Die breite Anwendung dient dazu, der EMRK in der
Bundesrepublik umfassend Geltung zu verschaffen.
Ziel dieses Prinzips ist nicht die Parallelisierung ein-
zelner  Schemata  und  Begriffe  zwischen  der  deut-
schen und europäischen Ebene, sondern die Vermei-
dung von Völkerrechtsverletzungen. In diesem Sinne
ist eine Harmonisierung innerhalb dieses rechtlichen
Mehrebenensystems  nicht  zwingend  erforderlich,
beispielsweise ist die Wahl der Mittel zur Zielerrei-
chung Aufgabe der Konventionsstaaten.51 Die völker-
rechtsfreundliche  Auslegung  erfolgt  ähnlich  einer
verfassungsvergleichenden Auslegung: Die Ähnlich-
keiten des Normtextes müssen immer im Kontext zur
Rechtsordnung gesehen werden, aus dem sich Unter-
schiede ergeben können. Zentral ist jeweils der men-
schenrechtliche Gehalt der Regelung, der sowohl das
Grundgesetz sowie die EMRK auflädt.52 Die Gren-
zen der völkerrechtsfreundlichen Auslegung ergeben
sich aus dem Grundgesetz. Die Auslegung darf nicht
dazu führen,  dass  der  Grundrechtsschutz  einge-
schränkt wird.53 Die Möglichkeiten der konventions-
freundlichen  Auslegung  enden  dort,  wo  die  aner-
kannten Methoden der Auslegung und Verfassungs-
interpretation nicht mehr vertretbar sind.54 Eine unre-
flektierte Adaption völkerrechtlicher Begriffe verbie-
tet  sich.55 Dennoch  können,  bei  unterschiedlichen
Begriffen  oder  Ergebnissen  zwischen  EMRK  und
Grundgesetz,  die  Wertungen  und  Aspekte  der
EMRK  in  die  Grundrechtsprüfung  miteinbezogen
werden. Als „Auslegungshilfe heranziehen“ bedeutet
letztendlich,  die  wertenden  Aspekte  der  EGMR-
Rechtsprechung für den Grundrechtsschutz fruchtbar
zu machen, ohne eine Angleichung der Dogmatik zu
forcieren.56 Demnach steht das BVerfG vor der Her-
ausforderung,  den  angewandten  Wertungsmaßstab
des EGMR und die Argumentation im Einzelfall von
Parteiverbotsverfahren konfliktfrei zu integrieren.

2. EGMR Case Law: Die europäische Gefahren-
schwelle in Art. 11 Abs. 2 EMRK

Zu  Beginn  waren  sich  die  verhandelnden  Staaten
nicht  einig,  ob das Erfordernis  der  demokratischen
Staatsform  überhaupt  in  die  EMRK  mitaufgenom-
men  werden  sollte.  Einerseits  ist  der  Menschen-
rechtsschutz mit  der  Demokratie  verbunden.  Ande-

51 BVerfGE 128, 326 (369).
52 BVerfGE 128, 326 (369); dazu L. Michael/M. Morlok, Grund-

rechte, 5. Aufl. 2016, § 7 Rn. 120.
53 BVerfGE 111, 307 (317); vgl. Art. 53 EMRK. 
54 BVerfGE 111, 307 (317); 128, 326 (371).
55 L. Michael/M. Morlok, Grundrechte, 5. Aufl. 2016, § 7 Rn. 120.
56 BVerfGE 128, 326 (371).
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rerseits  wollte  man die Konvention nicht  mit  allen
für eine demokratische Staatsform notwendigen Ele-
menten überfrachten. Geeinigt hat man sich dann auf
die  Formel  zum Schutze  des  „in  einer  demokrati-
schen  Gesellschaft  Notwendigen“  und  die  weitere
Auslegung dem Gerichtshof überlassen.57 

1998 hat sich der Gerichtshof entschieden, auch bei
Organisationsverboten  nicht  nur  das  pflichtgemäße
Ermessen  basierend  auf  der  nationalen  Norm  der
Konventionsstaaten zu überprüfen, sondern eine Ge-
samtwürdigung der Tatsachen vorzunehmen.58 Allge-
mein ist  das europäische Verständnis  der zu schüt-
zenden Ordnung enger. Es umfasst die Offenheit und
Freiheit des demokratischen Willensbildungsprozes-
ses unabhängig von der Staatsstruktur, während na-
tionale  Konzeptionen  streitbarer  Demokratie  meist
mehr  schützen  als  den  Verfassungskern.59 Im Fall
von Parteiverboten besteht ein Konsens hinsichtlich
des Schutzgutcharakters zwischen den Konventions-
staaten, sodass der EGMR dem Prinzip der Subsidia-
rität keinen Vorrang einräumt und eine substanzielle
Wertung  vornimmt.60 Aufgrund  der  Schwere  des
Eingriffs  durch  ein  Verbot  ist  der  Ermessensspiel-
raum  der  Konventionsstaaten  reduziert  („limited
margin  of  appreciation“)  und  es  sind  zwingende
Gründe  („convincing and  compelling  reasons“)  für
ein  Verbot  erforderlich.61 Das  Hauptkriterium  zur
Überprüfung  der  ermessensfehlerfreien  Entschei-
dung des Konventionsstaates ist das Erfordernis der
Proportionalität.62 Der  politisch-historische  Kontext
des einzelnen Staates  führt  auch nicht zu einer  Er-

57 M. J. Alter (Fn. 8), S. 124 f.
58 S. D. Emek (Fn. 7), S. 186; ECHR judgement, United Commu-

nist Party of Turkey and others v. Turkey, 30th June 1998, § 46.
59 S. D. Emek (Fn. 7), S. 199 ff., 214, 216, 218. 
60 Der EGMR verweist auf ein gemeinsames europäisches Erbe

und die Verantwortung, die europäische Staatsform zu erhalten,
ECHR judgement,  United  Communist  Party  of  Turkey and
others  v.  Turkey,  30th June  1998,  § 45;  K.  Pabel,  ZaöRV,
2003, 921 (927 f.);  G. Letsas, Oxford Journal of Legal Studies
2006, 705 (710 f., 720 f.). Zur Bedeutung des Konsenses für
den Ermessensspielraum, s. auch D. Spielmann, The Cambridge
Yearbook  of  European  Legal  Studies  2012,  381  (403  f.);
Kritisch,  einen europäischen Konsens durch die EMRK ab-
lehnend M. Thiel, Comparative Aspects, in: ders. (Hrsg.), The
Militant Democracy Principle in Modern Democracies, 2009,
S. 379 (384, 398, 401, 403 f.).

61 F. Arndt/A. Engels, in: U. Karpenstein/F. C. Mayer (Hrsg.),
EMRK Kommentar,  2.  Aufl.  2015,  Art. 11  Rn.  42  m.w.N.;
ECHR judgement,  Refah  Partisi  and  others  v.  Turkey, 13th

February 2003,  §§ 86, 87, 100; United Communist  Party of
Turkey  and  others  v.  Turkey,  30th June  1998,  §§ 46,  47;
ECHR judgement, Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, 30th

June 2009, § 77; ECHR judgement, Freedom and Democracy
Party (ÖZDEP)  v.  Turkey, 8th December  1999,  § 45;  S.  D.
Emek (Fn. 7), S. 183 ff.; S. Eiffler, KritJ 2003, 218 (221 f.).

weiterung  des  Ermessensspielraums.  Dieser  Faktor
stellt  neben dem Rang des  betroffenen Rechtsguts,
der  Schwere  und  Zweck  des  Eingriffs  sowie  der
Konsensfähigkeit  der  Maßnahme,  nur  einen  Faktor
unter mehreren dar. Hat sich der EGMR erstmal ent-
schieden,  einen  engen,  limitierten  Ermessensspiel-
raum anzunehmen, folgte meist  die Feststellung ei-
ner Konventionsverletzung.63 Mangels einer überge-
ordneten normativen Theorie, nimmt der EGMR eine
ad hoc Abwägung zwischen der Einschränkung von
Menschenrechten und dem öffentlichen Interesse im
Einzelfall  vor und trägt so zur Erweiterung des be-
reits etablierten EMRK Case Law bei.64 Eine nähere
Bestimmung der europäischen Gefahrenschwelle er-
gibt  sich  aus  dem Zusammenspiel  zweier  Leitent-
scheidungen: der zulässigen Verbote von Refah Par-
tisi (türkische Wohlfahrtspartei) und Batasuna (bas-
kische Unabhängigkeitspartei).65 

Refah hatte  zum Verbotszeitpunkt durch den türki-
schen  Verfassungsgerichtshof  158  von  450  Parla-
mentsmandate  inne  (22% der  Wählerstimmen)  und
es bestand nach Wahltrendanalysen die Wahrschein-
lichkeit,  dass  die  Partei  bei  den  nächsten  Wahlen
eine absolute Mehrheit auf sich würde vereinen kön-
nen.  Die  Parteiführung  plante,  auf  Grundlage  der
Sharia  eine  konventionswidrige  Paralleljustiz  nach
Religionszugehörigkeit zu errichten. Eine zurechen-
bare  Form der  Gewaltanwendung  durch  Parteimit-
glieder fand indes nicht statt.66 

In seiner  Entscheidung kommt der  EGMR zu dem
Schluss, dass für ein Verbot zwar keine konkrete Ge-
fahr erforderlich ist, aber die Anforderungen an die
Gefahrenschwelle annähernd so hoch sind: 

„a state cannot be required to wait, before in-
tervening,  until  a  political  party  has  seized
power and begun to take concrete steps to im-
plement a policy incompatible with the stand-
ards of the Convention and democracy, even
though the danger of that policy is sufficiently

62 D. Spielmann,  The Cambridge Yearbook of European Legal
Studies 2012, 381 (409 f.).

63 ECHR judgement, Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, 30th

June 2009, § 91;  D. Spielmann, The Cambridge Yearbook of
European Legal Studies 2012, 381 (383).

64 G. Letsas, Oxford Journal of Legal Studies 2006, 711 (713 f.).
65 ECHR judgement,  Refah  Partisi  and  others  v.  Turkey, 13th

February 2003; ECHR judgement, Herri Batasuna  and Bata-
suna v.  Spain,  30th June 2009;  hinsichtlich der demokratie-
theoretischen  Bedeutung  des  Refah  Urteils,  siehe  auch:  P.
Macklem,  International Journal of Constitutional Law, 4 (3)
2006, 488 ff.

66 ECHR judgement,  Refah Partisi  and others v. Turkey, 13th
February 2003, §§ 12, 107 f., 111, 132.
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established and imminent.  The  court  accepts
that where the presence of such a danger has
been established by the national courts (…) a
State  may reasonably  forestall  the  execution
of  such  a  policy  (…)  before  an  attempt  is
made to implement it  through concrete steps
(…)”.67 

Es ist damit ausreichend, wenn eine Partei mit anti-
demokratischen  Zielen  die  Aussicht  hat,  bei  den
nächsten Wahlen eine Parlamentsmehrheit  zu errei-
chen.  Hinsichtlich  des  Ermessensspielraums  über-
prüfte  das Gericht  nur,  ob das Element  der Gefahr
ausreichend berücksichtigt  wurde.  Der Verbotszeit-
punkt hingegen liegt im Ermessen der Konventions-
staaten: 

„it is not for the Court to take the place of the
national  authorities,  which  are  better  placed
than an international court to decide (…) the
appropriate  timing  for  interference  (…)  the
Court  cannot  criticise  the national  courts  for
not  acting  earlier,  at  the  risk  of  intervening
prematurely and before the danger concerned
had taken shape and become real. Nor can it
criticise  them for  not  waiting,  at  the  risk  of
putting the political regime and civil peace in
jeopardy (…)”.68

Der Fall  Batasuna ist  im Vergleich denkbar anders
gelagert. Die baskische Partei hatte nie die Möglich-
keit,  ihre  politischen  Ziele  umzusetzen.  Die  politi-
sche Ausrichtung, die Ziele der Partei und die Frage,
ob regionales  Autonomiestreben  konventionswidrig
sei, war für den EGMR gänzlich irrelevant. Der Eu-
ropäische Gerichtshof  sah  es  als  erwiesen an, dass
die Partei, hierarchisch eingebunden, Teil der Terro-
rorganisation ETA war und folglich eine Mitverant-
wortung  für  deren  politische  Gewalt  trug.  Im Fall
von politischer Gewalt macht der EGMR eine Aus-
nahme von der Gesamtschau, die sich aus politischer
Zielsetzung und Verhalten der Mitglieder oder An-
hänger ergibt. Bei systematischer politischer Gewalt
müssen  die  Konventionsstaaten  die  extremistische
Zielsetzung nicht berücksichtigen.69 

67 ECHR judgement, Refah Partisi and others v. Turkey, 13th Fe-
bruary 2003,  § 102; es ist fraglich, ob überhaupt ein Unter-
schied zur konkreten Gefahr besteht, s.  S. D. Emek (Fn. 7),
S. 318; M. J. Alter (Fn. 8), S. 138, 167 m.w.N.

68 ECHR judgement,  Refah Partisi  and  others  v.  Turkey, 13th

February 2003, §§ 100, 110. 
69 ECHR judgement, Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, 30th

June  2009,  §§ 80  f.,  85  f.,  89;  s.  auch  M. J. Alter  (Fn.  8),
S. 163; S. D. Emek (Fn. 7), S. 191 m.w.N.

IV.  Gemeinsamkeiten  und  Unterschiede:  Die
deutsche  und  europäische  Gefahrenschwelle  im
Vergleich 

Im direkten Vergleich zwischen deutscher und euro-
päischer Rechtsprechung zeigt sich, dass die Gemein-
samkeiten überwiegen. Beide Gerichte teilen sich den-
selben  normativen  Ausgangspunkt,  indem sie wert-
neutrale  Positionen ablehnen und sich zum Prinzip
der streitbaren Demokratie bekennen. Lediglich die
Herleitung ist eine andere: Während der EGMR die
Wehrhaftigkeit aus dem gemeinsamen Bekenntnis zu
Demokratie und Menschenrechten aus der Konventi-
on ableitet70, stützt sich das BVerfG auf verfassungs-
immanente Prinzipien des Grundgesetzes71.

Hieraus erwächst ebenfalls der von beiden Gerichten
geteilte  Präventionscharakter  der  Wehrhaftigkeit,
wonach ein Staat vernünftigerweise in der Lage sein
muss,  die  Verwirklichung  verfassungsfeindlicher
Ziele  abzuwehren.  Konsequenterweise  muss  ein
Staat  das Entstehen einer  konkreten Gefahr für die
demokratische Ordnung nicht abwarten.72 Allein die
Begründung des BVerfG zur Übereinstimmung mit
der EGMR-Rechtsprechung scheint nicht konsistent:
Dass eine konkrete Gefahr nicht notwendig ist, lässt
sich  aus  der  strukturellen  (Organisations-)Gefahr
von  Parteien  in  Verbindung  mit  dem Präventions-
zweck herleiten  und nicht  allein  mit  dem Verweis
auf die eine Ausnahme begründende politische Ge-
walt im Fall von Batasuna.73 Durch den Wandel von
einer gesinnungs- zu einer verhaltensbezogenen Zu-
lässigkeitsschwelle von Parteiverboten stimmen nun-
mehr  BVerfG und  EGMR in  der  Ablehnung einer
abstrakten Gefahrenschwelle überein: Grundsätzlich
reicht eine Anknüpfung an die politische Zielsetzung
einer Partei nicht aus, um ein Verbot zu begründen. 

Darüber  hinaus  zeigt  sich,  dass  beide  Gerichte  die
erforderliche Gefahrenschwelle anhand der Dichoto-
mie von anti-demokratischen Zielen und anti-demo-
kratischen Mitteln  weiter  ausdifferenzieren.  Grund-
sätzlich müssen verfassungsfeindliche Ziele und Hand-
lungen kumulativ vorliegen und eine absehbare Ver-
wirklichungschance begründen. Politische Gewalt in
besonderem Ausmaß  lässt  das  Prognoseerfordernis
jedoch entfallen. Aber auch unterhalb der strafrecht-

70 ECHR judgement,  Refah  Partisi  and  others  v.  Turkey, 13th

February 2003, § 103; ECHR judgement, Herri Batasuna and
Batasuna v. Spain, 30th June 2009, § 82. 

71 BVerfG, Urteil  17.01.2017  – 2 BvB 1/13,  Rn.  515  ff.;  M.
Thiel (Fn. 13), S. 1 (5 f.); zur Herleitung s. auch H. Dreier, JZ
1994, 741 (750 f.).

72 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 619. 
73 So aber BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 620.
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lichen Gewaltschwelle  ist  eine  Ausnahme zulässig,
wie  die  vom  BVerfG  geprüfte  „Atmosphäre  der
Angst“ oder die Mitverantwortlichkeit für Terroris-
mus durch die Verweigerung der Ablehnung von Ge-
walt durch Parteiführer im Fall von Batasuna74 zeigt.

Das zunächst auffällige Fehlen einer  Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung durch  das  BVerfG,  welches  bisher
als Hauptunterschied ausgemacht wurde,75 entpuppt
sich  durch  den  Wandel  der  Rechtsprechung  des
BVerfG als nunmehr rein dogmatischer Unterschied
ohne Relevanz in der Sache. Letztlich ist  nicht die
Angleichung der Dogmatik, sondern die vom EGMR
geforderte Proportionalität des Verbots zur Schwere
des Eingriffs im Rahmen einer Abwägung entschei-
dend.76 Ob durch  die  Nationalstaaten  differenzierte
Sanktionsmöglichkeiten, bspw. im Rahmen der Par-
teienfinanzierung, vorgenommen werden oder gänz-
lich auf ein Verbot verzichtet wird, ist Sache des na-
tionalen Gesetzgebers.77 

Trotz der neuerdings großen Gemeinsamkeiten sind
auch Unterschiede in der Argumentation erkennbar.
Im Vergleich zur NPD waren im Fall von Refah und
Batasuna die Verwirklichungschance bzw. die Inten-
sität der Gewalt sehr ausgeprägt. Trotz dieses deutli-
chen  Unterschieds  gelangt  das  BVerfG  zu  dem
Schluss: „Eine  Grundtendenz  der  Antragsgegnerin
zur  Durchsetzung  ihrer  politischen  Absichten  mit
Gewalt oder durch die Begehung von Straftaten kann
den geschilderten Einzelfällen  (noch) nicht entnom-
men werden.“78 Dies erweckt den Eindruck, die NPD
sei  nur  knapp  einem  Verbot  entkommen,  obwohl
nach den Maßstäben des EGMR die Partei eigentlich
noch weit davon entfernt sein dürfte.79 Insofern ist es
fraglich,  ob zwischen abstrakter  und konkreter  Ge-
fahr  beide  Gerichte  gleiche  Gefahrenschwellen  an-
wenden.  Dieser  Eindruck  erhärtet  sich,  indem das
BVerfG  zur  Begründung  seiner  Gefahrenschwelle

74 ECHR judgement, Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, 30th

June 2009, § 88. 
75 F.  Shirvani,  JZ  2014,  1074  ff.;  M. Morlok,  JA 2013,  317

(324); L. Michael (Fn. 9), S. 383 (401 f.).
76 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 617.
77 Auch  die  “Guidelines  on  Prohibition  and  Dissolution  of

Political Parties and Analogous Measures“ der Venedig-Kom-
mission des Europarats, 41. Plenarsitzung 10./11. Dezember
1999 CDL-INF (2000) 1.,  sind nicht geeignet einen Wider-
spruch  zur  EMRK  zu  begründen,  s.  BVerfG,  Urteil  vom
17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 626. 

78 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 976 (Her-
vorhebung durch die Verfasser).

79 Die europäische Kontrolldichte ist bei friedlichen Mitteln be-
sonders  hoch,  dazu  M.  J.  Alter (Fn.  8),  S.  17S. D.  Emek
(Fn. 7), S. 319 f.

darauf  verweist,  dass  der  EGMR nationale  Beson-
derheiten  mit  berücksichtigen  muss.80 Hierzu  zähle
auch die nationalsozialistische Gewalt- und Willkür-
herrschaft.  Es ist  indes fraglich,  ob allein  der Ver-
weis auf die Geschichte eine Absenkung der Gefah-
renschwelle  begründen  kann.  Dies  würde  entgegen
der  Rechtsprechung des EGMR bedeuten,  dass  die
Berücksichtigung nationaler  Besonderheiten (Histo-
rien)  den  schon  reduzierten  Ermessensspielraum
stark beeinflusst. Der EGMR versteht unter nationa-
len Besonderheiten z.B. eine Jahrzehnte andauernde
Terrorgefahr in Spanien, eine die Demokratisierung
gefährdende politische Instabilität nach dem Fall der
Sowjetunion  in  Russland sowie  die  Bedeutung des
Säkularismus in der Türkei vor dem Hintergrund ei-
ner  Geschichte  der  Unterdrückung  aus  religiösen
Gründen (Theokratie) in Verbindung mit der die tür-
kische  Gesellschaft  prägenden  Rolle  des  Islams.81

Das Verbot der politischen Betätigung einer marxis-
tischen Partei in Rumänien mit dem Verweis auf die
kommunistische  Diktatur  bis  1989  zu  begründen,
lässt  der  EGMR hingegen nicht  zu.82 Das  europäi-
sche Gericht fordert immer eine spezifische Bedeu-
tung  des  politisch-historischen  Kontextes  für  die
Proportionalität  im  Einzelfall.  Die  Nazi-Diktatur
dürfte genau so wenig Einfluss auf die Gefahrenpro-
gnose für Rechtsextreme haben, wie der Verweis auf
die DDR für Linksextremisten. Eine deutsche natio-
nale Besonderheit könnte bspw. die föderale Staats-
struktur  sein,  die  an  sich  nicht  i.S.d.  EMRK  zum
schützenswerten Verfassungskern zählt83, aber durch
deren faktisches Bestehen es extremistischen Partei-
en möglich ist, bereits auf Länderebene eine Gefahr
darzustellen, ohne dass es einer annähernden Mehr-
heit im Bundestag bedarf. 

Ob die nationale Geschichte den Ermessenspielraum
der Nationalstaaten derart maßgeblich mitbestimmen
kann  und  inwiefern  die  bereits  ähnlichen  Gefah-
renschwellen des BVerfG und des EGMR sich glei-
chen, ist zumindest zweifelhaft. Genaueres wird die
weitere Rechtsprechung zeigen müssen.

80 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 621. 
81 ECHR judgement, Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, 30th

June 2009, §§ 86, 88 f.; ECHR judgement, Republican Party
of  Russia  v.  Russia,  12th April  2011,  §§ 55,  127;  ECHR
judgement, Refah Partisi and others v. Turkey, 13th February
2003,  §§ 124,  125;  ECHR  judgement,  United  Communist
Party of Turkey and others v. Turkey, 30th June 1998, § 59.

82 ECHR  judgement,  Partidul  Comunistilor  (Nepeceristi)  and
Ungureanu v. Romania, 3rd February 2005, § 58. 

83 S. D. Emek (Fn. 7), S. 201. 
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V. Kritische Würdigung und Fazit

Der Einfluss der Rechtsprechung des EGMR auf das
NPD-Verbotsurteil ist offenbar. Er scheint auch grö-
ßer zu sein als es die Entscheidungsbegründung und
die Urteilsverkündung, in der der EGMR mit nur ei-
nem Satz erwähnt wurde,  suggerieren.84 So ist  z.B.
das  zweigeteilte  „Prüfprogramm“  nach  anti-demo-
kratischer Zielsetzung und anti-demokratischen Mit-
teln  eindeutig  europäisch  angelehnt.  Der  wesent-
lichste Kristallisationspunkt des Straßburger Einflus-
ses ist die Implementierung einer Gefahrenschwelle
für  das  Parteiverbot  in  Form der  Potentialität.  Sie
sollte  nicht  als  „vorauseilender  Gehorsam“  des
BVerfG gegenüber  dem EGMR, sondern  als  Folge
tatsächlicher völkerrechtsfreundlicher Auslegung des
Grundgesetzes  verstanden  werden.  Der  bloße  Ver-
weis auf nationale Spielräume bei  der Übertragung
der  Rechtsprechung  des  EGMR  insbesondere  auf
Fragen des Verfassungsrechts,  kann eine ernsthafte
Auseinandersetzung  mit  ihr  nicht  ersetzen.  Diese
zeigt, dass das Vorliegen einer Gefährlichkeit für ein
Parteiverbot aus Sicht der EMRK durchaus notwen-
dig  ist.  Entscheidend  ist  auch  nicht,  inwiefern  das
BVerfG eine Gefahrenschwelle ohnehin kraft  eines
Verfassungswandels85 angenommen hätte, da die ein-
schlägigen  Urteile  des  EGMR  im  Raume  standen
und die Rezeption innerhalb des BVerfG bereits zum
NPD I-Urteil begonnen hatte. 

Das Merkmal als solches fügt sich ein in die Dogma-
tik zum Parteiverbot und ergänzt die Voraussetzung
des „Darauf Ausgehens“ in sinnvoller und notwendi-
ger Weise.  Dieser Schritt  bei der Interpretation des
Art. 21 Abs. 2 GG steht dabei in keinem Konflikt zu
den Prinzipien der Methodenlehre, auch nicht in Be-
zug auf die Besonderheiten der Verfassungsinterpre-
tation.86 Es ist jedenfalls nicht ersichtlich wie die Se-
mantik  eines  „Darauf  Ausgehens“  das  Hineinlesen
einer Gefahrenschwelle ausschlösse, außer man stün-
de der grammatikalischen Auslegung einen Rang zu,
der ihr nicht gebührt.87 

Die Potentialität  bringt die Prinzipien der Parteien-
freiheit und des Verfassungsschutzes in Konkordanz,
ohne  dabei  den  Blick  für  politische  Realitäten  zu

84 Die ausdrückliche Bezugnahme umfasst lediglich 19 der 1010
Randnummern des Urteils. 

85 Zum Institut des Verfassungswandels  L. Michael, RW 2014,
427 ff.; A. Voßkuhle, Der Staat 2004, 450 ff.

86 Grundlegend zur Verfassungsinterpretation  H. Ehmke, VVD-
STRL 20 (1963), S. 53 ff. 

87 Dazu M. Morlok, Die vier Auslegungsmethoden – was sonst?,
in:  G.  Gabriel/R.  Gröschner  (Hrsg.),  Subsumtion,  2012,
S. 179 (192 ff.).

verlieren. So zeigt doch gerade die Vielfältigkeit der
Kriterien  für ihr  Erreichen,  dass  eine situative An-
wendung möglich  und ein „zu spät“ des Parteiver-
bots  nicht  zu erwarten ist.  Die Gradmesser  für  die
Wirkmächtigkeit  einer  Partei,  die  das  BVerfG  im
NPD-Urteil  aufstellt,  berücksichtigen  das  gesamte
Panorama  der  politischen  Tätigkeit,  decken  gesell-
schaftliche  Entwicklung  wie  innerparlamentarische
Vorgänge ab und ermöglichen so eine differenzierte
Feststellung des politischen Potential einer Partei. 

Das  Leben  mit  einer  verfassungsfeindlichen  Partei
mag schwierig und schwierig zu vermitteln sein. Es
darf  aber  nicht  der  Grund für  eine  Kritik  an einer
Rechtsprechung  sein,  die  sich  an  den  liberalen
Grundprinzipen der Verfassung orientiert und verän-
derten Umständen im Lichte der Rechtsprechung des
EGMR Rechnung trägt. 
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Die Dynamik des Pegida Protests.

Der Einfluss von Ereignissen und bewegungs-
spezifischer Mobilisierung auf Teilnehmer-
zahlen und Teilnehmerzusammensetzung.

Prof. Dr. Karl-Heinz Reuband1

1. Veränderte Rahmenbedingungen des Protests

Soziale Bewegungen und Proteste unterliegen einer
Dynamik. Diese ist abhängig von Ereignissen und von
bewegungsspezifischer  Mobilisierung. Beides kann,
muss aber nicht miteinander einhergehen. Nicht jede
soziale und politische Konstellation, die von Teilen
der Bevölkerung als ein Problem und als Versagen
des Staates verstanden wird, ist Anlass für die Her-
ausbildung kollektiven Protests. Und nicht jedes Er-
eignis,  das  die  Thematik  einer  bestehenden  Bewe-
gung  betrifft,  muss  zur  Mobilisierung  von  Protest
führen.  Genauso wie umgekehrt  nicht  jede Mobili-
sierung ein entsprechendes Ereignis voraussetzt.  Es
gibt bei den sozialen Bewegungen auch ein „Event“-
Management,  dessen  Dynamik  aus  strategischen
Überlegungen,  verfügbaren  Ressourcen  und  den
Möglichkeiten der Gestaltung vor Ort erwächst.

Dass äußere Bedingungen den Boden für den Aufstieg
von Pegida begünstigten, steht außer Zweifel. So führ-
ten  islamistischer  Terror  und  steigende Flüchtlings-
zahlen zu einer stark ansteigenden Beunruhigung der
Bevölkerung im Verlauf der Jahre 2014 und 2015 (vgl.
Köcher 2014, 2016, Forschungsgruppe Wahlen 2017)
und begünstigte so auch die Entstehung und Ausbrei-
tung der Pegida-Protestbewegung. In dem Maße wie
die  Flüchtlingszahlen  wuchsen,  nahm –  wenn  auch
z.T. durch innerorganisatorische Querelen beeinträch-
tigt – die Zahl der Teilnehmer an den Kundgebungen
zu (vgl. Geiges et al. 2015, Rucht 2016, Durchgezählt
2017). Desgleichen steht außer Zweifel, dass Mobili-
sierungsprozesse  ungeachtet  äußerer  Ereignisse  die
Teilnehmerzahlen auf den Kundgebungen steigen lie-
ßen.  So  führte  der  öffentlichkeitswirksam angekün-
digte Auftritt von Geert Wilders ebenso zu einem An-
stieg wie die Jahrestage des Pegida Protests.2

1 Der Verfasser ist Professor für Soziologie (em.), Institut für
Sozialwissenschaften, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

2 Am 13.04.2015, der Kundgebung mit Geert Wilders, lag die
geschätzte Teilnehmerzahl bei rund 10.000, zuvor und danach
waren es weniger. Gleiches gilt für das Ein-Jahres-Jubiläum
von Pegida am 19.10.2015. An diesem Tag lag die Zahl zwi-
schen 15.000 und 20.000, davor und danach lagen sie weitaus
niedriger, am 02.11.2015 z.B. zwischen 7.000 und 8.000 (vgl.
Durchgezählt 2017).

Inwieweit spektakuläre, gesellschaftspolitische Ereig-
nisse, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit
den Themen des Protests stehen, nach der Veralltägli-
chung des Protests und nach Sinken der wahrgenom-
menen  Bedrohungslage  noch  die  Teilnehmerzahl
steigern, ist eine andere Frage. Dass es Veralltägli-
chungsprozesse bei Pegida gibt, ist nicht zu überse-
hen. Die Kundgebungen sind zu einer Art Dauerbe-
trieb geraten. Seit der ersten Protestveranstaltung am
20. Oktober 2014 hat es (nahezu) jeden Montag in der
Woche  welche  gegeben.  Bis  April  2016  waren  es
mehr als 60, inzwischen ist die Zahl 100 längst über-
schritten. Unter diesen Umständen ist der Gang zur
Kundgebung für  viele  Teilnehmer  zum Bestandteil
einer  Routine  geworden:  zu  einem  wöchentlichen
Ereignis, dem sie regelmäßig beiwohnen.

Ebenso wie Prozesse der Veralltäglichung nicht  zu
übersehen sind, ist unverkennbar, dass die Dramatik
der Entwicklung aus Sicht der Bürger Ende des Jah-
res 2015 abgenommen hat. Man kann dies ihren An-
gaben zu den wichtigsten Problemen in Deutschland
entnehmen, ebenso wie den Angaben auf die Frage,
ob ihnen die „derzeitige Entwicklung in der Flücht-
lingssituation in Deutschland“ Sorgen bereitet.  Der
Höhepunkt in der Häufigkeit, mit der Themen Aus-
länder, Integration oder die Flüchtlinge auf die Frage
zu den wichtigsten Problemen genannt wurden, war
im November 2015 erreicht. Seitdem sind die Zahlen
rückläufig (dazu siehe  Abbildung 1).  Ein ähnliches
Bild  zeichnen  die  Antworten  auf  die  Frage  zur
Flüchtlingssituation. Meinten im August 2015 40 %
und im Oktober sogar 53 % der Bundesbürger,  die
Entwicklung bereite ihnen Sorgen, waren es im No-
vember 2015 und Januar 2016 nur noch 47 % bzw.
48 %. Im April 2016 war die Zahl auf 37 % weiter
gesunken und belief  sich  im Juni  2016 schließlich
auf 32 % (Köcher 2016). 

Die veränderte Einschätzung korrespondiert mit Ver-
änderungen in der  realen  und der von den Medien
vermittelten Welt. Der Höhepunkt in der Zahl regis-
trierter Asylsuchender in der Bundesrepublik war im
November  2015  erreicht,  seitdem  sind  die  Zahlen
stark abgefallen.3 Zudem gilt die Balkanroute als ge-
schlossen, und der Pakt mit der Türkei, der im März
2016 in Kraft trat, verspricht, den Flüchtlingszuzug
zu unterbinden. Nimmt man die Berichterstattung der
am weitesten  verbreiteten  lokalen  Tageszeitung  in
Dresden,  der  „Sächsischen  Zeitung“,  so  lässt  sich
ebenfalls  in dieser Zeit ein Umschwung feststellen.
3 Bundeszentrale für politische Bildung unter Verweis auf Bun-

desministerium des Innern, online:  www.bpb.de/politik/innen
politik/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland#Registrie
rungen; Zugriff 17.03.2017.
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Die  Zahl  der  Artikel,  in  denen  das  Thema  Asyl
und/oder  Flüchtlinge  in  Deutschland  angesprochen
wird, nimmt nach einem rapiden Anstieg in den vor-
angegangenen Monaten deutlich wieder ab.4

Eine ungeklärte Frage im Zusammenhang mit Protest-
bewegungen, einschl.  Pegida,  blieb bislang, in  wel-
chem Umfang äußere Ereignisse und bewegungsspe-
zifische  Mobilisierung  die  Teilnehmerzahlen  beein-
flussen und welche Konsequenzen dies für die Zusam-
mensetzung der Teilnehmer hat. Gehen unterschiedli-
che  Teilnehmerzahlen  mit  einem  unterschiedlichen
Teilnehmerprofil  einher?  Findet  sich  bei  niedriger
Mobilisierung eher  ein  „Stammpublikum“ ein,  und
erweitert sich sozial der Kreis bei hoher Mobilisie-
rung? Im Folgenden soll diesen Fragen am Beispiel
der  Dresdner  Pegida  Kundgebungen  nachgegangen
werden.5 In einem ersten  Teil  des Beitrags geht  es

4 Auswertung  auf  der  Basis  von  LEXIS-NEXIS.  Artikel  mit
mehr als 500 Wörtern, ohne Pegida Thematisierung.

5 Die  empirische  Erhebung  wurde  dankenswerterweise  durch
die Gesellschaft von Freunden und Förderern der Heinrich-
Heine Universität Düsseldorf finanziell unterstützt. 

darum,  die  Unterschiede  in  den  Teilnehmerzahlen
und dem Einstellungsprofil der Teilnehmer im Zeit-
verlauf zu bestimmen. In einem zweiten Schritt geht
es um die Informationsquellen:  Welche werden ge-
nutzt, und welche Effekte erwachsen daraus? 

2. Methodisches Vorgehen

Empirische Basis sind schriftlich-postalische Befra-
gungen.  Schriftlich-postalische  Befragungen  haben
den Vorteil,  dass  sie  anonym sind  und soziale  Er-
wünschtheitseffekte  weitgehend  reduziert  werden
(vgl. Reuband 2014). Die Erhebungen verteilen sich
auf drei Dresdner Pegida Kundgebungen in der Zeit
zwischen Dezember 2015 und April 2016. Es ist die
Zeit, in der sich real und aus Sicht der Bevölkerung
eine gewisse Entspannung in der Flüchtlingskrise ab-
zuzeichnen begann.  Angelegt  waren  die  drei  Erhe-
bungen (und partiell in dieser Weise realisierbar) als
systematische Zufallsauswahl, mit Anpassung an die
jeweiligen Rahmenbedingungen (ausführlicher dazu
Reuband 2016a). Wie viele Fragebögen pro Erhebung
in die Verteilung eingingen, war von Anfang an  u.a.
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an der zu erwartenden Zahl der Teilnehmer mit aus-
gerichtet. Der Anteil der Befragten an den einzelnen
Erhebungen entspricht in der Tat ziemlich genau dem
Anteil der Teilnehmer an den drei Kundgebungen.6 

Das Vorgehen bei den Erhebungen war ähnlich: Die
Teilnehmer  wurden  vor Beginn  der  Kundgebung
(meist) an den Zugängen zum Veranstaltungsort von
den Interviewern angesprochen und um Teilnahme an
der Erhebung gebeten. Rund zwei Drittel der ange-
sprochenen Personen nahmen den Fragebogen an, der
in einem verschlossen Umschlag (nebst Anschreiben
und Rücksendeumschlag) enthalten war. Rund  40 %
sandten ihn schließlich ausgefüllt an das Institut für
Sozialwissenschaften der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf  zurück.  Die  Tatsache,  dass  es  sich  um
keine  persönliche  Befragung auf  dem Gelände  der
Kundgebung handelte, die Kontaktierung vor Beginn
der Veranstaltung stattfand und es den Teilnehmern
überlassen war, über die Beantwortung des Fragebo-
gens  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  zu  entscheiden,
dürfte  maßgeblich  zur  hohen  Kooperationsbereit-
schaft beigetragen haben (vgl. Reuband 2016a).

Der  eingesetzte  11-seitige  Fragebogen  war  in  den
ersten beiden Erhebungswellen identisch  (mit  Aus-
nahme der  Teilnehmer,  die  schon mal von uns be-
fragt  worden waren:  diese  erhielten in der  zweiten
Erhebungswelle  eine  gekürzte  Fassung im Umfang
von vier Seiten). In der dritten Erhebungsphase kam
generell  ein  auf  sieben Seiten  gekürzter  und durch
einige  Fragen  ergänzter  Fragebogen  zum  Einsatz.
Teilnehmer,  die schon früher an unseren Umfragen
teilgenommen  hatten,  wurden  über  entsprechende
Fragen  im  Fragebogen  identifiziert,  so  dass  eine
Auswertung sowohl auf der Ebene der Befragten in
den  Erhebungswellen  (N=1.043)  als  auch  auf  der
Ebene  der  Befragten  als  Ganzes  (N=934)  möglich
ist. Rund 9 % der Befragten der zweiten Welle, wa-
ren von uns auch schon in der ersten Welle befragt
worden. In der dritten Welle belief  sich der Anteil
der zuvor Befragten auf 30 %.

Alles in allem setzten sich die Teilnehmer der drei
Wellen in ihren sozialen Merkmalen ähnlich zusam-
men wie in den früher durchgeführten Pegida Erhe-

6 32 % der 1.043 Fragebögen entfallen auf die erste Welle, 48 %
auf die zweite und 20 % auf die dritte. Dies entspricht ziem-
lich genau der Verteilung der Teilnehmerzahlen auf den drei
Kundgebungen: auf die erste entfallen 32 %, auf die zweite
50 % und auf die dritte 19 % (jeweils gemittelter Schätzwert
als  Basis).  Die  Schätzung  der  Teilnehmerzahlen  und  das
Stichprobendesign  stützten  sich  auf  die  vorangegangenen
Teilnehmerzahlen,  die  Erfahrungen  mit  den  bisherigen  Ko-
operationsraten  und  die  Bedeutung  der  geplanten  Kundge-
bung im Gesamtkontext des Pegida Protests.

bungen (Rucht et al. 2015, Geiges et al. 2015, Vor-
länder et al. 2016, Patzelt 2016, dazu vgl. auch Reu-
band 2015: 138 f.):  es überwiegen die Männer und
Personen mit einer überproportional hohen Bildung.
In der Frage des Alters hingegen unterscheiden sich
die Ergebnisse: die Befragten sind im Vergleich zu
den Studien aus der Hoch-Zeit  des Pegida Protests
einige Jahre älter.7 Dies dürfte zum einen einer ver-
änderten Alterszusammensetzung der Kundgebungs-
teilnehmer geschuldet sein (nicht zuletzt wohl auch
eine Folge der  Veralltäglichung des  Protests),  zum
anderen  vermutlich  auch  einer  überproportionalen
Befragungsbereitschaft  der  Älteren  (vgl.  Reuband
2016a: 56 ff.).

3.  Ereignisse,  Orte  und  Veralltäglichung  des
Protests

Die äußeren Rahmenbedingungen der in unsere Un-
tersuchung einbezogenen Protestveranstaltungen un-
terscheiden  sich  auf  der  Ebene der  Ereignisse,  der
Orte, der symbolischen Aufladung der Kundgebung
und der Teilnehmerzahlen. Die erste Befragung fand
statt am 14. Dezember 2015, relativ kurz nachdem in
Paris 130 Menschen durch einen islamistischen An-
schlag getötet  worden waren (dies war am 13. No-
vember geschehen). Die zweite Erhebung fand am 6.
Februar 2016 statt, kurz nachdem es in Köln zu Sil-
vester massenhafte Belästigungen von Frauen durch
nordafrikanische Migranten gegeben hatte. Die dritte
Erhebung  wurde  am 25.  April  2016  durchgeführt.
Einen Monat zuvor (am 22. März) hatte es in Brüssel
einen islamistischen Terroranschlag auf den Flugha-
fen und die Innenstadt gegeben, bei dem mehr als 30
Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden
waren.  Ebenfalls  im März war das Abkommen mit
der Türkei in Kraft getreten, von dem man sich sei-
tens  der  Bundesregierung  erhoffte,  den  Fluchtweg
von der Türkei in die EU zu unterbinden.

Die Dezember  Kundgebung fand auf  dem Theater-
platz gegenüber der Oper statt – einem Ort, der vor-
her wiederholt die Bühne für die Pegida Veranstal-
tungen war  und symbolisch  – weil  in  der  Altstadt
und vor dem Hintergrund der Oper gelegen – als be-
sonders markant angesehen werden kann. Die zweite
Erhebung fand auf den Elbwiesen gegenüber der Alt-
stadt  statt  (einem Platz,  wo  im Sommer  auch  das
Freilichtkino  seine  Filme  zeigt).  Die  Kundgebung

7 In der ersten Welle lag das arithmetische Mittel bei 58,8 Jah-
ren, in der zweiten bei 58,4 und in der dritten bei 60,2. Be-
zieht man sich nur auf diejenigen, die erstmals befragt wur-
den, unterscheiden sich die Befragten der drei Wellen kaum:
Sie sind in der ersten und der dritten Welle gleich alt (58,8),
in der zweiten unmerklich jünger (58,1).
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war als euroweite, koordinierte Protestveranstaltung
organisiert („Fortress Europe“), mit einer Großbild-
leinwand und Live Schaltungen zu Demonstrations-
orten im Ausland. Die dritte Erhebung fand am Vor-
platz des Bahnhofs statt – ein im Vergleich zu den
zuvor  genannten  Plätzen  etwas  ungemütlicher  Ort,
ohne besondere symbolische Bedeutung. 

Zur Dezember Kundgebung kamen zwischen 5.400
und 5.800 Menschen, zur Februar Kundgebung mit
europaweitem Anspruch zwischen 8.300 und 9.200
und  zur  April  Kundgebung  zwischen  3.000  und
3.600. Letztere Zahl liegt im Vergleich zu den voran-
gegangenen Kundgebungen also  deutlich  niedriger.
Sie ist jedoch für die Kundgebungen des Jahres 2016
nicht untypisch: Diese belaufen sich in der Regel auf
3.000  bis  4.000,  zeitweise  gar  nur  auf  1.800  bis
3.000 Personen.

Tabelle 1: Teilnehmerzahl an Pegida Kundgebungen in
Dresden im Zeitverlauf (ausgewählter Zeitraum).

    Nr. Datum Teilnehmerzahl
    40 21.09.2015 6.700
    41 28.09.2015 7.300
    42 05.10.2015 8.500
    43 12.10.2015 8.000
    44 19.10.2015 17.500
    45 26.10.2015 10.250
    46 02.11.2015 7.500
    47 09.11.2015 7.550
    48 16.11.2015 7.500
    49 23.11.2015 4.650
    50 30.11.2015 3.800
    51 07.12.2015 5.750
    52 14.12.2015 5.600
    53 21.12.2015 4.800
    54 04.01.2016 3.750
    55 18.01.2016 3.750
    56 25.01.2016 3.500
    57 06.02.2016 8.750
    58 15.02.2016 3.750
    59 22.02.2016 2.750
    60 29.02.2016 3100
    61 14.03.2016 3.850
    62 21.03.2016 3.000
    63 04.04.2016 2.550
    64 11.04.2016 2.750
    65 18.04.2016 2.950
    66 25.04.2016 3.300
    67 02.05.2016 3.300
    68 09.05.2016 2.750

Der Tag der Befragung ist in fett ausgewiesen

Basis: Schätzungen von „Durchgezählt“ (2017). Die Zah-
len sind dort jeweils mit unterer und oberer Grenze ange-
geben. Für die vorliegende Übersicht wurden die mittleren
Werte berechnet. Zur Methodologie der Schätzungen von
„Durchgezählt“ siehe Berger et al. (2016)

Setzt man die Zahl der Teilnehmer mit den genann-
ten  äußeren  Ereignissen  in  Beziehung,  ist  bemer-
kenswerterweise  kein  Zusammenhang  erkennbar.
Spektakuläre Anschläge wie in Paris steigern nicht
die  Teilnehmerzahlen.  So  waren  am 9.  November
zwischen 7.100 und 8.000 Menschen auf der Pegida
Demonstration, am 16. November – unmittelbar nach
dem Anschlag – waren es mit 7.000 bis 8.000 prak-
tisch genau so viele. Und in der folgenden Woche,
am 23. November, fielen die Zahlen sogar noch nied-
riger aus, beliefen sich auf 3.600 bis 4.000 Personen.
Ähnlich  der  Effekt  der  Silvesternacht  in  Köln:  am
21. Dezember vermochte Pegida zwischen 4.300 und
5.300 Menschen  zu mobilisieren.  In der  folgenden
Kundgebung nach dem Ereignis, am 4. Januar 2016,
waren es mit 3.500 bis 4.000 Personen deutlich we-
niger. Ähnliches gilt für die Auswirkungen des Ter-
roranschlags in Brüssel. Am 21. März, einen Tag vor
dem Anschlag, waren 2.700 bis 3.000 auf der Kund-
gebung gewesen, auf der darauf folgenden Kundge-
bung 2.300 bis 2.800 (vgl. Abbildung 2 und Tabelle 1,
hier mit gemittelten Werten).

Dass die Erhöhung der Teilnehmerzahl ausblieb, kann
nicht  der  Tatsache  zugeschrieben  werden,  dass  die
Ereignisse im Ausland stattfanden und damit der Le-
benswelt  der  Befragten  besonders  entrückt  waren.
Ebenso wenig kann man eine gestiegene Furcht vor
Terror dafür verantwortlich machen. Denn auch die
Kundgebungen nach der  Kölner  Silvesternacht,  bei
der  Nordafrikaner  und  Flüchtlinge  als  Täter  be-
schrieben wurden, führten zu keiner  Steigerung der
Teilnehmerzahlen. Vielmehr scheint es, als hätten äu-
ßere Ereignisse wie diese keine Relevanz für die Mo-
bilisierung von Protest8 oder – wie wir vermuten –
ihre Wirkungskraft in der Phase der Veralltäglichung
des Protests (weitgehend) verloren. 

Wenn am 6. Februar 2016 – dem Tag unserer zwei-
ten Erhebung – die Teilnehmerzahl auf der europa-
weit  konzipierten  Veranstaltung  auf  mehr  als  das
Doppelte  stieg  (und  anschließend  wieder  auf  das
Ausgangsniveau fiel), dann dürfte dies der Besonder-
heit dieser Veranstaltung und der damit einhergehen-
den Mobilisierung geschuldet sein: Der Konstruktion
als  europaweiter  Protest  („Fortress  Europe“),  dem
Ort  auf  den Elbwiesen  und der  Wahl  eines  Sams-
tagnachmittag  (statt  eines  Montagabend  wie  sonst
üblich). Auch dürfte die Tatsache, dass es sich um
einen Tag mit  strahlendem Sonnenschein  handelte,
der Kundgebung förderlich gewesen sein. Die April-
8 So könnte es z.B. sein, dass nur solche Ereignisse noch eine

Wirkung auf die Mobilisierung haben, wo es um staatliches
Handeln geht,  nicht  um irgendwelche Ereignisse, in welche
Migranten involviert sind.
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Kundgebung, auf die sich die dritte Erhebungswelle
bezieht,  stellt  im Vergleich dazu ein trivialeres  Er-
eignis dar: weder gibt es besonders interessante Red-
ner, die eine größere Mobilisierung hätten bewirken
können, noch geht von dem Ort eine besondere Aus-
strahlungskraft aus. Gemessen an den relativ niedri-
gen Teilnehmerzahlen kann man vermuten, dass sich
hier überproportional eine Art Stammpublikum ein-
fand, das sich besonders stark mit den Zielen von Pe-
gida identifizierte und für das der Protest in hohem
Maße zur Routine geworden war.

4. Zusammensetzung  der  Teilnehmer:  Ortsan-
sässigkeit und Engagement 

Wenn  niedrige  Teilnehmerzahlen  etwas  über  das
Vorhandensein  eines  Stammpublikums  aussagen  –
gewissermaßen den harten Kern des Protests abbil-
den –, dann müsste vor allem die dritte Erhebungs-
welle unserer Untersuchung ein anderes Teilnehmer-
profil  ausweisen als die vorangegangenen Erhebun-
gen: zum einen in  Form einer  größeren  Häufigkeit
der  Teilnahme am Pegida  Protest,  zum anderen  in
Form eines größeren aktiven Engagements. Im Ver-
gleich  dazu  müssten  die  Teilnehmerzahlen  an  der
zweiten Erhebungswelle – sie bezieht sich auf eine

Demonstration mit  besonders  starker Mobilisierung
und hoher Teilnahmezahl – am niedrigsten ausfallen.
Die Befragten in der ersten Erhebungswelle müssten
eine Zwischenstellung einnehmen.

Die Befunde entsprechen den Erwartungen.  So ge-
ben  in  der  dritten  Welle  die  Befragten  an,  durch-
schnittlich 36-mal in Dresden an Pegida Kundgebun-
gen teilgenommen zu haben. In der ersten Welle be-
läuft  sich die Zahl auf 26-mal, in der zweiten (mit
weitaus höherer Teilnehmerzahl) auf 19-mal. Relativ
zur  Zahl  der  bisher  stattgefundenen  Pegida  Veran-
staltungen9 sind die Teilnehmer in der dritten Welle
damit  deutlich  stärker  engagiert.  Entsprechend  er-
höht fällt ihr Aktivitätsniveau aus. Sie geben häufi-
ger als die Befragten der vorangegangen Wellen an,

9 Die erste Erhebung fand auf der 52.  Kundgebung statt,  die
zweite auf der 57. und die dritte auf der 66. Die Teilnehmer
der ersten Welle hatten demnach im Durchschnitt  50 % der
Kundgebungen  besucht,  die  Teilnehmer  der  zweiten  Welle
33 % und die Teilnehmer der dritten Welle 55 %. Die Zahl
der besuchten Pegida Kundgebungen stellt  naturgemäß eine
Schätzung der Befragten dar, niemand von ihnen dürfte Buch
über die Zahl der bisher besuchten Veranstaltungen führen.
Manche der Befragen gaben auch eine Zahl an, die höher liegt
als die Zahl der bis dahin stattgefundenen Pegida Kundgebun-
gen. Basis unserer Berechnung sind die Angaben der Befrag-
ten, korrigiert um die maximal mögliche Zahl.
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bei  Pegida  Kundgebungen  ein  Banner/Plakat  oder
eine Fahne getragen zu haben (Tabelle 2). Auch ha-
ben sie häufiger ein T-Shirt mit Pegida Symbol ge-
tragen, sind in der erste Reihe gelaufen oder waren
schon mal Ordner. Die Befragten der zweiten Welle
nehmen  eine  Mittelstellung  ein,  wobei  die  Unter-
schiede zur dritten Welle größer sind als zur ersten. 

Tabelle  2:  Pegida Engagement jemals im Zeitverlauf
(in %)

Welle

(1) (2) (3)

Banner/Plakat tragen 20 18 35
Fahnen tragen 22 25 35
Mütze mit Deutschlandfarbe tragen 11 10 18
T-Shirt mit Pegida-Symbol tragen 16 11 19
In der ersten Reihe laufen 13 14 20
Flugblätter für Pegida verteilen 17 15 21
Ordnerfunktion übernehmen  4  4  7

Frageformulierung: „Haben Sie es bereits getan oder können
sich vorstellen, auf einer PEGIDA-Kundgebung folgendes
zu tun …“ [Text wie oben]. Hier: „Habe ich bereits getan“.

Erhebungswellen: (1) 14.12.2015 (2) 06.02.2016 (3) 25.04.2016

Auffällig ist, dass die Teilnehmer der zweiten Welle
überproportional  häufig  außerhalb  Dresdens  woh-
nen. Während es in der ersten Welle 49 % betrifft,
sind es in der zweiten Welle 61 % und in der dritten
51 %. Dass die Teilnehmer immer dann mehrheitlich
von außerhalb Dresdens stammen, wenn die Teilneh-
merzahlen besonders hoch sind, hatte auch schon ein
Vergleich  früherer  Erhebungen  nahelegt  (Reuband
2016a). Die Tatsache, dass in dem Umland – wie der
Sächsischen  Schweiz  –  rechte  Einstellungen  und
rechtes  Wahlverhalten  weiter  verbreitet  sind  als  in
Dresden (Reuband 2015: 136 f.), wirkt sich hier wo-
möglich aus. Das Rekrutierungspotential ist größer.

Dass  Teilnehmer  der  dritten  Erhebungswelle  enga-
gierter  sind  als  die  der  vorangegangenen  Kundge-
bungen,  ist  keine  Folge  der  geographischen  Her-
kunft:  Sowohl  unter  den  Dresdnern  als  auch  den
Nicht-Dresdnern gilt, dass die Teilnehmer der dritten
Welle am häufigsten und die Teilnehmer der zweiten
Welle am seltensten Pegida Veranstaltungen besucht
haben.10 Desgleichen  gilt,  dass  das  unterschiedlich
große aktive Engagement, das in der Vergangenheit
gezeigt wurde, wie Fahne tragen etc., bei Dresdnern
wie  bei  Nicht-Dresdnern  in  der  dritten  Welle  am
weitesten verbreitet ist. 

10 Unter den Dresdnern liegt die durchschnittliche Häufigkeit der
Pegida Teilnahme in der ersten Welle bei 27-mal, der zweiten
bei 25-mal, der dritten bei 37-mal. Unter den Nicht-Dresdnern
liegen die entsprechenden Werte bei 24-mal, 16-mal, 35-mal.

Unter den Nicht-Dresdnern ist das Ausmaß des En-
gagements sogar noch ausgeprägter. So gaben in der
dritten Welle 24 % der Dresdner an, schon mal ein
Banner/Plakat  getragen zu haben. Und 25 % gaben
an, eine Fahne getragen zu haben. Unter den Nicht-
Dresdnern liegen die entsprechenden Zahlen demge-
genüber bei 45 % bzw. 44 %. Ihre Bindung an Pegi-
da ist,  daran  gemessen,  also  weitaus  stärker  – und
dies, so kann man vermuten, stellt für sie auch einen
bedeutsamen Antrieb dar: einen Antrieb, der sie ver-
gessen lässt, wie groß der Aufwand ist, um sich der
Kundgebung wegen eigens  nach  Dresden  zu bege-
ben.  Je  größer  die  materiellen  und  immateriellen
Kosten  der  Handlung  sind,  desto  größer  muss  der
wahrgenommene Nutzen sein,  um die Handlung zu
bewirken.11

5. Politisches Selbstverständnis und Wahlhistorie

Die Teilnehmer unterscheiden sich in den drei Erhe-
bungen  nicht  nur  in  ihrem  Engagement,  sondern
auch  in  ihrer  politischen  Selbsteinstufung auf  dem
Links-Rechts  Kontinuum:  Die  Zahl  derer,  die  sich
politisch auf der Skala rechts (7+) einstufen, steigt
von Welle zu Welle an (Tabelle 3). 12 In der ersten
und zweiten Welle stellen die Personen, die man der
Mitte  zurechnen  kann,  noch  die  Mehrheit.  In  der
dritten Welle jedoch ist ihre Zahl gesunken. Es gibt
nun mehr Befragte, die sich rechts als in der Mitte
positionieren. Ihr Anteil ist von 37 % auf 54 % ge-
stiegen. Der stärkste Einschnitt liegt beim Übergang
von der zweiten zur dritten Welle,  der Anstieg be-
läuft sich auf 13 Prozentpunkte, während er von der
ersten zur zweiten Welle 4 Prozentpunkte beträgt. 

11 Der Nutzen im Rahmen des Rational-Choice Kalküls wäre hier,
den eigenen Ansichten und Normen gemäß zu handeln und als
befriedend zu erleben. Man könnte das Handlungsprinzip im Üb-
rigen ebenso kognitiv ausgerichteten Handlungstheorien gemäß
formulieren unter Rekurs auf konsonante und dissonante Kogni-
tionen bzw. Definitionen (wonach das Verhältnis von positiven
zu negativen Kognitionen entscheidend ist  und es umso mehr
positiver Kognitionen bedarf, je mehr dissonante bestehen).

12 Die Zahl derer, die keine Angaben machten oder die Einstufung
explizit in Frage stellen, ist gering. In den ersten beiden Wellen
liegt der Anteil bei 6 %, in der dritten bei 11 %. Befragte, wel-
che die Frage explizit in Frage stellen, zählen überproportional
zu den besser Gebildeten und sind überproportional politisch in-
teressiert  (78 %  „sehr  stark“).  Befragte,  die  keine  Angaben
machten, sind überproportional unsicher, ob und wen sie wählen
würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Sie
sind auch wenig politisch interessiert (29 % „sehr stark“). Dieje-
nigen, die sich einstufen, bekunden (auf der fünfstufigen Skala)
zu 45 % ein „sehr starkes“ politisches Interesse. Hinweise dafür,
dass sich unter den Befragten ohne Einstufung in größerem Um-
fang ein rechtes Wählerpotential befindet (gemessen an den Fra-
gen zu Parteipräferenzen), der Anteil der „Rechten“ also höher
anzusetzen ist, ergeben sich nicht. 
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Tabelle 3: Selbsteinstufung auf der Links-Rechts-Skala
im Zeitverlauf (in %)

Welle
(1) (2) (3)

  1 Links  1  1  -
  2  1  1  2
  3  5  2  2
  4  4  3  5
  5 18 21 12
  6 35 30 25
  7 21 19 20
  8 12 16 22
  9  2  3  7
 10 Rechts  2  3  5

 (N=)
100

(297)
100

(460)
100

(185)

Frageformulierung: „In der Politik wird oft von 'links' und
'rechts' gesprochen. Wo würden Sie sich in der Hinsicht
auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen, wobei 1 'links' be-
deutet und 10 'rechts'. Mit den Werten dazwischen können
Sie abstufen.“

Es handelt sich, was in diesem Zusammenhang nicht
übersehen  werden  sollte,  bei  dem  beschriebenen
Wandel  nach  rechts  um einen  graduellen  Wandel,
keinen  grundsätzlichen.  Die  Verschiebungen  erfol-
gen vor allem zu den der Mitte benachbarten Kate-
gorien.  Natürlich  ist  die  Frage,  wie viele  Personen
der Mitte zugerechnet werden, auch davon abhängig,
wie weit die jeweiligen Kategorien gefasst werden.
Benannt  sind  lediglich  die  Endpunkte  der  Skala.
Würde man in der 10er Skala die Mitte nicht (wie in
der Forschung üblich) über die Werte 5 bis 6 definie-
ren (bzw. in einer 5er Skala über die 3), sondern wei-
ter fassen (etwa über die Werte 4 bis 7), würden sich
die Verhältnisse verschieben, und die Teilnehmer mit
einer  eher  rechten  Selbsteinstufung blieben  auch  in
der dritten Erhebungswelle weiterhin eine Minderheit.

Die  vorgenommene  Zurechnung  auf  der  Links-
Rechts-Skala  muss  sich  nicht  zwingend  mit  dem
politischen Selbstverständnis der Befragten decken.
Schließlich ist die Skala nur von ihren Endpunkten
her benannt. Wer als „rechts“ eingestuft wird, muss
sich politisch nicht als rechts stehend verstehen. Er
sieht  sich  womöglich  eher  als  konservativ  an,  als
rechts-konservativ  oder  als  in  der  Mitte  stehend.13

13 Ob jemand, der auf der 10er Skala einen Wert höher als 6 ein-
nimmt (nicht aber den als „rechts“ bezeichneten Endpunkt 10),
sich selbst als rechts bezeichnet, dürfte auch von den eigenen
und der in der Bevölkerung allgemein verbreiteten Vorstellung
von „links“ und „rechts“ abhängen, insbesondere von der wahr-
genommenen  Positionierung  der  Parteien  auf  der  Links-
-Rechts-Skala. Je mehr in der Wahrnehmung der Bevölkerung
rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien den Parteien-
raum rechts einnehmen und je weniger die CDU/CSU – wie
im Verlauf der letzten Jahre der Fall (Neuendorf 2011: 238,

Gemessen an der Parteiensympathie jedenfalls kann
als gesichert gelten, dass auch diejenigen, die auf der
Links-Rechts-Skala eine rechte Position einnehmen,
mehrheitlich  keine  Anhänger  rechtsextremistischer
Parteien sind. Es ist die AfD, die bei ihnen die Sym-
pathiewerte auf sich vereint, nicht die NPD. Entspre-
chend verhält es sich mit den Wahl- und Parteipräfe-
renzen (Reuband 2016a). 

Wie aber sieht es mit ihrer bisherigen Wahlhistorie,
ihrer  Wahlbiographie,  aus?  Mag auch die AfD bei
ihnen derzeit die größte Popularität genießen, so ist
doch denkbar,  dass der Weg dorthin einst  über die
Wahl  rechtsextremer Parteien führte.  In der dritten
Erhebungswelle stellten wir deshalb die Frage, wel-
che Parteien seit 1990 schon mal bei einer Bundes-
tags-, Landtags- oder Kommunalwahl gewählt  wor-
den waren.14 Daraufhin  bekundeten  70 % aller  Be-
fragten, sie hätten schon mal die CDU gewählt, 18 %
die SPD, 24 % die FDP und 20 % die Linke. Für die
NPD hatten schon mal 19 % optiert.15 

Tabelle  4:  Jemals gewählte  Partei  nach Selbsteinstu-
fung auf der Links-Rechts-Skala, 3. Welle (Mehrfach-
nennungen in %)

Selbsteinstufung
 GesamtLinks Mitte Rechts

CDU 60 65 74 70
SPD 33 21 14 18
FDP 13 25 24 24
Bündnis 90/Die Grünen 13  6  5 6
Die Linke, PDS 53 21 14 20
AfD  - 29 32 28
NPD  7 11 26 19
Sonstige Rechte*  -  2  4  3
Sonstige  -  5  8  6
(N=) (15) (63) (99) (177)

*z.B. DVU, Republikaner

Frageformulierung: „Welche Parteien haben Sie seit 1990
schon mal bei einer Bundestags-, Landtags- oder Kommu-
nalwahl gewählt?“ [Offene Frage]

Basis:  Befragte,  die bei  früheren Wahlen wahlberechtigt
waren und eine oder mehrere Parteien angaben. 

Infratest dimap 2015) –, desto eher dürfte in der Bevölkerung
der Begriff „rechts“ mit „rechtsextrem“ konnotiert sein. 

14 Fast  alle  der  Befragten äußerten sich dazu.  Keine Angaben
(oder explizite Verweigerung) finden sich bei den als „links“
eingestuften bei 6 %, „Mitte“ bei 10 % und „rechts“ lediglich
bei 1 %. Von einer überproportionalen Neigung, die eigenen
vergangenen  Neigungen  nicht  preiszugeben,  kann  bei  den
„Rechten“ in der Umfrage mithin nicht gesprochen werden.

15 Die anderen rechten Parteien wie Republikaner, DVU nehmen
eine marginale Position ein. Sie vermögen den Anteil für die
rechten Parteien auch nicht zu erhöhen, weil sie sich mit dem
Kreis der NPD Wähler erheblich überschneiden.
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Welche Parteien gewählt wurden, ist von der eigenen
politischen Selbsteinstufung erwartungsgemäß nicht
unabhängig  (Tabelle  4):  Unter  den  Befragten  mit
rechter  politischer  Einstufung gingen die  Wahlent-
scheidungen  überproportional  oft  zugunsten  der
CDU aus und unterproportional zugunsten der SPD,
der Linken und der Grünen. Überproportional häufig
waren ebenfalls Entscheidungen zugunsten der NPD.
Deren Anteil gelangt über einen Wert von 26 % al-
lerdings nicht hinaus. Nur wenn man sich auf die Be-
fragten bezöge, die auf der Links-Rechts-Skala einen
Wert  von  10  einnehmen  (also  den  explizit  mit
„rechts“  bezeichneten  Endpunkt),  träfe  man  mehr-
heitlich Personen an, die schon mal die NPD gewählt
haben. 

Des  Weiteren  zeigt  sich  bei  Differenzierung  nach
geographischer Herkunft, dass die Befragten, die von
außerhalb  Dresdens  stammen,  sich  in  der  Vergan-
genheit  häufiger schon mal für rechte Parteien ent-
schieden. Während 13 % der Dresdner schon mal die
NPD wählten  (20 % derer  mit  rechter  Einstufung),
sind es bei den Nicht-Dresdnern mit 25 % fast dop-
pelt  so  viele  (33 %  bei  denen  mit  rechter  Ein-
stufung). Damit scheint die zuvor geäußerte Annah-
me weiter bestätigt zu werden, derzufolge die Mobi-
lisierung von Personen außerhalb Dresdens verstärkt
Personen  mit  einer  rechten  Wahltradition  umfasst.
Die  im  Umland  von  Dresden  stärker  verbreitete
Wahl der NPD in vergangenen Wahlperioden wirkt
sich  hier  vermutlich  ebenso  aus  wie  die  Tatsache,
dass es einer besonders starken Nähe zur Pegida Pro-
grammatik  bedarf,  um weite  Wege  zu  den  Pegida
Kundgebungen in Kauf zu nehmen.16 

Gleichwohl:  auch  im Fall  der  Nicht-Dresdner  gilt,
dass die Mehrheit  über keine rechten Wahltraditio-
nen verfügt. Damit ergibt sich als Fazit, was bereits
in  den  früheren  Analysen  konstatiert  wurde  (vgl.
Rucht  et  al.  2015,  Reuband  2015,  2016a,  Patzelt
2016): dass die Pegida Teilnehmer (selbst mit Posi-
tionierung rechts  von der  Mitte)  von ihrem Selbst-
verständnis her mehrheitlich nicht als aktuelle oder
potentielle  Wähler  rechtsextremer  Parteien  anzuse-
hen sind. Für sie stellt vielmehr die rechtspopulisti-
sche AfD die Alternative dar. Sie ist es, in der sich
die Pegida-Anhänger mit ihren Anliegen am ehesten
repräsentiert sehen. 17

16 Es ist das gleiche Argument, das wir an anderer Stelle vorge-
bracht haben, um das starke Engagement der Nicht-Dresdner
zu erklären. Danach handelt es sich um einen Selektionseffekt,
der unter den gegebenen Restriktionen/Kosten bestimmte Per-
sonen eher zur Teilnahme motiviert, als andere.

17 Auch in der dritten Erhebungswelle würden sich mehr als vier
Fünftel der Befragten (83 %, unter denen mit rechter Einstu-

6.  Veränderungen in der Positionierung auf der
Links-Rechts-Skala

Die  Verschiebung  nach  rechts  in  der  Selbsteinstu-
fung auf dem Links-Rechts-Kontinuum von der ers-
ten zur dritten Erhebungswelle betrifft vor allen die
Kategorien,  die  an  die  Mitte  angrenzen.  Legt  man
die Selbsteinstufung (aus Gründen der Vergleichbar-
keit mit früheren Studien) in Form einer (umgerech-
neten) 5er Skala zugrunde, ergibt sich in der ersten
Welle  ein  durchschnittlicher  Wert  von  3.3,  in  der
zweiten von 3.4 und der dritten von 3.5.18 Die Ver-
schiebung ist  weitgehend unabhängig von der Ver-
schiebung in der Teilnahmehäufigkeit und des Enga-
gements und ebenso von der Ortsansässigkeit. 19 

Dass es sich um ein Artefakt des methodischen Zu-
gangs handelt – es den Interviewern in der zweiten
und vor allem der dritten Erhebungswelle besser ge-

fung gar  87 %) bei  einer Bundestagswahl  für  die  AfD ent-
scheiden.  Im Vergleich zur Frühphase der Bewegung haben
sich die Wahlpräferenzen damit zugunsten der AfD verscho-
ben – eine Folge, vermutlich der Neustrukturierung und Neu-
fokussierung der  Partei  auf die Flüchtlingsthematik anstelle
der EU- und EURO-Thematik (Reuband 2016a). Die NPD käme
(ähnlich wie zuvor) in der dritten Erhebungswelle auf weniger
als 5 %. Anzunehmen ist zwar, dass sich Personen mit extrem
rechter Positionierung und NPD Präferenzen überproportional
der Teilnahme an der Befragung entziehen. Dass sich das Bild
dadurch grundlegend ändern sollte, ist nach den Erfahrungen
mit Ausfällen in Befragungen jedoch nicht anzunehmen.

18 Verwendet wird hier die Umwandlung der 10er Skala in eine
5er Skala, um eine Vergleichbarkeit mit Werten einer 5er Skala
bei anderen Autoren (wie Patzelt 2016) zu ermöglichen. Im vor-
liegenden Fall hat es zudem den Vorteil, Personen klassifizieren
zu können, die sich auf der 10er Skala zwischen zwei Werten
positionieren oder mehrere benachbarte Werte wählten. Kon-
sistent mit den beschriebenen Veränderungen nach rechts ist,
dass auch rechts-nationale politische Ansichten (von denen zu
Ausländern/Islam  abgesehen)  im  Zeitverlauf  an  Bedeutung
gewonnen haben: die Zahl derer gestiegen ist, die von sich sa-
gen, sie wären stolz, Deutscher zu sein, man solle wieder Mut
zu einem starken Nationalgefühl haben, Deutschland solle sei-
ne Eigeninteressen in der Weltpolitik stärker vertreten. 

19 Bei  den Dresdnern  ist  der Effekt etwas schwächer,  weil  im
Zeitverlauf ebenfalls der Anteil von Personen mit einer eher
linken Selbsteinstufung leicht zunimmt. Dadurch bedingt er-
gibt sich bei den Nicht-Dresdnern eine statistisch signifikante
Korrelation  mit  dem Erhebungsverlauf,  die  erste  bis  dritte
Welle  betreffend (r= .18,  p<0,001)  und  bei  den  Dresdnern
keine Korrelation (r= .05,  n.s.).  Die Unterschiedlichkeit  der
Effekte  bleibt  auch  dann  bestehen,  wenn  man  zusätzliche
Kontrollvariablen in die Analyse einbezieht. Diese sind: Häu-
figkeit der  Teilnahme am Pegida Protest, Engagement (Banner
tragen, Fahne tragen), Alter, Bildung, Geschlecht. Die Bezie-
hung zwischen Links-Rechts-Einstufung und  Häufigkeit  der
Protestteilnahme,  ist  im  Übrigen  insgesamt  recht  schwach
(r= .05) und erreicht auch keine statistische Signifikanz.
Etwas stärker, aber keineswegs beeindruckend (r= .06), ist der
Zusammenhang  mit  dem  Engagement-Niveau,  das  Signifi-
kanzniveau von 0,05 wird knapp verfehlt.
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lungen sein könnte, Personen mit politisch rechtem
Einstellungsprofil als Interviewpartner zu gewinnen –,
halten wir für unwahrscheinlich. Das Gros der Inter-
viewer bestand aus Studenten der Politik- und Sozi-
alwissenschaften der TU Dresden, die bereits vorher
mehrfach Erfahrungen mit face-to-face Befragungen
auf  Pegida Kundgebungen gesammelt  hatten.  Auch
die Interviewer, die zusätzlich eingesetzt waren und
von  der  Heinrich-Heine-Universität  Düsseldorf  ka-
men, ebenfalls  Studenten der Sozialwissenschaften,
verfügten über Erfahrungen mit der Kontaktaufnah-
me in Interviewsituationen (an der dritten Welle, in
der sich die stärkste Veränderung abzeichnete, waren
sie ohnehin nicht beteiligt).

Die  veränderte  politische  Selbsteinstufung  stellt
einen  bemerkenswerten  Befund  dar  –  zeigte  sich
doch im Langzeitvergleich bislang eine weitgehende
Stabilität in der Links-Rechts-Einstufung: im Januar
2015 lag der Wert auf der 5er Skala bei 3.2, im April
und Mai 2015 sowie im Januar 2016 konstant bei 3.3
(Patzelt 2016: 168). Der Wandel ist damit einer, der
offenbar erst  zu Beginn des Jahres 2016 eingesetzt
hat. Inwieweit dies ein Hinweis für Änderungen im
Selbstverständnis oder Änderungen in der Rekrutie-
rung der Teilnehmer ist, Folge der Schrumpfung auf
einen „harten Kern“ oder ein idiosynkratisches  Er-
gebnis darstellt,  das spezifisch für die Kundgebung
ist, muss an dieser Stelle offen bleiben. 

Wir vermuten, dass die Verschiebung in erster Linie
etwas mit der geringen Zahl der Teilnehmer zu tun
hat  – mit  der  Schrumpfung auf  einen harten Kern.
Was bedeutet: steigt die Zahl der Teilnehmer wieder
an, wird sich vermutlich auch wieder die Einstufung
auf dem Links-Rechts Kontinuum zur Mitte hin be-
wegen.  Dass  es  unabhängig  davon  ebenfalls  einen
schleichenden Trend im politischen Selbstverständ-
nis  nach  „rechts“  hin  gibt,  kann  gleichwohl  nicht
ausgeschlossen werden. Die Tatsache, dass sich eine
entsprechende  Entwicklung  schon  in  der  zweiten
Welle  abzeichnete,  als  die  Teilnehmerzahlen  über-
proportional hoch lagen, ist ein Indiz dafür.

7.  Veränderungen  im  ethnozentrischen  Einstel-
lungsprofil 

Vergleicht man die Einstellungen zu Ausländern und
zu Muslimen über die drei Wellen hinweg – es han-
delt sich um die zentralen Themen des Pegida Pro-
tests –, ist eine zunehmend kritische bis feindselige
Haltung unverkennbar.  Die  Veränderungen,  gemes-
sen am Anteil derer, die die Items (auf einer vierstu-
figen Skala) „voll und ganz“ bejahen, sich also auf
die stärkste Form der Bejahung beziehen, sind aller-

dings in vielen Fällen nicht sehr groß – mit einigen
bemerkenswerten  Ausnahmen.  Am geringsten  sind
Veränderungen in den Einstellungen zu Ausländern
(deren  Wahrnehmung  durch  die  Flüchtlingswelle
eine Veränderung erfahren haben dürfte und komple-
xerer  Natur  ist  als  vielfach  angenommen).20 Am
größten sind sie in der Frage des Umgangs mit Mus-
limen.  Den  Satz,  dass  man  die  Zuwanderung  von
Muslimen  untersagen  solle,  bejahten  im Dezember
2015 38 % der  Befragten  „voll  und ganz“  und  im
April 56 %. Und dem Satz, dass man den Bau von
Moscheen  verbieten  solle,  stimmten  im  Dezember
2015 67 % zu und im April 2016 86 %. (Tabelle 5). 

Würde man sich nicht nur auf diejenigen beziehen,
die den Aussagen „voll und ganz“ zustimmen, son-
dern auch diejenigen einbeziehen, die „eher“ zustim-
men, steigen die Zahlen naturgemäß weiter an. Dann
wäre bereits in der ersten Welle eine überwiegende
Ablehnung des Islam und von Muslimen deutlich: Im
Fall der Aussage, man sollte die Zuwanderung von
Muslimen untersagen, käme man in der ersten Welle
auf einen Wert von 70 %, in der zweiten auf 74 %
und der dritten auf 87 %. Das wäre eine Größenord-
nung, welche die entsprechenden Werte in der Be-
völkerung um mehr als das Doppelte überschreitet. In 

20 Vergleichsdaten für die Zeit vor der Pegida Entstehung gibt es
für  Dresden  vom Frühjahr  2014  (Reuband  2015:  137).  In
Dresden meinten damals 45 %, dass es zu viele Ausländer in
Deutschland gebe (Zustimmung zu dem Statement „voll und
ganz“  oder  „eher“),  Der  entsprechende  Anteil  („voll  und
ganz“/„eher“)  liegt  bei  den  Pegida  Teilnehmern  hingegen
weitaus höher:  in der ersten Welle bei  90 %, in der dritten
Welle gar bei 94 %. Weil der Begriff „Ausländer“ nach dem
massiven Flüchtlingszuzug anders konnotiert  sein dürfte, ist
ein Vergleich der Antworten mit denen der Pegida Befragten
allerdings problematisch. Ein stringenter Vergleich wäre nur
möglich mit Daten aus der gleichen Zeit. Von einer generali-
sierten, rassistisch ausgerichteten Ausländerfeindlichkeit kann
trotz der obigen Äußerungen bei der Mehrheit der Pegida Teil-
nehmer nach Befunden unserer Studie nicht gesprochen wer-
den: 45 % der Befragten gaben z.B. an (erfragt in der ersten
und zweiten Welle), Ausländer in der Verwandtschaft oder im
Freundeskreis zu haben. 33 % berichteten Ähnliches vom Ar-
beitsplatz. Auch wenn es sich vermutlich im Vergleich zum
Westen eher um Personen aus dem benachbarten osteuropäi-
schen Ausland handelt (wo gegenüber Migranten eine skepti-
schere,  eher ablehnende Haltung eingenommen wird als im
Westen),  bleibt als Tatbestand, dass sie Ausländer sind und
damit zugleich teilweise auch eine andere Weltsicht vermit-
teln. Auch stimmten (in der dritten Welle erfragt) 67 % „voll
und ganz“ oder „eher“ dem Statement zu „Mit den meisten
Menschen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien fliehen, habe
ich Mitleid.“ Desgleichen gab eine Mehrheit an, sich für die
gewalttätigen  Proteste  gegen  Flüchtlinge  zu  schämen  („Ich
schäme  mich  für  die  gewalttätigen  Proteste  gegen  Flücht-
linge“). In der dritten Welle waren es 62 %, die sich entspre-
chend äußerten.

120 doi:10.24338/mip-2017112-130 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



MIP 2017 23. Jhrg. Reuband – Die Dynamik des Pegida Protests [...] Aufsätze

der Bevölkerung liegt der entsprechende Wert in die-
ser Zeit bei 41 %.21 

Angesichts der Tatsache, dass der Fokus der Rhetorik
auf  den  Pegida  Kundgebungen  und  das  Selbstver-
ständnis der Bewegung auf den Islam und die Musli-
me ausgerichtet ist (dazu vgl. auch Currle et al. 2016,
Vorländer et al. 2016: 32), ist es an sich nicht verwun-
derlich, dass man den Muslimen gegenüber eine be-
sonders ablehnende Haltung entgegenbringt. Bemer-
kenswert  ist  vielmehr  die  Stärke  der  Abweichung
von der Meinungsverteilung in der Bevölkerung. Das
ist auch dann der Fall, wenn man weitere Meinungs-
äußerungen in  den Vergleich  einbezieht.  So waren
z.B. (lediglich in der dritten Welle erfragt) die Mehr-
heit  (84  %)  der  Pegida  Teilnehmer  der  Meinung,
dass  der  Islam insgesamt  eine  Bedrohung darstellt
und es nicht nur bestimmte Gruppen sind, von denen
eine Gefahr ausgeht. Für die Bevölkerung erbrachten
Umfragen,  die  einige  Monate  früher  durchgeführt
worden waren, hingegen ein umgekehrtes Meinungs-
verhältnis: sahen weitaus mehr Menschen die Bedro-
hung in spezifischen Gruppen als dem Islam selbst.22

21 In der Erhebung, die in der Zeit vom 20. Januar bis zum 16.
März 2016 stattfand, äußerten sich in dieser Weise – bei iden-
tischer Frageformulierung und Fragekonstruktion – 41 % der
Befragten (Decker et al. 2016: 50). Es handelt sich bei dieser
Untersuchung  um  eine  face-to-face  Befragung  mit  einem
schriftlich  zu  beantwortenden  Fragebogenteil.  Unter  diesen
Umständen sind die sozial erwünschten Antworttendenzen re-
duziert und ist am ehesten eine Vergleichbarkeit mit unserer
Untersuchung gegeben. 

Bemerkenswert  ist  freilich auch,  dass der Trend in
der Bevölkerung der Entwicklung unter den Pegida
Anhängern ähnlich ist, diese also in gewissem Um-
fang – wenn auch verschärft, auf höherem Niveau –
eine allgemeine Entwicklung widerspiegelt. So ver-
traten in einer bundesweiten Befragung im Jahr 2014
37 % und im Januar/Februar 2016 41 % der Befrag-
ten die Meinung, dass man Muslimen die Zuwande-
rung nach Deutschland untersagen solle (Decker  et
al.  2016: 50).23 Gefragt,  ob man die Migration aus
überwiegend  muslimischen  Ländern  stoppen  solle,
bekundeten  im Dezember  2016  (womöglich)  sogar
53 % der Bundesbürger eine entsprechende Haltung
(Goodwin  et  al.  2016).  Die  Frageformulierung  der

22 Die Frageformulierung wurde von uns Umfragen des Instituts
für Demoskopie entnommen. In der Umfrage, in der zuletzt
bundesweit die Frage gestellt  wurde – sie stammt vom Mai
2015 – waren 73 % der Meinung, es beträfe nur bestimmte
Gruppen. Lediglich 21 % sahen den Islam insgesamt als Be-
drohung  (Institut  für  Demoskopie,  persönl.  Mitteilung).  Im
Vergleich zu Februar 2015 war letztere Zahl allerdings leicht
angestiegen. Ob und wie sehr sie in der Folgezeit stieg, ist un-
klar (die Frage wurde bislang nicht wieder gestellt). Dass sich
die Verhältnisse in der Folgezeit grundlegend verändert haben
sollten, ist freilich unwahrscheinlich.

23 Im Vergleich zu 2014, wo der Wert bei 37 % lag, ist dies ein nur
leicht erhöhter Wert. Wie es sich in der Zeit davor verhielt, ob –
wie manche Daten es andeuten – die Zustimmungswerte nied-
riger lagen, ist aufgrund der anderen Fragemethodologie un-
geklärt. Die früheren Erhebungen wurden telefonisch durch-
geführt (vgl. Zick et al. 2016). Gegenüber face-to-face Befra-
gungen (zumal solchen mit  schriftlichen Befragungsteil  wie
bei Decker et al. 2016) dürften soziale Erwünschtheitseffekte
stärker wirken und positive Aussagen über Ausländer und Mi-
granten begünstigen (dazu vgl. auch Reuband 2017).
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Tabelle 5: Einstellungen im Zeitverlauf (Zustimmung „voll und ganz“ in % und Pearson r)

Welle Prozentpunkt
Differenz

(3/1)

Pearson
r(1) (2) (3)

In Deutschland leben zu viele Ausländer 56 53 61  +5 .03

Wenn es weniger Ausländer gäbe, würde es weniger Kriminalität geben 55 62 66 +11 .09**

Die meisten Asylbewerber missbrauchen das deutsche Asylrecht 69 73 76  +7 .06
Man sollte an den Grenzen Österreichs einen Zaun bauen, um die 
Flüchtlinge abzuhalten 

55 63 73 +18 .15***

Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden 38 40 56 +18 .15***

Der Bau von Moscheen sollte in Deutschland verboten werden 67 72 86 +19 .15***

Es macht mir Angst, dass viele Flüchtlinge kommen 78 79 77  -1 .01

Die Korrelationskoeffizienten beziehen sich auf den Zusammenhang zwischen dem Gesamtspektrum der Antwortoptio-
nen  (Codierung 1= „stimme überhaupt nicht zu … 4= stimme voll und ganz zu“) und der Erhebungswelle (Codierung 1
bis 3).

Statistische Signifikanz: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Frageformulierung: „Bitte geben Sie für jede Aussage an, wie sehr Sie ihr zustimmen oder sie ablehnen“ Antwortkate-
gorien: „Stimme voll und ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“, „stimme überhaupt nicht zu“ [Formulie-
rungen wie oben aufgeführt. Hier: „Stimme voll und ganz zu“].

doi:10.24338/mip-2017112-130 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



Aufsätze Reuband – Die Dynamik des Pegida Protests [...] MIP 2017 23. Jhrg.

letztgenannten Umfrage ist zwar nicht mit der zuvor
zitierten identisch, aber sie ist  ihr angenähert,  wes-
wegen man sie (wenn auch mit  der  gebotenen me-
thodischen  Vorsicht)  an  dieser  Stelle  zusätzlich  in
die Betrachtung einbeziehen kann.24

8.  Wahrgenommene Bedrohungen durch Flücht-
lingszustrom

Einer  von Kommentatoren  oftmals  vertretenen An-
sicht zufolge, drückt sich im Protest von Pegida und
anderen  „Wutbürgern“  eine  diffuse  Ängstlichkeit
aus, die an den „Fremden“ festgemacht wird. Es ist
die Rede von einer „irrationalen Angststörung“, die
für notwendige, eher abstrakte Argumente „unemp-
fänglich macht“ (so z.B. Volkmann 2017: 30 f.). Aus

24 Es ist nicht die Rede davon, Muslimen generell den Zuzug zu
untersagen,  sondern  davon,  dass man den Zuzug von Men-
schen aus überwiegend muslimischen Ländern stoppen sollte.
Menschen aus überwiegend muslimischen Ländern aber sind
fast immer Muslime. Durch die „weiche“ Formulierung könnte
es sein, dass die Zustimmung etwas höher ausfällt als bei Fra-
gen, die direkt den Zuzug von Muslimen ansprechen. Anderer-
seits kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass das Aus-
maß der Zustimmung leicht unterschätzt wird: Die Antwortkate-
gorien der Frage differenzieren zwischen Zustimmung, Ableh-
nung und Weder/Noch. Würde man letzteren Wert zur Hälfte
oder ganz der Zustimmung dazurechnen (zu diesem methodi-
schen Problem siehe auch Reuband 2017), würde der Zustim-
mungsanteil weiter steigen. Inwieweit die Tatsache, dass die
Befragung eine Online-Befragung darstellt (mit Anspruch auf
Repräsentativität für die Bundesbürger als Ganzes), die ande-
ren Erhebungen aber eine face-to-face Befragung mit schriftli-
chen Beantwortungsteil, ist eine offene Frage.

Sicht  der  Pegida  Teilnehmer  jedoch  gibt  es  sehr
wohl Argumente –  weniger in Form diffuser Ängste,
sondern spezifischer Sorgen. Es sind Sorgen, die von
steigender Belastung des Staatshaushaltes bis hin zu
Sorgen um einen zu großen Einfluss des Islam rei-
chen. Wie berechtigt oder unberechtigt sie auch sein
mögen25 – für die Befragten sind sie Teil ihrer sub-
jektiven Realitätsdefinition und haben aus ihrer Sicht
einen rationalen Kern. Und wenn Menschen eine Si-
tuation als real definieren, ist sie real in ihren Konse-
quenzen (Thomas 1928/1965). 

Insgesamt, so belegt Tabelle 6, bewegen sich die Be-
fürchtungen der Pegida Teilnehmer, was den Flücht-
lingszuzug angeht, auf einem extrem hohen Niveau. 

25 Man kann die geäußerten Sorgen an sich nicht von vornherein
als unrealistisch abtun, sie haben einen realen Bezug. Die Fra-
ge ist eher, ob die Probleme in ihrem Umfang und der Schwe-
re überschätzt oder unterschätzt werden. Manches ist zudem
keine Frage der Gegenwart, sondern der Zukunft. Die Effekte
des Flüchtlingszustroms auf die Kriminalität sind z.B. neuen
Statistiken zufolge bislang vernachlässigenswert. Aber es ist
nicht  ausgeschlossen  (was  im  öffentlichen  Diskurs  oftmals
übersehen wird), dass sich dies ändert: nicht nur, weil junge
Männer  generell  eher zu Kriminalität  neigen,  sondern  auch
weil Probleme der Integration hier eine Schlüsselrolle einneh-
men: wenn Erwartungshaltungen (die z.T. unrealistisch sein
mögen) und Realisierungschancen, was das Erreichen materi-
eller (oder immaterieller) Ziele angeht, massiv auseinanderfal-
len (so wie es das klassische Modell der Anomietheorie von
Robert K. Merton (1968) spezifiziert). 
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Tabelle 6: Sorgen im Zusammenhang mit Flüchtlingszuzug im Zeitverlauf (Zustimmung „voll und ganz“ in %
und Pearson r)

Welle Prozentpunkt
Differenz

(3/1)

Pearson 
r(1) (2) (3)

Verschuldung der öffentlichen Haushalte steigt 90 90 91  +1 .01

Konkurrenz auf Wohnungsmarkt größer wird 71 68 71   0 -.01

Kosten der Unterbringung und Versorgung zu hoch werden 84 86 87  +3 .03

Einflüsse des Islam in Deutschland zu stark werden 87 88 95  +8 .08**

Zahl der Straftaten zunimmt 74 80 83  +9 .09**

Terrorgefahr in Deutschland steigt 77 82 87 +10 .09**

Einflüsse fremder Kulturen in Deutschland zu stark werden 68 74 77  +9 .08

Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt größer wird 34 38 46 +12 .07*

Frauen und Mädchen sexuell bedroht werden - 74 81 - .05

Die Korrelationskoeffizienten beziehen sich auf den Zusammenhang zwischen dem Gesamtspektrum der Antwortoptio-
nen (Codierung 1 bis 4) und der Erhebungswelle (Codierung 1 bis 3). 

Statistische Signifikanz: *p<0,05; **p<0,01; ***P<0,001

Frageformulierung: „Welche Sorgen haben Sie im Zusammenhang mit den zu uns kommenden Flüchtlingen? Ich be-
fürchte, dass durch die Flüchtlinge, die ... [Formulierungen wie oben aufgeführt] Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz
zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“, „stimme überhaupt nicht zu“ [Hier: „Stimme voll und ganz zu“]

- nicht erfragt 
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Es ist weitaus höher als es bundesweite Daten auswei-
sen.26 Ähnlich wie im Fall der zuvor genannten Ein-
stellungen gegenüber Ausländern und Muslimen, neh-
men die Negativäußerungen im Verlauf der drei Erhe-
bungswellen in der Regel zu (in vielen Fällen aller-
dings sind die Werte bereits so hoch, dass eine weitere
Steigerung kaum mehr möglich ist). Vereinzelt gibt es
auch Ausnahmen: so ändert  sich z.B. nichts  an der
wahrgenommenen  Konkurrenz  auf  dem Wohnungs-
markt. Alles in allem aber ist das Gesamtbild in sich
stimmig:  der  negative Verlauf  in  den Einstellungen
findet sein Pendant im negativen Verlauf der Sorgen,
die auf den Flüchtlingszuzug bezogen sind.

Analysiert man den Trend unter Berücksichtigung des
Engagements  bei  Pegida,  bleiben die  beschriebenen
Tendenzen bestehen. Dies gilt im Wesentlichen auch,
wenn man die politische Selbsteinstufung zugrunde-
legt.  Allerdings  wird  –  gemessen  an  den  Prozent-
punktdifferenzen und den Korrelationskoeffizienten –
ebenfalls deutlich, dass die zunehmende Ausgrenzung
nicht  überall  gleich stark  ausfällt,  sie  vollzieht  sich
überproportional  unter  den  Personen,  die  sich  poli-
tisch in der Mitte bis rechts positionieren (Tabelle 7).27

So stimmten z.B. in der ersten Welle 29 % der „Lin-
ken“  „voll  und  ganz“  dem Satz  zu,  man  solle  die
„Zuwanderung  von  Muslimen  untersagen“.  In  der
dritten  Welle  beläuft  sich  der  Wert  bei  ihnen  auf
33 %. Das sind gerade mal vier Prozentpunkte mehr.
Bei  den  Befragten  mit  politischer  Selbsteinstufung
rechts von der Mitte nahm der Anteil  hingegen um
18 Prozentpunkte – von 43 % auf 61 % – zu. 

Ob es sich bei dem letztgenannten Anstieg um einen
Selektionseffekt  handelt,  der  aus  der  Schrumpfung

26 Im Vergleich zu den Bundesbürgern  geben sich die Pegida
Befragten weitaus besorgter. So stimmten z.B. 99 % dem Satz
(„voll und ganz/eher“) zu, dass die „Zahl der Straftaten zu-
nimmt“. In der Bevölkerung äußerten sich im März 2016 le-
diglich 60 % in dieser Weise. In Bezug auf die Konkurrenz
auf dem Wohnungsmarkts liegt der Wert in der Pegida Befra-
gung bei 94 %, in der Bevölkerung bei 57 %, in Bezug auf
den steigenden Islameinfluss bei Pegida bei 99 %, in der Be-
völkerung bei 50 % (zu den Befunden der bundesweiten Um-
frage vgl. Infratest dimap 2016b). In der bundesweiten Bevöl-
kerungsumfrage wird die Frage zwar mit einer dichotomen Ant-
wortoption angegangen, während dies bei uns in Form einer
vierstufigen  Skala  stattfindet.  Nennenswerte  Auswirkungen
dürften daraus jedoch nicht erwachsen (vgl. Reuband 2002).

27 Die Prozentpunktdifferenzen finden als Kriterium ihre Grenzen
darin,  dass  sie  von  Deckeneffekten  nicht  unabhängig  sind.
Sind die Werte bereits von Anfang an hoch, sind Steigerungen
kaum mehr  möglich.  Die  Korrelationskoeffizienten,  die  zu-
sätzlich in die Übersicht aufgenommen sind, beziehen das ge-
samte Spektrum der Antworten in die Betrachtung mit ein. Sie
beschränken sich also nicht auf diejenigen, die „voll und ganz“
zustimmen und konfrontieren sie mit dem Rest.  Sie decken
aus dieser Sicht das Spektrum des Wandels etwas genauer ab. 

auf einen harten Kern der Teilnehmer resultiert, oder
um eine Radikalisierung innerhalb des bestehenden
Teilnehmerkreises, muss an dieser Stelle offen blei-
ben. Ohne eine Panelstudie kann die Frage nicht ge-
klärt werden. Wir halten es für wahrscheinlich, dass
Selektion und Wandel innerhalb des Teilnehmerkrei-
ses zusammen die Veränderungen bewirken. Im letz-
teren Fall hieße das: die Radikalisierung findet über-
proportional  unter denen statt,  die bereits  aufgrund
ihrer Orientierung eine Disposition dafür aufweisen.
Umgekehrt dürfte bei denen, die sich eher links ein-
stufen,  eine  gewisse  Abschottung gegenüber  Infor-
mationen üblich sein, die sich weniger gut in das ei-
gene  Überzeugungssystem einfügen  lassen.  In bei-
den Fällen sind es Prinzipien kognitiver Konsistenz-
bildung, die ihre Wirkung entfalten. Konsistente In-
formationen werden eher in das eigene Einstellungs-
system übernommen als dissonante.

Und damit wird zugleich die Frage nach den Infor-
mationsquellen aufgeworfen, auf die sich die Pegida
Teilnehmer stützen. Welche Informationsquellen be-
nutzen sie? Und welche Konsequenzen hat die Medi-
ennutzung für ihre Einstellungen? Was man mit un-
serer Erhebung erfassen kann, sind die gegenwärti-
gen  Informationsquellen  und  deren  Effekte.  Inwie-
weit es in früherer Zeit bereits eine nachhaltige Prä-
gung  durch  selektive  Informationsaufnahme  gab,
muss ungeklärt bleiben. So vermögen Medien zwei-
fellos in den Phasen einen größeren Effekt zu bewir-
ken, in denen sich das Meinungsbild der Befragten
noch weitgehend in einem Frühstadium befindet und
von Widersprüchen  nicht  frei  ist.  Sobald  sich  erst
mal die Einstellungen auskristallisiert haben, ist das
Veränderungspotential  reduziert.  Selektive Informa-
tionsaufnahme und -vermittlungen führen dann häu-
fig  zur  kumulativen Bekräftigung bestehender  Ein-
stellungen. Biographisch ausgerichtete Analysen der
Mediensozialisation sind allenfalls mittels Panelana-
lysen möglich, Retrospektivfragen helfen nicht allzu
sehr weiter.28

28 Vertreten wird hiermit ein Stufenmodell  des Medieneinflus-
ses, nicht unähnlich den Stufenmodellen in anderen Bereichen
der Soziologie (wie der Soziologie abweichenden Verhaltens
oder  der  Handlungstheorie  von Paul  F.  Lazarsfeld in  Form
seiner  „Reason  Analysis“).  Danach  wirken  unterschiedliche
Einflussgrößen in jeweils variierender Konstellation in unter-
schiedlichen Phasen des biographischen Verlaufs. Zur Infor-
miertheit in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung in der
Bevölkerung und ihren Konsequenzen siehe am Beispiel des
Nachrüstungsprotests Reuband (1990). Generell sind Medien-
wirkungen am besten über  Panelstudien  zu ermitteln,  da in
Querschnittstudien Medieneffekte von Selektionseffekten nur
bedingt abgegrenzt werden können.
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9. Informationsquellen und Medienwirkungen

Gefragt,  unter  Vorgabe einer Liste,  wie sie  sich in
erster Linie über das politische Geschehen informie-
ren (Tabelle 8), stehen bei den Befragten fast gleich-
rangig an erster Stelle „Gespräche mit Freunden und
Bekannten“,  „Zeitungen,  Zeitschriften  (Online oder
Papier)“ sowie das „Fernsehen“. Mit Abstand folgen
Facebook-  und  andere  Internet-Seiten  (wobei  der
Wert für Facebook in der letzten Welle vermutlich
aus methodischen Gründen höher ausfällt als in den
vorangegangenen Wellen).29 Die Zahl derer, die keine

29 In den ersten beiden Wellen wurde nach der Nutzung von Face-
book gefragt, ohne nähere Unterscheidung – wie in der dritten
Welle – zwischen Pegida-Facebook und anderen Facebook-Sei-
ten. Die Tatsache, dass Pegida in der ersten Welle nicht explizit
erwähnt wurde, könnte dazu geführt haben, dass manche Befrag-
te primär an andere Facebook-Seiten als die von Pegida dachten.
In der Frage der tatsächlichen Nutzung der Pegida-Seiten im In-
ternet, differieren die Werte im Zeitverlauf nur wenig. Zu Pegida
Facebook siehe auch Scharf und Pleul (2016).

Informationsquelle angeben und totale kommunikati-
ve Abschottung betreiben, ist vernachlässigenswert.

Die Antworten  auf  die  Frage zu den Informations-
quellen sagen etwas über die Nutzung in Kombinati-
on mit der subjektiven Bedeutsamkeit des Mediums
aus. Die Nutzung selbst mag höhere Werte aufwei-
sen. Gefragt nach der Nutzungshäufigkeit gaben über
die drei Wellen hinweg zwischen 50 % und 53 % der
Befragten an, täglich oder fast  täglich Zeitungen in
Papierform oder  Online  zu lesen (meist  handelt  es
sich um die lokalen Dresdner Zeitungen). Das sind
etwas  weniger  als  in  der  Dresdner  Bevölkerung30,
30 In der Dresdner Bevölkerung lasen – einer eigenen repräsen-

tativen Bevölkerungsumfrage aus dem Jahr 2014 zufolge – bei
einem vergleichbaren soziodemographischen Profil 62 % täglich
oder  fast  täglich eine Tageszeitung in  Papier-  oder  Online-
Version (gewichtet nach Soziodemographie der Pegida Teil-
nehmer in den Merkmalen Geschlecht,  Alter,  Bildung).  Die
Bevölkerungsbefragung stützt sich auf eine postalische Erhe-
bung  auf  der  Grundlage  einer  Randomstichprobe  aus  dem
Einwohnernmelderegister mit 760 Befragten.
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Tabelle 7: Befürwortung von Abschottung nach Selbsteinschätzung auf der Links-Rechts-Skala im Zeitverlauf
(Zustimmung „voll und ganz“ in % und Pearson r)

Welle Prozentpunkt
Differenz

(3/1)

Pearson 
r

(1) (2) (3)

In Deutschland zu viele Ausländer
Links 45 31 43   -2 -.15
Mitte 57 47 47  -10 -.07
Rechts 56 65 70 +14 .13*

Weniger Ausländer= weniger Kriminalität
Links 30 48 33  +3 -.03
Mitte 54 56 60  +6  .08+

Rechts 66 72 76 +10 .09+

Asylbewerber missbrauchen Asylrecht
Links 55 50 63  +8 .04
Mitte 67 71 76  +9 .08
Rechts 75 79 74   -1 -.01

Zaun an österr. Grenze errichten
Links 39 46 44  +5 .13
Mitte 52 61 71 +19 .14**

Rechts 61 68 78 +17 .16**

Zuwanderung von Muslimen untersagen
Links 29 31 33  +4 .07
Mitte 35 37 54 +19 .14**

Rechts 43 43 61 +18 .13**

Verbot von Moscheenbau
Links 63 61 69  +6 .12
Mitte 68 72 84 +16 .13**

Rechts 66 74 89 +23 .18***

Zahl der Befragten
Links  32  33 16
Mitte 167 240 74
Rechts 110 193 98

Frageformulierungen wie Tabelle 5 und 6, hier in gekürzter Form.

Statistische Signifikanz: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; +p<0,10
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aber  doch beachtlich  viele  – vor allem,  wenn man
bedenkt, wie oft auf Pegida Veranstaltungen der Ruf
„Lügenpresse“ unter den Teilnehmern ertönt. Natür-
lich sagt die Nutzung nichts über das den Zeitungen
entgegengebrachte  Vertrauen  aus  –  mehr  als  drei
Viertel  der  Leser  geben an, es wäre gering.31 Aber
die bloße Tatsache, dass sie überhaupt Tageszeitun-
gen nutzen, eröffnet zumindest die Chance, Informa-
tionen gewahr zu werden, die nicht notwendigerwei-
se konform mit der eigenen Weltsicht sind. Die kom-
munikative Immunisierung ist nicht total.

Tabelle  8:  Primär  genutzte  Informationsquelle  über
Politik im Zeitverlauf (Mehrfachnennungen in %)

Welle
(1) (2) (3)

Zeitungen, Zeitschriften (online 
oder Papier)

67 70 70

Fernsehen 69 67 71
E-Mail/Newsletter 17 23 20
Pegida Facebook Seiten

} 37* } 36*
53

Andere Facebook Seiten 21
Gespräche mit Freunden und 
Bekannten

70 71 78

Internet 48 55 37
Sonstiges 8 10 13

Frageformulierung:  „Wie  informieren  Sie  sich  in  erster
Linie über das politische Geschehen?“ Antwortkategorien
wie oben, mit Ausnahme *= „Facebook“ 

Im Vergleich  zu  den  Zeitungen  wird  Pagida-Face-
book  seltener genutzt. Mehrmals in der Woche ge-
schieht dies bei etwas mehr als 40 % der Befragten.
Dass dies seltener erfolgt als bei den Zeitungen, hat
vermutlich damit zu tun, dass dort über das allgemei-
ne Weltgeschehen oder über lokale Ereignisse nichts
oder nur recht wenig vermittelt wird. Was man fin-
det,  sind Postings mit einer Verlinkung oft  zu Zei-
tungsmeldungen,  die  einen unmittelbaren  Bezug zu
den  Pegida  Themen  haben.32 Es  handelt  sich  aus-

31 Auf der siebenstufigen Skala, die von „überhaupt kein Ver-
trauen“ (=1) bis „sehr großes Vertrauen“ (=7) reicht, stuften
87 % der Leser die Zeitungen mit Werten zwischen 1 und 3
ein. Bezogen auf alle Befragten ergibt sich ein Wert von 90 %.
Zwischen den Lesern und Nichtlesern fällt insbesondere die
unterschiedliche  Wahl  der  Extremkategorie  für  "überhaupt
kein Vertrauen" (=1) auf: Während bei den Lesern lediglich
31 % diesen Wert wählen, sind es unter den Nichtlesern 60 %.

32 Dabei ist bemerkenswert, wie regional breit gestreut die Mel-
dungen sind und wie breit das Spektrum der Regionalzeitun-
gen ist,  aus denen zitiert  wird.  Prüft  man die Verlinkungen
mit den Zeitungen („Epoch Times“ als Sonderfall hier ausge-
klammert), so zeigt sich – wie wir dies stichprobenartig getan
haben –, dass es sich dabei tatsächlich um Meldungen aus den
zitierten Zeitungen handelt. Aufgrund des regionalen Bezugs
geraten die Meldungen meist nicht in das Blickfeld der loka-
len Dresdner Zeitungen oder überlokalen Zeitungen – was den

schließlich um Negativaussagen über Migration, Is-
lam und Flüchtlinge. Positive Aussagen finden keine
Beachtung oder werden zum Objekt von Spott oder
in Frage gestellt. Wer die Meldungen rezipiert, dürf-
te in seinem Negativbild bestärkt werden.33

Was sind die Folgen der Mediennutzung? Im Folgen-
den prüfen wir dies für die der Zeitungs- und die Pe-
gida-Facebook-Nutzung zum einen  für  ethnozentri-
sche Einstellungen, Ausländer betreffend. Und zum
anderen für Einstellungen gegenüber dem Islam und
Moslems. Der Ethnozentrismus wird gemessen über
die Stellungnahme zu den Statements  „In Deutsch-
land leben zu viele  Ausländer“,  „Wenn es weniger
Ausländer gäbe, würde es weniger Kriminalität  ge-
ben“ sowie „Die meisten Asylbewerber missbrauchen
das deutsche Asylrecht“. Die Einstellungen zum Islam
und zu Moslems werden gemessen über die Stellung-
nahme zu den Statements „Muslimen sollte die Zu-
wanderung  nach  Deutschland  untersagt  werden“,
„Der Bau von Moscheen sollte in Deutschland ver-
boten werden“ und – mit eher implizitem Bezug (da
es sich bei den Flüchtlingen meist um Muslime han-
delt) – „Man sollte an den Grenzen Österreichs einen
Zaun bauen, um die Flüchtlinge abzuhalten“.34

Die  Einstellungen gegenüber  den Ausländern  und
zum Islam und Muslimen,  erfassen  unterschiedli-
che  Aspekte  von  Ausgrenzungstendenzen  gegen-
über Fremden. Sie dürften daher aus theoretischen,
aber  auch  messspezifischen  Gründen  miteinander
korrelieren (letzteres auch, weil es fließende Über-
gänge auf der Ebene der Itemspezifikation gibt).35

Lesern, die das Thema als besonders wichtig erachten – umso
mehr das Gefühl geben dürfte, dass „wichtige“ Ereignisse un-
zureichend oder gar nicht in den „Mainstream“-Medien rezi-
piert werden. 

33 Ein  systematischer,  statistisch  signifikanter  Zusammenhang
mit der Links-Rechts-Skala findet sich übrigens nicht. Face-
book wird allenfalls leicht überproportional von denen gele-
sen, die politisch rechts stehen.

34 Die jeweiligen Items wurden mittels Faktorenanalyse in ihrer
Dimensionalität bestimmt und im Folgenden über ihre Fakto-
renwerte als Skala verwendet.

35 Zum  einen,  weil  angesichts  des  massenhaften  Zuzugs  von
Flüchtlingen zur Zeit der Erhebung die Pegida Befragten bei
dem Stimulus „Ausländer“ oft primär an Flüchtlinge gedacht
haben dürften. Daher ist es auch problematisch, die jeweiligen
Antworten in Relation zu den Ergebnissen der Dresdner Be-
völkerungsbefragung (Reuband 2015) zu setzen, die vor der
Pegida Entstehung durchgeführt  wurde. Zum anderen ist  in
dem Konstrukt  der ethnozentrischen Einstellungen auch ein
Statement  zum Asylmissbrauch  von  Flüchtlingen  enthalten.
Führt man eine Faktorenanalyse über die sechs Items durch,
ergeben sich gleichwohl zwei Faktoren in der Weise, wie sie
zuvor beschrieben wurde und wie sie in der folgenden Analy-
se Eingang findet. 
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Gleichwohl  steht  außer  Zweifel,  dass  sie  unter-
schiedliche  Akzente  setzen.  Die  Korrelation  zwi-
schen beiden Konstrukten ist so denn auch eher mo-
derat (r= .47). Aufgrund der Unterschiede in der Ak-
zentsetzung und  aus  Gründen  der  Vergleichbarkeit
mit anderen Daten auf Bevölkerungsebene (dazu vgl.
Reuband 2015: 139),  ziehen wir es vor, die Varia-
blen  für  Ethnozentrismus  und  Einstellungen  zu  Is-
lam/Muslimen getrennt  als  abhängige Variablen zu
verwenden.36

Als  Kontrollvariablen  benutzen  wir  die  sozialen
Merkmale  der  Befragten  und  die  Selbsteinstufung
auf  dem Links-Rechts  Kontinuum.  Darüber  hinaus
ziehen wir als unabhängige Variable das Ausmaß der
wahrgenommenen Beeinträchtigung durch Flüchtlin-
ge hinzu („Es  macht  mir  Angst,  dass  immer  mehr
Flüchtlinge  kommen“).  Man  kann  annehmen,  dass
die Abwertung und Abschottung umso stärker ausge-
prägt ist, je mehr sich die Befragten durch Zuwande-
rung bedroht fühlen. 

Natürlich  ist  die  Vorstellung,  dass  immer  mehr
Flüchtlinge  kommen,  von  der  Medienberichterstat-
tung nicht unabhängig – wie sonst könnte man Infor-
mationen darüber  erlangen? Doch in das Statement
geht  mehr ein,  als  nur  die  Wahrnehmung:  nämlich
die eigene Einschätzung der Situation und die daraus
resultierende emotionale Reaktion. Zudem ist die In-
formation,  dass  Flüchtlinge  in  größerem  Umfang
kommen, keine neue Information. Daher muss auch
der  Medieneffekt,  der  aus  der  aktuellen  Berichter-
stattung erwächst, nicht besonders groß sein. In der
Tat  gibt  es  sogar  keinen  Zusammenhang zwischen
Zeitungsnutzung und Pegida-Facebook-Nutzung auf
der einen Seite und der Zustimmung zum Statement
auf der anderen, dass es einem selbst Angst mache,
dass immer mehr Flüchtlinge kommen.37

Die Ergebnisse der Analyse sind in Tabelle 9 darge-
stellt. Im Fall des Ethnozentrismus als abhängige Va-
riable  wird  deutlich,  dass  die  tägliche/fast  tägliche
Nutzung der Zeitung ein positives Bild der Auslän-
der begünstigt,  die Häufigkeit  der Pegida-Facebook
Nutzung ein Negatives. Die Effekte sind nicht beson-
ders stark, aber statistisch signifikant. Des Weiteren
erkennt man: Bildung begünstigt eine positive Orien-
tierung, Alter und Geschlecht sind ohne Bedeutung.
36 Korreliert man die Aussage „Der Islam ist eine Bedrohung für

Deutschland“, ergibt sich im Fall des Konstrukts „Islam/Mus-
lim“ erwartungsgemäß ein  engerer  Zusammenhang (r= .55)
als im Fall des Konstrukts für Ethnozentrismus (r= .34). 

37 Aus diesem Grund verzichten wir auch auf die Berechnung ei-
nes Pfadmodells, das den Effekt der Mediennutzung sowohl
auf die Angst vor dem Flüchtlingszuzug als auch auf die Ein-
stellungen zu Ausländern und dem Islam näher bestimmt.

Die stärksten Effekte gehen von dem Gefühl subjek-
tiver  Bedrohung  und  von  der  Links-Rechts-Selbst-
einstufung aus. Im Fall der Analyse, bei der die Ein-
stellung gegenüber dem Islam und den Muslimen als
abhängige  Variable  dient,  wird  das  Erklärungsmo-
dell  weitgehend  reproduziert  –  mit  Ausnahme  des
Merkmals  Alter,  das  nunmehr  einen  Effekt  ausübt
(Ältere sind negativer als die Jüngeren eingestellt).

Tabelle  9:  Ethnozentrismus  bzw.  Negativbewertung
von Islam/Moslems in Abhängigkeit von Mediennutzung,
sozialen Merkmalen, politischer Selbsteinstufung und
Sorge vor Flüchtlingszuzug (Standardisierte beta Ko-
effizienten der OLS- Regression)

Ethno-
zentrismus

Islam/
Moslems

   Zeitungslektüre -.11** -.18*

   Pegida-Facebook .15*** .08**

   Geschlecht .00 .03   

   Alter .04 .15**

   Bildung -.07* -.05

   Links-Rechts-Skala .20*** .14***

   Sorge um Flüchtlingszuzug .31*** .34***

   R2 .20 .20

Paarweiser Ausschluss von Werten

Statistische Signifikanz: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Frageformulierungen,  Zeitungen:  „Welche  Tageszeitungen
lesen  Sie  täglich  oder  fast  täglich?“;  Pegida-Facebook:
„Wie oft nutzen Sie die Webseiten und Blogs von PEGIDA
im Internet?“(1-2. Welle) bzw. „Wie oft nutzen Sie die
Facebook-Seite  von  PEGIDA im Internet?“  (3.  Welle);
[für die vorliegende Analyse integriert, Antwortkategorien:
„mehrmals die Woche – mehrmals im Monat – seltener –
nie“ [„Nutze kein Internet“ hier in der Analyse ausgeklam-
mert];  Sorge um Flüchtlingszuzug: „Es macht mir Angst,
dass viele Flüchtlinge kommen“. [„Stimme voll und ganz zu“
… „stimme überhaupt nicht zu“]

Basis: Personen mit Internutzung, (=88 % aller Befragten) 

Codierung: Geschlecht Mann=1, Frau=2; Alter in Jahren;
Bildung: Volks-/Hauptschulabschluss/POS bis 8.  Klasse=1,
Realschulabschluss/POS bis 10. Klasse=2, Fachhochschul-
reife/Abschluss einer Fachoberschule=3, Abitur (Gymnasi-
um/EOS)=4; Zeitungslektüre: keine Zeitung=1, täglich und
fast täglich Zeitung=2; Pegida Facebook: Nutzung Nie=1,
Seltener=2,  mehrmals  im  Monat=3,  mehrmals  die
Woche=4; Links-Rechts-Skala 1 (links)...10 (rechts);  Sorge
um  Flüchtlingszuzug:  stimme  überhaupt  nicht  zu=1  …
stimme voll und ganz zu=4.
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Die Effekte der Zeitungs- und der Pegida-Facebook-
Nutzung erweisen sich bei Aufgliederung nach der Er-
hebungswelle nicht als stabil. Mal ist es die Zeitungs-
nutzung, die ihren Effekt beibehält, mal die Häufig-
keit  der  Pegida-Facebook  Nutzung.38 Dies  könnte
darauf hinweisen, dass es Periodeneffekte – etwa auf-
grund bestimmter Ereignisse –  gibt:  in Form  von
Meldungen, die zeitspezifisch sind und mal eher über
die eine oder die andere Informationsquelle fließen.
Auch ist denkbar, dass die Intensität der Nutzung  mal
stärker und mal weniger stark umgekehrt reziprok ver-
läuft.  Wer die Pegida-Facebook-Seiten häufig nutzt,
ist zwar seltener ein täglicher oder fast täglicher Zei-
tungsleser  als  jemand,  der  selten  davon  Gebrauch
macht. Aber es ist  zeitweise auch ein  umgekehrtes
Verhältnis denkbar: Wer in der Zeitung etwas von In-
teresse über das Thema Flüchtlinge/Migration oder Is-
lam gelesen hat, sucht dazu vorübergehend vermehrt
auch auf der Pegida-Facebook-Seite (und vice versa).
Davon abgesehen, ist es möglich, dass nicht den Pegi-
da-Facebook- Seiten, sondern anderen Internet-Seiten
das höhere Gewicht als Medien der Online-Vermitt-
lung zukommt. Doch dazu wurden in unserer Untersu-
chung  – von der allgemeinen Frage nach den Infor-
mationsquellen abgesehen  – keine Fragen gestellt. 

10. Schlussbemerkungen

Pegida nimmt unter den Protestbewegungen eine Son-
derstellung ein. Es gibt keine andere Bewegung, die es
vermocht hat, über einen so langen Zeitraum nahezu
jede  Woche derart  viele  Menschen  zu  öffentlichem
Protest zu mobilisieren. Der öffentliche Charakter von
Pegida ist  dennoch nicht mehr derselbe wie früher.
Waren es in der Hoch-Zeit von Pegida zeitweise zwi-
schen 17.000 und 25.000 Menschen, die sich zu den
Kundgebungen  einfanden,  waren  es  zum  Zeitpunkt
unserer letzten Erhebung im April 2016 nur noch rund
3.000. Inzwischen sind es meist weniger als 2.000.

Dass  die  Teilnehmerzahlen  gesunken  sind,  dürfte
dem erheblichen Rückgang der Zuwanderungszahlen
geschuldet sein, dem Aufstieg der AfD und dem zu-
nehmend strikten Umgang der Bundesregierung mit
der Flüchtlingssituation. Dass sich trotz dieser verän-
derten Rahmenbedingungen immer noch Personen zu
den Kundgebungen einfinden, dürfte ihrer tiefsitzen-

38 Die  Zeitungsnutzung  ist  in  der  ersten  Welle  mit  beta= .23
(p<0,001) am stärksten,  in der dritten Welle wird mit  beta= .13
das Signifikanzniveau knapp  verfehlt,  in  der zweiten Welle
gibt es keinen Effekt.  Facebook-Nutzung ist in der zweiten
Welle mit beta= .21 (p<0,001) am stärksten, in den anderen
beiden Wellen schwächer und verfehlt das Signifikanzniveau
(die Unterschiede sind auch bei den nichtstandardisierten b-
Koeffizienten gegeben).

den Skepsis gegenüber der gegenwärtigen Situation
und Zweifeln an den längerfristigen Wirkungen der
eingeschlagenen  Maßnahmen  geschuldet  sein.  So
waren mit einer Ausnahme alle Befragten in der drit-
ten  Welle  der  Ansicht,  dass  die  Regierung  die
Flüchtlingssituation nicht im Griff habe. 81 % glaub-
ten zudem nicht daran, dass „die neuen Maßnahmen
der Regierung (z.B. Abkommen mit der Türkei usw.)
längerfristig erfolgreich sein und die Flüchtlingszah-
len reduzieren [werden].“ Weitere 13 % glaubten al-
lenfalls an Teillösungen.39

Der  Teilnehmerkreis  der  Pegida  Kundgebungen ist
weitgehend   auf  ein  Stammpublikum geschrumpft.
Allenfalls bei besonderen Anlässen vermag es Pegi-
da vorübergehend noch, Menschenmassen zu mobili-
sieren  –  weniger  aufgrund  politischer  Ereignisse,
sondern  kundgebungsspezifischer  Besonderheiten.40

Die Teilnahme an den Pegida Kundgebungen hat für
viele Teilnehmer inzwischen einen rituellen Charak-
ter angenommen. Man hat sich auf einen wöchentli-
chen Rhythmus eingestellt, begibt sich zu den Kund-
gebungen  zusammen  mit  anderen  Menschen,  die
man  (meist)  aus  bestehenden  sozialen  Zusammen-
hängen her kennt (Reuband 2016b). Die Teilnahme
ist aus dieser Sicht zugleich ein sozialer Akt, in dem
soziale Bindungen bekräftigt und kollektive und so-
ziale Identitäten beschworen werden. 

Im Vergleich zu früheren Zeiten hat sich das politische
Spektrum der  Teilnehmer,  gemessen  an  der  politi-
schen Selbsteinstufung auf  der  Links-Rechts-Skala,
in dem hier  betrachteten Zeitraum nach rechts ver-
schoben. Wie sehr dieses Muster in der Zukunft wei-
ter bestehen bleiben oder sich noch weiter verstärken
wird, ist eine offene Frage. Unter anderen Umstän-
den, bei erneut größerer Mobilisierung der Teilneh-
mer, ist ebenfalls nicht ausgeschlossen, dass sich das
Profil  wieder den Verhältnissen früherer Zeiten an-
nähert  und  Personen  verstärkt  einbezogen  werden,
die sich politisch eher in der Mitte als rechts einstu-
fen. Denn nach wie vor gilt, dass die Gesamtheit der
Pegida Anhänger im eigenen Selbstverständnis eher
in der Mitte als rechts angesiedelt ist.41 

39 Der Rest gibt sonstige Antworten oder bekundet „weiß nicht“.
Nur 1 % meinen, die Maßnahmen würden erfolgreich sein.

40 Dies schließt nicht aus, dass unter anderen Umständen äußere
Ereignisse in Kombination mit bewegungsspezifischer Mobi-
lisierung eine Rolle spielen könnten. 

41 Bezogen auf die Gesamtheit der von uns Befragten in den drei
Erhebungswellen überwiegen diejenigen, die sich in der Mitte
einstufen (Wert 3 auf der fünfstufigen Skala): mit einem An-
teil  von 51 %. 41 % stufen sich eher rechts ein (Wert  zwi-
schen 4 und 5), 8 % eher links (Wert zwischen 1 und 2). Das
arithmetische Mittel für alle Befragten liegt bei 3.4.
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Welche  Einstellungen  gegenüber  Ausländern  und
dem Islam/Muslimen eingenommen werden,  ist  un-
seren Befunden zufolge nicht nur von der Selbstein-
stufung auf dem Links-Rechts Kontinuum abhängig,
sondern  ebenfalls  von dem Gefühl  subjektiver  Be-
drohung, das mit dem Zustrom von Flüchtlingen as-
soziiert wird. Die Einstellungen sind damit von ihrer
Struktur nicht statisch, sondern dynamisch angelegt
und dürften von Ereignissen, die mit Massenzuwan-
derung verbunden sind, nicht unbeeinflusst bleiben.
Anders als es das Schlagwort von der „Lügenpresse“
–  das bei Pegida eine so prominente Rolle spielt –
erwarten lässt, kann bei deren Anhängern von einer
totalen kommunikativen Isolierung von den „Main-
stream“-Medien nicht die Rede sein. Rund die Hälfte
liest die (meist lokalen) Tageszeitungen täglich oder
fast täglich. Das ist etwas weniger als in der Bevöl-
kerung üblich,  aber  es  konstituiert  keinen  grundle-
genden Unterschied.

Gemessen  an  ihren  ethnozentrischen  Einstellungen
sind  die  Pegida  Anhänger  insbesondere  gegenüber
dem Islam, den Muslimen und dem Flüchtlingszuzug
höchst  ablehnend bis  feindselig eingestellt.  Gleich-
wohl wäre es zu einfach, diese Haltung  schlichtweg
mit generalisierter Ausländerfeindlichkeit und Rassis-
mus  gleichzusetzen  und  dies  der  Mehrheit  zuzu-
schreiben.42 Das Gesamtbild erweist sich als komple-
xer: Zwei Drittel der von uns Befragten in der dritten
Welle (67 %) äußern Mitleid mit den Menschen, die
vor dem Bürgerkrieg in Syrien fliehen. 62 % geben
an,  sich  wegen  der  gewalttätigen  Proteste  gegen
Flüchtlinge zu schämen. 64 % lehnen es für sich selbst
oder generell ab, vor geplanten oder bereits vorhande-
nen  Flüchtlingsunterkünften  zu  demonstrieren.  Und
80 % sprechen sich dafür aus, politisch Verfolgten in
Deutschland weiterhin Asyl zu gewähren.43 

42 Ausländerfeinde  und Rassisten werden Negativaussagen über
Ausländer, den Islam und Muslime bejahen. Aber nicht jeder,
der sie bejaht, muss umgekehrt ein Ausländerfeind oder Ras-
sist sein. Dies mahnt zur Vorsicht bei der Interpretation von
Einzelaussagen und vorschnellen Generalisierungen.

43 Die Aussagen stützen sich auf die folgenden Statements und
Befunde  aus  der  dritten  Welle  (jeweils  „stimme  voll  und
ganz“  sowie  „eher“  zu  zusammengefasst):  „Mit  den  Men-
schen,  die vor dem Bürgerkrieg in  Syrien fliehen,  habe ich
Mitleid“, „Ich schäme mich für die gewalttätigen Proteste ge-
gen Flüchtlinge“, „Wer politisch verfolgt wird, sollte weiter-
hin  in  Deutschland  Asyl  bekommen“.  Die  Frage  zu  den
Flüchtlingsunterkünften lautet „Haben Sie schon mal vor ge-
planten oder bereits vorhandenen Flüchtlingsunterkünften de-
monstriert?“ Antwortkategorien: „Ja – nein, würde es aber tun
– nein, lehne dies für mich ab – nein, lehne dies generell ab“,
Zählt man für die drei Statements aus, wie viele der Befragten
mindestens zwei „voll und ganz“ oder „eher“ bejahen, kommt
man auf einen Anteil von 71 %.

Wo Vergleiche mit  der  Bevölkerung möglich  sind,
erweisen sich die Unterschiede als weniger groß als
im  Fall  der  zuvor  diskutierten  Einstellungen  zu
Flüchtlingen,  dem  Islam  und  den  Muslimen.  So
stimmten in einer im März 2016 durchgeführten bun-
desweiten  Umfrage  83 %  der  Bundesbürger  dem
Satz zu „Ich schäme mich für die gewalttätigen Pro-
teste gegen Flüchtlinge“ (infratest-dimap 2016b). Die
Pegida Befragten bejahten den identischen Satz mit
einem  Anteil  von  62 %  zwar  seltener,  aber  die
Unterschiede sind weniger spektakulär als bei den zu-
vor diskutierten Themen.  In einer im September 2015
durchgeführten INSA- (Online-) Umfrage, stimmten
58 % der  Bundesbürger  der  Aussage  zu „Ich  habe
mit  den  Flüchtlingen  aus  Kriegsgebieten  Mitleid“
(Dümer  2015).  In  unserer  Pegida  Erhebung,  bei
leicht differierender Formulierung,  liegt der Anteil
derer,  die  Mitleid  für  die  syrischen  Bürgerkriegs-
flüchtlinge äußerten, bei 62 % (und somit sogar noch
etwas höher als bei INSA).44

Was die Gewährung von Asyl an politisch Verfolgte
angeht, ist die Vergleichslage etwas schwieriger. Wo
in den bundesweiten Umfragen von politischer Ver-
folgung als Asylgrund die Rede ist, handelt es sich
um Erhebungen aus der Zeit vor der Flüchtlingswel-
le, und wo welche aus der Zeit der Flüchtlingswelle
und  der  Pegida  Kundgebungen  existieren,  ist  von
politischen  oder religiösen  Gründen  die  Rede  statt
von politischen allein. Die Vergleichsmöglichkeit ist
daher  etwas  eingeschränkt.45 Im  September  2015
sprachen  sich  82 %  der  Bürger  für  die  Aufnahme
von Flüchtlingen aus, die „aus politischen oder reli-
giösen Gründen verfolgt werden“. Im Februar 2016
waren es 73 % (infratest dimap 2015b, 2016a). In ei-
ner  landesweiten  Umfrage  in  Sachsen,  die  im
Mai/Juni  2015 stattfand,   belief  sich der Anteil  an
Zustimmung bei der gleichen Frage auf  77 % (TNS
Emnid  2015).  Im Vergleich  zu  diesen  Erhebungen
nehmen die Pegida Befragten, die sich zu 80 % für
politisches Asyl aussprachen, also keine Sonderstel-
lung ein.46 Ihre Einstellungen erweisen sich als kom

44 Von syrischen Flüchtlingen und vom Bürgerkrieg ist in der
INSA-Umfrage zwar nicht explizit die Rede, aber Syrien und
die Flüchtlinge aus dem Bürgerkrieg waren zum Zeitpunkt der
Erhebung überall in den Medien ein Thema, so dass der asso-
ziative Bezugsrahmen nahezu der gleiche sein dürfte. 

45 Dies könnte – weil ein zusätzlicher Grund aufgeführt ist – das
Ausmaß der Zustimmung etwas in die Höhe treiben. Anderer-
seits  ist  lediglich  von  politischen  „Gründen“  und  nicht  von
politischer „Verfolgung“ die Rede – was einen gegenteiligen
Effekt haben und das Ausmaß der Zustimmung dämpfen könnte.

46 Ähnlich  wie  in  den  infratest-dimap  Umfragen  könnte  der
Trend auch bei den Pegida Anhängern leicht rückläufig gewe-
sen  sein:  In  der  ersten  Welle  im Dezember  2015  äußerten
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plexer als vielfach angenommen. Das Vorhandensein
negativer Einstellungen gegenüber Zuwanderung und
dem Islam/Muslimen schließt bei ihnen eine gewisse
Aufgeschlossenheit  in  anderen  Bereichen  des  Um-
gangs mit „Fremden“ nicht aus. Die Pegida Anhän-
ger  sind,  was  ihr  Einstellungsprofil  angeht,  keine
„Normalbürger“ – auch wenn sie sich in weiten Tei-
len so sehen (Reuband 2016b) –, aber sie sind ande-
rerseits auch nicht so andersartig, wie oft angenom-
men. 
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„Aufgespießt“ 
Schwachstellen in der Parteienfinanzierung

– Was die Zeitungen uns zu notwendigen Re-
formen verschweigen –

Prof. Dr. Karl-Heinz Naßmacher1

Mit dem Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts  von
1992 wurde die Subventionierung politischer Parteien
in Deutschland auf eine völlig neue Grundlage ge-
stellt:

• Nicht mehr  Wahlkampfkostenerstattung, sondern
staatliche Teilfinanzierung (der gesamten Partei-
tätigkeit) mit Bezug zur „Verwurzelung der Par-
teien im Volke“;2

• Nicht mehr  Begrenzung (der staatlichen Förde-
rung) durch  Verwendungszweck  („notwendige
Kosten eines angemessenen Wahlkampfes“3 und
maximalen  Staatsanteil,4 sondern  Begrenzung
durch  zwei  zahlenmäßig  definierte  „Obergren-
zen“, eine relative und eine absolute;5

• Nicht  mehr  prozentuale  Anteile  aller  „förde-
rungswürdigen“ Parteien an einem Festbetrag für
jede Wahl, sondern fester Zuschuss für einzelne
Maßstäbe der „Verwurzelung im Volke“ (= ein-
zelne Wählerstimme,  Summe der  Zuwendungen
aus Mitgliedsbeiträgen und Kleinspenden).

Aus diesen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
hat  das Parteiengesetz 1994 das mit  Abstand beste
Parteienfinanzierungsregime einer etablierten (west-
lichen)  Demokratie  gemacht.  Als  Wählerstimmen
zählen die tatsächlich gewonnenen/erreichten gültigen
Stimmen in Landtags-, Bundestags- oder Europawahl.
Als Zuwendungsbeträge gelten Mitgliedsbeiträge und/
oder Spenden bis € 3.300 von jedem einzelnen Wahl-
berechtigten.  Ist  dieses  neue  Regime  nun  perfekt?
Oder  haben  sich  bei  der  Übertragung  der  Verfas-
sungsgrundsätze in gesetzliche Regeln doch Schwä-
chen eingeschlichen? Hier  ist  zunächst  der Zusam-
menhang  zwischen  Wählerstimmenanteil,  Zuwen-
dungsanteil und absoluter Obergrenze zu erörtern. 

1 Der Verfasser ist Professor em. für Politikwissenschaft an der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

2 BVerfGE 85, 264 (287). 
3 BVerfGE 20, 56 (97). 
4 BVerfGE 20, 56 (102). 
5 BVerfGE 85, 264 (289, 291). 

• Nach den geltenden Bestimmungen des Parteien-
gesetzes (PartG)6 können die Wahlberechtigten in
Scharen den Wahlurnen fernbleiben, ohne finanzi-
elle Folgen auszulösen. Der aus öffentlichen Mit-
teln  an die Gesamtheit  aller  anspruchsberechtig-
ten Parteien ausgezahlte Betrag kann sich derzeit
nicht verringern. Die Zahlungen nach dem PartG
sind bis  auf  weiteres  unabhängig von der  durch
die Parteien insgesamt erbrachten Mobilisierungs-
leistung.  Belegt  diese  Mechanik eine  Verwurze-
lung der Parteien im Volke? Ursache für die Parti-
zipationsresistenz der staatlichen Teilfinanzierung
ist  eine  Pufferwirkung  aus  der  Koppelung  von
Wählerstimmen- und Zuwendungsanteil. Der „Zu-
wendungsanteil“  ist  auf  absehbare  Zeit  groß ge-
nug, um jedes Absinken des „Wählerstimmenan-
teils“ aufzufangen. Wenn viele Wähler zu Hause
bleiben,  sinkt  zwar  der  Wählerstimmenanteil.
Aber  den  Parteien  fließt  immer  der  gesetzliche
Höchstbetrag zu, also die vom Verfassungsgericht
festgelegte  absolute  Obergrenze.  Was  durch
Wahlenthaltung beim Wählerstimmenanteil verlo-
ren geht, wächst beim Zuwendungsanteil zu. Das
gilt,  so lange der  Gesamtbetrag aller  Ansprüche
(2016 etwa € 196,2 Millionen) größer ist  als die
„absolute Obergrenze“ (derzeit € 159,2 Millionen
pro Jahr). Damit greift die gesetzliche Deckelung7

(ungeachtet  der Absicht  des BVerfG) ins Leere.
Die Parameter für beide Anteile (bis 31.12.2016
jeweils  € -,70  je  Wählerstimme  und  38 %  der
– kleineren – Zuwendungen von Einzelpersonen)
sind zu hoch angesetzt.

• In der Kombination von Wählerstimmenanteil und
Zuwendungsanteil  ist  die staatliche Teilfinanzie-
rung8 der  Parteien  gegen  das  elementare  Risiko
demokratischer Wahlen wirksam abgepuffert. Sin-
kende  Wahlbeteiligung  hat  keinen  Einfluss  auf
die Höhe der alljährlichen Zahlung der Staatskasse
an die Parteien.

Sogar gegen ein weiteres Absinken der Wahlbeteili-
gung (auch wenn es derzeit wegen der mobilisieren-
den Wirkung der AfD nicht zu erwarten ist)  wurde
bereits vorgesorgt: Ab 01.01.2017 sind die Parameter
auf € 0,83 je Wählerstimme und 45 % der (förderungs-
würdigen)  Zuwendungen erhöht.  Diese  Änderungen
stehen bereits im Gesetzblatt, weil sie Teil der jüngs-

6 Gesetz  über  die  politischen  Parteien  i.d.F.  der  Bekanntma-
chung vom 31.01.1994 (BGBl. I S. 149). 

7 § 18 Abs. 5 Satz 2 PartG.
8 Nicht  nur  der  Volksmund  spricht  immer noch  von  „Wahl-

kampfkostenerstattung“,  sondern  z.B.  auch die  Bertelsmann
Stiftung (s. unten, Anm. 21).
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ten Novelle zum PartG waren,9 und verschärfen sogar
den hier kritisierten Zustand. Es ist sehr bemerkens-
wert, dass diese Aufstockung in der Bundestags-An-
hörung am 14.12.2015 weder im Detail erörtert noch
in ihren Wirkungen kritisiert wurde. Gerade weil seit
01.01.2017 erhöhte  Parameter  in  Kraft  sind,  ist  in
diesem  Jahr  ein  öffentlicher  Diskurs  über  die  ge-
nannten Mechanismen dringend erforderlich. 

Offenbar ist aus der Summe, die das Verfassungsge-
richt für das Maximum des verfassungsrechtlich Zu-
mutbaren gehalten hat, der alljährlich zu verteilende
Regelbetrag geworden. Dies geschah durch die Fest-
legung der technischen Einzelheiten im Rahmen eines
für Außenstehende nur schwer durchschaubaren Ge-
setzgebungsverfahrens.10 Möglicherweise liegt ein Kon-
struktionsfehler bei der Umsetzung von verfassungs-
rechtlichen  Vorgaben  in  staatsrechtliche  Normen
vor. Den Rahmen des durch Gerichtsurteile gesetzten
Verfassungsrechts  haben  die  aktiven  Politiker  ge-
nutzt,  um Grenzen  zum eigenen  Nutzen  risikofrei
auszuschöpfen.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich aktuell ein not-
wendiges  Mindestprogramm  für  Reformen  der  in
Deutschland geltenden Regeln zur Parteienfinanzie-
rung:

1. Senkung des für die Berechnung des Wählerstimmen-
anteils maßgebenden Betrages (derzeit € 0,83) um
mindestens € 0,28.11 Nur so kann ein vom Wähler
durch Wahlenthaltung verworfenes Politikangebot
auch für die Parteien finanziell wirksam werden.
(Eine fühlbare Minderung des Gesamtbetrages der
staatlichen  Teilfinanzierung  erfordert  zugleich
eine  Absenkung  des  ebenfalls  überhöhten  „Zu-
wendungsanteils“.)

Die Höhe der vorgeschlagenen Kürzung des Wähler-
stimmenanteils ergibt sich aus zwei Sachverhalten: 

a) Zwecks „Verwurzelung der Parteien im Volke“ soll-
ten Wählerstimmen- und Zuwendungsanteil jeweils
etwa 50 % der „absoluten Obergrenze“ bei einer
durchschnittlichen Wahlbeteiligung ausmachen.12

9 Zehntes  Gesetz  zur  Änderung  des  Parteiengesetzes  vom
22.12.2015 (BGBl. I S. 2563).

10 S.  Boyken, Friedhelm:  Die neue Parteienfinanzierung.  Ent-
scheidungsprozeßanalyse und Wirkungskontrolle,  Baden-Ba-
den: Nomos Verlag, 1998, S. 233-275.

11 Selbstverständlich ist auch der Betrag von bislang € 0,85, ab
01.01.2017  sogar € 1 für die ersten vier Millionen Wähler-
stimmen einer Partei  (§ 18 Abs. 3 PartG) entsprechend auf
maximal € 0,70 abzusenken.

12 So  bereits  Rudzio,  Wolfgang:  Das  neue  Parteienfinanzie-
rungsmodell und seine Auswirkungen, in: Zeitschrift für Par-
lamentsfragen, 25 (1994) 3, S. 395-397. 

Tatsächlich entsprach der (unbereinigte) Wähler-
stimmenanteil von 2016 aber 60 % des zulässigen
Höchstbetrages der staatlichen Teilfinanzierung.

b) Die Beteiligung an der Bundestagswahl lag 2013
bei 71,5 %. Bei der Bundestagswahl 1998 (mit der
höchsten  Wahlbeteiligung  im  vereinten  Deutsch-
land) waren es noch 82,2 % gewesen. Nimmt man
diesen Wert als Grundlage für die Berechnung eines
maximal erreichbaren Wählerstimmenanteils, dann
war bereits der 2016 geltende Betrag für die ein-
zelne Stimme um etwa 10 % niedriger anzusetzen.

c) Aus zweimal jeweils 10 % Reduktion ergibt sich
der Vorschlag, den Betrag pro Wählerstimme von
€ 0,70 nicht etwa auf € 0,83 zu erhöhen, sondern ihn
auf € 0,55 zu senken. Das würde ein Gleichgewicht
zwischen Wählerstimmen- und Zuwendungsanteil
herstellen  und  ggfs.  einer  deutlich  gesunkenen
Wahlbeteiligung auch finanziell Rechnung tragen. 

2. Für das Problem des überhöhten Zuwendungsan-
teils bietet sich bei der geltenden Rechtslage eine
andere  Strategie an:  Entfernung der  Mandatsträ-
gerabgaben  aus  dem Gesamtbetrag  der  Beiträge
und Zuwendungen nach § 18 Abs. 1 PartG. 

Die Einbeziehung der Mandatsträgerabgaben in die
Berechnungsgrundlage  für  den  Zuwendungsanteil
der staatlichen Teilfinanzierung erscheint im Lichte
der grundlegenden Zielsetzung des BVerfG als miss-
bräuchlich. Solche Abgaben drücken keine „Verwur-
zelung im Volke“,  sondern  nur  die  Fähigkeit  einer
Partei zur „wirksamen Besteuerung“ der eigenen Man-
datsträger aus. Deshalb ist der beim Zuwendungsan-
teil maßgebliche Betrag (§ 18 Abs. 1 PartG) um die
Summe der Mandatsträgerabgaben zu kürzen. Diese
Abgaben sind in den Rechenschaftsberichten der Par-
teien  gesondert  ausgewiesen,  lassen  sich  also  pro-
blemlos aus der Berechnungsgrundlage entfernen. Am
besten geschieht das durch ersatzlose Streichung der
Worte „und Mandatsträger“ aus dem Gesetzestext. 

Ob die hier vorgeschlagene Maßnahme ausreicht, um
auch den Zuwendungsanteil (bei durchschnittlichem
Beitrags-  und  Spendenaufkommen)  auf  etwa  € 80
Millionen abzusenken, bleibt abzuwarten. Nach den
Rechenschaftsberichten für 2014 weisen die Zuwen-
dungsempfänger unter den Parteien zusammen etwa
€ 62  Millionen  Mandatsträgerabgaben  aus.13 Der
Grundbetrag des Zuwendungsanteils (2016 ca. € 101
Millionen) war also um etwa € 24 Millionen erhöht.
Die Streichung des o.a. Zuwendungsanspruchs wür-
de den Zuwendungsanteil auf € 77 Millionen absen-
ken. So wäre der angestrebte Gesamtbetrag von ca.
13 Deutscher Bundestag, Drucksachen 18/ 7910 und 18/ 8475. 
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€ 80 Millionen sogar noch unterschritten.  Deshalb
ist  nach  einigen  Jahren  der  konkreten  Erfahrung
mit  der  vorgeschlagenen Neuregelung eine Nach-
justierung vorzunehmen. Dabei kann sich ergeben,
dass der Zuwendungssatz von z.Zt. 45 % erhöht oder
gesenkt werden sollte. 

In eine Gesamtbetrachtung sind aber auch weitere die
Parteifinanzen  betreffenden  Bestimmungen  einzube-
ziehen. Solche können auch in anderen Gesetzen ent-
halten sein. Alle Regelungen gemeinsam bilden das
sog. Parteienfinanzierungsregime. Zu beachten sind
dabei auch Vorschriften im Einkommensteuergesetz
und im Abgeordnetengesetz (genauer in seinem durch
das Fraktionsgesetz von 1994 eingefügten Teil). Auf
diesem Wege lassen sich zwei weitere Schwachstel-
len des deutschen Regelwerks benennen. 

3. Im Einkommensteuergesetz wird an zwei Stellen
(§§ 10b und 34g EStG) die steuerliche Begünsti-
gung von Zuwendungen an Teilnehmer des politi-
schen Wettbewerbs14 geregelt. Solche Zuwendun-
gen  unterliegen  bis  zu bestimmten  Höchstbeträ-
gen einer gestaffelten Freistellung von der Steuer-
pflicht. Der Höchstbetrag liegt bei € 3.300 je Steu-
erpflichtigen und Jahr (bei  Verheirateten verdop-
peln  sich  die  Beträge).  Davon kann  jeweils  die
erste Hälfte (mit 50 %) von der Steuerschuld, die
überschießende Hälfte vom steuerpflichtigen Ein-
kommen abgezogen werden. Als sog. „Kleinspender-
regelung“ ist dies im Grundsatz für andere Demo-
kratien durchaus vorbildlich.15 Ein Problem bilden
aber die Höchstbeträge. Sind Zuwendungen durch
verheiratete Steuerpflichtige von € 6.600 in einem
Kalenderjahr noch als „Kleinspende“ anzusehen?
Umgangssprachlich  würde  wohl  jeder  eher  an
€ 100 oder allenfalls an € 1.000 denken. Deshalb
erscheint eine gewisse Annäherung zwischen Um-
gangssprache  und  Gesetzestext  wünschenswert.
Eine Absenkung der Höchstbeträge auf € 600 pro
Person und Steuervorteil ergäbe bereits einen Zu-
wendungshöchstbetrag von € 2.400 für Verheira-
tete. Das wäre gegenüber der aktuellen Regelung
von  € 6.600  durchaus  dramatisch.  Vielleicht
müsste deshalb  eine Absenkung auf  € 1.000 pro
Person, Jahr und Art des Steuervorteils16 als Kom-
promiss  zwischen  Alltagsverständnis  und Geset-
zeswortlaut noch hingenommen werden. Für Par-
teien  und  Mandatsträger  akzeptabel  wäre  das
wohl kaum.

14 Insbesondere eben der Parteien.
15 Ähnliche Steuervorteile für politische Zuwendungen kennen

wohl nur Australien und Kanada.
16 Also ein Höchstbetrag von insgesamt € 4.000 für Verheiratete.

Eigentlich soll die Steuerbegünstigung nach §§ 10b
und 34g EStG Anreize für freiwillige Zuwendun-
gen von Staatsbürgern an die Parteien schaffen. So
würde das Bemühen der  Parteien um eine (auch
finanzielle)  Verwurzelung  im Volke  unterstützt.
Die derzeitigen Höchstbeträge sind aber dazu we-
nig  geeignet,  weil  sie  über  durchschnittliche
Spenden (und/oder Parteibeiträge) einzelner Bür-
ger weit hinausgehen. Die übertriebene Höhe der
Förderung dient dazu, für die Abgaben der kom-
munalen  Mandatsträger  eine  steuerliche  Entlas-
tung zu ermöglichen. 

4. Streichung der „Öffentlichkeitsarbeit“ als „legitime“
Aufgabe  der  Fraktionen  nach  dem Wortlaut  der
entsprechenden  Gesetze  in  Bund  und  Ländern.
Die gesonderte öffentliche Förderung von Parla-
mentsfraktionen (neben der staatlichen Teilfinan-
zierung der Parteitätigkeit) bedarf eigentlich einer
Begründung. Ohne diese öffnet sie nur den Weg
zu einer verfassungswidrigen Umwegfinanzierung,
sobald Kosten für Aktivitäten der Parteiorganisa-
tion (oder ihrer Teile) auf die Fraktionskasse ver-
schoben werden können.
Vor Jahren fanden sich während der Bundestags-
wahlkämpfe gelegentlich  Anzeigen in  Zeitungen
und Zeitschriften mit der Angabe „Fraktion der  ...
im Deutschen  Bundestag“.  Diese  Praxis  hat  der
Rechnungshof (als zuständige Prüfungsinstanz für
die  Rechnungen  der  Fraktionen)  offenbar  zügig
unterbunden. Der Versuch des CDU-Landes- und
Fraktionsvorsitzenden Böhr, die Grenze zwischen
Partei-  und  Fraktionskasse  auf  andere  Weise zu
überschreiten, führte zu Strafprozessen und einer
Bußgeldzahlung der CDU-Bundespartei.17

Heute laden Kreisverbände einzelner Parteien mit
der Angabe „Fraktion der ... im Deutschen Bundes-
tag“ zu öffentlichen Veranstaltungen in ihrer Region
ein.  Diese  niedrigschwellige  Durchbrechung  der
verfassungsrechtlich gebotenen (wenn auch poli-
tikwissenschaftlich  schwer  darstellbaren18)  Tren-
nung zwischen Partei- und Fraktionsfinanzierung
ist bislang dem wachsamen Auge des Rechnungs-
hofes entgangen. Die Grundlage für solche Miss-
bräuche wurde aber durch das Fraktionsgesetz von

17 Holl, Thomas: Linke Tasche, rechte Tasche, in:  Frankfurter
Allgemeine vom 29.10.2013;  Deutscher  Bundestag:  Presse-
mitteilung vom 23.12.2010. 

18 McMenamin, Iain:  If Money Talks, What Does It Say? Cor-
ruption and Business Financing of Political Parties, Oxford:
Oxford university Press, 2013, S. 107: “German law insists on
artificial distinctions between various party bodies, which are
difficult to police.” 
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1994 gelegt.19 Nach dem Grundsatz „und führe uns
nicht in Versuchung“ wäre deshalb die ersatzlose
Streichung der Lit. f in § 52 Abs. 2 Ziffer 2 „Aus-
gaben  für  die  Öffentlichkeitsarbeit“  erforderlich.
Dies betrifft nicht nur das Bundesgesetz, sondern
auch  die  entsprechenden  Bestimmungen  in  den
Fraktionsgesetzen der Länder. Das wäre  der nach-
haltigere Weg, einer Neigung zu Missbräuchen den
Boden zu entziehen. Die durchschlagende Wirkung
dieser  einfachen  Textkorrektur  kann  sonst  nur
durch  ständige  Wachsamkeit  oder  wirksame  zu-
sätzliche Kontrollverfahren erreicht werden. 

Obwohl das deutsche Parteiengesetz die beste Rege-
lung eines komplexen Problems darstellt, die sich in
einer  westlichen  Demokratie  finden  lässt,20 bleiben
Schwachstellen.  Diese  lassen  sich  präzise  benennen
und z.T. eindeutig Diskrepanzen zwischen dem ein-
schlägigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts und
dem aktuellen Gesetzestext zuordnen. Bislang wurden
die hier diskutierten Aspekte nicht Gegenstand eines
öffentlichen  Diskurses.  Dafür  gibt  es  einleuchtende
Gründe. Die Parteien haben kein Interesse, weil sie von
einer Veränderung negativ betroffen wären. Bei den
Abgeordneten finden sich nur wenige, die mit der Ma-
terie hinreichend vertraut sind. In den Medien, denen
sonst kein Skandälchen entgeht, mangelt es an Sach-
kenntnis, um einzelne Sachverhalte zu identifizieren. 

Überhaupt  scheinen  Themen  wie  Parteienfinanzie-
rung der Arbeitsteilung in den Redaktionen zum Op-
fer zu fallen: Die Politikredaktion wäre sachlich zu-
ständig,  scheut  aber  den  Umgang mit  Zahlen.  Die
Wirtschaftsredaktion ist an den Umgang mit Zahlen
gewöhnt,  respektiert  aber  (weitgehend)  die  Zustän-
digkeit  der  Politikredaktion.  Solange  kein  Chefre-
dakteur, ungeachtet der Hektik des Alltags, auf diese
Lücke der Berichterstattung aufmerksam wird, bleibt
der Themenkreis unbeachtet.

Selbst bei Institutionen, deren Anliegen die Verbesse-
rung der Demokratie ist, reicht die Sachkenntnis nicht
weit genug, um die genannten Details aufzudecken.
Beispiele dafür sind die Bertelsmann Stiftung,21 Abge-

19 16.  Gesetz  zur  Änderung  des  Abgeordnetengesetzes  vom
11.03.1994 (Fraktionsgesetz) (BGBl. I 526). 

20 So wird etwa der in Deutschland verfügbare Grad an Transpa-
renz „von keiner anderen westlichen Demokratie … erreicht“
(Rudzio, Wolfgang: Das politische System der Bundesrepublik
Deutschland, 9. Aufl., Wiesbaden: Springer VS, 2015, S. 167).

21 Dort ist beispielsweise (über 20 Jahre nach einer grundlegenden
Neuordnung) noch immer von „Wahlkampfkostenerstattung“
die Rede; s. „Niedrige Wahlbeteiligung schadet der Demo-
kratie“,  http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/system/
flexpaper/rsmbstpublications/downloaf_file/3797/3797_6.pdf
(eingesehen am 05.01.2017).

ordnetenwatch22 oder  Lobbycontrol.23 Vertreter  der
Wissenschaft fallen ebenfalls als kritische Beobach-
ter aus. Einige blockieren sich selbst durch Fixierung
auf die Suche nach offener Rechtswidrigkeit. Andere
werden durch gleichgültige Medien an einer Publika-
tion  gehindert.  Dennoch  gibt  es  Ansatzpunkte  für
eine  den  aktuellen  Zustand  verbessernde  Reform.
Wer  nicht  will,  dass  die  verfassungsrechtlich  defi-
nierte  „Obergrenze“  zum Garantiebetrag  einer  all-
jährlichen Routinesubvention an die politischen Par-
teien  wird,  muss  jetzt  anfangen,  über  „Schönheits-
fehler“ des Parteienrechts zu diskutieren.

22 So im Jahresbericht 2015, Ziffer 4) Parteienfinanzierung (https://
www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/Lobbyismus-und-
Transparenz_Positionen-aktualisiert_Jan2016.pdf –  eingese-
hen am 05.01.2017).

23 Ein Beispiel bietet Christina Deckwirth: „Stellungnahme zur
Anhörung ... im Innenausschuss ... 14.12.2015 (https://www.
bundestag.de/blob/3993/c88adba0e92c301bd35115d6216581
e5/18-4-462-d-stellungnahme-data.pdf). 
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Mehr Pluralismus! Mehr Streit! Mehr Freiheit!

– Plädoyer für eine neue politische Partizipations-
und Repräsentationskultur –

Friederike Linke, M.A.1

Am 10. Januar 2017 verabschiedete sich der schei-
dende US-Präsident Barack Obama mit einer emotio-
nalen Rede.  Im Mittelpunkt standen nicht  etwa die
Erfolge seiner  Präsidentschaft  oder  die  Appelle  an
seinen Amtsnachfolger. Hauptthema seiner Rede war
die Verantwortung jedes Einzelnen für die Demokra-
tie. Die Frage nach der Zukunftsfähigkeit moderner
Demokratien ist so aktuell wie nie zuvor.

Gerade in den zurückliegenden Jahren erlebte der Kri-
sendiskurs  um den  Zustand  moderner  Demokratien
einen neuen Höhepunkt. Insbesondere die u.a.  vom
britischen  Sozialwissenschaftler  Colin  Crouch  be-
wusst düster gezeichnete These des zunehmenden Ab-
gleitens westlicher Demokratien in einen postdemo-
kratischen Zustand2,  in  der  „reale  Politik  hinter  ge-
schlossen Türen gemacht“ wird und „die öffentliche
Debatte während der Wahlkämpfe […] zu einem rei-
nen Spektakel verkommt“3 fand vielfach Wiederhall
in der wissenschaftlichen und öffentlichen Debatte. 

Auch wenn die  bisweilen  schreckensgespeiste  Dis-
kussion inzwischen wieder mehr Differenzierung er-
fährt4, zeigen nach wie vor aktuelle Studien aus der
Wahl- und Parlamentarismusforschung auch für die
deutsche Demokratie  eine zunehmende Verschlech-
terung der Beziehung zwischen Bürgern5 und politi-
schen  Repräsentanten  und  geben  damit  begründet
Anlass zur Sorge.6

Beachtlich ist jedoch zugleich, dass sich in Erhebun-
gen der zurückliegenden Jahre wiederholt eine breite
Mehrheit der Befragten für die Demokratie als beste
Staatsform ausgesprochen hat. Selbst eine Umfrage7

unter  Anhängern  der  Pegida-Bewegung 2015  zeigt

1 Die  Verfasserin ist Büroleiterin und wissenschaftliche Mitar-
beiterin im Berliner Büro der Bundestagsabgeordneten Petra
Rode-Bosse .

2 Vgl. Colin Crouch: Postdemokratie, Frankfurt am Main, 2008.
3 Ebenda, Seite 10.
4 Vgl.  Aus Politik  und  Zeitgeschichte:  Repräsentation  in  der

Krise?, 66. Jahrgang, 2016.
5 Aus  Gründen  der  besseren  Lesbarkeit  verwende  ich  nicht

durchgehend die weibliche und männliche Form. Selbstver-
ständlich sind stets beide Geschlechter gemeint.

6 Vgl. u.a. Dominik Hierlemann, Ulrich Sieberer: Sichtbare De-
mokratie. Debatten und Fragestunden im Deutschen Bundes-
tag (Bertelsmann Stiftung), 2014.

eine deutliche Zustimmung für die Idee der Demo-
kratie  (90,4 % sind  sehr  oder  ziemlich  dafür).  Das
liegt  nur  leicht  unter  der  Zustimmung von  91,3 %
der Gesamtbevölkerung.8 

Kann überhaupt von einer generellen Krise oder gar
einem postdemokratischen Zeitalter gesprochen wer-
den, wenn sich nach wie vor eine solch überwiegen-
de Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dem Prin-
zip  der  Demokratie  und  ihren  normativen  Grund-
lagen verpflichtet fühlt? Zumindest untermauern die-
se Zahlen die Krisenthese nicht. 

Deutlich zu sehen ist indessen, dass sich die kommu-
nikative  Beziehung zwischen  Regierenden  und Re-
gierten in den letzten Jahren zunehmend verschlech-
tert hat.  Besonders deutlich stellt das eine vielbeach-
tete  Studie  der  Bertelsmann-Stiftung  aus  dem Jahr
2014 mit dem Titel „Sichtbare Demokratie. Debatten
und Fragestunden im Deutschen Bundestag“ heraus.9

Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass der Bun-
destag mit einem zunehmenden Wahrnehmungsdefi-
zit seiner Debatten zu kämpfen hat. So konnten sich
75 %  der  Befragten  nicht  erinnern,  in  den  letzten
Monaten eine Parlamentsdebatte gehört oder gar ver-
folgt zu haben.10 Dies ist – wie die Studie dank eines
Zeitvergleichs  über  dreieinhalb  Jahrzehnte  zeigen
kann  –  eine  relativ  junge  Entwicklung.  Bejahten
1978 noch 53 % und 1984 sogar 63 % der Befragten
die  Frage „Haben Sie  in  den letzten  Monaten  mal
eine Bundestagsdebatte im Radio oder Fernsehen ge-
sehen?“, waren es 2014 gerade noch 28 % bzw. in
Ostdeutschland 24 %.11

Die  aufgezeigte  Problematik  wird  noch  deutlicher
durch die Feststellung der Studie,  dass die Präsenz
von  Bundestagsdebatten  in  den  Medien  ebenfalls
deutlich abgenommen hat.  So erschienen im ersten
Untersuchungszeitraum (September 2005 bis August
2006) in deutschen Leitmedien 468 Artikel über De-
batten im Deutschen Bundestag. Im identischen Zeit-
raum waren es acht Jahre später (September 2013 bis
August 2014) gerade einmal noch 275 Artikel.12 Die
Studie bilanziert daher treffend, dass „die häufig ge-

7 Prof. Dr. Dieter Rucht (Koordinator) u.a.: Protestforschung am
Limit. Eine soziologische Annäherung an Pegida, Berlin, 2015,
Seite 23.

8 Siehe Oliver Decker, Johannes Kiess, Elmar Brähler: Die sta-
bilisierte  Mitte.  Rechtsextreme  Einstellung  in  Deutschland
2014, Leipzig, 2014, Seite 52.

9 Dominik Hierlemann, Ulrich Sieberer: Sichtbare Demokratie.
Debatten und Fragestunden im Deutschen Bundestag (Bertels-
mann Stiftung), 2014.

10 Ebenda, Seite 25.
11 Ebenda, Seite 26.
12 Ebenda, Seite 40.
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ringe und weiter abnehmende Wahrnehmung politi-
scher Auseinandersetzungen im Bundestag und seine
zentrale Rolle im politischen System unserer reprä-
sentativen Demokratie zunehmend auseinander [klaf-
fen].“13

Nun stellt sich die Frage, auf welche Ursachen sich
das  deutlich  zurückgegangene  Interesse  der  Deut-
schen an den Debatten des Bundestages zurückfüh-
ren lässt oder anders formuliert: Aus welchen Grün-
den ist das deutsche Parlament zu einer „Arena ohne
Publikum“14 geworden? 

Eine nachvollziehbare, jedoch sicher nicht hinlängli-
che, Antwort gibt die Studie in der vielfach bemän-
gelten  Vorhersehbarkeit  der  Debatteninhalte.  Dar-
über hinaus gibt es einige weitere Problembereiche,
die  sich  auf  der  Grundlage von Erhebungen sowie
der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte be-
nennen lassen, die für das schwindende Interesse ur-
sächlich sein können. Diese sollen im Weiteren, auf
Grund des beschränkten Umfanges, nur in Kürze an-
gerissen werden.

13 Ebenda, Seite 6.
14 Roßmann,  Robert:  Arena ohne Publikum, Süddeutsche Zei-

tung, 8. Dezember 2014.

Vorhersehbarkeit der Inhalte

Die  Befragten  der  Studie  „Sichtbare  Demokratie“
zeigen  sich  von  den  Inhalten  der  Debatten  ent-
täuscht, da in ihnen zumeist nur vorhersehbare Posi-
tionen vorgetragen werden. So sprechen sich nur 26 %
der Befragten dafür aus, dass Bundestagsdebatten als
Schaukämpfe dienen sollen,  die  dem Publikum die
Argumente  der  einzelnen  Parteien  näherbringen.
Hingegen wünscht sich über die Hälfte der Befrag-
ten,  dass  in den Bundestagsdebatten  auf  die  Argu-
mente der politischen Gegner eingegangen wird.15 

Der Resonanzverlust der Politik

Das Problem des Fehlens erfolgreicher Kommunika-
tion durch die abnehmende Wahrnehmung der  De-
batten  des  Deutschen  Bundestages  wird  verschärft
durch die zugleich von vielen Menschen empfunde-
ne  Unsichtbarkeit  der  eigenen  Interessen.  Zum
großen Problem für  die  Demokratie  wird  es,  wenn
viele Menschen das Gefühl haben, ihr Input wird in
der  Demokratie  nicht  mehr  ausreichend  in  politi-
sches Handeln umgesetzt, ihre Belange finden kein 

15 Dominik Hierlemann, Ulrich Sieberer: Sichtbare Demokratie.
Debatten und Fragestunden im Deutschen Bundestag (Bertels-
mann Stiftung), 2014, Seite 32.
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Gehör.  Dass  sich  zunehmend mehr  Menschen  von
den etablierten Parteien nicht mehr ausreichend ver-
treten fühlen, wird u.a. an der zunehmenden Anzahl
von  Wechsel-  und  Nichtwählern  deutlich.  Darüber
hinaus  wird  immer  wieder  die  Annäherung  der
großen Parteien in ihren politischen Profilen beklagt.
Der  Soziologe  und  Politikwissenschaftler  Hartmut
Rosa spricht in diesem Zusammenhang passend vom
Resonanzverlust der Politik und konstatiert eine fun-
damentale Entfremdung der Bürger von der Politik.16

Diese wird auch deutlich in den Zahlen einer reprä-
sentativen Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2004, in der
nur 18 % der Befragten angaben, der Regierung zu
vertrauen  und  gerade  einmal  12 % den  politischen
Parteien.17 Letzteres  hat  eine  besonders  drastische
Bedeutung, da die Parteien in unserem Ordnungsmo-
dell rechtlich wie faktisch eine zentrale Stellung ein-
nehmen.

16 Vgl. Hartmut Rosa: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbe-
ziehung, Suhrkamp, Berlin 2016, Seiten 326 ff.

17 Siehe veröffentliche Forsa-Umfrage im "Stern" (29.01.2004).

Globalisierung,  zunehmende  Ungleichheit  und
Sachzwang

In  einer  Studie  der  Bertelsmann-Stiftung  aus  dem
Jahr 2016 zeigen sich nach wie vor weit  verbreitet
Ängste  vor der  Sogwirkung der  Globalisierung.  45
Prozent der Deutschen empfinden die Globalisierung
demnach als Bedrohung.18 Für die Überlegungen in
Bezug auf eine Krise der kommunikativen Beziehun-
gen in der Demokratie ist vor allen Dingen die fol-
gende Erhebung von Bedeutung. Demnach beurtei-
len Menschen, die die Globalisierung als Bedrohung
empfinden, die Demokratie signifikant schlechter als
Menschen,  die  die  Globalisierung  als  Chance  be-
trachten. Lediglich 38 % der Globalisierungskritiker
sind mit der Demokratie im eigenen Land zufrieden,
nur 9 % von ihnen vertrauen Politikern. Bei den Glo-
balisierungsbefürwortern  sind  es  immerhin  53 %
bzw. 20 % (vgl. Tabelle 3).

18 Catherine  de  Vries,  Isabell  Hoffmann:  Globalisierungsangst
oder  Wertekonflikt?  Wer  in  Europa  populistische  Parteien
wählt und warum. (Bertelsmann-Stiftung), 2016, Seite 15.
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Erhebungen wie die Studie der Bertelsmann-Stiftung
weisen darauf hin, dass die soziale Orientierungsun-
sicherheit  in unserer  Gesellschaft  in den vergange-
nen Jahren gewachsen ist, was durch die zunehmen-
de  gesellschaftliche  Ungleichheit  weiter  verschärft
wird. Viele Menschen haben Angst um die Zukunft,
nicht nur um die eigne. Diesem Bedürfnis nach Ori-
entierung und Sicherheit steht offenbar kein äquiva-
lentes politisches Angebot gegenüber. So kann eine
oftmals erlebte „politisch normativ entkernte, durch
sogenannte Sachzwänge bestimmte und/oder im Kri-
senmanagement aufgehende Politik kaum Zuversicht
in ihre Gestaltungsmöglichkeiten wecken.“19

Die neue politische Korrektheit 

Anfang 2015 beschrieb der Journalist Jonathan Chait
erstmals im New York Magazin das Phänomen der
neuen politischen Korrektheit.20 Seitdem gilt  sie  in
der  öffentlichen  Debatte  vielen  als  grundlegendes
Übel. Der Philosoph Alexander Grau beschreibt sie
als eine zunehmende „Fixierung auf Mikroaggressio-
nen, die viele Diskussionen unmöglich mach[t]“ und
befürchtet „einen Angriff auf die Freiheit.“21 Das al-
ternativlose  politische  Klima  behindert  zunehmend

19 Klaus  Christoph,  Politikverdrossenheit,  2012,  http://www.
bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/61504/po
litikverdrossenheit.

20 http://nymag.com/daily/intelligencer/2015/01/not-a-very-pc-th
ing-to-say.html.

die Suche nach Lösungen für immer komplexer wer-
dende  Probleme,  denen  mit  einfachen  Wahrheiten
nicht mehr beizukommen ist. Das Gefühl eines über-
mächtigen  Konsensterrors  macht  sich  zunehmend
breit. Diese Entwicklung leistet wiederum populisti-
schen  Parteien  Vorschub,  die  bewusst  gegen  die
Sprache des Establishments argumentieren. Das Ge-
fühl, Politik würde nur noch in festgelegten Schablo-
nen agieren und argumentieren, wird auch durch den
im  Bundestag  üblichen  Fraktionszwang  verstärkt,
den es laut Grundgesetz ja eigentlich gar nicht geben
dürfte.  Im Koalitionsvertrag  der  Großen  Koalition
findet sich dazu der folgende Passus: „Im Bundestag
und in allen von ihm beschickten Gremien stimmen
die Koalitionsfraktionen einheitlich ab. Das gilt auch
für  Fragen,  die  nicht  Gegenstand  der  vereinbarten
Politik  sind.  Wechselnde  Mehrheiten  sind  ausge-
schlossen.“22

Die  hier  benannten  Phänomene  bedingen  und  ver-
stärken  sich  teils  wechselseitig,  sie  sind  zugleich
Auslöser  für  und  Ergebnis  von  wachsender  Unzu-
friedenheit mit und schwindendem Interesse an unse-
rer  Demokratie.  Jede  der  vier  genannten  Gründe
stellt  eine  spezifische  Herausforderung in  Hinblick
auf  die  Zukunftsfähigkeit  unserer  Demokratie  dar

21 Alexander Grau: Es kommt eine neue politische Korrektheit
auf uns zu, Cicero, 30.01.2016.

22 Deutschlands  Zukunft  gestalten,  Koalitionsvertrag  zwischen
CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, Seite 128.
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und  verlangt  eigene  Antworten.  Eine  negative  Be-
gleiterscheinung ist  jedoch allen immanent:  Sie er-
schweren einen gelebten Pluralismus in unserer Ge-
sellschaft und greifen damit ein Grundprinzip demo-
kratischer Ordnung an.

Eine Versammlung von Volksvertretern, die in den
Augen der Bürger vorgefertigte Meinungen in kaum
beachteten Debatten vorträgt, wird dem Anspruch ei-
ner lebendigen demokratischen Streitkultur nicht ge-
recht. In einer Gesellschaft, in der sich Menschen in
ihren  unterschiedlichen  Meinungen  und Bedürfnis-
sen nicht mehr wahrgenommen fühlen, stirbt die le-
bendige Debatte um die Suche nach den besten Lö-
sungen für alle. Eine Politik, die immer häufiger auf
die Zwänge von außen verweist und die Menschen,
mit ihren Ängsten vor einer gefühlt komplexer und
bedrohlicher  werdenden  Welt  alleine  lässt,  nimmt
sich  selbst  und ihren  Bürgern  die  Vorstellung von
Wahl- und Gestaltungsfreiheit. Eine politische Kul-
tur, in der nicht gesagt werden kann, was nicht ge-
dacht  werden  soll,  schafft  ein  Klima  der  geistigen
Verkümmerung und leistet Phänomenen wie dem Er-
folg  der  Brexit-Kampagne  in  Großbritannien  und
dem  Wahlerfolg  von  Donald  Trump  in  den  USA
massiven Vorschub.

Die häufig wiederholte Medienschelte23 und der Ruf
nach  immer  neuen  Reformen  der  Debattenformen
des  Deutschen  Bundestages  scheinen  alleine  keine
Antworten  mehr  geben  zu  können.  Notwendig  ist
vielmehr ein grundsätzlicher Wandel in der Partizi-
pations-  und  Repräsentationskultur  unserer  Demo-
kratie.  Hilfreiche  gedankliche  Ansätze  bieten  hier
deliberative Demokratiemodelle, die die Vorstellung
einer  höheren  Legitimität  und  Qualität  politischer
Entscheidungen durch eine stärkere Mitwirkung der
Bürger zeichnen. Die etablierte Politik und hier ins-
besondere die Parteien sind dazu aufgefordert, durch
mehr  direkte  Demokratie  im Kleinen  diese Mitwir-
kung möglich zu machen. Bürgersprechstunden, Bür-
gerdialoge, Präsenz in den Wahlkreisen und der Dia-
log  mit  wichtigen  zivilgesellschaftlichen  Akteuren,
Nutzung der neuen Medien für die gezielte Kontakt-
aufnahme und Abfrage von Bedürfnissen und Wün-
schen – all das kann dazu beitragen, die kommunika-
tive Beziehung zu stärken.  Darüber  hinaus wird es
von Nöten sein, in den kommenden Jahren auch im
Bund die Einführung direktdemokratischer Elemente
wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

23 Norbert  Lammert,  Eröffnungsrede  zur  konstituierenden  Sit-
zung des 18. Deutschen Bundestages am 22. Oktober 2013,
Plenarprotokolle des Deutschen Bundestages, Seite 9. 

Auch auf der Seite einer gebotenen Transformation
der Repräsentationskultur sind insbesondere die Par-
teien und ihre in den Bundestag gewählten Vertreter
gefordert,  der  politischen  Debatte  im  hohen  Haus
wieder mehr Beachtung und positive Bedeutung zu-
kommen  zu  lassen. Debattenformate  zu  verändern
wird nur dann etwas bewirken, wenn sich zugleich
Inhalt  und  Stil  der  politischen  Auseinandersetzung
ändern. Hier ist es geboten, empirischen Daten Be-
achtung  zu  schenken,  die  Hinweise  darauf  geben,
wie wieder  mehr Interesse  an politischen Debatten
geweckt  werden  kann.  Der  Bundestag  als  Arbeits-
und Ausschussparlament muss sich bemühen, mehr
Transparenz in der Entwicklung von politischen In-
itiativen herzustellen. Die Bürger wollen laut den Er-
gebnissen der Studie „Direkte Demokratie“ im Sinne
von Wolfgang Zeh nicht nur Gründe für die Legiti-
mität  eines  bestimmten  politischen  Vorgangs  im
Nachhinein  genannt  bekommen,  sondern  einen  im
Sinne der Kreationstheorie eingebundenen Bezug in
diesen von Anfang an.24 Auch über unbeliebte The-
men wollen die Bürgerinnen und Bürger informiert
werden.  So stimmen 64 Prozent  der  Befragten  der
Aussage zu, Aufgabe eines Bundestagsabgeordneten
sei es: „Die Bürger von Entscheidungen und Positio-
nen der Politik [zu] überzeugen, auch wenn die Posi-
tionen nicht auf Anhieb von den Bürgern geteilt wer-
den.“25 In dieser Einstellung steckt ein großes Poten-
zial,  Menschen durch eine veränderte  Repräsentati-
onskultur wieder für Politik zu interessieren.

Auch wenn – wie vielerorts wiederholt –  das Klagen
über  den  Rückgang  der  „Sternstunden  des  Parla-
ments“ fast so alt ist wie der Bundestag selbst, muss
den  kommunikativen  Fehlentwicklungen  zwischen
Regierten  und  Regierenden  ausreichend  Beachtung
geschenkt  werden,  da  sie  unbeachtet  und  unkorri-
giert langfristig den normativen Wert unserer Demo-
kratie untergraben und somit zu einer Krise der De-
mokratie werden können. Eine lebendigere, wahrhaf-
tigere Debattenkultur, in der unterschiedliche Argu-
mente  gehört  werden  und  Beachtung  finden,  kann
dazu beitragen,  langfristig das Interesse an und das
Vertrauen in die Demokratie und die politischen Par-
teien  zu stärken. Eine offene,  pluralistische Debat-
tenkultur  im Bundestagswahljahr 2017 könnte hier-
für ein guter Anfang sein.

24 Vgl.  Hans-Peter  Schneider,  Wolfgang Zeh:  Parlamentsrecht
und  Parlamentspraxis  in  der  Bundesrepublik  Deutschland,
Berlin und New York 1989, Seite 923.

25 Dominik Hierlemann, Ulrich Sieberer: Sichtbare Demokratie.
Debatten und Fragestunden im Deutschen Bundestag (Bertels-
mann Stiftung), 2014, Seite 35.
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Die US-Medien und das Trump-Enigma

– oder: Wie konnte jemand, der so ein offensicht-
liches  Produkt  medialer  Vermarktung  ist,  sich
selbst so erfolgreich als Opfer und Gegenpol eben
dieser Medien inszenieren?  –

Jan Philip Clooth, M.A.1

Mit einer Mischung aus Sorge und Spott wird hier-
zulande und weltweit auf die immer ärgere Früchte
treibende Fehde zwischen Trump und den etablierten
US-Medien geblickt: Eindeutige Lügen als alternative
Fakten2, erfundene Terrorangriffe (das jetzt schon le-
gendäre Bowling Green Massaker), Reisewarnungen
für vermeintlich gefährliche Länder (Schweden) und
– für viele der Gipfel – wüste Beschimpfungen und
der  Ausschluss  verschiedener  Medien  aus  dem
„Press Briefing“3 des Präsidenten.

Die Sorge um die Rolle der US-amerikanischen Kol-
legen ist auch auf den ersten Blick nachvollziehbar,
woher  rührt  aber,  der  auch  aus  der  Heimat  selbst
kommende, Spott? Schadenfreude, ein Wort, das so
auch  im Amerikanischen  gerne  und  oft  verwendet
wird, schleicht sich dort ein, wo die Erkenntnis vor-
herrscht, dass die US-Medien eine beträchtliche Mit-
schuld an dieser Malaise trifft. Frei nach dem Motto
„Nun habt ihr den Salat“ wird darauf verwiesen, dass
der  Präsidentschaftskandidat  Trump  quasi  einen
Freifahrtschein in der Berichterstattung besaß: Nie-
mand hat im Wahlkampf so viel von der begehrten
„Airtime“  eingestrichen,  ohne  dafür  bezahlen  zu
müssen. Trump selbst kommentierte das in der ihm
eigenen Eloquenz: „Wer zur Hölle bezahlt 2 Millio-
nen Dollar für politische Werbung, wenn ich genug
Kameras da draußen habe, um die Botschaft zu ver-
breiten?“4 Tatsächlich hat eine – überdies – konser-
vative  Politikberatung  einmal  quantifiziert,  worauf
sich die unbezahlte Sendezeit und die Live-Schalten
und Call-Ins beziffern. Im Fazit der Analyse erklär-

1 Der  Verfasser  ist  wissenschaftlicher  Mitarbeiter  am Sozial-
wissenschaftlichen  Institut  der  Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf.

2 Der Begriff „alternative facts“ wurde von Trumps Chef-Bera-
terin Kellyanne Conway geprägt, um zu erklären, warum das
Weiße  Haus  falsche  Zahlen  über  die  Zuschauerzahl  bei
Trumps Amtseinführung verbreitet hatte. 

3 Am ehesten vergleichbar mit der Bundespressekonferenz. Der
Pressesprecher Sean Spicer verwehrte Journalisten von CNN,
der New York Times, der LA Times und der Blogs Politico
und Buzzfeed den Zutritt zum Presseraum.

4 http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-media-airtime_us
_56c72d2ee4b0ec6725e2437e (zuletzt abgerufen am: 16.03.2017).

ten sie die großen Nachrichten-Networks CNN, FOX
und (ein klassischer Fall von: ausgerechnet) MSNBC
zu  Trumps  größten  Kampagnen-Spendern.5 Viel-
leicht  am  Erstaunlichsten  kommt  allerdings  das
mediale Eingeständnis daher, vollumfänglich und be-
wusst Teil der großen Trump-Festspiele gewesen zu
sein. Fröhlich postulierte der Vorstandschef des Net-
works  CBS, Les Moonves, auf einer Konferenz: „It
[The Trump Circus] may not be good for America,
but it’s damn good for CBS. It’s a terrible thing to
say, but bring it on, Donald, go ahead, keep going.”6

So überrascht es dann auch nicht, wenn sich nun das
Mitleid  über  den  kolossalen  Kater,  der  nach  der
großen Trump-Sause herrscht, in Grenzen hält. Auf
den Punkt bringt es Jon Stewart, der ehemalige Mode-
rator der Late-Night Satiresendung  The Daily Show,
die im Folgenden noch zur Sprache kommen wird. 

Er  verglich  das  Zusammenspiel  zwischen  den US-
Medien und Trump mit einem Flirt, der in einer wil-
den  Affäre  mündete  und  dem  nun  eine  hässliche
Trennung folgte. Anstatt sich selbst zu bemitleiden,
empfahl er der Presse, das zu tun, was sie in den letz-
ten Jahren so sträflich vernachlässigt habe: Nämlich
ernsthaften Journalismus zu betreiben.7 

Nun erscheint es erst mal ziemlich unpassend, in einer
solchen  Situation  einen  Rundumschlag  auszuteilen
und sich  und das  gesamte  Late-Night  Genre8 dann
von dieser Generalabrechnung auszunehmen – oben-
drein von jemandem kommend, der das Label „Fake-
News“ lange vor der Lügenpresse-Konnotation durch
Trump für  sich  und seine  Form der  Satire  geprägt
hat.  Dass  Stewart  mit  seiner  bitterbösen  Analyse
durchaus richtig liegt und überdies sich und seines-
gleichen vom Gros der Nachrichten-Networks abzu-
heben sucht, kommt allerdings nicht von ungefähr. 

Zahlreiche Kritiker des US-Mediensystems machten
schon Jahre vor Trumps Aufstieg vom Reality-Star
zum Präsidenten eine immer stärker werdende Ten-
denz  zur  Trivialisierung  und  zur  Personalisierung
von Nachrichten in Inhalt und Darbietungsform aus.9

Dies  mag der  Dysfunktionalität  des  post-modernen

5 https://0ptimus.com/blog/analysis-cable-tvs-2-8-million-donation-
to-donald-trumps-campaign/ (zuletzt abgerufen am: 16.03.2017).

6 https://theintercept.com/2016/02/29/cbs-donald-trump/ (zuletzt
abgerufen am: 16.03.2017)

7 https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment
/wp/2017/02/28/jon-stewart-joins-stephen-colbert-to-mock-the-
medias-breakup-with-trump/ (zuletzt abgerufen am: 16.03.2017).

8 Stewarts Part  war Teil  eines Segments der Late Show with
Stephen Colbert:  https://www.youtube.com/watch?v=cmdFne
7LnuA (zuletzt abgerufen am: 18.03.2017).

9 Z.B.: Bennett: News – The Politics of Illusion, Boston 2012.

140 doi:10.24338/mip-2017140-142 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



MIP 2017 23. Jhrg. Clooth – Die US-Medien und das Trump-Enigma [...] „Aufgespießt“

Mediensystems zu Grunde liegen: Die Grenzen zwi-
schen News und Entertainment  verschwimmen seit
der Einführung der 24/7 Cable-News Programme zu-
sehends; der Erfolg der Nachrichtenredaktionen wird
nach Ratings und nicht nach journalistischer Qualität
bemessen und bei all dem werden dennoch die alten
Dichotomien Fakt vs. Meinung und Objektivität vs.
Subjektivität aus der Ära eines Walter Cronkite oder
eines Edward Murrow hochgehalten.10 

Gefangen  in  diesem  Korsett  aus  Wirtschaftlichkeit
und nachgerade  dogmatischem  Objektivitätszwang
(siehe die ewige Debatte um liberalen oder konserva-
tiven Bias), haben es klassische Nachrichtenformate
natürlich schwer, substantiellen und analytisch tief-
gehenden Journalismus zu liefern.  Aus der Zurück-
weisung dieser Prämissen ergibt sich für Fake-News-
und Satiresendungen wie die Daily Show (oder auch
die  heute-show)  die  komfortable  Position,  politische
Themen dem Belieben nach kommentieren zu können
und dabei auch ungestraft auf politische Neutralität zu
verzichten.

In meiner Untersuchung lassen sich diese Tendenzen
klar  wiedererkennen.  Verglichen wurden die  Daily
Show (Comedy Central) mit Trevor Noah, die Nightly
News (NBC)  mit  Lester  Holt  und die  konservative
Talkshow O’Reilly Factor von FOX News. In einem
ersten Schritt wurde gefiltert, wie viele von den ins-
gesamt 517 untersuchten Beiträgen tatsächlich politi-
sche Themen enthielten. Etwas überraschend lag der
Anteil  an  Politikbeiträgen  in  der  Daily  Show mit
57% sogar um fünf Prozent höher als bei der klassi-
schen  Nachrichtensendung  Nightly  News,  die  auf
52% politische Beiträge kommt. Ein weiterer Wert,
der  etwas  über  die  Substantialität  von  journalisti-
schen Produkten aussagen kann, ist schlicht die Zeit,
die einem Thema in einem Beitrag gewidmet wird. 

Auch hier zeigt die Auswertung, dass die Berichter-
stattung  zu  einzelnen  politischen  Themen  in  den
Nightly  News  weniger  umfassend  stattfindet  als  in
der Daily Show. Dort hat ein politischer Beitrag eine
durchschnittliche Dauer von etwa viereinhalb Minu-
ten  (265  Sekunden),  während  ein  Beitrag  in  den
Nightly News im Schnitt unter zwei Minuten lang ist
(110 Sekunden). Diese eklatante Differenz ist sicher
auch den unterschiedlichen Präsentationslogiken der
Formate geschuldet:  Kompakte Beitragsformen wie
Meldungen und Nachrichtenfilme unter einer Minute
finden sich in der  Daily Show  fast  gar nicht.  Aus-
führliche  Interviews  sind  hingegen  in  den  Nightly
News ein selten verwendetes Beitragsformat. 
10 Vgl. z.B.: Baym: From Cronkite to Colbert - The Evolution of

Broadcast News, Boulder CO, 2010.

Dennoch zeigt sich darin ein Trend, der sich auch in
der  inhaltlichen  Analyse  der  beiden  Formate  fort-
setzt: Während Trump in allen untersuchten Sendun-
gen der  alles  dominierende  Faktor  in  der  Wahlbe-
richterstattung war (Spitzenwert: 54% aller Wortbei-
träge – natürlich bei  FOX), fanden die Trump-Fest-
spiele in der klassischen Nachrichtensendung nahezu
ohne jegliche Kommentierung statt:  In den  Nightly
News enthielten gerade 14% aller politischen Beiträge
eine wertende Aussage oder  einen Kommentar  des
Moderators oder des berichtenden Journalisten, in der
Daily Show war dies in 85% der Beiträge der Fall.

Am besten illustriert den Unterschied in der Substanz
der Beiträge aber vielleicht das verwendete Framing
(Hervorhebung bestimmter  Aspekte  und  Deutungs-
muster eines Themas11). Verwendet wurden hier der
Horserace-  und  der  Issue-Frame.  Der  Horserace/
Strategie-Frame beschreibt einen Fokus in der Politik-
berichterstattung auf  Aspekte der  politics,  während
policies,  also  konkrete  politische  Inhalte  und  Vor-
stellungen,  auf  der  Strecke bleiben.  Das  Horserace
bezieht sich dabei auf eine verstärkte Anlehnung an
die Sportberichterstattung und den damit verbunde-
nen sprachlichen Fokus auf das Gewinnen und Ver-
lieren.12 Die  Analyse  hat  ergeben,  dass  die  Daily
Show  am häufigsten mit dem Issue-Frame, der dort
in 56% der Fälle zum Tragen kommt, agiert. Im Ver-
gleich dazu wurde in den Nightly News nur in 29%
der politischen Beiträge ein Issue-Frame identifiziert. 

Der  Fokus  der  klassischen  Nachrichten  auf  die
politics-Dimension kommt Trump extrem entgegen:
Er ist laut,  dauerpräsent und bis auf seinen Mauer-
bau-Plan weiß zwei Monate nach Amtsantritt immer
noch  keiner  genau,  was  er  eigentlich  will  (Zitat
Trump: “I think the press cares, but I’ve never had a
voter ask for my policy papers.“13). 

Fakt  ist:  Trump scheint  das  Spiel  mit  den  Medien
perfekt  verstanden  zu  haben  und  die  Presse  selbst
scheint  noch  immer  keinen  Ausweg  aus  ihrem
Trump-Dilemma  gefunden  zu  haben.  Gerade  der
Umgang mit Trumps beinahe allnächtlichen Twitter-
Ausbrüchen  bereitet  den  amerikanischen  Journalis-
ten Kopfzerbrechen.14  

11 Vgl. z.B.: Entman: Framing – Toward Clarification of a frac-
tured paradigm, in:  Journal of Communication,  Vol.  43 (4)
1993, oder Matthes: Framing-Effekte, München 2007.  

12 Vgl. z.B.: Iyengar et.al.: Consumer Demands for Election News
– The Horserace sells, in: The Journal of Politics, Vol. 66, 2002.

13 http://www.nytimes.com/2015/09/19/us/politics/donald-trump
-republican-nomination.html?_r=2 (zuletzt  abgerufen  am
09.10.2016).
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Ist es eine Nachricht wert, wenn der Präsident der Verei-
nigten  Staaten  um 3 Uhr  nachts  twittert:  „Despite
what you have heard from the FAKE NEWS, I had a
GREAT  meeting  with  German  Chancellor  Angela
Merkel.“15? Geht man nach der medialen Aufmerk-
samkeit,  die  der  Präsident  mit  derartigen  Ergüssen
generiert,  muss  die  Antwort  ja  lauten.  Schaut  man
sich die Substanz dessen an,  was Trump auf diese
Art regelmäßig aus seinem Smartphone feuert, muss
man sich eher die Frage stellen, warum dem so ist. 

Wie so oft ist hier des einen Leid des anderen Freud:
Während sich die klassischen Nachrichten-Networks
immer schwerer damit tun, über jemanden zu berich-
ten, der sie als „Enemy of the People“16 bezeichnet,
bietet Trump den Late-Night Shows mit seinen Ex-
zessen  schier  unendliches  Material  für  beißenden
politischen Kommentar. 

Und dies spiegelt sich auch in den Zuschauerzahlen
wider. Während die eher als seichte Game- und Un-
terhaltungsshow  bekannte  The  Tonight  Show mit
Jimmy Fallon (NBC) in den letzten Jahren stets die
mit  Abstand  meistgesehene  Late-Night  Show war,
konnte seit  Trumps Amtseinführung die  Late Show
mit  Stephen Colbert  (CBS),  der  als  scharfzüngiger
und  pointierter  politischer  Kommentator  gilt,  die
Spitze der Zuschauer-Ratings erklimmen.17 

Ein  positiver  Nebeneffekt  der  Trump-Wahl  könnte
also, anstatt einer weiteren Polarisierung, eine Politi-
sierung  und  ein  Zusammenrücken  der  amerikani-
schen Zivilgesellschaft sein. Neben dem Anstieg der
Ratings  für  wirklich  politische  Satire,  könnte  man
dafür  auch  die  landesweiten  Demonstrationen  und
Women’s  Marches,  an  denen  über  eine  Millionen
Menschen teilnahmen, als Indiz nehmen. In Zeiten,
in denen der Präsident via Twitter regiert, wer wäre
besser  geeignet  als  Satiriker,  um den Bürgern eine
Stimme  der  Vernunft  zu  bieten?  Tatsächlich  steht
der  perfekte  Gegenkandidat  für  2020 schon in  den
Startlöchern: Der demokratische Senator Al Franken
(MN)  gilt  vielen  als  aussichtsreicher  Kandidat  für
die  Nominierung  zum  demokratischen  Präsident-
schaftskandidaten.18 

14 Z.B.:  https://www.nytimes.com/2016/11/29/business/media/if
-trump-tweets-it-is-it-news-a-quandary-for-the-news-media.ht
ml?_r=0 (zuletzt abgerufen am 19.03.2017).

15 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/84308851833961
2673 (zuletzt abgerufen am 19.03.2017).

16 http://www.politico.com/story/2017/02/trump-tweet-media-en
emy-american-people-235150 (zuletzt abgerufen am 19.03.2017).

17 http://www.businessinsider.de/late-night-show-tv-ratings-under
-trump-2017-3?r=US&IR=T (zuletzt abgerufen am 19.03.2017).

Sein  Trumpf  –  abseits  nebensächlicher  Qualitäten
wie Fachkompetenz und Voting Record: Al Franken
war fast 20 Jahre lang Korrespondent und Mitprodu-
zent des US-Satireklassikers Saturday Night Live.

Des Rätsels Lösung scheint also – wie soll es anders
sein – in der Bekämpfung des Feindes mit den eige-
nen Mitteln zu liegen.

18 https://www.washingtonpost.com/powerpost/al-franken-has-
found-a-new-role-in-the-trump-era/2017/03/18/247737bc-0b
54-11e7-a15f-a58d4a988474_story.html?tid=sm_fb&utm_ter
m=.96d9aa409f19 (zuletzt abgerufen am 19.03.2017).
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Parteienrecht  im Spiegel  der  Rechtspre-
chung

1. Grundlagen zum Parteienrecht

Die NPD beschert  seit  Jahren der hiesigen Rechts-
ordnung zahllose Urteile von Gerichten aller Instan-
zen. Im vergangenen Jahr folgte eine Entscheidung
auf  europäischer  Ebene.  So trug  die  rechtsextreme
Partei ein im Jahr 2014 vor dem BVerfG gescheitertes
Verfahren  zum  EGMR1 und  rügte  eine  Verletzung
von Art. 13 i.V.m. Artt. 10, 11 EMRK und Art. 3 des
Ersten Zusatzprotokolls  zur EMRK. Es bestehe auf
nationaler  Ebene  keine effektive  Rechtsschutzmög-
lichkeit  gegen eine große Anzahl  von Rechtsverlet-
zungen im  Zusammenhang  mit  der  Stigmatisierung
als verfassungswidrige Partei und einem einhergehen-
den „de facto Verbot“. Der EGMR stellt diesbezüglich
die  Anforderungen an eine Verletzung von Art.  13
EMRK klar. Dieser verlange die Verfügbarkeit eines
Rechtsbehelfs,  um  eine  „vertretbare  Beschwerde“
geltend zu machen und angemessene Abhilfe zu ge-
währen, und nicht eine Beschwerdemöglichkeit, die
erfolgreich  sein  muss.  Insbesondere  verliere  eine
Rechtsschutzmöglichkeit ihre Effektivität nicht, weil
Verfahren  gegen  eine  Vielzahl  von  verschiedenen
Maßnahmen angestrengt werden müssten.  Der Ge-
richtshof kam vor diesem Hintergrund zu der Über-
zeugung,  dass  in  der  Bundesrepublik  ausreichend
Möglichkeiten  zur  Rechtsdurchsetzung  vor  dem
BVerfG sowie den einfachen Gerichten bestehen. 

Anfang 2017 ist mit dem NPD-Verbotsurteil eine der
großen Entscheidungen im Recht der Politik ergan-
gen.2 Das Urteil behandelt eine Fülle wichtiger Par-
teienrechtsfragen  –  in  materieller  wie  prozessualer
Hinsicht. Doch bevor die Karlsruher Richter es ver-
künden konnten,  hatte  das  BVerfG3 einige verfah-
rensrechtliche Hürden zu nehmen. So bemühte sich
die NPD, die zwei Richter des Zweiten Senats Huber
und  Müller nach § 19 Abs. 1 BVerfGG wegen Be-
sorgnis  der  Befangenheit  abzulehnen.  Nach  dem

1 EGMR, Entscheidung vom 04.10.2016 – 55977/13, in: EuGRZ
2016, 608-611. Die NPD war vor dem BVerfG insbesondere
mit dem Antrag gescheitert,  ihre Verfassungsmäßigkeit fest-
stellen zu lassen, s. BVerfGE 133, 100; dazu A. Bäcker, MIP
2013, 143 (145).

2 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, in: NJW 2017,
611 ff.; dazu bereits S. Jürgensen, Der Demokratie zumutbar?
Zum  NPD-Verbotsurteil  des  BVerfG  auf  http://verfassungs
blog.de/der-demokratie-zumutbar-zum-npd-verbotsurteil-des-
bverfg/ (zuletzt abgerufen am 15.03.2017); s. auch in diesem
Heft P. Höhner/S. Jürgensen, MIP 2017, 103 ff.

3 BVerfG,  Beschluss  vom 01.03.2016  –  2  BvB 1/13,  online
veröffentlicht bei juris.

BVerfG sei Voraussetzung für die Ablehnung, dass
bei  vernünftiger Würdigung aller  Umstände Anlass
bestehe, an der Unvoreingenommenheit der Richter
zu  zweifeln.  Diese  Sorge  besteht  nach  dem  Be-
schluss  des  Senats  in  beiden  Fällen  nicht.  Beide
Richter waren vor ihrer Zeit am BVerfG als Politiker
tätig, Huber als Thüringer Innenminister, Müller als
Ministerpräsident des Saarlandes, und äußerten sich
in  dieser  Funktion  jeweils  zu  der  rechtsextremen
Partei und zum Parteiverbotsverfahren. Die Kundga-
be politischer Ansichten, die vor der Zugehörigkeit
zum BVerfG geäußert wurden, rechtfertige nach An-
sicht  des  Gerichts  eine  Ablehnung wegen  der  Be-
sorgnis  der  Befangenheit  grundsätzlich  nicht.  Viel-
mehr  sei  das  Verfahren  der  Richterwahl  durchaus
darauf  angelegt,  dass  auch  Politiker  zu Bundesver-
fassungsrichtern  gewählt  werden  können,  um dann
ihre  politischen  Erfahrungen  für  die  Verfassungs-
rechtsprechung fruchtbar machen zu können. Damit
gehe die Erwartung der Verfassung einher, dass die-
se dann ihre neue Rolle als Richter unabhängig von
früheren  parteipolitischen  Auseinandersetzungen
ausüben  werden.  Zweifel  an  der  Objektivität  des
Richters  könne sich  allenfalls  dann  ergeben,  wenn
sich aufdränge, dass ein innerer Zusammenhang zwi-
schen einer geäußerten politischen Ansicht und sei-
ner Rechtsauffassung bestehe.  Weder die Äußerun-
gen Hubers,  der  sich  zu einem zweiten  Anlauf  für
ein NPD-Verbotsverfahren geäußert  hatte,  noch die
Müllers, der sich zu seiner Zeit als Ministerpräsident
bezüglich  der  Verfassungsfeindlichkeit  der  Zielset-
zung der NPD überzeugt zeigte, gleichzeitig aber sei-
ne  Bedenken  gegen  ein  weiteres  Verbotsverfahren
äußerte, ergäben Zweifel an deren Objektivität. Die-
se  Einschätzung  erweist  sich  angesichts  der  zeitli-
chen  Spanne  zwischen  den  jeweiligen  Äußerungen
und der Urteilsfindung und deren inhaltlicher Diffe-
renziertheit auch als absolut überzeugend. 

Ebenfalls erfolglos blieb die vor dem BVerfG4 ein-
gebrachte  Besetzungsrüge  der  NPD  bezüglich  des
„Gerichts insgesamt“, namentlich bezüglich der Beset-
zung mit den Richterinnen und Richtern Huber,  Her-
manns, König,  Maidowski,  Kirchhof,  Schluckebier,
Paulus und Baer, verbunden mit dem Antrag, die ge-
nannten Richterinnen und Richter wegen der Besorg-
nis der Befangenheit von der Beschlussfassung über
die  Besetzungsrüge  auszuschließen.  Die  Partei  be-
gründet  die  Besetzungsrüge mit einem Verstoß der

4 BVerfG,  Beschluss  vom 01.03.2016  –  2  BvB 1/13,  online
veröffentlicht bei juris; vorgehend BVerfG, Ablehnung einst-
weilige Anordnung – 2 BvB 1/13 – und BVerfG, Beschluss
vom 19.03.2015 – 2 BvB 1/13 – und BVerfG, Beschluss vom
02.12.2015 – 2 BvB 1/13.
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Richterwahl nach § 6 BVerfGG a.F.  gegen Art.  94
Abs. 1 S. 2 GG. Der entgegenstehende Beschluss des
BVerfG zu dieser Frage5 sei rechtsfehlerhaft zustan-
de gekommen und begründe die Besorgnis der Be-
fangenheit  bezüglich  der  von  der  NPD  genannten
Richterinnen  und  Richter,  schließlich  werde  ein
Richter, der die Rechtmäßigkeit seiner eigenen Wahl
prüfen  solle,  zwangsläufig  in  eigener  Sache  tätig.
Das  BVerfG  wollte  dem  –  wenig  überraschend  –
nicht folgen. Die NPD verkenne zunächst, dass das
zur Entscheidung in Sachen NPD berufene „Gericht“
allein der Zweite Senat sei, weswegen sich die Rüge
allein  auf  diejenigen Personen beziehen könne,  die
diesem  Senat  angehören.  In  der  Sache  hält  das
BVerfG an seinem Diktum zu der  Verfassungsmä-
ßigkeit  der Wahl  zum BVerfG fest,  auch in Bezug
auf  das  Zustandekommen  dieses  Beschlusses.  Der
Antrag sei damit offensichtlich unzulässig, was auch
für die Ablehnungsanträge gelte, da die bloße erneu-
te  Thematisierung  einer  bereits  entschiedenen
Rechtsfrage als Begründung ungeeignet sei. 

Die politische Vereinigung „Grundrechtepartei“ ging
es an, im Wege des Organstreitverfahrens vor dem
BVerfG6 den Ende 2015 von Bundesregierung und
Bundestag beschlossenen Einsatz bewaffneter  deut-
scher  Streitkräfte  zur Verhütung und Unterbindung
terroristischer Handlungen durch die Terrororganisa-
tion IS zu verhindern. So trug sie vor, als politische
Partei in ihrem Recht auf „wirksame Bindung der öf-
fentlichen  Gewalt  an  die  verfassungsmäßige  Ord-
nung sowie Gesetz und Recht gemäß Art. 20 Abs. 3 in
Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG“ verletzt zu sein.
Nachdem  der  Berichterstatter,  der  Richter  Müller,
die Grundrechtepartei auf Bedenken hinsichtlich ih-
rer  Parteifähigkeit  sowie  Antragsbefugnis  hinwies,
erweiterte  sie  das  Verfahren  auf  die  Feststellung,
dass es sich bei ihr um eine verfassungsgemäße politi-
sche Partie i.S.v. Art. 21 Abs. 1 GG handele und dass
§ 2 PartG verfassungswidrig sei. Zudem sah sie sich
durch  das  Berichterstatterschreiben  in  ihrem Recht
aus Art. 21 GG i.V.m. Art. 11 EMRK verletzt und
erklärte den Richter Müller zum an der Sache Betei-
ligten,  was  gem.  § 18  Abs. 1  Nr. 1  BVerfGG zum
Ausschluss  desselben  von  der  Mitwirkung  an  der
Entscheidung  im  vorliegen  Verfahren  führe.  Dies
wurde  mit  der  verweigerten  Anerkennung  der
Grundrechtepartei  als  politische Partei  und den da-
mit  verbundenen  Folgen,  sowie  mit  der  Mitglied-
schaft  Müllers  in  der  CDU begründet.  Mit  diesem
Vorbringen  hatte  die  Grundrechtepartei  keinen  Er-
5 BVerfGE 131, 230.
6 BVerfG, Beschluss vom 18.02.2016 – 2 BvE 6/15, online ver-

öffentlicht bei juris.

folg. Zunächst sei der Richter Müller nicht Beteilig-
ter und damit nicht vom Verfahren ausgeschlossen.
Dies ergebe sich insbesondere nicht aus seiner CDU-
Mitgliedschaft,  da  nach  § 18  Abs. 2  BVerfGG  ein
allgemeines  Interesse  am Ausgang  des  Verfahrens
einen Ausschluss nicht rechtfertige.  Der Antrag sei
als Ablehnungsgesuch nach § 19 BVerfGG auszule-
gen,  welches  aber  offensichtlich  unzulässig  sei,  da
weder die Parteimitgliedschaft noch die im Bericht-
erstatterschreiben getätigten rechtlichen Hinweise die
Besorgnis der Befangenheit begründeten. Das Organ-
streitverfahren insgesamt sei unzulässig. In Bezug auf
den ursprünglichen Antrag ergebe sich dies  bereits
aus der mangelnden Parteifähigkeit  und Antragsbe-
fugnis.  Die  weiteren  Anträge  seien  unstatthaft.  So
existiere kein Verfahren zur bloßen Feststellung der
Parteieigenschaft bzw. deren Verfassungsmäßigkeit.
Schließlich  verfolge  die   Antragstellerin  in  Bezug
auf  § 2  PartG  ein  unzulässiges  Rechtsschutzziel,
könne  das  Gericht  doch  im  Organstreitverfahren
nicht über die Gültigkeit einer Norm befinden. 

Der  Thüringer  VerfGH7 hatte  sich  mit  der  Partei
„Alternative für Deutschland“ (AfD) in einer Kon-
stellation zu befassen, die durch die Rechtsprechung
in  Bezug auf  die  rechtsextreme NPD nahezu klas-
sisch geworden ist. So sah sich die Partei durch Thü-
ringens  Migrations-  und  Justizminister  in  ihrem
Recht auf politische Chancengleichheit verletzt. Die-
ser hatte in einer Medieninformation auf der Minis-
teriumshomepage die Bürgerinnen und Bürger dazu
aufgefordert,  genau  zu  prüfen,  ob  sie  sich  für  die
Ziele einer von der AfD angemeldeten Demonstrati-
on („Asylkrise beenden! Grenzen sichern!“) einspan-
nen lassen  wollen.  Das  angestrebte  Organstreitver-
fahren  vor  dem  Landesverfassungsgericht  war  er-
folgreich, das Gericht wertete den Aufruf des Minis-
ters  als  Missachtung seiner  Pflicht  zur parteipoliti-
schen  Neutralität  und  damit  als  Verletzung  der
Chancengleichheit der Parteien. Dieses Recht ergebe
sich aus Art.  21 Abs. 1 GG, welche als  Norm der
Bundesverfassung  in  das  Landesverfassungsrecht
hineinwirke. Dieser in besonderer Weise formalisier-
te  Gleichheitssatz  verbiete  im  Bereich  der  politi-
schen Willensbildung der  öffentlichen Gewalt  jede
unterschiedliche Behandlung der Parteien, sofern sie
nicht  durch  zwingende  Gründe  gerechtfertigt  sei.
Entgegen des Vorbringens des Justizministers  gelte
das Recht  auf Chancengleichheit  für  Parteien nicht
nur  zu  Wahlkampfzeiten  bzw.  deren  Vorbereitung,
sondern auch zwischen den Wahlen,  erstrecke sich
also auf den politischen Meinungskampf und Wett-
7 VerfGH Thüringen, Urteil vom 08.07.2016 – VerfGH 38/15,

in: ThürVBl 2016, 281 ff.
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bewerb im Allgemeinen. Damit stelle sich das Par-
teiergreifen von Staatsorganen zugunsten oder zulas-
ten einer politischen Partei als Eingriff in das Recht
aus Art. 21 Abs. 1 GG dar, wobei sich die Maßstäbe
für  einen  Neutralitätsverstoß  aus  der  Stellung  des
Staatsorgans im Verfassungsgefüge ergäben. Ein Re-
gierungsmitglied stehe – anders als der Bundespräsi-
dent – im politischen Wettbewerb mit den Vertretern
der Oppositionsparteien, hätte daher in seiner amtli-
chen Funktion die Pflicht zu weitergehender Neutra-
lität als dieser. Der Rückgriff des Ministers auf die
offizielle Internetseite und damit auf die mit dem Re-
gierungsamt verbundene Autorität  führe  in  dem zu
entscheidenden Fall zu der Qualifikation der Äuße-
rung als Amtliche und als Eingriff in das Recht auf
Chancengleichheit. Die Medieninformation ziele er-
kennbar auf die Versammlung der AfD, auch wenn
diese nicht ausdrücklich genannt sei. Maßgeblich sei
insofern die Sicht eines objektiven Betrachters. Die
negative  Werturteile  und  Hypothesen  beinhaltende
Aufforderung  des  Ministers  sei  geeignet,  die  Stel-
lung der Partei im Wettbewerb negativ zu beeinflus-
sen und potentielle Teilnehmer der Kundgebung ab-
zuschrecken. Diese Beeinträchtigung finde auch kei-
nen  sie  rechtfertigenden,  zwingenden  Grund.  Die
durchaus  gegebene  Kompetenz  der  Regierung  zur
Öffentlichkeitsarbeit  sei dadurch überschritten wor-
den, dass hier parteiergreifend von der Teilnahme an
einer  Versammlung  abgehalten  werden  solle.  Dies
stelle  einen  mittelbaren  Eingriff  in  die  Versamm-
lungsfreiheit  der  AfD  dar,  welche  als  Grundrecht
zwar  nicht  Streitgegenstand  des  Organstreits,  aber
im Rahmen der Prüfung des Art. 21 GG zu berück-
sichtigen sei,  da es sich bei der Versammlungsfrei-
heit  um ein wesentliches Werkzeug des politischen
Meinungskampfes  –  insbesondere  für  Oppositions-
parteien handele. Eingriffe in die Versammlungsfrei-
heit seien damit eine besonders intensive Interventi-
on in den Wettbewerb politischer Parteien. Dies las-
se sich  im vorliegenden Fall  auch nicht  unter  dem
Aspekt  der  Gefahrenabwehr  rechtfertigen.  Zuletzt
brachte  der  Thüringer  Minister  die  Grundentschei-
dung der Verfassung für eine wehrhafte Demokratie
als  Rechtfertigungsgrund  vor.  Diese  sei  –  so  der
VerfGH – geeignet, begründbare und nachvollzieh-
bare negative Werturteile  des Staates  über Parteien
oder Informationsbroschüren zu rechtfertigen. Dieser
Grundsatz  erlaube  aber  kein parteiergreifendes  Tä-
tigwerden  staatlicher  Stellen  darüber  hinaus,  da
sonst das Parteienprivileg ausgehöhlt würde. Mit der
Unzulässigkeit  der  Nichtteilnahmeaufforderung  sei
die gesamte Medieninformation, die von dem Appell
geprägt sei, rechtswidrig und von der Homepage zu

entfernen. Die Einordnung dieses Urteils fällt  nicht
leicht.  So zahlreich die Fälle  zur Öffentlichkeitsar-
beit des Staates sind, so zahlreich sind die verschie-
denen  Begründungsansätze,  Nuancierungen  in  den
verfassungsrechtlichen  Maßstäben  und  damit  auch
die Lösungsvorschläge.8 Geltung und Reichweite ei-
nes allgemeinen Neutralitätsgebots für staatliche Äu-
ßerungen gegenüber Parteien und darüber hinaus ste-
hen damit unter Beschuss – mehr als es der Thürin-
ger VerfGH in seiner klaren Knappheit  suggeriert.9

Und so bleibt auch nach Lektüre der Urteilsgründe
eine gewisse Unsicherheit  ob der Tragfähigkeit  der
angewendeten  Maßstäbe  und  der  entsprechenden
Subsumtion.  Dabei  spricht  viel  für  die  Richtigkeit
der Prämissen der Entscheidung: Das pluralistische
Prinzip  als  Wesensmerkmal  des  grundgesetzlichen
Demokratieprinzips  fordert  eine  grundsätzliche
Staatsfreiheit politischer Willensbildung.10 Insbeson-
dere  gilt  dies  für  die  politischen  Parteien,  die  frei
von staatlichen  Einflüssen  agieren  können müssen.
Diese Vorstellung kann – nicht zu Unrecht – durch-
aus hinterfragt und kritisiert werden. So wird vorge-
bracht,  die politische Willensbildung verlaufe nicht
einseitig  vom  Volk  zum  Staat,  sondern  sei  einer
Wechselwirkung ausgesetzt.11 So wird die Starrheit
der Dichotomie Staat – Gesellschaft  gerade im Be-
reich der Politik und der  Parteien in  Frage gestellt
und bedacht, dass gerade Ämter wie das des Minis-
ters oder des Bürgermeisters Politische sind. Dies er-
mögliche gerade auch eine Teilnahme am politischen
Meinungskampf in den Grenzen  des Beamten-, Par-
teien- und Wahlrechts sowie der Grundrechte.12 Vor
diesem Hintergrund lassen sich auch die Zweifel an
der  vorliegenden Entscheidung erhellen.  Die Wort-
wahl des Thüringer Migrations- und Justizministers
zeichnet  sich  nicht  gerade  durch  eine  inhaltliche
Schärfe aus. Im Zentrum seines Appells stand ja die
Aufforderung, sich darüber Gedanken zu machen, ob
man sich für die Ziele der Demonstrationsanmelder
einspannen lassen wolle. Dieser Rat ist in jedem Fall
ein guter, diese Gedanken sollte sich definitiv jeder
Versammlungsteilnehmer  zu jeder  Zeit  machen.  Er
stellt – sapere aude! – einen zentralen Imperativ der
Aufklärung dar. Ob dies in Verbindung mit dem zu

8 Eine Übersicht liefert M. Payandeh, DER STAAT 55 (2016),
519 ff.;  s.  zum Fall  des Bundespräsidenten  A. Bäcker,  MIP
2015, 151 ff.

9 Erneut ist auf M. Payandeh, DER STAAT 55 (2016), 519 ff.
zu verweisen, der mit sehr starken Gründen die Nichtexistenz
eines allgemeinen Neutralitätsgrundsatzes annimmt.  

10 Ausführlich S. Jürgensen/J. Garcia J., MIP 2016, 70 (73 ff.).
11 M. Payandeh, DER STAAT  55 (2016), 519 ff.
12 M. Payandeh, DER STAAT  55 (2016), 519 (549 f.).
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Beginn des vorherigen Absatzes der Medieninforma-
tion  formelhaft  geäußerten  Vorwurfs  der  fremden-
feindlichen Hetze und des Rassismus die Annahme
eines  Verfassungsbruchs  begründet,  ist  jedenfalls
zweifelhaft. Die Schwierigkeit in der Beantwortung
dieser Frage liegt in der scheinbaren Unvereinbarkeit
des politischen Verständnisses von Staatsämtern und
der  Forderung  nach  politischer  Chancengleichheit,
die ja  gerade streng und formal verstanden werden
soll und muss, wenn sie als Grundlage für den legiti-
mationsstiftenden  Wettbewerb  politischer  Ideen  in
einer Demokratie dienen soll. Denn auch die politi-
sche Natur dieser staatlichen Stellen ist nicht von der
Hand zu weisen, es wäre verfehlt, gar aberwitzig der
politischen Staatsleitung die Kompetenz zu nehmen,
zu politischen Fragen Stellung zu nehmen. Wo also
liegt  die  Grenzziehung? Zunächst  scheint  das  Ver-
ständnis vom Verhältnis Staat – Gesellschaft und da-
mit  auch  von  politischer  Neutralität  entscheidend.
Der Vorwurf der Utopie und Einseitigkeit gegenüber
der Annahme einer starren Dichotomie ist jedenfalls
überzeugend.  Die  Trennung von Staat  und  Gesell-
schaft  kann bei  allem Wunsch danach nicht  in der
Schärfe erfolgen, die zu eindeutigen Lösungen ver-
helfen könnte. Das Verständnis muss also komplexer,
differenzierter  sein, denn die Unterscheidung bleibt
wichtig,  ist  sie  doch  der  Schlüssel  zur  Frage nach
Rechten  und  Pflichten.  Insoweit  könnte  das  Ver-
ständnis von Staat und Gesellschaft als  Pole helfen,
zwischen denen die jeweiligen Akteure, insbesonde-
re die Parteien, aber auch staatliche Akteure in ent-
sprechenden  politischen  Leitungsfunktionen,  wan-
dern, je nachdem in welcher Funktion und Form sie
tätig  werden.  Damit  könnte  das  Neutralitätsgebot
korrelieren, welches, und darin könnte die Schwäche
der  Argumentation  des  VerfGH  Thüringen  liegen,
eben  keine  Regel  im Sinne  der  Rechtstheorie  dar-
stellt, sondern ein Prinzip.13 Die Reichweite des Neu-
tralitätserfordernisses könnte davon abhängig zu ma-
chen sein, wie weit sich ein Amtsträger dem Pol der
Gesellschaft  nähert,  insbesondere  durch  die  Wahl
des  Kommunikationsmittels,  die  Inszenierung  aber
auch der sprachlichen Formenwahl.14 Ein Bürgerfo-
rum, eine Rede, ein als solcher erkennbarer Diskussi-
onsbeitrag  würde  damit  mehr  „politische  Beinfrei-
heit“  mit  sich  bringen,  als  der  Einsatz  staatlicher
Ressourcen und die Autorität des Amtes. Denn diese
stellen den Geltungsgrund für staatliche Neutralität
dar: Die Unendlichkeit und Exklusivität  der Mittel,

13 Zu  der  Unterscheidung  R.  Alexy,  Theorie  der  Grundrechte,
1985, S. 71 ff.

14 Dieses Konzept ist bereits bei S. Jürgensen/J. Garcia J., MIP
2016, 70 (77 ff.) angelegt.

die dem Staat zur Verfügung stehen und die damit
aufs  Engste  verbundene  autoritäre  Wirkmacht.  Die
Homepage des Thüringer Ministeriums für Migrati-
on und Justiz mit seiner Reichweite und den perso-
nellen Ressourcen zur Pflege derselben sind jeden-
falls nicht mit der Homepage des AfD Kreisverban-
des  Erfurt  vergleichbar.  Statt  staatliche  Neutralität
regelhaft und damit unflexibel anzuwenden – wie es
im Urteil des VerfGH erscheint –  rückt so der Prin-
zipiencharakter in den Vordergrund, der stark einzel-
fallbezogen anzuwenden  wäre.  Vor  diesem Hinter-
grund ist die Medieninformation des Thüringer Mi-
nisters zwar unter Einsatz staatlicher Ressourcen er-
folgt, von Inhalt und Zweck als Akt der Bürgerkom-
munikation her könnte sie aber durchaus an niedrige-
ren  Neutralitätsanforderungen  zu  messen  sein.  Die
Diskussion  jedenfalls  wird  fortbestehen.  Die  Ent-
scheidung des Thüringer VerfGH ist bei aller Deut-
lichkeit und vielleicht sogar Richtigkeit im Ergebnis
angesichts der Vielschichtigkeit der Problemstellung
wohl als zu undifferenziert zu erachten. 

Auf dem gleichen verfassungsrechtlichen Terrain be-
wegt sich eine weitere Entscheidung des Thüringer
VerfGH15, die sich ebenfalls mit der Äußerungsbefug-
nis von Amtsträgern zu befassen hatte. In diesem Ver-
fahren war es jedoch die NPD, die sich gegen Äuße-
rungen des Ministerpräsidenten Thüringens mit einem
Organstreitverfahren zur Wehr setzte. Dieser hatte im
MDR ein Interview zur Zusammenarbeit anderer Par-
teien mit der NPD im Rat der Stadt Eisenach gegeben.
Dort stellte die NPD-Fraktion einen Antrag auf Ab-
wahl  der  Oberbürgermeisterin,  der  zwar  scheiterte,
aber anhand der Stimmenzahl ersichtlich auch in an-
deren Fraktionen Unterstützung fand. Dies kritisierte
der  Ministerpräsident   und formulierte  den Appell,
generell  NPD-Anträge  nicht  zu  unterstützen.  Ver-
bunden wurde dies mit der Bezeichnung der NPD als
„Nazis“.  Das Gericht wertet die Äußerung des Mi-
nisterpräsidenten,  die  vor der Staatskanzlei  mit  der
Landesdienstflagge  im Hintergrund  getätigt  wurde,
als amtliche Äußerung, was vor allem mit der spezi-
fischen Inanspruchnahme von Amtsautorität und der
damit  verbundenen  Nutzung  staatlicher  Ressourcen
begründet wird. Zudem wurde das streitgegenständli-
che Interview über den amtlichen Twitter-Kanal und
die Facebook-Seite verbreitet. Der im Appell liegen-
de Eingriff sei weder durch die Grundsätze zur Öf-
fentlichkeitsarbeit  der  Regierung  noch  durch  den
Grundsatz der wehrhaften Demokratie gerechtfertigt.
Der Ministerpräsident greife zu Unrecht in das freie
Mandat der Mitglieder von Stadt- und Gemeinderä-
15 VerfGH Thüringen, Urteil vom 08.06.2016 – VerfGH 25/15,

in: ThürVBl 2016, 273 ff.
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ten ein,  indem er sie aufgefordert  hat,  im Fall  von
NPD-Anträgen  in  bestimmter  Weise  abzustimmen.
Der Richter Petermann mochte sich dieser Entschei-
dung nicht anschließen und begründete dies in einem
Sondervotum damit,  dass der Eingriff  in die politi-
sche Chancengleichheit  der NPD durch die Grund-
sätze zur Öffentlichkeitsarbeit  gerechtfertigt sei.  Es
gehöre  zu  den  Grundaufgaben  einer  Regierung  als
Organ  der  Staatsleitung,  die  gesellschaftliche  Ent-
wicklung zu beobachten,  Fehlentwicklungen zu er-
fassen, Möglichkeiten ihrer Verhinderung zu beden-
ken und die erforderlichen Maßnahmen in die Wege
zu leiten. Der Appell des Ministerpräsidenten verfol-
ge ein dessen politische Staatsleitung prägendes Ziel,
den Kampf gegen Rechtsextremismus und Neonazis-
mus, was sich bereits aus dem die Regierung tragen-
den Koalitionsvertrag ergebe. Parlamentarische Re-
gierungen  müssten  auch  politisch  Partei  ergreifen
können, um diejenigen Vorhaben, für die sie gewählt
worden seien, realisieren zu können. Darunter falle
auch die Äußerung des Ministerpräsidenten. Die Ge-
gensätze zwischen Gerichtsmehrheit  und Sondervo-
tum offenbaren den bereits aufgezeigten Konflikt in
Bezug auf die Neutralität politischer Amtsträger und
unterstreicht  das  Drängen  nach  einer  verstärkten
dogmatischen  Durchdringung  des  Problems.  Da-
durch, dass ein Amtsträger in dieser Funktion Stel-
lung zu einer  politischen Partei  genommen hat,  ist
der Anwendungsbereich des Neutralitätsgebots  be-
rührt. Andererseits ist der Appell des Interviews un-
mittelbar an andere Amtsträger gerichtet, die keinen
grundrechtlich  fundierten  Schutz  genießen.  Ob  die
Bezeichnung der NPD als „Nazis“ einen Verstoß ge-
gen das Neutralitätsgebot darstellt,  ist  gerade ange-
sichts der Tatsache, dass das BVerfG jüngst die We-
sensverwandtschaft zur NSDAP bestätigt hat, durch-
aus fraglich.16 Urteil und Sondervotum zeigen jeden-
falls: In Sachen Neutralität von Amtsträgern kann es
kein entweder – oder geben. Es bedarf vielmehr der
Herausarbeitung von Kriterien und Maßstäben, was
zu leisten vor allem Aufgabe der Wissenschaft ist.

Vor dem BVerwG17 wollte die politische Partei „DIE
FREIHEIT“  die  Streichung  aus  dem  Verfassungs-
schutzbericht 2013 des Freistaats Bayern erreichen.
Mit  diesem Vorhaben  hatte  sie  noch  vor  dem  VG
München18 Erfolg, scheiterte aber auf Berufung des

16 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 634, 758, 805,
online veröffentlicht bei juris. 

17 BVerwG, Beschluss vom 24.03.2016 – 6 B 4/16, online ver-
öffentlicht bei juris.

18 VG München, Urteil vom 16.10.2014 – M 22 K 14.1743, online
veröffentlicht bei juris; dazu A. Bäcker, MIP 2016, 130 (133 f.).

Landes Bayern hin vor dem Bayerischen VerwGH19.
Letzterer  hatte  die  Revision  gegen  seine  Entschei-
dung nicht zugelassen, wogegen sich die Beschwer-
de  der  Partei  richtete.  Dazu  brachte  sie  vor,  die
Rechtsfrage,  inwiefern  sich  eine  Partei  Aussagen
von Mitgliedern zurechnen lassen müsse, insbeson-
dere dann, wenn diese Aussagen im internen Diskus-
sionsprozess abgelehnt worden sind, sei von grund-
sätzlicher Bedeutung. Dies sah das BVerwG anders.
Dies ergebe sich schon daraus, dass die Rechtsfragen
landesrechtliche Vorschriften beträfen, die nicht revi-
sibel seien. Weiter fehle es an der für die Revision er-
forderlichen  Klärungsbedürftigkeit.  Für  die  Zurech-
nung von Äußerungen von Mitgliedern  sei  auf  die
höchstrichterliche Rechtsprechung  zum Vereinsver-
bot zu rekurrieren, welche auch für Parteien anwend-
bar  sei.  Auch die  Frage,  inwiefern  eine  islamkriti-
sche Haltung den Tatbestand der verfassungsfeindli-
chen Bestrebung erfülle, sei ebenfalls nicht klärungs-
bedürftig.  Erneut   beträfe  diese  Frage  irrevisibles
Landesrecht  und sei  überdies  durch die  Rechtspre-
chung  hinreichend  geklärt.  Die  Revision  war  zu
Recht nicht zugelassen worden, weswegen es bei der
Verbreitung  des  bayerischen  Verfassungsschutzbe-
richtes bleiben konnte.

Die Parallelentscheidung des BVerwG20 befasste sich
mit der Rede des bayerischen Innenministers  zur Vor-
stellung des Verfassungsschutzberichtes 2012 und die
hierzu herausgegebene Pressemitteilung. Darin nannte
er die Partei DIE FREIHEIT eine „verfassungsfeind-
liche Bewegung“, die u.a. „pauschal islamfeindliche
Propaganda“ verbreite. Hiergegen wandte sich diese
mit Erfolg vor dem VG München21, unterlag jedoch
erneut  vor dem  Bayerischen VerwGH22,  der aber-
mals  die  Revision  nicht  zuließ.  Auch  hiergegen
wandte sich DIE FREIHEIT – ebenfalls ohne Erfolg.
Der Verwaltungsgerichtshof hatte einen Unterlassungs-
anspruch wegen der fehlenden rechtswidrigen Beein-
trächtigung  einer  grundrechtlichen  Schutzposition
und  der  mangelnden  Wiederholungsgefahr  abge-
lehnt. Auch in diesem Fall hatte die politische Partei
im Rahmen  der  Nichtzulassungsbeschwerde  vorzu-
bringen,  inwiefern  den  Beschwerdegründen  eine

19 Bayerischer  VerwGH,  Urteil  vom  22.10.2015  –  10  B
15.1320, online veröffentlicht bei juris; dazu A. Bäcker, MIP
2016, 130 (133 f.).

20 BVerwG, Beschluss vom 24.03.2016 – 6 B 5/16, online ver-
öffentlicht bei juris.

21 VG München, Urteil vom 17.10.2014 – M 22 K 13.2076; online
veröffentlicht bei juris; dazu A. Bäcker, MIP 2016, 130 (133 f.).

22 Bayerischer VerwGH, Urteil vom 22.10.2015 – 10 B 15.1609,
online veröffentlicht bei juris; dazu  A. Bäcker, MIP 2016, 130
(133 f.).
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grundsätzliche Bedeutung zukommt. Dies scheiterte
erneut  an  der  fehlenden  Revisibilität  der  entschei-
dungsrelevanten  Normen  und  daran,  dass  die  Ein-
wände der Partei gegen die Auslegung der Vorschrif-
ten  des  Landesrechts  keine  Klärungsbedürftigkeit
hinsichtlich  der  bundesverfassungsrechtlichen  Nor-
men des Art. 21 Abs. 1 und 2 GG aufzeige. 

Auch das OVG NRW23 beschäftigte im vergangenen
Jahr die politische Neutralität von Amtsträgern. Ge-
klagt  hatte  jedoch  keine  politische  Partei,  sondern
die Initiatorin  der Versammlungen des Düsseldorfer
PEGIDA-Ablegers DÜGIDA. Der Oberbürgermeister
der Stadt Düsseldorf hatte auf der städtischen Home-
page erstens angekündigt, anlässlich einer dieser De-
monstrationen  das  Licht  in  städtischen  Gebäuden
auszuschalten, und zweitens zur Teilnahme an einer
Gegendemonstration aufgerufen. Dagegen wehrte sich
die Anmelderin der entsprechenden Versammlung zu-
nächst vor dem VG Düsseldorf24, welches die Klage
im Hauptsacheverfahren mangels Feststellungsinteres-
ses für unzulässig erklärte. Diese – zu kritisierende –
Entscheidung korrigierte das OVG.25 Jedenfalls unter
den Gesichtspunkten eines Rehabilitationsinteresses
sowie zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes gem.
Art. 19 Abs. 4 GG sei ein Interesse an nachträglicher
gerichtlicher  Feststellung gegeben.  Hinsichtlich  der
Begründetheit  der  Klage  erklärte  das  OVG sie  für
teilweise  erfolgreich.  So  seien  das  Abschalten  der
Lichter in den städtischen Gebäuden sowie der Auf-
ruf, die Bürger sollen es der Stadt gleich tun, rechts-
widrig. Der Appell zur Teilnahme an der Gegende-
monstration  sei  jedoch von der  Äußerungsbefugnis
des  Oberbürgermeisters gedeckt gewesen. Den Aus-
gangspunkt für  diese rechtliche Bewertung sah das
Gericht in Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG als Aufgabenzu-
weisung  der  kommunalen  Selbstverwaltung.  Von
dieser sei auch Öffentlichkeitsarbeit erfasst, die nicht
nur zulässig, sondern auch notwendig sei. Kommunale
Amtsträger hätten danach eine prinzipielle Befugnis
zu kommunalpolitischen Stellungnahmen. In Hinblick
auf die „Licht-Aus“-Aufrufe habe der Düsseldorfer
Oberbürgermeister  indes  die  rechtlichen  Grenzen
seiner Äußerungsbefugnis überschritten, die sich hier
nicht  aus  dem Neutralitätsgebot,  sondern  allein  aus
dem  Sachlichkeitsgebot  ergäben.  Eine  allgemeine,
strikte Neutralitätspflicht trifft Amtsträger nach An-
sicht des OVG allein gegenüber politischen Parteien,

23 OVG  NRW,  Urteil  vom  04.11.2016  –  15  A  2293/15,  in:
DVBl 2017, 131 ff. 

24 VG Düsseldorf,  Urteil  vom 28.08.2015 – 1 K 1369/15,  in:
NWVBl 2016, 174 ff.

25 Eine Kritik findet sich bei A. Bäcker, MIP 2016, 130 (138 ff.)
und S. Jürgensen/J. Garcia J., MIP 2016, 70 (76 Fn. 90).

welche den privilegierten Schutz des Art. 21 Abs. 1
GG genössen, nicht gegenüber sonstigen politischen
Meinungsgruppen.   Es  greife  jedoch  das  Sachlich-
keitsgebot, welches hier durch das Zweckentfremden
von kommunalen Einrichtungen verletzt  sei.  Es sei
für DÜGIDA nicht möglich gewesen, auf die städti-
sche Aussage der  Missbildung in diskursiver  Form
zu reagieren. Das Instrument symbolisch-politischer
Kommunikation habe allein dem Oberbürgermeister
zugestanden, es verstoße gegen das Sachlichkeitsge-
bot und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Anse-
hung der Art. 8 Abs. 1 sowie Art. 5 Abs. 1 S. 1 HS. 1
GG.  Rechtmäßig hingegen sei  der Aufruf zur Ge-
gendemonstration gewesen, in der er positiv für das
legitime Ziel  einer  offenen  und toleranten  Stadtge-
sellschaft  eingetreten  sei.  Der  Aufruf  beträfe  die
Versammlung von DÜGIDA nicht  in  unverhältnis-
mäßiger Weise, sie sei wie beabsichtigt durchführbar
gewesen.  Die Entscheidung wirft  einige schwierige
Rechtsprobleme auf mehreren Ebenen auf,  die  hier
nicht allesamt zu klären sind. So lässt sich bereits die
Prämisse des OVG, der Neutralitätsgrundsatz – zu-
mindest  in  der  strikten  Form – gelte  allein  für  die
politischen Parteien, durchaus in Frage stellen. Tat-
sächlich  genießen  Parteien  in  der  politischen  Wil-
lensbildung  eine  herausgehobene  Rolle  –  normativ
wie faktisch. Das pluralistische Prinzip als Wesens-
merkmal  der  Demokratie  verlangt aber  für den ge-
samten  demokratischen  Prozess  eine  grundlegende
Chancengleichheit  in  sachlicher  Hinsicht.26 Ob das
eine Privilegierung der Parteien im Sinne des Demo-
kratieprinzips ist, ist durchaus diskutabel, bedarf aber
einer Begründung, die das OVG nicht liefert. Auch in
Bezug  auf  die  qualitative  Unterscheidung zwischen
„Licht-Aus“  und  Aufruf  zur  Gegendemonstration
sind  Bedenken angebracht.  Wenn in  beiden  Fällen
ein Eingriff in die Grundrechte der Versammlung an-
genommen werden kann, so ist die Eingriffsintensität
des Aufrufs zur Gegendemonstration nicht zwingend
geringer einzuordnen. So könnte die Kraft eines amt-
lichen Appells an einer Demonstration als unzulässi-
ge  Intervention  in  das  gesellschaftliche  Kräftever-
hältnis aufgefasst werden, auch die damit einherge-
hende  Stigmatisierung  als  intensiv.  All  das  zeigt,
dass der Umgang des Rechts mit dem Mitteilungsbe-
dürfnis von Amtsträgern in politisierten Zeiten drin-
gend der umfassenden Klärung bedarf. 

Vor dem OVG Sachsen-Anhalt27 ging der stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende der Partei BÜNDNIS 90/

26 S. Jürgensen/J. Garcia J., MIP 2016, 70 (77 ff.); in der Ten-
denz auch D. Dişçi, MIP 2016, 101 (102 f.).

27 OVG  Sachsen-Anhalt,  Beschluss  vom  03.02.2016  –  4  M
168/15, online veröffentlicht bei juris.
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DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Magdeburg und im
Landtag  Sachsen-Anhalts  gegen  eine  medienrechtli-
che  Beanstandung  zweier  Sendungen  im  „Offenen
Kanal Magdeburg“ vor. Dort führte er als Interviewer
Gespräche  über  die  Euro-Maidan-Bewegung  in  der
Ukraine und über die DDR-Aufarbeitung. Die Lan-
desmedienanstalt sah darin einen Verstoß gegen § 21
Abs. 3 MedienG LSA, da die Beiträge der Öffentlich-
keitsarbeit des Grünen-Politikers dienten. Ihm wurde
aufgetragen, den Verstoß zu beheben und künftig  zu
unterlassen. Dabei wurde die sofortige Vollziehung
angeordnet,  um die  Chancengleichheit  bei  den  be-
vorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt zu
wahren. Vor dem VG Magdeburg28 klagte der Ab-
geordnete und stellte den Antrag, die aufschiebende
Wirkung seiner Klage wiederherzustellen. Dies lehnte
das Gericht, nach dessen Ansicht die Sendungen Öf-
fentlichkeitsarbeit einer politischen Partei darstellten,
ab. Der grüne Landespolitiker trete in den streitgegen-
ständlichen Sendungen nicht allein als Gesprächsleiter
auf, sondern auch als ein im besonderen Maße interes-
sierter und hinterfragender Politiker. Der Konnex zur
Partei  werde  über  die  Verbreitung  der  Sendungen
über  die sozialen Netzwerke und seiner  Homepage
hergestellt.  Ihm werde weder als Privatperson noch
als  Abgeordneter  die  Nutzung allgemein  untersagt,
sondern lediglich die Wahlwerbung bzw. Öffentlich-
keitsarbeit.  Die Landesmedienanstalt  habe dabei  zu
Recht das besondere Vollzugsinteresse mit der anste-
henden Wahl begründet.  Die gegen diese Entschei-
dung gerichtete Beschwerde war zulässig aber unbe-
gründet. Nach § 21 Abs. 3 S. 3 MedienG LSA sind
Beiträge  staatlicher  Stellen  und  Beiträge,  die  der
Wahlvorbereitung  oder  Öffentlichkeitsarbeit  politi-
scher Parteien oder an Wahlen beteiligter Vereinigun-
gen und Personen dienen, unzulässig. Dies sei bei Par-
teien auch dann der Fall, wenn es darum gehe, die Öf-
fentlichkeit über wichtige Vorgänge auch außerhalb
oder  weit  im  Vorfeld  ihrer  eigenen  gestaltenden
politischen Tätigkeit  zu unterrichten.  Bei  summari-
scher Prüfung sei festzustellen, dass es sich bei den
diskutierten Themen um solche handelt, die von all-
gemeinem öffentlichen  Interesse  seien.  Über  diese
habe der Grüne informiert und insoweit auf die öf-
fentliche  Meinung Einfluss  genommen.  Diese  Sen-
dungen seien der Partei zuzurechnen, auch wenn die
Parteizugehörigkeit  nicht  ausdrücklich  thematisiert
wurde,  da  der  handelnde  Politiker  herausgehobene
Ämter innehabe und auf seinen Internetpräsenzen die
politische  Zugehörigkeit  deutlich  werde.  Die  bei
summarischer Prüfung getroffene Ansicht der Vorin-

28 VG Magdeburg,  Beschluss  vom 15.10.2015  –  7  B 327/15,
nicht veröffentlicht. 

stanz,  der  Eingriff  in  die  Meinungsfreiheit  des
Politikers bzw. der Eingriff in sein freies Mandat als
Abgeordneter  sei  gerechtfertigt,  halte  der  Überprü-
fung stand. Die Offenen Kanäle dienten dem Interes-
se der möglichst breiten und pluralistischen öffentli-
chen Meinungsbildung und der Verwirklichung der
Rundfunkfreiheit, weswegen es angemessen sei, Per-
sonen wie Landtagsabgeordnete mit all  ihrer  Wirk-
macht  von  der  Nutzung  auszuschließen,  soweit  es
um  Öffentlichkeitsarbeit  für  eine  politische  Partei
gehe. Die Beschwerde blieb damit ohne Erfolg.

Ein interner Streit der FDP im bayerischen Ebersberg
veranlasste das OLG München29 zu einer Entschei-
dung im Recht  der  Parteiordnungsmaßnahmen.  Ein
Mitglied  stritt  mit  der  Parteiführung  des  dortigen
Kreisverbandes über einen Parteiausschluss, was zu
einer  Verhandlung  vor  dem  Landesschiedsgericht
führte. In diesem Verfahren entstand für das Partei-
mitglied  die  Besorgnis  der  Befangenheit  in  Bezug
auf den Vorsitzenden des Landesschiedsgerichts und
dessen  Beisitzer,  weswegen  es  die  entsprechenden
Anträge stellte. Diese wurden indes abgelehnt, was zu
dem Antrag vor dem OLG München führte. Dessen
Zuständigkeit  folgt  aus §§ 1025, 1062 Abs. 1 Nr. 1
Alt. 2 und Abs. 5 ZPO i.V.m. § 7 GZVJu, die Zulässig-
keit des Befangenheitsantrags erfordert aber das Vor-
liegen eines Schiedsgerichts im Sinne der §§ 1025 ff.
ZPO.  Ein  solches  „echtes“  Schiedsgericht,  so  das
OLG München, könne eine politische Partei im Rah-
men von § 14 PartG zwar einrichten, sich aber eben-
so für die Einrichtung eines internen Parteischieds-
gerichts  entscheiden.  Die  Qualifikation  hinge  von
der statutarischen Ausgestaltung ab. Im Fall der FDP
sei dies eindeutig, wobei maßgeblich vor allem sei,
inwiefern  nach  der  Satzung der  Rechtsweg zu den
ordentlichen Gerichten ausgeschlossen sein soll. Im
Fall  der  Schiedsgerichtsordnung der  FDP (SchGO)
fehle es an einem eindeutigen Verzicht auf den Zu-
gang zur staatlichen Gerichtsbarkeit.30 Daran ändere
auch der Verweis des § 3 Abs. 5 SchGO, welcher die
Ablehnung  eines  Schiedsrichters  wegen  Besorgnis
der Befangenheit beinhaltet, auf die ZPO nichts, da
sich dieser nach objektivem Verständnis nur auf die
§§ 41-49 ZPO beziehe. Dies gelte auch für den er-
gänzenden Verweis auf die Normen der ZPO und des
GVG nach § 30 SchGO, welcher im Lichte des § 14
Abs. 4 PartG zu sehen sei. Er diene somit den parteien-
gesetzlichen Anforderungen an das schiedsgerichtliche
Verfahren, nicht der Anwendbarkeit des § 1037 ZPO.
Mangels  Vorliegens  eines  Schiedsgerichts  i.S.d.
29 OLG München, Beschluss vom 16.09.2016 – 34 SchH 11/16,

in: SchiedsVZ 2016, 346-348.
30 Zu diesem Verhältnis S. Jürgensen, MIP 2015, 13 ff.
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§ 1025 ff. ZPO sei nicht über den Antrag in der Sa-
che zu entscheiden.

Ein  viel  rezipiertes  Verfahren  fand  vor  dem  LG
Augsburg31 sein Ende. Es stritt der Augsburger Ver-
ein  „Aktion  Lebensrecht  für  Alle“  –  kurz ALfA –
mit  der  politischen  Partei  „Allianz  für  Fortschritt
und Aufbruch“ – kurz, man ahnt es, ALFA. Bei Ers-
terem handelt  es sich um einen Verein zum Schutz
des Menschenlebens, der 1977 gegründet wurde und
seit 1985 unter der Abkürzung bundesweit firmiert.
Letztere  ist  die  Nachfolgepartei  der  AfD,  welche
vom ehemaligen  Bundesvorsitzenden  Bernd  Lucke
gegründet wurde.32 Streitgegenstand war nun das Na-
mensrecht,  welches  in  § 12 BGB ausdrücklich  ge-
schützt ist.  Bei dessen Anwendung sei,  so das LG,
die  namensrechtliche  Unterscheidungskraft  abstrakt
zu prüfen. Entscheidend sei, dass der Verkehr einen
bestimmten Rechtsträger  von einem anderen  unter-
scheiden könne, nicht aber, dass hinter dem Namen
ein  ganz  bestimmter  Rechtsträger  vermutet  werde.
„Alfa“ stellt nach der Auffassung des LG Augsburg
keinen Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs,
sondern  eine  originär  unterscheidungskräftige  Be-
zeichnung dar. Das Vorbringen der Lucke-Partei, sie
werde in allen Zeitungen stets mit vollem Namen ge-
nannt, konnte von dem klagenden Lebenshilfeverein
widerlegt  werden. Auch der Vortrag, dieser  Verein
genieße  allein  im  Stadtgebiet  von  Augsburg  Na-
mensschutz,  konnte  nicht  überzeugen.  Das  Gericht
entschied, dass der Gebrauch des Namens „Alfa“ na-
mensrechtliche Zuordnungsverwirrung im Sinne ei-
ner  Verwechselbarkeit  und  Verwechslungsgefahr
auslöse.  Daran  ändere  auch  eine  unterschiedliche
grafische  Gestaltung  im Parteilogo  der  Allianz  für
Fortschritt  und  Aufbruch  nichts.  Diese  Gefahr  sei
abstrakt  zu  bemessen  und  hier  in  den  sich  über-
schneidenden  Wirkungsbereichen  von  ALfA  und
ALFA begründet.  Diese lägen in der  bundesweiten
Betätigung im Bereich der politischen Bildung, der
Öffentlichkeitsarbeit  und des politischen Lobbying.
Der Gebrauch des Namens sei auch unbefugt, es be-
stünden keine übergeordneten Interessen des Beklag-
ten,  welche  eine  unbefugte  Nutzung  rechtfertigen
könnten. Es gelte der Grundsatz der Priorität, welche
auch  nicht  durch  die  Stellung als  politische  Partei
durchbrochen werde. Das LG Augsburg verbietet so-
mit der Partei  die Benutzung des Namens „ALFA“
für die Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und/
oder politisches Lobbying. 

31 LG Augsburg, Urteil vom 28.04.2016 – 91 O 3606/15, online
veröffentlicht bei www.gesetze-bayern.de.

32 Zu dieser Entwicklung s. S. T. Franzmann, MIP 2016, 23 ff.

In einem Verfahren  des  einstweiligen  Rechtsschut-
zes vor dem VG Augsburg33 wehrte sich die Partei-
vorsitzende der AfD gegen ein von der Stadt Augs-
burg verhängtes Hausverbot. Die örtlichen Stadträte
und Mitglieder der AfD hatten zu einem zunächst ge-
nehmigten Neujahrsempfang im Augsburger Rathaus
geladen und in der Einladung die Bundesvorsitzende
als Festrednerin angekündigt. Diese erhielt für einen
die Veranstaltung einschließenden Zeitraum ein Haus-
verbot für das Rathausgebäude, für welches die so-
fortige Vollziehbarkeit angeordnet wurde. Begründet
wurde dieses mit dem Widmungszweck der Behörde.
Das Rathaus sei keine gewöhnliche Versammlungs-
stätte, sondern habe in der Friedensstadt Augsburg ein
Alleinstellungsmerkmal  und  entfalte  eine  besondere
Symbolwirkung. Die Äußerungen der AfD-Vorsitzen-
den zur Flüchtlingspolitik und insbesondere zu Maß-
nahmen der Grenzsicherung seien nach der Überzeu-
gung der Bürgerinnen und Bürger und des Stadtrates
der Friedensstadt nicht mit der Verfassung vereinbar.
Die  Möglichkeit,  dass  entsprechende  Äußerungen
wiederholt  würden,  begründe  eine  Gefährdung  der
öffentlichen  Sicherheit  und  Ordnung.  Es  bestehe
weiter die Gefahr, dass durch Provokationen Gewalt-
tätigkeiten hervorgerufen werden könnten. Um kom-
mende  Störungen  der  Nutzung  des  Rathauses  und
des Geschäftsgangs zu vermeiden, sei das Verbot er-
forderlich  gewesen.  Die  Angemessenheit  sei  ange-
sichts einer Befristung gewahrt. Gegen den Bescheid
erhob  die  AfD-Vorsitzende  Klage  und  stellte  zu-
gleich  den  Antrag  auf  Wiederherstellung  der  auf-
schiebenden Wirkung. Letzterer  hatte  vor dem VG
Erfolg.  Das  VG  kam  nach  summarischer  Prüfung
zum Ergebnis, dass das Hausverbot rechtswidrig sei.
Die Inanspruchnahme des öffentlich-rechtlichen Haus-
rechts  einer  Behörde setze  eine  nicht  hinnehmbare
Störung des ordnungsgemäßen Betriebs des Rathau-
ses voraus, die hier nicht gegeben sei. Das Rathaus-
gebäude werde im Rahmen der Benutzungsordnung
an  im  Stadtrat  vertretene  Fraktionen  und  Wähler-
gruppen im Rahmen ihrer Stadtratstätigkeit  zur Ver-
fügung gestellt, nach ständiger Vergabepraxis insbe-
sondere auch zur Abhaltung von Neujahrsempfängen.
Bei solchen sei es üblich, dass bei allen Parteien auch
überörtlich  bekannte  Politiker  als  Redner  auftreten
würden, welche sich in der Vergangenheit ebenfalls
zur Flüchtlingskrise geäußert hätten. Veranstaltungen
wie  die  von den  AfD-Stadträten  geplante,  entsprä-
chen dem Widmungszweck des Rathauses bzw. der
entsprechenden  Vergabepraxis.  Die  von  der  AfD-
Vorsitzenden getätigten Äußerungen zur Grenzsiche-

33 VG Augsburg, Beschluss vom 10.02.2016 – Au 7 S 16.189,
online veröffentlicht bei juris.
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rung seien auch nicht als Störung der öffentlichen Si-
cherheit  zu werten,  sie  seien vielmehr vom Grund-
recht der Meinungsfreiheit erfasst. Die von der Stadt
Augsburg  betonte  Symbolstellung  des  Rathauses
stelle zwar einen Gesichtspunkt im Rahmen der Er-
messensentscheidung  über  ein  Hausverbot  dar,  bei
der Abwägung seien aber die Grundrechte der AfD-
Vorsitzenden zu berücksichtigen gewesen. Diese sei-
en bei der Entscheidung nicht ausreichend gewürdigt
worden.  Auch  die  befürchteten  Gegendemonstratio-
nen  trügen  das  verhängte  Hausverbot  nicht,  sei  es
doch Aufgabe der Sicherheitsbehörden entsprechende
Gefahren abzuwehren. Angesichts der Erfolgsaussich-
ten  im Hauptsacheverfahren ordnete  das  VG Augs-
burg die aufschiebende Wirkung der Klage an. Dies
auch vollkommen zu Recht. Bei allem Verständnis für
die empfundene Unerträglichkeit in Bezug auf die Äu-
ßerungen und die politische Pragmatik der AfD-Bun-
desvorsitzenden, kann das Recht nicht für den politi-
schen Kampf instrumentalisiert werden. Fälle von zu
Unrecht verweigerten Stadthallen existieren in großer
Zahl in Bezug auf die NPD. Nun treten solche ver-
mehrt auch in Bezug auf die AfD auf34, was eine pro-
blematische  Entwicklung  ist.  Denn  die  Dogmatik
und Rechtsprechung sind – anders  im Bereich von
amtlichen  Äußerungen  –  absolut  gefestigt.  Bei  der
Vergabe  von  öffentlichen  Einrichtungen  handelt  es
sich um originäre Verwaltungstätigkeit, die sich durch
eine strenge Gesetzesbindung auszeichnet und gerade
keine politische Natur aufweist. Der Augsburger Fall
hat in den Medien für viel Aufmerksamkeit gesorgt
und die Entscheidung der Stadtverwaltung wurde da-
bei vielfach bejubelt. Dabei ist das rechtliche Vorbrin-
gen  offensichtlich  politisch  gefärbt  und  kann  einer
rechtlichen Überprüfung – wie das VG Augsburg of-
fenlegt – in keiner Weise standhalten. Es lässt sich
festhalten, dass sich das gegenüber der NPD beste-
hende strukturelle Vollzugsdefizit des parteienrecht-
lichen Anknüpfungsverbots auf die AfD auszuweiten
scheint.35 Eine bedenkliche Entwicklung.

Die politische Partei „Pro Deutschland“ klagte vor dem
VG Berlin36 gegen die Aufnahme als rechtsextremis-
tische  Vereinigungen  in  den  Verfassungsschutzbe-
richt 2013 des Landes Berlin.  Das Gericht gab der
Klage teilweise statt. Voraussetzung für die Bericht-
erstattung der Verfassungsschutzbehörde sei die fest-

34 S. dazu A. Bäcker, MIP 2017, 152 (153 ff.).
35 Zu diesem Begriff bereits  S. Jürgensen, Der Demokratie zu-

mutbar?  Zum NPD-Verbotsurteil  des BVerfG auf  http://ver
fassungsblog.de/der-demokratie-zumutbar-zum-npd-verbotsur
teil-des-bverfg/ (zuletzt abgerufen am 15.03.2017).

36 VG Berlin, Urteil vom 07.09.2016 – 1 K 71.15, online veröf-
fentlicht bei juris.

stehende Gewissheit, dass die im Verfassungsschutz-
bericht  aufgeführte  Organisation  tatsächlich verfas-
sungsfeindlich ist. Für die Rechtmäßigkeit der Auf-
nahme sei eine wertende Gesamtbetrachtung der im
Berichtzeitraum vorliegenden  und  für  ihn  aussage-
kräftigen Erkenntnisse vorzunehmen. Zu berücksich-
tigen  seien  das  Parteiprogramm sowie  Handlungen
und  Äußerungen  der  Parteiführung,  aber  auch  die
Handlungen und Äußerungen anderer Landesverbän-
de bzw. der Bundespartei, wobei jeweils die Würdi-
gung im Lichte  der  Meinungsfreiheit  vorzunehmen
sei. Unter dieser Maßgabe sei die Aufnahme der Par-
tei in den Verfassungsschutzbericht des Jahres 2013
grundsätzlich  rechtmäßig  erfolgt.  Das  Gericht
kommt bei der Überprüfung der Voraussetzungen zu
dem Ergebnis,  dass Pro Deutschland tatsächlich im
Berichtzeitraum  Bestrebungen  gegen  die  freiheitli-
che  demokratische  Grundordnung  betrieben  hat.
Dies ergebe sich jedenfalls  aus dem Vorhaben,  die
Gewährleistung der  Menschenwürde  für  bestimmte
Personengruppen, namentlich Muslime und Migran-
ten, außer Geltung zu setzen. Allerdings sei die im
Bericht  getroffene  Feststellung,  dass  die  Partei  die
Einführung von „Schnellgerichten“ und die „Rück-
führung“ von Menschen  mit  Migrationshintergrund
fordere, nicht  hinreichend belegt und deswegen die
Verbreitung dieser Behauptung zu unterlassen.

Im Wege der einstweiligen Anordnung erreichte die
AfD vor dem VG Berlin37 die Entfernung einer Presse-
mitteilung  von  der  Internetseite  des  Bezirksamtes
Treptow-Köpenick in Berlin. Diese beinhaltete eine
Wiedergabe einer Pressemitteilung des Zentrums für
Demokratie und handelte vom kommunalen Umgang
mit der AfD. Dies wertet das VG als Verstoß gegen
die  staatliche  Neutralitätspflicht,  indem  im  Vorlauf
der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu
den Bezirksverordnetenversammlungen  eine  mittel-
bare  Positionierung  des  Bezirksamtes  zulasten  der
AfD erfolge. 

Auf  Hinweis  des  Sächsischen  Verfassungsschutzes
widerrief die zuständige Behörde die Waffenbesitz-
karte eines NPD-Funktionärs und forderte ihn dazu
auf, die eingetragenen Schusswaffen unbrauchbar zu
machen. Dagegen wehrte sich das Parteimitglied er-
folgreich  mit  einer  Klage  vor dem  VG Dresden38.
Das Gericht erachtete den Bescheid für rechtswidrig
und hob ihn auf. Entscheidend war dabei die Ausle-
gung des § 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. a und b WaffG, wonach

37 VG Berlin, Beschluss vom 10.05.2016 – 2 L 235.16, online
veröffentlicht bei juris.

38 VG Dresden,  Urteil  vom 23.06.2016  –  4 K 286/16,  online
veröffentlicht bei juris.
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die für eine Waffenbesitzkarte erforderliche Zuverläs-
sigkeit Personen in der Regel fehlt, die einzeln oder
als Mitglieder einer Vereinigung Bestrebungen ver-
folgen oder unterstützen, die gegen die verfassungs-
mäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völ-
kerverständigung gerichtet sind. Das VG sah es für
mit dem Parteienprivileg des Art. 21 Abs. 2 GG un-
vereinbar an, den Begriff der Vereinigung auf politi-
sche Parteien anzuwenden. Dies sei zwar begrifflich
möglich,  die  Vorschrift  sei  jedoch verfassungskon-
form auszulegen. Damit setzt sich das VG Dresden
in Widerspruch zur Rechtsprechung des BVerwG.39

Es begründet diese Rechtsansicht mit der Rechtspre-
chung des BVerfG, nach welcher die Parteien gegen-
über  anderen  Verbänden  und  Vereinen  privilegiert
seien.  Dies komme auch im WaffG zur Geltung, denn
§ 5 Abs. 2 Nr. 2 lit. b WaffG stelle eine Sonderrege-
lung für  Parteien  dar,  deren  Verfassungswidrigkeit
das BVerfG festgestellt hat. Diese Regelung fungiere
als lex specialis gegenüber der Regelung in § 5 Abs.
2 Nr. 3 WaffG. Unabhängig von dieser Streitfrage sei-
en vorliegend die Voraussetzungen des WaffG für den
Widerruf der Waffenbesitzkarte nicht gegeben, da An-
knüpfungspunkt auch nach der Rechtsprechung des
BVerwG nicht die Parteimitgliedschaft oder -funktion
sein könne, sondern nur die Betätigung in derselben.
Die beklagten Behörden hätten insofern nicht darge-
legt, inwiefern sich das NPD-Mitglied gegen die im
WaffG genannten Schutzgüter betätigt habe. Es fehle
mithin am Nachweis der waffenrechtlichen Unzuver-
lässigkeit. Weiter löse nicht jedwede Betätigung die
Regelunzuverlässigkeit des § 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG
aus,  vielmehr  müsse  die  freiheitlich  demokratische
Grundordnung auf eine Weise in Frage gestellt wer-
den, welche in waffenrechtlicher Hinsicht den Schluss
erlaubt, dass die jeweilige Person die Waffe zukünftig
im  Sinne  seiner  verfassungsfeindlichen  Einstellung
gegen die Rechtsordnung einsetzen werde.  Die Ent-
scheidung  des  VG  Dresden  behandelt  eine  grund-
sätzliche  Frage  des  Parteienrechts:  Die  Reichweite
des  Parteienprivilegs  im Verwaltungsrecht.  Dessen
uneingeschränkte Geltung wird angenommen z.B. im
Bereich der Vergabe von öffentlichen Einrichtungen.
Anderseits ist anerkannt, dass Mitglieder extremisti-
scher Parteien aus dem öffentlichen Dienst entfernt
werden  können.40 Das  Grundproblem,  inwiefern
durch individuelle Sanktionen, die an die Mitglied-
schaft in einer Partei  geknüpft werden, das Parteien-

39 BVerwG, Urteil vom 30.09.2009 – 6 C 29/08, online veröf-
fentlicht bei juris; dazu A. Sadowski, MIP 2011, 163 (164).

40 S. z.B. VG Düsseldorf Urteil vom 26.05.2014 – 35 K 6592/12.O,
online veröffentlicht bei juris, s. dazu  S. Jürgensen, MIP 2015,
160 (162 f.).

privileg  „unterlaufen“  wird,  identifiziert  auch  das
VG  Dresden  und  bringt  beachtliche  Gründe  vor,
warum  das  WaffG  den  pauschalen  Widerruf  von
Waffenbesitzkarten  nicht  erlaubt.  Durch  das  NPD-
Verbotsurteil wird die Debatte jedenfalls neu aufkei-
men. Es bleibt abzuwarten, ob das BVerwG an seiner
Rechtsprechung festhalten wird und wie andere Ge-
richte in vergleichbaren Fällen entscheiden werden.

Über das Verbot einer  NPD-Versammlung in Köln
hatte das VG Köln41 im Eilverfahren zu entscheiden.
Der  Partei  war  es  verboten  worden,  sich  am
31.12.2016  an  einem zentralen  Platz  der  Stadt  zu
versammeln,  was  die  Behörde  nicht  mit  den  Ver-
sammlungsinhalten  begründete,  sondern mit  sicher-
heitsrechtlichen Erwägungen. Angesichts der Bedeu-
tung  der  Versammlungsfreiheit  sei  dies  auch  not-
wendig, so das VG Köln. Die Inanspruchnahme der
Versammlung  als  Nichtstörer  erfordere  den  Nach-
weis  eines  polizeilichen  Notstandes.  Nach  diesen
Maßstäben  erweise  sich  das  Versammlungsverbot
als  rechtmäßig.  Unter  den  besonderen  Umständen
des  Silvestertages,  die  sich  insbesondere  in  Pyro-
technik und enthemmte Verhaltensweisen durch Al-
koholgenuss äußerten, sei es für die Kölner Polizei
nicht möglich, die Versammlung der NPD zu schüt-
zen und gleichzeitig für die Sicherheit in der übrigen
Stadt zu sorgen. Nach Ansicht des Gerichts habe die
Polizei hinreichend dargelegt, dass die angespannte
Sicherheitslage im Lichte des Anschlags von Berlin
und der Geschehnisse in der vorjährigen Silverster-
nacht in Köln, kein Abstellen von Polizisten erlaube,
während gleichzeitig ein friedlicher Ablauf der Ver-
sammlung nicht  zu erwarten  sei.  Gegen diese  Ent-
scheidung ist  angesichts dieser Einschätzung nichts
einzuwenden,  auch  wenn Versammlungsverbote  ge-
genüber extremistischen Parteien häufig politisch mo-
tiviert sind. Die Versammlungsfreiheit des Art. 8 GG
verlangt  auch  unter  schwierigen  Bedingungen  der
Verwirklichung. Dass aber dem Ausnahmecharakter
der  polizeilichen  Anforderungen  am  31.12.2016
Rechnung zu tragen war, drängt sich geradezu auf.

Sven Jürgensen

2. Chancengleichheit

Die Sicherung der Chancengleichheit der Parteien ist
zentrale Regelungsaufgabe des Parteienrechts und hat
ihren  spezifisch  parteirechtlichen  Ausdruck  in  § 5
PartG  erhalten.  Seinem Regelungsgegenstand  nach
gewährleistet  § 5  PartG  die  Chancengleichheit  der
Parteien für den Fall, dass ihnen der Staat Einrichtun-
41 VG Köln, Beschluss vom 29.12.2016 – 20 L 3216/16, online

veröffentlicht bei juris.
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gen oder Leistungen zur Verfügung stellt. Der Chan-
cengleichheitsanspruch aus § 5 PartG sieht also keine
originäre Leistungspflicht vor, sondern greift – inso-
weit ergänzend – erst dann, wenn der Staat politischen
Parteien aufgrund anderer Rechtsgrundlagen Leistun-
gen gewährt und dient so der Vermeidung von Wett-
bewerbsverzerrungen im Parteienwettbewerb.

Gestritten wird häufig um die Überlassung öffentli-
cher Veranstaltungsräume, die politische Parteien für
Parteiveranstaltungen nutzen wollen. Auch der NPD-
Kreisverband Berlin-Neukölln zog im Wege des Eil-
rechtsschutzes  bis  vor  das  BVerfG42,  um die  Nut-
zung der  Gymnastikhalle  auf  dem Innsportplatz  in
Berlin für eine politische Informationsveranstaltung
im  Landtagswahlkampf  zu  erstreiten.  Der  NPD-
Kreisverband unterlag jedoch in allen Instanzen. Die
Überlassung  der  Halle  war  von  der  Vorlage  eines
durch den bezirklichen Brandschutzbeauftragten ge-
nehmigten  Bestuhlungsplanes  abhängig  gemacht
worden, wodurch sich der NPD-Kreisverband in sei-
nen Rechten verletzt sah. Das Gleichbehandlungsge-
bot aus § 5 Abs. 1 PartG reicht indes nicht weiter, als
anderen politischen Parteien wettbewerbserhebliche
öffentliche Leistungen gewährt worden sind. Grund-
sätzlich schloss der Widmungszweck der Gymnastik-
halle zwar auch die Durchführung politischer Infor-
mationsveranstaltungen  mit  ein,  jedoch  wurde  die
Überlassung an externe Nutzer außerhalb des Sport-
betriebes stets von der Vorlage eines durch den be-
zirklichen Brandschutzbeauftragten genehmigten Be-
stuhlungsplanes abhängig gemacht. Einen genehmig-
ten  oder  zumindest  genehmigungsfähigen  Bestuh-
lungsplan  hatte  der  NPD-Kreisverband  jedoch  zu
keinem Zeitpunkt des Verfahrens vorgelegt, weshalb
zunächst das VG Berlin43 und in zweiter Instanz das
OVG  Berlin-Brandenburg44 einen  Anspruch  auf
Überlassung der Halle  verneinte.  Soweit  der  NPD-
Kreisverband behauptete, eine solche Auflage würde
anderen politischen Parteien nicht erteilt, konnte dies
mangels  tatsächlicher  Anhaltspunkte  als  bloße  Be-
hauptung ins Blaue hinein zu keinem anderen Ergeb-
nis führen. Nach Auskunft des für die Nutzungsge-
nehmigung zuständigen Bezirksamtes hatten bislang
keine  anderen  politischen  Parteien  die  Halle  ange-
mietet.  Dass  sonstigen  externen  Nutzern  dieselben
Auflagen  erteilt  wurden,  wurde  auch  vom  NPD-
Kreisverband nicht bestritten. Zwar gilt auch in vor-

42 BVerfG, Beschluss vom 26.08.2016 – 2 BvQ 46/16,  online
veröffentlicht bei juris.

43 VG Berlin,  Beschluss vom 24.08.2016 – 2 L 344.16,  nicht
veröffentlicht.

44 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 25.08.2016 – OVG
3 S 60.16, online veröffentlicht bei juris.

läufigen Rechtsschutzverfahren der Amtsermittlungs-
grundsatz des § 86 Abs. 1 VwGO. Das Erfordernis der
Glaubhaftmachung der tatsächlichen Voraussetzungen
des Anordnungsanspruchs und des Anordnungsgrun-
des  durch  den  Antragsteller  (§ 123  Abs. 3  i.V.m.
§ 920 Abs. 2 ZPO) schließt demnach eigene Ermitt-
lungen des Gerichts nicht aus. Danach hat das Gericht
ausgehend von dem Antragsvorbringen von Amts we-
gen ergänzend die Ermittlungen anzustellen, die sich
trotz der gegebenen Eilbedürftigkeit anbieten oder gar
aufdrängen45. Das Gericht hat jedoch nur die Ermitt-
lungen anzustellen,  die es bei vernünftiger Betrach-
tung  unter  Ausschöpfung  aller  Möglichkeiten  nach
seinem Ermessen für notwendig erachten muss46. Es
braucht nicht jedem geringfügigen und eher fern lie-
genden Zweifel nachzugehen, der an der Richtigkeit
einer Tatsache bestehen mag. Ebenso wenig muss es
„aus der Luft gegriffenen“ Behauptungen nachgehen,
für die tatsächliche Grundlagen ganz fehlen47. Es be-
darf  vielmehr  tatsächlicher,  ein  „Für-möglich-Hal-
ten“ der Behauptung rechtfertigende Anhaltspunkte.
Sind keine ersichtlich oder vorgetragen, besteht auch
kein  Anlass  zu  weiterer  Sachverhaltsaufklärung.
Dies  sah  auch  das  um  Eilrechtsschutz  ersuchte
BVerfG so, demzufolge die bloße Behauptung, ande-
ren Parteien würden keine Bestuhlungsplanauflagen
erteilt, nicht genüge, um eine Verletzung von Grund-
rechten oder grundrechtsgleichen Rechten des NPD-
Kreisverbandes für denkbar zu halten, insbesondere
weil  sich  das  OVG Berlin-Brandenburg  mit  dieser
Frage auch ausdrücklich befasst hat48.

Betreibt eine Gemeinde Veranstaltungsorte als Eigen-
betrieb, kann das Nutzungsverhältnis sowohl öffentlich-
rechtlich – durch Verwaltungsakt – als auch privat-
rechtlich – durch Mietvertrag – ausgestaltet werden.
Die Nutzungsüberlassung einer  gemeindlichen Ein-
richtung nur durch Mietvertrag kann aber – mangels
vorausgegangenem Verwaltungsakt – nicht per Ver-
waltungsakt  widerrufen  werden  und  insbesondere
kann weder ein Rücktritt vom Mietvertrag noch der
Widerruf einer Vergabeentscheidung auf eine nach-
trägliche Änderung der Benutzungsordnung gestützt
werden. Zu Recht hat das VG Karlsruhe49 die Stadt
Weinheim deshalb  im Verfahren  des  einstweiligen

45 Statt  vieler  G.  Breunig,  in:  Posser/Wolff,  Beck'scher  Online-
Kommentar VwGO, 40. Edition, Stand 01.01.2017, § 86 Rn. 11.

46 G. Breunig, in: Posser/Wolff, Beck'scher Online-Kommentar
VwGO, 40. Edition, Stand 01.01.2017, § 86 Rn. 31.

47 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 18.06.1993 – 2 BvR 22/93, juris
Rn. 32.

48 BVerfG, Beschluss vom 26.08.2016 – 2 BvQ 46/16, juris Rn. 9.
49 VG Karlsruhe, Beschluss vom 01.03.2016 – 10 K 803/16, on-

line veröffentlicht bei juris.
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Rechtsschutzes  verpflichtet,  der  AfD  den  für  ihre
Parteiveranstaltung angemieteten Saal im Rolf-Engel-
brecht-Haus zur Verfügung zu stellen. Erst nach Ab-
schluss des Mietvertrages hatte die Stadt Weinheim
per Gemeinderatsbeschluss die Benutzungsordnung für
ihre Tagungsorte geändert. Anders als bisher sollten
nunmehr nur noch Parteiveranstaltungen von Gebiets-
verbänden der Parteien auf Orts- oder Kreisebene mit
konkretem  orts-  oder  kreispolitischem  Bezug  zur
Stadt oder zum Rhein-Neckar-Kreis zugelassen wer-
den.  Die  Stadt  erklärte  sodann  unter  Bezugnahme
auf  die  nachträglich  geänderte  Benutzungsordnung
ihren  Rücktritt  von dem Mietvertrag  und widerrief
mit weiterem Schreiben unter Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung ihre Vergabeentscheidung. Beides
konnte indes nicht auf die Einschränkung des Wid-
mungszwecks  infolge  der  Neufassung  der  Benut-
zungsordnung gestützt werden. Für die Frage, ob die
Stadt zivilrechtlich zum Vertragsrücktritt  berechtigt
gewesen  ist,  kommt  es  ausschließlich  auf  die  im
Zeitpunkt  der  Überlassung  der  gemeindlichen  Ein-
richtung gegebene Rechtslage an. Ein Widerruf – für
den es  allerdings bereits  an einem „widerrufbaren“
Ausgangsverwaltungsakt fehlte – käme zwar grund-
sätzlich in Betracht, wenn die Behörde aufgrund ei-
ner geänderten Rechtsvorschrift berechtigt wäre, den
VA nicht zu erlassen, der Begünstigte von der Be-
günstigung noch keinen Gebrauch gemacht hat und
ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefähr-
det  würde (s.  § 49 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG BW). Zu-
mindest Letzteres kann nach den in Rechtsprechung
und  Literatur  dazu  entwickelten  Maßstäben  jeden-
falls  nicht  angenommen  werden.  Nach  –  durchaus
überzeugender – Auffassung des VG Karlsruhe wäre
die Stadt jedoch noch nicht einmal aufgrund der ge-
änderten  Benutzungsordnung  berechtigt  gewesen,
den  Verwaltungsakt  (nach  der  neuen  Rechtslage)
nicht zu erlassen. Auch nach der Benutzungsordnung
in der  geänderten  Fassung umfasst  der  Widmungs-
zweck ausdrücklich Veranstaltungen von Gebietsver-
bänden  der  Parteien  auf  Orts-  und  Kreisebene,  so
dass der antragstellende Kreisverband der AfD zum
Kreis der Nutzungsberechtigten gehört. Der geplan-
ten Veranstaltung fehlte es auch nicht an dem nun-
mehr  verlangten  „konkreten  orts-  oder  kreispoliti-
schen Bezug“. Daran mangelt es nicht schon allein
deshalb, weil auch ein Mitglied des Bundesvorstands
auftritt. Einer möglicherweise mit der Änderung der
Benutzungsordnung  beabsichtigten  thematischen
Eingrenzung der  in  den  Räumlichkeiten  zugelasse-
nen Veranstaltungen – etwa dergestalt, dass dort kei-
ne bundes- oder landespolitischen Themen, sondern
ausschließlich  kommunale  Themen  oder  Kreisthe-

men angesprochen werden sollen – sprach das VG
Karlsruhe die Praktikabilität ab. „Weil bundespoliti-
sche bzw. landespolitische Themen – zumal im na-
hen Vorfeld einer Landtagswahl – immer auch einen
regionalen bzw. örtlichen Bezug zu den Wahlkreis-
kandidaten haben“, ist darin kein taugliches Abgren-
zungskriterium zu sehen. 

Ein durchsetzbarer Zugangsanspruch zu öffentlichen
Einrichtungen  besteht  auch  dann,  wenn  Veranstal-
tungsräumlichkeiten in privatrechtlicher Form betrie-
ben werden, sofern die Gemeinde einen beherrschen-
den Einfluss auf den privaten Betreiber ausüben kann.
Dann kann gegenüber der Gemeinde ein „Einwirkungs-
anspruch“ oder „Verschaffungsanspruch“ geltend ge-
macht werden, der darauf gerichtet ist, dass die Ge-
meinde vermittels ihres beherrschenden Einflusses auf
den privaten Betreiber für eine Erfüllung ihrer öffent-
lich-rechtlichen Verpflichtung Sorge trägt.  Gemein-
den können sich  also  nicht  durch  eine  „Flucht  ins
Privatrecht“  von der  Gleichbehandlungspflicht  ent-
binden. Handelt  es sich bei dem privaten Betreiber
etwa um eine GmbH, erfolgt  die  Einwirkung nach
gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen. Je nach Ausge-
staltung der Beziehungen zwischen privatem Betrei-
ber  und  Gemeinde  kommen  etwa  Weisungsrechte
nach Gesellschaftsvertrag, Einflussnahme in der Ge-
sellschafterversammlung  und/oder  Anweisung  der
Geschäftsführung als rechtliche Einwirkungsmöglich-
keiten  in  Betracht.  In  einem vor  dem  VG Stade50

verhandelten Fall befand sich die mit der Vermark-
tung und Vermietung einer Mehrzweckhalle zustän-
dige GmbH zu 100% in der Hand der Gemeinde. Der
Gesellschaftsvertrag sicherte den alleinigen und damit
zweifelsohne beherrschenden Einfluss der Gemeinde
in der  Gesellschafterversammlung und  bei  den  Ge-
sellschafterbeschlüssen. Hinzu kam, dass die Mehr-
zweckhalle nach ihrem Widmungszweck allen Ver-
anstaltern  offen  steht  und  maßgeblich  öffentliche
Zwecke zugunsten der Gemeinde erfüllen soll, es sich
also um eine öffentliche Einrichtung handelte. Diese
war auch in der Vergangenheit bereits politischen Par-
teien – auch für überregionale Veranstaltungen – zur
Verfügung gestellt worden. Der Versuch der Gemein-
de, der AfD den Zugang zur Halle für eine Parteiver-
anstaltung mit der Begründung zu verweigern, es han-
dele sich nicht um eine öffentliche Einrichtung, sie
habe  zudem  keinen  maßgeblichen  Einfluss  auf  die
Vermietpraxis und eine Überlassung an überregionale
Parteiverbände  –  Kreisverbände  eingeschlossen  –
stünde nicht im Einklang mit der Vergabepraxis, war
deshalb  von  vornherein  zum  Scheitern  verurteilt.
50 VG Stade, Beschluss vom 31.05.2016 – 1 B 1062/16, online
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Rechtlich unhaltbar waren auch die weiteren Ableh-
nungsgründe der Gemeinde. Dass eine der Gemeinde
und der Betreiber-GmbH inhaltlich missliebige Ziel-
setzung der AfD ins Feld geführt wurde, zudem ein
befürchteter  Reputationsverlust  bei  ausländischen
Kunden und – wenngleich ohne jedweden tatsächli-
chen Anhaltspunkt – im Zuge der Veranstaltung ver-
meintlich zu erwartende Krawalle, ist in verschiedener
Hinsicht unsachgemäß. Der Grundsatz der Gleichbe-
handlung  politischer  Parteien  schließt  es  aus,  dass
Parteien aufgrund ihrer inhaltlichen Ausrichtung be-
nachteiligt  werden,  das Parteienprivileg behält  eine
Bewertung der Zielsetzungen einer politischen Partei
ausschließlich  dem  Bundesverfassungsgericht  vor
(Art. 21 Abs. 2 Satz 2 GG). Auch im Rahmen der ord-
nungsrechtlichen  Grenzen  der  Nutzung öffentlicher
Einrichtungen spielt  die  inhaltliche Ausrichtung ei-
ner  Versammlung  grundsätzlich  keine  Rolle.  Die
vorgebrachten Sicherheitsbedenken wegen zu erwar-
tender Gegendemonstrationen lassen den Zulassungs-
anspruch  ebenfalls  nicht  scheitern.  Solche  Risiken
liegen im Bereich dessen, was in einer auf Demokra-
tie und Meinungsfreiheit beruhenden Rechtsordnung
als  Begleiterscheinung  politischer  Auseinanderset-
zung in Kauf zu nehmen ist, solange nicht konkrete
Tatsachen die Befürchtung rechtfertigen, die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung könne nicht mit poli-
zeilichen Mitteln aufrechterhalten werden. Eine die-
sen – seit vielen Jahren in der Rechtsprechung gefes-
tigten – Grundsätzen gleichwohl eklatant widerspre-
chende  Rechtsanwendung  nährt  unnötigerweise
Zweifel an einer an sachlichen Gesichtspunkten ori-
entierten  und  unvoreingenommenen  Amtsführung
der mit der Entscheidung betrauten Personen. Deren
persönliche  Ansichten  und  politische  Ziele  dürfen
bei  der  rechtlichen  Beurteilung  von  Sachverhalten
und letztlich staatlichen Entscheidungen keine Rolle
spielen.  Schon den gegenteiligen  Verdacht  nähren-
des, jedenfalls aber sogar offen gegenteiliges Verhal-
ten spielt den Gegnern der Demokratie in die Hände
und ist  geeignet,  die Politikverdrossenheit  der Bür-
ger noch weiter zu befördern. 

Maßgeblicher Einfluss einer Gemeinde auf den pri-
vaten Betreiber kann auch über einen Nutzungs- und
Bewirtschaftungsvertrag  rechtlich  bewirkt  werden.
Dafür reicht es aus, wenn der Gemeinde vertraglich
das Recht zusteht, „im Benehmen mit dem Betreiber
über  die  Benutzung  zu  entscheiden“,  so  das  VG
Bayreuth51.  Weil  das  Wort  „Benehmen“ kein Ein-
verständnis  des  Betreibers  voraussetzt,  sondern  le-
diglich Gelegenheit zur Stellungnahme mit dem Ziel
51 VG Bayreuth, Beschluss vom 13.10.2016 – B 5 E 16.679, on-

line veröffentlicht bei juris.

zur Verständigung, könne die Gemeinde auch gegen
den Willen des Betreibers, hier einer seitens der Ge-
meinde  eigens  zum Betrieb  eines  Brauereigasthofs
gegründeten  Aktiengesellschaft,  über  die  Nutzung
entscheiden.  Daher  hat  das  VG  Bayreuth  die  Ge-
meinde Neudrossenfeld im Wege der  einstweiligen
Anordnung verpflichtet,  dem oberfränkischen AfD-
Bezirksverband  den  öffentlichen  Veranstaltungen
gewidmeten und auch in der Vergangenheit  bereits
politischen Parteien überlassenen Veranstaltungssaal
im „Bräuwerck“ für eine Veranstaltung zu überlas-
sen.  Allerdings  räumte  der  Nutzungs-  und  Bewirt-
schaftungsvertrag zwischen Gemeinde und Betreiber
das alleinige Bewirtungsrecht dem Betreiber ein, so
dass  ausschließlich  ein  Anspruch  auf  Nutzung des
Saals, nicht aber auf Bewirtung bestand.

Fehlt es an „Einwirkungs-“ oder „Verschaffungsmög-
lichkeiten“ seitens der Gemeinde, handelt es sich da-
gegen um keine „öffentliche Einrichtung“ mehr und
ein kommunalrechtlicher Zulassungsanspruch besteht
nicht. So verhielt es sich im Falle eines vom Veran-
stalter des Corso Leopold-Straßenfestes in München
nicht  genehmigten  Infostandes  der  AfD.  Die  AfD
ging erfolglos vor dem VG München52 im Wege des
einstweiligen Rechtsschutzes gegen die Stadt  Mün-
chen vor. Zwar findet der Corso Leopold seit vielen
Jahren auf  der  Münchner  Leopoldstraße und damit
auf  öffentlichem  Raum  statt.  Das  Straßenfestival
wurde und wird seit seiner Entstehung allerdings von
einem privaten  Verein  ausgerichtet,  dem die  Aus-
wahl der teilnehmenden Stände alleine obliegt. Nach
der Veranstaltungsvereinbarung hat die Stadt keiner-
lei  rechtliche Möglichkeiten,  auf  die  Durchführung
des  Corso  Leopold  durch  den Corso  Leopold  e.V.
Einfluss zu nehmen. An dem deshalb ausschließlich
privatrechtlichen  Charakter  der  Veranstaltung  än-
dern weder die Schirmherrschaft durch den Oberbür-
germeister noch die finanzielle Förderung des Kunst-
und Kulturprogramms durch die Stadt etwas.

Sparkassen  erfüllen  als  Anstalten  des  öffentlichen
Rechts  Aufgaben  staatlicher  Daseinsvorsorge.  Ihr
Auftrag,  die  Versorgung  mit  geld-  und  kreditwirt-
schaftlichen  Leistungen  sicherzustellen,  umfasst
auch die Führung von Girokonten. Mit  der Einräu-
mung  von  Girokonten  gewährt  eine  Sparkasse  öf-
fentliche Leistungen i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 PartG. Da-
her liegt in der Ablehnung der Eröffnung eines Giro-
kontos  für  eine  politische  Partei  eine  unzulässige
Ungleichbehandlung,  wenn  die  Sparkasse  für  min-
destens eine andere politische Partei  ein Girokonto

52 VG München, Beschluss vom 06.09.2016 – M 7 E 16.3951,
online veröffentlicht bei juris.
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führt. Dies entspricht absolut gefestigter Rechtspre-
chung53. Ebenso steht außer Frage, dass es sich bei
der  Geltendmachung  von  Ansprüchen  politischer
Parteien gegen Sparkassen auf Eröffnung eines Giro-
kontos  um  öffentlich-rechtliche  Streitigkeiten  han-
delt,  für die der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist.
Gleichwohl werden mit dieser als  abschließend ge-
klärt zu betrachtenden Rechtsfrage nach wie vor die
Gerichte befasst. So rügte die Kreissparkasse Biber-
ach  in  einem gegen  sie  angestrengten  Rechtsstreit
unter anderem die Unzulässigkeit des Rechtsweges.
Das VG Sigmaringen54 erklärte vorab im Beschluss-
verfahren  den  Verwaltungsrechtsweg  für  eröffnet.
Dagegen erhob die Kreissparkasse Beschwerde zum
VerwGH Baden-Württemberg55, der die Beschwer-
de  als  unbegründet  zurückwies.  Die  Rechtswegzu-
weisung  richtet  sich  –  wenn  wie  hier  gesetzlich
nichts  anderes  bestimmt  ist  –  nach  der  Natur  des
Rechtsverhältnisses,  aus dem der geltend gemachte
Anspruch hergeleitet wird. Streitentscheidend ist in-
soweit § 6 Abs. 1 Sparkassengesetz für Baden-Würt-
temberg  i.V.m.  § 5  Abs. 1  S. 1  PartG,  wonach  die
Sparkassen  als  rechtsfähige  Anstalten  des  öffentli-
chen  Rechts  bei  der  Erfüllung  ihres  öffentlichen
Auftrages der Versorgung mit geld- und kreditwirt-
schaftlichen Leistungen an den Gleichbehandlungs-
grundsatz gebunden sind.  Für diesen das „Ob“ der
Kontoeröffnung  betreffenden,  zweifelsohne  öffent-
lich-rechtlichen  Streitgegenstand  ist  die  Ausgestal-
tung  der  Rechtsbeziehungen  im Anschluss  an  den
begehrten Zugang unerheblich. Der privatrechtliche
Charakter  des  Vertragsabschlusses  zur  Kontoeröff-
nung  ändert  nichts  an  der  öffentlich-rechtlichen
Rechtsnatur  der  Vorschriften,  die  hierzu  verpflich-
ten. Die weiteren von der beklagten Kreissparkasse
gegen  die  Rechtswegeröffnung  vorgebrachten  Ein-
wände richteten sich ausschließlich gegen den in der
Hauptsache geltend gemachten Anspruch auf Eröff-
nung eines Girokontos und waren für die Entschei-
dung über die Rechtswegeröffnung irrelevant, führ-
ten  aber  offenbar  in  der  Hauptsache  zum  Erfolg.
Nach einer entsprechenden Pressemeldung56 hat das
VG Sigmaringen zwischenzeitlich einen Anspruch auf
Eröffnung eines Girokontos in dem Hauptsachever-

53 S. nur BVerfG, Beschluss vom 11.07.2014 – 2 BvR 1006/14,
juris Rn. 12.

54 VG Sigmaringen, Beschluss vom 23.06.2016 – 2 K 5419/14,
nicht veröffentlicht.

55 VerwGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 07.11.2016 – 1
S 1386/16, online veröffentlicht bei juris.

56 Loges, NPD scheitert mit Klage, in: Schwäbische Zeitung (Laup-
heim) vom 21.01.2017, S. 19, online verfügbar unter www.press
reader.com/germany/schwaebische-zeitung-laupheim/20170121
/282144996052767/textview, zuletzt abgerufen am 14.03.2017.

fahren abgelehnt. Zentral waren offenbar seitens der
Kläger nicht ausgeräumte Zweifel an der rechtlichen
Existenz des NPD-Kreisverbands Biberach, für den
das Girokonto eröffnet werden sollte. Dafür, dass der
Kreisverband rechtlich existiert, sprach nur der klä-
gerische Parteivortrag selbst,  wonach der Kreisver-
band  seit  den  1960er-Jahren  bestehe  und  derzeit
neun Mitglieder habe. Demgegenüber lagen dem VG
Sigmaringen jedoch Unterlagen des NPD-Landesver-
bandes vor, wonach der Kreisverband Biberach auf-
gelöst sei. Weitere Indizien stützten diese Annahme,
so etwa die Tatsache, dass auch auf der Internetseite
des  Landesverbandes  der  NPD  kein  Kreisverband
Biberach aufgeführt war. Es wurden auch im Verfah-
ren  keine  aussagekräftigen  Urkunden  –  etwa  Be-
schlüsse oder Beschlussprotokolle – über die Grün-
dung  des  NPD-Kreisverbands  oder  die  Wahl  des
Vorstands  vorgelegt.  Welchen  Datums  die  Unter-
lagen über die Auflösung des NPD-Kreisverbandes
sind und ob das Gericht sich auch mit der Frage aus-
einandergesetzt hat, ob unter Umständen nachgängig
in Kenntnis und mit Billigung des NPD-Landesver-
bandes ein neuer Kreisverband gegründet worden ist,
ist  der  Presseberichterstattung nicht  zu entnehmen.
Für eine intensivere Auseinandersetzung mit dieser
durchaus  spannenden  Rechtsfrage  der  rechtlichen
Existenz einer  Parteigliederung bleibt  das  schriftli-
che Urteil des VG Sigmaringen abzuwarten.

Dass es für eine Girokontoeröffnung ausreicht, wenn
eine  Parteigliederung  nachweist,  dass  deren  Grün-
dung nach der Satzung des Landesverbandes zulässig
ist,  diese  auch  stattgefunden  hat  und ein  Vorstand
gewählt  wurde, hat das  OVG Berlin-Brandenburg57

in  zwei  Parallelentscheidungen  festgestellt.  Durch
die beiden Urteile wurde die Landesbank Berlin ver-
pflichtet,  Girokonten  für  die  NPD-Kreisverbände
Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöne-
berg zu eröffnen. Verweigert worden war die Giro-
kontoeröffnung jeweils  unter  anderem mit  der  Be-
gründung,  die  NPD-Kreisverbände  seien  mangels
wirksamer  Konstituierung  rechtlich  nicht  existent.
Die  Landesbank  Berlin  führte  insbesondere  Form-
fehler und Verstöße gegen das innerparteiliche Sat-
zungsrecht ins Feld, so etwa das Nichterreichen des
für  die  Gründung  eines  Kreisverbandes  erforderli-
chen Mindestquorums wegen fehlenden Nachweises
der  Stimmberechtigung  der  abstimmenden  Mitglie-
der oder die Fehlerhaftigkeit bzw. Unvollständigkeit

57 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.10.2016 – OVG 3 B
10.15, online veröffentlicht bei juris (vorgehend VG Berlin, Ur-
teil  vom 23.03.2015 – 2 K 83.14);  OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil  vom 13.10.2016 – OVG 3 B 3.16,  nicht  veröffentlicht
(vorgehend VG Berlin, Urteil vom 15.12.2015 – 2 K 141.14).
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von Sitzungsprotokollen und auch der Teilnehmerlis-
ten, die die Anschriften der in der Versammlung an-
wesenden Personen nicht enthielten. Zu Recht lehnte
das  OVG  Berlin-Brandenburg  eine  detaillierte  in-
haltliche Prüfung der vorgelegten Unterlagen darauf-
hin, ob die Parteigliederung sich nach dem geltenden
innerparteilichen Satzungsrecht ordnungsgemäß kon-
stituiert  hat,  ab. Auf Fragen etwaiger  parteiinterner
Anfechtbarkeit von Beschlüssen und Wahlen kommt
es – wie das OVG zutreffend feststellt  –  nicht  an:
„Insbesondere mit Blick auf die Gewährleistung der
Freiheit  ihrer  Gründung und Betätigung durch Art.
21 Abs. 1 Satz 2 GG und das in Art. 21 Abs. 2 GG
statuierte  Parteienprivileg,  das  die  Entscheidung
über  ein  Parteiverbot  wegen Verfassungswidrigkeit
dem Bundesverfassungsgericht  vorbehält,  ist  es ge-
boten, für die Frage der Wirksamkeit der Gründung
eines  Gebietsverbands  einer  politischen  Partei  die
gerichtliche Kontrolle auf das zwingend Erforderli-
che zu beschränken. Dies ist auch im Hinblick darauf
gerechtfertigt,  dass  politische  Parteien  zwar  keiner
Vorabkontrolle durch Registergerichte, die die Vor-
aussetzung einer Eintragung zu prüfen haben, wohl
aber einer anderweitigen staatlichen Kontrolle unter-
liegen, nämlich – hinsichtlich der organisatorischen
Verfestigung und der Einhaltung demokratischer An-
forderungen bei der Kandidatenaufstellung im Vor-
feld von Wahlen – durch die jeweiligen Wahlleiter
und – hinsichtlich der Rechenschaftslegung (§§ 23 ff.
PartG) [...]  – durch den Präsidenten des Deutschen
Bundestags.  Für  die  hier  aufgeworfene  Frage  [...]
folgt daraus, dass es nicht Aufgabe der Verwaltungs-
gerichte  sein  kann, im Einzelnen nachzuprüfen,  ob
die  Gründung  des  Kreisverbands  in  Übereinstim-
mung mit den Vorgaben der Parteisatzung erfolgt ist
[...]. [Vielmehr] ist allein maßgebend, dass eine Grün-
dungsversammlung stattgefunden hat,  dass  ein Vor-
stand gewählt wurde, und dass der Kreisverband von
den Gebietsverbänden der höheren Stufen als solcher
anerkannt wird“58. Für die danach rechtlich existen-
ten  NPD-Kreisverbände  bestand  nach  §  3  Abs.  2
Berliner  Sparkassengesetz  i.V.m.  §  5  Abs.  1  S.  1
PartG ein Anspruch auf Eröffnung eines Girokontos
gegen die Landesbank Berlin. Diese ist als teilrechts-
fähige Anstalt  des  öffentlichen Rechts  bei  der  Ge-
währung „anderer öffentlicher Leistungen“ im Sinne
von § 5 Abs. 1 S. 1 PartG an den Gleichbehandlungs-
grundsatz  gebunden  und  unterhält  auch  für  andere
Parteien Girokonten, und zwar nicht nur auf Landes-
ebene, sondern auch für örtliche Untergliederungen. 

58 OVG Berlin-Brandenburg,  Urteil  vom 13.  Oktober  2016  –
OVG 3 B 10.15, juris Rn. 22.

In einem vor dem  Schleswig-Holsteinischen  VG59

entschiedenen Rechtsstreit bestand ein Anspruch auf
Eröffnung  eines  Girokontos  hingegen  nicht.  Nach
der einzig in Betracht kommenden Anspruchsgrund-
lage (§ 2 Sparkassengesetz Schleswig-Holstein i.V.m.
§ 5 Abs. 1 S. 1 PartG) haben die öffentlich-rechtlichen
Sparkassen nur die Aufgabe, in ihrem Geschäftsge-
biet die angemessene und ausreichende Versorgung
mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicher-
zustellen. Der Landesverband Hamburg einer politi-
schen Partei kann nach Ansicht des Gerichts daraus
kein  subjektiv-öffentliches  Recht  gegenüber  einer
Sparkasse  aus  Schleswig-Holstein  herleiten,  und
zwar  auch  dann  nicht,  wenn  diese  Sparkasse  auch
eine Filiale in Hamburg unterhält.

In einem anderen Verfahren verpflichtete das Schles-
wig-Holsteinische VG60 die Stadt  Heiligenhafen im
Wege der einstweiligen Anordnung, dem SPD-Orts-
verein Heiligenhafen die beantragte Sondernutzungs-
erlaubnis  für  die  Aufstellung  von  50  zweiseitigen
Wahlplakaten (DIN A0) an 50 Standorten im gesam-
ten Stadtgebiet für die bevorstehende Bürgermeister-
wahl zu erteilen. Die Stadt Heiligenhafen hatte eine
entsprechende Sondernutzungserlaubnis versagt, weil
nach der Sondernutzungssatzung für jede Partei  le-
diglich maximal 10 Stellschilder vorgesehen waren.
Auf diese Weise sollte die „für einen touristisch aus-
gerichteten  Ort“  unangebrachte  wilde  Plakatierung
„zugunsten eines optisch ansprechenden Ortsbildes“
eingedämmt werden61. Dabei ist die Stadt allerdings
deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Zwar stellt
die Sichtwerbung politischer Parteien im Wahlkampf
über den Gemeingebrauch hinaus grundsätzlich eine
straßenrechtliche Sondernutzung dar, die der Erlaub-
nis nach § 21 Straßen- und Wegegesetz  des Landes
Schleswig-Holstein  bedarf.  Dennoch  müssen  die
durch Wahlsichtwerbung eintretenden Behinderungen
der  Straßenbenutzung mit Blick auf  die  Bedeutung
von Wahlen in einem demokratischen Staat (Art. 28
Abs. 1 S. 2 und Art. 38 Abs. 1 GG) und die Bedeu-
tung der Parteien für solche Wahlen im Rahmen der
politischen  Willensbildung  (Art.  21  GG)  in  einem
bestimmten  Umfang  hingenommen  werden.  „Die
Sichtwerbung für Wahlen gehört zu den Mitteln im
59 Schleswig-Holsteinisches VG, Urteil vom 23.06.2016 – 6 A

3/15, online veröffentlicht bei juris.
60 Schleswig-Holsteinisches VG, Beschluss vom 22.01.2016 – 3

B 8/16, online veröffentlicht bei juris.
61 S. die ausführlich Sachverhaltsdarstellung in der Vorlage zum

öffentlichen  Teil  der  Sitzung  der  Stadtvertretung  v.
03.02.2016,  TOP 6,  online verfügbar unter  www.heiligenha
fen.de/stadtverwaltung-politik/politik/terminarchiv_risodoku
ment_dokument_offen_7_724959_ansehen.html,  zuletzt  ab-
gerufen am 13.03.2017.
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Wahlkampf der politischen Parteien und ist zu einem
wichtigen  Bestandteil  der  Wahlvorbereitung in  der
heutigen  Demokratie  geworden.  Die  verfassungs-
rechtliche  Bedeutung  von  Wahlen  und  Parteien
schränkt das behördliche Ermessen bei der Entschei-
dung über die Erlaubnis zum Aufstellen von Wahl-
plakaten durch Parteien in so erheblichem Umfang
ein, dass jedenfalls  für den Regelfall  ein Anspruch
einer Partei  auf Erlaubnis  besteht“62. Was als Min-
destmaß einer angemessenen Wahlwerbung anzuse-
hen ist, hängt von einer Gesamtbetrachtung der Um-
stände des Einzelfalls  ab.  Bei  einem von der Stadt
Heiligenhafen  als  maximal  zulässig  angesehenem
Verhältnis von rund 910 Einwohnern bzw. 1,8 Qua-
dratkilometern  pro  Stellschild  war  nach  Überzeu-
gung des VG offensichtlich, dass angemessene Pla-
katierungsmöglichkeiten nicht gegeben sind. Es ent-
sprach daher dem Antrag des SPD-Ortsvereins.

Dr. Alexandra Bäcker

3. Parteienfinanzierung

Das BVerfG63 hatte über den Erlass einer einstweili-
gen Anordnung zu entscheiden, mit der die Bundes-
tagsverwaltung  verpflichtet  werden  sollte,  eine  als
Sicherheitsleistung  für  eine  Abschlagszahlung  im
Rahmen  der  staatlichen  Parteienfinanzierung  abge-
tretene Grundschuld zurück zu übertragen. Der NPD
wurde die erste Abschlagszahlung auf die Mittel der
staatlichen  Teilfinanzierung  für  das  Jahr  2016  in
Höhe von 290.122,23 € nur unter der Bedingung ei-
ner  entsprechenden  Sicherheitsleistung  ausgezahlt.
Als Sicherheitsleistung trat die Partei eine erstrangige
Grundschuld ab.  Rechtsgrundlage für die  Entschei-
dung ist § 20 Abs. 1 S. 4 PartG. Die danach notwen-
digen Anhaltspunkte, dass es zu einer Rückzahlungs-
verpflichtung  kommen  könnte,  sah  das  VG Berlin
und das OVG Berlin Brandenburg in dem beim Bun-
desverfassungsgericht  zum Zeitpunkt  der  Entschei-
dung noch anhängigen und im Ausgang offenen Par-
teiverbotsverfahren.  Wird  eine  Partei  verboten,
scheidet sie ab dem Zeitpunkt der Auflösung aus der
staatlichen Teilfinanzierung gem. § 18 Abs. 7 PartG
aus, d.h. sie findet bei allen weiteren Festsetzungen
keine Berücksichtigung mehr. Solange zum Verbots-
zeitpunkt über das Anspruchsjahr (vorangegangenes
Jahr)  noch  nicht  abschließend  entschieden  wurde,

62 Schleswig-Holsteinisches VG,  Beschluss  vom 22.01.2016  –
3 B 8/16, juris Rn. 20.

63 BVerfGE, Beschluss vom 13.07.2016 – 2 BvQ 26/16, online
veröffentlicht  bei  juris;  vorgehend OVG  Berlin-Branden-
burg, Beschluss vom 25.05.2016 – 3 S 23.16, online veröf-
fentlich bei  juris;  VG Berlin,  Beschluss vom 24.03.2016 –
2 L 64.16, nicht veröffentlicht.

sind erhaltene Abschlagszahlungen zu erstatten, § 20
Abs. 1 und 2 PartG64. Eine Sicherheitsleistung darf
auch nach den Ausführungen des BVerfG selbstre-
dend nur verlangt  werden,  wenn eine Partei  in der
Lage ist die ihr gemäß Art. 21 Abs. 1 GG, § 1 PartG
obliegenden Aufgaben zu erfüllen65. Die NPD hat al-
lerdings nicht hinreichend substantiiert vorgetragen,
dass sie durch die Sicherheitsleistung an der Wahr-
nehmung ihrer  verfassungsrechtlichen Pflichten ge-
hindert sei. Hinsichtlich des Vortrages der Partei, sie
sei durch die Sicherheitsleistung in der Verteidigungs-
möglichkeit  im  anhängigen  Parteiverbotsverfahren
benachteiligt, fehle es bereits an einem inneren Zu-
sammenhang.66 Die Erstattung der Kosten der Rechts-
wahrnehmung  in  einem  Parteiverbotsverfahren  ist
nicht  Sinn  und  Zweck  der  staatlichen  Teilfinanzie-
rung. Dies ist  im Wege der Prozesskostenhilfe oder
durch eine entsprechende Anwendung der Regelungen
über die notwendige Verteidigung (§§ 140 ff. StPO)
zu regulieren, wie auch schon das BVerfG im Ver-
fahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im
Zusammenhang  mit  Strafzahlungsverpflichtungen
der NPD im Parteiverbotsverfahren feststellte67.

Einen  ganz  ähnlich  gelagerten  Fall  hatte  das  VG
Wiesbaden68 zu entscheiden. Im Kern ging es auch
bei diesem Rechtsstreit um die Auszahlung einer Ab-
schlagszahlung aus der staatlichen Parteienfinanzie-
rung, allerdings auf Landesebene. Nach §§ 19a Abs. 6,
21 Abs. 1 S. 1 PartG erfolgt die Auszahlung der staatli-
chen  Mittel  für  die  bei  Landtagswahlen  erzielten
Stimmen  an  den  jeweiligen  Landesverband.  Die
Kosten der Finanzierung der Landesverbände tragen
die jeweiligen Länder, die die Mittel auch auszahlen,
nicht  aber  festsetzen.  Die  Festsetzung  nimmt  die
Bundestagsverwaltung vor und teilt das Ergebnis den
Ländern mit. Diese Mitteilung statuiert eine Auszah-
lungspflicht  der  Länder.  Die  Länder  nehmen  die
Auszahlung vor, ohne dass ihnen vom PartG im Hin-
blick auf die Höhe des Anspruchs ein Spielraum ein-
geräumt  ist.  Nach  der  im PartG  festgeschriebenen
Rollenverteilung  kommt  den  Ländern  bei  der  Ge-
währung von staatlichen  Mitteln  zur Parteienfinan-

64 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 25.05.2016 – 3 S
23.16, juris Rn. 15 ff.

65 BVerfGE, Beschluss vom 13.07.2016 – 2 BvQ 26/16,  juris
Rn. 8.

66 BVerfGE, Beschluss vom 13.07.2016 – 2 BvQ 26/16,  juris
Rn. 9.

67 BVerfGE, Beschluss vom 28.01.2014 – 2 BvB 1/13, online ver-
öffentlicht bei juris; siehe dazu H. Merten, Spiegel der Recht-
sprechung – Parteienfinanzierung, in: MIP 2015, 163 f.

68 VG Wiesbaden, Beschluss vom 20.05.2016 – 6 L 476/16.WI,
online veröffentlicht bei juris.
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zierung damit keine eigenständige Entscheidungsbe-
fugnis zu. Bei der vor dem VG Wiesbaden streitge-
genständlichen Abhängigmachung der Gewährung von
einer Sicherheitsleistung nach § 20 Abs. 1 S. 4 PartG
hat  das  Gericht  dies  richtigerweise  anders  gesehen.
Nach dem Wortlaut der Vorschrift ist zwar zunächst
nur  der  Bundestagspräsident  entscheidungsbefugt.
Sinn und Zweck der Vorschrift, nämlich das Siche-
rungsbedürfnis  gerade  der  auszahlenden  Stelle  im
Falle  der  Rückzahlungsverpflichtung  zu  wahren,
spricht dafür, das betreffende Land zum Erlass einer
Sicherungsanordnung zu berechtigen. Damit ist zwi-
schen dem Festsetzungsbescheid des Bundestagsprä-
sidenten und der auf der Grundlage des § 20 Abs. 1
S. 4 PartG möglichen Abhängigmachung von einer
Sicherheitsleistung zu unterscheiden. Es handelt sich
im Ergebnis um zwei unterschiedliche Verwaltungs-
akte mit unterschiedlichen Urhebern. Im streitgegen-
ständlichen  Verfahren  wurde  gegenüber  dem Lan-
desverband der NPD die Auszahlung der Landesmit-
tel, unter Hinweis auf das damals noch laufende Par-
teiverbotsverfahren vor dem BVerfG, von einer Si-
cherheitsleistung abhängig gemacht. Das VG Wies-
baden hat festgestellt, dass die Klage gegen den Be-
scheid aufschiebende Wirkung hat.

Das BVerwG69 hatte in einem Revisionsverfahren er-
neut  über  die  sanktionsbefreiende Selbstanzeige  bei
Verstößen gegen parteienfinanzierungsrechtliche Vor-
schriften zu entscheiden. In den Vorinstanzen hatten
sich das VG Berlin70 und das OVG Berlin-Branden-
burg71, nach Zurückverweisung im Revisionsverfahren
durch das BVerwG72 sogar ein weiteres Mal, intensiv
und richtungsweisend mit der damaligen Spendenpra-
xis  der  FDP im Zusammenhang mit  rechtswidrigen
Spenden des damaligen nordrhein-westfälischen FDP-
Landesvorsitzenden Jürgen W. Möllemann auseinan-
dergesetzt. Im jetzigen Revisionsverfahren stand aus
parteienrechtlicher  Sicht  die  Frage  im  Mittelpunkt,
welche  Anforderungen  an  die  sanktionsbefreiende
Selbstanzeige zu stellen sind73. Diese Anzeige erfüllt

69 BVerwGE 155, 58 ff.; vorgehend OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 17.12.2014 –3 B 16.13, online veröffentlicht bei
juris; VG Berlin, Urteil vom 08.12.2009 – 2 K 126.09, online
veröffentlich bei juris.

70 VG Berlin, Urteil vom 08.12.2009 – 2 K 126.09, online ver-
öffentlicht bei juris; siehe dazu H. Merten, Spiegel der Recht-
sprechung – Parteienfinanzierung, in: MIP 2011, 174 ff.

71 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 17.12.2014 – 3 B 16.13,
online veröffentlich bei juris; siehe dazu H. Merten, Spiegel der
Rechtsprechung – Parteienfinanzierung, in: MIP 2016, 145 ff.

72 BVerwGE 146, 224 ff.; siehe dazu H. Merten, Spiegel der Recht-
sprechung – Parteienfinanzierung, in: MIP 2014, 201 ff.

73 Siehe auch die Urteilsanmerkung von  M. Morlok, in: NVwZ
2017, 159 ff.

eine  „Anstoßfunktion“  für  eine  detaillierte  Prüfung
durch die Bundestagsverwaltung als mittelverwalten-
de  Stelle  und verlangt  daher  auch keine lückenlose
und abschließende Darlegung des Sachverhaltes. Eine
Partei muss ihrer Anzeigepflicht bereits bei Vorliegen
konkreter Anhaltspunkte unverzüglich nachkommen.
Dabei genügt die begründete Möglichkeit, dass Anga-
ben  im  Rechenschaftsbericht  unrichtig  sind.  Bloße
Vermutungen  und  grundlose  Spekulationen  reichen
hingegen nicht aus. Eine nachrangige Information der
Bundestagsverwaltung vom Ergebnis eigener parteiin-
terner Aufklärungsbemühungen widerspricht der An-
stoßfunktion der  Selbstanzeige und reicht  daher  für
eine sanktionsbefreiende Selbstanzeige im Zweifels-
fall nicht aus. Informiert werden muss schon über den
anlassbezogenen Beginn einer parteiinternen Prüfung
und ggf. deren Verlauf. Das BVerwG gewährt zwar
Raum  für  parteiinterne  Überprüfungsfristen,  aller-
dings  ohne starre  Frist.  Der  gewährte  Zeitraum be-
misst sich in Abhängigkeit von den jeweiligen Um-
ständen und ihrer Komplikation. Im Ergebnis ist für
eine Partei damit Eile geboten, um einer öffentlichen
Berichterstattung zuvor zu kommen, die ebenfalls die
Prüfungspflicht der Bundestagsverwaltung auslöst. Ob
tatsächlich  ein  Verstoß vorliegt,  bleibt  der  Feststel-
lung der weiteren Prüfung durch die Bundestagsver-
waltung vorbehalten. 

Das  OVG Berlin-Brandenburg74 hat  sich in einem
Beschluss mit der finanziellen Förderung parteinaher
Stiftungen nach den Wahlergebnissen der den Stiftun-
gen  nahestehenden Parteien  auseinandergesetzt.  Die
der Partei Bündnis90/Die Grünen nahestehende Lan-
destiftung klagt gegen die Ablehnung einer Basisför-
derung aus dem Landeshaushalt  auf  der Grundlage
einer Förderrichtlinie. Das vorhergehende Urteil des
VG  Potsdam stellt  in  seiner  Urteilsbegründung  die
Notwendigkeit einer parlamentsgesetzlichen Regelung
für Zuwendungen an parteinahe Stiftungen fest. Die
Gewährung  staatlicher  Zuwendungen  an  parteinahe
Stiftungen sei wesentlich, da der Staat mit der Sub-
ventionsvergabe Einfluss den zentralen Prozess politi-
scher Willensbildung nehme. Dabei bezieht sich das
Gericht  auf  eine  Entscheidung  des  OVG  Berlin-
Brandenburg zur  Finanzierung der  Jugendorganisa-
tionen der Parteien75. Das OVG Berlin-Brandenburg
äußert in seinem Beschluss Zweifel an der Notwen-

74 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 07.06.2017 – 6 N
64.16 online veröffentlicht bei juris; vorgehend VG Potsdam,
Urteil vom 06.11.2014 – 1 K 1983/11.

75 OVG  Berlin-Brandenburg,  Urteil  vom  14.03.2012  –  6  B
19.11, in: NVwZ 2012, 1265 ff.; siehe dazu  H. Merten, Die
Finanzierung  politischer  Jugendorganisationen  gerät  unter
Gesetzgebungsdruck, in: NVwZ 2012, 1228 ff.
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digkeit einer parlamentsgesetzlichen Regelung76. Mit
nicht  überzeugender  Begründung  führt  das  Gericht
aus, dass die Grundsätze der Finanzierung der Jugend-
organisationen nicht auf die parteinahen Stiftungen zu
übertragen sei, da die Stiftungen von den Parteien ver-
schiedene, voneinander abgrenzbare Ziele verfolgten.
Bezug genommen wird dabei zum einen auf das Stif-
tungsurteil des BVerfG aus dem Jahre 198677, welches
ergangen ist, als die politischen Parteien noch keine
staatliche  Finanzierung  für  alle  ihnen  nach  dem
Grundgesetz zustehenden Aufgaben erhalten haben.
Das Urteil erging mithin in einem gänzlich anderen
Finanzierungskontext. Zum anderen wird auf den Be-
schluss des BVerfG zur Politikfinanzierung aus dem
Jahre 2015 verwiesen78, der die Frage, ob die Finan-
zierung parteinaher Stiftungen durch ein materielles
Gesetz zu regeln ist, offen gelassen hat. Das BVerfG
hat das damalige Organstreitverfahren als unzulässig
zurückgewiesen und mithin auch keine abschließende
inhaltliche  Prüfung vorgenommen.  Im Ergebnis  hat
auch das OVG die Frage offen gelassen, da die Ent-
scheidung des VG Potsdam sich aus anderen – nicht
parteienrechtlichen  –  Gründen  als  richtig  erwiesen
hat. Erneut wurde die wesentliche Frage der finanziel-
len Förderung parteinaher Stiftungen damit keiner in-
haltlichen gerichtlichen Klärung zugeführt.

Dr. Heike Merten

4. Parteien und Parlamentsrecht

Eine Absenkung der Quoren für die Ausübung parla-
mentarischer Minderheitenrechte im Deutschen Bun-
destag  ist  verfassungsrechtlich  nicht  geboten.  Dies
hat das  BVerfG79 entschieden und damit einen An-
trag der Bundestagsfraktion Die Linke zurückgewie-
sen.  Die Fraktion hatte einen Gesetzentwurf einge-
bracht,  nach  dem  Minderheitenrechte  wie  die  ab-
strakte Normenkontrolle aus Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG
nicht nur von einem Viertel  bzw. einem Drittel der
Abgeordneten ausgeübt werden können sollte,  son-
dern auch von der „Gesamtheit  der Fraktionen, die
nicht die Bundesregierung tragen“. Nachdem der Ge-
setzentwurf mit  den Stimmen der großen Koalition
aus CDU/CSU und SPD abgelehnt worden war, be-
gehrte  die  Fraktion  im Wege eines  Organstreitver-

76 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 07.06.2017 – 6 N
64.16, juris Rn. 3.

77 BVerfGE 73, 1 ff.
78 BVerfG, Beschluss vom 15.07.2015 – 2 BvE 4/12, online ver-

öffentlicht bei juris; dazu H. Merten, Das Bundesverfassungs-
gericht und die Politikfinanzierung, in: MIP 2016, 108 ff.

79 BVerfG, Urteil vom 03.05.2016 – 2 BvE 4/14, online veröf-
fentlicht bei juris.

fahrens die Feststellung, dass der Deutsche Bundes-
tag  die  Rechte  des  Bundestages  dadurch  verletzt
habe, dass er die von der Fraktion geforderten Ver-
änderungen nicht vornahm. Das BVerfG folgte dem
nicht. Zwar enthalte das Grundgesetz einen durch die
Rechtsprechung konkretisierten  allgemeinen verfas-
sungsrechtlichen  Grundsatz  effektiver  Opposition.
Es begründe jedoch weder explizit spezifische Oppo-
sitionsrechte, noch lasse sich ein Gebot aus der Ver-
fassung ableiten, nach dem es geboten wäre, solche
Rechte  zu  schaffen.  Zur  Begründung  verweist  das
Gericht auf das verfassungsrechtliche Regelungskon-
zept.  Der  Verfassungstext  enthalte  den  Begriff  der
Opposition  nicht,  während  die  Fraktionen  nur  in
Art. 53a GG genannt würden, der die Zusammenset-
zung des Gemeinsamen Ausschusses betreffe. In kei-
ner  grundgesetzlichen  Bestimmung werde  eine  be-
stimmte Anzahl an Fraktionen mit besonderen Rech-
ten ausgestattet. Die Ausübung von Rechten der par-
lamentarischen Opposition ist  nach Auffassung des
Gerichts nicht an Fraktionen gebunden, sondern voll-
zieht  sich  über  das  Erreichen  eines  bestimmten
Quorums an Mitgliedern des Bundestages.  Darüber
hinaus  stehe  die  Gleichheit  der  Abgeordneten  aus
Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG der Einführung spezifischer
Oppositionsfraktionsrechte  entgegen.  Jeder  Abge-
ordnete sei berufen, die Kontrollfunktion des Parla-
ments  gegenüber  der  Regierung  auszuüben.  Auch
den Abgeordneten, die strukturell die Regierung stüt-
zen, sei die Möglichkeit eines Opponierens im Ein-
zelfall eröffnet. Die Zuweisung spezifischer Opposi-
tionsrechte stelle hingegen eine nicht gerechtfertigte
Bevorzugung  und  damit  eine  Ungleichbehandlung
zugunsten der oppositionellen Abgeordneten und ih-
rer  Zusammenschlüsse  dar.  Einer  Absenkung  der
grundgesetzlich  festgelegten  Quoren stehe insoweit
die  bewusste  Entscheidung  des  Verfassungsgebers
für die bestehenden Quoren entgegen.

Will eine Parlamentsminderheit im Niedersächsischen
Landtag einen Untersuchungsausschuss einsetzen, ist
eine wesentliche Veränderung des Untersuchungsge-
genstandes  durch  Mehrheitsbeschluss  verfassungs-
widrig. Die parlamentarische Minderheit darf bei der
Ausübung  ihrer  Kontrollbefugnisse  nicht  auf  das
Wohlwollen der Parlamentsmehrheit angewiesen sein,
urteilte  der  Niedersächsische  StGH80.  Kontrollbe-
fugnisse  seien  der  parlamentarischen  Minderheit
nicht nur in ihrem eigenen Interesse, sondern in ers-
ter Linie im Interesse des demokratischen, gewalten-
gegliederten Staates, nämlich zur öffentlichen Kon-
trolle der von der Mehrheit gestützten Regierung und
80 Nds. StGH, Urteil vom 10.02.2017 – StGH 1/16, online ver-

öffentlicht bei juris.
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ihrer  nachgeordneten Behörden,  an die  Hand gege-
ben.  Es  müsse  der  Minderheit  überlassen  bleiben,
den  Gegenstand  der  von  ihr  beantragten  Untersu-
chung festzulegen. Gegen den Willen der Minderheit
dürfe der Untersuchungsauftrag daher grundsätzlich
nicht  verändert  oder  erweitert  werden.  In  Nieder-
sachsen  seien  Änderungen  des  Untersuchungsauf-
trags  gegen  den  Willen  der  Einsetzungsminderheit
voraussetzungs- und insbesondere anlasslos möglich,
sie unterlägen aber geschriebenen und ungeschriebe-
nen Grenzen. Soweit der Gesetzgeber in Niedersach-
sen, anders als beispielsweise der Bund, eine Ände-
rung des  Untersuchungsauftrags  in  gewissen  Gren-
zen  zulasse,  sei  dies  zulässig  („Kernbereichsrege-
lung“). Gegen den Willen der Antragsteller dürfe der
Untersuchungsauftrag  aber  nach  Art. 27  Abs. 1
Satz 2  NV  nur  ausgedehnt  werden,  wenn  dessen
Kern gewahrt bleibe und keine wesentliche Verzöge-
rung zu erwarten sei. Dass der Kern gewahrt bleibe
müsse  offen  zutage  treten,  andernfalls  gehe  es  zu
Lasten der Parlamentsmehrheit und die Erweiterung
des Untersuchungsauftrags sei unzulässig.

Mit der Rechtsstellung von Fraktionen beschäftigte sich
auch das  VerfG Brandenburg81. Es hat entschieden,
dass den Fraktionen im brandenburgischen Landtag
kein einseitiges Benennungs- und Entsendungsrecht
von mindestens einem Mitglied in die Parlamentari-
sche  Kontrollkommission  zusteht.  Der  Landtag  ist
damit nicht verpflichtet, bei der Wahl des Gremiums
den  Vorschlag  einer  Fraktion  zu  berücksichtigen.
Anders als Fachausschüsse, die als parlamentarische
Untergliederung die Beschlussfassung durch das Ple-
num  vorbereiteten,  sei  die  Parlamentarische  Kon-
trollkommission  ein  besonderes  Kontrollinstrument
des Landtags gegenüber der Landesregierung, deren
Aufgabe unabhängig von einer  vorherigen Übertra-
gung durch das Plenum des Landtags bestehe, son-
dern gesetzlich ausgestaltet  sei.  § 25 BbgVerfSchG
weise  ihr  klar  definierte  Kontrollrechte  zur  eigen-
ständigen  Wahrnehmung  zu.  Die  notwendige  Ge-
heimhaltung werde dadurch gewährleistet,  dass  die
Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommissi-
on zur Verschwiegenheit verpflichtet seien und ihre
Anzahl  hinter  der  Zahl  der  Mitglieder  von  Parla-
mentsausschüssen  zurückbleibe.  Da  die  Arbeit  der
Kommission  ihrerseits  keiner  parlamentarischen
Kontrolle unterliege, müssten die übrigen Abgeord-
neten in besonderem Maße auf die Integrität der Mit-
glieder  der  Parlamentarischen  Kontrollkommission
vertrauen können. Zweck der Wahlregelung sei es si-
cherzustellen,  dass  nur  Abgeordnete  gewählt  wer-
81 VerfG Brandenburg, Urteil vom 19.02.2016 – VfGBbg 57/15,

online veröffentlicht bei juris.

den,  die  persönlich  das  Vertrauen  der  Mehrheit  in
ihre fachliche Kompetenz und Verschwiegenheit be-
sitzen.  Dieses  Verständnis  werde  auch  durch  die
„ganz überwiegend geübte“ Staatspraxis bestätigt.

Der VerfGH NRW82 musste sich ebenfalls mit Wahl-
vorschlägen einer Fraktion befassen, die vom Landtag
nicht berücksichtigt worden waren. Die Piratenfrak-
tion  hatte nacheinander drei Kandidaten für das Amt
des Landtagsvizepräsidenten vorgeschlagen, von de-
nen keiner eine Mehrheit erhielt. Das daraufhin von
der Fraktion gegen den Landtag und die Präsidentin
des Landtags angestrengte Organstreitverfahren hatte
keinen Erfolg. Mit ihren Anträgen machte die Frakti-
on geltend, der Landtag habe mit der Nichtwahl ge-
gen die Landesverfassung verstoßen. Ferner habe die
Landtagspräsidentin es unter Verstoß gegen die Lan-
desverfassung  unterlassen,  „mit  allen  geeigneten
Mitteln“ auf die Erfüllung des Rechts der Fraktion
auf Wahl eines ihrer  Mitglieder zum Vizepräsiden-
ten hinzuwirken. Der VerfGH NRW verwarf die An-
träge als unzulässig. Der Fraktion fehle es an der er-
forderlichen  Antragsbefugnis,  weil  die  Verfassung
kein  Recht  einer  Fraktion  auf  die  Besetzung  einer
Stellvertreterposition begründe. Es sei von vornher-
ein ausgeschlossen,  dass verfassungsmäßige Rechte
der  Antragstellerin  verletzt  seien.  Zwar  stehe  den
Fraktionen  ein  Recht  auf  gleiche  Teilhabe  am
politisch-parlamentarischen  Willensbildungsprozess
zu,  auf  die  Wahl  des  stellvertretenden  Präsidenten
des Landtags habe dieses Recht jedoch keinen Ein-
fluss. Die Funktionen des aus der Präsidentin und ih-
ren Stellvertretern gebildeten Präsidiums wiesen kei-
nen  Bezug  zur  parlamentarischen  Willensbildung
und zur Mitwirkung der Abgeordneten und Fraktio-
nen auf. Dies gelte nicht nur in Bezug auf Verwal-
tungsangelegenheiten,  sondern  auch  für  die  Befug-
nisse im parlamentarischen Bereich. Das Präsidium
übe keinen Einfluss auf die Willensbildung und Ent-
scheidungsfindung des Landtags aus, auch forme es
diese  inhaltlich  nicht  vor.  Der  Ältestenrat  besteht
hingegen nicht nur aus der Präsidentin des Landtags
und ihren  Stellvertretern,  die  Fraktionen  sind  viel-
mehr  über  ihre  Vorsitzenden,  deren  Stellvertreter
und die Parlamentarischen Geschäftsführer vertreten.
Eine effektive Beteiligung der Fraktionen am parla-
mentarischen  Beratungs-  und  Entscheidungsverfah-
ren setze daher eine Vertretung im Präsidium nicht
voraus. Ferner seien die Präsidentin und die Stellver-
treter zur parteipolitischen Neutralität und zur unpar-
teilichen Amtsführung verpflichtet.

82 VerfGH Nordrhein-Westfalen,  Beschluss vom 25.10.2016  –
6/16, VerfGH 6/16, online veröffentlicht bei juris.
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Das VerfG Brandenburg83 hat die verfassungsrecht-
lichen  Anforderungen  an  die  Ausgestaltung  der
Rechtsverhältnisse  parlamentarischer  Gruppen  im
Verhältnis zu den Fraktionen des Landtags konkreti-
siert. Der Landtag änderte im Jahr 2015 das Fraktions-
gesetz, seitdem eröffnet es drei fraktionslosen Abge-
ordneten die Möglichkeit,  sich zu einer  Gruppe zu-
sammenzuschließen,  sofern  sie  derselben  Partei,
politischen Vereinigung oder Listenvereinigung ange-
hören oder von diesen als Wahlbewerber aufgestellt
worden waren. Als solche erhalten sie eine gegenüber
den Fraktionen reduzierte Finanzierung. Weitere Un-
terschiede sah das Fraktionsgesetz in Bezug auf die
Mitgliedschaft im Präsidium des Landtags und die Be-
setzung von Gremien, die Redezeit, die Einbringung
von Beratungsmaterialien, die Anmeldung einer Aktu-
ellen Stunde und Stellung Großer Anfragen vor. Ge-
gen  die  unterschiedliche  Behandlung  wendete  sich
eine Gruppe von drei Abgeordneten mit einem Organ-
streitverfahren und hatte teilweise Erfolg. Die parla-
mentarischen  Gruppen  zugebilligten  Mittel  in  Höhe
von 20 % des einer Fraktion zustehenden Grundbetra-
ges, des mitgliedsbezogenen Betrages und des Oppo-
sitionszuschlages sind nach Auffassung des Gerichts
„unangemessen gering“. Der Landtag habe die Auf-
gaben  der  Antragstellerin  nur  „lückenhaft  wahrge-
nommen  und  damit  unzureichend  berücksichtigt“,
weil er etwa der sachkundigen, allgemeinen Vorbe-
reitung parlamentarischer Initiativen, der fachlichen
Unterstützung im Rahmen der Ausschussarbeit,  der
Informationsbeschaffung  und  -aufbereitung  oder
auch allgemein der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
keine Bedeutung beizumessen scheine, obwohl diese
Aufgaben auch von Fraktionen wahrgenommen wür-
den. Abschläge dürften zwar vorgenommen werden,
nicht  aber  auf  lediglich ein Fünftel.  In diesem Zu-
sammenhang verweist das Gericht zusätzlich darauf,
dass Gruppen anders  als  Fraktionen einzelne Sach-
leistungen  der  Landtagsverwaltung  nicht  in  An-
spruch nehmen können. Auch das Recht, eine Aktu-
elle Stunde anzumelden, stehe einer Gruppe zu, mit
der  Privilegierung  der  Fraktionen  überschreite  der
Landtag  seinen  Ausgestaltungsspielraum.  Ermögli-
che  der  Antragsgegner  eine  besondere  Form  der
Aussprache ohne Beschlussziel  im Plenum, sei  die
Beteiligung vom Rederecht  der  Abgeordneten  um-
fasst. Da sich der Zweck des Zusammenschlusses zu
einer  Gruppe  aber  nicht  wesentlich  von dem einer
Fraktion unterscheide, komme eine unterschiedliche
Behandlung nicht in Betracht, denn auch die Antrag-
stellerin bündele eine Mehrzahl  politischer Ansich-

83 VerfG Brandenburg, Urteil vom 22.07.2016 – VfGBbg 70/15,
online veröffentlicht bei juris.

ten und führe sie zu einem Ausgleich. Auch sei sie in
verschiedenen  Landesteilen  verankert  und  insofern
im Unterschied zu einem fraktionslosen Abgeordne-
ten besser in der Lage, politische Ansichten zu inte-
grieren und die landespolitische Relevanz eines The-
mas  einschätzen  und  „auf  den  Punkt“  bringen  zu
können.  Eine  pauschale  Bemessung  der  Redezeit
nach der Anzahl der Gruppenmitglieder pro Plenar-
sitzung  hält  das  VerfG  hingegen  grundsätzlich  für
zulässig. Es forderte aber eine Nachbesserung, weil
nicht berücksichtigt wurde, dass nicht selten wegen
der  Anzahl  an  Beratungsgegenständen  ein  Fortset-
zungstag  stattfinde,  der  in  seinem  Umfang  einem
durchschnittlichen  Plenartag  gleiche.  Nicht  bean-
standet hat das Gericht, dass das Fraktionsgesetz die
Einbringung von Beratungsmaterialien an die Unter-
schriften entweder aller Gruppenmitglieder oder des
jeweiligen  Gruppensprechers  knüpft,  während  bei
Fraktionen auch ein Zeichnungsrecht der Parlamen-
tarischen Geschäftsführer oder der stellvertretenden
Vorsitzenden  vorgesehen  ist.  Gruppen  sind  ferner
nicht bei der Besetzung des Präsidiums des Landtags
zu berücksichtigen, weil  die Landesverfassung aus-
drücklich nur Fraktionen berücksichtigt. Im Rahmen
seines  Gestaltungsspielraums  musste  der  Landtag
das  Recht,  Große  Anfragen  zu  stellen,  nicht  auch
Gruppen zugestehen, weil diese hierdurch nicht we-
sentlich schlechter  gestellt  wären. Das Gericht  ver-
weist  darauf,  dass die erforderlichen Informationen
für die politische Arbeit im Wege der Kleinen Anfra-
ge  von  den  Abgeordneten  erfragt  werden  können.
Große und Kleine Anfragen unterschieden sich ent-
gegen ihrer  Bezeichnung nicht  notwendig in ihrem
Umfang.

Fraktionslose Mitglieder des Regionalverbandes Saar-
brücken  haben  keinen  Anspruch  auf  eine  anteilige
Fraktionsfinanzierung. Das  BVerwG84 hat ein Urteil
des OVG Saarland85 bestätigt, das einen Normenkon-
trollantrag gegen eine Regelung zurückgewiesen hat-
te, die Zuschüsse nur für Fraktionen vorsah, nicht aber
für  fraktionslose  Mitglieder  des  Regionalverbandes.
Den  generellen  Ausschluss  fraktionsloser  Regional-
verbandsmitglieder in der Geschäftsordnung habe das
OVG zu Recht  nur  am allgemeinen Gleichheitssatz
und am Grundsatz der Chancengleichheit der Fraktio-
nen  gemessen.  Die  unmittelbare  Gewährung  von
Fraktionszuschüssen sei nach der Rechtsprechung des
BVerwG86 nicht an den strengeren Anforderungen des
formalisierten  Grundsatzes  der  Wahlgleichheit  aus

84 BVerwG, Beschluss vom 16.02.2016 – 10 BN 4/15,  online
veröffentlicht bei juris.

85 OVG Saarland, Urteil vom 17.09.2015 – 2 C 29/15,  online
veröffentlicht bei juris.
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Art. 28  Abs. 1  S. 2  GG zu  messen.  Aus  der  Wahl-
gleichheit folge nur eine Überprüfungspflicht in Be-
zug auf die mittelbaren Auswirkungen der Fraktions-
finanzierung auf die Stellung der Mandatsträger. Die
Gewährung von Finanzmitteln an die Fraktionen dürfe
nicht dazu führen, dass die in den Fraktionen zusam-
mengeschlossenen  Mandatsträger  bei  der  Wahrneh-
mung ihres Mandats gegenüber fraktionslosen Man-
datsträgern  ungleich  bevorzugt  würden.  In  diesem
Falle müssten Nachteile ausgeglichen werden. Nach
den  tatsächlichen  Feststellungen  des  OVG  bestehe
aber  kein  krasses  Missverhältnis  der  Finanzierung
zum anfallenden Koordinationsaufwand der Fraktio-
nen und somit auch keine mittelbare Benachteiligung.

Im Anschluss an das BVerwG hat das  VG Mainz87

ebenfalls  entschieden,  dass  einem  fraktionslosen
Ratsmitglied keine Fraktionszuschüsse zustehen. Ein
über die allgemeine Aufwandsentschädigung für eh-
renamtliche Stadtratsmitglieder hinausgehender Zah-
lungsanspruch, so das Gericht, folge weder aus dem
Stadtratsbeschluss über die Verteilung der Fraktions-
zuschüsse  noch  aus  den  jeweiligen  Haushaltsbe-
schlüssen. Auch der allgemeine Gleichheitssatz des
Art. 3 Abs. 1 GG und der Grundsatz der Wahlgleich-
heit aus Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG seien nicht verletzt.

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Ersatz
für  Verdienstausfall,  die  ein  Ratsmitglied  nach der
Gemeindeordnung für seine ehrenamtliche Tätigkeit
erhält, führen nach einem Urteil des BSG88 nicht zu
einem Ende der Versicherungspflicht in der Künstler-
sozialversicherung. Zwar handele es sich bei diesen
Einnahmen um steuerpflichtige Einkünfte aus selbst-
ständiger  Arbeit,  die  Tätigkeit  als  Ratsmitglied  sei
aber  nicht  erwerbsmäßig  im Sinne  des  § 5  Abs. 1
Nr. 5 KSVG. Dabei soll, so das BSG, die Höhe des
Einkommens nicht ausschlaggebend sein. Das Ende
der Versicherungspflicht in der Kranken- und Pflege-
versicherung nach dem KSVG solle nur dann eintre-
ten,  wenn  die  weitere  selbstständige  Tätigkeit  von
ihrem eigentlichen  Zweck  her,  also  nicht  bloß  als
Nebenzweck, auf den „Broterwerb“ gerichtet sei. Das
Tatbestandsmerkmal der Erwerbsmäßigkeit schließe
damit unentgeltliche ehrenamtliche Tätigkeiten vom
Anwendungsbereich des § 5 Abs. 1 Nr. 5 KSVG grund-
sätzlich aus. Die Mitgliedschaft im Rat sei gesetzlich
als Ehrenamt ausgestaltet, also im Grundsatz unent-
86 BVerwG, Urteil vom 05.07.2012 – BVerwG 8 C 22.11, onli-

ne veröffentlicht bei juris.
87 VG Mainz, Urteil vom 10.08.2016 – 3 K 877/15.MZ, online

veröffentlicht bei juris.
88 BSG, Urteil vom 18.02.2016 – B 3 KS 1/15 R, online veröf-

fentlicht  bei  juris;  s.  dazu die ausführliche Anmerkung von
S. Jürgensen, in: Die Sozialgerichtsbarkeit 2017, 148 ff.

geltlich. Aufwandsentschädigungen und andere Zah-
lungen  dienten  daher  nicht  dem  Lebensunterhalt,
sondern dem Ausgleich von mit der ehrenamtlichen
Dienstleistung  verbundenen  Beschwernissen  und  fi-
nanziellen Einbußen. Würde auf sie verzichtet, wäre
die Funktion der kommunalen Selbstverwaltung nicht
mehr gewährleistet. In einem obiter dictum weist das
Gericht abschließend darauf hin, dass sie, auch wenn
sie  für  die  Versicherungspflicht  in  der  KSV außer
Betracht  bleiben,  für  die  Beitragsbemessung heran-
zuziehen  sind.  Die  Entscheidung  ist  zu  begrüßen,
weil  sie  erhebliche  sozialversicherungsrechtliche
Nachteile für kommunale Mandatsträger vermeidet.

Tritt  ein  Mitglied  einer  Fraktion  in  einer  Berliner
Bezirksverordnetenversammlung  (BVV)  der  Partei
aus, über deren Wahlvorschlag er das Mandat errin-
gen konnte, endet die Mitgliedschaft in der Fraktion,
wenn es seinen Beitritt  zu einer  anderen Partei  er-
klärt, die ebenfalls mit einer eigenen Fraktion in der
Bezirksverordnetenversammlung  vertreten  ist.  Dies
hat  das  OVG  Berlin-Brandenburg89 beschlossen
und eine anderslautende einstweilige Anordnung des
VG Berlin90  aufgehoben.  Die  Fraktionszugehörig-
keit basiere auf dem Gedanken der Zugehörigkeit zu
einer bestimmten politischen Gruppierung. Es beste-
he keine Wahlfreiheit beim Eintritt in eine andere in
der BVV mit einer Fraktion bereits vertretene Partei
oder  Wählergemeinschaft,  denn darin  liege sowohl
die Aufgabe der bisherigen als auch die Begründung
einer neuen Gruppenzugehörigkeit.

Der Antrag einer Fraktion, eine Sondersitzung des Ra-
tes einzuberufen, muss nicht von den Mitgliedern der
Fraktion unterschrieben sein. Wie das VG Düsseldorf91

entschieden  hat,  genügt  vorbehaltlich  einer  abwei-
chenden internen Regelung, eine Mehrheitsentschei-
dung  der  Fraktion,  der  förmliche  Antrag  hingegen
kann dann  durch  eine  von der  Fraktion  durch  Be-
schluss  oder  eine  Regelung  im  Fraktionsstatut  er-
mächtigte  Person,  z.B.  den  Geschäftsführer,  einge-
reicht werden. Dies gelte auch dann, wenn die Ge-
schäftsordnung des Rates keine ausdrückliche Rege-
lung enthalte, von wem der Antrag zu unterzeichnen
sei.  Weiter  hat  sich das VG zur Möglichkeit  geäu-
ßert, wann ein Antrag auf Einberufung des Rates ab-
gelehnt  werden  kann.  Materiell  seien  dem Bürger-
meister hier enge Grenzen gesetzt. Bei Vorliegen der

89 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 17.10.2016 – OVG
12 S 68.16, online veröffentlicht bei juris.

90 VG Berlin, Beschluss vom 06.09.2016 – 2 L 347.16, online
veröffentlicht bei juris.

91 VG Düsseldorf, Beschluss vom 20.01.2016 – 1 L 103/16, on-
line veröffentlicht bei juris.
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Voraussetzungen  müsse  er  ohne  Rücksicht  darauf
einberufen,  ob nach  seiner  Auffassung die  Zustän-
digkeit der Gemeinde oder des Rates gegeben sei, ob
es sich um mehr oder weniger bedeutungsvolle, um
wesentliche, eilige oder nicht eilbedürftige Beratungs-
gegenstände handele. Anderes gelte nur bei erkenn-
bar fehlender Ernsthaftigkeit, wenn ein verständiger
Sinn nicht erkennbar, das Begehren aus tatsächlichen
Gründen nicht beratungsfähig sei oder die Grenzen
zum Rechtsmissbrauch überschritten würden.

Das VG München92 hat klargestellt, dass kommuna-
le Gremien grundsätzlich eine Wahlmöglichkeit ha-
ben,  nach  welchem  Berechnungsverfahren  sie  die
Ausschüsse  des  Rates  besetzen.  Voraussetzung  sei
lediglich, dass das Berechnungsverfahren den verfas-
sungsrechtlichen  Anforderungen,  namentlich  dem
Prinzip der repräsentativen Demokratie und dem Ge-
bot  der  Wahlgleichheit,  gerecht  werde.  Nicht  jede
kleine  Gruppe  des  Kreistages  habe  Anspruch  auf
einen Sitz in den Ausschüssen. Die Gestaltungsfrei-
heit  ende  nur  dort,  wo  ansehnlich  große  Gruppen
von einer  Vertretung im Ausschuss  ausgeschlossen
würden, so dass der Ausschuss kein Spiegelbild der
Zusammensetzung der kommunalen Vertretungskör-
perschaft mehr darstellen würde.

Die Nutzung öffentlicher Einrichtungen durch kom-
munale Fraktionen ist immer wieder Gegenstand ge-
richtlicher  Auseinandersetzungen, so auch vor dem
VG Augsburg93. Das Gericht hat einem Antrag auf
aufschiebende Wirkung einer Klage gegen den Wi-
derruf eines Bescheides, mit dem einer Gruppe von
zwei Ratsmitgliedern die Genehmigung erteilt  wur-
de, ihren Neujahrsempfang in Räumen des Rathauses
auszurichten, stattgegeben. Die Stadt hatte ihren Wi-
derruf darauf gestützt, ihr sei die Einladung der Par-
teivorsitzenden als Rednerin und insbesondere deren
Äußerungen  zum Einsatz  von  Schusswaffen  durch
Grenzpolizisten bei der Erteilung der Genehmigung
nicht  bekannt  gewesen.  Das  VG hingegen  meinte,
dass  diese  Umstände  nicht  zu  einem Widerruf  be-
rechtigten. Anderen Fraktionen und Wählergruppen
würde das Rathaus ebenfalls für ihre Neujahrsemp-
fänge zur Verfügung gestellt. Bei diesen würden üb-
licherweise  auch  überörtlich  bekannte  Politiker  als
Redner eingeladen. Die Äußerungen der Parteivorsit-
zenden seien vom Grundrecht der Meinungsfreiheit
aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG gedeckt. Eine Nutzungsun-
tersagung  würde  nach  Ansicht  des  Gerichts  den

92 VG München, Urteil vom 22.06.2016 – M 7 K 15.4896, onli-
ne veröffentlicht bei juris.

93 VG Augsburg, Beschluss vom 12.02.2016 – Au 7 S 16.200,
online veröffentlicht bei juris.

Grundsatz der Parteienfreiheit (Art. 21 Abs. 1 S.  GG)
verletzen, dem Verbot einer Diskriminierung politi-
scher Anschauungen (Art. 3 Abs. 1 GG) zuwiderlau-
fen  sowie  das  allgemeine  Persönlichkeitsrecht  der
Antragsteller (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG)
verletzen. Dass die Stadt einen Alternativstandort an-
geboten und erklärt hatte,  die hierdurch anfallenden
Kosten zu tragen, ändere hieran nichts. Aus densel-
ben Gründen hatte das  VG Augsburg94 bereits kurz
zuvor  das  gegenüber  der  Rednerin  ausgesprochene
Hausverbot als rechtswidrig angesehen.

Das VG Stuttgart95 hat sich der Rechtsprechung des
VG Augsburg angeschlossen und die aufschiebende
Wirkung  des  Widerspruchs  gegen  ein  Hausverbot,
das ein Oberbürgermeister gegenüber einem Redner
für eine öffentliche Einrichtung ausgesprochen hatte,
wiederhergestellt. Der Veranstalter, ein Kreisverband
einer nicht verbotenen Partei, stehe unter dem Schutz
des Art. 21 GG. Gleiches gelte für den Redner, der zu-
dem Fraktionsvorsitzender im Thüringischen Landtag
sei. Beide hätten das Recht, sich dem Bürger so darzu-
stellen, wie es ihrem Selbstverständnis entspreche. Im
Hinblick  auf  das  Grundrecht  auf  Meinungsfreiheit,
das Verbot der Diskriminierung politischer Anschauun-
gen und die Parteienfreiheit seien Aussagen, die nicht
offensichtlich einen Straftatbestand erfüllten oder zu
Straftaten aufriefen, im Rahmen der freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung grundsätzlich zulässig.

Beim Hambacher Schloss handelt es sich um eine öf-
fentliche Einrichtung, so dass für Streitigkeiten um
die  Vermietung  an  eine  Landtagsfraktion  der  Ver-
waltungsrechtsweg  eröffnet  ist.  Die  Eigentümerin,
eine  rechtsfähige  Stiftung  des  öffentlichen  Rechts,
wurde vom VG Neustadt96 im Wege der einstweiligen
Anordnung  dazu  verpflichtet,  die  Betreiber-GmbH
anzuweisen,  der  Fraktion  die  Räumlichkeiten  des
Schlosses zur Verfügung zu stellen. Auch wenn die
Betriebsführung  an  eine  GmbH  übertragen  werde,
liege  die  Entscheidungsbefugnis  darüber,  wer  das
Hambacher  Schloss  für  politische  und  kulturelle
Veranstaltungen  nutzen  dürfe,  letztlich  bei  der  Ei-
gentümerin.  Die  Antragstellerin  habe  ferner  einen
Anspruch  auf  Überlassung  aus  Art. 3  Abs. 1  GG
i.V.m.  der  Verwaltungspraxis.  Die  Besorgnis,  es
werde zu Gegenaktionen, Störungen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung, Beschädigungen der öffent-
94 VG Augsburg, Beschluss von 10.02.2016 – Au 7 S 16.189,

online veröffentlicht bei juris; dazu schon oben S. Jürgensen,
Parteienrecht im Spiegel der Rechtsprechung – Grundlagen.

95 VG Stuttgart, Beschluss vom 11.02.2016 – 7 K 793/16, onli-
ne veröffentlicht bei juris.

96 VG Neustadt, Beschluss vom 19.10.2016 – 3 L 899/16.NW,
online veröffentlicht bei juris.
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lichen Einrichtung und anderer Sachen kommen, ste-
he dem nicht entgegen. Es lägen keine Anhaltspunk-
te dafür vor, dass eventuelle Gegenproteste in einer
die Sicherheit und Ordnung gefährdenden Weise es-
kalieren und in gewalttätigen Auseinandersetzungen
enden könnten, die letztlich ein solches Ausmaß an-
nehmen würden, dass die polizeilichen Sicherheits-
maßnahmen erfolglos blieben.

Jasper Prigge

5. Parteien und Wahlrecht

Der  VerfGH  Baden-Württemberg97 verwarf  eine
Landesverfassungsbeschwerde  gegen  das  gesetzge-
berische „Unterlassen“, im Landtagswahlgesetz eine
Regelung über eine „Hilfsstimme“ für den Fall ein-
zuführen, dass die mit der „Hauptstimme“ gewählte
Partei an der 5 %-Sperrklausel scheitert. Eine damit
gerügte Verletzung der Wahlrechtsgleichheit (Art. 26
Abs. 4 LV BW) war nach Ansicht des VerfGH nicht
gegeben und er wies die Verfassungsbeschwerde als
offensichtlich unbegründet zurück. Zwar gebietet das
derzeitige Landtagswahlrecht, das Elemente der rela-
tiven  Mehrheits-  oder  Persönlichkeitswahl  und  der
Verhältniswahl vereint,  auch die Erfolgswertgleich-
heit  der Stimmen, wonach jeder  Wähler  mit seiner
Stimme den gleichen Einfluss auf die Zusammenset-
zung der  Volksvertretung haben muss.  Der  Grund-
satz  der  Gleichheit  der  Wahl  unterliegt  allerdings
keinem absoluten  Abweichungsverbot.  Differenzie-
rungen des Gesetzgebers bei der Ordnung des Wahl-
rechts bedürfen jedoch stets der Rechtfertigung. Da-
bei ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, ver-
fassungsrechtlich legitime Ziele und den Grundsatz
der Gleichheit der Wahl zum Ausgleich zu bringen.
Der VerfGH prüft lediglich, ob die verfassungsrecht-
lichen Grenzen eingehalten sind, nicht aber, ob der
Gesetzgeber  zweckmäßige  oder  rechtspolitisch  er-
wünschte Lösungen gefunden hat.  Ausgehend hier-
von hielt es der VerfGH für offensichtlich, dass die
durch  die  5 %-Sperrklausel  bewirkte  Ungleichbe-
handlung  der  Stimmen  hinsichtlich  ihres  Erfolgs-
werts  nicht  aus  Gründen  der  Verhältnismäßigkeit
durch  eine  Hilfsstimme  abgemildert  werden  muss.
Zur Begründung verweist der VerfGH in bemerkens-
werter  Kürze auf die Rechtsprechung anderer  Lan-
desverfassungsgerichte  und des BVerfG zur grund-
sätzlichen  Zulässigkeit  von  5 %-Sperrklauseln  für
Bundestags- und Landtagswahlen zur „Sicherung des
Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs
bei der politischen Willensbildung des Volkes sowie

97 VerfGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 09.05.2016 – 1
VB 25/16, online veröffentlicht bei juris.

der Sicherung der Funktionsfähigkeit des Landtags“.
Dies ist angesichts des in der Rechtsprechung dazu
herrschenden  breiten  Konsenses  erklärlich,  der
Überzeugungskraft  der  Urteilsbegründung  aber
gleichwohl abträglich. Gleiches gilt hinsichtlich der
kurzen – auch im Übrigen nicht näher ausgeführten –
Hinweise, Art. 28 Abs. 3 S. 2 und 3 der Landesver-
fassung erlaube es dem Landesgesetzgeber ausdrück-
lich, eine 5 %-Sperrklausel im Landtagswahlrecht zu
normieren, und auch andere Landesverfassungen lie-
ßen eine Sperrklausel zu98. Welche Schlussfolgerun-
gen daraus  für  die  mit  der  Verfassungsbeschwerde
begehrte Einführung einer „Hilfsstimme“ zu ziehen
sein  sollen,  bleibt  offen.  Allein  die  Tatsache,  dass
Art. 28 Abs. 3 der Landesverfassung (deklaratorisch)
die  Einführung  einer  Sperrklausel  bis  zu  maximal
5 % ermöglicht,  befreit  den  Gesetzgeber  nicht  von
seinen  Prüfungspflichten  –  und  den  VerfGH nicht
von den seinen –, in welcher Höhe und ggf. mit wel-
chen  flankierenden  „Abmilderungen“  eine  solche
„Kann-Sperrklausel“ zur Sicherung der Funktionsfä-
higkeit des Landtages erforderlich ist. Auch die blo-
ße Erwähnung von Sperrklauseln in anderen Landes-
verfassungen führt nicht weiter. Allein ein Verweis
auf deren Vorhandensein erklärt  nichts und da sich
diese  von  der  baden-württembergischen  Regelung
teilweise durchaus erheblich unterscheiden und auch
durchweg in anderen Wahlsystemen Wirkung entfal-
ten, sind sie jedenfalls ohne Weiteres keine Hilfe bei
der Auslegung der baden-württembergischen Verfas-
sung.  Immerhin  folgt  noch  eine  –  wiederum aller-
dings recht knapp geratene – Urteilspassage zu den
zu  erwartenden  rechtlichen  und  tatsächlichen  Aus-
wirkungen einer Hilfsstimme, wenn sie denn einge-
führt  würde.  Danach  stoße  die  Möglichkeit  einer
Hilfsstimme  wegen  der  Besonderheit  der  Einstim-
menwahl in Baden-Württemberg auf systembedingte
Grenzen. Die Stimme, die aufgrund der 5 %-Sperr-
klausel unberücksichtigt bleibe und durch die „Hilfs-
stimme“ zu ersetzen sei, müsste ebenso dem Perso-
nenbewerber entzogen werden,  so dass Auswirkun-
gen auf die Personenwahl unvermeidlich wären. Je-
denfalls  wäre hiernach ein  hochkomplexes Berech-
nungsverfahren nötig, welches dem Wähler nur noch
schwer zu vermitteln wäre. Zwar benennt der VerfGH
den hier  zur  Anwendung gebrachten  Prüfungsmaß-
stab nicht, er findet sich aber im Wahlrechtsgrund-
satz  der  Öffentlichkeit,  dessen  normative  Grund-
lagen sowohl der Landesverfassung als auch Art. 28
Abs. 1 S. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG zu entneh-
men sind. Obgleich diese Kritik durchaus nachvoll-

98 VerfGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 09.05.2016 – 1
VB 25/16, juris Rn. 9.
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ziehbar  ist,  trägt  sie  nicht  sehr  weit.  Mangelnde
Nachvollziehbarkeit im Detail haftet auch dem jetzi-
gen  baden-württembergischen  Einstimmensystem
mit  der  diesem  immanenten  Zweitstimmenauszäh-
lung  nach  der  Verteilung  der  Direktmandate  an,
ebenso  wie  übrigens  der  Zweitstimmenauszählung
nach § 6 BWahlG99. Auch ohne Sperrklausel ist den
Regeln der Stimmauszählung und Mandatsverteilung
eine  besondere  Verständlichkeit  im  Allgemeinen
nicht zuzusprechen. Dass eine Kontrolle der rechne-
rischen  Ermittlung  des  Wahlergebnisses  für  viele
Bürger kaum möglich ist, entzieht dem Wahlverfah-
ren  nicht  seine  Legitimationsgrundlage.  Verfas-
sungsrechtlich ist es grundsätzlich ohne Belang, dass
dem „durchschnittlichen“  Wahlbürger  das  Rechen-
verfahren  nur  schwer  zugänglich  sein  dürfte.  Das
Gebot  der  Öffentlichkeit  der  Wahl  fordert  allein,
dass der Wähler zuverlässig nachvollziehen kann, ob
seine Stimme unverfälscht erfasst und in die Ermitt-
lung des Wahlergebnisses einbezogen wird und wie
die insgesamt abgegebenen Stimmen zugeordnet und
gezählt werden100. Dies bleibt möglich, ob mit oder
ohne Auszählung auch der „Hilfsstimmen“. Gleich-
wohl ist dem VerfGH in der Hinsicht zuzustimmen,
dass es grundsätzlich der Gestaltungsfreiheit des Ge-
setzgebers überlassen ist, für welches von mehreren
verfassungsrechtlich gleichermaßen unbedenklichen,
insbesondere mit dem Grundsatz der Wahlgleichheit
vereinbaren Wahl- und Berechnungssystemen er sich
entscheidet und in welcher Richtung er unvermeid-
bare  systemimmanente  Abweichungen vom Prinzip
der Erfolgswertgleichheit in Kauf nehmen will. Die
Urteilsbegründung zeichnet den Weg zu diesem Er-
gebnis aber leider nur lückenhaft nach.

Die  –  weiterhin  gegebene  –  Verfassungsmäßigkeit
der 5 %-Sperrklausel  und der  Grundmandatsklausel
gemäß § 6 Abs. 3 S. 1 BWahlG hat  das  BVerfG101

im  Rahmen  einer  Verzögerungsbeschwerde  nach
§ 97b BVerfGG, mit der eine zu lange Dauer eines
Wahlprüfungsverfahrens  gerügt  wurde,  am  Rande
mit bestätigt.  Es sah im Hinblick auf die Entschei-
dungen zum Effekt des negativen Stimmgewichts102

und zu den Sperrklauseln im Europawahlrecht103 kei-
nen Anlass, die Frage der Verfassungsmäßigkeit er-

99 K.-L. Strelen,  in:  W.  Schreiber  (Hrsg.),  BWahlG,  9.  Aufl.
2013, § 6 Rn. 19a: „nicht ohne weiteres eingängig und nach-
vollziehbar“. 

100 K.-L. Strelen,  in:  W.  Schreiber  (Hrsg.),  BWahlG,  9.  Aufl.
2013, § 6 Rn. 18 m.N. aus der Rspr. des BVerfG in Fn. 34.

101 BVerfG,  Beschwerdekammerbeschluss  vom  30.08.2016  –
2 BvC 26/14 – Vz 1/16, online veröffentlicht bei juris.

102 BVerfGE 131, 316 (334 ff.).
103 BVerfGE 135, 259 (280 ff.).

neut  aufzuwerfen.  Was  die  Verfahrensdauer  im
Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren  betrifft,  so  lie-
ßen sich dem Grundgesetz keine allgemein gültigen
Zeitvorgaben dafür entnehmen, wann von einer über-
langen,  die  effektive  Rechtsgewährung  verhindern-
den  und  damit  unangemessenen  Verfahrensdauer
auszugehen ist. Der Vorschrift des § 97b Abs. 1 S. 4
BVerfGG, nach der die Verzögerungsrüge frühestens
zwölf  Monate  nach  Eingang  des  Verfahrens  beim
Bundesverfassungsgericht erhoben werden kann, lie-
ge jedoch der Gedanke zugrunde, dass beim Bundes-
verfassungsgericht  jedenfalls  eine  Verfahrensdauer
von einem Jahr keinesfalls als unangemessen anzuse-
hen ist.  Auch eine längere Verfahrensdauer  sei  für
sich  gesehen  nicht  ohne  Weiteres  unangemessen.
Wann von einer überlangen Verfahrensdauer auszu-
gehen sei, sei eine Frage der Abwägung im Einzel-
fall. Unter Berücksichtigung der sich aus den Aufga-
ben und der Stellung des Bundesverfassungsgerichts
ergebenden  Besonderheiten  käme  jedenfalls  Wahl-
prüfungsverfahren nicht generell Vorrang vor ande-
ren verfassungsgerichtlichen Verfahren zu. Dies gäl-
te auch angesichts des für das Wahlprüfungsverfah-
ren geltenden Zügigkeitsgebots, das auf dem öffent-
lichen  Interesse  an  der  Klärung  der  Gültigkeit  der
Wahl und der sukzessiven Entwertung des Rechtsbe-
helfs mit fortschreitendem Ablauf der Legislaturperi-
ode beruhe. Richte sich die Wahlprüfungsbeschwer-
de mittelbar gegen die Vereinbarkeit wahlrechtlicher
Regelungen mit dem Grundgesetz, werde eine ange-
messene Verfahrensdauer regelmäßig dann anzuneh-
men sein, wenn eine Entscheidung so rechtzeitig vor
Ablauf der Legislaturperiode ergeht, dass eine erfor-
derliche  Änderung  des  Wahlrechts  noch  vor  der
nächsten Wahl möglich wäre.

Neben  den  Sperrklauseln  stehen  auch  die  in  allen
Wahlgesetzen  vorgesehenen  Unterschriftenquoren
regelmäßig in der Kritik. Dass nicht parlamentarisch
vertretene  Parteien  für  ihre  Wahlvorschläge  Unter-
stützungsunterschriften beibringen müssen, ist sach-
lich gerechtfertigt, wenn und soweit sie dazu dienen
sollen, den Wahlakt auf ernsthafte Bewerber zu be-
schränken, dadurch das Stimmgewicht der einzelnen
Wählerstimme zu sichern und so indirekt der Gefahr
der  Stimmenzersplitterung  vorzubeugen104.  Das  Er-
fordernis der Beibringung von Unterstützungsunter-
schriften stellt  sich aber nicht  „nur“ als Einschrän-
kung  der  Wahlrechtsgleichheit  dar,  sondern  insbe-
sondere  auch  der  Geheimheit  der  Wahl.  Nicht  nur
bei der Stimmabgabe selbst,  sondern auch im Rah-

104 So auch bereits VerfGH Bayern, Urteil vom 18.07.1995 – Vf.
2-VII-95, juris Rn. 58, unter Hinweis auf BVerfGE 60, 162
(168 f.) m.w.N.; 71, 81 (96 f.).
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men  der  Wahlvorbereitungen  muss  der  Wähler
grundsätzlich seine Einstellung zu einer politischen
Partei nicht offenbaren105. Der Gesetzgeber muss da-
her bei  der Regelung von Unterschriftenquoren be-
sondere rechtfertigende Gründe haben, wenn er so-
wohl den Grundsatz der geheimen Wahl als auch der
Wahlrechtsgleichheit durchbricht. Wie eine kommu-
nalrechtliche  Sperrklausel  kann  auch  ein  Unter-
schriftenquorum nur durch eine bereits eingetretene
oder jedenfalls mit hinreichender Sicherheit  für die
Zukunft  prognostizierbare,  gravierende  Funktions-
störung gerechtfertigt werden, die nicht nur punktuell,
sondern in einer erheblichen Anzahl von Kommunen
auftritt.  Da  die  politischen  Verhältnisse  stets  im
Fluss sind und sich verändern können, trifft den Ge-
setzgeber auch eine Pflicht, zu überwachen, ob und
in  welcher  Höhe  Unterstützungsunterschriften  wei-
terhin notwendig sind, um die mit der Regelung be-
absichtigte  Wirkung  zu  erzielen.  Bei  gravierenden
Änderungen  der  tatsächlichen  Gegebenheiten  oder
wenn die  mit  der  Regelung beabsichtigte  Wirkung
verfehlt wird, sind die mit dem Unterschriftenquorum
verbundenen Hürden abzusenken oder abzuschaffen.
Dabei steht dem Gesetzgeber bei der Festlegung der
Zahl  der  Unterschriften,  die  zum  Nachweis  der
Ernsthaftigkeit  eines  Wahlvorschlags  erforderlich
sind,  nur  ein  eng  bemessener  Entscheidungsspiel-
raum zu106. Die erforderliche Unterschriftenzahl darf
jedenfalls nicht so hoch sein, dass einer neuen Partei
die  Teilnahme  an  einer  Wahl  praktisch  unmöglich
gemacht oder übermäßig erschwert wird107. Dass ge-
nau dies aber der Fall  sei,  machte ein Mitglied der
Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) mit Blick
auf die Bezirksausschusswahlen der Stadt München
vom März 2014 vor dem VGH Bayern108 geltend. Die
Zulassung des Wahlvorschlags war daran gescheitert,
dass von den nach der gesetzlichen Regelung erforder-
lichen 340 Unterstützerunterschriften für  den Wahl-
vorschlag der ÖDP nur 39 Unterstützerunterschriften
geleistet worden sind. Dies führte die Klägerin aller-
dings nicht auf mangelnden Rückhalt in der Bevölke-
rung zurück, sondern darauf, dass das gesetzliche Un-
terschriftenquorum neuen Wahlvorschlagsträgern die
Teilnahme an der Bezirksausschusswahl in der Praxis
unmöglich mache. Dies erweise sich daran, dass seit
Einführung  der  aktuellen  Unterschriftenquoren  im

105 BVerfGE  4,  375  (387);  K.-L. Strelen,  in:  W.  Schreiber
(Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl. 2013, § 1 Rn. 97.

106 J. Hahlen, in: W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl. 2013,
§ 20 Rn. 8.

107 BVerfGE 4, 74 (384).
108 VGH Bayern,  Beschluss  vom 21.04.2016  – 4 ZB 15.1951,

online veröffentlicht bei juris.

Jahr  1996  innerhalb  von  vier  Wahlperioden  (1996,
2002, 2008, 2014) keine einzige Partei oder Wähler-
gruppe bei den Bezirksausschusswahlen in München
die geforderte Anzahl von Unterstützungsunterschrif-
ten erzielt oder auch nur annähernd erreicht habe. Wie
bereits zuvor das VG München109 ist auch der VGH
Bayern, der über die Zulassung der Berufung gegen
das die Klage abweisende erstinstanzliche Urteil des
VG München zu entscheiden hatte, dieser Argumenta-
tion nicht  gefolgt.  Beiden Gerichten ist  darin zuzu-
stimmen, dass allein die Tatsache, dass die Hürde des
Unterschriftenquorums seit seiner Einführung bei Be-
zirksausschusswahlen  nicht  überwunden worden  ist,
für sich genommen nicht den Schluss zulässt, dass die
Prognose des Gesetzgebers falsch gewesen wäre oder
die Hürde auch tatsächlich unüberwindlich sein könn-
te. Es mag auch schlicht kein entsprechendes Interesse
der Wähler geben, Kleinparteien oder Einzelbewerber
entsprechend  zu  unterstützen.  Dass  die  fraglichen
Normen bereits mehrmals Gegenstand von Normen-
kontrollverfahren waren und jeweils für verfassungs-
konform befunden wurden, wie beide Gerichte beto-
nen, ist aber ebenfalls kein ausschlaggebendes Indiz
dafür, dass die Normen nach wie vor verfassungskon-
form sind. Zutreffend gehen die Gerichte davon aus,
dass ein grundsätzlicher Wandel der allgemeinen Le-
bensverhältnisse  oder  allgemeinen  Rechtsauffassung
sowie neue, rechtliche Gesichtspunkte eine andere Be-
urteilung der Verfassungsmäßigkeit rechtfertigen kön-
nen.  Den  von  der  Klägerin  hierzu  vorgetragenen
Aspekten messen die Gerichte allerdings kein hinrei-
chendes Gewicht bei, um eine Neujustierung der ge-
setzlichen Hürden für zwingend notwendig zu erach-
ten. Zugestanden wird, dass ein Rückgang der Wahl-
beteiligung – nicht nur, aber insbesondere auch bei
den  Stadtbezirkswahlen  in  München  –  darauf  hin-
deutet,  dass  die  Motivierung  der  Wähler  immer
schwieriger geworden ist. Auch bei einem Rückgang
der Wahlbeteiligung seien Unterschriftenquoren aber
damit zu rechtfertigen, dass das politische Gewicht
eines  neuen  Wahlvorschlages  hinreichend  bekannt
sein muss. Das ist richtig. Aber inwieweit sich das in
einer geringen Wahlbeteiligung zum Ausdruck kom-
mende geringere Interesse der Bürger an einer politi-
schen Teilhabe auch in der Zahl der beizubringenden
Unterstützungsunterschriften  niederschlagen  könnte
und ggf. müsste, wird nicht problematisiert. Ebenso-
wenig die Frage, ob das als unproblematisch einge-
stufte  Verhältnis  von  340  erforderlichen  Unterstüt-
zungsunterschriften zu 51.642 Einwohnern im Wahl-
bezirk (dies entspricht 0,66 % der Einwohner) tatsäch-

109 VG München, Urteil vom 22. Juli 2015 – M 7 K 14.3609, on-
line veröffentlicht bei juris.
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lich eine taugliche Berechnungsgrundlage für die Be-
urteilung der „(Un-)Überwindlichkeit“ der Hürde dar-
stellen  kann. Unterstützungsunterschriften  können
nur von wahlberechtigten Bürgern geleistet werden,
die Einwohnerzahl erscheint deshalb als Bezugsgröße
weniger geeignet. Allerdings lassen sich zur maximal
zulässigen Zahl der erforderlichen Unterschriften kei-
ne allgemeingültigen Aussagen treffen, da dies maß-
geblich von den tatsächlichen Gegebenheiten in den
unterschiedlichen  Gebietskörperschaften  abhängt110.
Gleichwohl wird man mit dem VGH Bayern anneh-
men können, dass die Anzahl der nach der gesetzli-
chen Regelung erforderlichen Unterstützerunterschrif-
ten den Rahmen des Vertretbaren noch nicht verlässt.
Problematischer scheint demgegenüber die nach der
gesetzlichen Regelung zwingend vorgeschriebene Un-
terschriftsleistung bei der gemeindlichen Eintragungs-
stelle – zu den üblichen Behördenöffnungszeiten. An-
ders als in anderen Bundesländern können die Unter-
schriften nicht auf Formularen geleistet werden, die
per Internet heruntergeladen, per Post verschickt, von
den Parteien und Einzelbewerbern verteilt oder an In-
foständen  ausgelegt  werden  können.  Zwar  hat  das
Bundesverfassungsgericht es in einer sehr frühen Ent-
scheidung grundsätzlich für zulässig erachtet, dass die
Liste etwa ausschließlich beim Wahlleiter ausgelegt
wird111. Auch der VGH Bayern hält das zwingende Er-
fordernis eines Behördenganges längst noch nicht für
unzumutbar,  stellt  zur  Begründung  seiner  Ansicht
aber – erstaunlich idealisierend – auf die rein tatsäch-
lich gegebene Möglichkeit ab, seine Unterstützungs-
unterschrift  auch  bei  Behörden  zu  leisten.  So  habe
sich  die  „Servicementalität  innerhalb  der  Behörden
[…] in den letzten Jahren erhöht, viele Behörden bie-
ten Bürgerbüros oder zentrale Anlaufstellen mit bür-
ger- und arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten an,
um den Kontakt des Bürgers mit der Behörde mög-
lichst unkompliziert und so angenehm wie möglich zu
gestalten.  Ein  persönlicher  Gang  zu  einer  Eintra-
gungsstelle kann vor diesem Hintergrund noch nicht
als  ‚anachronistisch‘  im  Sinne  von  absolut  veraltet
und für den Bürger völlig unzumutbar angesehen wer-
den“112.  Zudem verweist der VGH Bayern „auf eine
heute weitergehende Flexibilisierung der Arbeit  [...]
und auch auf einen Zuwachs bei der Teilzeitbeschäfti-
gung sowie auf die seit 1991 abgenommene Wochen-
arbeitszeit. Dafür, dass die tatsächlichen Verhältnisse
in  der  Arbeitswelt  der  Beschäftigten  Formen  ange-

110 V. Mehde, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 78. EL
September 2016, Art. 28 Rn. 114.

111 BVerfGE 12, 132 (134).
112 VGH Bayern, Beschluss vom 21. April 2016 – 4 ZB 15.1951,

juris Rn. 13.

nommen hätten, die ein tatsächliches Aufsuchen einer
Eintragungsstelle völlig unmöglich oder unzumutbar
machen würden, sind keine Anzeichen erkennbar“113.
Dass die Unterschriftsleistung bei einer Behörde für
viele  Bürger  auch  eine  hohe  psychologische  Hürde
darstellen kann, auch, wenn die Daten nicht gespei-
chert werden und keine persönlichen Nachteile daran
geknüpft werden dürfen, ist bei der Urteilsbegründung
übergegangen worden. Zudem kommt eine Einschrän-
kung der Geheimheit der Wahl grundsätzlich nur inso-
weit in Betracht, wie es erforderlich ist, um die Unter-
schriften auf ihre Echtheit und die Berechtigung der
Unterzeichner administrativ zu überprüfen114. Ob es
dazu in der heutigen Zeit tatsächlich noch eines Be-
hördenganges bedarf, lässt sich durchaus bezweifeln
und wird auch von vielen anderen Wahlgesetzgebern
anders beurteilt.  Der Unterstützungswille in der Be-
völkerung wird  sicherlich  auch von dem zu  dessen
Realisierung aber notwendigen Gang zu einer behörd-
lichen Eintragungsstelle (negativ) beeinflusst. Ob diese
zusätzliche Hürde tatsächlich so hoch liegt,  dass ein
Absenken des Unterschriftenquorums zwingend not-
wendig ist, ist aber durchaus fraglich.  Als zusätzlich
rechtfertigender  Gesichtspunkt,  wenn  vom  VGH
Bayern auch nicht  angesprochen,  dürfte  zu berück-
sichtigen sein, dass die Unterschriftsleistung bei ei-
ner  Wahlbehörde  Manipulationsversuchen  deutlich
besser vorbeugen kann, als eine nachgängige Über-
prüfung  der  Echtheit  eingereichter  Unterstützungs-
unterschriften115. Der VGH Bayern ist deshalb im Er-

113 VGH Bayern, Beschluss vom 21. April 2016 – 4 ZB 15.1951,
juris Rn. 14.

114 So V. Mehde, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 78.
EL  September  2016,  Art.  28  Rn.  121,  unter  Hinweis  auf
BVerfGE 12, 33 (36).

115 Sowohl im Zusammenhang mit den letzten Europawahlen als
auch den Kommunalwahlen in Niedersachsen und NRW ist
zuletzt mehrfach der Verdacht einer Fälschung von Unterstüt-
zungsunterschriften aufgekommen. Die Gefahr, dass auf diese
Weise die gesetzlichen Hürden unterlaufen werden (können),
ist auch nicht zu unterschätzen. Die Möglichkeiten einer Über-
prüfung der Echtheit der Unterschriften sind nachgängig sowohl
zeitlich (durch die Fristen des Wahlverfahrens) als auch perso-
nell limitiert. Eine in ihren Einzelheiten dann sehr aufwendige
Überprüfung ist von daher schon auf die Fälle begrenzt, in denen
konkrete Anhaltspunkte für eine Fälschung gegeben sind (vgl.
etwa Ziff. 9.4 bis 9.11 des Runderlasses des Ministeriums für In-
neres und Kommunales NRW vom 05.12.2016 zur Vorbereitung
und  Durchführung  der  Landtagswahl  am  14.05.2017,  online:
www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokume
nte/Themen_und_Aufgaben/Buergerbeteiligung/Wahlen/2017
landtagswahl/ltw17_durchfuerhungserlass.pdf,  letzter  Zugriff
27.03.2017). Da eine Person ihre Unterschrift nicht stets, ins-
besondere auch nicht über Jahre hinweg, in der gleichen Wei-
se leisten wird, ist die nachgängige Kontrolle z.B. durch einen
Abgleich  mit  dem Personalausweis-  oder  Passregister  auch
nur begrenzt aussagekräftig.
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gebnis zu Recht nicht von einer Verfassungswidrig-
keit der Regelungen ausgegangen. 

Auch die im brandenburgischen Kommunalwahlgesetz
geregelten  Anforderungen  an  die  Beibringung  von
Unterstützungsunterschriften standen auf dem gericht-
lichen  Prüfstand.  Das  OVG Berlin-Brandenburg116

lehnte den Antrag des Kreisverbands Havelland der
Piratenpartei auf Zulassung der Berufung gegen ein
klageabweisendes Urteil des VG Potsdam117 allerdings
ebenfalls ab. Das Erfordernis einer bestimmten Unter-
schriftenzahl  für  Wahlvorschläge  sei  als  Einschrän-
kung der  Wahlrechtsgleichheit  sachlich  deshalb  ge-
rechtfertigt, weil es dazu dienen soll, den Wahlakt auf
ernsthafte  Bewerber  zu  beschränken,  dadurch  das
Stimmengewicht der einzelnen Wählerstimme zu si-
chern und so indirekt der Gefahr der Stimmenzersplit-
terung  vorzubeugen.  Insbesondere  bestanden  auch
keinerlei  Bedenken  hinsichtlich  der  erforderlichen
Anzahl  von  Unterstützungsunterschriften,  die  mit
rund einem Tausendstel  der Zahl  der  Einwohner in
den betroffenen Wahlkreisen sicher nicht außer Ver-
hältnis zum Zweck der Sicherstellung der Ernsthaftig-
keit des Wahlvorschlags steht. Zwar wurde auch hier
wieder  die  Einwohnerzahl  statt  richtigerweise  die
Zahl der Wahlberechtigten als Berechnungsgrundlage
für die Höhe des Quorums herangezogen. Die Anzahl
der beizubringenden Unterstützungsunterschriften hält
sich in diesem Fall gleichwohl offensichtlich im Rah-
men  des  Vertretbaren.  Darüber  hinaus  wurde  auch
hier das Formerfordernis der Unterschriftsleistung bei
einer Wahlbehörde als verfassungswidrig gerügt. Zu
Recht rechtfertigt die Urteilsbegründung die formellen
Anforderungen für die Leistung der Unterschriften da-
mit, dass sie geeignet sind, das Fälschen von Unter-
stützungsunterschriften zu verhindern und die Mög-
lichkeit zu begrenzen, auf den vermeintlichen Unter-
stützer  durch  Druck,  Überredung,  Bezahlung,  Täu-
schung oder ähnliche Mittel einzuwirken. 

Zur Reichweite des Wahlrechtsgrundsatzes der Frei-
heit  der Wahl  und der Chancengleichheit  aller  Be-
werber im Wettbewerb um die Wählerstimmen nahm
das  VG Leipzig118 anlässlich einer Wahlanfechtung
der  Oberbürgermeisterwahl  2015 in  Torgau (Land-
kreis  Nordsachsen)  Stellung.  Ein Wähler  rügte  mit
seiner  Klage  eine  unzulässige  Wahlbeeinflussung
durch den Ministerpräsidenten des Freistaates Sach-

116 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 22.06.2016 – OVG
12 N 43.15, online veröffentlicht bei juris.

117 VG Potsdam, Urteil  vom 19.03.2015 – 1 K 2692/14,  nicht
veröffentlicht.

118 VG Leipzig,  Urteil  vom 26.04.2016 – 6 K 1337/15,  online
veröffentlicht bei juris.

sen, Stanislaw Tillich, der an einer CDU-Wahlkampf-
veranstaltung  mitgewirkt  und  sich  für  die  spätere
Wahlsiegerin ausgesprochen hatte. Auf entsprechen-
den Einladungen und Pressemeldungen war er sowohl
als Vorsitzender der Sächsischen Union wie auch als
Ministerpräsident bezeichnet worden. Dies war zuläs-
sig, wie das VG Leipzig urteilte. Gerade bei Wahlen
kollidieren häufig Politik und staatliches Neutralitäts-
gebot. Dies liegt in der Natur der Sache, denn den In-
habern staatlicher Wahlämter kann die Teilnahme am
politischen Meinungskampf nicht schlechterdings ver-
wehrt sein. Als Parteimitglied und Privatperson steht
ihnen, wie jedermann, das Recht der freien Meinungs-
äußerung und damit auch zur aktiven Beteiligung am
Wahlkampf zu119. Die Zuordnung mancher Handlun-
gen,  entweder  zu  den  Rechten  der  Teilnahme  am
Wahlkampf oder den Pflichten des Amtsinhabers zur
Neutralität, kann aber durchaus Schwierigkeiten auf-
werfen.  In  der  Frage  der  Grenzziehung  hat  das
BVerfG für die Teilnahme von Inhabern eines Re-
gierungsamtes am politischen Meinungskampf Leit-
linien aufgestellt: Es müsse „sichergestellt sein, dass
ein  Rückgriff  auf  die  mit  dem Regierungsamt  ver-
bundenen  Mittel  und  Möglichkeiten  unterbleibt.
Nimmt das Regierungsmitglied für sein Handeln die
Autorität  des  Amtes  oder  die  damit  verbundenen
Ressourcen in spezifischer Weise in Anspruch, ist es
dem  Neutralitätsgebot  unterworfen“120.  In  Anwen-
dung dieser Kriterien hat das VG Leipzig die Äuße-
rungen  des  Ministerpräsidenten  Stanislaw  Tillich
und die  Wahlwerbung mit  seiner  Person durch die
CDU – zu Recht – als unbedenklich eingestuft. 

Im Falle  einer  Wähler-Mobilisierungskampagne des
Wahlleiters vor der Stichwahl des Präsidenten der Re-
gion Hannover nahm das VG Hannover121 indes eine
unzulässige Wahlbeeinflussung an, die aber ohne we-
sentlichen  Einfluss  auf  das  Wahlergebnis  geblieben
sei. Die Klage von drei Wahlberechtigten gegen die
Gültigkeit der 2014 durchgeführten Wahl wurde des-
halb als unbegründet abgewiesen. Das VG wertete je-
doch die vor der Stichwahl vom Wahlleiter initiierte
Wahlinformationskampagne als Wahlfehler in Gestalt
eines (objektiven) Verstoßes gegen den Grundsatz der
Gleichheit der Wahl. Zwischen dem ersten Wahlgang
und der erst  drei Wochen später terminierten Stich-
wahl  hatte  der  Wahlleiter  neben einer  Pressemittei-
lung und Anzeigen in Wochenblättern auch im Inter-
net und über den Kurznachrichtendienst Twitter Infor-

119 Vgl. K.-L. Strelen, in: W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl.
2013, § 1 Rn. 90.

120 BVerfGE 138, 102 (LS 2).
121 VG Hannover, Urteil vom 09.02.2016 – 1 A 12763/14, online

veröffentlicht bei juris.

169doi:10.24338/mip-2017165-174 
doi:10.24338/mip-20171-201 (Gesamtausgabe)



Parteienrecht im Spiegel der Rechtsprechung MIP 2017 23. Jhrg.

mationen  insbesondere  über  den  Termin  der  Stich-
wahl und darüber verbreitet, dass eine Teilnahme auch
ohne die  nur  vor  dem ersten  Wahlgang  übersandte
Wahlbenachrichtigungskarte möglich sei. Dabei hatte
der Wahlleiter überproportional in bestimmten Gebie-
ten  –  insbesondere  der  Landeshauptstadt  Hannover,
nicht aber in den Umlandkommunen – für eine Wahl-
beteiligung geworben, so dass die Wahlinformations-
maßnahmen gebietsbezogen selektiv wirkten.  Damit
hatte der Wahlleiter seine Kompetenzen überschritten
und unzulässig Einfluss auf das Wahlergebnis genom-
men. Maßnahmen zur Steigerung der Wahlbeteiligung
nach dem ersten Wahlgang einer Direktwahl gehören
schon nicht zu den kommunalwahlrechtlich ausdrück-
lich  vorgesehenen  Aufgaben  des  Wahlleiters.  Viel-
mehr beschränkt sich die ausdrücklich in § 45j Abs. 1
NKWG vorgesehene Aufgabe der Wahlleitung in die-
ser Phase der Direktwahl auf die öffentliche Bekannt-
machung des Tages der Stichwahl und die Namen der
beiden an der Stichwahl teilnehmenden Personen un-
ter  Angabe  ihrer  Stimmenzahlen.  Wenn  auch  der
Wahlaufruf keinem Bewerber im Besonderen gegol-
ten  hat  –  was  offensichtlich  rechtswidrig  gewesen
wäre – kam der selektiven Aufforderung zur Wahlbe-
teiligung zwischen den Wahlgängen nach Ansicht des
VG Hannover dennoch Bedeutung für die „Dynamik“
des Wählerverhaltens zu. Weil bei der Zuspitzung der
Entscheidung auf zwei Kandidaten stets mit Verschie-
bungen zu rechnen sei und es nicht etwa nach dem
ersten Wahlgang einen designierten Sieger der Stich-
wahl gebe, müsse es in „dieser aber gerade deshalb
äußerst  sensiblen  Wahlkampfphase  [...]  zuvörderst
den Kandidaten selbst  bzw. den sie unterstützenden
Parteien vorbehalten bleiben, für eine (erneute) Mobi-
lisierung  der  (jeweiligen)  Wählerschaft  zu  sorgen.
Jede  auf  die  Hebung  der  Wahlbeteiligung  bei  der
Stichwahl  abzielende  Maßnahme  der  Wahlleitung
wird bei Lichte betrachtet selbst – gewollt oder unge-
wollt – integraler Bestandteil des Wahl- und Wahl-
kampfgeschehens und zu einem unmittelbaren  Ein-
flussfaktor auf die Chancen der verbliebenen Kandi-
daten.  Eine  derartige  Beteiligung  am  Wahl-  und
Wahlkampfgeschehen ist aber gerade nicht Aufgabe
der Wahlleitung, sondern ausschließlich der Kandi-
daten bzw. der sie unterstützenden Parteien und der
sonstigen gesellschaftlichen Kräfte“122. Der Verstoß
gegen das Gebot der Chancengleichheit habe jedoch
das Wahlergebnis  letztlich nur unwesentlich beein-
flusst. Nach allgemeiner Lebenserfahrung sei eine zu
fordernde  konkrete  Wahrscheinlichkeit  eines  Ein-
flusses auf den Wahlausgang zu verneinen. 

122 VG Hannover, Urteil vom 09.02.2016 – 1 A 12763/14, juris
Rn. 37.

Ebenfalls  um den Verstoß eines Wahlorgans gegen
Verfahrensvorschriften  des  Kommunalwahlgesetzes
und  der  Kommunalwahlordnung  ging  es  bei  einer
Klage vor dem VG Stuttgart123, mit der eine wahlbe-
rechtigte Bürgerin die im Jahr 2015 in Gundelsheim
durchgeführte Bürgermeisterwahl für ungültig erklä-
ren lassen wollte. Der (allein zuständige) Gemeinde-
wahlausschuss hatte über eine gleichwohl am Folge-
tag von Verwaltungsmitarbeitern durchgeführte Nach-
zählung keinen Beschluss gefasst. Wie das VG Stutt-
gart zu Recht feststellte,  war die Nachzählung des-
halb gleich in mehrfacher Hinsicht mit Wahlfehlern
behaftet:  Unter Missachtung der Zuständigkeitsrege-
lungen des Kommunalwahlgesetzes und der Kommu-
nalwahlordnung wurde über die  Nachzählung nicht
in  öffentlicher  Sitzung Beschluss  gefasst  und auch
die Nachzählung selbst erfolgte nicht öffentlich. Die
Öffentlichkeit  der  Wahlergebnisfeststellung  (§ 21
KomWG BW und § 21 Abs. 3 S. 1 KomWO BW) ist
eine  einfachgesetzliche  Ausprägung  des  sich  aus
dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip ergebenden
Grundsatzes der Öffentlichkeit der Wahl. Danach ist
u.a. gewährleistet, dass „sich die wesentlichen  Teile
des  Wahlverfahrens  (wie  Zulassung  der  Wahlvor-
schläge,  Stimmabgabe  im  Wahllokal,  Auszählung
der Stimmen, Ermittlung des Wahlergebnisses)  [...]
buchstäblich  unter  den  Augen  der  Öffentlichkeit
vollziehen müssen“124.  Die Öffentlichkeit  der Wahl
dient durch die Möglichkeit der Kontrolle insbeson-
dere der Wahlorgane dem Vertrauen der Bürger in
manipulationsfreie Wahlen und ist eine wichtige Si-
cherung  freier  Wahlen  gegen  Wahlfälschungen125.
Der Verstoß gegen diese wesentlichen, einen tragen-
den Grundsatz des Wahlrechts sichernden Vorschrif-
ten hatte dennoch keine Auswirkungen auf den Be-
stand der Wahl. Nach Ansicht des VG Stuttgart fehl-
te es den festgestellten Mängeln im konkreten Fall
an Mandatsrelevanz, auf die es in einem Verfahren
der  Entscheidung  über  einen  Wahleinspruch  ent-
scheidend ankommt. Da die Nachprüfung kein ande-
res Wahlergebnis erbrachte und der Gemeindewahl-
ausschuss das – auch bereits am Wahlabend telefo-
nisch mitgeteilte – Ergebnis in sechs Wahlbezirken
und das Briefwahlergebnis unverändert übernommen
hat, wurde das Ergebnis der Wahl durch die Nach-
prüfung  durch  die  Verwaltungsmitarbeiter  offen-
sichtlich und nachweislich nicht beeinflusst.

123 VG Stuttgart, Urteil vom 08.07.2016 – 7 K 3161/15, online
veröffentlicht bei juris.

124 Vgl.  J. Hahlen, in: W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl.
2013, § 10 Rn. 1.

125 Vgl.  J. Hahlen, in: W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl.
2013, § 10 Rn. 2 m.w.N.
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Auch dem VG Greifswald126 lag ein zurückgewiese-
ner  Wahleinspruch  zur  Entscheidung vor,  mit  dem
der Grundsatz der Öffentlichkeit  der Wahl als  ver-
letzt gerügt wurde. Der Einspruch richtete sich gegen
die Gültigkeit der Stichwahl für das Amt des Ober-
bürgermeisters  der  Universitäts-  und  Hansestadt
Greifswald im Jahr 2015, bei der ein Wahllokal für
eine streitige Dauer von jedoch maximal 90 Minuten
in  der  Mittagszeit  des  Wahltages  nicht  über  die
Haupteingangstür  zugänglich  war.  Die  als  Zugang
zum Wahllokal  ausgeschilderte  Tür  war  zeitweise
verschlossen, weil  die Fußmatte,  die zu einer Keil-
form zusammengeklappt und unter diese Tür gescho-
ben worden war, entweder von einem Unbekannten
beiseitegeschoben oder ohne Fremdeinwirkung ver-
rutscht  war.  Die  Fußmatte  wurde  nicht  von einem
Mitglied des Wahlvorstandes entfernt.  Dessen Mit-
glieder  haben  die  Tür  umgehend  wieder  geöffnet,
nachdem sie davon Kenntnis erlangt haben, dass die
Tür  verschlossen  war.  Obgleich  der  Grundsatz  der
Öffentlichkeit der Wahl selbstverständlich auch um-
fasst, dass jedermann Zutritt zum Wahlraum hat, um
dort zu wählen und/oder die Ordnungsmäßigkeit des
Hergangs der Abstimmung zu beobachten, ging das
VG  Greifswald  hier  nicht  von  einem  erheblichen
Wahlfehler  aus.  Zwar  müssten  die  Wahlvorstände
mit besonderer Sorgfalt darauf achten, dass der Zu-
tritt zum Wahlraum jederzeit für jedermann möglich
ist. Beruhe der Verstoß gegen die Öffentlichkeit der
Wahl  jedoch  auf  einem  Fehlverhalten  Dritter,  sei
dieses  dem  Wahlvorstand  nur  dann  zuzurechnen,
wenn er nicht unverzüglich dagegen vorgehe. Diese
Argumentation  übersieht,  dass  es  sehr  wohl  einen
Anknüpfungspunkt für ein eigenes Fehlverhalten des
Wahlvorstands gibt: Berechtigterweise kann danach
gefragt werden, warum die als solches ausgewiesene
Zugangstür zum Wahllokal, die offensichtlich nicht
über  eine  mechanische  Entriegelung  verfügt,  nur
mittels  einer  untergeschobenen  Fußmatte  dagegen
gesichert  wird,  dass  sie  versehentlich  ins  Schloss
fällt127. Eine solche, allenfalls als provisorisch zu be-
zeichnende Türöffnung ist  mit  Blick auf  die  zwin-
gend  zu  gewährleistende  Zugangsmöglichkeit  zum
Wahllokal überhaupt nur dann in Betracht zu ziehen,
wenn eine ständige Überwachung der Tür sicherge-
stellt ist, etwa weil schon aus dem Wahllokal heraus
Sichtkontakt besteht. Es geht also nicht um die Zure-

126 VG Greifswald, Urteil vom 19.01.2016 – 2 A 1152/15 HGW,
online veröffentlicht bei juris.

127 J. Hahlen, in: W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl. 2013,
§ 31 Rn. 4, bezeichnet solche Versehen zu Recht als ebenso
ärgerlich wie überflüssig und macht deutlich, dass bei Man-
datsrelevanz  eine  entsprechende  Wahlanfechtung  sehr  wohl
Erfolg haben kann. 

chenbarkeit eines, zudem rein hypothetischen, Fehl-
verhaltens Dritter, sondern um eigenes Verschulden
des Wahlorgans.  Das verkennt das VG Greifswald,
wenn es einen Wahlfehler mangels Fehlverhalten des
Wahlorgans  selbst  verneint.  Auch  soweit  das  VG
Greifswald im Folgenden eine Verletzung des Öffent-
lichkeitsgrundsatzes  deshalb  verneint,  weil  an  der
verschlossenen  Hauptzugangstür  zum  Wahllokal
eine  funktionstüchtige  Klingel  vorhanden  war  und
zudem eine Zugangsmöglichkeit über einen Neben-
eingang  (genauer:  eine  nicht  ausgeschilderte  und
vom Haupteingang aus nicht  erkennbare Terrassen-
tür) bestand, vermag dies nicht in Gänze zu überzeu-
gen. Die allein als Zugang zum Wahllokal ausgewie-
sene Haupteingangstür des Gebäudes war verschlos-
sen, der Zugang zum Wahllokal damit erschwert und
der  Öffentlichkeitsgrundsatz  mithin  nicht  uneinge-
schränkt gewährleistet. Soweit das VG darin keinen
schwerwiegenden Mangel  erkennen mag, weil  eine
– einem verständigen Bürger auch zumutbare – Zu-
trittsmöglichkeit zum Wahlraum gegeben war, ist dem
durchaus zuzustimmen. Jedoch ist in einem Wahlprü-
fungsverfahren die Erheblichkeit  eines Wahlfehlers
nur  anhand  seiner  Mandatsrelevanz  zu  beurteilen.
Nach  Sinn  und  Zweck  eines  Wahlprüfungsverfah-
rens und wegen seines überwiegend objektiven Cha-
rakters  müssen  auch  geringfügige  Mängel  zur  An-
fechtung der  Wahl  führen  können,  sofern  ein  Ein-
fluss  auf die Sitzverteilung bzw. das Wahlergebnis
ernsthaft in Betracht zu ziehen ist128. Auf der anderen
Seite führen auch gravierende Wahlfehler nicht zur
Ungültigkeit  der  Wahl  oder  des  Mandatserwerbs,
wenn sie mit einer an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit keinen Einfluss auf das Wahlergebnis
hatten. Da es in einem Wahlprüfungsverfahren letzt-
lich um die Legitimität  der gewählten Volksvertre-
tung bzw. des Wahlamtes geht,  ist  es auch richtig,
die Erheblichkeit von Wahlfehlern an der Mandats-
relevanz  zu  messen129.  Ausführungen  dazu  erspart
sich das VG Greifswald jedoch, vielleicht auch we-
gen des äußerst knappen Wahlergebnisses: die Stich-
wahl wurde mit nur 15 Stimmen Vorsprung entschie-
den. Gerade weil aber für ein anderes Wahlergebnis
eine Verschiebung um wenige Stimmen ausgereicht
128 Vgl.  J. Hahlen, in: W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl.

2013, § 49 Rn. 13 a.E., 14.
129 Wahlprüfungsverfahren dienen unmittelbar nur der Kontrolle

des objektiven Wahlrechts und damit der Gewährleistung der
Gesetzmäßigkeit der Wahl. Die Verletzung subjektiver Rechte
kann „nur der Anlaß für ein Wahlprüfungsverfahren sein, bil-
det jedoch nicht dessen Gegenstand. Die Verfolgung subjekti-
ver Rechte Einzelner muß im Wahlprüfungsverfahren zurück-
treten gegenüber der Notwendigkeit, die Stimmen einer Viel-
zahl von Bürgern zu einer einheitlichen, wirksamen Wahlent-
scheidung zusammenzufassen“, so BVerfGE 34, 81 (96 f.).
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hätte,  wäre  eine  besonders  sorgfältige  Prüfung der
Mandatsrelevanz angezeigt gewesen130.  Bei  der Be-
urteilung, ob nach den gegebenen Umständen nicht
nur eine theoretische Möglichkeit, sondern nach der
allgemeinen  Lebenserfahrung  eine  konkrete  und
nicht ganz fern liegende Wahrscheinlichkeit besteht,
dass der Wahlfehler auf das Wahlergebnis von Ein-
fluss ist131, spielt auch die Schwere des Wahlfehlers
eine Rolle. Geringfügigen Verstößen wird es regel-
mäßig  an  Mandatsrelevanz  fehlen.  Kann  aber  ein
Einfluss des Wahlfehlers auf das Wahlergebnis nicht
ausgeschlossen  werden,  ist  die  Erheblichkeit  des
Verstoßes  evident.  Es  ist  durchaus  denkbar,  dass
trotz des knappen Wahlergebnisses bei der Stichwahl
in Greifswald aufgrund der anderweitigen Zugangs-
möglichkeit zum Wahllokal während der maximal 90
Minuten in der Mittagszeit, in der die Hauptzugangs-
tür verschlossen war, eine in greifbare Nähe gerück-
te, reale Wahrscheinlichkeit eines Einflusses auf das
Wahlergebnis nicht anzunehmen ist. Da sich das VG
Greifswald allerdings mit dieser Frage nicht ausein-
andergesetzt  hat,  vermag  die  Urteilsbegründung
nicht  zu  überzeugen.  Indem  das  VG  Greifswald
schon das Vorliegen eines Wahlfehlers verneint und
auf  eine  ausdrückliche  Feststellung  des  Rechtsver-
stoßes  verzichtet,  unterläuft  es  die  Funktion  eines
Wahlprüfungsverfahrens,  in  Hinblick  auf  spätere
Wahlen  ein  rechtmäßiges  Verhalten  anzumahnen
und  auch  dem von  einem  Wahlfehler  Betroffenen
eine gewisse Genugtuung zu vermitteln132.

Eine  fehlerhafte  Anwendung  der  kommunalrechtli-
chen Sitzverteilungsregelungen bei einer Ortschafts-
ratswahl  in  Sachsen-Anhalt  stellte  das  VG Halle133

fest und hob daher die mit der Klage angefochtene,
ablehnende Wahlprüfungsentscheidung des Stadtra-
tes der Stadt Gerbstedt auf. Das Wahlergebnis war in
Hinblick auf die Sitzverteilung zu berichtigen, weil
das  gesetzlich  vorgesehene  Berechnungsverfahren
für die Sitzverteilung falsch angewandt  wurde.  Bei
der Sitzverteilung wurde zu Unrecht eine gesetzlich
vorgesehene  Korrekturregelung  (§ 39  Abs. 3  Kom-
munalwahlgesetz  Sachsen-Anhalt)  angewandt,  mit
der  eine  mögliche  Disproportionalität  ausgeglichen
werden soll,  wenn aufgrund des Sitzverteilungsver-

130 Vgl.  J. Hahlen, in: W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl.
2013, § 49 Rn. 14.

131 S. die umfangreichen Nachweise aus der Rechtsprechung bei
J. Hahlen, in: W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl. 2013,
§ 49 Rn. 14 Fn. 76.

132 Zu dieser Funktion des Wahlprüfungsverfahrens  J. Hahlen, in:
W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl. 2013, § 49 Rn. 13 a.E.

133 VG Halle (Saale), Urteil vom 24.06.2015 – 6 A 179/14, nicht
veröffentlicht.

fahrens ein Wahlvorschlag trotz absoluter Mehrheit
der  Stimmen nicht  die  absolute Mehrheit  der  Sitze
erhält.  Dass eine Anwendung dieser Korrekturrege-
lung,  mit  der  das  Berechnungsverfahren  durchbro-
chen wird, erst zulässig ist, wenn feststeht, dass das
vom Gesetz eigentlich vorgesehene Berechnungsver-
fahren  eine  derartige  Disproportionalität  zur  Folge
hat, hat auch das  OVG Sachsen-Anhalt134 so gese-
hen und deshalb den Antrag auf Zulassung der Beru-
fung gegen das Urteil des VG Halle zurückgewiesen.

Nach der Wahl ist der Gewählte Träger eines freien
Mandats, das ihm Unabhängigkeit – auch gegenüber
der  Partei,  auf  deren Liste  er  kandidiert  hat  – ver-
leiht. Dementsprechend führt ein Austritt oder Aus-
schluss135 aus einer  Partei  oder  Wählergruppe auch
nicht  zu einem Verlust  der  Ratsmitgliedschaft,  wie
übereinstimmend das VG Köln136 und – in dem nach-
gehenden Verfahren auf  Zulassung der  Berufung –
das  OVG Nordrhein-Westfalen137 entschieden. Es
ist der Wahlakt, der dem gewählten Bewerber die de-
mokratische Legitimation verleiht, auf der sein freies
Mandat beruht. In diesem Sinne ist die Wahl die ent-
scheidende  Zäsur  im Verhältnis  des  Bewerbers  zu
der Partei,  die ihn für die Wahl vorgeschlagen hat.
Diese markiert den Wendepunkt, an dem „das Stadi-
um der Wahlvorbereitung, des Wettbewerbs der Par-
teien sowie der Willensbildung und Entscheidungs-
findung der  Wähler  übergeh[t]  in  das  Stadium der
Entscheidungsfreiheit  der  Gewählten“138.  Die  Bin-
dung des Bewerbers an „seine“ Partei endet bereits
mit  der  Wahl.  Der  Gewählte  ist  frei  darin,  zu ent-
scheiden, ob er die Wahl annimmt oder ablehnt, in
der  Partei  verbleibt  oder  austritt.  Beim  gewählten
Bewerber  kann  der  Mandatserwerb  im  Grundsatz
nicht  mehr  verhindert  werden  und hängt  nur  noch
von dem als solchem sicheren Stattfinden der ersten
Sitzung der Volksvertretung ab.

Obwohl  die  Kandidatenaufstellung  in  Parteiver-
sammlungen erfolgt, also von privatrechtlichen Ver-
einigungen und nicht  von staatlichen  Wahlorganen
durchgeführt  wird,  ist  nach der Wahl eine Anfech-

134 OVG  Sachsen-Anhalt,  Beschluss  vom  18.01.2016  –  4  L
105/15, online veröffentlicht bei juris.

135 Vgl. ausführlich dazu A. Bäcker, Der Ausschluss aus der Bun-
destagsfraktion, 2011, passim.

136 VG Köln, Urteil vom 01.07.2015 – 4 K 5856/14, online ver-
öffentlicht bei juris.

137 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 18.08.2016 – 15
A 1894/15, online veröffentlicht bei juris.

138 So zutreffend das OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom
18.08.2016 – 15 A 1894/15, juris Rn. 15, unter Hinweis auf
VerfGH Saarland,  Urteil  vom 16.04.2013 – Lv 10/12,  juris
Rn. 83.
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tung der Aufstellungsentscheidungen in einem Wahl-
prüfungsverfahren  zulässig139.  Mit  der  Kandidaten-
aufstellung erfüllen die Parteien einen wesentlichen
Teil  ihrer verfassungsrechtlichen Funktion der Mit-
wirkung an der politischen Willensbildung des Vol-
kes (Art. 21 Abs. 1 S. 1 GG). Wie alle  Angelegen-
heiten der inneren Ordnung muss auch die Kandida-
tenaufstellung gem. Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG demokra-
tischen  Grundsätzen  entsprechen.  Gerade  für  den
Bereich  der Kandidatenaufstellung werden die dar-
aus  folgenden  Anforderungen  insbesondere  an  das
Verfahren der Kandidatenaufstellung in den jeweili-
gen Wahlgesetzen konkretisiert. Deshalb ist die Be-
achtung der  in den Wahlgesetzen  enthaltenen Vor-
schriften  wahlrechtlich  erheblich.  Wie  das  OVG
Nordrhein-Westfalen 140 im Einklang mit der ständi-
gen Rechtsprechung zutreffend feststellte, ergibt sich
aus „der Funktion der wahlrechtlichen Regelungen,
die personale Grundlage einer demokratischen Wahl
zu  schaffen,  [...]  dass  mit  der  Anforderung  einer
‚Wahl‘ die Einhaltung eines Kernbestandes an Ver-
fahrensgrundsätzen gefordert ist, ohne den ein Kan-
didatenvorschlag schlechterdings nicht Grundlage ei-
nes  demokratischen  Wahlvorgangs  sein  kann.
Hieraus folgt: Halten die Parteien bei der Wahl der
Vertreterversammlung oder der Wahlkreis- und Lis-
tenkandidaten diese elementaren Regeln nicht ein, so
begründet das die Gefahr der Verfälschung des de-
mokratischen Charakters  der  Wahl  als  solcher  und
damit einen Wahlfehler. Ereignen sich hingegen bei
der Kandidatenaufstellung der Parteien Verstöße ge-
gen Regeln, die nach diesem Maßstab nicht elemen-
tar  sind,  so  berührt  dies  die  Voraussetzung  einer
‚Wahl‘ nicht und scheidet daher von vornherein als
Wahlfehler  aus.  Diese  Abgrenzung  entspricht  der
Nahtstelle  zwischen parteiinternen Angelegenheiten
und staatlicher Wahlvorbereitung. Sie sichert unver-
zichtbare Voraussetzungen für einen demokratischen
Wahlvorgang, wahrt aber mit der Beschränkung auf
Verstöße gegen elementare Regeln zugleich die Au-
tonomie der Parteien, die berührt wird, wenn es dar-
um geht, deren Verfahren bei der Kandidatenaufstel-
lung durch staatliche Wahlorgane und im Wahlprü-
fungsverfahren zu kontrollieren und zu bewerten“141.
Zu dem von den Parteien zu wahrenden Kernbestand
elementarer  demokratischer  Verfahrensgrundsätze

139 J. Hahlen, in: W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl. 2013,
§ 21 Rn. 3, § 49 Rn. 7.

140 OVG  Nordrhein-Westfalen,  Beschluss  vom  15.09.2016  –
15 A 1934/15, online veröffentlicht bei juris; vorgehend VG
Aachen, Urteil vom 14.07.2015 – 4 K 2104/14, online veröf-
fentlicht bei juris.

141 OVG  Nordrhein-Westfalen,  Beschluss  vom  15.09.2016  –
15 A 1934/15, juris Rn. 12.

gehört insbesondere auch die Einhaltung einer aus-
reichenden Ladungsfrist vor der Wahlversammlung,
auf der die Wahlbewerber der Partei gewählt werden
sollen142.  Eine  Verletzung  dieses  Grundsatzes  hat
wahlrechtliche Bedeutung, denn eine ordnungsgemä-
ße  Einladung  grundsätzlich  aller  wahlberechtigten
Parteimitglieder  im Rahmen  des  der  Partei  Mögli-
chen  und  Zumutbaren  ist  unabdingbare  Grundvor-
aussetzung  für  einen  demokratischen,  repräsentati-
ven Wahlvorgang. Weil diese Mindestvoraussetzung
nicht  eingehalten  worden  ist,  hat  das  OVG  Nord-
rhein-Westfalen den Antrag auf Zulassung der Beru-
fung gegen das vorgehende klageabweisende Urteil
des  VG Aachen  zurückgewiesen.  Das  VG Aachen
hatte die Klage eines Mitgliedes des FDP-Kreisver-
bandes Düren auf  Ungültigkeitserklärung der Wahl
zur Vertretung des Kreises Düren im Jahr 2014 zu
Recht abgewiesen. Der Kläger wandte sich gegen die
Zurückweisung des FDP-Wahlvorschlags für die Re-
serveliste  durch  den Wahlausschuss,  der  von einer
nicht  ordnungsgemäß  einberufenen  Versammlung
zur Aufstellung der Bewerber gemäß § 17 KWahlG
NW ausgegangen war. Nach den Feststellungen des
VG Aachen wurden die Einladungen zur Wahlver-
sammlung am 3. April  2014 erst  am Abend des 1.
April zur Post gegeben, so dass bei üblichem Verlauf
der Dinge frühestens am 3. April 2014, also am Tag
der Wahlversammlung, mit dem Eingang der Einla-
dungen bei den Parteimitgliedern gerechnet werden
konnte.  Mit  dem  OVG  Nordrhein-Westfalen  und
dem VG Aachen ist davon auszugehen, dass – unab-
hängig von der im Einzelfall  durchaus schwierigen
Bestimmung einer angemessenen Ladungsfrist – ein
Zugang der Einladungen frühestens am Tag der Ver-
sammlung selbst in jedem Fall verspätet ist.

Nicht zu dem von den Parteien zu wahrenden Kern-
bestand  elementarer  demokratischer  Verfahrens-
grundsätze gehört es jedoch, so der VGH Bayern143,
bei der Aufstellung von Kandidaten für Wahlen auf
kommunaler Ebene die Benutzung von Wahlkabinen
zwingend vorzuschreiben. Zwar muss die Wahl der
Wahlkreisbewerber in Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlungen  nach  § 17  S. 1  PartG  sowie  Art. 29
Abs. 1, Abs. 3 des bayerischen Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetzes  zwingend  in  geheimer  Abstim-
mung erfolgen.  Für  die  geheime Stimmabgabe  ge-
nügt es allerdings, dass die Stimmzettel verdeckt ge-
kennzeichnet und ohne Einblicknahme anderer abge-

142 J. Hahlen, in: W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl. 2013,
§ 21 Rn. 46.

143 VGH Bayern, Beschluss vom 06.04.2016 – 4 ZB 15.1562, on-
line veröffentlicht bei juris; vorgehend VG München, Entschei-
dung vom 24.06.2015 – M 7 K 14.3481, nicht veröffentlicht.
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geben werden können. Die Notwendigkeit besonde-
rer  Schutzvorrichtungen  in  Gestalt  von Wahlzellen
und Wahlurnen, wie sie bei staatlichen Wahlen in öf-
fentlichen  Wahllokalen  vorgesehen  sind,  lässt  sich
für die innerparteiliche Kandidatenaufstellung weder
aus  dem  einfachgesetzlichen  Wahlrecht  noch  aus
verfassungsrechtlichen  Vorgaben  ableiten144.  Ist  es
den Versammlungsteilnehmern tatsächlich  möglich,
die Stimmzettel verdeckt zu kennzeichnen und ohne
Einsichtnahme anderer abzugeben, ist kein Wahlfeh-
ler  gegeben,  der  einer  Wahlanfechtung zum Erfolg
verhelfen könnte. 

Wird  eine  Wahlanfechtung  ausschließlich  auf  den
Verstoß  gegen  innerparteiliches  Satzungsrecht  ge-
stützt,  ist  dies grundsätzlich wahlrechtlich ohne Be-
lang. Verstöße gegen innerparteiliches Satzungsrecht
sind nur dann relevant, wenn sie zugleich gegen Ver-
fassungsrecht  oder  einfaches  Recht  (formelles  oder
materielles Gesetz)  verstoßen und unter keinem de-
mokratisch-rechtsstaatlichen Gesichtspunkt vertretbar
sind.  Die  demokratische  Grundlage  der  Wahl  wird
nicht allein dadurch verletzt, dass eine Partei bei der
Kandidatenaufstellung  Vorschriften  ihrer  Satzung
nicht  in  jeder  Hinsicht  exakt  einhält  oder eine Sat-
zungsbestimmung vereinsrechtlich nicht wirksam ge-
worden  ist145.  In  Anwendung dieser  Grundsätze  hat
das VG Münster146 zu Recht eine auf Ungültigkeitser-
klärung der Kommunalwahl gerichtete Wahlprüfungs-
klage abgewiesen. Der Kläger bemängelte ausschließ-
lich Verstöße gegen Satzungsbestimmungen, die nicht
den  Wahlvorgang  bei  der  Kandidatenaufstellung
selbst betrafen. Insbesondere ist es für die Einhaltung
demokratischer Mindestanforderungen bei der Kandi-
datenaufstellung unerheblich, wenn ein Ortsvorstand
zur  Wahlversammlung  eines  Ortsverbandes  einlädt
und auch entsprechend der gesetzlichen Regelungen
die  Wahlvorschläge  unterzeichnet,  dessen  eigene
Wahl in einem späteren Parteischiedsgerichtsverfah-
ren  als  nicht  rechtmäßig  beurteilt  wird.  Das  VG
Münster stellt  zu Recht darauf ab,  dass dieser  zum
Zeitpunkt  der  Einreichung  der  Wahlvorschläge  und
deren Prüfung durch die Wahlorgane die zuständige
Leitung im Sinne der wahlrechtlichen Vorschriften ist.
„Allein schon aus Gründen der Rechtssicherheit und
Handhabbarkeit vermag die nachträgliche Feststellung
der Unwirksamkeit seiner Wahl – selbst wenn man,
was zweifelhaft erscheint, von einer Rückwirkung der
Entscheidung  des  Bundesschiedsgerichts  ausgeht  –

144 Vgl. auch J. Hahlen, in: W. Schreiber (Hrsg.), BWahlG, 9. Aufl.
2013, § 21 Rn. 28 m.w.N. zur Rechtsprechung in Fn. 77.

145 Vgl. BVerfGE 89, 243 (255).
146 VG Münster, Urteil vom 08.04.2016 – 1 K 2515/14, online

veröffentlicht bei juris.

hieran nichts zu ändern. [...] Dies muss – ähnlich wie
bei der  Nichtigkeit  von Verwaltungsakten – zumin-
dest für die Fälle gelten, in denen die Unwirksamkeit
der Wahl nicht auf Grund eines besonders schwerwie-
genden Fehlers offenkundig ist“147. 

Dr. Alexandra Bäcker

147 VG Münster, Urteil vom 08.04.2016 – 1 K 2515/14, juris Rn. 57.
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Rezensionen

Brichzin, Jenni: Politische Arbeit in Parlamenten.
Eine  ethnografische  Studie  zur  kulturellen  Pro-
duktion im politischen Feld, Nomos, Baden-Baden
2016, 313 S., ISBN 978-3-8487-3307-1, € 59.

Mit der Arbeit  von J.  Brichzin ist  eine lesenswerte
Schrift vorzustellen. Die Münchner Dissertation zielt
direkt  auf  das  politische  Handeln,  auf  das,  was
Politiker  tun,  auf  die  konkrete  Tätigkeit  der  politi-
schen Akteure. Sie unterscheidet sich damit von vie-
len anderen der Politik gewidmeten Studien, die den
institutionellen  und  sozialen  Rahmenbedingungen
gelten, in denen Politik gemacht wird und die auf die
Politik Einfluss haben.

Die Antwort auf die Frage, was Politiker tun, suchte
die Autorin durch eine ethnografische Studie zu ge-
winnen. Sie begleitete Volksvertreter der kommuna-
len Ebene und der Landes- und Bundesebene bei ihrer
Tätigkeit  in  den Räten und Parlamenten,  sowohl in
Plenarsitzungen als auch in Fraktions- und Ausschuss-
sitzungen, aber auch in Gesprächen im Mitarbeiter-
kreis oder mit Vertretern der Exekutive. Aus dieser
Erfahrung entsteht eine dichte Beschreibung dessen,
was Politiker tun und wie sie agieren. Prägnante Ein-
zelszenen werden im Beobachtungsprotokoll wieder-
gegeben und interpretierend  ausgewertet.  Das  lässt
ein lebhaftes und vor allen Dingen wirklichkeitsna-
hes Bild des politischen Geschehens entstehen.

Theoretisch ist die Arbeit inspiriert von den Arbeiten
P. Bourdieus. Politik wird verstanden als Praxis kul-
tureller Produktion. Dem liegt zugrunde eine sozial-
konstruktivistische Sicht, wonach das, was als Wirk-
lichkeit  genommen  wird,  immer  eine  symbolische
Repräsentation  darstellt,  die  auch  anders  ausfallen
kann.  Politische  Arbeit  im Parlament  wird  demge-
mäß  verstanden  als  gerichtete  Einflussnahme  auf
symbolische  Ordnungen,  um damit  den Status  quo
verändern zu können. Dies umfasst zunächst,  einen
Zustand überhaupt als Problem zu bewerten, sodann
die Suche nach alternativen Gestaltungsmöglichkei-
ten.  Eine  zweite  theoretische  Inspiration  empfängt
die Verfasserin  von Hannah Arendts  Politikbegriff,
dem wesentlich die Erkenntnis eines Pluralismus der
Weltsichten  zugrunde liegt,  die  Gestaltung der  ge-
sellschaftlichen Ordnung kann dann gerade aus der
Vielfalt der Sichtweisen heraus Impulse empfangen.

Die vorgestellten Szenen dienen dazu, einzelne Fa-
cetten  der  politischen  Tätigkeit  vorzustellen  und
einen  konzeptionellen  Apparat  einzuführen.  Parla-
mentarische  Tätigkeit  wird  dabei  als  „Arbeit“  ver-

standen,  damit  soll  zum  einen  das  Moment  von
Mühe und Anstrengung bezeichnet werden, zum an-
deren die Produktivität: Das Ziel der politischen Ar-
beit liege im Hervorbringen von Ideen, von Gestal-
tungsmöglichkeiten. Als Gegenstand der Politik wer-
den Themen identifiziert, die unterschiedlich katego-
risiert werden. Als Eckpunkte eines Kontinuums die-
nen dabei  sogenannte  Resonanzthemen und  Margi-
nalthemen. Auch hier wird hervorgehoben, dass die-
se Einordnung eine Konstruktion der beteiligten Ak-
teure darstellt und nicht den Dingen selbst anhaftet.

Die  parlamentarische  Arbeit  wird  unterschieden
nach drei Modi: dem politischen Spiel, damit ist das
bekannte  Schlechtmachen  des  politischen  Gegners
und das Hervorheben der Vorteilhaftigkeit der eige-
nen Position gemeint.  Die wechselseitige Positivie-
rung und Negativierung kennzeichne also das partei-
politische  Spiel;  ein  weiterer  Modus wird als  The-
menabfertigung gekennzeichnet. Hierbei geht es dar-
um, aus der Überfülle der Themen marginale auszu-
sondern und schnell abzuhandeln. Im Gegensatz zur
Kontroversität des politischen Spiels werde hier sehr
häufig im Konsens vorgegangen. Als dritter Modus
wird  die  politische  Gestaltung genannt,  darunter
wird verstanden, neue Deutungen zu schaffen, um so
die  gesellschaftliche  Wirklichkeit  zu  beeinflussen.
Dass diese drei Modi tatsächlich mehr oder weniger
ineinander  greifen,  sie  also  analytischen  Charakter
haben,  ist  selbstverständlich,  sie  bleiben  aber  doch
insofern geschieden, als sie sinnvolle Beobachtungs-
kategorien darstellen, um den Wechsel zwischen den
Modi sichtbar zu machen.

Weiter wird das parlamentarische Geschehen auf un-
terschiedliche  Kontexte bezogen, auf die Kollegiali-
tät  aller  Volksvertreter,  auf  die  Fraktion,  auf  das
Konkurrenzverhältnis  auch  zwischen  den  Mitglie-
dern einer Fraktion und nicht zuletzt auf das Verhält-
nis  zur  außerparlamentarischen  Außenwelt.  Hier
wird  Beachtliches  zur  Perspektivendifferenz  zwi-
schen parlamentarischer Arbeit und alltäglicher Pra-
xis vorgebracht, was als Erklärung für den schlech-
ten Ruf, den die Politik weithin genießt, herangezo-
gen wird. Als Ergebnis der politischen Arbeit  wird
Evidenz herausgestellt.  Damit ist  eine unvermittelte
Einsichtsfähigkeit einer vorgeschlagenen Lösung ge-
meint.  Eine  neue  Sichtweise  soll  die  symbolische
Vergegenwärtigung der Welt beeinflussen.

Das Buch ist in seinem Zugriff originell und die Lek-
türe lohnt wegen der Einblicke in die politische Rea-
lität.  Es ist in dieser Hinsicht aber gleich wahr mit
H. Schönes „Alltag im Parlament“. Der Jurist als Re-
zensent stört sich etwas daran, dass auch die kommu-
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nalen Räte als „Parlamente“ bezeichnet werden; unab-
hängig von dogmatischer Einordnung gehen mit die-
ser einheitlichen Bezeichnung wichtige Unterschiede
verloren,  so  des  Gestaltungsspielraums (kommunale
Vertretungen sind an die Gesetze gebunden) und des
Verhältnisses  zur  Exekutive.  Die  Bezugnahme  auf
die Bourdieuschen Konzepte ist offenbar für die Au-
torin fruchtbar gewesen, der Abstand zwischen hoch-
abstrakter  Begrifflichkeit  und  konkreter  Beobach-
tung bleibt  aber  erheblich.  Wenn das  konkrete  Er-
gebnis eines politischen Entscheidungsprozesses als
„Überformung der symbolischen Ordnung durch kul-
turelle Produktionen“ bezeichnet wird, ist der Mehr-
wert fraglich. Auch wenn viele der Einsichten in die
politische Arbeit nicht neu sind, so werden sie doch
überzeugend und gewinnbringend vorgestellt.

Prof. Dr. Martin Morlok

Erbentraut,  Philipp: Theorie und Soziologie der
politischen Parteien im deutschen Vormärz 1815–
1848, Mohr Siebeck, Tübingen 2016, 391 S., ISBN
978-3-16-154485-9, € 59.

Das Grundgesetz mit seinem Artikel über die politi-
schen Parteien stammt von 1949, dem war die italie-
nische  Verfassung  von 1947  mit  ihrem Artikel  49
vorangegangen, eine intensivere Diskussion über die
Parteien,  ja  über  „Parteienstaatlichkeit“  gab es  be-
kanntlich in der Weimarer Zeit; auch die parteipoliti-
sche Geprägtheit der politischen Auseinandersetzun-
gen im Kaiserreich nach 1871 (und vorher in Preußen)
ist wohlbekannt. Aber Parteien, gar Parteientheorie im
deutschen Vormärz? Hier wurde bislang weithin ver-
treten, es habe in jener Zeit keine Parteien gegeben,
jedenfalls nicht im gegenwärtigen Sinne organisierter
politischer Gruppierungen, sondern allenfalls als Ge-
sinnungsgemeinschaften.  Dementsprechend  habe  es
auch  keine  Parteientheorie  gegeben,  allenfalls habe
ein deutlicher Anti-Parteien-Affekt geherrscht. Hier-
gegen wendet sich Erbentraut überzeugend. Seine als
Dissertation  an  der  Düsseldorfer  Philosophischen
Fakultät  entstandene  Arbeit  hat  das  Bild  des  Vor-
märz in dieser Hinsicht gründlich verändert.

Die neue Sicht verdankt sich einem intensiven und vor
allen Dingen breiten Studium der literarischen Quel-
len aus der Zeit von 1815-1848, mehr als 250 Texte
wurden ausgewertet. Für den neuen Befund wesent-
lich scheint die Heranziehung nicht nur einer kleinen
Zahl bekannter klassischer Autoren zu sein, sondern
einer großen Zahl von Autoren, die wir heute nicht
mehr in der ersten Reihe sehen, die aber für ihre Zeit
durchaus  repräsentativ  waren.  Die  Erkenntnis,  dass

die Signatur einer Zeit am besten aus mittelmäßigen
Autoren erschlossen werden könne, hat sich hier ein
weiteres Mal bestätigt. Aber auch die Hegel-Lektüre
Erbentrauts führt ihn zu einer anderen Sicht auf des-
sen Einschätzung der Bedeutung der Parteien, er sieht
Hegel  als  einen  „kritischen  Freund  der  Parteien“.
Auch in dieser Hinsicht bringt die Dissertation Neues.

Die minutiös aus den Quellen gearbeitete Studie zi-
tiert  diese  laufend  und  macht  damit  ihre  Deutung
nachvollziehbar.  Ob  hin  und  wieder  die  Quellen
überinterpretiert werden im Sinne der Linie des Au-
tors, die bemerkenswerte Modernität  der damaligen
Diskussion zu belegen, vermag der Rezensent man-
gels Lektüre dieser Quellen nicht zu beurteilen, An-
lass für einen stärkeren Verdacht in dieser Richtung
sieht er aber keinen.

Das  Material  wird  aufbereitet  unter  Anleitung  der
heutigen Parteientheorie. Grundsätzlich wird den sei-
nerzeitigen Diskussionen über die Parteien in drei Di-
mensionen nachgegangen: den Funktionen der Partei-
en, der Rechtfertigung des politischen Prozesses als
eines Wettbewerbs und schließlich der Eigenschaften
der Parteien als Organisationen. Auf dieser Grundlage
wird ein ausgearbeitetes Analyseraster entworfen, mit
dessen Hilfe das Material befragt wird. Hier geht es
dann also um die den Parteien zugeschriebenen Auf-
gaben, um ihre Rolle in den Parlamenten, die Bedeu-
tung der Fraktionen und auch die Bindung oder die
Freiheit der Abgeordneten. Intensiv wird die damals
bereits deutlich sichtbare Konzeption eines prozedura-
len Gemeinwohlverständnisses herausgearbeitet,  und
zwar in Abgrenzung von älteren Vorstellungen. Die
institutionellen  Rahmenbedingungen  werden  ebenso
in den Blick genommen wie das Parteiensystem und
der  Charakter  der  Parteien  als  Organisationen,  was
einzelne Aspekte der Binnenstruktur mit einschließt,
so  Aufbau  der  Organisation,  Mitgliederrechte  und
-pflichten,  aber  auch die  Frage der  Motivation  zur
Parteimitgliedschaft,  auch Fragen wie die  nach der
innerparteilichen  Demokratie  wurden  ausweislich
Erbentrauts Untersuchung damals erörtert, selbst der
Parteiausschluss war ein Thema.

Insgesamt nimmt der Leser mit Erstaunen und auch
mit  Bewunderung zur  Kenntnis,  wie  intensiv,  aber
auch wie differenziert die Diskussion über die politi-
schen Parteien und ihre Rolle in der Politik bereits
damals geführt  wurde.  Die These vom dominieren-
den Anti-Parteien-Affekt in jener Zeit wird überzeu-
gend widerlegt. Die verschiedenen einzelnen thema-
tischen  Kreise  können  hier  nicht  im Detail  darge-
stellt  werden, immerhin sollen zwei Diskussionszu-
sammenhänge erwähnt werden.
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Zum einen  findet  Erbentraut  durchaus  entwickelte
Spuren dessen,  was wir  heute als  Recht der politi-
schen Parteien bezeichnen, selbst der Begriff „Recht
der  Partei“  findet  sich  (bei  Julius  Fröbel).  Dieser
sieht, dass es hier „noch wenig beachtete Rechtsver-
hältnisse“ gebe, die aber entwickelt werden sollten.
Im Einzelnen wird  die  Parteifreiheit  als  Sonderfall
der  allgemeinen  Assoziationsfreiheit  eingefordert,
sei es aus naturrechtlich-individualistischer Perspek-
tive,  sei  es  als  positiv-rechtliche  Gewährleistung,
die, etwa bei von Mohl, mühsam aus dem Insgesamt
der  Verfassung  herausinterpretiert  werden  musste.
Die  Gegenstimmen  gegen  die  Assoziationsfreiheit
werden nicht negiert.

Weiter  war  im Vormärz  schon  die  Forderung prä-
sent, dass die staatlichen Instanzen sich den Parteien
gegenüber  neutral  verhalten  müssten,  die  Parteien
also gleich zu behandeln seien. Hier dominierte das
Bild  des  fairen  mittelalterlichen  Turniers.  Immer
wieder  macht der Autor verblüffende Funde, so ist
etwa  bei  Karl  Rosenkranz  ein  Vorläufer  der  soge-
nannten abgestuften Chancengleichheit  der Parteien
herauszulesen, wie sie heute in der Bundesrepublik
praktiziert wird. Auch Überlegungen zur Parteienfi-
nanzierung finden sich bereits in der alten Literatur.
Nicht zuletzt wird die Öffentlichkeitsdimension der
Parteien  und  des  Parteienwettbewerbs  seinerzeit
schon lebhaft gefordert, hier etwa in der Ablehnung
von  Geheimgesellschaften.  So  wurde  bereits  1819
„gerade Öffentlichkeit“ als „Grundzug aller Parteien“
gefordert. Immer wieder kann Erbentraut mit literari-
schen  Stellen  verblüffen,  welche  Fragen  diskutiert
werden,  die  wir  für  solche  unserer  Zeit  halten,  so
etwa das Problem von V-Leuten in Parteien.

Um der  Aktualität  willen  soll  auf  die  seinerzeitige
Diskussion  um  Parteiverbote  hingewiesen  werden.
Diese hat letztlich alle Argumente, die auch gegen-
wärtig ausgetauscht  werden,  bereits  aufgeführt  und
entfaltet. Erbentraut spricht von der Vergeblichkeits-
these: Parteiverbote nützen nichts, von der Gefährlich-
keitsthese:  sie sind schädlich im Sinne der Kontra-
produktivität und von der Sinnverkehrungsthese, wo-
nach Verbote dem Geist einer freiheitlichen Demo-
kratie widersprechen.

Philipp Erbentraut hat eine beachtliche Studie vorge-
legt. Sie verändert den Blick auf die politische Dis-
kussion des Vormärz und belegt aufs Beste die beiden
Thesen  des  Autors  zur  politischen  Ideengeschichte:
Diese diene einmal als Archiv, zum anderen habe sie
aber auch Arsenalfunktion, das Arsenal der möglichen
Argumente wird hier am Entstehungsort sichtbar ge-
macht und kann dann in ihrer Verlängerung in der Ge-

genwart  verschüttete  Linien  wieder  aufdecken  oder
nie verlorengegangene Linien unter neuen Kontextbe-
dingungen erörtern. Damit konnte ein überzeugender
Beweis für die Fruchtbarkeit ideengeschichtlicher Ar-
beit in der Politikwissenschaft geliefert werden.

Prof. Dr. Martin Morlok

Häusler,  Alexander  (Hrsg.):  Die  Alternative  für
Deutschland.  Programmatik,  Entwicklung  und
politische  Verortung,  Springer  VS,  Wiesbaden
2016, 241 S., ISBN 978-3-658-10638-6, € 39,99.

Die Verwurzelung der AfD

Die  Alternative  für  Deutschland  erfreut  sich  nach
wie vor großer medialer wie wissenschaftlicher Auf-
merksamkeit. Erstmalig scheint sich auf parlamenta-
rischer Ebene rechts neben der Union eine Partei eta-
blieren zu können. Dominierten in den Gründungs-
jahren der AfD Debatten über die Frage, ob die AfD
eine rechtspopulistische Partei sei oder nicht, ist dies
seit dem Essener Parteitag im Sommer 2015 zumin-
dest in der Politikwissenschaft keine Frage mehr. Mit
dem  innerparteilichen  Bruch  und  dem  Auszug  des
Ökonomenflügels um den ehemaligen Parteisprecher
Bernd  Lucke  herum hat  sich  die  Betrachtung  eher
auf die Kontakte und Bezugspunkte einzelner AfD-
Flügel zum Extremismus verlagert.  Dies geht sogar
so weit,  dass  die AfD selbst  hierzu im März 2017
einen Kongress abhielt.1 Der Herausgeberband von
Häusler entstand kurz vor der Spaltung im Sommer
2015. Trotzdem oder gerade deswegen sind viele der
Beiträge außerordentlich  lesenswert.  Sie  betrachten
den  Gründungsprozess  der  AfD  und  decken  frühe
Bezüge zu zahlreichen bürgerlichen, aber auch extre-
mistischen  Vereinigungen  auf.  Der  Herausgeber
Alexander Häusler selbst ist an der Fachhochschule
Düsseldorf als Extremismusforscher tätig. Die vier-
zehn Beiträge widmen sich der parteipolitischen Ein-
ordnung,  der  außenpolitischen  Positionierung,  den
familien- und geschlechterpolitischen Vorstellungen,
den Verbindungen zu PEGIDA und Muslimfeindlich-
keit, ersten Erfahrungen der landespolitischen Ebene
sowie neurechten Einflüssen. Den Auftakt macht der
Bonner Parteien- und Populismusforscher Frank De-
cker. In gewohnt präziser Form ordnet er die AfD und
ihre Analyse in die international vergleichende Per-
spektive ein. Er schätzt die Etablierungschancen der
AfD dann als hoch ein, wenn sie sich aus Sicht des

1 Die  Einladung  zu  dem am 18.  März  2017  stattgefundenen
Kongress kann hier eingesehen werden:  https://cdn.afd.tools/
sites/2/2017/03/07163048/Einladung-Extremismus-Kongress-
Berlin.pdf (zuletzt abgerufen am 25.03.2017)
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Jahres 2015 weiter radikalisiert  (S. 20), was dann ja
tatsächlich  anschließend  passierte.  Decker  betont
auch,  dass  insbesondere Wähler  linker Parteien für
konservativ-autoritäre  Werte  empfänglich  sind,  wie
sie auch die AfD vertritt (S. 21). Anschließend dis-
kutiert David Bebnowski die Rolle der Ökonomen in
der Etablierung eines „Wettbewerbspopulismus“  als
Brücke  zum Rechtspopulismus.  Seine  durchaus  le-
senswerte  und  analytisch  interessante  Darstellung
leidet an einigen Stellen an zu starker normativer Zu-
spitzung. Zwar gewinnt sein Text damit an emotio-
naler Wucht, allerdings scheint es dem Rezensenten
zu weit zu gehen, wenn „die wirtschaftsliberale Argu-
mentationsstruktur [als] ein selbstverständlicher Be-
standteil  und Ankerpunkt rechtspopulistischer  Posi-
tionierungen  in  der  AfD“  betrachtet  wird  (S.  31).
Tatsächlich  war  zum Beispiel  die  Auseinanderset-
zung über TTIP ein zentraler inhaltlicher Spaltungs-
grund. Zudem hat sich die AfD zunehmend program-
matisch von den neo-liberalen Positionen wegbewegt
und für den Wahlkampf 2017 ein Papier zur „Sozia-
len Gerechtigkeit“  vorgelegt.  Dies ändert  nichts  an
analytisch  feinsinnigen  Betrachtungen  Bebnowskis
zum Beitrag des Ordo-Liberalismus zur Etablierung
populistischer  Argumentationsfiguren  in  der  AfD-
Gründungsphase.  Die  Ökonomen  der  AfD  hielten
„den Politikern“ und „den Altparteien“ ihr Unwissen
vor, unter  dem „das Volk“ zu leiden hätte  (S. 28).
Das von Bebnowski selbst entwickelte Konzept des
„Wettbewerbspopulismus“ wird überzeugend herge-
leitet. Das Vertrauen in den Marktmechanismus füh-
re dazu, ökonomische Unterschiede auf kulturelle Ei-
genheiten zurückzuführen. Die Varianz in der Wett-
bewerbsfähigkeit  nationaler  Volkswirtschaften wird
auf  kulturelle  Stereotypen  zurückgeführt.  Deutsch-
land wird dabei als Vorbild vor allem für die südeu-
ropäischen  Eurostaaten  überhöht  (S.  29-30).  Diese
ökonomische  Fixierung  auf  kulturelle  Eigenheiten
von Nationalstaaten  findet  sich auch in der  außen-
politischen Konzeption der AfD. Marcel Lewandow-
sky weist aber darauf hin, dass zu dem Analysezeit-
punkt vor der Parteispaltung Außenpolitik vor allem
Europapolitik war (S. 46). Allerdings schlussfolgert
er scharfsinnig: „Dass die AfD gewissermaßen keine
Außenpolitik vorzuweisen hätte, wäre ein drastisches
Missverständnis.  Das  Gegenteil  ist  der  Fall:  die
meisten Positionen und Aussagen der AfD durchzie-
hende Skepsis und Ablehnung gegenüber der EU, ih-
ren  Institutionen,  Prozessen  und  politischen  Eliten
bildet geradezu die raison d’être der AfD.“ (S. 49).

Besondere Beachtung verdient der Beitrag von Dieter
Plehwe. Er arbeitet minutiös die europäischen, rechts-
liberalen Netzwerke hinter der AfD-Gründung heraus.

Dabei zeigt er, dass die besondere Kombination aus
wirtschafts-  und  rechtsliberalen  Positionen  bei  den
„Moderaten“ innerhalb der AfD  ihre Repräsentation
eben nicht in der FDP hätten finden können (S. 56).
Der neue „europäische“ Rechtsliberalismus wird da-
bei als eine „kultur- und sozialpolitisch konservative
Variante des Neoliberalismus“ charakterisiert (S. 61).
Allerdings sind die Vertreter dieser neuen Ideologie
heute nicht  mehr Teil  der  AfD. Als Mitglieder  der
Liberal-Konservativen Reformer (LKR; Nachfolger-
name von ALFA) und der Europäischen Konservati-
ven und Reformer (EKR) nehmen sie im Europapar-
lament wichtige Ausschusssitze und Arbeitsgruppen-
vorsitze ein (S. 65). 

Der Familien- und Geschlechterpolitik widmen sich
drei Beiträge. Jasmin Siri konstatiert: „Geschlechter-
politik wird als etwas dargestellt, das der Einheit der
Familie entgegensteht“ (S. 74). Während Siri die Geg-
nerschaft der AfD zu grünen Positionen herausarbei-
tet  und ihren  konservativen Charakter  betont,  sieht
Andreas  Kemper  anti-emanzipatorische  Netzwerke
am Werk. Ulli  Jentsch  beleuchtet  die Aktivität  der
Lebensschutz-Bewegung  in  der  frühen  AfD.  Sehr
ausführlich  widmet  sich  in  zwei  Beiträgen  Felix
Korsch  den Verbindungen von AfD und PEGIDA.
Während Lucke sich reserviert zeigte, gab es mit der
Patriotischen  Plattform  innerhalb  der  AfD  schnell
Befürworter einer Zusammenarbeit (S. 115). Korsch
vermutet  insbesondere,  dass  der  rechte  Parteiflügel
aufgrund seines Selbstverständnisses als Fundamen-
talopposition versucht sein könnte, die AfD im Ein-
klang mit PEGIDA mit Elementen einer „Bewegungs-
partei“ auszustatten (S. 127). Inhaltliche Überschnei-
dungen sieht er vor allem bei den Forderungen nach
einem Einwanderungsgesetz (S. 146). Mit der Islam-
feindlichkeit  bei  PEGIDA  beschäftigt  sich  Naime
Ҫakir  in einem gut lesbaren Beitrag, der ansonsten
keinen  weiteren  Bezug  zur  AfD  aufweist.  Jonas
Fedders  ergänzt  eine  hegemonietheoretische  Sicht-
weise auf die Programmatik der AfD. 

Sehr spannend und zum Verständnis der AfD erhel-
lend sind die Beiträge von Helmut Kellershohn und
Anna-Lena  Herkenhoff.  Kellershohn  betrachtet  die
ideologischen Flügelkämpfe bei den jungkonservati-
ven Neuen Rechten. Ein besonderes Augenmerk legt
er  auf  das  Wirken  des  Chefredakteurs  der  Jungen
Freiheit,  Dieter  Stein,  sowie Götz Kubitschek vom
Institut für Staatspolitik. Dieter Stein sah in der AfD
einen „Hebel“, „das Monopol der CDU auf die Ver-
tretung der bürgerlichen Mitte“ (S. 183) zu brechen.
Stein lehnt Flügelkämpfe sowie einen stärkeren Rechts-
kurs ab und befürwortete Bernd Lucke als Integrations-
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figur.  Kubitschek  hingegen  griff  früh  die  Wirt-
schaftsliberalen an und sah Björn Höcke als seinen
Schüler (S. 189). Während Kubitschek das Erstarken
des „Flügels“ um Björn Höcke begrüßte, bedauerten
die Publizisten in der Jungen Freiheit den Rücktritt
Henkels,  da so die  Führungs- und Integrationsrolle
der  AfD im bürgerlichen  Lager  verloren  ginge (S.
197).  Großer  Unterstützung konnte sich  der  Flügel
um Björn Höcke von Anfang an bei den Jungen Al-
ternativen (JA) sicher sein, wie Anna-Lena Herken-
hoff erläutert. Die Jugendorganisation der AfD hatte
weniger die bürgerliche Mitte im Blick, auch wenn
sie sich selbst das Motto „Verstand statt Ideologie“
gab (S. 201). Insbesondere zu Gruppierungen des ex-
trem rechten Milieus gab es früh Kontakte. Abgerun-
det wird der Sammelband von einem kurzen Einblick
in die Brandenburgische AfD von Christoph Kopke
und  Alexander  Lorenz  sowie  einem  Ausblick  des
Herausgebers  Alexander  Häusler  zur  Erforschung
der AfD. Wie bei jedem Sammelband zeigt sich auch
hier, dass die Qualität  der Beiträge stark schwankt.
Trotz der durchaus normativen Färbung vieler  Bei-
träge  ist  der  Sammelband  lesenswert.  Die  Stärken
zeigt  er  insbesondere  dort,  wo die  Verknüpfungen
der AfD zu Interessengruppen und ihre gesellschaft-
liche Verwurzelung aufgezeigt  werden.  Hier  leistet
der Sammelband schon früh eine Aufklärungs- und
Informationsarbeit,  wie  sie  medial  einer  größeren
Öffentlichkeit erst kürzlich durch das journalistisch
geprägte Werk von Melanie Amann2 bekannt wurde.
Die Lektüre des Sammelbandes eignet sich für alle,
die  die  Entwicklung  der  AfD auf  Basis  fundierter
und detaillierter Informationen verstehen wollen.

Dr. Simon T. Franzmann

Koschmieder, Carsten: Partizipation in der Pira-
tenpartei. Die Schattenseiten einer sonnigen Uto-
pie, Barbara Budrich, Opladen 2016, 188 S., ISBN
978-3-8474-0515-3, € 39,90.

Die  Piratenpartei  erscheint  angesichts  der  vielbe-
schriebenen  Fluidität  ihres  Personals  und  ihrer
Strukturen  sowie  der  mittlerweile  dramatisch
schwindenden  Wähler-  und  Mitgliederzahlen  als
Forschungsgegenstand kaum empirisch greifbar. Das
erschwert eine tiefer gehende Analyse ihrer Organi-
sationsstrukturen und Erfolgsbedingungen, die über
Deskriptionen  und anekdotische  Evidenzen  hinaus-
gehen würde – auch wenn es durchaus Versuche gibt
(u.a. Appelius/Fuhrer, Das Betriebssystem erneuern:
2 Melanie Amann 2017. Angst für Deutschland. Die Wahrheit

über die AfD: wo sie herkommt, wer sie führt, wohin sie steu-
ert. München: Droemer.

Alles über die Piratenpartei, 2012; Bieber/Leggewie,
Unter Piraten, 2012; Niedermayer, Die Piratenpartei,
2013).  Carsten Koschmieder hat sich in seiner ver-
gleichsweise  kurzen  politikwissenschaftlichen  Dis-
sertationsschrift dieser Herausforderung dennoch ge-
stellt.  Denn sowohl  die Parteienforschung als  auch
andere Parteien könnten vom Scheitern der Piraten-
partei lernen, so Koschmieder. Er fragt danach, wie
die innerparteiliche Partizipation in der Piratenpartei
funktioniert bzw. eben nicht funktioniert. Dieses Er-
kenntnisinteresse wird auf drei Dimensionen herun-
tergebrochen:  die  Nutzung  der  Partizipationsmög-
lichkeiten durch die Mitglieder, die Hemmnisse der
Funktionalität (gemeint sind hier technisch-adminis-
trative, psychologische und intellektuelle) sowie die
Auswirkungen  sozialer  Ungleichheit  auf  die  inner-
parteiliche Partizipation (S. 14). 

Theoretisch  macht  der  Autor  zwei  Anknüpfungs-
punkte  aus:  Zum  einen  die  Diskussion  um  die
(Un-)Möglichkeit  innerparteilicher  Demokratie  in
Anlehnung an Michels,  zum anderen die politische
Partizipationsforschung mit  ihrer  Analyse individu-
eller Faktoren zur Erklärung von Ungleichheiten in
der Partizipation. Koschmieder sieht vor diesem Hin-
tergrund eine Forschungslücke hinsichtlich der Ana-
lyse  von  Partizipationsfaktoren  und  sozialer  Un-
gleichheit  innerhalb von Parteien, zu der seine Dis-
sertation einen Beitrag leisten möchte (S. 13). Nach
einer kurzen Auseinandersetzung mit verschiedenen
Paradigmen und Befunden aus der Forschung zu die-
sen beiden Strängen fasst  Koschmieder am Schluss
von Kapitel 2 seine Vorgehensweise zusammen: Er
fokussiert  auf  solche  innerparteiliche  Partizipation,
die  auf  die  parteiinterne  Entscheidungsfindung  ge-
richtet  ist,  und systematisiert  diese  nach der  Frage
„wo,  auf  welcher  Ebene,  von  welchem  Gremium
oder  welchem Akteur  eine  Entscheidung  getroffen
wird“ (S. 28). Als solche „Entscheidungsorte“ unter-
scheidet er Parteitage, Fraktionen und die Parteibasis
(S.  42).  Die  Auseinandersetzung  mit  den  theoreti-
schen  Anknüpfungspunkten  bleibt  allerdings  recht
oberflächlich;  es  werden  keine  konkreten  for-
schungsleitenden Annahmen abgeleitet. 

In Kapitel 3 widmet sich der Autor dann seinem kon-
kreten  Gegenstand,  der  Piratenpartei.  Koschmieder
umreißt Entstehung, Entwicklung und Grundpositio-
nen  der  Partei  sowie  ihre  theoretischen  Konzepte
und Angebote innerparteilicher Partizipation. Im An-
schluss stellt  er die von ihm angewendeten Metho-
den vor (Kapitel 4). Seine empirische Analyse stützt
sich demzufolge auf Beobachtungen bei Parteitreffen
und  Parteitagen,  einer  schriftlichen  Umfrage  unter
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den anwesenden Mitgliedern auf einem Parteitag, In-
terviews mit den Mitgliedern der Fraktion im Berli-
ner  Abgeordnetenhaus  sowie  Dokumentenanalysen.
Diese methodische Bandbreite  mit qualitativen und
quantitativen Zugängen verspricht „sonnige Aussich-
ten“,  ermöglicht  ein  solches  Vorgehen  doch  einen
vielschichtigen und umfassenden Blick auf den Unter-
suchungsgegenstand. Drei blinde Flecken trüben da-
bei  allerdings  das  Bild:  Erstens  erfährt  der  Leser
nichts über die Systematik und die Begründung der
Auswahl  der  Interviewpartner,  der  Dokumente  und
der  „zahllosen  Veranstaltungen  der  Piratenpartei“
(S. 88), die als Beobachtungskontexte dienten. Zwei-
tens bleibt Näheres über die Ausgestaltung der ein-
gesetzten Erhebungsinstrumente unklar. Auch wenn
das Fehlen eines Anhangs mit Beobachtungsbogen,
Interviewleitfaden  und  Fragebogen  redaktionellen
Gründen geschuldet sein mag, hätte man sich als Le-
ser im Methodenkapitel  (oder spätestens im Ergeb-
nisteil)  zumindest die Darstellung konkreter Analy-
sekategorien gewünscht. Drittens werden das Zusam-
menwirken und die  Gewichtung der  einzelnen me-
thodischen  Zugänge  nicht  geklärt.  Insgesamt  lässt
sich  das  methodische  Vorgehen  daher  leider  kaum
nachvollziehen  und  die  Güte  und  Verallgemeine-
rungsfähigkeit der Ergebnisse nur schwer bewerten. 

Die methodische „Schattenseite“ der Arbeit wird lei-
der  auch  in  den  folgenden  Ergebniskapiteln  nicht
ausreichend erhellt. Koschmieder betrachtet entspre-
chend der vorher aufgestellten Systematik verschie-
dener  Entscheidungsorte  die  Partizipation  an  Ent-
scheidungen auf Parteitagen (Kapitel 5), die Online-
Partizipation an verbindlichen Entscheidungen (Ka-
pitel  6) sowie Partizipation an den Entscheidungen
der Fraktion (Kapitel  7) und untersucht jeweils  die
quantitative  Nutzung  der  jeweiligen  Partizipations-
möglichkeiten,  die  Partizipationshemmnisse  sowie
die  Auswirkung  der  sozialen  Ungleichheit  auf  die
Nutzung der Partizipationsmöglichkeiten. 

Zur Partizipation an Parteitagen stellt  Koschmieder
fest, dass im Durchschnitt etwa 3,5 Prozent der Mit-
glieder an den Parteitagen 2013 und 2014 teilgenom-
men haben, obwohl diese als Mitgliederversammlun-
gen allen Piraten offen standen. Zudem schwanke der
Anteil  zwischen  den  verschiedenen  Landesverbän-
den stark, wie Koschmieder am Beispiel des Bundes-
parteitages in Bremen 2013 illustriert (S. 99 f.). Als
Hemmnisse für die auf den Parteitagen anwesenden
Parteimitglieder identifiziert  er die mangelnde Vor-
bereitung, die aufgrund der hohen Zahl an zu verhan-
delnden Anträgen auch von den meisten Mitgliedern
nur schwer zu bewältigen wäre, sowie den Einfluss

der Parteiführung auf den Ablauf der Parteitage und
die  komplizierten  Abstimmungsverfahren  (S.  104-
111).  Die  Analyse  der  sozialen  Ungleichheit  hin-
sichtlich der Teilnahme an Parteitagen fokussiert vor
allem auf die für die Anreise und den Aufenthalt nö-
tigen finanziellen Ressourcen der Mitglieder, die laut
Koschmieder  zu  einer  ungleichmäßigen  Teilnahme
verschiedener sozialer Gruppen führten.

Nur  sehr  geringe  Nutzerzahlen  findet  Koschmieder
ebenso für die Beteiligung an Online-Abstimmungs-
tools. Als Partizipationshemmnis für eine Beteiligung
über die Online-Plattform „LiquidFeedback“ (LQFB)
konstatiert er: „Ein Grund für die Entscheidung vieler
Parteimitglieder, sich nicht zu beteiligen, ist die man-
gelnde  Verbindlichkeit  der  beschlossenen  Anträge“
(S. 128). Darüber hinaus würden viele Mitglieder die
Online-Beteiligungsmöglichkeiten  an  sich  oder  zu-
mindest ihre Umsetzung kritisch sehen. Leider bleibt
unklar,  auf  welche  Datengrundlage  Koschmieder
sich hier stützt. Hinsichtlich der Analyse der sozia-
len Ungleichheit bei der Online-Beteiligung gesteht
Koschmieder dann auch ein, keine eigenen Daten vor-
weisen zu können. Er beruft sich stattdessen auf eine
Untersuchung von Mario Datts im Berliner Landes-
verband, die eine Korrelation zwischen sozioökono-
mischen Status und Aktivitätsniveau feststellt.

Für die Beteiligung der Parteibasis an der Fraktions-
arbeit betrachtet Koschmieder die Berliner Fraktion
und stellt hier zunächst vergleichsweise hohe Beteili-
gungsraten an Abstimmungen über das Verhalten der
Fraktion  fest,  die  über  LQFB  organisiert  wurden.
Diese sanken im Zeitverlauf aber stark (S.143 f.). Als
Beteiligungshemmnisse  identifiziert  Koschmieder
Konflikte innerhalb der Fraktion über den Grad der
Transparenz ihrer Entscheidungsfindung und ein In-
formationsdefizit  bei  den  Mitgliedern  sowie  ein
nachlassendes  Interesse  sowohl  der  Parteibasis  als
auch  der  Abgeordneten.  Zur  sozialen  Ungleichheit
bei  der  Partizipation  an  der  Fraktionsarbeit  liegen
Koschmieder keine Daten vor.

Trotz der  erwähnten methodischen Schwächen und
der teilweise recht dünnen empirischen Basis seiner
Ergebnisse  ist  Koschmieder  anzurechnen,  dass  er
sich über einen Zeitraum von fast sechs Jahren sehr
intensiv mit der Piratenpartei auseinandergesetzt hat
und dadurch Einblicke in das Innenleben der Partei
mit einer nötigen wissenschaftlichen Distanz gewäh-
ren kann. Er kommt zu dem Schluss, dass auch in der
Piratenpartei  altbekannte Probleme und Hemmnisse
innerparteilicher  Partizipation  zu  finden  sind  und
Online-Partizipation kein Allheilmittel ist, um soziale
Ungleichheiten  und  Informationsdefizite  bei  der
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politischen  Beteiligung zu überwinden.  Dabei  lässt
er  allerdings offen,  ob nicht  womöglich gerade die
besonderen Ausprägungen der innerparteilichen Par-
tizipation und die damit verbundenen nicht eingelös-
ten  Versprechen  (mit-)ursächlich  für  das  Scheitern
der Piratenpartei sein könnten.

Insgesamt bietet Koschmieders Arbeit einen weiteren
Anknüpfungspunkt für die Diskussion, wie sich die
Ansprüche an Transparenz und Partizipation einerseits
und an Komplexität und Effizienz andererseits bei in-
nerparteilichen  Entscheidungsfindungen  austarieren
lassen  und  Parteien  wieder  attraktivere  Orte  politi-
schen Engagements für Bürger werden können.

Nadja Wilker, M.A.

Schliesky, Utz/Schulz, Sönke E./Gottberg, Friedrich/
Kuhlmann, Florian (Hrsg.): Demokratie im digita-
len Zeitalter. Das Grundgesetz im digitalen Zeital-
ter, Nomos, Baden-Baden 2016, 138 S., ISBN 978-
3-8487-3576-1, € 36.

Die Herausgeber zielen mit dem Werk  Demokratie
im digitalen Zeitalter darauf ab, das Demokratiever-
ständnis  des  Grundgesetzes  an  der  sich  verändern-
den, mehr und mehr digitalen,  Wirklichkeit  neu zu
vermessen.  Konkret  bezieht  sich  ihre  Analyse  auf
den Einfluss,  den  die  „technisierte  Informationsge-
sellschaft“  (BVerfGE  125,  175  (224))  nimmt  auf:
erstens die Wahl, als konstituierenden Akt repräsen-
tativer Demokratie, zweitens den Abgeordneten und
die  Freiheit  des  Mandats  sowie  drittens  das  Parla-
ment.  Ihre  Argumentation  stützt  sich  auf  ein  Ver-
ständnis von Demokratie als Staatsform.  

Zu Beginn steht die Annahme, aus Art. 79 III GG er-
gebe sich, vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen
und technologischen Wandels, die „verfassungsrecht-
liche Forderung“ nach einer kontinuierlichen Fortent-
wicklung grundlegender Demokratie- und Legitimati-
onskonzepte. Grenzen dieser Evolution ergäben sich
allerdings aus einem materiell verstandenen Republik-
prinzip, welchem ein unveränderlicher „Gemeinwohl-
ethos“ zugrunde liege,  der  die Gemeinwohlorientie-
rung allen staatlichen Handelns unantastbar mache. 

Einleitend  geht  Utz Schliesky auf  das  Konzept  der
Volkssouveränität als Kerninhalt der Demokratie ein
und betont, dass die eng damit verbundenen Konzepte
von  Legitimität  und  demokratischer  Legitimation
– unter  dem prägenden  Einfluss  Böckenfördes und
Herzogs – maßgeblich durch die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts  entwickelt  wurden.  Kri-
tisch hinterfragt er, ob in der pluralen, heterogenen,

offenen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts die (fikti-
ve) Voraussetzung eines einheitlichen Volkswillens
für  staatliche  Herrschaftsausführung  nicht  ebenso
überholungsbedürftig sei wie auch die Verknüpfung
von Volkszugehörigkeit und Staatsangehörigkeit. Im
gleichen Atemzug gibt er zu bedenken, dass gerade
das deutsche Verwaltungsrecht – welches Verfahren
zur Legitimation exekutiver Entscheidungen regele –
durch hierarchische Strukturen, formal geregelte Zu-
ständigkeiten und klar abgrenzbare Verfahren geprägt
ist.  Im Gegensatz  dazu stehe das  unbegrenzte,  ver-
netzte System des Internet, für dessen Einsatz durch
die Verwaltung (gerade außerhalb der positiv gere-
gelten Verfahren) derzeit wenig Spielraum bestehe.
Schließlich geht er auf die gravierende Strukturver-
änderung parlamentarischer Öffentlichkeit durch die
Digitalisierung ein  und reißt  Chancen  und Risiken
derselben für den Fortbestand und die Fortentwick-
lung der Demokratie an.      

Den auf diesen allgemeinen Beitrag folgenden drei
Kapiteln  zu  Wahlen,  Abgeordneten  und  Parlament
sind jeweils  einige kurze Fälle  vorangestellt,  deren
Lösung am Kapitelende nachzulesen ist.  

Zu der Möglichkeit digitaler Wahlen geht  Sönke E.
Schulz zunächst auf das dazu grundlegende Urteil des
Bundesverfassungsgerichts  aus  dem  Jahr  2009  ein.
Ausgangspunkt  für  eine  zulässige  Wahl  mit  Hilfe
elektronischer Mittel ist danach die Nachvollziehbar-
keit  für  den  Stimmberechtigten,  dass  seine  Stimme
unverfälscht Eingang in die Auszählung findet,  wo-
hingegen blindes Systemvertrauen nicht ausreichend
ist  (BVerfGE 123, 39 (72)). Anschließend untersucht
der Verfasser die einzelnen Wahlrechtsgrundsätze auf
ihre Vereinbarkeit  mit  einer  Online-Wahl  und stellt
fest,  dass sich für  Abstimmungen im Internet keine
wesentlichen Unterschiede bei  der  Beurteilung ihrer
verfassungsrechtlichen  Zulässigkeit  ergeben.  Dieses
sehr kurze Kapitel  stellt  altbekannte Argumente ge-
genüber – insbesondere in Bezug auf die Besonderhei-
ten der Briefwahl – sodass die Darstellung zwar im
Ansatz kontrovers, in der Bilanz aber durchweg vor-
hersehbar verläuft.  Leider  positioniert  der  Verfasser
sich weder eindeutig, noch gelingt es ihm, die Debatte
um signifikante, neue Gedanken zu erweitern.

Erfrischend an der anschließenden Darstellung Florian
Kuhlmanns zum freien Abgeordnetenmandat ist seine
sorgsame  Herausarbeitung  des  Verhältnisses  von
Partei, Fraktion und Abgeordnetem, in der er vor al-
lem auf die charakteristische Besonderheit von Par-
teien als „Tendenzorganisationen“ eingeht. Im zwei-
ten Teil  des Kapitels  zeigt er  die veränderte Wirk-
lichkeit für die Tätigkeit des einzelnen Abgeordneten
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in einer digitalen Welt auf. Konsequent vergleicht er
die  Intensität  unterschiedlicher  Phänomene  –  wie
etwa von öffentlichem Druck oder Kritik – im analo-
gen und digitalen  Raum. Er  erläutert  überzeugend,
welche Spezifika des Internet  zu einer  intensiveren
Belastung  des  Abgeordneten  führen  können,  wie
etwa  die  zeitlich  unbegrenzte  Abrufbarkeit  politi-
scher  Aussagen,  die  oft  fehlende  Steuerbarkeit  des
Empfängerkreises bei der Verbreitung von Meinun-
gen über soziale Netzwerke, Massenkritik durch so
genannte „Shitstorms“ oder das erhöhte Organisations-
potential des Web 2.0 für dessen Nutzer. Im letzten
Kapitelteil liegt der Fokus auf den Anforderungen an
den Umgang des Abgeordneten mit den neuen Her-
ausforderungen der digitalen Welt in einer potentiell
gesteigerten Öffentlichkeit. Der Verfasser kommt zu
dem Schluss, dass ein gesetzgeberisches Tätigwerden
in  Bezug auf Verhaltensregeln (sowohl für Abgeord-
nete,  als auch für  Nutzer und Betreiber von Online-
Plattformen) nicht verfassungsrechtlich angezeigt ist
und geht an dieser Stelle kurz auf die Reichweite der
Grundrechte ein. Die Grenze des „gläsernen Abgeord-
neten“, der sein Mandat nur nach einer „inneren Zen-
sur“ ausüben kann, sieht er – schlüssig begründet –
noch nicht erreicht. 

Im letzten Kapitel,  das sich mit  dem Parlament  im
digitalen  Zeitalter  auseinandersetzt,  geht  Friedrich
Gottberg eingangs ausführlich auf den Grundsatz der
öffentlichen Verhandlung aus Art. 42 I S. 1 GG ein,
den er als von Art. 79 III GG geschützt und damit als
unveränderliche  Grundfeste  der  Verfassung einord-
net.  Dieses  Verständnis  parlamentarischer  Öffent-
lichkeit als zwingendes Verfassungsrecht wirke sich
essentiell auf die Frage aus, ob Online-Debatten zu
einer  Nichtöffentlichkeit  von  Verhandlungen  führ-
ten, denn wenn dies der Fall  sein sollte,  wären die
auf  diese Weise gefassten Beschlüsse  unweigerlich
verfassungswidrig. Leider beschränkt sich der Autor
dann – bei der Frage, ob eine ausschließlich online
stattfindende  Debatte  möglich  sein  kann  –  auf  die
schlichte  Feststellung,  dass  eine  Online-Diskussion
jedenfalls  dann nicht  als  öffentlich zu qualifizieren
ist,  wenn sie zwischen den Abgeordneten auf ihren
geschäftlichen Profilen verschiedener sozialer Netz-
werke (wie  Twitter  oder  Facebook) geführt  werde.
Wünschenswert  wäre  gewesen,  dass  der  Verfasser
sich – statt mit dieser eher abwegigen Vorstellung –
mit  der  sich  aufdrängenden Frage beschäftigt  hätte,
wie das Internet sinnvoll für die Übertragung bzw. die
Verlagerung von Bundestagsdebatten in den digita-
len Raum nutzbar gemacht werden kann. Einzugehen
wäre hier etwa auf Online-Streams und – etwas wei-
ter  in  die  Zukunft  gedacht  –  auch  auf  die  verfas-

sungsrechtliche  Zulässigkeit  eines  „digitalen  Bun-
destages“, der nicht mehr auf die körperliche Präsenz
der Abgeordneten angewiesen ist, sondern vollstän-
dig im Cyber Space abgehalten wird. Nachvollzieh-
bar sind dagegen seine Ausführungen zu der ergän-
zenden Nutzung sozialer Netzwerke einzelner Abge-
ordneter  während  einer  Bundestagsdebatte.  Diese
„Nebendebatte“ sieht er nicht von Art. 42 I S. 1 GG
umfasst. Davon zeuge vor allem, dass die Kommen-
tare  im Netz  (außerhalb  des  Bundestages)  nicht  in
den Sitzungsprotokollen  veröffentlicht  würden.  Als
problematisch diskutiert er, wie sich die Nutzung des
Internet  während der  Sitzung auf  die  parlamentari-
sche Ordnung und Ordnungsgewalt auswirkt.  

Insgesamt werden auf den 138 Buchseiten interessan-
te Aspekte der Digitalisierung für die kontinuierliche
Entwicklung des  grundgesetzlichen  Demokratiever-
ständnisses  angesprochen.  Die  Lektüre  eignet  sich
daher durchaus dazu, ein grundlegendes Verständnis
zu erlangen über  einige  der  wesentlichen  Bereiche
der Staatsorganisation, auf die sich der technologische
Wandel auswirkt. Die in die Kapitel integrierten Kurz-
fälle verknüpfen die theoretische Relevanz der aufge-
zeigten  Problemkreise  mit  konkreten  Beispielen.
Kritik muss sich das Werk leider gefallen lassen in
Hinblick  auf  eine  schwerpunktmäßige  Vertiefung,
die es an mancher Stelle vermissen lässt. Dafür wer-
den  verfassungs-  und  staatsorganisationsrechtliche
Grundlagen – als notwendiges Vorwissen – ausgie-
big wiederholt.  Wer sich für das (vor allem in der
Rechtswissenschaft) noch sehr junge Forschungsfeld
von Internet  und Demokratie  interessiert,  wird hier
den ein oder anderen – vertiefungswürdigen und -be-
dürftigen – Denkanstoß finden.  

Theresa Witt

Weckenbrock, Christoph: Schwarz-grüne Koalitio-
nen in Deutschland. Erfahrungswerte aus Kommu-
nen und Ländern und Perspektiven für den Bund,
Nomos,  Baden-Baden  2017,  934  S.,  ISBN 978-3-
8487-3080-3, € 169.

In seiner Dissertation „Schwarz-grüne Koalitionen in
Deutschland.  Erfahrungswerte  aus  Kommunen  und
Ländern  und  Perspektiven  für  den  Bund“  befasst
Christoph Weckenbrock sich mit der Erarbeitung ei-
nes „Gesamtbild[s]  der bündnispolitischen Annähe-
rung zwischen CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grü-
nen“  (S.  41)  und  den  Perspektiven  des  durch  „er-
schwerte […] Mehrheitsverhältnisse“ (S. 41) in der
Öffentlichkeit  viel  diskutierten  Themas  möglicher
Koalitionen beider Parteien im Bundestag.
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Die wissenschaftliche Literatur zu Schwarz-Grün be-
schränkt sich auf einige wenige Veröffentlichungen.
Eine erste  Studie von 1995 kam zu dem Ergebnis,
dass  eine  Zusammenarbeit  von Union  und  Grünen
aufgrund  zu  großer  Divergenzen  nicht  realisierbar
ist.  Kurz darauf gab es dennoch kommunale Koali-
tionen und auch die Wissenschaft bewertete sie posi-
tiver  (u.a.  Hoffmann  1997).  Zuletzt  erschien  dann
2016 eine  Monographie,  die  sich  mit  kommunalen
Koalitionsbildungsprozessen beschäftigt  und beson-
ders  schwarz-grüne  Koalitionen  untersucht  (Gross
2016). Weckenbrock erweitert die bisher auf die sub-
nationale  Ebene  begrenzte  Forschung,  indem  er
Rückschlüsse darüber  zieht,  inwiefern Erkenntnisse
dieser Ebenen Aufschluss über wichtige Aspekte bei
möglichen  bundesweiten  Koalitionen  geben.  Der
dargestellte  Forschungsstand  beschränkt  sich  zwar
auf  Literatur  zu schwarz-grünen Koalitionen,  über-
greifende  Arbeiten  der  Koalitionsforschung fließen
jedoch später bei der Methodenentwicklung mit ein.

Die beiden Forschungsfragen beschäftigen sich (1) mit
den Entstehungsbedingungen und Merkmalen der Re-
gierungspraxis der schwarz-grünen Koalitionen sowie
(2) mit  den „programmatische[n],  personelle[n]  und
wählersoziologische[n]  Anknüpfungspunkte[n]“  bei-
der  Parteien,  die  auf  Bundesebene  bedeutend  sein
könnten (S. 43). Die systematische Beantwortung die-
ser Fragen erfolgt anhand zweier im Theorieteil prä-
sentierten Analyseraster, die er im Rahmen der Inter-
viewanalyse induktiv entwickelt hat (teilstandardisier-
te, problemzentrierte Leitfadeninterviews mit 45 Ko-
alitionsakteuren sowie acht lokal tätigen Journalisten).
Eins beschäftigt sich mit der Bildung von Koalitionen
und das andere mit deren Stabilität und Regierungs-
praxis. Er verwendet policy-blind- sowie policy-based-
Theorien und bezieht auch Parteien(system) sowie In-
stitutionen und Gesellschaft mit ein. Darauf folgt ein
Überblick über Schwarz-Grün auf Kommunalebene,
um  eine  sehr  detaillierte  qualitative,  vergleichende
Fallstudie der Koalitionen in sieben deutschen Groß-
städten (Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Kassel,
Kiel,  Saarbrücken,  Wiesbaden)  anzuschließen.  Bei
diesen identifiziert er  wiederkehrende Muster.  Dann
schließt sich eine Analyse der schwarz-grünen Koali-
tion  in  Hamburg  sowie  der  Jamaika-Koalition  im
Saarland an. Hessen sowie Baden-Württemberg, beide
am Anfang einer schwarz-grünen Regierung, werden
ergänzend  betrachtet.  Aufgrund  bisher  weniger
schwarz-grüner Koalitionen in den Bundesländern ist
eine  geeignetere  Fallauswahl  nicht  realisierbar.  Die
Beschränkung auf Großstädte bei  der  Untersuchung
der kommunalen Ebene begründet der Autor damit,
dass in diesen u.a. bezüglich Medien, politischen Pro-

blematiken und dem Parteiverhalten im Rat ähnliche
Voraussetzungen gegeben sind wie in Bund und Län-
dern. Dies ist plausibel, jedoch ist es bei Untersuchun-
gen von kommunalen Koalitionen nicht unerheblich,
wie sie sich in ländlicheren Gebieten gestalten. Zudem
sind Hamburg und das Saarland aufgrund von Größe
und Einwohnerzahl eher mit einer Großstadt/Kommu-
ne vergleichbar als mit anderen Bundesländern. Laut
Weckenbrock sind Ähnlichkeiten zwischen Bund und
Bundesländern gegeben, bei der Übertragung Bund –
Gemeinde bleibt er aber vage. Basierend auf den ge-
wählten Bundesländern stellt sich daher die Frage, in-
wiefern eine Projektion, die für die Plausibilität des
Ausblicks auf bundesweite Koalitionen entscheidend
ist, überhaupt möglich ist. Gemeinsamkeiten, die an-
hand der Analyseraster auf den zwei Ebenen ermittelt
werden konnten, münden in einer Abhandlung über
die Möglichkeit von schwarz-grünen Koalitionen im
Bundestag. Vor allem der weiteren Entwicklung von
AfD und FDP käme dem Autor zufolge bei zukünfti-
gen Koalitionsbildungen eine wichtige Rolle zu. 

Abschließend  kommt  Weckenbrock  zu  dem  Fazit,
dass  aufgrund einer  ideologischen  Veränderung der
CDU und der Entwicklung der Grünen zu einer eta-
blierten  Partei  die  Wahrscheinlichkeit  einer  Zusam-
menarbeit stark gestiegen ist. Ein Problem aber sei der
Faktor CSU. So habe die CDU mit der Zeit zwar pro-
grammatische Hürden abgebaut (u.a. Atompolitik und
Mindestlohn),  die  CSU sei  jedoch von den  Grünen
weiterhin „Lichtjahre“ entfernt (S. 777). Zudem seien
„die  Gemeinsamkeiten  zwischen  SPD  und  Grünen
oder Union und FDP nach wie vor größer […] und
[blieben] dies auf absehbare Zeit auch“ (S. 847). Soll-
te rechnerisch eine andere Koalition möglich sein, so
werde diese Schwarz-Grün vorgezogen. Gewinnbrin-
gend wäre zukünftig ein Vergleich mit Koalitionen, in
denen  entweder  eine  Unionspartei  oder  Bündnis
90/Die Grünen enthalten ist, um Aufschluss darüber
zu geben, ob es dort ähnliche begünstigende/störende
Faktoren gibt.  Dies ließe ein Fazit über die tatsächli-
che Bedeutung dieser Faktoren zu. Zugleich minderte
dies  die  Problematik  weniger  Fälle  mit  gleichzeitig
sehr vielen unabhängigen Variablen. Eine höhere Ge-
neralisierbarkeit der Ergebnisse wäre somit gegeben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Dis-
sertation einen sehr detaillierten Überblick über den
gesamten  Verlauf  von  schwarz-grünen  Koalitionen
in Deutschland gibt – sei es auf Ebene der Kommu-
nen oder der Bundesländer. Der Mehrwert der Arbeit
liegt  jedoch vor allem in den beiden eigens entwi-
ckelten Analyserastern sowie dem Ausblick auf eine
mögliche schwarz-grüne Bundesregierung.

Lea Bönisch, M. A.
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Rechtsprechungsübersicht

1. Grundlagen zum Parteienrecht

EGMR, Entscheidung vom 04.10.2016 – 55977/13, in: EuGRZ 2016, 608-611 (unzulässige Beschwerde der
NPD gegen Deutschland; kein Feststellungsanspruch einer politischen Partei hinsichtlich ihrer Verfassungs-
konformität).

BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, online veröffentlicht bei juris (NPD-Verbotsantrag nicht er-
folgreich trotz Verfassungsfeindlichkeit der NPD wegen fehlender Potentialität der Zielerreichung).

BVerfG, Beschluss vom 01.03.2016 - 2 BvB 1/13, online veröffentlicht bei juris (Feststellung der ordnungs-
gemäßen Senatsbesetzung im NPD-Verbotsverfahren und Zurückweisung unbegründeter Richterablehnungs-
gesuche).

BVerfG, Beschluss vom 18.02.2016 – 2 BvE 6/15, online veröffentlicht bei juris (Mitgliedschaft eines Rich-
ters in einer politischen Partei begründet keine Besorgnis der Befangenheit; keine positive Feststellung der
Parteieigenschaft im Organstreitverfahren).

VerfGH Thüringen, Urteil vom 08.07.2016 – VerfGH 38/15, online veröffentlicht bei juris (Zulässige Öf-
fentlichkeitsarbeit einer Regierung findet ihre Grenze, wenn sie parteiergreifend zugunsten oder zulasten ei-
ner politischen Partei oder von Wahlwerbern in den allgemeinen politischen Wettbewerb einwirkt).

VerfGH Thüringen, Urteil vom 08.06.2016– VerfGH 25/15, online veröffentlicht bei juris (Verletzung des
staatlichen Neutralitätsgebots durch Amtsinhaber, der amtliche Kommunikationswege zur Verbreitung eige-
ner Äußerungen in Anspruch nimmt).

BVerwG, Beschluss vom 24.03.2016 – 6 B 4/16, online veröffentlicht bei juris (kein Unterlassungsanspruch
einer politischen Partei gegen Verbreitung des Verfassungsschutzberichts).

BVerwG, Beschluss vom 24.03.2016 – 6 B 5/16, online veröffentlicht bei juris  (Parallelentscheidung zu
BVerwG, Urteil vom 24.03.2016 – 6 B 4/16).

OVG NRW, Urteil vom 04.11.2016 – 15 A 2293/15, online veröffentlicht bei juris (striktes Neutralitätsge-
bot  bei  amtlichen  Äußerungen  des  Bürgermeisters  nur  gegenüber  politischen  Parteien,  nicht  gegenüber
politischen Meinungsgruppen).

OVG Sachsen-Anhalt,  Beschluss vom 03.02.2016 – 4 M 168/15, online veröffentlicht bei juris (Medien-
rechtliche Beanstandung wegen Öffentlichkeitsarbeit einer politischen Partei im Offenen Kanal).

LG Augsburg, Urteil  vom 28.04.2016 – 91 O 3606/15, online veröffentlicht  bei  www.gesetze-bayern.de
(Verletzung des Namensrechtes durch Verwendung der gleichen Kurzbezeichnung).

VG Augsburg, Beschluss vom 10.02.2016 – Au 7 S 16.189, online veröffentlicht bei juris (Hausverbot der
AfD für das Rathausgebäude).

VG Berlin, Urteil vom 07.09.2016 – 1 K 71.15, online veröffentlicht bei juris (Aufnahme einer politischen
Partei in den Verfassungsschutzbericht 2013).

VG Berlin, Beschluss vom 10.05.2016 – 2 L 235.16, online veröffentlicht bei juris (Löschung einer Presse-
mitteilung eines Bezirksamtes zu einer Veranstaltung bezogen auf die AfD in der Vorwahlzeit).

VG Dresden, Urteil vom 23.06.2016 – 4 K 286/16, online veröffentlicht bei juris (Widerruf der waffenrecht-
lichen Erlaubnis eines NPD-Mitglieds:  Gegenteilige Auffassung zu  BVerwG, Urteil vom 30.9.2009 – 6 C
29/08, in: NVwZ-RR 2010, 225).

VG Köln, Beschluss vom 29.12.2016 – 20 L 3216/16, online veröffentlicht bei juris (Verbot einer NPD-Ver-
sammlung an Silvester 2016).
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2. Chancengleichheit

BVerfG, Ablehnung einer einstweiligen Anordnung vom 26.08.2016 – 2 BvQ 46/16, online veröffentlicht
bei juris (Chancengleichheit politischer Parteien im Wahlkampf hinsichtlich der Überlassung öffentlicher
Einrichtungen für Wahlkampfveranstaltungen).

VerwGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 07.11.2016 – 1 S 1386/16, online veröffentlicht bei juris (Er-
öffnung des Verwaltungsrechtswegs für Streitigkeit  über Anspruch auf Eröffnung eines Girokontos einer
politischen Partei).

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil  vom 13.10.2016 – OVG 3 B 10.15, online veröffentlicht bei juris (An-
spruch einer Partei auf Eröffnung eines Girokontos).

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.10.2016 – OVG 3 B 3.16, nicht veröffentlicht (Anspruch einer
Partei  auf  Eröffnung  eines  Girokontos;  Parallelentscheidung  zu  OVG  Berlin-Brandenburg,  Urteil  vom
13.10.2016 – OVG 3 B 10.15).

OVG Berlin-Brandenburg,  Beschluss  vom 25.08.2016 – OVG 3 S 60.16,  online  veröffentlicht  bei  juris
(Überlassung von Räumen an politische Parteien nur nach vorheriger Vorlage eines Bestuhlungsplanes). 

VG Bayreuth, Beschluss vom 13.10.2016 – B 5 E 16.679, online veröffentlicht bei juris (Anspruch einer
politischen Partei auf Überlassung einer öffentlichen Einrichtung, soweit die Gemeinde rechtliche Einfluss-
möglichkeit auf privaten Betreiber hat).

VG Berlin, Beschluss vom 24.08.2016 – 2 L 344.16, nicht veröffentlicht (Überlassung öffentlicher Einrich-
tungen für Wahlkampfveranstaltung).

VG Karlsruhe, Beschluss vom 01.03.2016 – 10 K 803/16, online veröffentlich bei juris (Nutzung kommuna-
ler Einrichtungen durch politische Parteien).

VG München, Beschluss vom 06.09.2016 – M 7 E 16.3951, online veröffentlicht bei juris (kein Anspruch
der AfD auf Zulassung zu Straßenfest Corso Leopold mangels gemeindlicher Einflussmöglichkeiten auf pri-
vaten Veranstalter).

Schleswig-Holsteinisches VG, Beschluss vom 22.01.2016 – 3 B 8/16, online veröffentlicht bei juris (Be-
schränkung der Wahlsichtwerbung durch Sondernutzungssatzung).

Schleswig-Holsteinisches VG, Urteil vom 23.06.2016 – 6 A 3/15, online veröffentlicht bei juris (Kein An-
spruch einer politischen Partei auf Eröffnung eines Girokontos bei einer Sparkasse außerhalb des Wirkungs-
kreises Schleswig-Holstein trotz überregionaler Filiale).

VG Sigmaringen, Beschluss vom 23.06.2016 – 2 K 5419/14, nicht veröffentlicht (Eröffnung des Verwal-
tungsrechtswegs für Streitigkeit über Anspruch auf Eröffnung eines Girokontos einer politischen Partei).

VG Stade, Beschluss vom 31.05.2016 – 1 B 1062/16, online veröffentlicht unter juris (Nutzung einer öffent-
lichen Einrichtung durch eine politische Partei).

3. Parteienfinanzierung

BVerfG, Ablehnung einer einstweiligen Anordnung vom 13.07.2016 – 2 BvQ 26/16, online veröffentlicht
bei  juris  (Antrag  im einstweiligen  Rechtsschutz  auf  Rückübertragung  einer  im Rahmen  der  Parteienfi-
nanzierung als Sicherheitsleistung abgetretenen erstrangigen Grundschuld).

BVerwG, Urteil vom 27.04.2016 – 6 C 5/15, online veröffentlicht bei juris (Sanktionsbefreiende Selbstan-
zeige bei Verstößen gegen parteienfinanzierungsrechtliche Vorschriften).

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 17.12.2014 – OVG 3 B 16.13, online veröffentlicht bei juris (Rück-
nahme von Bewilligungsbescheiden über die Gewährung staatlicher Parteienfinanzierung und sanktionsbe-
freiende Selbstanzeige vor und nach Inkrafttreten des PartG 2002).
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OVG Berlin-Brandenburg,  Beschluss  vom 07.07.2016 – OVG 6 N 64.15,  online  veröffentlicht  bei  juris
(Verteilungsschlüssel für Zuwendungen an parteinahe Stiftungen; keine Übertragbarkeit der zum Gesetzes-
vorbehalt für Zuwendungen an Jugendorganisationen entwickelten Grundsätze).

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 25.05.2016 – OVG 3 S 23.16, online veröffentlicht bei juris (Ab-
schlagszahlung darf bei fortgeschrittenem und offenem Parteiverbotsverfahren von vorherig erbrachter Si-
cherheitsleistung abhängig gemacht werden).

VG Berlin, Beschluss vom 24.03.2016 – 2 L 64.16, nicht veröffentlicht (Antrag im einstweiligen Rechts-
schutz auf Rückübertragung einer im Rahmen der Parteienfinanzierung als Sicherheitsleistung abgetretenen
erstrangigen Grundschuld).

VG Wiesbaden, Beschluss vom 20.05.2016 – 6 L 476/16.WI, online veröffentlicht bei juris (Aufschiebende
Wirkung einer Klage der NPD gegen die Anordnung, dass die Gewähr staatlicher Zuwendungen zur Partei-
enfinanzierung von einer Sicherheitsleistung nach § 20 Abs. 1 S. 4 PartG abhängig gemacht wird).

4. Parteien und Parlamentsrecht

BVerfG, Urteil vom 03.05.2016 – 2 BvE 4/14, online veröffentlicht bei juris (Keine Absenkung der Drittel-
bzw. Viertelquoren für die Ausübung parlamentarischer Minderheitenrechte geboten).

Niedersächsischer StGH, Urteil vom 18.11.2016 – 1/16, online veröffentlicht bei juris (Zu den Grenzen der
Ausdehnung eines Untersuchungsauftrags abweichend vom Einsetzungsantrag; hier: 23. Parlamentarischer
Untersuchungsausschuss „Tätigkeit der Sicherheitsbehörden gegen die islamistische Bedrohung in Nieder-
sachsen“).

BVerwG, Beschluss vom 16.02.2016 – 10 BN 4/15, online veröffentlicht bei juris (Kein verfassungsrechtli-
cher Anspruch fraktionsloser Mitglieder kommunaler Gremien auf anteilige Fraktionszuschüsse). 

BSG, Urteil vom 18.02.2016 – B 3 KS 1/15 R, online veröffentlicht bei juris (Einkünfte einer freiberuflichen
Journalistin aus ehrenamtlicher Tätigkeit als Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzende sind nicht „erwerbsmä-
ßig“ i.S.d. Künstlersozialversicherungsgesetzes).

VerfG Brandenburg, Urteil vom 22.07.2016 – VfGBbg 70/15, online veröffentlicht bei juris (Zur Rechtsstel-
lung einer parlamentarischen Gruppe nach der Verfassung des Landes Brandenburg).

VerfG Brandenburg, Urteil vom 19.02.2016 – VfGBbg 57/15, online veröffentlicht bei juris (Kein einseitiges
Entsendungs- oder Benennungsrecht der Fraktion bei Bildung der Parlamentarischen Kontrollkommission).

VerfGH Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 25.10.2016 – 6/16, VerfGH 6/16, online veröffentlicht bei juris
(Freiheit der Abgeordneten zur Wahl des Stellvertreters der Präsidenten des Landtags – Recht der Fraktion
auf gleiche Teilhabe am politisch-parlamentarischen Willensbildungsprozess).

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 17.10.2016 – OVG 12 S 68.16, online veröffentlicht bei juris (Intra-
organstreit über den Eintritt eines von drei Mitgliedern einer Fraktion einer Berliner Bezirksverordnetenver-
sammlung in eine andere Partei bewirkt den Verlust des Fraktionsstatus).

OVG Saarland, Urteil  vom 17.09.2015 – 2 C 29/15, online veröffentlicht bei beck-online (Zuschüsse an
Fraktionen kommunaler Vertretungskörperschaften).

VG Augsburg, Beschluss vom 12.02.2016 – Au 7 S 16.200, online veröffentlicht bei juris (Widerruf einer
Nutzungsgenehmigung für den Neujahrsempfang von AfD-Stadtratsmitgliedern im Rathaus).

VG Berlin, Beschluss vom 06.09.2016 – 2 L 347.16, online veröffentlicht bei juris (Mitglieder einer Fraktion in
der Bezirksverordnetenversammlung).

VG Düsseldorf, Beschluss vom 20.01.2016 – 1 L 103/16, online veröffentlicht bei juris (Antrag auf Einberu-
fung des Rates durch eine Fraktion).

VG München, Urteil vom 22.06.2016 – M 7 K 15.4896, online veröffentlicht bei juris (Rückgriff auf Zahl
der bei der Kreistagswahl auf Parteien abgegebenen Stimmen bei der Sitzverteilung in den Ausschüssen).
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VG Mainz, Urteil vom 10.08.2016 – 3 K 877/15.MZ, online veröffentlicht bei juris (Anspruch eines frakti-
onslosen Mitglieds eines Stadtrats auf Gewährung von Zuschüssen, wie sie die Fraktionen erhalten).

VG Neustadt, Beschluss vom 19.10.2016 – 3 L 899/16.NW, online veröffentlicht bei juris (Vermietung des
Hambacher Schlosses für eine Veranstaltung einer AFD-Fraktion).

VG Stuttgart, Beschluss vom 11.02.2016 – 7 K 793/16, online veröffentlicht bei juris (Hausverbot gegen
Fraktionsvorsitzende der AfD).

5. Parteien und Wahlrecht

BVerfG, Beschwerdekammerbeschluss vom 30.08.2016 – 2 BvC 26/14 – Vz 1/16, online veröffentlicht bei
juris (zur Angemessenheit der Dauer eines Wahlprüfungsverfahrens). 

VerfGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 09.05.2016 – 1 VB 25/16, online veröffentlicht bei juris (of-
fensichtlich unbegründete Verfassungsbeschwerde gegen das gesetzgeberische „Unterlassen", im Landtags-
wahlgesetz eine Regelung über eine „Hilfsstimme" für den Fall einzufügen, dass die mit der „Hauptstimme"
gewählte Partei an der Fünfprozenthürde scheitert)

VGH Bayern, Beschluss vom 21.04.2016 – 4 ZB 15.1951, online veröffentlicht bei juris (Neujustierung der
gesetzlichen Hürden hinsichtlich der Zahl der Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge neuer Wahl-
vorschlagsträger nicht erforderlich).

VGH Bayern, Beschluss vom 06.04.2016 – 4 ZB 15.1562, online veröffentlicht bei juris (Zur Frage, ob bei
der Aufstellung von Kandidaten für Wahlen auf kommunaler Ebene die Benutzung von Wahlkabinen zwin-
gend vorgeschrieben ist).

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 22.06.2016 – OVG 12 N 43.15, online veröffentlicht bei juris (die
in § 28a BbgKWahlG geforderten Unterschriftenquoren verletzen nicht die Grundsätze der freien, allgemei-
nen, gleichen und geheimen Wahl).

OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 15.09.2016 – 15 A 1934/15, online veröffentlicht bei juris (An-
fechtung einer Kommunalwahl  Zurückweisung eines Wahlvorschlags wegen Nichteinhaltung demokrati-
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Neuerscheinungen zu Parteienrecht und Parteienforschung
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